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KAPITEL V 
DIE DIPLOMATISCHEN BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER 

HANSE UND ENGLAND 1368-1474

Die anglo-hansischen diplomatischen Beziehungen, insbesondere in 
der Zeit von 1368 bis 1474, sind ein viel erörtertes Thema der hansi 
schen Geschichte.1 Freilich sind mehr als 70 Jahre vergangen, seit 
Friedrich Schulz die letzte Gesamtdarstellung vorlegte. Da zudem die 
ältere Literatur ihre Kenntnisse ausschließlich aus den veröffentlichten 
Quellen gewinnt2 und sich auf die Ereignisse beschränkt,3 ist es gebo 
ten, dieses konfliktreiche Jahrhundert noch einmal abzuhandeln, 
zumal hier auch mit ungedruckten Quellen gearbeitet und die her 
kömmliche Fragestellung umgekehrt wird. Fragte man bislang, welche 
Bedeutung der hansische Englandhandel für die Engländer hatte und 
welchen Wert die englische Regierung auf friedliche, handelsför- 
demde Beziehungen legte, möchte ich hingegen fragen: Welche Be 
deutung hatte der Englandhandel für die Hanse? Hierbei muß man be 

1 Allgemeine Darstellungen der anglo-hansischen Beziehungen sind (neben Do l l in - 

g e r , Pa g e l , Da e n e l l  etc.): Walther St e in , Die Hanse und England beim Ausgang des 

hundertjährigen Krieges, in: HGBI1 46, 1920/1, S. 27-126; Friedrich Ke u t g e n , Die Be 
ziehungen der Hanse zu England im letzten Drittel des 14. Jahrhunderts, Gießen 

1890; M. Michael Po s t a n , England and the Hanse, in: Po w e r  und Po s t a n , Hgg., Studies 

in English Trade, S. 91-153; Hyman Pa l a is , England’s First Attempt to Break the M ono 

poly o f  the Hanseatic League, 1377-80, in: AHR 64, 1959, S. 852-65 (Palais’ Dok 
torarbeit war mir leider nicht zugänglich); Fe r g u s o n , English Diplomacy, bes. S. 85- 
107; und Sc h u l z . Nicht berücksichtigt werden konnten zwei bei Redaktionsschluß 

noch nicht erschienene Untersuchungen: Die unter der Leitung von Prof. K A . Fowler 

(Edinburgh) angefertigte Dissertation von John Fu d g e , The German Hanse and Eng 
land: Commercial and Political Interaction at the Close o f the Middle Ages, phil. Diss. 

masch. Edinburgh 1989, der die anglo-hansischen Beziehungen zwischen 1450 und 

1509 erörtert, und die Arbeit von T.H. Ll o y d  (Universität Swansea), die das ganze Mit 

telalter bis 1604 abdeckt.

2 Eine Ausnahme ist Fe r g u s o n , English Diplomacy. Seine Liste der Diplomaten und 
Nachweise über deren Tätigkeit ist jedoch weder vollständig noch zuverlässig. Sie wird 

hier für den Bereich der anglo-hansischen Beziehungen berichtigt und vervollständigt.

Ausnahmen: Po s t a n , England and the Hanse; Fe r g u s o n , English Diplomacy.
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rücksichtigen, daß die verschiedenen großen Hansestädte (Köln, Lü 
beck, Hamburg, Danzig) und die einzelnen Regionen Englands 
(Sandwich, Ipswich, London; Boston; Yarmouth; Hull und Lynn) kei 
neswegs 'hansische’ oder 'nationale' Interessen vertraten. Ebensowe 
nig, wie es einen 'hansischen' Englandhandel gab, kann man von ei 
nem englischen’ Handel mit der Hanse sprechen. Regionale Handels 
interessen spielten bei der Formulierung und Verfolgung der 
'englischen' wie der 'hansischen' außenpolitischen Ziele eine überaus 
wichtige Rolle. Daher muß man bei der Darstellung der diplomati 
schen Beziehungen zwischen 'England' und 'der Hanse’ stets bestrebt 
sein, den örtlichen Interessengruppen auf die Spur zu kommen, die 
hinter der jeweiligen Politik standen. Folglich kann es heutzutage 
nicht genügen, die Diplomatie für sich allein zu betrachten. Man muß 
vielmehr versuchen, die konkreten personen-, sozial- und wirtschafts 
geschichtlichen Hintergründe einzubeziehen.

Allerdings erschwert die Verschleierung interner Kämpfe und Inter 
essengegensätze im diplomatischen Schriftverkehr die Identifizierung 
der Gruppen, die ihre regionalen Anliegen durchsetzten, zumal sich 
die diplomatischen Vertreter beider Seiten, der Deutsche Kaufmann in 
London und nicht zuletzt die englischen Bittsteller im Parlament gern 
als Sprecher 'aller' hansischen bzw. englischen Kaufleute ausgaben. 
Freilich schlugen sich die stark ausgeprägten und daher leicht er 
kennbaren partikularistischen Handelsinteressen überall nieder: in 
Petitionen an das englische Parlament, in den Beratungen der Hanse 
tage, in Denkschriften der Stadträte und in den Beobachtungen der 
Diplomaten. Man kann oft erkennen, daß Wünsche, die im Namen 
'aller' englischen Kaufleute z.B. in einer parlamentarischen Petition 
geäußert werden, in der Tat nur die einer bestimmten Region sind. 
Gleiches gilt für die hansischen Gebiete.

V . l :  DAS ANGLO-HANSISCHE DIPLOMATISCHE VERHÄLTNIS BIS 1377

Während der hier untersuchten Zeit kreisten sämtliche Konflikte 
zwischen England und der Hanse um die rechtliche Position des 
Deutschen Kaufmanns in England. Man stritt darüber, ob seine Rechte 
durch neue Maßnahmen der Krone geschmälert worden seien und ob 
sie en bloc auf die englischen Preußenfahrer übertragen werden und 
in den Gebieten des Deutschen Ordens gelten sollten. Beide Seiten 
hatten dabei einen festen Bestand an Rechten und Freiheiten im Sinn.

Eine Besonderheit des englischen Rechts versetzt uns in die Lage, 
genau bestimmen zu können, was die Hansekaufleute meinten, wenn 
sie pauschal von 'den Privilegien des Deutschen Kaufmanns’ spra 



chen. Die Engländer ließen sich nämlich seit dem frühen 12. Jahrhun 
dert Besitz und Rechte urkundlich bestätigen. Vor dieser Zeit lagen 
die bestehenden Immunitäten4 in ihrem kontinuierlichen Gebrauch 
seit 'undenkbaren’ Zeiten (a tempore quo non extat m em oria) be 
gründet. So wurde z.B. ein Rechtsstreit durch die Versicherung des 
Besitzers beigelegt, daß seine Vorgänger das Land bzw. Recht seit dem 
Beginn der memoria legis5 innehatten. Allerdings kam es immer wie 
der, besonders nach unsicheren Zeiten, zu Konflikten.6 Daher griff 
man zu der Urkunde als Mittel der Absicherung. In der ersten überlie 
ferten Pipe Roll (1130/1) sind Zahlungen von fines an die Krone ver 
zeichnet, um den Besitz von Grundstücken durch eine königliche Be 
stätigungsurkunde abzusichern.7 Insbesondere wähnte sich kein Klo 
ster im sicheren Besitz von geschenkten Ländereien und Rechten, bis 
die Schenkung nicht durch den König und alle zwischen dem Monar 
chen und dem Schenker liegenden Feudalherren bestätigt worden 
war.8 Beim Tod des Königs stellte sich jedesmal die Frage, ob der 
Thronnachfolger die Schenkung honorieren oder vor Gericht anfech 
ten würde. Somit war es besser, alte Rechte vom neuen König gegen 
Zahlung einer f in e  verbriefen zu lassen. Hierzu wurde die alte Ur 
kunde einschließlich der Bestätigungsformel, des Datums, der Ände 
rungen und Zusätze wortwörtlich abgeschrieben. Nach etlichen 
Thronwechseln sah die Bestätigungsurkunde aus wie ein Satz russi 
scher Puppen: Am Anfang standen die Einleitungs- und Bestätigungs 
formeln aller Vorgänger, dann folgte das ursprüngliche Privileg und 
schließlich wurden die Daten der verschiedenen Bestätigungen nach 
einander angeführt. Somit kann man heute anhand einer einzigen Be 
stätigung der hansischen Privilegien feststellen, wann das Privileg ur 

BIS 1377 475

4
Libertates, franchesie : z.B. Regalia, Privatjurisdiktionen sowie Markt-, Zollerhebungs-, 

Forst- und Jagdrechte usw.

5 Po l l o c k  und Ma it l a n d , Bd. 2, S. 81. Bis 1237 lag die Grenze beim 1.12.1135; zwi 

schen 1237 und 1275 beim 19-12.1154; seit 1275 beim 3.91189-

6 Hieraus entstanden die Possessory Assizes, auf die ich hier nicht näher eingehen will. 
Vgl. dazu Po l l o c k  und Ma it l a n d , Ba k e r , M il s o m und die dort zitierte Literatur.

Po l l o c k  und Ma it l a n d , Bd. 1, S. 341. Der Grund für diese Aufzeichnungen lag wohl

darin, daß Rechtsstreitigkeiten vor dem Kronrat und später -  nach Einführung der

Possessory Assizes -  vor den königlichen Richtern ausgefochten wurden.
8

Das Folgende ist eine Zusammenfassung von Theodore F.T. Pl u c k n e t t , Legislation o f 

Edward I = The Ford Lectures 1947, Oxford 1949> S. 35-48. Vgl. auch Donald W. 
Su t h e r l a n d , Q u o  warranto Proceedings in the Reign o f Edward I, 1278-1294, London 

und New York 1963.
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sprünglich ausgestellt wurde, welchen Inhalt es hatte und zu welchem 
Zeitpunkt Zusätze hinzugekommen waren.

Bevor wir uns den hansischen Privilegien zuwenden, ist es ange 
bracht, kurz auf das einzugehen, was allen Inhabern von Sonderrech 
ten trotz der entstehenden Kosten das Einholen von Bestätigungen ih 
rer Vorrechte durch jeden König als sinnvoll erscheinen ließ. Nach 
den Wirren der Baronenkriege wurden die Justices in Eyre i.J. 1274/5 
aufgefordert, durch Befragungen in den Grafschaften festzustellen, 
aufgrund welcher Rechtstitel (quo jure, quo warranto) bestimmte 
Sonderrechte und Immunitäten existierten. Diese Untersuchung, die 
aus rein verwaltungsmäßigen Gründen durchgeführt wurde, mündete 
in das Statut von Gloucester (1278), das sowohl die Krone als auch 
private Kläger ermächtigte, von der Kanzlei die Ausstellung eines Writs 
Quo warranto zu verlangen, wodurch der Inhaber einer Immunität 
zum Nachweis seines Rechtstitels vor den königlichen Richtern ge 
zwungen wurde. Die Folge war eine Flut von Prozessen, bei denen 
den Richtern zahllose alte Urkunden und Freibriefe vorgelegt wurden. 
Bald aber ergab sich ein Problem. Das englische 13 Jahrhundert war 
ein außerordentlich rechtsschöpferisches Zeitalter, das vielen vagen 
Rechtsbegriffen eine präzise und in der Regel sehr viel engere juristi 
sche Bedeutung gab. Die Rechtsberater der Krone neigten allerdings 
keineswegs dazu, die alten Begriffe historisch zu verstehen, um den 
Intentionen des Schenkers zu genügen, sondern legten sie im 
zeitgenössischen Sinn aus. Diese Tendenz wurde durch das Erschei 
nen von kleinen Rechtswörterbüchern verstärkt, die den Richtern bei 
der Bestimmung der Bedeutung der längst überholten und fast verges 
senen Termini technici behilflich sein sollten. Auf keinen Fall aber 
konnte sich der Inhaber von Privilegien auf seine alten Urkunden al 
lein verlassen, um seine althergebrachten und sogar verbrieften 
Rechte gegen ein Writ Quo warranto zu verteidigen. Aus diesem 
Grunde empfahl sich die Bestätigung alter Freibriefe und Schen 
kungen durch den jeweiligen Monarchen, denn hierbei konnte die 
alte Rechtssprache den neuen Normen angepaßt werden. Änderungen 
am Urkundentext waren zwar kostspielig, aber immerhin erträglicher 
als der Verlust der Sonderrechte.

Mit der Verabschiedung des Statuts Quo warranto (1290) wurde die 
Rechtsschöpfung auf diesem Gebiet abgeschlossen. Hinfort gab es nur 
noch zwei Möglichkeiten, den Besitz von Sonderrechten und Immuni 

Vgl. Pu ic k n e t t , Legislation, S. 41f. Neuere Literatur: J.R. Ma d d ic o t t , Magna Carta and 
the Local Community 1215-1259, in: P & p Nr. 102, 1984, S. 25-65.
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täten gegen ein Writ Quo warranto zu verteidigen: durch den Nach 
weis der kontinuierlichen Nutznießung (seisin) seit dem 3-9.1189 
oder durch ein königliches Patent. Auch wenn dieses Statut einen 
Kompromiß zwischen der Krone und den Inhabern von Franchises 
darstellte, ist es dennoch offensichtlich, daß die stets vorhandene Ge 
fahr eines Prozesses aufgrund eines Writs Quo warranto einen gewal 
tigen Anreiz für die Besitzer von Sonderrechten darstellte, ihre Privile 
gien von jedem neuen König bestätigen zu lassen.10

Wenden wir uns nun der Frage der Privilegien zu, die sich die hansi 
schen Englandfahrer von jedem neuen Monarchen bestätigen ließen. 
Die Reihe der Freibriefe begann nicht mit den Privilegien Heinrichs II. 
für die Kölner Kaufleute (ca. 1170),“  sondern mit dem Schutz- und 
Geleitbrief Heinrichs III. vom 15.6.1260. Hierin wurden den Hansen 
alle bisher verbrieften Rechte und freie Gewohnheiten bestätigt.12 Was 
damit gemeint war, geht aus einem Prozeß i.J. 1321 hervor, der mit der 
Ausstellung eines Writs Quo warranto im Namen König Edwards II. 
gegen den Deutschen Kaufmann eröffnet wurde.13 Die Hansekaufleute 
führten das Privileg Heinrichs III., die Bestätigungen durch Edward I. 
und Edward II. und schließlich die Erweiterung der Rechte am 
7.12.1317 an.14 Der King’s Attorney Geoffrey le Scrope verwies aber 
auf das Prinzip, daß der Genuß von Privilegien nur dann gestattet war, 
wenn diese expressis verbis in der Verleihungsurkunde erwähnt wor 
den waren. Er drohte mit einer Geschworenenbefragung, wenn die 
Hansekaufleute ihre Gewohnheitsrechte nicht darlegten. Daraufhin 
stellten die Hansen fest, 

quod ipsi libertates predictas contentas in carta dom ini H. Regis 
[Heinrich III ] per verba generalia clamant per eandem cartam et 
cartam confirmacionis dom ini Regis nunc [Edward II.]. Et ad de- 
claracionem libertatum illarum  dicunt quod ipsi clamant eligere 
de societate sua sibi Aldremannum et ipsum sic electum pre-

10 Pl u c k n e t t , Legislation, S. 46-8.

“  HUB 1.13-4, S. 8.

12 Regest: HUB 1.552, S. 193f-, mit Hinweisen auf Editionen.

13 Helen M. Cam, Hg., The Eyre o f  London, 14 Edward II, A.D. 1321 = SS 85-6 = Year 

Books o f  Edward II 26, 2 Bde., London 1968-9, Bd. 2, S. 180-5.

14 HUB 1.890, S. 305 (18.11.1281); HUB 2.194, S. 81 (7.6.1311). Diese Bestätigung ko 
stete eine f in e  von £100. Die hansischen Privilegien wurden am 7.12.1317 um die 

Freiheit von Haftung für Schulden, bei denen der betreffende Hansekaufmann weder 
Hauptschuldner noch Bürge war, sowie die Befreiung von neuen Abgaben erweitert: 

HUB 2.313, S. 131.



sentareMaiori et Aldremannis London’, qui coram ipsis M aiore et 
Aldremannis London’ sacramentum faciet ad faciendum rectum  
et justiciam uniuersis et singulis hominibus de hansa societatis 
predictorum mercatorum de Alemannia. Qui quidem Aldre- 
mannus dicte societatis Curiam suam tenebit in domo, que voca 
tur Gilda Aula Alemannorum in Ciuitate predicta de omnibus 
placitis conuencionum, debitorum et contractuum, que m ouen  
contigerit inter mercatores de Hansa predicta. Et si quis de eadem 
Hansa per aliquem implacitetur coram Maiore seu Vicecomitibus 
London’ de aliquo placito convencionis, debiti seu contractus per 
sonalis, quod idem Aldremannus de societate predicta petet inde 
curiam suam et eam optinebit et inde faciet justiciam  in Aula 
Alemannorum predicta. Et quod quocienscunque aliquis de 
Hansa predicta aliqua bona vel mercimonia de regno Alemannie 
per aquam vel per terram in duitatem  predictam duxerit seu de- 
portauerit, quietus esse debet de custuma danda pro eisdem bonis 
in prima eueccione, deportacione et adduccione huiusmodi rerum  
et catallorum in duitatem  predictam. Et cum vendiciones de re 
bus suis huiusmodi fecerint seu res alias aut mercimonia in d u i  
tate predicta ab aliis emerint et debitas custumas inde soluerint, 
liceat res illas et huiusmodi mercimonia ducere, quo voluerint, 
dum tamen ea non ducant inimicis domini Regis nec ea huius 
modi inimicis domini Regis vendicioni exponant. Et dicunt, quod  
ipsi et alii quondam mercatores de societate predicta eisdem l i  
bertatibus temporibus predictorum dominorum H. Regis aui 
[Heinrich III.] et E. Regis patris domini Regis nunc [Edward I.], et 
eciam temporibus domini Regis nunc et progenitorum suorum, 
quondam Regum Anglie, usi sunt a tempore cuius memoria non 
existit. Et eo waranto clamant ipsi libertates predictas etc.15 

Der hansische Anspruch auf die Wahl eines Ältermannes, der bei Ver 
trags- und Schuldklagen zwischen Hansekaufleuten Recht sprechen 
sollte, auf die Freiheit von städtischen Zöllen und die freie Ausfuhr 
von erworbenen Gütern fußte auf dem kontinuierlichen Gebrauch 
dieser Sonderrechte seit Anfang der memoria legis. Daß die Hansen 
diese Privilegien seit der Krönung Richards I. am 3 9.1189 genossen 
hatten, wurde, wie der hansische Rechtsanwalt John de Trevaygnon 
feststellte, durch die Urkunde Heinrichs III. belegt: Nous dioums, qe 
seist du tens etc. [dunt il niad mesmoirej, e le Roy par sa chartre

i78 d ie  d ip lo m a tis ch en  B e z ieh u n gen , 1368-1474

PRO, JUSTl/546 m 89 zit. nach Cam, Eyre of London, S. 184
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cele usage conferme, e demandoums jugement, si ceo ne suffit.16 Der 
Quo warranto-Prozeß gegen die Hansekaufleute wurde von Quartal 
zu Quartal bis zur Absetzung Edwards II. Anfang 1327 vertagt. Sein 
Nachfolger Edward III. bestätigte am 14.3-1327 die Urkunde vom 
7.12.1317, in der die bisherigen Privilegien der hansischen England 
fahrer bestätigt und um die Befreiung von Haftung für Fremdschuld 
und von neuen Abgaben erweitert worden waren. Da der neue König 
gerade die Urkunde bestätigte, deren Rechtskraft im Prozeß v.J. 1321 
zur Debatte stand, sicherte er die Gewohnheitsrechte und die ver 
brieften Freiheiten der Hansekaufleute in England gegen weitere An 
griffe, insbesondere aufgrund der Quo warranto-Prozedur, formal 
rechtlich ab.

Die Rechtsposition der Hansen in England basierte auch in erhebli 
chem Maße auf der Carta mercatoria, die Edward I. zugunsten aller 
ausländischen Kaufleute am 1.2.1303 ausgestellt hatte.17 Auch dieses 
Privileg ließ sich der Deutsche Kaufmann bei jedem Regierungswech 
sel bestätigen.18 Allein aufgrund ihrer Bedeutung für die rechtliche 
Stellung der ausländischen Englandfahrer hätte die Carta mercatoria 
unsere Aufmerksamkeit verdient. Wenn man zudem bedenkt, daß die 
Hansen die einzigen ausländischen Kaufleute waren, denen es gelang, 
die verschiedenen Könige Englands an ihre Versprechungen zu bin 
den, dann wird deutlich, daß dieser Freibrief eine besondere Signifi 
kanz für die Geschichte der Hanse in England besitzt.19

Die Carta mercatoria ist ein Vertrag zwischen der englischen Krone 
und den ausländischen Kaufleuten, die gewisse neue Zölle hinnah- 
men, um eine Verbesserung ihrer rechtlichen Stellung zu erreichen.20 
Die Krone garantierte den ausländischen Kaufleuten das Geleit inner 

16 Ebenda, S. 182.

17 HUB 2.31, S. 14-8. Auch ediert von Gras, Early English Customs System, S. 257-64, 

aufgrund der Überlieferung in der Fine Roll: CFR 1307-10, S. 67f.

18 Vgl. HUB 2.313, S. 131 (7.12.1317); HUB 4.603, S. 245-7 (14.3-1327 und 6.11.1377)
USW.

19 Hierüber s. Stuart Je n k s , Die Carta M ercatoria. Ein "hansisches" Privileg, in: HGBII 

108, 1990, S. 45-86.

20 Die vereinbarten Zölle (§ 10) waren: 1) für Wein innerhalb von 40 Tagen nach Ein 
fuhr: 2s/Tonne; 2 ) für Wolle 40d zusätzlich zur antiqua custuma  von 6s 8d, also 
insgesamt 10s/Sack; 3) für Leder zusätzlich zur antiqua custuma 6s 8d/Last; 4) für 

Schaffelle zusätzlich zur antiqua custuma  40d/300 Stück; 5) für Scharlachtuch 
(pannus curtis cum  g ra n o ) 2s/Tuch; 6) für pannus curtis de d im id io g rano  
18d/Tuch; 7 ) für Normtuch (pannus curtis sine g ra n o ) 12d/Tuch; 8) für Wachs 

\2A/quintall (=  100 lb oder 45,36 kg); 9 ) für sonstige Waren 3d/L.
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halb ihrer Hoheitsgebiete sowie die Freiheit vom Mauer-, Brücken- 
und Straßengeld (muragium, pontagium  und pavagium). Ihnen 
wurde das Recht zum Kauf und Verkauf en gros21 mit allen einheimi 
schen und ausländischen Kaufleuten zuerkannt (§1 ), und sie durften 
Wohnungen und Lagerräume mieten (§ 2). Der König verfugte ferner 
(§ 3), daß nach der Zahlung des Gottespfennigs Verträge für sämtliche 
Vertragsparteien verbindlich seien22 und daß eventuell entstehende 
Rechtsstreitigkeiten durch Zweikampf {probatio) oder Geschwore 
nenprozeß {inquisitio) ausgetragen werden sollten, je nachdem, was 
im Gewohnheitsrecht {secundum usus et consuetudines) derjenigen 
Ortschaft vorgesehen war, in der der Vertrag geschlossen worden war. 
Der Monarch versprach außerdem (§ 4), daß in Fällen, in denen die 
Krone von ihrem Recht Gebrauch machte, die Waren der Kaufleute für 
den eigenen Verbrauch zu beschlagnahmen (prisa), den Kaufmann 
unverzüglich und angemessen, d.h. nach Maßgabe des Marktwertes, 
zu entschädigen.23 Die Beamten der Städte und Marktflecken {ballivi 
et ministri feriarum, civitatum  usw.) wurden angewiesen (§ 5), für 
eine schnelle Abwicklung von Rechtsstreitigkeiten, die aus Klagen der 
ausländischen Kaufleute entstanden waren, zu sorgen.24 Diese Pro 
zesse sollten nach Kaufmannsrecht {secundum legem mercatoriam) 
entschieden werden. Bei berechtigten Beschwerden der Kaufleute 
über eine Prozeßverzögerung durch die städtischen Behörden war 
nicht nur privatrechtlicher Schadenersatz, sondern auch eine öffentli 
che Bestrafung der Schuldigen vorgesehen, prout delictum exigit. Für 
alle Verfahren, an denen ausländische Kaufleute beteiligt waren, 
wurde festgelegt (§ 6), daß der Geschworenenausschuß paritätisch 
aus Einheimischen und ausländischen Kaufleuten zusammengesetzt 
werden sollte. Allerdings galt dies nur für Klagen, bei denen die To 

Gr as , Early English Customs System, S. 259 Anm. 1, insistiert jedoch auf dem Unter 
schied zwischen Großhandel ("Wholesale") und dem Handel in großen Mengen ("in 
large quantities"), weil den ausländischen Kaufleuten nicht nur der Verkauf an Einzel 
händler, sondern auch an private Großverbraucher (z.B. den Adel) erlaubt war. Über 
Geleit vgl. Magna Carta § 41: J.C. Ho l t , Magna Carta, Cambridge 1965, S. 326-8.

Zum Gottespfennig s. Po l l o c k  und Ma it l a n d , Bd. 2, S. 208f.

^  Hier wird Magna Carta § 28 (H o l t , Magna Carta, S. 324) angewandt.

Das Verschleppen von Prozessen zwischen Einheimischen und Auswärtigen etwa bei 
Schuldklagen war die bete noire des mittelalterlichen Kaufmanns. Da seine Anwe 
senheit bei jeder Sitzung des Gerichts erforderlich war, um einen Abbruch des Prozes 
ses und den Freispruch für den Angeklagten zu vermeiden, mußte er u.U. monatelang 
in einer Stadt bleiben.
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desstrafe nicht verhängt werden konnte.25 Der König versprach weiter, 
für eine Standardisierung des Pfundgewichts26 sowie für eine Überprü 
fung der öffentlichen Waagen in allen Städten und Marktflecken zu 
sorgen (§ 7). In London sollte ein rechtsfähiger und umsichtiger Mann 
(homo fidelis et discretus) zum Richter für die ausländischen Kauf 
leute ernannt werden, vor dem diese die ihnen zustehenden Schulden 
nach Kaufmannsrecht rasch einklagen konnten, falls die Gerichte des 
Bürgermeisters oder der Sheriffs (insgesamt drei Gerichte) zu langsam 
arbeiteten (§ 8). Der Monarch versprach den Kaufleuten ferner, daß 
weder er noch seine Nachfolger sie jemals zum Verzicht auf die in der 
Carta mercatoria verbrieften Rechte als Gegenleistung für andere, 
neue Sonderrechte auffordem würde (§ 9). Nachdem die in § 10 ver 
einbarten Zölle entrichtet waren, hatten die Zöllner eine Zollquittung 
(warantum) auszustellen, die den ausländischen Kaufmann vor einer 
erneuten Verzollung derselben Güter schützte, auch wenn er die Wa 
ren wieder ausführen wollte. Allerdings machte Edward I. eine Ein 
schränkung: Wein durfte ohne königliche Erlaubnis nicht wieder ex 
portiert werden (§ 11). Schließlich versprach der Monarch, daß in Zu 
kunft weder er noch seine Nachfolger die ausländischen Kaufleute 
oder ihre Handelswaren mit neuen Abgaben (exactio, prisa vel pre- 
statio aut a liquod a liud  onus) belasten würden (§ 12).

Mit der Bestätigung der Carta mercatoria zugunsten des Deutschen 
Kaufmanns und des Privilegs Edwards II. vom 7.12.1317 durch Ed 
ward III. am 14.3-1327 war die erste Phase der Entwicklung der 
Rechtsposition der hansischen Englandfahrer abgeschlossen. Bis zum 
Beginn der 1370er Jahre berichten die Quellen von keinen größeren 
Konflikten zwischen der Hanse und England.27 Die Kämpfe begannen 
erst wieder mit dem Frieden von Stralsund. Schon am 25 7.1368 hatte 
König Albrecht von Schweden den Mitgliedern der Kölner Konfödera 
tion Sonderrechte auf Schonen verbrieft,28 die aber erst nach dem 
Sieg über König Waldemar in Kraft treten sollten. Erst nach der Be 
siegelung des Friedens von Stralsund am 24.5-137029 und der Ver 
pfändung der Schlösser Skanör, Falsterbö, Malmö und Helsingborg für

25 So z.B. bei Straftaten, die keine Felonies waren. Über den Unterschied zwischen 
Felony und Trespass bzw. Misdemeanor (Vergehen) s. Ba k e r , S. 413f.

26 Vgl. M agna Carta § 35: H o l t , Magna Carta, S. 326.

27 Vgl. Sc h u l z ; Po s t a n , England and the Hanse; und Pe t e r s , Hansekaufleute als Gläubi 

ger.

28 Ku s ke  1.129, S. 44; HR 1.1.453, S. 410-3; HUB 4.263, S. 109; LUB 3.663, S. 718-22.

29 LUB 3.717, S. 787-90.
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15 Jahre an die Konföderationsmitglieder konnten die Privilegien ge 
genüber nichthansischen Kaufleuten in Anschlag gebracht werden. 
Kurz darauf wurde die erste Beschwerde über die Bedrückung der 
Engländer, die die größte Gruppe der nichthansischen Schonenfahrer 
waren,10 beim englischen Parlament eingelegt.31 Es ist nicht zu bezwei 
feln, daß die Hansen fest entschlossen waren, durch Güterarreste, 
Gewalt und Inhaftierungen ein Handelsmonopol auf Schonen auszu 
bilden. Ähnliche Bestrebungen lassen sich nach 1372 im Falle von 
Bergen (Norwegen) erkennen,32 wo sich die englischen Kaufleute 
während des Krieges zwischen der Kölner Konföderation und König 
Waldemar IV. etabliert hatten. Sobald die Hansen nach dem Frieden 
von Stralsund nach Bergen zurückgekehrt waren, versuchten sie, sich 
der englischen Konkurrenz zu entledigen.

Der dritte anglo-hansische Konflikt während dieser frühen Jahre 
wurde im Dezember 1372 durch die parlamentarische Bewilligung von 
Tunnage und Poundage ausgelöst.33 Am 20.11.1373 wurde diese 
zunächst nur auf ein Jahr beschränkte Bewilligung um zwei weitere 
Jahre verlängert.34 Mittlerweile aber hatte der Deutsche Kaufmann 
beim Kronrat gegen die Erhebung dieser Subsidie, die gegen die han 
sischen Privilegien verstieß, protestiert. Der Kronrat entschied jedoch, 
daß die Hansen Tunnage- und Poundage-pflichtig waren, weil die Ab 
gaben zur Befriedung der Meere verwendet wurden. Daraufhin 
schickte das Londoner Kontor Abschriften der hansischen Freibriefe 
nach Lübeck und drängte darauf, Edward III. zu bitten, vor den ghe- 
meynen copman van Almanien van der dusschen hense, also dat hey

30
Nach der Pfundzollabrechnung für 1371 (HR 1.3.50, S. 45f.) entrichteten die engli 

schen Schonenfahrer 256 LüMk 7s, was 78,87% aller von ausländischen Schonenfah- 
rern entrichteten Zöllen entsprach.

RP 2, S. 306; HUB 4.378, S. I60f. Am 25 2.1370 hatte der Hansetag den englischen, 

schottischen und walisischen Schonenfahrem verboten, Heringe auf Schonen einzu 
salzen oder zu diesem Zweck auf Schonen zu verweilen: HR 1.1.522 § 7, S. 483. Vgl. 
auch den Brief Edwards III. vom 6.5.1371 an Rostock (HUB 4.387, S. 164) und den Be 
schluß des Hansetags am 21.10.1369: HR 1.1.510 § 11 (11), s. 470.

^  HUB 4.412, S. 171 (12.2.1372) und HR 1.2.41 § 4, S. 51 (8.9.1372).

RP 2, S. 310. Satze: 2s/Tonne Wein; 6d/£. Vorausgegangen war eine Ermächtigung 

zur Erhebung von Tunnage und Poundage zu denselben Sätzen vom 1.11 1371 bis 
zum 1.11.1372, doch wurde dies zwischen dem König und den Kaufleuten im erweiter 
en .Gonrat ausgehandeit: PRO, E122/70/21A, f./ . Ob man die Hansen zur Entrich- 

tung dieser Subsidie anhielt, ist unbekannt.
34 RP 2, S. 317.
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by alden rechte vnde by alder ghewoonte mochte blyuen.35 Da Lü 
becks Verwendungsbrief fruchtlos blieb, beschloß ein Stralsunder 
Hansetag am 24.6.1375, die schon zu Verhandlungen in Brügge wei 
lenden Sendeboten Simon Swerting aus Lübeck und Hartwig Beteke 
aus Elbing nach England zu schicken, um dort Verhandlungen mit 
Edward III. aufzunehmen.30 Anfang Oktober trafen die Diplomaten in 
London ein und einigten sich rasch mit den königlichen Unterhänd 
lern, weil die neue, privilegienwidrige Subsidie -  schließlich das 
Hauptanliegen der Diplomaten -  am 20.11.1375 auslief und nicht 
verlängert werden konnte.37 Drei Tage später bestätigte Edward III. 
die hansischen Privilegien erneut, allerdings nur für ein Jahr. Anfang 
Dezember antwortete er auf die hansischen Beschwerden, die größ 
tenteils gegenstandslos geworden waren, und schickte einige Reli 
quien des Hl. Thomas von Canterbury nach Lübeck.38 Bei dieser Gele 
genheit bat der König um freundliche Behandlung der englischen 
Kaufleute in den hansischen Gebieten und versprach, mit den hansi 
schen Englandfahrem entsprechend zu verfahren. Der Lübecker Rat 
bedankte sich für die zuvorkommende Aufnahme der hansischen Di 
plomaten und für die Reliquien.39

Der Ausgang dieser anglo-hansischen Verhandlungen zeugt zwar 
vom gegenseitigen Friedenswillen, doch die Gespräche lösten kein 
einziges Problem. Auf die englischen Beschwerden über Bedrückun 

35 LUB 4.230, S. 24Xf.; Regest: HUB 4.469, S. 193.

36 Entscheidung vom 24.6.1375: HR 1.2.86 § 17, S. lO lf. Vgl. HR 1.3.87, S. 73-5. Die 

Anregung war vom Deutschen Kaufmann in London am 24.4.1375 gekommen: HR 
1.2.100, S. 113f- Am 5 9 1375 willigten Swerting und Beteke in eine Fortsetzung ihrer 
Reise nach England ein: HR 1.2.101, S. 114f. Sie hatten Beglaubigungsbriefe von den 

Hansestädten und vom Hochmeister dabei und wollten in der ersten Oktoberwoche in 
London eintreffen. Geleitbrief für die hansischen Diplomaten: Foedera (O ) 7, S. 90; 

HR 1.2.102, S. 115 (24.9 1375).

3 Vgl. die hansischen Beschwerden (HR 1 -3-317, S. 299-311): § 1-4: Über Tunnage 

und Poundage, Tuchzoll, Wollsubsidie und Calaiser Pfennig; § 5: Öffnen der Waren 
verpackung durch die Zöllner; § 6 : Gebühren (6d ) für die Ausstellung von Zollquit 
tungen; § 7: Mißachtung der hansischen Privilegien; § 14: Verbot des Weinzapfens. An 
sonsten beschwerten sich die Hansen über Piratenüberfalle. Die Bewilligung von 

Tunnage und Poundage am 20.11.1373 schloß die Möglichkeit einer Verlängerung 

ausdrücklich aus: RP 2, S. 317.

Privilegienbestätigung am 23.11 1375: HR 1.2.103, S. 115 und HUB 4.516, S. 213- 
Vgl. HUB 4.520, S. 213f., die Antwort darauf (HR 1.3.317, S. 299-311) und die engli 
schen Beschwerden (HR 1.3.318, S. 311-4). Übersendung der Reliquien: LUB 4.275-6, 

S. 295-8 und HR 1.2, S. 112.

39 HUB 4.526, S. 215.
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gen in Bergen, über die Mißachtung des Strandrechts in hansischen 
Gebieten, über die Verweigerung des Schiffstransports durch hansi 
sche Schiffer und über Gewalttaten in Hansestädten erwiderten die 
hansischen Gesandten, daß der Deutsche Kaufmann in England mit 
solchen Ausschreitungen nichts zu tun habe. Die geschädigten Eng 
länder könnten allerdings ihre Beschwerden auf dem nächsten Hanse 
tag Vorbringen.40 Weil Edward III. der Hanse wohlgesonnen war, ge 
lang es Swerting und Beteke, eine Erörterung dieser Fragen zu ver 
schieben. Jedoch blieb der englische Anspruch auf ungehinderte 
Handelsexpansion bis hinein in die hansischen Hochburgen unverän 
dert bestehen und wuchs sogar: Wollten die Engländer 1375 Handels 
rechte nur auf Schonen und in Bergen, so verlangten sie bald danach 
Gleiches auch in Preußen und in den anderen Gebieten der Hanse. 
Der Interessengegensatz zwischen dem hansischen Anspruch auf ein 
Handelsmonopol in Schonen und Bergen einerseits und der engli 
schen Forderung nach freiem Zugang zu diesen Märkten andererseits 
wurde lediglich kurzfristig durch den Friedenswillen beider Seiten 
aufgehoben, aber die Konflikte zwischen Engländern und Hansen 
schwelten weiter. Zudem war abzusehen, daß die hansischen Privile 
gien erneut zur Debatte stehen würden, sobald das englische Parla 
ment wieder die Erhebung von Tunnage und Poundage bewilligte, 
und daß die zu erwartenden Konflikte viel härter sein würden, wenn 
der offenkundige Friedenswille aller erlahmte.

V.2: DIE DIPLOMATISCHEN BEZIEHUNGEN (1377-99)

Das Vordringen der englischen Kaufleute in die hansischen Ostsee 
städte verschärfte diese Probleme. Da die Engländer rasch feststellen 
mußten, daß in den wendischen Städten nur geringe Gewinne zu er 
zielen waren,41 konzentrierten sie sich bald auf Preußen. Dies veran- 
laßte die Preußen zu einer verschärften Abwehrhaltung, die wiederum 
die Bereitschaft der englischen Regierung, die Wünsche der hansi 
schen Englandfahrer zu erfüllen, spürbar minderte. So lehnten beide 
Regierungen die Forderungen der jeweils anderen Seite hartnäckig ab, 
wohingegen Lübeck und die anderen, weniger tangierten Hansestädte 
eher zur Nachgiebigkeit neigten. Auf englischer Seite läßt sich bereits

40 Vgl. HR 1.3.318, S. 311-4, bes. § 5.

Vgl. die Mitteilung Heinrich Hetvelts aus Stralsund an Thom am 5.4.1387: Ouc 
vomem ich h ir wol, das dH Englischen hi nicht vH Schaffens en haben m it item  vrx

T T o o T  a u, J T *  W° l VOrmute' das z ii « erne w,der <« Prusen weren: HR 1.8.921
S. 5991. und HUB 4.888, S. 374f.
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1378 eine Konkretisierung der alten Forderung nach freiem Zugang zu 
den hansischen Märkten erkennen, und zwar im Anspruch auf die sog. 
Reziprozität, d.h. die rechtliche Gleichstellung der englischen Kauf 
leute in Preußen mit den hansischen Kaufleuten in England. Auch der 
gerade erst in Preußen etablierte Englische Kaufmann42 verlangte 1385 
eine bessere Behandlung, und die englischen Kaperungen und Aus 
schreitungen, die allgemein mit einer Verschiebung der Handelsgren 
zen einherzugehen pflegten, beschäftigten die Diplomaten im späten 
14. Jahrhundert. Darüber hinaus lieferte der Erfolg der englischen 
Kaufleute im Preußenhandel zusätzlichen Konfliktstoff, denn späte 
stens 1396 wurde den preußischen Städten klar, daß die Engländer 
mit ihren aus England importierten Textilien den preußischen Markt 
beherrschten. Schließlich bestand der Streit über die Verpflichtung 
der hansischen Englandfahrer zur Entrichtung von Tunnage und 
Poundage ununterbrochen fort. Der Vertrag von Marienburg
(21.8.1388) löste keines dieser Probleme. Die mangelnde Nachgiebig 
keit beider Seiten führte 1398 zur Aufkündigung dieses Abkommens 
und zum Abbruch der Handelsbeziehungen. Erst die Absetzung 
Richards II. auf dem Michaelis-Parlament 1399 und die Krönung sei 
nes preußenffeundlichen Nachfolgers Heinrich IV. am 30.9.1399 er 
möglichte eine Verbesserung der anglo-preußischen Beziehungen.43

Die Ereignisse bis zur Jahrhundertwende werden im folgenden 
zunächst chronologisch (V.2.1) und dann problemorientiert (V.2.2-4) 
dargestellt und analysiert.

42 In Anlehnung an den 'Deutschen Kaufmann’, also den korporativ verfaßten Verband 

der Hansekaufleute in England, bezeichne ich den nach 1390 auch korporativ verfaß 

ten Verband der englischen Kaufleute in Danzig als den 'Englischen Kaufmann’.

43 Heinrich IV. war als Herzog von Derby auf Kreuzzug in Preußen: F.R.H. D u Bo u l a y , 

Henry o f Derby's Expeditions to Prussia, 1390-91 and 1392, in: ders. und Caroline M. 
Ba r r o n , Hgg., The Reign o f Richard II: Essays in Honour o f May McKisack, London 

1971, S. 153-72; Lucy Toulmin Sm it h , Hg., Expeditions to Prussia and the Holy Land 

made by Henry, Earl o f Derby (afterwards King Henry IV) in the years 1390-91 and 
1392-93, being the Accounts kept by his Treasurer = Camden Society NS 52, London 
1894; H.G. Pr u t z , Hg., Rechnungen über Heinrich von Derbys Preußenfahrten, Leipzig 
1893- Allgemein zu den Preußenfahrten: Werner Pa r a v ic in i, Die Preußenreisen: Eine 

Studie zu den Lebensformen des europäischen Adels im 14. Jahrhundert, 2 Bde., Ha 

bilitationsschrift masch. Universität Mannheim 1982. Der erste von drei vorgesehenen 
Teilen ist erschienen: Werner Pa r a v ic in i, Die Preußenreisen des europäischen Adels, 

Teil 1 = Beihefte der Francia 17, Sigmaringen 1989-
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V.2.1: De r  Pr iv il e g ie n s t r e it  (1377-80)

Auf dem ersten Parlament Richards II. reichten die Kaufleute des 
Königreichs’ eine Petition ein, die den Privilegienstreit auslöste. Sie 
baten den neuen König, die hansischen Privilegien nicht zu bestäti 
gen, bevor die Hansen nicht eine befriedigende Antwort auf eine bei 
gelegte Beschwerdeliste44 gegeben hätten. Abgesehen von Protesten 
über verschiedene unlautere Geschäftspraktiken der Hansen, führte 
diese billa im wesentlichen drei Punkte auf: die hansischen Mono 
polansprüche auf Produkte aus der Ostseeregion und Norwegen (wie 
Hering, Stockfisch und Stör); das für Engländer geltende Verbot des 
Einsalzens von Heringen auf Schonen;45 und die schikanöse Be 
handlung der englischen Schonenfahrer.46 Dadurch, so die Petition, 
hätten die Hansen ihren Anspruch auf die ihnen von den englischen 
Herrschern verliehenen Privilegien verwirkt. Trotz dieser Bittschrift 
bestätigte der König am 6.11.1377 die hansischen Privilegien,47 aber 
der Kronrat suspendierte auf Betreiben der Londoner und nach Vor 
lage der Beschwerden der englischen Kaufleute die hansischen Privi 
legien vor dem 21.2.1378.48 Dies hatte zunächst zur Folge, daß die 
Hansekaufleute rechtlich auf den Status der anderen ausländischen 
Kaufleute zurückgestuft wurden und 2s 9d pro Normtuch anstatt wie 
bisher 12d zu entrichten hatten. Diese Zollsätze galten rückwirkend 
vom Tag der Thronbesteigung (22.6.1377) an. Außerdem beklagte sich 
der Deutsche Kaufmann über eine Reihe von Handelserschwemissen 
durch die Londoner Stadtbehörden.49 Dem Kontor gelang es schließ 
lich, seine Ansicht, daß der höhere Satz nur für nichthansische Aus 

44
Richard II. regierte seit dem 22.6.1377. Das Parlament tagte vom 13-10. bis zum

28.11.1377 in Westminster: HBC, S. 564. Vom 13. bis zum 16.10.1377 durften Petitio 
nen eingereicht werden. Bittschrift der englischen Kaufleute: HUB 4.600, S. 244. Die 
englische Beschwerdeliste wurde sicherlich zu dieser Zeit eingereicht, doch wird sie in 
HR 1.3.102, S. 88-90 "1378 vor Febr. 21." datiert.
45

Der Lübecker Hansetag erließ das Einsalzungsverbot am 24.6.1377 (HR 1.2.150 § 
10, S. 161) wohl auf Betreiben der Preußen: HR 1.2.147 § 10, S. 156.

Man boykottierte englische Schiffe und weigerte sich, Briefe der englischen Kauf 
leute zu befördern oder Lebensmittel an sie zu verkaufen. Ferner behauptete man 
fälschlicherweise, daß keine Waren mehr zu kaufen waren, und verbot den Laken 
schnitt: HR 1.3.102, S. 88-90.

CPR 1377-81, S. 57f.; HUB 4.603, S. 245-7. Regest: HR 1.2.155, S. 166. Für die Bestä 
tigung der Carta mercatoria und des Privilegs vom 7.12.1317 mußte eine fin e  von £10 
entrichtet werden.
48

Vgl. den Brief des Deutschen Kaufmanns an Lübeck: HR 1 3 103 S 90-2
HUB 4.619, S. 254.
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länder gelte und daher privilegienwidrig sei, soweit beim Kronrat 
durchzusetzen, daß dieser dem Deutschen Kaufmann am 20.5.1378 
erlaubte, Bürgen für die zusätzlichen 21d zu benennen, die seit der 
Suspendierung ihrer Privilegien zu entrichten waren. Dies sollte aller 
dings nur solange gelten, bis der Kronrat in der Angelegenheit endgül 
tig entschieden hatte.50

Der Stralsunder Hansetag vom 30.5 1378 beschäftigte sich mit der 
Lage des Deutschen Kaufmanns in England, und die Beratungen zeu 
gen von den Rissen, die sich in der 'hansischen’ Englandpolitik aufge 
tan hatten. Obwohl der Hansetag beschloß, Richard II., den Kronrat 
und London um die Wiederherstellung der hansischen Privilegien so 
wie um die Beendigung der Londoner Schikanen zu bitten, wollten 
die preußischen Ratssendeboten dies nicht gutheißen, weil der 
Hochmeister sofort zur Beschlagnahme der Waren der englischen 
Kaufleute in Preußen schreiten wollte. Schließlich erreichten die ge 
mäßigteren wendischen Städte, daß die preußischen Repräsentanten 
den Hochmeister veranlassen sollten, mindestens bis Martini 
(11.11.1378) zu warten. Doch selbst die Englandpolitik dieser Städte 
war janusköpfig: Obwohl sie wußten, daß die hansischen Monopol 
bestrebungen im Hinblick auf Schonen dem Privilegienstreit zugrun 
delagen, verschärften sie die Bestimmungen für den Schonenhandel, 
indem sie den hansischen Vögten die Aufnahme von Engländern und 
Walisern untersagten.51 Einerseits baten die Hansestädte die englische 
Krone um die Wiederherstellung ihrer Privilegien; andererseits liefer 
ten sie dieser einen zusätzlichen Grund, dies zu verweigern, was Lon 
don in der Antwort auf die verschiedenen Verwendungsschreiben un 
ter direktem Hinweis auf die Bedrückung der englischen Schonen 
fahrer bald tat.52 Nach diesem Briefwechsel ruhte vorerst der Privile 

50 PRO, E371/137 m 22; CCR 1377-81, S. 66; HUB 4.626, S. 257.

51 HR 1.2.156 § 1, S. 166 und § 14, S. 172. Die englischen Beschwerden lagen dem 

Stralsunder Hansetag vor, denn Lübeck hatte sie den preußischen Städten am

18.5.1378 mit der Bitte um Erörterung auf dem Stralsunder Hansetag geschickt: HR
1.3.104, S. 92. Bestimmungen für die Vögte auf Schonen: HR 1.2.156 § 10, S. 172.

52 Anforderung des Verwendungsschreibens: HR 1.2.156 § 1, S. 166 und HUB 4.631, S. 

258f. Der Hansetag verwandte sich beim König (unter Androhung einer Handels 

sperre: HUB 4.628, S. 258) und beim Londoner Rat: HR 1.2.160, S. 173f- Verwendung 
des Hochmeisters: HUB 4.633, S. 257; Letter Book H, S. 101. Der Londoner Rat ant 
wortete, daß die Aufhebung der hansischen Privilegien ob violentias et in jurias m u lti 

form es genti sue apudScone  erfolgt sei: HUB 4.637, 638 u. 640, S. 260f.
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gienstreit, da der Kronrat eine Entscheidung bis zum nächsten Parla 

ment verschob.53
Auf dem Parlament in Gloucester bat der Deutsche Kaufmann emeut 

um die Rückgabe seiner Privilegien.54 Seinem Antrag wurde unter der 
Bedingung stattgegeben, daß das Londoner Kontor bis zum 29-9 1371 
besiegelte Briefe von den Hansestädten und vom Hochmeister vor 
legte, worin diese fest versprachen, die englischen Kaufleute in den 
hansischen Gebieten künftig weder in der Bewegungs- noch in der 
Handelsfreiheit zu behindern und darüber hinaus den englischen 
Kaufleuten in allen Ländern (Preußen, Dänemark und Norwegen wur 
den einzeln aufgeführt) beizustehen. Der Fortbestand der hansischen 
Privilegien wurde vom rechtzeitigen Eintreffen dieser Briefe abhängig 
gemacht.55 Wie wenig ihm an einer gütlichen Einigung mit der Hanse 
lag, zeigte das Parlament durch die Ermächtigung zur Erhebung von 
Poundage für ein knappes Jahr,56 zu dessen Zahlung die Hansekauf 
leute verpflichtet waren, auch wenn sie nicht explizit genannt wur 
den.57 Somit verlangte das Parlament beträchtliche Konzessionen von

53 Brief des Deutschen Kaufmanns vom 5.9-1378 an den Hansetag: HR 1.2.164, S. 177 
und HUB 4.640, S. 261. Es ist daraufhinzuweisen, daß das Parlament am 3-91378, also 
zwei Tage vor dem Brief des Deutschen Kaufmanns, einberufen wurde und am
20.10.1378 zusammenkam: HBC, S. 564. Am 14.9.1378 befahl Richard ü. den für Petty 
Customs zuständigen Zöllnern, den Hansekaufleuten bis zur Zusammenkunft des 
Parlaments zu erlauben, Bürgen für die fälligen Zölle zu stellen, die bei einer für die 
Hanse ungünstigen Entscheidung des Kronrats zu zahlen waren: CCR 1377-81, S. 212; 
HUB 4.643, S. 262.

54 21./27.10.1378: PRO, SC8/18/899; Druck: RP 3, S. 52; HUB 4.645 und 647, S. 263f.

Ebenda: die poa ir [pouvoir] de vetiir, aler, marchander et demourer salvement et
surement et auxi franchement sanz destourbance ou empeschement qecunqe ent 

sprach den in Handelsabkommen üblichen Vergünstigungsklauseln. Das Parlament 
bestätigte auch das Statut 25 Edw. ID, St. 3, c. 2 (SR 1, S. 314f.), das wiederum § 1 und 
§ 5 der Carta mercatoria bestätigte und präzisierte. Die Auslegung in HUB 4, S. 264 
Anm. 3 ist falsch: Detailkauf war nicht allgemein "mit wenigen Ausnahmen" zugelas 

sen, sondern nur im Hinblick auf mercerie (Carta mercatoria  § 1). Das Statut präzi 
sierte die Haftung der städtischen Behörden bei Prozeßverzögerungen. Lag eine fra n - 
chesia vor, so ging sie bei Prozeßverschleppung verloren, und der Kläger bekam eine 
zweifache Entschädigung gemessen am Streitwert. Wo keine franchesia vorlag, wurde 

die Verschleppung von Prozessen durch eine einjährige Gefängnisstrafe und eine f in e  
geahndet: RP 3, S. 47 und SR 2, S. 6-8.

subsidie für die Verteidigung des Königreichs zu verwenden 
Scheidung des Kronrats ca. 1373/4: LUB 4.230, S. 241f.
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der Hanse als Gegenleistung für die Wiederherstellung der Privilegien, 
doch es bekundete auch seinen Willen, die hansischen Vorrechte 
durch die Aufoktroyierung einer Subsidie, die die Hanse als privile 
gienwidrig ablehnte, aufs gröbste zu mißachten.

In den ersten Monaten d.J. 1379 zeigte sich Preußen in der engli 
schen Frage unnachgiebig. Der Hochmeister ließ sich jedoch von den 
gemäßigten wendischen Städten dazu überreden, bis zum nächsten 
Hansetag von einem Abbruch der Handelsbeziehungen abzusehen.58 
Die Beschlüsse des Lübecker Hansetags vom 24.6.1379 zeugen von 
der Zwiespältigkeit, die die hansische Englandpolitik seit 1377 
gekennzeichnet hatte. Man ordnete erneut die Entsendung von Ver 
wendungsbriefen59 bezüglich der Wiederherstellung der hansischen 
Privilegien und der Befreiung des Deutschen Kaufmanns von den 
kürzlich verabschiedeten Subsidien an. Gleichzeitig wurde aber den 
englischen Kaufleuten der Aufenthalt in Schonen verboten.60 Für den 
Fall, daß die englische Regierung kein Entgegenkommen zeigte, be 
schloß der Hansetag den stufenweisen Abbau der Handelsbeziehun 
gen sowie die Abberufung des Deutschen Kaufmanns bis Ostern 
(25.3.1380).6'

Die Verwendungsbriefe erreichten den englischen Kanzler Erzbi 
schof Simon Sudbury am 8.10.1379. Seine tags darauf erteilte Antwort 
zeugt von einer signifikanten Wende in der königlichen Politik. Ob 
wohl die Krone den Hansen mit dem endgültigen Verlust ihrer Privile 
gien gedroht hatte, wenn die englischen Forderungen nicht bis zum
29.9.1379 erfüllt waren, stellte der Kanzler nun aber lediglich fest, daß 
der Termin verstrichen und die Bestätigung daher verschoben sei. Er 
betonte ferner die friedliche Gesinnung seiner Regierung62 und bat die 
Hansestädte anstatt der bislang geforderten Reziprozität nur noch um

58 HR 1.2.174 § 6-7, S. 190. Der preußische Städtetag beschloß, auf dem Hansetag vom
24.6.1379 für einen Handelsboykott Englands zu arbeiten, falls die Beschwerden des 

Deutschen Kaufmanns bis dahin nicht abgestellt worden waren. Allerdings war man 
nicht bereit, ein Eingehen auf die englischen Forderungen in Betracht zu ziehen. Vgl. 

auch HR 1.3.116, S. 101 und HUB 4.649, S. 265.

”  HR 1.2.190 §12, S. 210f.

60 HR 1.2.190 § 7 (Schonen) und § 12 (Verwendungsbriefe), S. 210f.

61 HR 1.2.190 § 12, S. 210f. Ab 17.2.1380 sollte kein Kaufschlagen mit Engländern in 

den Ostseeregionen erlaubt werden. Nach Ostern (25.3.1380) sollte der Handelsboy 

kott allenthalben gelten. Hiervon war allerdings Brügge ausgenommen, wo der Ver 
kauf an die Engländer weiterhin gestattet werden sollte. Zu Ostern war auch der Deut 

sche Kaufmann aus England abzuberufen.

62 HR 1.2.211, S. 250f.



490
DIE DIPLOMATISCHEN BEZIEHUNGEN, 1368-1474

eine gütige Behandlung der englischen Kaufleute gemäß dem alther 
gebrachten Gewohnheitsrecht. Dieses Schreiben schien dem Lon 
doner Kontor, dem es zur Weiterbeförderung ausgehändigt wurde, 
derart wichtig zu sein, daß es den Brief sofort nach Brügge bringen 
ließ, wo sich die hansischen Sendeboten Jakob Pleskow und Johann 
Cordelitz bereits zu Verhandlungen mit der gräflichen Regierung auf 
hielten.63 Pleskow und Cordelitz stimmten mit dem Kontor darin 
überein, daß der freundliche Ton des Briefes eine Wende in der engli 
schen Politik deutlich machte, und sie beschlossen auf Anraten des 
Brügger Kontors, nach England weiterzureisen und der englischen 
Regierung persönlich zu antworten.

Am 21.11.1379 nahmen die hansischen Diplomaten die Verhandlun 
gen mit dem Kronrat und mit dem Londoner Stadtrat auf.64 Die Bedeu 
tung dieser Gespräche liegt darin, daß hier zum ersten Mal die engli 
sche Forderung nach Reziprozität klar zum Ausdruck gebracht 
wurde.65 Die hansischen Gesandten versprachen aber nur, die Forde 
rungen der englischen Regierung dem nächsten Hansetag vorzulegen 
und für eine Antwort zu sorgen. Dann formulierten Pleskow und Cor 
delitz nach Beratung mit dem Londoner Kontor die hansische Stel 
lungnahme zur englischen Forderung nach Reziprozität, die lange für 
die hansische Position in dieser Frage maßgeblich bleiben sollte. Die 
Gesandten antworteten, dat ere coplude vrigere unde myn beswaret 
iveren in unseme lande s und er Privilegien ofte ane beseghelde breve, 
wen unse coplude in Enghelant myt Privilegien beseghelt.66 Mit ande 
ren Worten: Man war bemüht, die englische Forderung als gegen 
standslos hinzustellen. Nachdem der Kronrat schließlich eine endgül 
tige Entscheidung über die hansischen Privilegien bis auf das nächste

Etwa in der dritten Oktoberwoche überreichte der Bote der Londoner Niederlas 
sung den Brief an Pleskow und Cordelitz: HR 1.2.210 § 1, S. 239. Sobald das Londone 

Kontor wußte, daß die beiden nach England kommen würden, ließ es am 30.10.137' 
Geleitbriefe für sie ausstellen: PRO, C76/64 m 19.

64 Vgl. HR 1.2.210, S. 238-50.

Ich klammere hier die englischen Beschwerden aus, die am 28 11 1379 vorgelec 
wurden: HR 1.2.210 § 8, S. 243-5. Wichtig sind die vier englischen Forderungen: 1) Re 
ziprozitat in den Hansestädten; 2) Reziprozität auch auf Schonen und Abschaffung de 
Einsalzungsverbots für Hering; 3) Abschaffung der Haftung englischer Kaufleute fü 
Fremdschulden (d.h. Reziproz.tät im Hinblick auf das hansische Privileg vor 
7.12.1317) sowie die Anerkennung von Urteilen englischer Gerichte in den Hansestäc 
ten; 4) eine Liste der Hansestädte: HR 1.2.212, S. 251-3

Die Botschafter erschienen vor dem Kronrat am 26.11.1379: HR 1.2.210 § 5, S. 242.
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Parlament (16.1.1380) verschoben hatte, kehrten Pleskow und Corde 
litz nach Hause zurück.67

Auf dem Parlament vertraten beide Seiten die bekannten Positionen. 
Der Deutsche Kaufmann bat um die Wiederherstellung seiner Privile 
gien sowie um die Anerkennung der Poundage-Freiheit und lehnte die 
englische Forderung nach Reziprozität ab.68 Die englischen Kaufleute 
bestanden aber weiterhin darauf, und zwar als Gegenleistung für die 
Aushändigung der hansischen Privilegien.69 Trotzdem verlängerte der 
König die Erlaubnis, für die höheren Zölle zu bürgen. Die preußi 
schen Städte drohten zwar noch mit der Durchführung des schon am
24.6.1379 erörterten Abbruchs der Handelsbeziehungen mit England, 
ließen sich aber überreden, vorerst keine konkreten Schritte zu un 
ternehmen.70 Schließlich händigte Simon Sudbury am 23 9.1380 die 
hansischen Privilegien aus, 

sub condicione, quod mercatores anglici in partibus ipsorum  
mercatorum Alemannie cum illuc venerint cum mercandisis suis 
adeo am icabiliter et honeste ibidem tractentur et consimilis con 
dicionis existant et pretextu libertatum in dicta carta conten-

67 Verschiebung der Entscheidung: HR 1.2.210 § 11, S. 247. Das Datum der Zusam 

menkunft des Parlaments stand schon am 3-9-1379 fest, also lange vor Ankunft der 

hansischen Sendeboten: HBC, S. 564.

68 Die Frist für das Einreichen von Petitionen: 16.-22.1.1380. Hansische Petition be 
züglich der Wiederherstellung der Privilegien: PRO, SC8/116/5764; Druck: HUB 4.671, 

S. 273f. Beschwerden gegen Poundage und über die englischen Kapereien: HUB 

4.672, S. 274f. Hansische Bitte um Antwort auf die Klageartikel: SC8/160/7982. Ableh 

nung der englischen Forderung durch das Londoner Kontor: SC8/116/5774; Druck: 
HUB 4.673, S. 275f. Hierbei benutzte der Deutsche Kaufmann die Argumente von

Pleskow und Cordelitz.
69

HUB 4.674, S. 276. Diese Forderung legte der Kronrat den hansischen Botschaftern 

am 1.12.1379 vor: HR 1.2.210 § 12, S. 248.

° Befehle des Königs an die Zöllner, Bürgen für die höheren Tuchzölle der Hansen 

(33d/Tuch gemäß dem Ausländersatz, statt 12d/Tuch) zu akzeptieren: 1) am 20.5.1378 
(bis Michaelis) an die Yarmouther Zöllner: PRO, E371/137 m 22; Regest: CCR 1377-81, 
S. 66; HUB 4.626, S. 257); 2) am 1.7.1378 an die Bostoner Zöllner: PRO, E122/7/14; 3) 

am 14.9.1378 (bis zum nächsten Parlament) an die Zöllner in London, Yarmouth, Hull 

und Boston: E371/138 m 34; 4 ) am 24.10.1378 an die Yarmouther Zöllner: CCR 1377- 

81, S. 214; 5) am 16.8.1379 (bis zum 14.10.1379) an die Yarmouther Zöllner: ebenda, 
S. 266; 6) am 30.10.1379 (bis zum 2.2.1380) an die Zöllner in London, Yarmouth, Hull 
und Boston: ebenda, S. 270; 7) am 12.2.1380 (bis zum 24.6.1380) an die Zöllner in 

London und Boston: ebenda, S. 291. Stellungnahme der preußischen Städte: HUB 

4.678, S. 278 (HR 1.3.125, S. 109) und HR 1-3-134, S. 115f. Vgl. auch HUB 4.685-7, S. 
280f.
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tarum suas libertates exercent mercandisas. Et si contrarium dic 
tis mercatoribus Anglie in dictis partibus Alemannie aliqualiter 
factum fuerit, dominus Rex vult et intendit de avisamento consi- 
lij, dictam cartam in omnibus suis articulis, libertatibus, privile- 
gijs et quietancijs penitus et perpetuo revocare et adnullare. 1 

Daraufhin schickte Richard II. am 28.9.1380 Supersedeas-SfJnxs an die 
für Petty Customs zuständigen Zöllner von London, Yarmouth, Lynn, 
Boston und Hull, um den Befehl zu widerrufen, Zölle nach den für 
nichthansische Ausländer geltenden Sätzen von den hansischen Eng- 
landfahrem zu erheben.72 Am 12.2.1381 transsumierte Richard II. 
einen Erlaß Edwards III. vom 8.2.1361, wodurch dieser die Hansen 
aufgrund der ihnen in der Carta mercatoria verbrieften Rechte vom 
Tuchzoll befreit hatte.73 Dies war notwendig geworden, weil die Lon 
doner Zöllner trotz des Supersedeas-Wnts weiterhin die höheren 
Tuchzölle von den Hansen gefordert hatten.74 Damit war der Privile 
gienstreit beendet.

Man muß sich fragen, warum er ein Ende fand, obwohl keine Seite 
ihre Forderungen durchsetzen konnte und keines der bestehenden 
Probleme gelöst worden war. Die Engländer besaßen zwar eine Waffe, 
mit der sie die Hanse zu Zugeständnissen in der Frage der Reziprozität 
zwingen konnten, aber der endgültige Verlust der hansischen Privile 
gien hätte viel zu weitreichende Folgen gehabt, um jemals eingesetzt 
werden zu können: Welche Mißstände würden je den endgültigen Ab 
bruch der anglo-hansischen Handelsbeziehungen rechtfertigen kön 
nen? Dennoch zeigte die Drohung Wirkung. In England rüttelte sie 
diejenigen Kräfte wach, die vom Ende der Handelsbeziehungen ge 
schädigt worden waren, und in Preußen rief sie die trotzige Reaktion 
hervor, daß man viel eher auf den Englandhandel und das englische 
Tuch verzichten könne als die Engländer auf die preußischen Einfuh 
ren. So gesehen, entpuppt sich der Ausgang des Privilegienstreits als 
ein Pyrrhussieg für die englischen Preußenfahrer'. Sie hatten soviel 
verlangt, daß sich unweigerlich eine Opposition herausbildete, die 
den Willen der königlichen Regierung im kritischen Augenblick 
schwächen mußte. Warum aber akzeptierte der Deutsche Kaufmann 
die Bedingungen des Kanzlers? Selbst wenn das Kontor damit rechnen

71 BL, Cotton, Nero B.K, f-33v. Vgl. HUB 4.696, S. 284f. und HR 1.2.225, S. 270.
CCR 1377-81, S. 401; HUB 4.697, S. 285f.

CCR^1360-64 ' S U51fUnd ™  S' 269f' VgL den früheren Erlaß: HUB 4.2, S. 1-3;

74 Vgl. CCR 1377-81, S. 427f.
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konnte, seine Privilegien niemals endgültig zu verlieren, hatte man 
dennoch jetzt den englischen Anspruch auf Reziprozität grundsätzlich 
anerkannt. Die hansische Bereitschaft, selbst diesen Preis zu zahlen, 
beruhte auf der Bedeutung des hansischen Englandhandels: Man 
konnte nicht lange darauf verzichten.75

Ich möchte jetzt auf die Reibungspunkte eingehen, die das anglo- 
hansische Verhältnis im Vorfeld des Vertrags von Marienburg
(21.8.1388) bestimmt haben.

V.2.2: D ie  Sc h a d e n e r s a t z f o r d e r u n g e n  (1380-88)

Die beträchtlichen Summen, die schon während dieser Zeit beim 
anglo-hansischen Handel im Spiel waren, erklären den großen Emst, 
mit dem die Hansestädte die englischen Kaperungen und Ausschrei 
tungen betrachteten. Schon vor der Wiederherstellung der hansischen 
Privilegien hatten sich die Hansen beim Kronrat über die Kaper be 
schwert.76 Sobald die Rechtslage des Deutschen Kaufmanns gesichert 
war, wurde die Bereitschaft der englischen Regierung, über den han 
sischen Schaden zu verhandeln und Schadenersatz zu leisten, zum 
wichtigsten Thema des diplomatischen Schriftverkehrs.77 Am 
24.5 1382 erreichte die Besorgnis über die englischen Aus 
schreitungen ein solches Ausmaß, daß ein Lübecker Hansetag auf 
Drängen Heinrich Warendorps78 beschloß, dat se [Heinrich Waren 

75 Eine bruchstückhaft überlieferte Zollabrechnung aus Boston verzeichnet ca. £1750 

an hansischen Einfuhren zwischen dem 26.8.1377 und dem 30.6.1378: PRO, 
E122/7/13- Der hansische Hullhandel belief sich zwischen dem 29-91378 und dem 
29.9 1379 auf über £750 (E122/59/1), und der Londonhandel kam auf £8530 15s vom 
21.5. bis zum 15.11.1382 (1.6). Allein der hansische Londonhandel über knapp sechs 

Monate betrug fast 6% des im Lübecker Pfundzollbuch für das gesamte Jahr 1368/9 
verzeichneten Handels: Le c h n e r , Die hansischen Pfundzollisten, S. 48.

76 So am 16./22.1.1380: HUB 4.672 § 3-6, S. 274f.

77 Die wendischen Städte wollten am 21.10.1380 Gesandte nach England zu Ver 
handlungen über ihre Verluste schicken: HR 1.2.220 § 26, S. 267f. Der Deutsche 
Kaufmann teilte dem Hochmeister mit, daß die englische Regierung bereit sei, Scha 

denersatz zu leisten, und bat ihn, den Handelsverkehr mit England freizugeben: HR
I.2.236, S. 286 und HUB 4.723, S. 294. Der Hochmeister und Danzig dankten Richard
II. für die W iederherstellung der hansischen Privilegien, beschwerten sich jedoch über 

die Beraubung der Preußen: HUB 4.707-8, S. 290 und HR 1.3.142-3, S. 122-4.
78

Heinrich Warendorp war wohl Mitglied der gleichnamigen Lübecker Ratssippe. Er 
selbst saß nie im Rat, gehörte allerdings der Zirkelkompanie an: W. Br e h me r , Ver 
zeichniß der Mitglieder der Zirkelkompanie, nebst Angaben über ihre persönlichen 

Verhältnisse, 1429-1805, in: ZVLGA 5, 1888, S. 401. Eine Beteiligung Warendorps am
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dorp und andere Kaufleute] de Engels eben umme den schaden, den 
se in Engeland hebben genomen, hindern mochten ...Ist alzo, dat se 
ankomen der handadighen [Totschläger], de mögen se hindern 
[greifen],- men den unschuldigen schulten se umme des schuldigen 
willen nicht hindern. Diese Regelung wurde während der nächsten 
Jahre wiederholt verabschiedet.79 Die verhältnismäßig ausgewogene 
Politik, die zwischen englischen Piraten und unschuldigen Kaufleuten 
zu differenzieren versuchte, wurde durch den Überfall der Engländer 
auf eine hansische Flotte in der Swinmündung am 12.5.1385 zu Fall 
gebracht. Da dieser Angriff in der englischen Historiographie als Pira 
tenüberfall und in der hansischen als Angriff durch 'eine englische 
Flotte’ dargestellt wird,81 muß man betonen, daß dieses Geschwader 
dem Befehl der Admirale beider englischen Flotten unterstand, daß 
die Heuer aus öffentlichen Geldern stammte und daß die Schiffe den 
königlichen Auftrag hatten, für die Befriedung der Meere zu sorgen.82 
Daher ist es überraschend, daß sie eine friedliche Handelsflotte in der 
Swinmündung angriffen. Der Überfall erklärt sich wohl aus dem Um 
stand, daß 27 (61%) der englischen Schiffe aus den Städten der engli 
schen Ostküste stammten, in denen die Rivalität mit den hansischen, 
und besonders mit den preußischen Kaufleuten am stärksten ausge 
prägt war.83

Englandhandel war nicht nachzuweisen. Über ihn s. LUB 4.125, S. 120f.; 636, S. 721-3; 
689, S. 783; und LUB 5.40, S. 42.

79 Am 24.6.1382 (HR 1.2.248 § 3, S. 299); bestätigt am 5.4.1382 (HR 1.2.258 § 9, S. 
314); am 4.10.1383 (HR 1.2.266 § 14, S. 324); am 24.4.1384 (HR 1.2.276 § 2, S. 333). 
Wardendorps englandfeindliche Einstellung: HR 1.2.220 § 12, S. 265 (21.10.1380).

80 HR 1.3.204 § 3, S. 197; HR 1.3.205, S. 198-200.

Vgl. May Mc Kis ac k , The Fourteenth Century, 1307-1399 = Oxford History o f Eng 

land 5, Oxford 1959, S. 359; Po s t a n , England and the Hanse, in: Po w e r  and Po s t a n , 

Hgg., Studies in English Trade, S. 107; und Sc h u l z , S. 41. Nur Emst R. Da e n e l l , Ge 
schichte der deutschen Hanse in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, Leipzig 
1897, S. 42, weist auf die Verbindung mit dem Admiral Thomas Percy hin.

Richard II. gab ca. 1386 die Verantwortung des Admirals zu: HR 1.3.205, S. 198-200. 
Vgl. auch PRO, E159/1Ö8 RP m 6; E159/178 RH m 4; E159/179 RM m 9d; E159/184 RM 
m 18d. Thomas Percy war Admiral der nördlichen Flotte und John Raddington Prior 
der Johanniter in England, Admiral der westlichen Flotte nach dem 29.1.1385: HBC, S.

E101/40/9die Zah'Ungen K r  de"  Zeitraum vom 13-4. bis zum 29.7.1385: PRO, 

“ I T h 44 “ "i (PRO’ e 1°1/40/9) stammten fünf aus Hull, jeweils vier ausrrr̂ tT'ndon und Brist°i; jewei,s ̂  ™ und ****;
jeweils zwei aus Dartmouth, Yarmouth und Co.chester; und je eins aus Otter-
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Die Kaperung von sechs ihrer Schiffe bewog den preußischen Städ 
tetag, am 18.7.1385 die Beschlagnahme der Handelswaren der engli 
schen Preußenfahrer in Höhe des erlittenen Schadens anzuordnen. 
Gleichzeitig wurde der Elbinger Bürgermeister Hartwig Beteke beauf 
tragt, zusammen mit einem vom Hochmeister zu ernennenden Or 
densbruder nach England zu reisen, um dort Schadenersatz für sämt 
liche preußischen Verluste der letzen zehn Jahre zu fordern. Schließ 
lich empfahl man den preußischen Schiffern eindringlich, nicht ohne 
Geleitbrief nach England zu segeln.84 Die beiden Gesandten konnten 
aber ihren Auftrag nicht ausführen: Sie erkrankten, bevor sie England 
erreichten.8’  Am 4 .3.1386 ordnete der Städtetag die Entsendung einer 
anderen Gesandtschaft an, die aus dem Grafen Rudolf von Kiburg, 
Gerhard von Vischenik und dem Thorner Bürger Heinrich Hetfelt be 
stand.86 Mittlerweile hatte sich jedoch die Situation geändert. Auf dem 
Parlament in Westminster (20.10 .-6 .12 .1385 ) baten die englischen 
Preußenfahrer um die Beschlagnahme der Handelswaren der preußi 
schen Englandfahrer bis zum Gegenwert (£20 .000 ) der englischen Wa 
ren, die seit Juli in Preußen unter Arrest waren.87 Am 24.11.1385 

stimmte Richard II. dieser Petition zu und ordnete die Beschlagnahme

mouth/Devon, Salisbury/Wiltshire, Newcastle, York, Boston, Fowey und Poole. Vier 

Schiffe konnten nicht lokalisiert werden.

84 Beschluß: HR 1.2.309, S. 367. Die englischen Geleitbriefe wurden am 17.10.1385 
ausgestellt und waren bis zum 24.6.1386 gültig. Sie nannten Heinrich von Alen, Kom 
tur von Danzig und Großschäffer von Marienburg, als den zweiten preußischen Ge 
sandten: PRO, C76/70, m 38 und Ku n z e , Nr. 224, S. 156. Über Heinrich von Alen s. 

Carl Sa t t l e r , Hg., Handelsrechnungen des Deutschen Ordens, Leipzig 1887, S. XI.

85 Heinrich von Alen starb in Holland, und Hartwig Beteke war so lange krank, daß die 
Gesandtschaft abgebrochen werden mußte. Vgl. den Beschluß des preußischen Städte 

tags am 6.2.1386 (HR 1.2.313 § 5, S. 373) und die Feststellungen der zweiten preußi 

schen Botschaft ca. Juni 1386: HR 1.3-204 § 3, S. 197.

86 HUB 4.863, S. 364 und HR 1.3.197, S. 175. Vgl. auch den Geleitbrief für diese Bot 

schafter vom 6.6.1386 zum Verlassen des Königreichs (gültig bis zum 6.9-1386): 

Foedera (H ) 3/3, S. 204.

Über das Parlament s. HBC, S. 565- Petition: PRO, SC8/125/6213; Druck: HUB 
4.849, S. 357. In der Petition heißt es ausdrücklich, daß sich die Bittsteller durch eine 
withemam-Klage schadlos halten wollten. Über w itbem am , eine auf angelsächsische 
Wurzeln zurückgehende Prozedur zur gerichtlichen Regelung von Repressalien, s. 

Po l l o c k  und Ma it l a n d , Bd. 2, S. 577; A.H. T h o ma s , Hg., Calendar o f Early Mayor's Court 
Rolls, A.D. 1298-1307, Cambridge 1924, S. 115 mit Anm. 1; Sm it h , H g„ The Maire o f 
Bristowe is Kalendar, S. 104; und Erwin F. M e y e r , Some Aspects o f W itbem am  o r  the 

English Mediaeval System o f Vicarious Liability, in: Speculum 8, 1933, S. 235-40.
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von preußischen Waren in den Zollbezirken der Ostküste an.88 Tags 
darauf schrieb der König dem Hochmeister, um die Freigabe der in 
Preußen beschlagnahmten Güter zu erreichen. Er bot eine angemes 
sene Entschädigung an, wenn ihm der Hochmeister ein beglaubigtes 
Verzeichnis der preußischen Verluste zukommen ließ.89 Dieses 
Schreiben bewog wohl den preußischen Städtetag zur Entsendung 
der zweiten Gesandtschaft. Der Konflikt lief zusehends auf einen 
anglo-preußischen Streit hinaus: Dortmund teilte Lübeck am
19.1.1386 mit, daß nur noch die Waren der preußischen Englandfah 
rer in England festgehalten wurden.90 Zudem ließ die englische Regie 
rung die Verhandlungen mit den preußischen Gesandten Kiburg, Vi- 
schenik und Hetfelt, die am 10.4.1386 in London eingetroffen waren, 
bereits nach zwei Monaten bewußt scheitern.91 Die englischen Unter 
händler erklärten nämlich, daß die Preußen selbst am Swin-Überfall 
Schuld seien. Außerdem wollten sie nicht nur über die preußischen, 
sondern auch über die englischen Verluste sprechen, wozu die preu 
ßischen Gesandten allerdings nicht bevollmächtigt waren.92 Da, wie 
von Richard II. gefordert, ein Schadensverzeichnis angefertigt worden 
war, kann man dies nur dahingehend interpretieren, daß die englische 
Regierung die Verhandlungen vorsätzlich zu Fall brachte. Schaut man 
sich den Bericht der preußischen Gesandten an, so werden die 
Gründe hierfür deutlich. Kaum hatten sie ihre Werbung vorgetragen, 
als die Engländer zum Angriff übergingen und behaupteten, das zii 
[die Preußen) vil me an yn [die Engländer] gebrochen betten, wenne 
zii an uns und das ire kouflute gros clagiten, das yn ire gut in  Pru- 
sen were genomen ane ire schult.93 Auf diese beiden Argumente ver 
steiften sich die englischen Unterhändler während der Verhandlungen 
am 8. und 16.5 1386. Als erkennbar wurde, daß die Preußen nicht 
zum Einlenken bereit waren, forderte der Kronrat am 19 5.1386 Ver 
handlungen über den gegenseitigen Schaden als Voraussetzung für die 
Erörterung der preußischen Verluste. Doch hierzu waren, wie die

CPR 1385-89, S. 61 und HUB 4.850, S. 357f.

89 HUB 4.851, S. 358f.
90

HR 1.2.314, S. 373f.
91

Vgl. den Bericht: HR 1.3.198 § 1, S. 176f.

Vgl. die Eingabe der preußischen Botschafter: HR 1.3.204, S. 196-8 Für die an 
geforderten Schadensverzeichnisse s. HR 1.3.199-203, S. 184-95. Bnef Richards II. ar 
den Hochmeister: HR 1.3.205, S. 198-200. Vgl. auch den Bencht der preuß,sehen Ge 
sandten: HR 1.3.198, S. 176-84.

”  HR 1.3.198 §7-8, S. 178.
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Engländer sehr wohl wußten, die preußischen Unterhändler nicht be 
vollmächtigt.94 Das Verhalten der Engländer ist wahrscheinlich auf den 
Druck der englischen Preußenfahrer zurückzuführen. Richard II. je 
denfalls schlug dem Hochmeister am 6.6.1386 vor, die Güterarreste 
auf beiden Seiten aufzuheben und weitere Verhandlungen aufzuneh 
men, für die er sogleich Botschafter nach Preußen entsenden wollte.95 
Gleichzeitig ordnete er die Aufstellung von Schadensverzeichnissen an 
und legte den Finanzierungsmodus für die Gesandtschaft fest, wo 
durch ihre Abreise allerdings erheblich verzögert wurde.96 Die Regie 
rung beging nämlich den Fehler, den geschädigten Engländern die 
Kosten der Gesandtschaft aufzubürden, und zwar nach Höhe des per 
sönlichen Schadens. Auch wenn dies für die Krone naheliegend war -  
sie verhandelte schließlich im privaten Interesse der Geschädigten - ,  
haben sich die englischen Preußenfahrer aus verständlichen Gründen 
geweigert, die erbetenen Schadensverzeichnisse einzureichen, bis die 
Regierung am 8.2.1387 den Finanzierungsmodus änderte und sich be 
reit erklärte, die Kosten für einen Botschafter zu übernehmen und die 
übrigen Auslagen für die Gesandtschaft aus dem Erlös der in England 
beschlagnahmten preußischen Güter zu begleichen 97 

Das Verhandlungsangebot Richards vom 6.6.1386 beschwichtigte 
die Preußen allerdings nicht. Anfang August ordnete der Hochmeister 
ab 29.9 1386 einen Handelsboykott an: Die Einfuhr englischer Waren 
sowie die Ausfuhr von Asche, Pech, Teer, Masten und diversen Holz 
sorten wurde bei Strafe des Exils sowie des Verlustes aller Besitztümer 
untersagt.98 Heinrich Hetvelt, der an den Unterredungen 1386 
teilgenommen hatte, riet im Frühjahr 1387 wiederholt zur Standfestig 
keit bei den kommenden Verhandlungen.99 Am 26.2.1388 bat ein 
preußischer Städtetag den Hochmeister, die bevorstehenden Gesprä 
che mit den englischen Gesandten nicht durch die Ritter und Knechte

94 Preußische Standfestigkeit am 8.5.: HR 1.3-198 § 13, S. 180. Forderungen des Kron 

rats: HR 1.3.198 § 16-7, S. 181 f.

95 HR 1.3 205, S. 198-200. Datum: HUB 4.871, S. 566.

96 Für die Anmeldung von Verlusten an die preußischen Auslieger s. CCR 1385-89, S. 

67f.; Ku n z e , Nr. 229, S. 159f.; und Appendix E to Rymer's Foedera, S. 65. Am 1.8.1386 
wurde der Termin auf Michaelis verschoben und die Finanzierung der Botschaft durch 

die Geschädigten festgelegt: CCR 1385-89, S. 163. Am 30.11.1386 wurde der Termin 

auf den 20.1.1387 verlegt: CCR 1385-89, S. 194f.

97 CCR 1385-89, S. 204 f.
98

HUB 4.876, S. 368 und HR 1.2.329, S. 389- 

" A m  5.4.1387: HR 1.8.920, S. 599f- und HUB 4.888, S. 374f.; am 4.5.1387: HR 1.3-212, 

s. 208; am 15.5.1387; HUB 4.895, S. 377 und HR 1-3-213, S. 208f.
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des Ordens fuhren zu lassen, umme das sie von der handelunge der 
koufenschatz nicht en wissen.100 Aber die englische Regierung blieb 
hart. Anfang Februar 1388 protestierte das Londoner Kontor in einer 
parlamentarischen Petition gegen die Erhebung der Subsidien101 von 
Hansekaufleuten, gegen ihre Inhaftierung und die Beschlagnahme ih 
rer Handelswaren infolge der preußischen Güterarreste, für die der 
Deutsche Kaufmann nicht verantwortlich war. In seiner Antwort kam 
Richard II. dem Kontor nur insofern entgegen, als er zwischen preußi 
schen und nichtpreußischen Gütern unterschied: Lediglich die preu 
ßischen Waren sollten weiterhin unter Arrest bleiben. Allerdings durf 
ten Verderbliches sowie Güter, die sowohl Preußen als auch Nicht 
preußen gehörten, gegen Gestellungsbürgen freigegeben werden.102 
Keine Seite wollte ein Druckmittel aus der Hand geben,103 bevor nicht 
die Gespräche zu einem günstigen Ergebnis gekommen waren. Für die 
Dauer der Verhandlungen ordnete Richard II. am 10.6.1388 eine voll 
ständige Handels- und Verkehrssperre Preußens an, die am 3.8.1388 
auf Schonen und sämtliche Ostseestädte ausgeweitet wurde.104

V.2.3: D e r  Z o l l s t r e i t  (1382-88)

Bei den Verhandlungen 1375 hatten die hansischen Unterhändler 
die Beschwerde bezüglich der Erhebung von Tunnage und Poundage 
fallengelassen, denn die parlamentarische Bewilligung lief bald aus. 
Weil jedoch der Kronrat entschieden hatte, daß auch die Hansen zur 
Entrichtung der Subsidie verpflichtet waren, da sie zur Befriedung der 
Meere verwendet wurde,105 mußte der Privilegienstreit wieder ausbre 
chen, sobald das Parlament erneut die Erhebung von Tunnage und 
Poundage bewilligte. Weil Edward I. bereits in der Carta mercatoria

HR 1.3.375 § 1,S. 378.
101 _

Gemeint waren hiermit sowohl Tunnage und Poundage als auch die sog. parla 
mentarischen Subsidien (Tenths und Fifteenths).

PRO, SC8/21/1009, Druck: RP 3, S. 253f. und HUB 4.910-912, S. 386f.

Zur Vorbereitung der Botschaft wurden die Schadensverzeichnisse bis zum
13.4.1388 angefordert: CCR 1385-89, S. 481 (23-3.1388). Am 16.5.1388 wurde be 
stimmt, daß der Erlös der in Lynn beschlagnahmten Handelswaren der Preußen an die 
Botschafter auszuhändigen war: Foedera (O ) 7, S. 581 und HUB 4.926, S. 393. Am

9.6.1388 wurde hierüber eine Quittung ausgestellt: CCR 1385-89, S. 488. Zwei Tage
später erging der Befehl, Schiffe in Lynn und Hull für die Überfahrt der Botschafter zu 
arrestieren: CPR 1385-89, S. 416.

O s S g  S' 498' Vgl aUCH CPR 1385'89, S 4”  (12 6 l388>' Ausweitung: CCR

5 Vgl. LUB 4.230, S. 241 f.; Regest: HUB 4.469, S. 193.
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(1303) auch im Namen seiner Nachfolger den ausländischen Kaufleu 
ten versprochen hatte, quod nulla exactio, prisa vel prestatio aut 
aliquod a liud  onus super personas mercatorum predictorum, 
mercandisas seu bona eorundem aliquatenus imponatur contra 
form am  expressam superius et concessam,106 und Tunnage und 
Poundage erstmalig 1347 erhoben worden waren, betrachtete der 
Deutsche Kaufmann diese Abgabe als eine eindeutige Verletzung sei 
ner verbrieften Rechte. Allerdings erwähnte die Carta mercatoria die 
Subsidien nicht ausdrücklich. Wie bereits in der Diskussion der Quo 
warranto-Prozedur gezeigt (V .l), waren die Anwälte der Krone nicht 
bereit, Sonderrechte anzuerkennen, wenn diese nicht explizit in Ver- 
leihungs- oder Bestätigungsurkunden aufgeführt waren. Daher fühlte 
sich die Krone nie bemüßigt, auf die hansischen Argumente einzuge 
hen. Der Subsidienstreit flammte immer wieder auf und wurde von 
beiden Seiten stets mit den gleichen Argumenten geführt.

Auf dem Parlament in Westminster (16.1.-3.3 1380) legte der Deut 
sche Kaufmann Protest gegen die zwischen dem 16.11.1378 und dem
14.10.1379 erhobene Poundage-Subsidie ein, weil sie graundement 
encountre les Privileges et fraunchises de lour chartre a eux graun- 
tee et ensealee war, und bat um Rückgabe der eingezogenen Gelder. 
Eine responsio der Krone ist zwar nicht bekannt, aber eine Rückzah 
lung erfolgte nicht.107 Nach der nächsten Bewilligung für den Zeitraum 
vom 21.5.1382 bis zum 29 9.1384 legte das Kontor erneut Einspruch 
ein, woraufhin der König am 6.8.1382 die zuständigen Zöllner anwies, 
die von den Hansen eingeforderten Abgaben sicher zu verwahren, bis 
der Kronrat entschieden hatte, ob die Hansen die Befreiung von der 
Subsidie aufgrund ihrer Privilegien beanspruchen konnten.108 Doch 
der Kronrat entschied gegen die Hanse, und Heinrich Scuthorp, Hein 
rich van Heith und Heinrich Vynthorp, die für die Zahlung gegenüber 
den Zöllnern gebürgt hatten, wurden zum 24.11.1382 vor den Exche- 
quer zitiert und zur Begleichung der mittlerweile fälligen £213 5s 4lAd

Vgl. Carta m ercatoria  § 12: HUB 2.31 § 12, S. 18.

10 Bewilligung: RP 3, S. 38. Für die Petition, die zwischen dem 16. und dem 22.1.1380 

eingereicht wurde, s. HUB 4.672 § 1, S. 274f. Eine Rückzahlung hätte nur nach Ver 
handlungen vor dem Exchequer erfolgen können, wie im Falle des Tuchzolls, der von 
den Hansen zum Ausländersatz angefordert wurde. Verhandlungen über die Rück 

zahlung von Tuchzöllen sind überliefert (PRO, E368/151 VSM m 3d und m 8d), doch 
nicht über hansische Tunnage-und-Poundage-Zahlungen.

108 CCR 1381-85, S. 153 und HUB 4.753, S. 309 an London, Lynn, Boston, Hull, Yar 
mouth und Southampton. Das Geld sollte nicht zur Bezahlung von königlichen Zah 

lungsanweisungen (Tallies) und Annuitäten verwendet werden.
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aufgefordert. Da sie das Geld nicht bei sich hatten, wurden sie inhaf 
tiert, bis die Zöllner am 15-12.1382 den Eingang der Summe beim 
Exchequer anzeigten.109 Der Deutsche Kaufmann informierte die 
preußischen Städte am 12.2.1383 über seine mühseligen Verhandlun 
gen mit dem Kronrat sowie über den ungünstigen Ausgang der Ge 
spräche und bat um Unterstützung. Zwar wurde der Protest hinsicht 
lich der Subsidienerhebung 1387 in die Beschwerdeliste des Kontors 
aufgenommen, aber auch dies blieb ohne Erfolg.110 Die Hansen hatten 
keine Wahl: Sie mußten die Abgaben zahlen oder auf den England 
handel verzichten.

V.2.4: Fo l g e n  d e s  V e r t r a g s  v o n  Ma r ie n b u r g  (21.8.1388)

Nach den langen Verzögerungen, die durch die Frage der Finanzie 
rung der englischen Gesandtschaft entstanden waren, bevollmächtigte 
Richard II. am 11.6.1388 magister Nicholas Stocket, Thomas Gra aus 
York und Walter Sybill aus London zu Verhandlungen mit den preußi 
schen Unterhändlern über die Wiedergutmachung des gegenseitigen 
Schadens sowie über ein Handelsabkommen. Am 26.8.1388 erfolgte 
eine weitere Vollmacht für entsprechende Verhandlungen mit den 
wendischen Städten.111 Nachdem die Engländer am 28.7.1388 in Mari 
enburg ihre Beglaubigungsbriefe vorgelegt hatten, baten sie den 
Hochmeister um die Freigabe der in Preußen arrestierten Güter, um 
die Abschaffung des Elbinger Stapels und die Verleihung der Rechte 
an die englischen Preußenfahrer, die die preußischen Englandfahrer

109 Über die Bürgschaft vgl. die Verhandlungen am 24.11.1382: HUB 4.762, S. 315f. 

Die Befehle an die für Tunnage und Poundage zuständigen Zöllner (CCR 1381-5, S. 
174 und S. 191f. (15.11.1382)) lassen die Gründe für die Entscheidung des Kronrats 
erkennen: Die Einkünfte aus der Erhebung von Tunnage und Poundage waren an die 
Admirale abzuführen, die das Geld zur Befriedung der Meere zu verwenden hatten. 

Vgl. CCR 1381-5, S. 231 für die Poundage-Pflicht aller Ausländer (17.11.1382). Mittei 
lung der Entscheidung des Kronrats am 18.11.1382: HUB 4.761, S. 315 und CCR 1381- 
5, S. 192f. Der Kronrat griff seine frühere Argumentation wieder auf, daß die Erhebung 
von Tunnage und Poundage von den Hansen legitim war, weil das Geld zur Befrie 
dung der Meere verwendet wurde.
ii°

Protest gegenüber den preußischen Städten: HR I.8.909, S. 588-90 Beschwerde 
d.J. 1387: HR 1.8.921 § 3, S. 601.

Vollmacht: PRO, C76/72 m 3; Druck: Foedera (H ) 3/4, S. 26 . Der entsprechende 

Patentbnef wurde am 12.6.1388 ausgestellt: CPR 1385-89, S. 453. Vollmacht zu Ver 
handlungen mit der Hanse: Foedera (H ) 3/4, S. 31 und HUB 4.942, S. 403. Undatierter 
Beglaubigungsbrief an Lübeck: Pe r r o y , Nr. 113, S. 75f. Zahlungen: 140 an Nicholas

f  391: PRO’ E403/” 3 m 10; £2°  a"  Gra am 9.11.1391.t403/536 m 5.



genossen. Insbesondere ging es ihnen um die Erlaubnis, einen guber 
nator wählen zu dürfen, qu i valeat et debeat ligeos mercatores d icti 
regni Anglie regere et justificare , was in etwa der Funktion des hansi 
schen Aldermans in London entsprach. Als Gegenleistung boten sie 
eine angemessene Entschädigung für die Verluste der Preußen beim 
Swin-Überfall an.112 Außerdem legten sie die Schadensverzeichnisse 
vor, die die Krone in den letzten Jahren verschiedentlich angefordert 
hatte.115 Diese bestanden aus einer Aufstellung der Werte der Waren, 
die 1385 in Elbing beschlagnahmt worden waren, einer zweiten Liste 
der sonstigen englischen Verluste sowie einer Zusammenstellung der 
Beschwerden der englischen Preußenfahrer. Hierzu gehörten die Waf 
fen- und Lebensmittellieferungen der Preußen an die Feinde Eng 
lands, die preußische Handelssperre gegen England, den Elbinger 
Stapel, preußische Schikanen hinsichtlich der Vorschriften für die 
Länge englischer Laken und schließlich das Einsalzungsverbot in 
Schonen.

Der am 21.8.1388 besiegelte Vertrag von Marienburg stellte im we 
sentlichen den Status quo ante wieder her.114 Alle Güterarreste wur 
den mit sofortiger Wirkung aufgehoben (§ 1), und man einigte sich auf 
eine recht umständliche Prozedur für die Überprüfung von Schaden 
ersatzforderungen für Seeraub, Güterbeschlagnahmen und Fälle von 
Totschlag und Verwundung (§ 2-3) 113 Die ersten drei Absätze des Ver 
trags veränderten also keineswegs die Rechtslage der Femkaufleute im 
Gastland. Lediglich die letzten zwei tangierten ihre juristische Posi 
tion. Den englischen Preußenfahrem wurde die Freiheit verbrieft (§ 
4), se applicandi cum navibus, bonis et mercandizis quibuscumque 
ad quemcumque portum  terre Prussie, necnon hujusmodi bona et 
mercandisas ulterius ad quemcumque locum in dicta terra Prussie 
transferendi, ibique cum quacumque persona libere contrahere et 
mercari, sicut antiquitus et ab antiquo extitit usitatum. Gleiches
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112 HR 1.3 403, S. 402-4.

115 GStA HA XX Urkk. Schbl. 83,1; Druck: HR 1.3 404, S. 404-16.

114 HR 1.3.406, S. 416-9-

115 Der Schaden mußte zunächst von der jeweiligen Heimatstadt sowie vom Herrscher 
bescheinigt werden. Diese Bescheinigungen waren dann den Botschaftern in London 
(für englische Ausschreitungen) oder Danzig (für preußische) zu bestimmten Termi 

nen (25.4.-2.5.1389; 13.-20.6.1389; 1.-8.7.1389; 29 9 -6.10.1389) vorzulegen. Geschä 
digte, die persönlich vorsprechen wollten, sollten Geleitbriefe erhalten. Allerdings ver 

fiel der Anspruch auf Entschädigung für Personenschäden nach dem 6.10.1389. Falls 
es zu keiner gütlichen Einigung kommen sollte, hatte sich der jeweilige Landesherr 

einzuschalten.
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wurde den Preußen in England garantiert. Für den Fall erneuter 
Spannungen wurde die schriftliche Bekanntgabe der Aufkündigung 
des Vertrags vorgesehen. Danach war den Kaufleuten eine einjährige 
Frist einzuräumen, während deren sie das Gastland mit ihren Gütern 
und Handelswaren ungehindert verlassen konnten.

Es mag den Anschein haben, daß diese beiden Absätze hauptsäch 
lich den englischen Preußenfahrem zugute kamen, indem sie dem 
Elbinger Stapel den Todesstoß gaben und zukünftige Beschlagnahmen 
in Preußen ausschlossen. Doch dieser Eindruck trügt, denn der Stapel 
war auch für die preußischen Kaufleute ein Ärgernis und wurde wenig 
später aufgehoben.116 Auch die Bewegungs- und Handelsfreiheit, die 
den preußischen Englandfahrem garantiert wurde, kam einer Be 
schwerde des Deutschen Kaufmanns entgegen. Obwohl in der Carta 
mercatoria den ausländischen Kaufleuten vergleichbare Rechte ( § 1 )  
verliehen worden waren, ließen sich diese nicht immer gegen die eng 
lischen Städte durchsetzen, die es nicht gern sahen, daß die Ausländer 
mit Nichteinwohnem (forinsecis) Handel trieben. Dieser Mißstand 
bewog den Deutschen Kaufmann 1387 zu der Beschwerde, daß die 
englischen Städte impediunt et constringunt alios, qu i sunt extranei, 
forinceci et alieni, quod non possunt neque audent mercandisare 
cum mercatoribus predictis de hansa, ad eorum dampnum ve 
hemens et contra cartam.117 Der Vertrag von Marienburg unterband 
Versuche, ein Außenhandelsmonopol für die Städter gegen die lästige 
ländliche Konkurrenz durchzusetzen. Die Jahresfrist für den Abzug 
der Kaufleute aus Feindesland (§ 5) kam jedem Betroffenen zugute.

Bei aller Würdigung der Fortschritte, die dieser Vertrag für beide 
Seiten brachte, darf man nicht übersehen, daß niemand seine Forde 
rungen vollständig durchsetzen konnte. Die Frage der Subsidien blieb 
ebenso offen wie die einer englischen Handelsniederlassung. Zwar 
wurde der informator der englischen Gesandtschaft, der Londoner 
John Bevys, wenige Monate nach Ratifizierung des Marienburger Ver- 
trags von Richard II. im Amt bestätigt, doch die preußische Regierung 
ließ sich nicht dazu bewegen, die Anerkennung des Englischen Kauf 
manns oder die Stellung seines Gouverneurs vertraglich zu konzedie 

Stellungnahme der preußischen Städte: Sc h u l z , S. 46f.; H U B  4.936 § 3  S 398 N u r
Elbing und Braunsberg waren dagegen, wohl weil sie von den sechs preußischen Han 
sestädten die einzigen waren, die am Frischen Haff lagen und somit bei einer Aufhe 
bung des Stapels Verluste hinzunehmen hätten.
117 HR 1.8.921 § 1, S. 600.
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ren,118 obwohl man die Vertretung der englischen Preußenfahrer 
durch ihren Gouverneur lange duldete und ihn sogar Recht sprechen 
ließ. Dies konnte aber jederzeit zurückgenommen werden, ohne den 
Vertrag zu verletzen, was die preußische Obrigkeit zu nutzen ver 
stand. Dadurch waren weitere Konflikte vorprogrammiert.

Als die Nachricht vom Abschluß des Vertrags von Marienburg in 
England eintraf, ordnete Richard II. am 18.9.1388 die sofortige Frei 
gabe der Schiffahrt nach Schonen und den Ostseestädten an. Zudem 
erstattete die Krone den preußischen Englandfahrem den Wert ihrer 
beschlagnahmten Güter und forderte die Kosten der Gesandtschaft -  
wie im ursprünglichen Finanzierungsplan vorgesehen -  von den 
geschädigten Engländern je nach Höhe ihrer Verluste ein.119

Da die Preußen sehr bald feststellen mußten, daß die persönliche 
Forderung nach Schadenersatz vor den englischen Botschaftern in 
London wenig praktikabel war, beschloß ein preußischer Städtetag am
1.1.1389, eine Gesandtschaft nach London zu entsenden. Die preußi 
schen Diplomaten sollten als Prokuratoren der betroffenen Preußen 
im Sinne von § 2-3 des Vertrags von Marienburg fungieren.120 Am

118
Bestätigung des Vertrags durch den Hochmeister am 21.8.1388: HUB 4.940, S. 401; 

durch Richard II. am 22.10.1389: HUB 4.988, S. 433f- Bestätigung von John Bevys als 
Gouverneur am 20.12.1390 (PRO, C76/75 m 7) bzw. 17.1.1391 (C76/75 m 6): Foedera 

(O ) 7, S. 693 und HUB 4.1042, S. 462f.
119

Freigabe der Schiffahrt: Ku n z e , Nr. 250, S. 168; Freigabe der Güter: CCR 1385-9, S. 
529 und HUB 4.950, S. 407f. (19-10.1388). Vgl. PRO, E403/521 m 14 für die Zahlung 
von £143 13s lOd am 14.12.1388 an Gert Ekenbroke und Johann Wytte aus Danzig. 

Mahnungen der Krone am 29-4.1389 (an Beverley und Hull) und am 5.2.1389 (an 

York, Norwich, Beverley, Colchester, Salisbury und Suffolk): CCR 1385-9, S. 578. Die 
Anforderungen entsprachen genau den verzeichneten Schäden: HR 1.3-404A, S. 405f. 

Jeder geschädigte Engländer mußte 1/12 ( ld / ls ) des Gesamtwertes seiner Verluste 

zur Finanzierung der Gesandtschaftskosten beitragen. Hierzu vgl. auch CCR 1385-9, S. 

529 und HUB 4.950, S. 407f.

120 Beschluß des preußischen Städtetags: HR 1.3.410 § 1-2, S. 421f. Die Gesandtschaft
bestand aus dem Deutschordensritter Dietrich Roder und dem Elbinger Ratsmann Jo 

hann Stolte, denen am 22. bzw. 26.10.1389 die zollfreie Ausfuhr bei der Rückreise ge 

währt wurde: CCR 1389-92, S. 21; HUB 4.989-90, S. 434; Foedera (O ) 7, S. 647. Vgl. 

auch Danzigs Entwürfe für die Vollmachten der Geschädigten: HR 1.3.419, S. 431-3- 
Die dort veröffentlichte Vollmacht sieht die Absendung von Schadensverzeichnissen 
vor, die die Sendeboten der königlichen Regierung auch vorlegten. Dazu vgl. das 

Schreiben des Hochmeisters an Richard ü.: HUB 4.1054, S. 466f. und HR 1.4.6, S. 7 

(5.4.1391). Diese Schadensverzeichnisse scheinen die in HR 1.3.199-203, S. 184-95 
abgedruckten Beschwerdelisten zu sein, die z.T. bereits bei den Verhandlungen d.J. 

1386 erörtert wurden.



504 DIE DIPLOMATISCHEN Be z ie h u n g e n , 1368-1474

7 3.1389 forderte man im Rahmen der letzten Vorbereitungen die Ge 
schädigten auf, sich ihre Verluste vom jeweiligen Sudtrat bescheini 
gen und vom Hochmeister und der Heimatsudt je einen Beglaubi 
gungsbrief ausstellen zu lassen, falls sie persönlich in London vor 
sprechen wollten, oder die Gesandten bzw. einen anderen zu bevoll 
mächtigen.121 Obwohl die preußischen Unterhändler zu allen in § 3 
des Marienburger Vertrags vorgesehenen Terminen anwesend wa 
ren,122 konnten sie nur erreichen, daß Richard II. den Vertrag bestä 
tigte ln seinem Begleitschreiben zur Ratifizierungsurkunde hob der 
König die fleißige Arbeit des Kronrats bei der Prüfung der preußi 
schen Schadenersatzansprüche hervor und unterstrich den festen 
Willen seiner Regierung, das Verhandlungsergebnis nicht durch man 
gelnde Entschädigungsbereitschaft zu gefährden. Dennoch müsse er 
den Hochmeister um Geduld bitten:

Nec miremini, quesumus, quod in certis articulis pro voto non sit 
vobis provisum de iudicio indilato, cum absque manifesta par 
dum adversarum (sic) iniuria, que iustificacionibus racionabil- 
ibus innituntur, illud fieri non valeat, sicut vestre discrecionis 
maturitas bene novit ... Nec displiceat vobis, petimus, eorumdem 
ambassiatorum vestrorum diutiva mora, quam fecerant apud 
nos, quoniam aliunde regni nostri negociorum arduitate 
causante, quominus circa vestra et vestrorum negocia pro voto 
continue valebamus intendere, ipsos ultra terminum per vos eis 
limitatum de vestra ratihabicione confisi fecimus expectare, ro 
gantes quatinus ipsos nostri consideracione velitis suscipere fa  
vorabiliter excusatos.125 

Nun waren die Entschuldigungen des Königs keine leeren Floskeln. 
Seit dem Merciless Parliament (3 2.-4 6.1388) unterstand er der Kon 
trolle der fünf Appellants, die seine engsten Berater des Hochverrats 
bezichtigt hatten. Nach der Hinrichtung dieser Ratgeber ernannte das 
Parlament eine Reihe von Kronräten, die allesamt den Appellants na 
hestanden und deren Anwesenheit im Kronrat die effektive Kontrolle

122 *̂ R 1  ̂ 1' 2, s '^51 über die Finanzierung der Botschaft.

Zu den Schadenersatzverhandlungen vgl. auch CCR 1389-92, S. 78; PRO, 
C49/47/23; E159/166 BDH m 3d; CPR 1388-92, S. 196, 372 (Regest: HUB 4.1043, S. 
463) und 374. Die Rückreise der preußischen Diplomaten erfolgte gegen Ende Ok 
tober 1389. Hierzu vgl. CCR 1389-92, S. 21 (26.10.1389) und die Entschuldigung
Richards II. am 22.10.1389, daß er die preußischen Diplomaten so lange im Lande 
halle verweilen lassen: Pe r r o y, Nr. 101-2, S. 66-8 und HUB 4.988, S. 433f.

Pe r r o y, Nr. 102, S. 67f.
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der Regierung in die Hände der Appellants legte. Dem König gelang es 
erst am 3-5 1389, diese Bevormundung abzuschütteln.124 Davon abge 
sehen, wäre die Verhandlung in der veranschlagten Zeit kaum durch 
führbar gewesen. Die englischen Botschafter wollten sich wohl bei 
der Überprüfung der preußischen Forderungen an die Praxis der eng 
lischen Gerichte anlehnen. Man mußte die Beschuldigten selbst hö 
ren, um die in § 2-3 des Vertrags vorgesehene gütliche Einigung zu er 
zielen. Allerdings konnte dies Jahre dauern. Selbst wenn es gelang, 
einen Beklagten vor Gericht zu zitieren, konnte dieser behaupten, 
nicht ausreichend informiert zu sein, um zu den Anklagepunkten 
Stellung zu nehmen, woraufhin man ihn gehen lassen mußte. Falls er 
dann beim nächsten Termin nicht erschien, begann u.U. alles noch 
einmal von vom. Die Zeit zwischen dem 25.4. und dem 6.10.1389, die 
der Vertrag von Marienburg für die Bearbeitung aller preußischen 
Schadenersatzforderungen vorgesehen hatte, war geradezu illuso 
risch. Daher mußten die Londoner Verhandlungen ergebnislos verlau 
fen.

Die preußische Regierung hatte hierfür jedoch wenig Verständnis. 
Sie sah die Verzögerungen der Schadensersatzleistungen als Vertrags 
bruch an, wie aus der Reaktion gegenüber der englischen Gesandt 
schaft zu erkennen ist, die Ende 1390 wegen des englischen Schadens 
verhandeln wollte.125 Sobald diese nämlich am 12.3-1391 ihre Beglau 
bigungsbriefe vorgelegt und am 20.3- ihre Werbung vorgetragen 
hatte,126 wurde sie von einem ehemaligen preußischen Botschafter in 
England, dem Elbinger Ratsherrn Johann Stolte, angegriffen. Stolte las

124 Vgl. M c K is a c k , Fourteenth Century, S. 447-64; Anthony St e e l , Richard II, Cambridge 

1941, S. 141-77 und die dort zitierte Literatur.

125 Diplom aten: Walter Sybille, John Bevys aus London (Gouverneur des Englischen 
Kaufmanns) und der Klerk John Pylceryng. Vollmacht für Verhandlungen mit den 

Hansestädten vom 20.12.1390: PRO, C76/75 m 7 und HUB 4.1040, S. 46lf. Eine Voll 
macht für die Verhandlungen mit Preußen scheint nicht überliefert zu sein, doch zei 
gen die Zahlungsvermerke, daß die Schadenersatzverhandlungen mit Preußen die 

Hauptaufgabe der Gesandtschaft waren. Abrechnungen sind nicht überliefert. Zah 

lungen an Walter Sybille: £66 13s 4d am 10.12.1390 (PRO, E403/532 m 9): £40 am 
16.1.1391 (E403/552 m 13); £20 am 17.7.1391 (E403/533 m 13); £40 am 24.2.1392 

(E403/536 m 20).

Vgl. den Bericht der englischen Gesandten: PRO, E30/1643. Nach der Ankunft in 
Danzig (9.3 )  trugen die englischen Diplomaten am 15.3- ihre Werbung auf Deutsch 
vor, jedoch verstanden der Hochmeister und seine Berater den Dialekt (yd iom ata ) 
nicht. Daraufhin übersetzten John Bevys und ein Klerk des Englischen Kaufmanns die 

Werbung.
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den Gesandten die Zusammenfassung eines Briefes des jüngst ver 
storbenen Hochmeisters Konrad Zöllner von Rothenstein vor, in dem 
dieser der englischen Regierung vorwarf, die hochmeisterliche 
Bescheinigung der preußischen Verluste verdreht und die Verhand 
lungen verzögert zu haben. Aus diesem Grunde drohte er mit ein 
schneidenden Maßnahmen.127 Auf die Bitte der englischen Gesandten, 
der neue Hochmeister möge den Gouverneur des Englischen Kauf 
manns anerkennen und der Niederlassung erlauben, ein Gemein 
schaftshaus als Sitz zu erwerben, antwortete Konrad von Wallenrod, 
daß er diesen Teil der Werbung erst nach Ostern erörtern wolle. Dar 
aufhin reiste die englische Gesandtschaft am 29.3-1391 nach Marien 
burg, um die Antwort des Hochmeisters auf ihre Werbung zu hören. 
Dort wurden sie jedoch mit vielen Preußen, darunter auch Johann 
Stolte, konfrontiert, die die bislang unvergüteten preußischen Verluste 
lautstark (cum magno clamore et vociferacione querulose) beim 
Hochmeister beklagten. In Anwesenheit der aufgebrachten Menge 
wollte dieser jedoch keine Entscheidung verkünden und teilte deshalb 
den Gesandten mit, daß er erst nach Beratung mit dem preußischen 
Städtetag (4.4.1391) Stellung nehmen würde. Nach weiteren Verzöge 
rungen, die durch die parallel laufenden Verhandlungen zwischen 
dem Orden und Polen verursacht wurden, legte der Hochmeister den 
13 4.1391 als neuen Termin fest. Als die Gesandten an diesem Tag in 
Stuhm eintrafen, sahen sie sich erneut feindlich gesinnten Preußen 
gegenüber. Der Pfarrer von Wehlau, der die preußischen Botschafter 
Dietrich Roder und Johann Stolte 1389 nach England begleitet hatte, 
las aus der Vorlage für den Bericht dieser Diplomaten vor128 und be 

Zöllners Brief konnte Stolte nicht finden. Aufgrund der Eintragungen in einem Pa 
pierkodex, der die Beratungen (diurnos actos) des Hochmeisters und seines Rats 
enthielt, faßte er ihn zusammen: 1) per dictum predecessorem suum prefato excellen 
tissimo pnncipi transmissi indebite et infideliter existerunt inform ati sicut evidenter 
per responsiones inde datas in scriptis ac per ipsum Walt erum oretenus prolatis pote- 
rit apparere; 2) qualiter negocia subditorum suorum , que in Anglia remanent in - 
dussa forent per certos commissarios ad hoc per dictum excellentissimum principem  
deputatos determinanda, 3) ad sciendum si dictus venerabilis magister generalis 
predictos articulos in sui prodecessoris litteris contentes pro intim acione tenere p ro  
ponebat (PRO, E30/1643).
128

Walter Sybille bezeichnete den Vorlesenden lediglich als 'Kaplan' (PRO, E30/1643). 
Der Hochmeister nannte ihn jedoch in einem Brief an Richard II. (HR 1.4.11, S. 8f.) 
plebanus de Welow, p ie memorie predecessoris nostri ambassiator et nuncius. Walter 

Sybille zählte keine anderen Vorwürfe gegen England auf, sondern berichtete nur, daß 
dieser Kaplan’ , satagens dissencionis sintillam inter concordie zelatores, aus einem



hauptete u.a., daß der englische Gesandte Walter Sybille ihm gesagt 
habe, die articu li des Hochmeisters seien in parte fa ls i transmissi. 
Was mit dieser Formulierung gemeint war, geht aus einem Brief des 
Hochmeisters an Richard II. hervor, in dem es bezüglich dieses Vor 
falls heißt,

quod plebanus de Welow ... in ipsius Waltheri Sibillis presencia 
querulabatur et dixit, quom odo ipse Waltberus ... gravibus verbis 
et delatoriis litteras antecessoris nostri p ie memorie multum  in 
honeste reprehendit et inhonestavit, publiceque in ipsius plebani 
ac mercatorum a liorum  presencia dixit, quod littere predecessoris 
nostri mendaciose essent ac false et non vere.129 

Bei den articu li kann es sich daher nur um die Beschwerden Konrad 
Zöllners über die Verdrehung der Schadensverzeichnisse und Ver 
schleppung der Verhandlungen gehandelt haben. Obwohl Sybille ver 
suchte, die preußische Regierung von der Grundlosigkeit dieser Kla 
gen zu überzeugen, weigerte sich der Hochmeister, auf die Werbung 
der englischen Gesandten zu antworten oder die Bestätigung des Ma 
rienburger Vertrags nach England zu schicken, bis die preußischen 
Schadenersatzforderungen erfüllt waren. Dies bedeutete das Schei 
tern der Verhandlungen.

In seinem Schreiben an Richard II. vom 5 4.1391 erinnerte der 
Hochmeister an die Bestimmungen des Vertrags von Marienburg und 
an die mühseligen Schadenersatzverhandlungen, die zu keinem be 
friedigenden Ergebnis geführt hätten, da die preußischen Verluste nur 
teilsweise ersetzt worden seien. Ferner stellte der Hochmeister fest, 
daß er dem Vorschlag Walter Sybilles, eine preußische Gesandtschaft 
zu weiteren Verhandlungen nach England zu entsenden, nicht nach- 
kommen könne, da die Preußen mittlerweile infolge ihrer Auslagen in 
dieser Angelegenheit verarmt seien. Deshalb bat er den König, bis zum 
15 8.1391 aufgrund der in London hinterlegten Schadensverzeichnisse 
eine Entschädigung zu leisten. Bis zu diesem Punkt entsprach der 
Brief des Hochmeisters dem, was man unter den gegebenen Umstän 
den erwartet hätte: Verhandelt sei nun lange genug -  die Engländer 
sollten endlich ihre Versprechen einlösen. Der Schluß des Briefes ver 
rät jedoch eine signifikante Verschiebung des preußischen Standpunk 
tes, die für die weitere Entwicklung der diplomatischen Beziehungen 
von entscheidender Bedeutung sein sollte. Der Hochmeister stellte
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Buch vorlas, das er aus England mitgebracht hatte. Dieses Buch war wohl die Vorlage
für den -  leider nicht überlieferten -  Bericht von Roder und Stolte.
129

HR 1.4.11, S. 9.
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fest, daß der Vertrag von Marienburg von den Engländern in zwei 
Punkten gebrochen worden sei, nämlich durch die Erhebung von 
Tunnage und Poundage sowie die Weigerung, Schadenersatz zu lei 
sten. Daher könne er die Ratifizierungsurkunde nicht nach England 
schicken. Abschriften dieses Briefes gingen an Königin Anna, John o f 
Gaunt, den Kronrat und die Städte London und York. In allen Begleit 
schreiben bat der Hochmeister um Einhaltung des Marienburger Ab 
kommens.130 In einem weiteren Schreiben an Richard II. vom
21.4.1391 entschuldigte er sich für etwaige Mißverständnisse während 
der Verhandlungen und forderte zugleich die Durchführung des 
Kronratsbeschlusses, £1000 Schadenersatz für den Swin-Überfall 
(1385 ) zu zahlen. Schließlich stellte er fest, daß die harten Worte Wal 
ter Sybilles nichts am Willen der preußischen Regierung geändert hät 
ten, das Marienburger Abkommen einzuhalten.131 Die geforderten 
£1000 waren aber bereits am 23-2.1391 gezahlt worden, wovon der 
Hochmeister offensichtlich nichts wußte.132

Bevor wir auf die einzelnen Streitpunkte näher eingehen, ist zu be 
tonen, daß die preußische Regierung nie von dem Standpunkt abwich, 
daß die Erhebung der Subsidien und die Verweigerung der Entschädi 
gung Vertragsbrüche darstellten. Bis zur Aufkündigung des Marien 
burger Abkommens am 22.2.1398 blieb es ihr oberstes Ziel, die Eng 
länder zur Vertragseinhaltung zu bewegen.

In den folgenden Abschnitten werde ich zunächst den Subsi- 
dienstreit in all seinen Verästelungen verfolgen und mich dann der 
Diskussion über den Schadenersatz zuwenden.

V.2.5: D e r  Su b s id ie n s t r e it  b is  1399

Schon im Vorfeld der Marienburger Verhandlungen hatte sich der 
Deutsche Kaufmann darüber beschwert, daß die hansischen England 
fahrer Subsidien entrichten mußten.133 Gemeint waren nicht allein

130
An Richard II. am 5.4.1391: HR 1.4.6, S. 7 und HUB 4.1054, S. 466f.; an Königin 

Anna am 10.4.1391: HR 1.4.9, S. 8 und HUB 4.1055, S. 467; an den Königsonkel John 
o f Gaunt am 10.4.1391: HR 1.4.8, S. 8 und HUB 4.1056, S. 467; an London und York 
am 10.4.1391: HR 1.4.10, S. 8; und an den Kronrat am 10.4.1391: HR 1.4.7, S. 7f.

1 1 HR 1.4.11, S. 8f. und Foedera (O ) 7, S. 579 (dort falsch datiert).

Die Zahlung an cuidam m iliti de ordine m ilicie fra trum  de Pruys nuper ven ien ti... 
in persolucionem £1000, quas dominus Rex de avisamento consilij sui liberare  

mandavit eidem pro reparacione et restitucione quarundam mesprisionum facta rum  
per quosdam ligeos ipsius dom ini Regis certis personis de partibus illis supra m are  er 
folgte am 23.2.1391 in bar: PRO, E403/532 m 21.

133 l.J. 1387: HR 1.8.921 § 3, S. 601.
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Tunnage und Poundage, sondern auch die Lay Subsidies, die das Par 
lament fast jährlich bewilligte und durch die alle weltlichen Personen 
verpflichtet waren, 10% bzw. 15% (Tenths und Fifteenths134) des Wer 
tes ihrer Mobilien abzugeben. Der Stalhof und die englische Krone 
vertraten in der Subsidienfrage unterschiedliche Ansichten (V .2 .3 ). 

Dieser Meinungsgegensatz bestand trotz des Vertrags von Marienburg 
fort und flammte folglich erneut auf, nachdem die Hansen wieder be 
gonnen hatten, England zu besuchen. Sie mußten feststellen, daß die 
englischen Zöllner ihre Kerseys und Narrowcloths135 nicht mehr nur 
wertmäßig (ä 3d/£), sondern nun zudem auch wie Teile von Normtü 
chern (ä 12d/Normtuch) verzollten, was die Gesamtzollbelastung be 
trächtlich steigerte.136 Gegen diese privilegienwidrige Praxis legten die 
Hansen auf dem Westminster-Parlament im Januar 1390 erfolgreich 
Protest ein.137 Allerdings wurden die Mißstände durch die Anordnung 
des Königs nicht auf Dauer beseitigt. Schon am 3-8.1391 erwog ein 
preußischer Städtetag, angeregt durch den Deutschen Kaufmann in 
London, ein Einfuhrverbot für englische Kerseys und Narrowcloths.138 
in den folgenden Monaten debattierte man diesen Vorschlag des öfte 
ren und entwarf verschiedene Vorlagen für die Hansetage.139 Am
11.11.1391 entschieden die Hansestädte in Hamburg jedoch, vorerst 
kein Einfuhrverbot zu erlassen, sondern zunächst den Hochmeister zu 
bitten, König, Kronrat und den englischen Städten zu schreiben.140

1392 weitete sich der Konflikt aus, da zusätzlich zur umstrittenen 
Verzollungspraxis von Kerseys und Narrowcloths nun auch die Erhe 
bung von Tunnage und Poundage Anlaß zu Beschwerden gab. Wann 
dieser zweite Streitpunkt hinzukam, läßt sich nicht genau feststellen,

134 Vgl. Charles Jo h n s o n , The Collectors o f  Lay Taxes, in: M o r r is  und St r a y e r , Hgg., 
The English Government at Work, S. 201-26, und Je w e l l , English Local Administration, 

S. 87-122, mit der dort zitierten Literatur.

33 Die Tuchsorte Kersey wurde ursprünglich nur in Kersey/Suffolk hergestellt. Nar 

rowcloths waren schmäler als Normtücher.
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Drei Kerseys kosteten 12s: HUB 4.998, S. 439- Die alte Zollbelastung ä 3d/£ war 
l,8d. Die neue betrug 12d, da drei Kerseys gleich einem Normtuch waren. Zu den 

hansischen Protesten vgl. auch CCR 1360-4, S. 151f. und CPR 1377-81, S. 281. Auch 
die Einheimischen haben sich über diese Verzollungspraxis beschwert: RP 3, S. 272 

und HUB 4, S. 438 Anm. 1.

137 HUB 4.998, S. 438f.
158

HR 1.4.18, S. 13.
139

Der preußische Städtetag fertigte zwei Vorlagen -  am 26.9-1391 (HR 1.4.26 § 4, S.

19) und am 18.10.1391 (HR 1.4.28 § 4, S. 21) -  für den Hansetag in Hamburg an.
140 _ T_

HR 1.4.38 §21 , S. 35.
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da die Sprache der Beschlüsse der preußischen Städtetage keinen di 
rekten Aufschluß gibt. Nach dem Marienburger Städtetag am 1.9.1392 
sprach man in Preußen nur noch von den Unrechten kostuome, dy 
man in Engeland nymt von dem koufmann. Kostuome war offen 
sichtlich vom Begriff custuma abgeleitet worden. In der englischen 
Verwaltung wurden damit jedoch nur diejenigen Abgaben bezeichnet, 
die der Krone ohne parlamentarische Bewilligung und zeitliche Be 
grenzung rechtmäßig zustanden. Wenn die preußischen Städtetage 
diese Begriffsbestimmung übernommen haben, können sich ihre Be 
schwerden nur auf die Verzollungspraxis hinsichtlich der Kerseys und 
Narrowcloths beziehen. Allerdings hatte Richard II. diesen Mißstand 
längst abgeschafft, bevor der erste Protest auf dem Marienburger Städ 
tetag geäußert wurde.142 Daher müssen die Preußen sämtliche Abga 
ben in England gemeint haben. Somit will es den Anschein haben, daß 
die Subsidien der eigentliche Grund für den Protest gewesen sind.

Aus der begrenzten Auseinandersetzung über die Tuchverzollungs 
praxis war also ein allgemeiner Streit über die Tragweite der hansi 
schen Privilegien geworden. Daß eine solche Grundsatzdebatte gerade 
zu diesem Zeitpunkt aufgenommen wurde, wird verständlich, wenn 
man bedenkt, daß das englische Parlament bislang stets die Er 
mächtigungen zur Erhebung von Tunnage und Poundage hatte auslau- 
fen lassen. Vom 1.3-1390 bis zum Ende der Regierungszeit Richards II. 
folgten die Bewilligungen aber nahtlos aufeinander.143 Aus einer zeit 
weiligen war also eine permanente Belastung für den hansischen 
Englandhandel geworden. Freilich begnügten sich die preußischen 
Städtetage vorerst mit der Erörterung der Angelegenheit in den ein 
zelnen Stadträten und mit Bitten an den Hochmeister, sich bei 
Richard II. für die Einhaltung der hansischen Privilegien einzuset 
zen.144 Erst der Lübecker Hansetag unternahm am 17.3.1394 einen 
entscheidenden Schritt und schickte Briefe an die englischen Städte, 
den König und den Kronrat, um ein Ende der Erhebung von Tunnage

141
1 HR 1.4.97 §4, S. 86.

142 HUB 5.21, S. 24 zum 30.5.1392.

RP 3, S. 262, 279, 301 und 340. Tunnage und Poundage wurden durch ein Writ 
vom 15.91399 abgeschafft: CCR 1396-99, S. 513.
144

Am 1.9.1392 nahmen die preußischen Ratssendeboten die Zollangelegenheit a d  re 
ferendum: HR 1.4.97 § 4, S. 86. Am 24.11.1392 ließen sie den Hochmeister an Richard 
D., den Kronrat sowie die englischen Städte und Danzig an die wendischen Städte 
schreiben: HR 1.4.124 § 2, S. 98. Am 27.3.1393 bat der Hochmeister den König um die 
Aufrechterhaltung der hansischen Privilegien: HUB 5.90, S. 53f.
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und Poundage zu fordern. Andernfalls drohte der Hansetag mit einer 
entsprechenden Erhöhung der hansischen Zollsätze für die Englän 
der.1'*5 Der Kronrat verweigerte eine Antwort.1*’ Allmählich wuchs in 
Preußen die Überzeugung, daß die Erhebung dieser Abgaben nicht 
nur eine gravierende privilegienwidrige Entrechtung der hansischen 
Englandfahrer darstellte,147 sondern auch zu einem spürbaren Vorteil 
der Engländer im anglo-preußischen Handel geführt hatte. Am 
21.4.1396 schlug der preußische Städtetag daher vor, beim nächsten 
Treffen am 14.5.1396 die Frage zu erörtern, warum die Engländer so 
viele Rechte in Preußen hätten und wir czu in keynes haben.148 Ein 
Städtetag stellte dann Mitte Mai 1396 fest, daß die Engländer alzo vry 
sien h ir in dem lande czu grossem vorterpnisse dis landes und sie 
uns in Engeland so groslich beschedigen m it Unrechter kastuome.149 
Am 15-6.13S>6, präzisierten die Preußen ihre Sorge über den unglei 
chen Wettbewerb. Auf dem Marienburger Städtetag hieß es, daß die 
Engländer dem kouffmanne syn recht und privilegie czumole abege- 
brochen haben und sy m it erer koufenschatz dise land vorterben, 
und sunderlich m it erem geivande.'i0 Diese Feststellung ermöglicht 
es, zum Kern dieser Sorge vorzustoßen. Nach preußischer Ansicht litt 
das Ordensland unter einem katastrophalen Handelsdefizit, das darauf 
zurückzuführen war, daß die Engländer den preußischen England 
handel mit hohen Zöllen belasteten, während ihnen großzügige 
Rechte in Preußen gewährt wurden.

Bevor wir uns den preußischen Überlegungen über Abhilfe zuwen 
den, ist es angebracht, einen Blick auf die wirtschaftliche Realität zu 
werfen. Anhand der englischen Zollstatistiken kann man nämlich die 
künftige Entwicklung sowohl der preußischen als auch der wendi 
schen Englandpolitik erklären.

145
HUB 4.153, S. 87 und HR 1.4.196, S. 176f. Vgl. den Beschluß am 3 3 1394: HR 

1-4.192 §3 , S. 166.
146

Vgl. das Schreiben des Londoner Kontors an den Lübecker Hansetag am 3.7.1394: 

HUB 5.169, S. 91 und HR 1.4.202, S. 181.
147

Am 23.4.1394 wurde unter Hinweis auf die Briefe, die u.a. an Richard II. (HR 
1.4.124 § 2, S. 98) geschickt wurden, vom preußischen Städtetag beschlossen: Item so 

sal man m it den Englisschen reden von den hriffen, dy gesant wuorden an den ko- 
ning und an dy stete in Engeland, als von der costuome, und en das zagen, das uns 
von en nach unsir p riv ileg ie  keyn recht w irt gehalden in irem lande-, HR 1.4.204 § 4, S. 
183.
148

HR 1.4.344 §5 , S. 330f.
149

HR 1.4.345 § 2, S. 332.
150

HR 1.4.350 § 2, S. 339.
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Der englische Preußenhandel und der preußische Englandhandel 
ähnelten sich bereits zu dieser Zeit. In Kapitel IV wurde gezeigt, daß 
sich die preußischen Englandfahrer auf den Handel mit Hull und Lynn 
spezialisierten Die Angaben der englischen Diplomaten bei den Ver 
handlungen in Marienburg 1388 über die Schädigung der Engländer 
durch die Preußen seit 1370151 zeigen, daß der englische Preußen 
handel größtenteils über die Zollbezirke Hull und Lynn lief. Die 
höchsten Verluste verzeichneten die Lynner, gefolgt von den Kaufleu 
ten aus York und Beverley, die ihren Handel über Hull abwickelten. 
An dritter Stelle kam London, danach Norwich, Southampton, Boston 
und Salisbury. Will man prüfen, ob die preußische Klage stimmte, so 
muß man die Tuchausfuhrstatistiken für die Zollbezirke Hull, Lynn, 
Yarmouth (Ausfuhrhafen für Tuch aus Norwich) und London darauf 
untersuchen, ob die Hansen oder die Engländer dominierten. Aller 
dings ist eine solche Analyse nur für Hull möglich.152 Graphik 32 zeigt 
deutlich, wann die Engländer mit dem Export von Tuch nach Preußen 
begannen. Die Ausfuhren stiegen in schwindelnde Höhen, bis die 
Etablierung des Elbinger Stapels und die Beschlagnahmen (1385: 7/8 
Richard II.) zu einem Einbruch führten. Mit dem Vertrag von Marien 
burg, der kurz vor Beginn d.J. 12 Richard II. in Kraft trat, sprangen die 
englischen Tuchausfuhren nach Preußen wieder auf über 4000 Tü 
cher pro Jahr und blieben auf diesem Niveau. Der Einbruch d.J. 
1392/3 (16 Richard II.) ist auf die Aktivitäten der Vitalienbrüder zu 
rückzuführen, die die preußische Regierung zur ersten Segelatio- und 
Konvoifahrtsbestimmung bewogen. Die hansische Kurve läßt die 
Gründe für die preußischen Sorgen hinsichtlich ihres Handelsdefizits 
deutlich werden. Wo die englischen Preußenfahrer im letzten Viertel 
des 14. Jahrhunderts ihre Tuchexporte erheblich steigern konnten, 
gelang es den preußischen Englandfahrem nur, einen bescheidenden 
Anteil an der Versorgung des eigenen Hinterlandes mit englischem 
Tuch zu gewinnen. Die preußischen Sorgen waren also durchaus be-

151 HR 1.3.404, S. 404-16.

Die Berechtigung zur Erhebung von Petty Customs in Lynn und Yarmouth war zwi 
schen 1370/1 und 1399/1400 bis auf wenige Jahre verpachtet. Daher enthalten die 
Enrolled Customs Accounts keine Angaben über den Tuchexport über diese Zollbe 
zirke. In London wurden Petty Customs zwar nicht verpachtet, aber die Zöllner gaben 

lediglich eine Pauschale für die Gesamteinnahmen aus der Erhebung des Tuchzolls 

von allen Nichthansen an. Sie differenzierten also nicht zwischen einheimischen und 
nichthansisch-ausländischen Tuchexporteuren, die jedoch unterschiedliche Zollsätze 
entrichten mußten (14d bzw. 33d/Tuch). Daher läßt sich der Pauschalbetrag nicht auf- 
teilen.
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rechtigt. Es bestand tatsächlich die Gefahr, zu einer wirtschaftlichen 
Kolonie Englands und insbesondere Hulls und Lynns zu werden.

Graphik 32: Lynn und Hull: Elnhelmlaoha und hana lache 
Tuchexporta, 1370/1-1403/4

Gl Eng lin d e r  ■  Hanaa
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(1370-1370/1)

Hieraus lassen sich zwei wichtige Schlüsse ziehen. Zum einen kann 
man die Ansicht widerlegen,153 der Vertrag von Marienburg sei nur 
den Engländern zugute gekommen, indem er ihnen die massive Ex 
pansion ihres Preußenhandels ermöglichte. Auch wenn die späteren 
Beschwerden der preußischen Städtetage diese Auffassung scheinbar 
unterstützen, zeigt Graphik 32 eindeutig, daß die englische Dominanz 
schon Jahre vor Unterzeichnung dieses Vertrags bestand, nämlich seit

Da e n e u , Geschichte der deutschen Hanse, S. 44; Sc h u l z , S. 45f.
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dem ersten Vorstoß der Engländer nach Preußen. Das Marienburger 
Abkommen hat lediglich den Status quo ante wiederhergestellt. Die 
einzige Abhilfe gegen die englische Vorherrschaft wäre die Unterbin 
dung des englischen Preußenhandels gewesen. Zum anderen wird 
augenfällig, daß die wirtschaftlichen Beweggründe der preußischen 
Englandpolitik bereits Anfang der 1380er Jahre vorhanden waren und 
bis 1474 konstant blieben. Für jeden, der den Tuchmarkt in Preußen 
kannte, war der englische Erfolg offenkundig. Allerdings mußte man 
zugeben, daß nur die Engländer die Möglichkeiten des bilateralen 
Warenverkehrs hatten realisieren können. Somit schwankten die 
Preußen zwischen der Hoffnung auf fabelhafte Gewinne und der 
Angst vor einer noch deutlicheren englischen Vorherrschaft. Dieser 
Zwiespalt bestimmte die preußische Englandpolitik bis 1474. Man 
konnte nicht ernsthaft auf die englischen Forderungen nach Rezipro 
zität eingehen, denn jeder Schritt in diese Richtung hätte zu einer Fe 
stigung der englischen Position geführt. Die Engländer machten je 
doch wiederholt klar, wie z.B. schon beim Privilegienstreit (1377-80), 
daß gerade dies der Preis für die Öffnung ihres Marktes für alle Han- 
sekaufleute war. Die Preußen konnten sich nicht ewig weigern, den 
Engländern Handelsrechte zuzugestehen. Der Druck der anderen 
Hansestädte lastete auf den Hochmeistern, zumal die englische Regie 
rung bereit war, den heimischen Markt für den hansischen Handel zu 
schließen. Dadurch wären nicht allein die preußischen, sondern alle 
hansischen Hoffnungen auf Gewinne vertan gewesen. Zudem hatte 
der englische Erfolg Preußen in zwei Lager gespalten. Die Lieferanten 
der englischen Fernhändler, die nicht bereit waren, ihre Umsätze 
durch Regierungsmaßnahmen gefährden zu lassen, standen denjeni- 
gen gegenüber, die sich zwar Hoffnungen auf große Gewinne im 
anglo-preußischen Warenverkehr machten, sich im Augenblick jedoch 
durch den englischen Erfolg geschädigt fühlten. Dieser Personenkreis 
wollte die Engländer in Preußen nicht dulden. So stand die preußi 
sche Regierung vor einem unlösbaren Problem: Was immer sie auch 
tat, sie mußte mit lebhafter Opposition rechnen. Daher hieß das Ge 
bot der Stunde, Zeit zu gewinnen.

Lenkt man nun den Blick auf den Tuchhandel im Zollbezirk Boston, 
wo sich die wirtschaftlichen Aktivitäten der lübeckischen und wendi 
schen Englandfahrer konzentrierten, so werden die Gründe für die 
gemäßigte Englandpolitik dieser Städte deutlich. Graphik 33 zeigt, daß 
die Lübecker Bergenfahrer und ihre wendischen Kollegen nichts von 
den Engländern zu befürchten hatten. Trotz des anglo-preußischen 
Streits stiegen ihre Lakenexporte durchschnittlich von ca. 1500 auf ca.
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2500 Stück. Aus diesem Grunde ist es verständlich, daß die wendi 
schen Städte, allen voran Lübeck, vor radikalen Schritten in der Eng 
landpolitik zurückschreckten.

Wenden wir uns nun den preußischen Lösungsvorschlägen zu. Bis 
zum Städtetag vom 14.5 1396 hatte sich die Überzeugung gefestigt, 
daß die preußischen Englandfahrer entrechtet wurden, während die 
englischen Preußenfahrer großzügig Privilegien waren. Diese 
Rechtsungleichheit hatte, so meinte man, dazu geführt, daß das 
preußische Handelsdefizit mit England ins Unermeßliche gestiegen 
war und das Land besonders wegen der englischen Tucheinfuhren 
kurz vor dem Ruin stand. Die preußischen Ratssendeboten wollten 
daher dem nächsten Hansetag vorschlagen, ebenso hohe Zölle von 
den Engländern zu fordern, wie diese sie von den Hansen verlangten, 
die Einbürgerung von Engländern zu untersagen und schließlich den 
Engländern das Mieten von Wohnungen in Hansestädten zu verbie 
ten.154 Der Lübecker Hansetag vom 15.8.1396 griff diese Vorschläge 
auf, ohne allerdings -  wegen der geringen Teilnehmerzahl -  einen 
Beschluß zu fassen. Stattdessen entwarf man eine Vorlage für den 
nächsten, zum 10.6.1397 in Lübeck einberufenen Hansetag, die je 
doch nur die von den Preußen empfohlenen Vergeltungszölle enthielt. 
Anstelle der beiden anderen preußischen Anregungen schlug man vor, 
entweder den Ankauf des englischen Tuches nur den Vollbürgern der 
Hansestädte zu erlauben oder den Hansekaufleuten gänzlich zu ver 
bieten, englisches Tuch von den Engländern außerhalb des 
Inselkönigreichs zu erwerben.155

Diese Änderungen veranschaulichen den Unterschied zwischen der 
preußischen und der wendischen Englandpolitik. Die Preußen sahen 
keine andere Möglichkeit, die Dominanz der Engländer zu bekämpfen, 
als ihnen den Zugang zu den Städten zu verbieten. Dies hätte bedeu 
tet, daß die Engländer ihre Waren nur auf den Schiffen oder allenfalls 
am Kai Umschlägen konnten. Ohne Lagerplatz für die Handelsgüter 
und handelsrechtlich voll einsatzfähige, vertrauenswürdige Faktoren 
(d.h. in der Regel Verwandte) wäre der Absatz der Produkte nicht 
möglich gewesen. Soweit allerdings wollten die wendischen Städte 
nicht gehen. Ihre Vorstellungen beschränkten sich auf die Sicherung 
des Vertriebs der Waren der Engländer im eigenen Hinterland. Selbst 
dies muß man als Zugeständnis an die Preußen werten, denn die

HR 1.4.345 § 2, S. 332.

” 5 HR 1.4.360 § 4, S. 347f.
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Graphik 33: Boaton: Unheim liche und hanaliehe  
Tuchexporte. 1370/1-1403/4
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(1370-1370/1)

Obwohl die Preußen diese Angelegenheit immer wieder debattieren 
ließen, konnten sich die anderen Hansestädte nie zu einer Entschei 
dung durchringen und leiteten die preußischen Vorschläge folglich 
stets an die Stadträte ad referendum weiter.136 Dem Zögern der Han 
setage stand die zunehmende Radikalität der preußischen Städtetage 
gegenüber. Hier spitzten sich die Vorstellungen auf die Frage zu, wy

Am 8.91397: HR 1.4.413 § 7, S. 396; am 25.7.1399: HR 1.4.541 § 23, S. 499.
156
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das man des Englisschen gewandis usme lande qwyt werde.™ 
Gleichzeitig scheute man sich jedoch, entscheidende Schritte ohne 
Einvernehmen mit den übrigen Hansestädten einzuleiten, da ein Aus 
bruch aus der hansischen Solidarität von vornherein zum Scheitern 
verurteilt war. In dieser läge blieb den Preußen nichts anderes übrig, 
als die Angelegenheit immer wieder auf den Hansetagen zur Sprache 
zu bringen138 und Verwendungsbriefe an die Engländer zu schicken.139 
So schwelte der Streit bis zum Ende der Regierungszeit Richards II. 
(1399), ohne daß die englische Regierung in wichtigen Punkten ein 
lenkte160 oder die Hansetage entscheidende Schritte wagten.

Bei der Betrachtung der preußischen Englandpolitik ist es wichtig, 
eine Tatsache nicht aus dem Auge zu verlieren. Trotz aller Konzentra 
tion auf die Frage des englischen Tuchs war der ursprüngliche Anlaß 
der Auseinandersetzungen nie ganz verschwunden. Vielmehr blieben 
der Vertrag von Marienburg, die vertragswidrige Entrechtung der 
Preußen in England, die in jenem Abkommen verbrieften und auch in 
vollem Umfang zugestandenen Rechte der Engländer in Preußen und 
ihre daraus resultierende Vorherrschaft im anglo-preußischen Handel 
aufs engste miteinander verknüpft.161 So konnten die Beschlüsse der 
preußischen Städtetage von einem Punkt zum anderen springen, ohne 
Verwirrung zu stiften.

HR 1.4.503 § 11, S. 465 (31.10.1398).
1̂8

Am 31.10.1398: HR 1.4.505, S. 466f. (vgl. die Antwort am 27.11.1398: HR 1.4.507, S. 

468f.); am 16.3.1399: HR 1.4.520 § 2, S. 480; am 23 6.1399: HR 1.4.539 § 6, S. 494.
159

Am 2.12.1396: HR 1.4.384 § 4, S. 365; am 21.3-1397: HR 1.4.397 § 19, S. 378; am 
31.5.1397: HUB 5.262, S. 138 und HR 1.4.401, S. 385; am 2.7.1397: HR 1.4.409 § 2, S. 

391f.

Nur in einem Punkt machte die englische Regierung Zugeständnisse. Nachdem der 
Hochmeister den Vertrag von Marienburg gekündigt hatte, befreite Richard II. am 

22.10.1398 die Hansekaufleute von Tenths und Fifteenths: CCR 1396-9, S. 344f. und 
HUB 5.348, S. 176f. Damit hing gewiß die Zitierung von William Sturmy und Laurence 

Dru an den königlichen H of am 18.10.1398 zusammen: D e v o n , Issues o f  the Exche- 

quer, S. 268. Die preußische Kündigung des Vertrags am 22.2.1398 (HUB 5.309, S.

161) traf vor dem 24.7.1398 in Westminster ein: Pe r r o y , Nr. 242, S. 174f.

Am 21.3.1397 beschloß z.B. ein Marienburger Städtetag, im Hinblick auf die com - 
posicion  (d.h. den Vertrag von Marienburg) den Vorschlag des Hochmeisters anzu 

nehmen, einen Boten mit Verwendungsbriefen nach England zu schicken, um Be 

schwerde gegen die englischen Vertragsbrüche einzulegen. Im selben Absatz des Re 
zesses überließen die Städte dem Hochmeister die Entscheidung, ob man den Englän 
dern den Zutritt zu Preußen ganz verbieten oder ihnen nur die Einfuhr von Tuch un 

tersagen sollte: HR 1.4.397 § 19, S. 378.
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Als die unvermeidlich scheinende Kündigung des Marienburger Ab 
kommens näher rückte, trugen die preußischen Städte ihren Reprä 
sentanten auf dem Lübecker Hansetag am 8.9.1397 auf, die übrigen 
Städte zu einem Kaufverbot englischer Laken außerhalb Englands zu 
bewegen und die preußischen Städte gleichzeitig wegen einer mögli 
chen Aufkündigung des Marienburger Abkommens in Schutz zu neh 
men.162 Der Subsidienstreit war allerdings nicht der einzige Grund für 
die preußische Entscheidung, den Vertrag von Marienburg am 
22.2.1398 zu kündigen. Hierzu trugen auch die Schaden 
ersatzforderungen in starkem Maße bei.

V.2.6: S ch aden  u n d  S c h a d e n e rs a tz  (1391-98)

Die preußische Forderung, den im Vertrag von Marienburg verein 
barten Schadenersatz zu leisten, verhallte nie. In den Briefen, mit 
denen der Hochmeister das Scheitern der englischen Gesandtschaft 
1391 bei Richard II. meldete, bat er den König um die Zahlung von 
3000 Nobeln (£1000) für den Swin-Überfall sowie um die Entschädi 
gungsgelder gemäß den in London hinterlegten preußischen 
Schadensverzeichnissen.163 Gleichzeitig entschuldigte er sich wegen 
des Schreibens seines Vorgängers Konrad Zöllner. Dieser hatte den 
Engländern vorgeworfen, die preußischen Schadensverzeichnisse 
falsch gedeutet und die Verhandlungen verzögert zu haben. Zöllners 
Brief, so stellte Konrad von Wallenrod fest, sei aufgrund der Angaben 
der preußischen Unterhändler Dietrich Roder und Johann Stolte ver 
faßt worden: Falls die Anschuldigungen nicht zuträfen, läge die Schuld 
bei den Diplomaten und nicht beim verstorbenen Hochmeister.164 
Richard II. zeigte sich in seiner Antwort am 15.10.1391 über die erho 
benen Vorwürfe erstaunt, versprach aber, eine strenge Untersuchung 
aller englischen Vertragsverletzungen durchführen zu lassen.165 Zur 
gleichen Zeit antwortete der Kronrat, der den hochmeisterlichen Brief 
vom 5 4.1391 in Abschrift erhalten hatte,166 daß die erhobenen Vor 
würfe grundlos seien, da die zwei für den Swin-Überfall verantwortli 
chen Admirale bereits zur Zahlung der geforderten 3000 Nobel verur 

HR 1.4.409 § 2, S. 391f.

3 Am 5 4.1391: HUB 4.1054, S. 466f. und HR 1.4.6, S. 7; am 21.4.1391: HR 1.4.11, S. 
8f. und Foedera (O ) 7, S. 579.

164 HR 1.4.11, S. 8f. (21.4.1391).

165 Pe r r o y , Nr. 134, S. 90f.

166 HR 1.4.7, S. 7f.
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teilt worden seien.1<P Hinsichtlich der anderen finanziellen Forderun 
gen sei die Beweisführung äußerst problematisch geworden, seit die 
preußischen Gesandten England verlassen hätten.

Porro vestre discrecionis maturitas nosce debet, nostrates contra 
huiusmodi pretensa gravamina iustificacionibus racionabilibus 
se tueri velle, contendunt absque claris et evidentibus probacion- 
ibus ad pardum  gravatarum instandam faciendis, ad ipsorum  
condempnacionem sine manifesta iuris et eorum in iuria  p ro  
cedere non valemus.168 

Es ist leicht zu erkennen, daß die englische Regierung die preußi 
schen Wünsche nach Zahlung des geforderten Schadenersatzes auf 
grund der in London hinterlegten Verzeichnisse nicht erfüllen konnte, 
weil dies gegen die in § 38 und § 39 der Magna Carta verbrieften 
Grundrechte aller freien Engländer verstoßen hätte.169

Zunächst aber ruhte die Auseinandersetzung der beiden Regierun 
gen über die im Marienburger Vertrag vereinbarte Entschädigung. Die 
Krone hielt eine neue preußische Gesandtschaft für unerläßlich, 
wollte man die Schuldigen überführen. Hierzu sahen sich die Preußen 
aber angesichts der hohen Kosten nicht imstande. Am 27 3-1393 
führte der Hochmeister den Wunsch des preußischen Städtetags 
aus170 und schrieb dem König, um ihn an die Bestimmungen des Mari 
enburger Abkommens, und insbesondere an die vereinbarte Zahlung 
eines angemessenen Schadenersatzes zu erinnern.171 Sein Ton verrät, 
wie tief die Erwartungen der Preußen gesunken waren: Der Hochmei 
ster begnügte sich mit der Feststellung, er habe den Vertrag genau be 
achtet und hoffe, der König würde das Abkommen nun ebenfalls ho 
norieren.

In den folgenden Jahren wurde die Sachlage zusätzlich durch die 
Überfälle der Vitalienbrüder kompliziert, die nicht nur die hansische, 
sondern auch die englische Schiffahrt gefährdeten und dadurch das

Zahlung: PRO, E403/532 m 21.
168 „

P e r r o y , S. 227f.
169

H o l t , Magna Carta, S. 326. In der Carta  von 1225: ebenda, S. 355 § 28-9.
170

Vgl. die Beschlüsse vom 1.1.1393: HR 1.4.137 § 2, S. U l f .  und vom 9 3.1393: HR 
1.4.140 § 1, S. 113.

171 HUB 5 90, S. 53f. und Foedera (H ) 3/4, S. 85. Dieser Brief kam wohl am 24.5.1393
an, als einige Falken, ein Geschenk des Hochmeisters an den König, überreicht wur 

den. Hierzu vgl. die Zahlung von £2 an cuidam  nuncio venienti in Angliam  de p a rt 
ibus Prucie ad deferendum et presentandum  certos ffalcones expa rte  et de m andato  

magistri P rucie  dom ino nostro Regi Anglie: PRO, E403/543 m 10. Eine Antwort des 

Königs ist nicht überliefert.
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anglo-hansische diplomatische Klima verschlechterten. Am 25.11.1394 
bevollmächtigte die Krone den Klerk John Huntyngdon und den 
Kaufmann John de Wesenham zu Verhandlungen mit den wendischen 
Städten pro quibusdam negociis ipsum dominum Regem et incolas 
regni nostri Anglie tangentibus.1 2 Am 18.3-1395 schrieb Dortmund 
besorgte Briefe, um Lübeck, Stralsund und Hamburg in Anbetracht 
des eigenen Englandhandels zu mahnen, den englischen Gesandten 
entgegenzukommen und so eine Schädigung der Englandfahrer zu 
vermeiden, zumal die englischen Ostseefahrer schon Verluste durch 
Wismar und seine Verbündeten zu beklagen hätten.1 3 Am 29 9.1395 
zeigte sich ein Lübecker Hansetag äußerst beunruhigt über die mögli 
chen Auswirkungen der Angriffe der Vitalienbrüder auf englische 
Schiffe. Es seien u.a. Briefe vom König und der Stadt London 
eingetroffen, die in diesem Zusammenhang mit Repressalien drohten, 
die nicht nur für die Einwohner von Rostock und Wismar, sondern 
auch für alle Hansekaufleute Konsequenzen haben könnten, wente de 
... engelsche ... koptnan eren schaden menen tho vorhalende uppe de 
ghemenen stede und kopman van der hense, se teeren van tvat 
steden, dat se teeren.174 Obwohl der Lübecker Tag die Entsendung 
von Rostocker und Wismarer Sendeboten verlangte, um eine Antwort 
auf diese Briefe zu entwerfen, erreichte man offensichtlich nichts, 
denn am 15.8.1396 mußte ein weiterer Lübecker Hansetag an Richard 
II. und Lynn schreiben, um gegen die Ausstellung von Kaperbriefen 
(Letters of Marque) an die Lynner Geschädigten zu protestieren.175

Hinsichtlich der Vitalienbrüder befanden sich die Hansestädte in ei 
ner Zwickmühle. Sie hatten den Kaperkrieg nicht ausgerufen176 und 
unternahmen größte Anstrengungen zur Bekämpfung der Piraten, was 
allerdings erst nach der Jahrhundertwende gelang. Da sich jedoch die 
Hansetage und Auslandskontore gern als Repräsentanten einer verein 
ten deutschen Hanse ausgaben, mußte bei den ausländischen Regie 

PRO, C76/79 m 5 und HUB 5.182, S. 95.

HUB 5.189, S. 98: HR 1.4.255, S. 243f.; DortUB 2.901, S. 634. Vgl. den Brief 
Richards II. an den Grafen von Schwerin: Pe r r o y, Nr. 159, S. 109f. (10.10.1392).

HR 1.4.308 § 1, S. 303. Vorhalen bedeutet 'sich schadlos halten'. Vgl. den Brief an 
den Deutschen Kaufmann in Brügge vom 20.10.1395: HR 1.4.316, S. 310f.

HUB 5.235, S. 126 und HR 1.4.364, S. 350f. Daß der Brief an Lynn ging, zeigt HR 
1.4.360 §6, S. 348.
176

D °L>-1NGER, S. 111-4 und Dae ne l l , Pag e l  und Sc h ä f e r  über die Vitalienbrüder. 
Neuere Literatur: Friedrich Be n n in g h o v e n , Die Vitalienbrüder als Forschungsproblem, 
ln: Kultur und Politik im Ostseeraum und im Norden, 1350-1450 = Acta Visbyensia4, 
1971 [veröff. 1973], S. 41-52.
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rungen der Eindruck entstehen, daß in den Gebieten der Hanse nichts 
ohne Zustimmung aller Hansestädte geschah. Der Mythos der hansi 
schen Einheit, von den Hansetagen und hansischen Diplomaten kräf 
tig genährt, wurde nun zum Verhängnis. Die englische Regierung po 
stulierte eine Gesamtverantwortung aller Mitgliedsstädte für 
Ausschreitungen, für die in Wirklichkeit nur Rostock und Wismar ver 
antwortlich waren. Die Unschuldsbeteuerungen der in Lübeck ver 
sammelten Hansestädte verhallten daher ungehört.

Am 31 5.1397 unternahm der Hochmeister einen letzten Versuch, 
den Vertrag von Marienburg zu retten. Er beklagte gegenüber Richard
II. die Entrechtung und Schädigung der preußischen Kaufleute in 
England und erbat die Beachtung der hansischen Privilegien sowie 
des Vertrags, besonders bezüglich der Entschädigung. Das Schreiben 
schloß mit der Drohung, andernfalls Maßnahmen zu ergreifen.177 Die 
ser letzte Appell brachte aber nicht den gewünschten Erfolg, und am 
23-1 1398 beschloß ein preußischer Städtetag, den Vertrag von Mari 
enburg aufzukündigen und die englischen Preußenfahrer anzuweisen, 
gemäß § 5 des Vertrages Preußen innerhalb eines Jahres zu räumen.178 
Einen Monat später, am 22.2.1398, sagte der Hochmeister den Vertrag 
mit ausdrücklichem Hinweis auf die Verweigerung der Entschädi 
gungszahlung formell auf.179 Am 24.7.1398 bestätigte Richard II. den 
Eingang des Kündigungsschreibens, bestritt allerdings energisch, daß 
seine Regierung die Zahlung verweigert hätte.180

Der Tiefpunkt der anglo-preußischen Beziehungen war erreicht. 
Bald sollte sich jedoch eine neue Chance für Verhandlungen bieten, 
denn der englische König wurde noch während der Kündigungsfrist 
abgesetzt. Mit dem unter seinem Nachfolger Heinrich IV. eintretenden 
Wandel der englischen Preußenpolitik wollen wir uns nun befassen.

V.3: D ie  W e n d e  (1399-1409)

Die Absetzung Richards II. am 30.9.1399 veränderte die englische 
Preußenpolitik. Mit Heinrich von Derby bestieg ein ausgesprochen

HUB 5.262, S. 138 und HR 1.4.401, S. 385.
178

HR 1.4.424 § 3, S. 404. Die Anweisung an die Engländer erfolgte am 22.2.1398: HR

1.4.434 §4 , S. 411-3.
179

HUB 5.309, S. 161; HR 1.4.433, S. 410f.; Johannes V o i g t , Hg., Codex diplomaticus 

prussicus, 6 Bde., Königsberg/OPr. 1836-61, Bd. 6, Nr. 104, S. 138f.

P e r r o y , Nr. 242, S. 174f. V g l.  auch HR 1.4.503 § 12, S. 465 (31.10.1398).
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preußenfreundlicher Monarch den englischen Thron;1 dennoch blie 
ben die alten Reibungsflächen im anglo-hansischen Verhältnis beste 
hen: Nach wie vor bestritten die Hansen, zur Entrichtung von Tun 
nage und Poundage verpflichtet zu sein, und der Englische Kaufmann 
war immer noch unzufrieden mit seiner rechtlichen Stellung in Preu 
ßen. Zudem wurden die Beziehungen durch die englischen Kapereien 
und den daraus resultierenden Forderungen nach Entschädigung 
überschattet. Heinrich IV. verzichtete zwar zunächst auf die Erhebung 
von Tunnage und Poundage, aber seit dem 3-4.1401 wurden die Sub 
sidien bis zum Ende der hier untersuchten Zeit nahtlos erhoben 
(Tabelle 1). Wegen der angespannten Finanzlage konnte er die hansi 
sche Forderung nach Subsidienfreiheit nicht erfüllen.2 Im zweiten 
Problembereich setzte sich Heinrich IV. für die Belange des Engli 
schen Kaufmanns ein, doch war er stets bestrebt, das gegenseitige 
Verhältnis nicht zusätzlich zu belasten. Beim dritten Streitpunkt kam 
Heinrich IV. den Hansen allerdings entgegen. In den Verhandlungen 
verwarfen die königlichen Diplomaten die umständlichen Prozeduren, 
die unter Richard II. dazu geführt hatten, daß die Hansen ohne Ent 
schädigung nach Hause zurückkehren mußten. Sie legten eine pau 
schale Entschädigungssumme fest, und Heinrich IV. stellte Schuld 
scheine aus, die an den Hochmeister zu zahlen waren. Zudem ging er 
mit den schnellsten und durchschlagendsten Mitteln des Common 
Law gegen die englischen Seeräuber vor, die eine der Hauptsorgen 
der Hanse waren. Dies führte zwar zu einer langsamen Besserung der 
Beziehungen, aber die Wende in der englischen Politik fand keine 
Entsprechung in der hansischen. Bis 1404 blieben die Preußen eng 
landfeindlich, obwohl die wendischen Städte stets zur Mäßigung rie 
ten. Danach näherten sich die Preußen der englischen Regierung je 
doch an. Nun aber zeigten sich die Lübecker angesichts der spürbaren 
Zunahme der englischen Kapereien äußerst englandfeindlich und ver 
suchten bis ca. 1407, eine gegen England gerichtete Allianz mit Bur 

Er hatte in den dunkelsten Tagen des Deutschen Ordens i.J. 1410 auf die Bitte des 
Hochmeisters um Entsendung von Rittern geantwortet, daß er selbst gern nach Preu 
ßen reiten würde, wen ich bin eyn kint der von Pruosen. Als ein polnischer Herold um 
Hilfe für Polen bat, berichtete der preußische Gesandte, daß Heinrich IV. lachte des 
ga r sere unde her sprach widder mycb: Wy kan ich das ghelassen, wenne ich bin 
uommer en kint van Pruscen*; also, gnediger here, das ich nicht anders kan derken- 
nen in allen dingen, de ich vor sinen gnaden tzuo schaffen babbe, das her uwer unde 
juowes gantsen Ordens grosse vruont is unde wil sin: HR 1.5.639, S. 492-4.

John L. Kirby, Henry IV o f England, London und Hamden/Connecticut 1971, S. 91-3, 
96f., 112-4, 127, 148f., 164-8, 175, 197f., 204 et passim.
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gund ins Leben zu rufen. I.J. 1409 kam es aber zu einer Einigung zwi 
schen Preußen, Lübeck und England, die die Beziehungen auf eine 
solide Basis stellte.

V.3.1: D ie  p reu b is c h e  E n g la n d f e in d l i c h k e i t  (1399-1404)

Die ersten Wochen der Regierungszeit Heinrichs IV. brachten recht 
günstige Entwicklungen für die hansischen Englandfahrer. Bereits am 
15 9.1399 hatte er die Erhebung von Tunnage und Poundage einstel 
len lassen.3 Auf seinem ersten Parlament wurden die Privilegien des 
Deutschen Kaufmanns bestätigt (24.10.1399)4 und eine Entscheidung 
hinsichtlich der Bitte der englischen Kaufleute auf Erneuerung der mit 
dem Regierungswechsel verfallenen Kaperbriefe gegen Lübeck, Wis 
mar, Stralsund und Rostock vertagt. Eine Kommission wurde mit der 
Überprüfung dieser Angelegenheit bis zum 2.5.1400 beauftragt.5 Zu 
dem erhob Heinrich IV. einen Beschluß des Parlaments zum Statut, 
wodurch ein Mißstand in der Verzollungspraxis abgeschaflt wurde, 
der sowohl den Hansen als auch den Engländern seit 1390 ein Dom 
im Auge war.6 Kerseys und andere Schmaltücher wurden nun vom 
Tuchzoll befreit.7

Trotz dieser für die Hansen günstigen Maßnahmen kann man nicht 
behaupten, Heinrich IV. hätte die Interessen seiner Kaufleute ver 
nachlässigt. Dies geht aus den Bedingungen hervor, an die die Bestäti 

3 CCR 1396-99, S. 513- Die Abschaffung erfolgte zwar im Namen Richards ü., doch 'mit 
Rat und Zustimmung von Heinrich, Duke o f Lancaster'. Heinrich von Derby war mit 
dem Tode John o f  Gaunts am 3-2.1399 Duke o f Lancaster geworden. Seit dem

11.8.1399 war Richard II. der Gefangene Heinrichs, der die Herrschaft am 30.9-1399 
übernahm. Hierzu s. M c K i s a c k , Fourteenth Century, S. 493 und die dort zitierte Litera 
tur.
4

Für die Petition des Deutschen Kaufmanns s. HUB 5-386, S. 197- Die Bestätigung der 

Privilegien erfolgte am 24.10.1399: HUB 5-387, S. 197f.; CPR 1399-1401, S. 57; und 

HUB 5.391, S. 200f.

HUB 5.384, S. 195 und RP 3, S. 448. Diese Maßnahmen zielten offensichtlich auf die 

Ausschreitungen der Vitalienbrüder.

Hansen: HUB 4.998, S. 438f. Engländer: RP 3, S. 272 und HUB 4, S. 438 Anm. 1.

SR 2, S. 119 (1 Hen. IV, St. 1, c. 19). Das Statut bezog sich auf Kerseys, Kendal Cloth 

(aus Kendal/Cumbria), Friese (rauhes, billiges Tuch) aus Coventry/Warwickshire, 
cogware und sonstige Schmaltuchsorten bzw. Teile von englischen und walisischen 

Laken, deren Wert 13s 4d pro Dutzend yards (ä 0,914m) nicht überstieg. Ein halbes 

Normtuch kostete 13s 4d. Es war offensichtlich die Absicht des Gesetzgebers, die billi 
gen Tuchsorten vom Tuchzoll zu befreien. Was jedoch wertmäßig mit den Norm- 
tüchem zu vergleichen war, sollte auch so verzollt werden. Das Statut galt für drei 
Jahre.
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gung der hansischen Privilegien geknüpft war. Der König forderte die 
gleichen Rechte für die englischen Ostseefahrer, die die Hansen in 
England genossen, die Entsendung einer preußisch-hansischen Ge 
sandtschaft zu Verhandlungen über den englischen Schaden und an 
gemessene Garantien gegen die Inanspruchnahme hansischer Zollpri 
vilegien durch Unbefugte.8 Allerdings kam es zu keinen Repressalien, 
als es die Hansestädte versäumten, zum vorgesehenen Termin (vor 
dem 24.6.1400) eine Gesandtschaft zu entsenden.

Die preußischen Städte hielten an ihrer englandfeindlichen Politik 
fest und bemühten sich zunächst um ein generelles Einfuhrverbot für 
englisches Tuch.9 Die wendischen Städte setzten aber auf dem Lü 
becker Hansetag vom 14.5.1402 ihren gemäßigten Kurs durch und 
nahmen die preußischen Vorlagen lediglich ad, referendum .10 In den 
Wochen und Monaten danach wandelte sich sowohl die preußische 
als auch die Lübecker Englandpolitik. Die preußische Englandfeind 
lichkeit blieb zwar, doch die Angst vor dem Erfolg der englischen 
Preußenfahrer, besonders auf dem Tuchsektor, wurde durch die 
Sorge über die englischen Kapereien verdeckt. Es wurde offensicht 
lich, daß der Hochmeister den immer radikaleren Vorlagen der preu 
ßischen Städte ablehnend gegenüberstand. Schließlich gab Lübeck 
den Versuch auf, mäßigend auf die Preußen einzuwirken, und stellte 
sich auf ihre Seite.

Was war der Grund für diesen Wandel der Englandpolitik zwischen 
1402 und 1404? Graphik 34 zeigt die hansischen Schadenersatzforde 
rungen, die bei den Haager Verhandlungen über den gegenseitigen 
Schaden seit dem Vertrag von Marienburg geltend gemacht wurden. 
Die englische Kaperei war, wie man sieht, um 1402 zu einem großen 
Problem geworden.

8 CPR 1399-1401, S. 57.
9

Am 7.11.1399 wurde die Angelegenheit ad referendum genommen: HR 1.4.559 § 11, 
S. 514f. Am 23-9-1401 forderten die Preußen in einer Vorlage für den Lübecker Hanse 
tag am 14.5.1402 (HR 1.5.36 § 6, S. 26), daß Hansekaufleute nur innerhalb Englands 
englisches Tuch von Engländern erwerben sollten. Am 8.3.1402 debattierten die preu 
ßischen Ratssendeboten darüber, 'wie man das englische Tuch los werde', und nah 
men die Frage ad referendum , damit die Stadträte Vorlagen für den kommenden Han 

setag ausarbeiten konnten (HR 1.5.71 § 11, S. 49-51). Am 2.4.1402 formulierten die 
preußischen Städte ihre Vorlage für den Hansetag: Der Erwerb des englischen Tuchs 

durch Hansekaufleute sollte bei Verlust der Laken untersagt sein: HR 1.5.74 § 2, S. 53.
HR 1.5.83, S. 58-60.
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Graphik 34: Harnische Verluste an anslische  
Auslieger, 1363-1408
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Der Wandel der Englandpolitik ist also darauf zurückzuführen, daß 
die Preußen, Lübecker und der Hochmeister verschiedene Ansichten 
über eine wirkungsvolle Abhilfe vertraten. Dies wurde zum ersten Mal 
auf dem preußischen Städtetag in Marienburg am 7.7.1402 deutlich. 
Man beschloß, die von Danzig als Vergeltung vorgenommenen Güter 
beschlagnahmen rückgängig zu machen und Briefe an Heinrich IV. 
und die englischen Städte zu schicken. Außerdem blockierte der 
Hochmeister das Begehren der Städte, den Engländern den Zutritt zu 
den binnenländischen Städten Preußens zu verbieten. Hierüber sollte
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der nächste Städtetag beschließen.11 Am 21.7.1402 verfugte dieser 
dann die Ausweisung der Engländer, die sich mit ihren 1 amilien in 
Preußen niedergelassen hatten, und beschränkte den englischen 
Handel auf die Hafenstädte.12 Es gelang dem Hochmeister im Laufe 
des folgenden Jahres, die wiederholten Forderungen der preußischen 
Städte nach Beschlagnahme der Handelswaren der Engländer auf spä 
tere Städtetage zu verschieben.13 Man kam schließlich am 20.5.1403 
überein, die Wiedergutmachung der Verluste mit diplomatischen Mit 
teln zu versuchen: Ein Marienburger Städtetag beschloß, daß der 
Danziger Rat Briefe an die Regierungen von Holland, Flandern und 
England schicken sollte, um die Kaufleute dieser Länder zu Schaden 
ersatzleistungen bis Ostern (30.3.1404) oder zur Aufgabe des Preu 
ßenhandels aufzufordem, wante wir sulchen schaden von en nicht 
mee lyden wellen,u Auf Vorschlag des Hochmeisters wurde am
6.6.1403 entschieden, zwei Gesandte zu Heinrich IV. zu entsenden, 
um tzu vorhoren, worumme das her d ii synen list beschedigen.'- 
Man einigte sich zudem darauf, daß die englischen Kaufleute in Preu 
ßen Bürgschaften in Höhe der preußischen Verluste der letzten Zeit 
und 20 Geiseln für die Sicherheit der auf der Weichsel befindlichen 
preußischen Handelsflotte stellen sollten, im Gegenzug sollte den 
Engländern kurz darauf erlaubt werden, frei über ihr Gut zu verfü 
gen.16

Am 20.5.1403 hatte sich Heinrich IV. aus eigenem Antrieb und in 
Unkenntnis der Entwicklungen in Preußen an den Hochmeister wegen 
der Entsendung von Bevollmächtigten zu Verhandlungen über den 
gegenseitigen Schaden gewandt.17 Der versöhnliche Ton dieses 
Schreibens führte dazu, daß die Beschlagnahmen am 15-6.1403 aufge 
hoben und die Ziele der Gesandtschaft geändert wurden. Ursprüng 
lich sollte sie eine Erklärung vom König verlangen, warum er die eng 
lischen Piratenüberfalle duldete. Nun aber wurde sie beauftragt,

11 HR 1.5.100 § 1 und 4, S. 68.

12 HR 1.5.101 § 2-3, S. 69f.

Am 3.3.1403: HR 1.5.118 § 4, S. 79-81; am 20.3.1403: HR 1.5.119 § 5, S. 82.
14 HR 1.5.129 §7, S. 89.

HR 1-5.131 § 2, S. 91. Der Englische Kaufmann sollte ebenfalls seine Repräsentanten 
nach London schicken.

16 HR 1.5.131 § 1, S. 91.

17 HUB 5.578, S. 290 und HR 1.5.130, S. 90. Anlaß war der Angriff auf ein Danziger
Schiff durch englische Auslieger, die ihren Stützpunkt in Calais hatten.
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Schadenersatz für alte und neue Verluste zu fordern.18 Am 16.6.1403 
kündigte der Hochmeister Heinrich IV. die Entsendung der Unter 
händler an.1'1

Bevor wir uns dem Vorvertrag von London zuwenden, dessen ra 
sches Zustandekommen vom Friedenswillen beider Parteien zeugt, ist 
es angebracht, noch einmal einen Blick auf den Wandel der preußi 
schen Englandpolitik zu werfen. Innerhalb eines knappen Jahres war 
es dem Hochmeister gelungen, die preußischen Städte von einer Poli 
tik abzubringen, die keine andere Antwort auf den englischen Seeraub 
wußte als die Beschlagnahme von Gütern und die Ausweisung der 
Engländer. Auch wenn die preußischen Sendeboten in den kommen 
den Jahren zäh um Entschädigung für ihre Verluste rangen, war seit 
Juni 1403 die Richtung der Verhandlungen festgelegt. Der Hochmei 
ster hatte wohl schon früh erkannt, daß die massiven preußischen 
Verluste (Graphik 34) nur durch eine Einigung mit der englischen Re 
gierung wiedergutzumachen waren.

Die Gespräche zwischen den preußischen Gesandten, dem Kanzler 
und dem Schatzmeister der Krone kamen rasch voran.20 Der Vorver 
trag, am 29 9.1403 paraphiert,21 sah die sofortige Freigabe der in Eng 
land festgehaltenen preußischen Schiffe22 und den Ersatz der Verluste 
(Taue oder Fracht) vor (§ 1). Ferner sollten sämtliche preußischen 
Schäden, die im Verzeichnis aufgeführt wurden,23 bis zum terminus

18
HR 1.5.132 § 1 und 3, S. 92. Sollte Heinrich IV. den Schadenersatz verweigern, so 

hatten die preußischen Diplomaten ein Verbot der Preußenfahrt für englische Kauf 

leute und Schiffer bekanntzugeben. Darüber hinaus war der Verkehr von Preußen 

nach England bis zur Rückkehr der Diplomaten (am 15.6.1403) untersagt (§ 4, S. 92; 

vgl. auch PRO, C76/87 m 13 (4.10.1403). Die Botschafter waren der Danziger Ratsherr 
Johann Godeke und der Elbinger Bürgermeister Heinrich Moneke.

19 Foedera (H ) 4/1, S. 46.
20

Eier Kronrat berichtete, daß der König die Gesandten persönlich begrüßt habe, je 

doch mittlerweile in Wales sei: HUB 5.592, S. 300-2. Das Treffen kann kaum vor dem 

26.8. stattgefunden haben: Foedera (O ) 8, S. 324f. Am 8.9.1403 war Heinrich IV. schon 
in Herefordshire, von w o  aus er den Feldzug gegen die aufständischen Waliser leitete: 
ebenda, S. 328.

21 HUB 5.590, S. 299f.
22

Wie ein Randvermerk auf dem Brief des Kronrats vom 5.10.1403 zeigt, lagen diese 

Schiffe in Calais und Ipswich: HUB 5.592, S. 301 und Anm. 2. Die schwer lesbare 

Randbemerkung ..rwelle et Sepyswyk in BL, Nero B.II, f. 25*, ist unzweifelhaft als 

[apud OJrwelle et Sepyswyk (in Orwell und Ipswich) zu lesen.

Druck: K u n z e , Nr. 317, S. 223-5 und HR 1.5.440 § 1-19, S. 337-9 (in den HR zusam 
men mit den Antworten der englischen Unterhändler in Den Haag). Der Kronrat 

stellte fest, daß ein Eingehen auf die preußischen Schäden im Moment unmöglich sei,
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deputatus wiedergutgemacht werden (§ 2). Verhandlungen über Per 
sonenschäden wurden vertagt, bis sich der König und der Hochmei 
ster darüber einigen konnten (§ 3). Der bilaterale Handel wurde bis 
zu einem terminus deputatus untersagt (§ 4), der in einem zweiten 
Abkommen am 3-10.1403 auf Ostern (30.3.1404) festgelegt wurde. 
Dieser Zusatzvertrag räumte allen Kaufleuten das Recht ein, ungehin 
dert ins Gastland zu reisen, dort zu verweilen und mit Schiffen und 
Handelswaren wieder auszureisen, solange sie keinen Handel trie 
ben.24 Dieses Verbot galt allerdings nur bis zur Vereinbarung eines 
endgültigen Abkommens. Verhandlungen kamen trotz des guten Wil 
lens beider Seiten lange nicht zustande.

In den folgenden Tagen und Wochen führten die englische und die 
preußische Regierung die Bestimmungen des Londoner Vorvertrags 
aus. Am 12.10.1403 gab Heinrich IV. den Verkehr, nicht aber den 
Handel mit Preußen frei.25 Die preußischen Gesandten legten dem 
preußischen Städtetag am 20.11.1403 ihren Bericht vor, woraufhin 
entsprechende Bestimmungen erlassen wurden.26 Noch während der 
Frist verabschiedeten das englische Parlament und der preußische 
Städtetag Beschlüsse, die deutlich zeigen, wie gespannt die Lage trotz 
der beachtlichen diplomatischen Erfolge war. Am 20.3.1404 veran 
kerte das englische Parlament die Forderung nach Reziprozität in ei 
nem Statut,27 und in Preußen setzte sich die Agitation gegen das engli 
sche Tuch fort.28 Der Vorvertrag von London war also wirklich nur 
vorläufig: Es war den Unterhändlern lediglich gelungen, der gegensei 
tigen Schädigung für eine kurze Zeit Einhalt zu gebieten. Bis Ostern 
1404 konnte man aufgrund des Abkommens hoffen, daß sich das Ver 
handlungsklima nicht durch neue Ausschreitungen verschlechtern 
würde, aber die weiteren Entwicklungen machten deutlich, daß es 
bald zu einer dauerhaften Lösung kommen mußte, wollte man neue 
Feindseligkeiten vermeiden.

weil sich Heinrich IV. in Wales aufhalte. Die Übeltäter, die die preußischen Schadens 
verzeichnisse nannten, würden dennoch zur Herausgabe der geraubten Güter durch 
mandata regia ... sub penis gravibus aufgefordert werden: HUB 5.592, S. 300-2.
24 HUB 5.591, S. 300.

25 CCR 1402-5, S. 288f.

26 HR 1.5.150, S. 103f.

27 RP 3, s. 542; 5 Hen. IV, St. 1, c. 7: SR 2, S. 145.
28

Vgl. die Vorlagen für den Lübecker Hansetag am 8.4.1404: Am 16.1.1404: HR 1.5.170 
§ 4, S. 114; am 2.3.1404: HR 1.5.181 § 9, S. 120.
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Seit die in Lübeck versammelten Ratssendeboten die preußische An 
regung eines Einfuhrverbots für englisches Tuch am 14.5 1 40229 ad re 
ferendum  genommen hatten, schwiegen die übrigen Hansestädte zu 
den Entwicklungen im anglo-preußischen Verhältnis. Als sich jedoch 
die preußischen Repräsentanten auf dem Lübecker Hansetag am
8.4.1404 erneut für ein Tucheinfuhrverbot aussprachen, verknüpften 
die anwesenden Ratssendeboten die wiederholte Vertagung eines ent 
sprechenden Beschlusses mit einer signifikanten Bitte. Der Danziger 
Ratsherr Kurt Lescow wurde ersucht, to wervende to dem hem  
homeistere, van em begerende, dat he nenen ende ga m it den Engel- 
schen, eer de stede echt wor wedder tosamende to dagen körnen.*0 
Wie die Ereignisse bald zeigten, stellt diese Bitte das erste Symptom 
einer Wende in der Lübecker Englandpolitik dar. Die zunehmenden 
Verluste der Schiffer und Kaufleute aus den wendischen Städten 
(Graphik 34) hatten den Lübecker Rat zu einem Kurswechsel bewo 
gen, der seine Politik bis 1407 bestimmen sollte.

v .3 .2 : L ü b eck  s p ie l t  d ie  b u r g u n d is c h e  K a r t e  (1404-7)

Das Einvernehmen zwischen dem Hochmeister und den preußi 
schen Städten bezüglich der Englandpolitik überstand den Ablauf der 
im Londoner Vorvertrag festgelegten Frist (30.3.1404). Obwohl der 
terminus deputatus für die Regelung der Schadenersatzforderungen 
verstrichen war, erfüllte der Hochmeister den Vorvertrag weiterhin. In 
Erwartung der baldigen Ankunft von englischen Unterhändlern ver 
längerte der preußische Städtetag die Englandhandelssperre nur noch 
kurzfristig.31 Die preußischen Städte wirkten aber unverändert stark 
auf die hochmeisterliche Regierung ein, bald angemessene Entschädi 
gungsleistungen mit den Engländern zu vereinbaren. Auf den Vor 
schlag des Königs, den Handel bis zum 19.4.1405 freizugeben und in 
der Zwischenzeit zu verhandeln,32 erwiderte der Hochmeister, daß 
dies erst möglich sei, wenn die englische Seite die preußischen Verlu 
ste wiedergutgemacht habe. Die innenpolitische Opposition in Preu 
ßen war ein unüberwindliches Hindernis bei der Erfüllung der Wün-

29 HR 1.5.83, S. 58f.

30 HR 1.5.185 § 15, S. 125f.

Am 21.4.1404 (HR 1.5.186 § 1 und 4 , S. 126f.) und am 31.5.1404: HR 1.5.198 § 3 
und 5, S. 133-5. Vgl. auch T o e ppe n , Bd. 1, S. 103 (15.6.1404).

Im Brief vom 5.6.1404: HUB 5.614, S. 314-6. Vgl. auch die Lizenz vom 6.6.1404, die 
den Englischen Kaufmann ermächtigte, einen Gouverneur zu wählen: HUB 5.616, S. 

317; CPR 1401-5, S. 394 und Foedera (H ) 4/1, S. 67.
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sehe Heinrichs IV. Der Hochmeister hatte Mühe, die Hitzköpfe in den 
städtischen Reihen zu bändigen.33 Seit dieser Zeit war die preußische 
Englandpolitik janusköpfig. Der Druck auf die Engländer wuchs: Am 
25 7.1404 wurden die nichteingebürgerten Engländer des Landes 
verwiesen und die schon bestehenden Tucheinfuhrverbote verschärft. 
Gleichzeitig ordnete man aber auch die Anlegung von Schadensver 
zeichnissen an, was eine grundsätzliche Verhandlungsbereitschaft und 
sogar die Erwartung baldiger Unterredungen erkennen läßt.34 Hein 
rich IV. wies seine Kaufleute darauf hin, daß sie fortan auf eigenes Ri 
siko nach Preußen fahren oder Waren dorthin schicken könnten, bis 
'gewisse Auseinandersetzungen’ (d.h. die Schadenersatzforderungen) 
mit den Preußen ausgeräumt seien.35

Die Beschlüsse des Hansetages vom 16.10.1404, der in Marienburg 
unter Beteiligung der preußischen und wendischen Städte stattfand, 
verdeutlichen die Angst vor einem anglo-preußischen Sonderfrieden. 
Man setzte sich mit dem Problem auseinander, wo und wor mede 
men de Engelschen beste dwingen möge,*6 und berief zu diesem 
Zweck einen allgemeinen Tag zum 2.2.1405 nach Lübeck ein, wozu 
nicht nur die hansischen, sondern auch die flämischen, brabanti- 
schen, holländischen und seeländischen Städte sowie eine Reihe nie 
derländischer Adliger eingeladen wurden. Die Diskussionsvorlagen, 
die der Marienburger Hansetag durch den Lübecker Stadtschreiber 
Heinrich Vredeland ausarbeiten und an die niederländischen Städte 
schicken ließ, zeigen deutlich, daß die englischen Kapereien ein uner 
trägliches Ausmaß angenommen hatten und daß die Hansestädte da 
her eine Kontinentalsperre errichten wollten. Schaut man sich jetzt 
erneut Graphik 34 an, so werden die Gründe klar, die die wendischen 
Städte zu einer englandfeindlichen Politik bewogen und die Preußen 
davon überzeugt haben, daß es Zeit war, ihre Schadenersatzforderun- 
gen gegenüber den Holländern fallenzulassen, um das dringendere 
Problem der englischen Kaperungen zu lösen.37 Wichtigste Aufgabe

33 BL, Cotton, Nero B.II, f. 41 " Regest: HUB 5.629, S. 325 und HR 1.5.202, S. 137.

34 HR 1.5.203 § 5, 6 und 9, S. 138f.

33 CCR 1402-5, S. 381 f.

36 HR 1.5.209, S. 142-6, hier § 3, S. 143.

Vgl. HR 1.5.209 § 6, S. 144. Die von Vredeland auf dem Hansetag vom 2.2.1405 zur 
Diskussion gestellten Maßnahmen waren: 1) in Flandern: Verbot des Erwerbs von 
Tuch und Wolle von Engländern (§ 4) sowie der Ausfuhr nach England (§ 3); 2) in 
Brabant: Verbot des Erwerbs von englischem Tuch (§ 10-1); 3) in Holland und See 
land: Tuchverbot (§ 15-6) und Verweigerung des Unterschlupfs für englische Auslieger
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war es, Mittel und Wege zu finden, dar mede men de Enghelscben 
drengen und dar to brengen mochte, dat se beteringe deden vor den 
schaden, den se dem copmanne gedaen und totogen hebben an lyve 
und an gude.38

Die preußischen Städte führten die Beschlüsse des Marienburger 
Hansetags aus. Am 11.1.1405 instruierten sie ihre Sendeboten für den 
Lübecker Hansetag, sich um ein allgemeines Einfuhrverbot für engli 
sches Tuch und eine Ausfuhrsperre für alle für die Engländer nützli 
chen Produkte zu bemühen.39 Als Johann von Thorun und Johann von 
dem Merche in Lübeck eintrafen, mußten sie allerdings feststellen, daß 
nur wenige dem Aufruf zur Teilnahme am Hansetag gefolgt waren. 
Dies lag vermutlich an den in Flandern kursierenden Gerüchten, daß 
Heinrich IV. bald Bevollmächtigte nach Preußen schicken würde.40 
Eine englische Gesandtschaft war bereits in Flandern zu Verhandlun 
gen mit den Niederländern eingetroffen, was die abwartende Haltung 
Herzog Wilhelms von Holland erklärt.41 Dieser hatte zwar die Teil 
nahme am Lübecker Tag abgelehnt, sich jedoch grundsätzlich bereit 
erklärt, einen späteren Tag zu besenden. Offensichtlich wollte er erst 
das Ergebnis der Unterredungen mit den englischen Botschaftern ab- 
warten, ohne das Druckmittel der Zusammenarbeit mit der Hanse -  
nicht zuletzt im Hinblick auf die Verhandlungen mit England -  aus

(§ 18): HR 1.8.1018, S. 660f. Vgl. auch die Briefe an Livland (HR 1.5.211, S. 146f.) und 

an die niederländischen Städte und Adligen (HR 1.5.212, S. 147), die auf den Hansetag 

am 2.2.1405 eingeladen wurden.
38

Vredelands Formulierung (HR 1.8.1018 § 1-2, S. 660) macht deutlich, daß nicht nur 
an die hansischen Verluste gedacht wurde. In der Tat nahmen die Engländer gleichzei 
tig Verhandlungen mit Flandern und Burgund auf. Für die diesbezügliche Vollm acht 
s. Foedera (O ) 8, S. 374 und 376. Für die Instruktionen vom 12. und 13 11 1404 s. 

Sc o t t  und G il l io d t s -v a n  Se v e r e n , Cotton Galba B.I, S. 191-5. Für weitere Vollmachten 
s. Foedera (O ) 8, S. 391 (12.3.1405) und S. 443 (3 7.1406). S. auch den Brief der Bot 

schafter vom 29.4.1405: PPC 1, S. 257-9 und die weiteren Instruktionen vom 3.7.1406: 
PPC 1, S. 292-4. Der Vertrag mit Flandern wurde am 10.1.1407 abgeschlossen 

(G il l io d t s -v an Se v e r e n , Inventaire des chartes de Bruges 3, S. 528). Der Vorvertrag mit 
Burgund stand am 10.3.1407 (PRO, C47/Bundle 28/7/6), der endgültige Vertrag am

20.4.1407 (BL, Additional Charter 58.420).
39

HR 1.5.221 § 1, S. 151. Die preußischen Repräsentanten sollten die Verluste an die 

englischen und die holländischen Auslieger zur Sprache bringen: HR 1.5.221 § 10, S. 
152.
10

HR 1.8.1024, S. 664f. (26.2.1405). Gerüchte: HR 1.5.232, S. l64f. (7.3-1405). Vgl. 
auch HR 1.8.1026, S. 666 (8.3.1405).

Die Diplomaten waren seit dem 2.12.1404 unterwegs: PRO, E101/321/3-4. Über die 

Haltung des Herzogs s. HR 1.8.1024, S. 664f.
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der Hand zu geben. Die schwache Teilnahme am Hansetag ist vermut 
lich auf ähnliche Überlegungen anderer Städte und Regierungen zu 
rückzuführen.42 Trotzdem beschloß man am 12.3-1405, alle Hanse 
städte auf einen Katalog von Maßnahmen gegen die Engländer zu ver 
pflichten und die Niederländer um Befolgung dieses Beschlusses zu 
ersuchen.43 Die Ratsendeboten untersagten allen Hansekaufleuten, 
nach dem 12.3.1405 mit englischem Tuch zu handeln oder eine Reihe 
anderer Handelswaren44 nach England zu exportieren. Den hansi 
schen Schiffern wurde jeder Warentransport nach dem Königreich 
verboten, egal, wem die Güter gehörten.45 Kurzum: der Hansetag ver 
suchte, die Engländer mit einem umfassenden Handelsboykott zum 
Schadensersatz zu bewegen.

Kaum hatte diese Nachricht England erreicht, da nahm die Krone 
Verhandlungen auf. Heinrich IV. hatte bereits am 16.3-1405 die Auf 
stellung von Schadensverzeichnissen angeordnet, die unverzüglich 
beim Kronrat einzureichen waren, weil eine Gesandtschaft nach 
Preußen geschickt werden sollte.46 Am 2.4.1405 bestellte der König 
die hierfür vorgesehenen Diplomaten zu Konsultationen nach St. Al 
bans.47 Die Instruktionen vom 13.5.1405 zeigen deutlich, wie ernst die

42 Vgl. HR 1.5.229, S. 162.

43 Beschlüsse: HR 1.5.225, S. 154-9, bes. § 3-5 und 15-6. Briefe: HR 1.5 226-7, S. 159- 
61.
44

Pech, Teer, Asche, Nutzholz, Eisen, Flachs, Leinwand, Zwirn und Garn. Die Strafe 
bestand im Verlust der Waren sowie einem Bußgeld von 50 LüMk: HR 1.5.225 § 4, S. 
155. Bestimmungen des Tuchverbots: § 3, S. 155.

HR 1.5.225 § 5, S. 156 und § 15, S. 157. Die Ausnahme, die Fisch aus Ber 
gen/Norwegen gemacht wurde, war wohl im Interesse der Lübecker Bergenfahrer.

46 CCR 1402-5, S. 501.

Botschafter: William Esturmy/Sturmy, miles; John Kyngton, Klerk; William Bramp- 
ton, Bürger von London; John Pallays, armiger. Vollmachten und Instruktionen: 

Vollmacht vom 11./13-5.1405 zu Verhandlungen mit dem Hochmeister und den Han 
sestädten: PRO, C76/88 m 2-3 und Foedera (H ) 4/1, S. 80f. Am 2.4.1405 wurden 
Sturmy, Kyngton und Brampton für den nächsten Tag nach St. Albans bestellt: PRO, 
E28/20/1 und J.L. K i r b y , Bearb., Calendar o f Signet Letters o f Henry IV and Henry V 

(1399-1422), London 1978, Nr. 260. Geleitbrief für Sturmy vom 6.4.1405: C76/88 m 7. 
Rechtsvertretung für John Kyngton vom 8.5.1405 (C76/88 m 4) und für William Sturmy 
vom 24.5.1405 (C76/88 m 1 und m 7). Rechtsvertretung für William und James Bramp 
ton vom 27. und 29-5.1405: C76/88 m 7. Anordnung der Ausstellung von Geleitbriefen 
für William und James Brampton vom 8.5.1405: PRO, PSO1/3/109 und K i r b y , Signet 
Letters, Nr. 342. Schutzbriefe für William und James Brampton vom 14.5.: C76/88 m 4. 
Anordnung vom 9 5.1405 an den Admiral und den Kapitän von Calais, für den Trans 
port der Botschafter nach Seeland zu sorgen: E28/21/11 und K i r b y , Signet Letters, Nr.
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Krone die Lage beurteilte. Im Vordergrund standen die Wiederauf 
nahme der Handelsbeziehungen und die Entschädigung der preußi 
schen und hansischen Opfer der englischen Auslieger. Die Schaden- 
ersatzffage hätte die Krone am liebsten ausgeklammert, aber es war 
klar, daß die Freigabe des Handels ohne Konzessionen in dieser Frage 
nicht zu erreichen war. Allerdings sollten die Diplomaten nicht sofort 
auf alle hansischen Forderungen eingehen,48 sondern zunächst vor 
schlagen, den Handel für ein bis drei Jahre ffeizugeben und in der 
Zwischenzeit über den gegenseitigen Schaden zu verhandeln. Sollte 
die Gegenseite diesen Vorschlag ablehnen, war der geforderte Scha 
denersatz zu konzedieren. Jedoch sollte das Geld nach und nach 
durch Zollnachlässe gezahlt werden. Oberste Aufgabe der Gesandt 
schaft aber war, eine Einigung mit den Hansestädten herbeizuführen.

Die Engländer kamen am 8.8.1405 in Preußen an.49 Die preußischen 
Städte versuchten mehrfach auf besonderen Wunsch Hamburgs, die

346A. Anmeldung der bevorstehenden Botschaft an Lübeck und den Hochmeister am 

26. und 30.5.1405: E28/21/33 und E28/21/36. Zahlungsanweisung zugunsten von 
zwei Kapitänen (Johann P..., m agister navis Rode Coke [Rote Kogge] von Middelburg 
(240 Tonnen) und James Skynard, m agister navis Peter van Dordrecht (220 Tonnen)) 
für den Transport der Botschafter von London nach Preußen: E28/21/37. John Pallays 
wurde am 27.4.1405 als vierter Botschafter ernannt, weil er gut Deutsch konnte: 

PSOl/2/83 und K i r b y , Signet Letters, Nr. 310. Abrechnungen und Zahlungen: 
William Sturmy (31.5.1405-17.2.1406 unterwegs); Abrechnungsermächtigung am 

29 4.1406 (PRO, E159/182 BDP m 2d); Abrechnung (PRO, E364/39 m E); Spesenvor 
auszahlung am 11.5.1405 (E101/43/38/3/42) und Quittung vom 24.5.1405 

(E101/43/38/3/41); Zahlungsanweisung vom 5.7.1406 über £119 (E404/21/277). 
William Brampton (31.5.1405-20.3-1406 unterwegs): Abrechnungsermächtigung vom 

29 4.1406 (E l59/182 BDP m 3); Abrechnung (E364/39 m E); Anweisung zur Spesen 

vorauszahlung am 11.5.1405 (E101/43/38/3/42) und Quittung vom 30.5.1405 

(E101/43/38/3/40); Zahlungsanweisung vom 5 7.1406 über £167 10s (E404/21/274). 
John Kyngton (31.5.1405-17.2.1406 unterwegs): Abrechnungsermächtigung vom 

29 4.1406 (E159/182 BDP m 7d); Abrechnung (E364/39 m E); Anweisung zur Spesen 

vorauszahlung am 11.5.1405 (ElOl/43/38/3/42) und Quittung vom 26.5 1405 

(E101/43/38/3/39); Zahlungsanweisung vom 5.7.1406 über £79 16s 6d
(E404/21/276). John Pallays: Anweisung zur Ausstellung einer Anweisung zur Spe 

senvorauszahlung am 27.4.1405 (PSOl/2/83 und K i r b y , Signet Letters, Nr. 310); Zah 
lungsanweisung zur Spesenvorauszahlung vom 6.5.1405 (E404/20/217); Quittung 
vom 24.5.1405 (E101/43/38/3/20). "Ein H erold": Anweisung zur Spesenvorauszah 

lung am 11.5.1405 (E101/43/38/3/42); Quittung vom 24.5.1405 (E101/43/38/3/19)-

InstruktIonen: HR 1.5.266, S. 192f. Vollm achten für die Verhandlungen mit Preu 
ßen am 11.5.1405: HUB 5.663, S. 343; und mit den Hansestädten: HUB 5.664, S. 343.
49

HR 1.5.261, S. 189f. Vollmacht an die preußischen Unterhändler am 20.8.1405: 
GStA, HA XX Urkk. Schbl. 83,8. Regest: Jo a c h i m -H u b a t s c h  II, Nr. 1546.
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Verhandlungen bis zum Eintreffen von Bevollmächtigten anderer Han 
sestädte zu verzögern.50 Dies erwies sich als überflüssig, denn die 
Engländer hatten Instruktionen, mit Preußen und den übrigen Hanse 
städten getrennt zu verhandeln. Sie verkündeten am 28.8.1405 in ei 
nem Brief an den Stralsunder Rat, mit den anderen Städten am 18.11. 
in Dordrecht konferieren zu wollen. Diesen Vorschlag akzeptierten 
die wendischen Städte gegen Ende September,51 und so konnte eine 
Einigung mit den Preußen rasch erzielt werden. Der zweite Vertrag 
von Marienburg wurde am 8.10.1405 unterzeichnet. Das anglo-hansi- 
sche Abkommen vom 15-12.1405 ist bis auf die Preußen betreffenden 
Absätze identisch.52 Der zweite Vertrag von Marienburg wird aus 
drücklich als Vorvertrag bezeichnet, der bis zu einer endgültigen Re 
gelung der Differenzen zwischen Preußen und England Bestand ha 
ben sollte.53 Einige der wichtigsten Anliegen beider Seiten konnten 
allerdings schon jetzt verwirklicht werden. Der Handel wurde bis zum 
1.5.1407 freigegeben, ohne daß die Engländer größere Zugeständnisse 
in der Entschädigungsfrage machen mußten, als in Schadenersatzver 
handlungen in Dordrecht am 1.5-1406 einzuwilligen.54 Den Preußen 
gelang es, eine Regelung bezüglich der Piratenüberfälle zu erreichen: 
Sollten preußische Handelsgüter durch englische Seeräuber gestohlen 
werden, hatten die lokalen und königlichen Beamten derjenigen 
Städte, in die die Beute gebracht wurde, diese zu beschlagnahmen ex 
sola fama et suspicione probabili, si alie defuerint probaciones, und 
den rechtmäßigen Eigentümern bzw. deren Bevollmächtigten auf An 
trag auszuhändigen. Wurde dies verweigert, so hafteten die Beamten 
persönlich für den Schaden. In solchen Fällen waren die Geschädig 

50 Vgl. die Beschlüsse des preußischen Städtetags vom 10.8.1405: HR 1.5.260 § 8, S. 
188f.; und dessen Brief an Lübeck: HR 1.5.261, S. 189f.; sowie das Schreiben des 
Hochmeisters an den Inländischen Ordensmeister am 12.8.1405: HR 1.5.268, S. 193f. 
Vgl. auch den Beschluß des preußischen Städtetags um den 29.9.1405: HR 1.5.276 § 1, 
S. 199-

Angebot von Sonderverhandlungen mit den nichtpreußischen Hansestädten: 
Hing e s t o n  2.188, S. 80-2. Aufnahme dieser Verhandlungen durch die Hansestädte: HR 
1.5.276 § 1,S. 199.

Marienburger Vertrag: HUB 5.687, S. 352-6. Im Vertrag von Dordrecht vom 
15.12.1405 (HUB 5.697, S. 360f.) fehlen § 4 und 5 des Marienburger Vertrags.

^  ut subscripta eo felicius ad finem  perducantur optatum: HUB 5.687 § 1, S. 353.

HUB 5.687 § 1-3, 6, S. 353-6. § 1. (Freigabe des gegenseitigen Handels) wiederholt 
mit geringfügigen Änderungen § 4 des Marienburger Vertrags von 1388. Sollte keine 
Einigung über Schadenersatz bis zum 1.5.1407 erzielt werden können, hatten die 
Kaufleute das jeweilige Gastland bis zum 1.8.1407 zu räumen (§ 6).
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ten 2ur Erhebung einer Beschwerde beim König berechtigt, der in 
nerhalb von drei Monaten für angemessenen Schadenersatz zu sorgen 
hatte. Verstrich diese Frist, so konnte sich der Hochmeister an den 
Gütern der englischen Preußenfahrer schadlos halten, ganz gleich, ob 
sie am Überfall schuld waren oder nicht.55 Weitere englische Konzes 
sionen betrafen die nach Preußen eingeführten Laken56 und die Ein 
schränkung der vom Englischen Kaufmann beanspruchten Sonder 
rechte.57

Man darf allerdings nicht übersehen, daß das Abkommen kein einzi 
ges Problem der anglo-preußischen Beziehungen löste. Den Diploma 
ten war es lediglich gelungen, Zeit für die Regelung der Entschädi 
gungsfrage zu gewinnen und eine zusätzliche, durch neue Piraten 
überfälle hervorgerufene Belastung zu vermeiden. Zentrale Streit 
punkte wie Tunnage und Poundage wurden gar nicht erwähnt. Die 
Entwicklung der Beziehungen hing weitgehend vom Verhalten der 
englischen Regierung ab. Zeigte sie sich zu Kompromissen in der 
Schadenersatzfrage bereit und ging sie energisch gegen das Seeräu- 
bertum vor, konnte der Vorvertrag von Marienburg sich als ein aus 
baufähiges Fundament für bessere Beziehungen erweisen.

Die Ereignisse der folgenden Jahre zeigen, daß die englische Regie 
rung den Ernst der Lage erkannt hatte. Nach der allgemeinen Freigabe 
des Handels58 wurden zwar die Dordrechter Schadenersatzverhand 
lungen mehrfach verschoben,59 aber die englische Regierung griff hart

55 Die Beamten waren die gubernatores [=  Bürgermeister, Bailiffs usw.] et custodes 
portuum  et locorum-. HUB 5.687 § 7, S. 356. Entsprechendes wurde auch für preußi 

sche Angriffe auf englische Schiffe vereinbart.

Normtücher und Narrowcloths (sive in tegri p a nn i sint sive m edii) mußten mit 
Selbstenden {ambos suos fines ) in Preußen verkauft werden. Diese alte Forderung der 

preußischen Regierung war auf die Interessen der preußischen Gewandschneider zu 

rückzuführen: HUB 5.687 § 5, S. 355.

Nämlich die Befreiung von Schiffahrtssperren und vielleicht auch vom Pfundzoll: 

HUB 5.687 § 4, S. 355.

58 England am 23-12.1405: CCR 1402-5, S. 481; Preußen am 5.2.1406: HR 1.5.296 § 7, 
S. 216.
3 9

Am 17.2.1406 waren Sturmy und Kyngton von den Dordrechter Verhandlungen zu 

rückgekehrt: BL, Cotton Nero B.U, f  43 ". Am 7.3.1406 ordnete der preußische Städte 
tag die Besendung der Dordrechter Verhandlungen mit zwei Sendeboten an, die Ver 

zeichnisse über die 'neuen' Schäden mitnehmen sollten: HR 1.5.304 § 1 und 3, S. 223f- 
Am 8.3.1406 forderte Heinrich IV. die Anlegung von englischen Schadensverzeichnis 

sen, die bis zum 26.4.1406 einzureichen waren: CCR 1405-9, S. 32. Am 10.3-1406 ba 

ten die englischen Botschafter den Lübecker Rat, die Verhandlungen vom 1.5. auf den 

1.8.1406 zu verschieben: HR 1.5.312, S. 234f. Am 29-4.1406 fragte Lübeck bei den
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gegen die Piraten durch. Gleich nach der Rückkehr Sturmys und Kyng- 
tons von den Verhandlungen mit den wendischen Städten in Dord 
recht am 17.2.1406 befahl der König den Sheriffs, die Personen gefan 
genzunehmen und dem Kronrat am 25-4.1406 vorzuführen, die in den 
hansischen Schadensverzeichnissen genannt wurden. Vielfach wußten 
die Hansen allerdings nur, aus welcher Stadt die Piraten kamen oder 
wo sich die geraubte Ware befand. In diesen Fällen wurden die Sher 
iffs beauftragt, durch Befragung von ortsansässigen Geschworenen 
festzustellen, in wessen Hände die Beute gelangt war. Die Genannten 
hatten dann die Güter auszuhändigen oder persönlich am 25-4.1406

preußischen Städten an, ob ihnen dies recht sei: HR 1.5.315, S. 2361. Am 20.6.1406 ba 
ten die englischen Botschafter erneut um Verschiebung der Verhandlungen auf den 
1.3.1407: H ing e s t o n 2.196, S. 110-3 (vgl. hierzu auch Nr. 197, S. 113f.). Am 17.8.1406 
schrieben die mittlerweile in Amsterdam eingetroffenen hansischen Diplomaten an die 
englischen Botschafter, daß man von der englischen Bitte um Verschiebung der Ver 
handlungen am 12.8.1406 Kenntnis genommen habe. Sie stellten jedoch fest, daß sie 
auf die Ankunft der englischen Diplomaten bis Ende August hofften: H in g e s t o n  2.199, 
S. 116-9- Am 2.11.1406 schrieb Heinrich IV. an die hansischen Unterhändler in Am 
sterdam, um auf ihren Vorschlag vom 21.9-1406 zu antworten, daß die Verhandlungen 
am 1.11.1406 aufgenommen werden sollten. Er bat, bis Weihnachten zu warten: HR 
I.5.343, S. 257-9 (Konzept: PRO, E28/28/65). Am 14.11.1406 bevollmächtigte der Kö 
nig William Sturmy, andere Termine mit den hansischen Botschaftern zu vereinbaren: 
HR 1.5.350-1, S. 263. Am 21.11.1406 kehrten die hansischen Gesandten zur Bericht 

erstattung nach Hause zurück: HR 1.5.339 § 16-7, S. 251-4. Am 14.11.1406 bevollmäch 
tigte Heinrich IV. seinen Gesandten zu Verhandlungen mit dem Hochmeister und den 
Hansestädten über den gegenseitigen Schaden: Foedera (H ) 4/1, S. 104f. Erneute Er 
teilung dieser Vollmacht am 16.2.1407: Foedera (H ) 4/1, S. 108f. Am 14.2.1407 infor 

mierte Heinrich IV. den Hochmeister, daß Sturmy und Kyngton nach Dordrecht un 
terwegs waren: H ing e s t o n 2.208, S. 150-2. Am 24.2.1407 bat der König das Brügger 

Kontor, burgundische Geleitbriefe für die englischen Unterhändler zu besorgen: H in  

g e s t o n 2.209, S. 152f. Am 20.4.1407 stellte der Hochmeister die Vollmachten für seine 
Diplomaten (den Danziger Bürgermeister Arnold Heket und den Danziger Protonotar 
Johann Crolow) aus: HR 1.5.382, S. 282. Am 28.6.1407 waren die englischen Botschaf 
ter in Calais (Kyngton) bzw. Middelburg (Sturmy) angekommen. Bald danach kamen 

die hansischen Diplomaten mit Sturmy in Rotterdam zusammen, und man einigte sich 
auf die Aufnahme von Verhandlungen in Den Haag: HR 1.5.449 § 47, S. 362. Sturmy 
war am 6.7.1407 nach London zurückgekehrt: PRO, E403/599 m 9. Am 20. bzw.
22.7.1407 wurden neue Vollmachten für Sturmy und Kyngton ausgestellt: HUB 5.803- 
4, S. 419. Am 27.7.1407 reiste Sturmy zu den Haager Verhandlungen. Am 3.8.1407 

folgte Kyngton. PRO, E364/41 m D. Am 4.8.1407 wurde berichtet, daß sich Sturmy am 
30 .7 . in Middelburg befand und Kyngton von Calais aus unterwegs war. Am 7.8. trafen 
sich die beiden mit den preußischen Sendeboten in Delft: HR 1.5.459, S. 373.
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vor dem Kronrat zu erscheinen.60 Noch konsequenter wurde seit dem
4.6.1406 gegen englische Seeräuber vorgegangen, als Heinrich IV. eine 
oyer-et-terminer-Kommission mit weitreichenden richterlichen Kom 
petenzen ernannte, die aufgrund der vorgelegten hansischen Aufstel 
lungen und der Ergebnisse der im März durchgeführten Befragungen 
die hansischen Schadenersatzforderungen zu untersuchen und die 
Schuldigen zu verurteilen hatte.61 Der Höhepunkt wurde am
26.7.1406 erreicht, als der Kronrat Haftbefehle gegen zahlreiche Pira 
ten erließ: Die Sheriffs wurden aufgefordert, die genannten Personen 
festzunehmen oder ihre Besitztümer in der jeweiligen Grafschaft zu 
beschlagnahmen, um ihr Erscheinen vor den königlichen Kommissa 
ren am 18.10.1406 zu gewährleisten. Sollten die Genannten unauf 
findbar sein oder in der betreffenden Grafschaft nichts besitzen, hatte 
der Sheriff öffentlich zu verkünden, wann sie vor Gericht zu erschei 
nen hätten und daß sie bei Nichterscheinen schuldig gesprochen 
werden würden.62 Die Maßnahmen der Krone scheinen den ge 
wünschten Erfolg gehabt zu haben.63

Das energische Vorgehen der englischen Regierung gegen die Pira 
ten muß die hansische Englandpolitik positiv beeinflußt haben, denn

60 Entscheidung: BL, Cotton, Nero B.U, f. 43r. Writs: CCR 1405-9, S. 32. In der Tat las 
sen sich manche dieser Haftbefehle mit spezifischen Beschwerden der geschädigten 
Hansen in Verbindung bringen: D ie Haftbefehle gegen William Lye, Thomas Gold 
smith, William Dover, Thomas Sende und John Jewet rührten von den preußischen Be 

schwerden d.J. 1403 her: Ku n z e , Nr. 317 § 15, S. 224. Die inquisitiones aufgrund der 

preußischen Beschwerden (BL, Cotton Nero BB, f. 26v-27r, § 5: K u n z e , Nr. 321, S. 227- 
9 ist fehlerhaft) gegen die gentes de Scardeburghe, Blakeney et Crawmer, quorum  ca- 
pitaneus fu it  Jon ’Joly de Blakeney (ebenda, f. 32r)  führten zu Befehlen an die Bailiffs 

von Scarborough, durch Befragungen festzustellen, wer im Besitz der Fracht war. John 
Joly wurde aufgefordert, entweder die geraubten Waren auszuhändigen oder am 25.4. 

vor dem Kronrat zu erscheinen: CCR 1405-9, S. 34. Für die Namen der Piraten s. CPR
1405-8, S. 303f.
61

RP 3, S. 574 und CPR 1405-8, S. 153. Über oyere t term iner s. Ba k e r , S. 19; M il s o m, S. 

362; Richard W. Ka e u pe r , Law and Order in Fourteenth-Century England: The Evidence 

of Special Commissions o f  Oyer and Terminer, in: Speculum 54, 1979, S. 734-84. Er 
nennung zusätzlicher Richter zur Prüfung der hansischen Beschwerden: CPR 1405-8,

S- 302 (12.2.1407).
62

CCR 1405-9, S. 62. Eine Verurteilung hatte zur Folge, daß die Beschuldigten die 

geforderte Entschädigung und eine recht hohe fin e  an die Krone zu zahlen hatten: vgl. 
CPR 1405-8, S. 317. S. dazu auch die Hamburger Beschwerden: Ku n z e , Nr. 337 § 5, S. 
282f.
63

CCR 1405-9, S. 225 und S. 60 sowie CPR 1405-8, S. 302. Vgl. die preußischen Be 

schwerden: Kunze, Nr. 317 § 10, S. 224.
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sobald Sturmy und Kyngton in Brügge eingetroffen waren, verloren 
die Hansestädte das Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Her 
zog von Burgund. Das Brügger Kontor, dem die im November zu Kon 
sultationen nach Hause zurückgekehrten hansischen Gesandten64 den 
Empfang der englischen Diplomaten anvertraut hatten, schrieb am 
19.3.1407, daß Johann ohne Furcht seit dem 11.3.1407 auf eine Zu 
sammenarbeit mit der Hanse gegen die Engländer dränge.65 Es ist auf 
fallend, daß er genau einen Tag nach der Paraphierung des anglo- 
burgundischen Handelsabkommens66 damit begann. Der Herzog ver 
langte allerdings, daß das Kontor über seine Demarche Schweigen 
bewahre und daß der Hansetag seine Bitte um ein gegen England ge 
richtetes Abkommen annehme, bevor er damit an die Öffentlichkeit 
trete.67 Vaughan macht Johanns bekannte Neigung zum Ränkeschmie 
den hierfür verantwortlich.68 Diese Interpretation läßt sich jedoch 
kaum mit dem nachweisbaren Bestreben des Herzogs vereinbaren, die 
Interessen der flämischen Handelsstädte zu vertreten.69 Ich halte den 
burgundischen Vorschlag vielmehr für einen Versuch, Druck auf die 
Engländer auszuüben, um sie endlich zur Unterzeichnung eines Frie 
densvertrags zu bewegen. Wie dem auch sei: die Reaktion des Brügger 
Kontors ist von höchstem Interesse, zumal es die Lübecker waren, die 
bereits am 16.10.1404 die Möglichkeit eines gemeinsamen Vorgehens 
gegen England zur Debatte stellten.70 Das Zögern der Brügger Nie 
derlassung 1 war in der Tat nur der erste Schritt auf dem Weg zu einer 
grundlegenden Wandlung der hansischen Englandpolitik, die auf dem 
Lübecker Hansetag am 15.5.1407 vollzogen wurde. Ein gemeinsames 
Vorgehen mit Burgund hatte in dem Maße an Reiz verloren, wie die 
Hansen glaubten, mit den Engländern zu einer Übereinkunft zu kom 
men. Die Bekämpfung der Piraterie und die Entsendung der engli 
schen Botschafter nach Dordrecht hatte die Englandfeindlichkeit der

HR 1.5.339 §16-7, S. 251-4.

65 HR 1.5.390, S. 288-90.

PRO, C47/Bundle 28/7/6. Vgl. Anm. 37 und Richard Vaughan, John the Fearless: 
The Growth o f Burgundian Power, London 1966, ND London 1979, S. 19-48.
67 HR 1.5 390, S. 288-90.
68

V a u g h a n , John the Fearless, S. 24.
69

Ebenda, S. 20.
70

HR 1.8.1018, S. 660f.

Der Deutsche Kaufmann in Brügge verwies den Herzog auf den Hansetag am 
15.5.1407, anstatt ihm die geforderten Zusicherungen zu geben: HR 1.5.390, S. 288-
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Hansestädte schlagartig beendet. Die Ankunft des königlichen Schrei 
bens in Preußen bewirkte, daß die Sendeboten der preußischen 
Städte am 10.4.1407 instruiert wurden, auf dem kommenden Lübecker 
Hansetag den burgundischen Vorschlag allenfalls als Druckmittel ge 
gen die Engländer zu verwenden, ohne allerdings ein Bündnis mit Jo 
hann ohne Furcht tatsächlich in Betracht zu ziehen.72 Auf dem gut be 
suchten Lübecker Hansetag am 15 5 140773 zeigte sich der Wandel der 
hansischen Englandpolitik in aller Deutlichkeit. Die Ratssendeboten 
entschieden sich für die Annahme der für den 1.8.1407 angesetzten 
Verhandlungen in Dordrecht und versprachen den burgundischen 
Repräsentanten lediglich eine Antwort auf ihr Begehren durch eine 
hansische Gesandtschaft 4 Man spielte also in sicherer Erwartung ei 
ner Einigung mit England auf Zeit. Nie wieder zogen die Hansestädte 
ein gemeinsames militärisches Vorgehen mit Burgund gegen England 
in Betracht. Die burgundische Karte hatten sie ein für alle Mal aus der 
Hand gelegt.

V.3 3: D ie  Ein ig u n g  (1407-9)

Nach Überwindung der Hindernisse, die die Aufnahme von Ver 
handlungen zwischen England, Preußen und den Hansestädten bis 
zum 28.8.1407 verzögert hatten,75 konnte ein Interessenausgleich er 

72 HR 1.5.374 § 4, S. 278. Vgl. den Brief an William Sturmy vom 11.4.1407 (HR 1.5.380, 

S. 281) und die Vollmachten vom 17. und 20.4.1407: HR 1.5.381-2, S. 281f.

73 HR 1.5.392, S. 290-6.

74 HR 1.5.392 § 5 und 7, S. 292f.

Annahme der Verhandlungen durch den Lübecker Hansetag am 15-5.1407: HR 

1.5.392 § 5 und 7, S. 292f. Sturmy war zwischen dem 24.2. und dem 6.7.1407 unter 

wegs: PRO, E404/22/560; E159/183 BDT m 11; E364/41 m D. Allerdings teilte der 
Hansetag erst am 3.6.1407 dem König seine Zusage mit: HR 1.5.397, S. 300-2. Noch am

10.5.1407 wußte der Deutsche Kaufmann in Brügge nicht, ob das Verhandlungsange 

bot überhaupt akzeptiert werden würde: H in g e s t o n  2.215, S. 166; HR 1.5.402, S. 305f. 

(13.5.1407) und 404, S. 308-10 (4.6.1407). Die hansischen Gesandten traten anschei 
nend erst nach dem 14.6.1407 ihre Reise in die Niederlande an: HR 1.5.406, S. 312. 
Gegen Ende Juni erfuhren die hansischen Diplomaten, daß die englischen Gesandten 

nach Holland unterwegs waren. Man traf sich in Rotterdam und einigte sich auf eine 

Verlegung der Unterredungen nach Den Haag (vgl. HR 1.5.449 § 47, S. 362 vom 
28.6.1407). Danach kehrten die englischen Diplomaten nach Hause zurück, weil ihre 

Vollmachten und Beglaubigungsbriefe vom 16.2.1407 mit dem Tod des Hochmeisters 

Konrad von Jungingen ungültig wurden (vgl. hierzu die Beglaubigungsbriefe und 

Vollmachten vom 20. und 22.7.1407: Foedera (O ) 8, S. 492-4 und H in g e s t o n  2.221, S. 
183-6). Als die englischen Gesandten im Begriff waren, nach London zurückzukehren, 
schickten die hansischen Diplomaten Abschriften der hansischen Schadensverzeich-
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zielt werden. Dabei sind zwei Etappen zu erkennen: die Entschädi- 
gungsverträge vom 16.9.1407 und das Handelsabkommen vom 
4.12.1409. in den Haager Verträgen76 stellten die Diplomaten lediglich 
den jeweiligen Gesamtschaden fest. Von den 25.934'/2 Nobeln, die die 
Preußen als Schadenersatz forderten, erkannten die englischen Ge 
sandten 8.957 Nobel an. Im Falle der Livländer, die 24.802 Nobel 12s 
8d verlangten, wurde die Entschädigung auf 22.816 Nobel öMd fest 
gelegt. Bei den anderen Hansestädten einigte man sich auf 1.372 No 
bel von den geforderten 32.106 Nobeln. Die englischen Schadener 

nisse an William Sturmy zur Vorlage bei Heinrich IV. Am 1.7.1407 erhielt Sturmy, der 
von Middelburg nach England segeln wollte, diesen Brief nebst Anlagen von den han 

sischen Sendeboten in Amsterdam: H ing e s t o n  2.220, S. 181-3- Nachdem die englischen 
Diplomaten in London neue Vollmachten (HUB 5.803-4, S. 419: 20. und 22.7.1407) 
und Instruktionen (BL, Cotton Nero B.II, f. 64v-65r) von Heinrich IV. erhalten hatten, 
konnten die Verhandlungen beginnen. Der 28.8.1407 muß der erste Verhandlungstag 
gewesen sein und nicht, wie HUB 5 830, S. 430 und HR 1.5.526, S. 422 behaupten, der 
Tag des Vertragsabschlusses. Arnold Heket meldete am 31.8.1407, daß die Gespräche 
kürzlich aufgenommen worden seien: HR 1.5.460, S. 373f. Die relatio sum m aria  der 
englischen Gesandten macht deutlich, quod post prorogationes prescriptas con 
venerunt simul ambassiatores Anglie ac Prucie nuncii et com m issarii in v illa  de 
Haga in Hollandia 28. die Augusti, AD 1407: Hin g e s t o n  2, Appendix, S. 357. Abrech  

nungen und Zahlungen: William Sturmy (unterwegs: 27.7.-14.11.1407; Reise von 
London nach Rotterdam und von Middelburg nach London): Abrechnungsermächti 
gung vom 17.11.1407: PRO, E404/23/141 und E159/184 BDM m 1. Particu le  com poti 
der Abrechnung: PRO, E101/321/5. Abrechnung: PRO, E364/41 m D. Anweisung zur 
Vorauszahlung von Spesen vom 15.7.1406 (£50): E404/22/565. Zahlung von £50 am 

15.7.1407: PRO, E403/591 m 11. Zahlung von £65 7s ld  am 5.7.1408: E403/595 m 11. 
John Kyngton (unterwegs: 3.8.-13.11.1407): Abrechnungsermächtigung vom
17.11.1407: E404/23/142 und E159/184 BDM m 2. Abrechnung: E364/41 m D. Anwei 

sung zur Spesenvorauszahlung vom 15.7.1407 (£50): E404/22/562. Zahlung von £50 
am 15.7.1407: E403/591 m 11.

Der Haager Vertrag zwischen England und Preußen wurde wohl am 16.9.1407 ver 
einbart: H ing e s t o n 2, Appendix, S. 357. Arnold Heket meldete die Besiegelung dieses 
Vertrags am 10.10.1407: HR 1.8.1061, S. 686. Die Briefe des Königs zur Terminierung 

der Zahlung waren vor dem 16.3.1408 an das Brügger Kontor abzusenden. Es ist an 

zunehmen, daß dieser Termin sechs Monate nach Vertragsabschluß lag. Die Verhand 
lungen mit den übrigen Hansestädten verzögerten sich, weil Rostock und Wismar die 
erforderlichen Schadensverzeichnisse verspätet einreichten (HR 1.8.1061, S. 686), 
konnten wohl aber kurz nach dem 16.9.1407 zum Abschluß geführt werden. Obwohl 

keiner der beiden Haager Verträge überliefert ist, kennen wir sie recht genau, zumal 
Heinnch IV. in seinen Briefen an das Brügger Kontor sowie an die Stadträte von Lü 
beck und Hamburg (H ing e s t o n 2, Appendix, S. 357) die Haager Abmachungen inhalt 
lich zusammenfaßte: HUB 5.830-1, S. 430-3.
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satzansprüche wurden von 4535 auf 766 Nobel heruntergesetzt.77 Da 
man sich auf die preußischen Verluste nicht einigen konnte, sollte 
dem englischen Kanzler in London zwischen dem 15.10.1407 und 
dem 7.4.1409 Beweismaterial vorgelegt werden, aufgrund dessen das 
Ausmaß der Schäden festzustellen war. Die Terminierung der Zahlung 
überließen die Diplomaten Heinrich IV., der vor dem 16.3.1408 dem 
Brügger Kontor (im Falle der preußischen Entschädigungsgelder) 
bzw. den Stadträten von Hamburg und Lübeck (im Falle der übrigen 
Hansestädte) die Einzelheiten mitzuteilen hatte.78 In Schreiben an den 
Hochmeister, Lübeck und Hamburg verpflichtete sich der König am 
26.3 1408, die Entschädigungsgelder in drei Raten -  jeweils zum 
Osterfest der Jahre 1408 bis 1410 -  zu zahlen.79 Nachdem Preußen 
und die anderen Hansestädte im Laufe des Jahres 1408 den Haager 
Verträgen zugestimmt hatten, wurde der Handel freigegeben.80

Die Ratifizierung dieser Verträge stellte einen beachtlichen Fort 
schritt im anglo-hansischen Verhältnis dar, denn mit der Schadener 
satzfrage war das größte Problem auf Dauer gelöst. Doch die Zahlung 
der versprochenen Gelder bereitete jahrelang Schwierigkeiten. Dies 
darf allerdings nicht dahingehend gewertet werden, daß die Englän 

77 Ebenda. 1 Nobel = iO,33 oder 6s 8d.
78

Hin g e s t o n  2, Appendix , S. 357.

79 HUB 5.830-1, S. 430-3.
80

Am 5.7.1408 teilten die preußischen Städte Lübeck mit, daß sie den Vertrag anneh 

men wollten: HUB 5.840, S. 435. Zwei Tage später schrieb der Hochmeister Heinrich

IV., daß im Moment keine Bestätigung möglich sei, weil die Anzahl der von den Eng 

ländern getöteten Livländer noch nicht bekannt sei: HUB 5.841, S. 435f. Am 29-8.1408 
erbaten die preußischen Städte von den Livländem schriftliche Auskunft hierüber: HR 

1.5.534 § 6, S. 428f. Am 22.9-1408 bestätigte der Hochmeister den Vertrag und be 

stimmte, daß der Zahlungsmodus für die Entrichtung der preußischen Entschädi- 

gungsgelder an die Engländer dem englischen Zahlungsmodus angeglichen werden 
sollte: HUB 5.852, S. 441. Am 6.10.1408 bestätigte Hamburg den Vertrag und bat um 

die Zahlung der Entschädigungsgelder gemäß der zeitlichen Einteilung der englischen 
Zahlungen an Preußen: HUB 5.854, S. 442. Am 9.6.1409 stellte der preußische Städte 
tag fest, daß 28 Preußen und Livländer von den Engländern getötet worden seien. Pro 
Toten sollten 150 Nobel für die Einrichtung von Seelgeräten gezahlt werden: HR 
1-5.581 § 8, S. 462. Am 4.4.1408 gab der preußische Städtetag die Englandfahrt frei: HR

1.5.487 § 7, S. 397. Am 7.3.1409 teilte Heinrich IV. den Empfang der hochmeisterlichen 

Ratifizierung und die Freigabe der Preußenfahrt mit: HUB 5.865, S. 447f. Am 18.8.1409 
hob der Kronrat die Beschlagnahme der Waren der preußischen Englandfahrer auf: 
pPC 1, s. 319f. und HUB 5, S. 473 Anm. 4.
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der nicht bereit waren, ihren Verpflichtungen nachzukommen.81 Aus 
einem regierungsintemen Schreiben Heinrichs IV. geht deutlich her 
vor, daß er gewillt war, die vereinbarten Termine einhalten: Volons et 
vous [die Kronräte] prions trescberement, que vous facez ordenner, 
que la bonne promesse, que fa it  avons en celle partie devant ces 
beures etferons de babundantepar autres noz lettres de nostre dicte 
response, que se fera a present, puisse estre accompliz san zfa illir  de 
nostre part, en sauvacione de nostre honneur et pour le bien com- 
mun de nostre Roiaulme 82 Allerdings bestand man auf der Entsen 
dung von preußischen Unterhändlern, um die Zahlungen zu regeln. 
Diese trafen am 15.8.1409 ein,83 und man einigte sich auf folgende

81 Wie Sc h u l z , S. 65f., dies tut. Er führt mit einer Ausnahme nur Belege an, die sich auf 
die Gesandtschaft von Arnold von Dassel beziehen, der jedoch nie zur Entgegen 
nahme einer englischen Schadenersatzzahlung beauftragt worden war. Vielmehr sollte 

er sich nach Abschluß der Haager Verträge nach England begeben, um die Termine 
der Zahlungen vom König zu erfahren: HR 1.5.449 § 58, S. 363f. Von Dassel versuchte 
auch während seines Londonaufenthalts mit John Kyngton über die in Den Haag nicht 

abschließend verhandelten Verluste der Livländer ins Gespräch zu kommen, wobei 
vermutlich die Tötung der Livländer an erster Stelle stand: HR 1.5.484, S. 394. Dieser 

Versuch blieb jedoch erfolglos: HR 1.5.492, S. 401f.; 495, S. 403f.; 503, S. 406f.; und 
534 § 6, S. 428f. Anfang 1409 versuchte von Dassel erneut, Verhandlungen mit Kyng 
ton über die seit Abschluß des Haager Vertrags entstandenen Verluste aufeunehmen, 

doch hierzu hatte dieser keine Vollmacht: HR 1.5.547, S. 439-41. Während seines Eng 
landaufenthalts erhielt von Dassel m.W. nie eine Verhandlungsvollmacht. Er selbst be 
richtete, daß die Engländer erst dann die vereinbarten Entschädigungsgelder entrich 
ten würden, wenn der Hochmeister seine Bevollmächtigten hinschickte (dies wohl, 
weil die Engländer über ein Handelsabkommen verhandeln wollten): HR 1.5.546, S. 
438f. Außerdem haben die preußischen Städte von Dassel nie als Zahlungsempfänger 
angesehen. Am 5.7.1408 teilten sie Lübeck mit, daß sie um Weihnachten 1408 Sende 
boten nach England schicken wollten, um über die Fragen zu verhandeln, die bei den 
Haager Unterredungen ungeklärt geblieben waren, und darüber hinaus um den ersten 
Zahlungstermin abzuwarten: HR 1.5.525-6, S. 421-3. Von Dassel war zwei Monate zu 
vor nach England geschickt worden: HR 1.5.503 § 1, S. 406f. Es wäre überflüssig gewe 

sen, eine zweite Botschaft zur Entgegennahme der ersten Rate der englischen Ent 
schädigungsgelder hinzuschicken.
82

PRO, E28/28/66. Regest: Kir b y , Signet Letters, Nr. 726. Brief an den Hochmeister: 

HUB 5.865, S. 447f. und Hin g e s t o n  2.243, S. 268-71. Brief an die Hansestädte: ebenda, 
2.242, S. 267f.; BL, Cotton Nero B.II, f. 69r; und PRO, E30/1093. Vgl. Hamburgs Brief 

vom 6.10.1408: Hing e s t o n  2.241, S. 264-7; BL, Cotton Nero B. n, f. 66r; und E30/1091.

Am 7.3.1409 zeigte Heinrich IV. die Ankunft der Ratifizierung durch den Hochmei 
ster an und wünschte die Entsendung von Bevollmächtigten: HUB 5.865, S. 447f. Am

21.4.1409 wurden der Deutschordensritter Dietrich von Logendorf und eynen van 
Elbing als Gesandte ernannt: HR 1.5.579 § 11, S. 457. In einem Schreiben vom
11.5.1409 erwähnte der Komtur von Elbing, daß der Elbinger Bürgermeister Lyffard



D ie  E in ig u n g  (1407-9) 543

Termine und Summen, die durch königliche Schuldscheine vom 
10.10.1409 abgesichert wurden: 1) am 11.11.1409: 531814 Nobel 13d; 
2) am 2.2.1410: 5318‘/2 Nobel 13d; 3) am 2.2.1411; 10.637 Nobel 2s 
2d; 4) am 2.2.1412: 10.637 Nobel 2s 2d.84 Die Krone hielt diese Ter 
mine ein, bis sich ihre finanzielle Lage i.J. 1411 katastrophal ver 
schlechterte.85

Die Haager Verträge enthielten beachtliche Zugeständnisse der eng 
lischen Krone, die bislang die Schäden, die aus den Piratenüberfällen 
entstanden waren, stets für eine privatrechtliche Angelegenheit gehal 
ten hatte. Sie war zwar auch früher schon bereit gewesen, den Han 
sen beim Einklagen ihrer Verluste zu helfen, doch gab sie niemals eine 
eigene Verantwortung für die Wiedergutmachung der entstandenen 
Schäden zu. Nun gab Heinrich IV. diese Position auf und haftete per 
sönlich für die Zahlung. Künftige Auseinandersetzungen drehten sich 
dann auch nicht mehr um die Überfälle an sich, sondern um die Be 
reitschaft der Krone, die am 10.10.1409 ausgestellten Schuldbriefe

van Hereford als zweiter Botschafter vorgesehen war: GStA, OBA 985. Am 9-6.1409 er 
teilte der preußische Städtetag ihnen den Auftrag, die erste Rate entgegenzunehmen 

und Verhandlungen über die preußisch-livländischen Personenschäden zu führen: HR 
1.5.581 § 4 und 8, S. 461 f. Am 15.8.1409 übergaben diese Diplomaten ihre Werbung: 
HR 1.5.620, S. 477. Am 18.8.1409 beauftragte der Kronrat den Schatzmeister, die Ver 
handlungen mit den preußischen Gesandten über die Zahlungstermine zu führen: 

PPC 1, S. 319f. und HUB 5, S. 473 Anm. 4.
84

HUB 5.906-7, S. 476. Vgl. auch den am selben Tag ausgestellten Schuldbrief für die 

Verluste der Hamburger (416 Nobel 5s, zahlbar in London am 2.11.1411): HUB 5.908, 

S. 477. S. auch den Bericht der preußischen Diplomaten über den Gang der Verhand 

lungen: HR 1.5.620, S. 477-80 (31.8.1409). Die Unterhändler hatten schon am

31.8.1409 eine Einigung erzielt. Problematisch war die mangelnde Liquidität der engli 
schen Krone, die entstand, weil mehrere Monate zwischen der Steuerbewilligung und 
der Einzahlung der Gelder beim Exchequer vergingen. Daher favorisierte der König 

die Begleichung von Schulden durch Zahlungsanweisung an einen königlichen Beam 

ten, von dem der Gläubiger den ihm zustehenden Betrag selbst eintreiben mußte. All 
gemein dazu: Je n k s , Effizienz.
85

Am 4.12.1409 wurden £1772 lös 8d (=  5318'/2 Nobel 13d) an Dietrich von Logen 

dorf gezahlt: PRO, E403/602 m 9- Nach der Ermächtigung am 231-1410 zur Entgegen 

nahme der zweiten Rate (HR 1.5.655 § 12-3, S. 510) wurden am 1.3.1410 £1772 16s 8d 

an den Schatzmeister von England gezahlt (E403/602 m 14), der das Geld den preußi 

schen Diplomaten in Brügge übergeben sollte: HR 1.5.636, S. 491 (2.2.1410); HR 

1-5.637, S. 492 (8.5.1410). Die Zahlung der dritten Rate verzögerte sich: HUB 5.1001, 
S- 520 (16.5.1411); HR 1.6.24, S. 14-6 (18.6.1411). Vollmacht des Hochmeisters zur 

Entgegennahme dieser Rate: HUB 5.1026, S. 533 (29 9-1411). Am 23-2.1412 erfolgte 
eine Teilzahlung von 2000 Nobeln: E403/609 m  2. Finanzlage der Krone: K j r b y , Henry 
IV, S. 235ff.
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einzulösen. Dieses Problem stellte sich besonders in der Zeit nach 
dem Tod des Königs.

Freilich klärten die Haager Verträge nur die Schadenersatzfrage. 
Tunnage und Poundage waren von den hansischen Englandfahrem 
nach wie vor zu entrichten, und auch die Forderung des Englischen 
Kaufmanns nach Reziprozität blieb unerfüllt. Besorgniserregend war 
darüber hinaus, daß die anglo-preußischen Handelsbeziehungen sehr 
labil waren, was sich auf den gesamten anglo-hansischen Handelsver 
kehr auswirkte. Die Verträge von Marienburg (8.10.1405) und Dord 
recht (15.12.1405) hatten lediglich den gegenseitigen Warenaustausch 
aufgrund der im Marienburger Vertrag vom 21.8.1388 verankerten 
Reise-, Verkehrs- und Handelsfreiheiten bis zum 1.5.1407 erlaubt. 
Nach diesem Datum fehlte also jegliche vertragliche Basis. Daher bat 
Heinrich IV. eindringlich um die Entsendung von preußischen Be 
vollmächtigten, um ein dauerhaftes Handelsabkommen abzuschlie 
ßen.86 Nachdem die preußischen Diplomaten in London angekommen 
waren und sich mit dem Schatzmeister auf die oben erwähnten Zah 
lungstermine geeinigt hatten, bevollmächtigte der König drei Unter 
händler zur Aufnahme von Verhandlungen über ein Handelsabkom 
men und über die Regelung der Schadensfälle, über die sich die Di 
plomaten nicht hatten einigen können und die bis zum 7.4.1409 beim 
Kanzler angezeigt werden mußten, damit der Anspruch auf Schaden 
ersatz nicht verfiel.87 Es gelang, eine für beide Seiten akzeptable Lö 
sung zu finden. Die am 10.10.1409 ausgestellten Schuldbriefe und 
eine Vereinbarung über die Schadenfestsetzung in bislang umstritte 
nen Fällen wurden in den am 4.12.1409 Unterzeichneten Vertrag von 
London88 aufgenommen (§ 6). Die preußischen Repräsentanten stell 
ten im Namen des Hochmeisters Schuldbriefe für den von preußi 
schen Ausliegern verursachten englischen Schaden aus (§ 3). Zur Vor 
beugung zukünftiger Ausschreitungen wurde vereinbart, daß kein 
Kaufmann im Gastland verhaftet oder sein Gut beschlagnahmt werden 
durfte (§ 4, § 7), weil sich die Opfer der Piraten schadlos halten woll 

86
HUB 5.852, S. 441. Vgl. HUB 5.865, S. 447f.

87

Die Haager Verträge hatten bestimmt, daß Neuschäden bis Ostern 1409 (7.4.) nach 
zuweisen waren: HUB 5.830, S. 430-3. Ernennung der drei Unterhändler (Richard 
Merlawe, Londoner Bürgermeister; John Kyngton, Klerk; und William Askham, Lon 
doner Ratsherr) am 24.11.1409: Foedera (H ) 4/1, S. I63f.; LUB 5.280, S. 314-6; HUB
5.913, S. 478; und HR 1.5.632, S. 491.
88

HUB 5 916, S. 479-82. Zusatzabkommen über die bislang umstrittenen Fälle: HUB 
5.917, S. 482-4.
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ten. Sollte es dennoch dazu kommen, so war das Gastland zur Wie 
dergutmachung des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. An 
dernfalls war die Regierung des geschädigten Kaufmanns berechtigt, 
Güter der Kaufleute des anderen Landes nach Ablauf einer sechsmo 
natigen Frist zu beschlagnahmen. Die Waren sollten jedoch versiegelt 
werden, um die Möglichkeit offenzulassen, die ursprünglichen Arreste 
doch noch wiedergutzumachen (§ 5, § 8). Ferner wurden die Rechte 
der Kaufleute im Gastland wesentlich erweitert (§ 1, § 2). Hierbei gin 
gen die Diplomaten von § 4 des Marienburger Vertrags von 1388 aus, 
der allen Kaufleuten die Einreise mit ihren Gütern über jeden Hafen 
gestattete und das Recht auf Freizügigkeit und ungehindertes Kauf 
schlagen -  auch mit Untertanen von Drittländern -  gemäß dem Ge 
wohnheitsrecht garantierte.89 Allerdings waren diese beiden Punkte 
des Londoner Vertrags schwammig formuliert, was endlose Probleme 
schuf. Vergleicht man die entsprechenden Paragraphen der Verträge 
von Marienburg (§ 4, § 5) und London (§ 1, § 2) bezüglich der Rechte 
der Engländer in Preußen,90 so ergibt sich als erstes, daß der Kreis der 
Berechtigten erheblich erweitert wurde:

1388

ligei mercatores Anglie quicum que

1409

omnes et singuli ligei et subditi regni Anglie, terrarum et dom i 
niorum eiusdem regni mercatores et alii, cujuscumque status vel 
condicionis extiterint

Aufgrund des Vertrags von 1388 war es möglich, Nichtkaufleuten die 
Einreise zu verweigern. Nach den Bestimmungen von 1409 aber war 
es auch den Angehörigen, Dienern und dem Gesinde der Kaufleute 
gestattet, an Land zu gehen. Doch nicht nur den englischen Preußen 
fahrern bot diese Klausel Vorteile: Jetzt durften auch preußische 
Handwerker in England siedeln und hansische Englandfahrer mit ih 
ren Familien einreisen. Wie häufig gerade die Hansen von diesem

HR 1.3.406 § 4, S. 418. Diesen Absatz übernahm man fast wörtlich in den Vertrag 

von Marienburg vom 8.10.1405: HUB 5.687 § 1, S. 352f.

Bei diesem Vergleich ist es unerheblich, ob man die Rechte der Preußen in England 

oder die der Engländer in Preußen gemäß den beiden Verträgen gegenüberstellt, denn 

die Absätze wiederholen sich Wort für Wort bis auf die Bezugnahme auf das jeweilige 

Gastland. Im folgenden werden die Rechte der Engländer in Preußen gemäß den bei 
den Abkommen verglichen, weil die Interpretationsschwierigkeiten in Preußen ent 
standen sind.
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Recht Gebrauch machten, geht aus der Namensliste der Ausländer 
hervor, die 1436 um eine Aufenthaltserlaubnis nachsuchten.91 Die 
neue Bestimmung schuf aber endlose Probleme. Die Preußen befürch 
teten, daß man dieses Aufenthaltsrecht jedem Engländer -  auch Ver 
brechern und Exkommunizierten -  zugestehen müßte. Auch vermehr 
ten sich die Klagen über die wachsende Zahl der Engländer, die sich 
mit ihren Familien in Preußen niederließen.

Jetzt wurden auch neue Einreisemöglichkeiten geschaffen:

1388

liberam habeant facultatem se applicandi cum navibus, bonis et 
mercandizis quibuscumque ad quemcumque portum  terre Prus 
sie, necnon hujusmodi bona et mercandisas ulterius ad quem 
cumque locum in dicta terra Prussie transferendi

1409
poterunt et debebunt salvo et secure terram Prucie tam per terram 
quam per aquam intrare

Die Abschaffung des Elbinger Stapels, um die es den Engländern noch 
1388 ging, war 1409 kein Thema mehr. Jetzt wollten die Engländer 
ihre Rechte in Preußen dahingehend erweitern, daß sie auf dem 
Landweg nicht nur von Preußen nach Polen, sondern auch von und 
nach Livland und Nowgorod fahren konnten.92 Dies hätte ihnen den 
Direkthandel mit den Polen und Russen unter Ausschaltung der preu 
ßischen Mittelsmänner ermöglicht. Diese Klausel kam also vornehm 
lich den englischen Preußenfahrem zugute.

In die gleiche Richtung weist der dritte Punkt, der lediglich die 
Rechte, die schon im Vertrag von Marienburg verankert waren, präzi 
sierte:

1388

ibique cum quacumque persona libere contrahere et mercari

1409

ac inibi mutuo conversare et libere more mercatorio tam cum  
Prutenis quam aliis, cujuscumque nacionis vel ritus fuerin t

Diese Passage war nicht nur für die Engländer von Vorteil, die am Di 
rekthandel mit den (ausländischen) Polen und den (orthodoxen) Rus 

91
CPR 1429-36, S. 541-88. Insbesondere ist auf die zahlreichen Danziger in dieser Li- 

ste hinzuweisen.

Der livländische Städtetag verbot die Einfuhr englischer Laken auf dem Landweg 

zum Verkauf an die Russen am 27.1.1415: HR 1.6, S. 127 und HR 1.6.168-9, S. 132f.
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sen stark interessiert waren. Auch die preußischen Englandfahrer 
wollten -  gegen den Widerstand der englischen Städte -  direkte 
Handelskontakte mit nichthansischen Ausländem in England knüpfen.

Daneben wurden 1409 beiden Seiten auch neue, bislang nicht ver 
traglich festgelegte Rechte gewährt. Allerdings war die Formulierung 
derart vage, daß daraus endlose Probleme entstanden. Zunächst ha 
ben die Diplomaten anscheinend das Recht der Kaufleute auf unge 
hinderte Ausreise garantieren wollen: ibidemque morari et exinde ad 
lares et dom icilia  propria redire vel quo voluerint, quociens placu 
erit, tam per terram quam per aquam cum bonis, mercandisis et 
mercimoniis suis quibuscumque. Probleme schufen hier die Defini 
tionen von lares et dom icilia  propria  und des Adverbs exinde. In den 
hansischen Gebieten bezeichnete lares 'die Heimat’,93 und somit hätte 
man die fragliche Formulierung mit 'Heimat und ihre eigenen Woh 
nungen’ übersetzen und die Klausel als Garantie der ungehinderten 
Ausreise interpretieren können. Die Engländer hingegen lehnten sich 
viel enger an die klassische Bedeutung des Begriffs an,94 nach der la 
res den 'heimischen Herd’ und im erweiterten Sinne 'die Wohnung’ 
bezeichnete. Somit hätte lares et dom icilia  propria  mit 'Wohnungen 
und ihre eigenen Haushalte’ übersetzt und als Gewährung des Wohn 
rechts in Preußen ausgelegt werden können. Von der Übersetzung des 
Begriffs lares hing die Interpretation des Adverbs exinde ab. Für die 
Preußen hatte es lediglich eine räumliche Bedeutung ( ibidemque 
morari et exinde ... redire = 'und dort bleiben und von dort aus in 
ihre Heimat und in ihre eigenen Wohnungen zurückkehren’), für die 
Engländer hingegen nur eine zeitliche Bedeutung ( ibidemque 
moriari et exinde ... redire = 'und dort bleiben und hinterher zu ih 
ren eigenen Wohnungen und Haushalten zurückkehren’). Somit konn 

93
LUB, Wort- und Sachregister, s.v. lares. Vgl. auch den Brief vom 31.5.1436 von den 

hansischen Diplomaten an Heinrich VI., w o  die Redewendung iter a laribus proprtis 
ad Flandriam  nur mit 'Reise von der eigenen Heimat nach Flandern’ übersetzt wer 
den kann: HR 2.1.562, S. 494.
94

R E. La t h a m , Bearb., Revised Medieval Latin Word-List from British and Irish Sources, 

London 1965, s.v. lares. Charlton T .  L e w is  und Charles Sh o r t , A Latin Dictionary, 

founded on Andrew's Edition o f Freund’s Latin Dictionary, Oxford 1879, ND Oxford 
1969, s.v. lares. Vgl. auch RP 3, S. 203 § 5, w o bellum in laribus in Gegensatz zu Krieg 

gegen die Feinde des Königs in  partibus exteris gesetzt wird.
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ten Preußen und Engländer g le ich erm aßen  d iese  K lausel so  deu ten , 

w ie  es ihnen am besten  paß te.95
Die zweite neue Klausel, ju ra  et custumas racione mercandisarum  

et mercimoniorum suorum debitas fideliter persolvendo, stiftete 
ebenfalls Verwirrung. Was genau waren die ju ra  et custum e... debite, 
die man zahlen mußte? Auch hier konnte jede Seite das Günstigste für 
sich aus der vagen Formulierung herauslesen. Die preußische Regie 
rung und die Hansetage griffen die Wörter custumas debitas heraus 
und bestritten jede Pflicht zur Entrichtung von Tunnage und Pound 
age. Doch hatte das Wort custuma im englischen Verwaltungslatein 
eine präzise Bedeutung: Es bezeichnete die zeitlich unbegrenzten, der 
Krone rechtlich zustehenden Abgaben im Gegensatz zu den zeitlich 
begrenzten, der Krone nur kraft einer parlamentarischen Bewilligung 
zustehenden Subsidien wie Tunnage und Poundage. Für die englische 
Regierung sagte daher diese Klausel überhaupt nichts über die Pflicht 
der Hansen, die Subsidien zu entrichten: Die Krone verstand unter 
jura  et custumas ... debitas lediglich 'Abgaben' und legte die Klausel 
im Sinne der allgemeinen Pflicht der fremden Kaufleute auf beiden 
Seiten aus, die fälligen Abgaben zu entrichten.

Schließlich wurde die Erweiterung der Rechte der Kaufleute im je 
weiligen Gastland an eine Bedingung geknüpft, die sämtliche aufgrund 
der vieldeutigen Sprache des gesamten Vertrags entstandenen Kon 
flikte verschärfte: salvis semper dicto magistro generali et ipsius suc 
cessoribus omni ju re  ac remedio eis per obligaciones per dictum  
dominum regem, de quibus infra dicetur, factas, concessis et indui 
tis. Der Genuß der erweiterten Rechte wurde also von der Erfüllung 
aller Klauseln des Abkommens, insbesondere der Zahlungsverpflich 
tungen, abhängig gemacht. Die englischen Preußenfahrer beanspruch 
ten all ihre vertraglichen Rechte, sobald Heinrich IV. die erste Rate 
gezahlt hatte, wodurch der Hochmeister ihrer Ansicht nach verpflich 
tet wurde, den Vertrag voll anzuwenden.96 Als der Hochmeister den 
Vertrag von London am 29.7.1434 aufkündigte und die englischen

95
Als der Danziger Rat später dem Englischen Kaufmann verbot, Wohnungen in der 

Stadt zu mieten und insbesondere ein Haus als Sitz zu erwerben, entsann man sich 
dieser Klausel: HR 2.1.169 § 2-3, S. 118.
96

Die erste Rate wurde am 4.12.1409 gezahlt (PRO, E403/602 m 9). Schon am 
8.1.1410 verlangte der Englische Kaufmann Privilegien in Preußen und Livland: HR 
1.5.659, S. 514-6.
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Kaufleute d es  Landes verwies, wurde als Begründung angeführt, daß 

die E n tsch äd igu n gsge lder n ich t gezahlt w o rd e n  w a ren .97
Die vieldeutige Sprache des Vertrags von London gab beiden Seiten 

Gelegenheit, ihre eigenen Interessen unter Berufung auf den Text des 
Abkommens durchzusetzen. Den anglo-preußischen Debatten über 
die präzise Auslegung des Vertrags von London wollen wir uns nun 
zuwenden.

V.4: D ie  D e b a t t e n  ü b e r  d e n  V e r t r a g  v o n  Lo n d o n  (1410-34)

Obwohl im Vertrag von London die preußischen Schadenersatzfor 
derungen erfüllt wurden, war es den Diplomaten nicht gelungen, eine 
stabile vertragsrechtliche Basis für die anglo-preußischen Handelsbe 
ziehungen zu schaffen. Keine Seite fühlte sich durch den Vertrag 
genötigt, ihre bestehenden Forderungen aufzugeben. Vielmehr ver 
stärkten sich die Bemühungen um Erfüllung alter Ansprüche, sobald 
die Entschädigungsfrage geregelt war. Kaum einen Monat nach Ver 
tragsunterzeichnung forderte der Englische Kaufmann erneut Rezi 
prozität. Kurz nach der beiderseitigen Ratifizierung des Abkommens1 
brachten die preußischen Städte ihre Besorgnis bezüglich der hansi 
schen Privilegien zum Ausdruck, die sie, wie sich herausstellte, in er 
ster Linie durch die fortgesetzte Erhebung von Tunnage und Pound 
age gefährdet sahen. Schließlich erwies sich die Regelung der Scha- 
denersatzffage als wenig tragfähig, weil sich die englische Regierung 
nach dem 23.2.1412 über 20 Jahre lang nicht in der Lage sah, auch 
nur einen Pfennig von der noch ausstehenden Restschuld an die 
preußische Regierung zu zahlen.2 Der Vertrag von London löste also

97 HR 2.1.361, S. 239- Vgl. auch HR 2.1.362, S. 239-

Bestätigung des Hochmeisters am 24.12.1410: HUB 5 981, S. 510f. Ratifizierung 

durch Heinrich IV. am 24.5.1411: HUB 5.1004, S. 521f.

Die preußische Regierung versuchte wiederholt, aber vergeblich, die Zahlung der 

Entschädigungsgelder zu erreichen. 1) Vollmacht zur Entgegennahme der ausstehen 
den Gelder an Johann Bazener, Eberhard von Megen und Johann von Bayzen am 
5.10.1412: HUB 5-1076, S. 560. Anmeldung ihrer Ankunft: HR 1.6.115, S. 99 

(5.10.1412). Empfehlungsbrief des Hochmeisters: HR 1.6.116, S. 99 (6.12.1412). Ent 

schuldigungsbrief des Kronrats an den Hochmeister: PPC 1, S. 132 (10.7.1413). 2) 
Vollmacht an Peter Beneveit und Johann Covolt zur Entgegennahme der dritten und 

vierten Rate: HR 1.6.193, S. 147f. (12.1.1415). Empfehlungsbrief des Hochmeisters: HR 
1.6.194, s. 148 (27.3 1415). Bericht Beneveits über den gescheiterten Versuch: HR 

1-6.195, S. 148-50. Entschuldigung Heinrichs V.: HUB 6.39, S. 17f. (12.6.1415). 3) Be 
richt Johann Covolts über eine erneute Bitte Heinrichs V. um Zahlungsaufschub: HR 

1.6.500, S. 478f. (20.9-1417). 4) Bitte der preußischen Ratssendeboten an den Hoch-
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kein einziges Problem auf Dauer, sondern bot nur eine neue Basis für 
die Fortsetzung alter Debatten, zumal sich jeder auf das Abkommen 
berief und versuchte, die andere Seite zur Erfüllung der vertraglich 
festgelegten Pflichten zu bewegen. Da die Sprache des Vertrags von 
London im Hinblick auf die zwei entscheidenden Streitpunkte der 
nächsten Jahre -  die Forderungen des Englischen Kaufmanns und die 
Subsidienpflicht der hansischen Englandfahrer -  vieldeutig war, ver 
leitete das Abkommen beide Vertragspartner zu wiederholten Versu 
chen, das eigene Verständnis der einschlägigen Klauseln der anderen 
Seite aufzuoktroyieren.

V.4.1: Die  F orderu n gen  des E n g lisch en  Kaufmanns (1410-31 )

Wie erwähnt, forderte der Englische Kaufmann unmittelbar nach der 
Besiegelung des Londoner Vertrags, daß die preußische Regierung 
den englischen Preußen- und Livlandfahrern die gleichen Rechte zu 
kommen ließe, die die preußischen und livländischen Englandfahrer 
genossen.3 Sofort sprachen sich sowohl das Brügger Kontor, dessen 
enge Verbindungen mit Preußen und besonders mit Livland hinläng 
lich bekannt sind,4 als auch die preußischen Städte entschieden gegen

meister, Heinrich VI. und dem Parlament zu schreiben: HR 1.7.595 § 7, S. 403f. 
(20.4.1423). Bitte Rigas an den Hochmeister, Johann Covolt zu ermächtigen, den Rest 
der Entschädigungsgelder anzumahnen (9.5.1424): HR 1.7.641, S. 436 (GStA OBA 
4288). Antwort des Hochmeisters am 28.5.1424, daß die Entsendung einer Gesandt 
schaft nach England zur Zeit aussichtslos sei: HR 1.7.642, S. 436 (GStA OBA 4281). 
Auftrag Rigas an Tideman Voss, die ausstehenden Entschädigungsgelder auf dem Lü 

becker Hansetag zur Sprache zu bringen: HR 1.7.676, S. 455f. (17.6.1424). Vollmacht 
des Hochmeisters an Peter Beneveit zur Entgegennahme der Summe: HUB 6.566, S. 
316 (19 9 1424). Bitte Rigas an den Hochmeister, das restliche Geld durch Johann Co 

volt einfordem zu lassen (4.6.1425): LivUB 1.7.296, S. 210 (GStA OBA 4439). 5) Be 
richt Johann Covolts über seine Versuche seit April 1427, die Entschädigungsgelder 
einzufordem; Vorschlag, daß der Hochmeister dem König schreibe: HUB 6.779, S. 
441 f- (6.3.1429). Bitte des Hochmeisters an Heinrich VI. um Zahlung an Eberhard von 
Megen und Johann Covolt: HR 1.8.587, S. 379f- (14.8.1429). Mitteilung Heinrichs VI. 
an den Hochmeister, daß er nach Ansicht des Parlaments nicht verpflichtet sei, die 
Schulden Heinrichs IV. einzulösen; Angebot, die ausstehenden Gelder aus einem Zoll 
nachlaß für preußische Einfuhren zu zahlen (15.5.1430): HUB 6.860, S. 476 (PRO, 
E28/52/20). Bericht Johann Covolts über seine erfolglosen Bemühungen: HR 1.8.590,

S. 381-3 (15.5.1430). 6) Feststellung des Hochmeisters, daß bislang keine Zahlung er 
folgt sei: HR 2.1.361, S. 329 (29.7.1434).

3 HR 1.5.659, S. 514-6.

V g l. Re n k e n , Handel der Königsberger Großschäfferei und Karl Heinz Sa k , Hansischer 
Einfuhrhandei in Reval um 1430 = Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und 
Landeskunde Ost-Mitteleuropas, Marburg 1955.
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jegliches Zugeständnis an die Engländer aus.5 Die Forderung nach An 
erkennung der Reziprozität bezog sich zunächst lediglich auf Preußen 
und Livland, wurde aber 1412 auf alle Hansestädte erweitert, was al 
lerdings ein gut besuchter Lüneburger Hansetag am 10.4. zurückwies.6

Die ersten Regierungsjahre Heinrichs V. (1413-1422) verliefen kei 
neswegs ungünstig für die hansischen Englandfahrer,7 zumal der Krieg 
gegen Frankreich den König und seine Berater sehr in Anspruch 
nahm. Die Belange der englischen Preußenfahrer sah man als 
zweitrangig an. Allerdings bestätigte Heinrich V. das Reziprozitätssta 
tut seines Vorgängers am 19.10.1416 als Gegenleistung für die parla 
mentarische Bewilligung der Subsidienerhebung auf Lebenszeit.8 Der 
König befürwortete gegen Ende des Jahres ein Projekt seines Verbün 
deten König Sigmund,9 auf dem Konstanzer Konzil mit den Hansestäd 
ten zu verhandeln, und erteilte seinen bereits seit Jahren in Konstanz 
weilenden Repräsentanten die entsprechenden Vollmachten. Diese 
Gespräche verliefen jedoch ergebnislos.10 Eine ernsthafte Auseinan 

5 Stellungnahme des preußischen Städtetags: HR 1.5.655 § 12-3, S. 510 (23.11410). 
Vgl. den Brief an das Brügger Kontor vom 27.2.1410: LivUB 1.6, Regest 2165a, S. 101, 

sowie die Beschlüsse der Hansetage von Hamburg und Wismar am 20.4.1410 bzw.

1.11.1411: HR 1.5.705 § 4, S. 547; HR 1.6.50 § 6, S. 34.

6 HR 1.6.68A § 46, S. 64.

Bestätigung der hansischen Privilegien am 25.11.1413: HUB 5.1114, S. 578f. Vgl.
auch HUB 5.843, S. 436-8.
8

4 Hen. V, St. 1, c. 5: SR 2, S. 197. Damit wurde der letzte große Feldzug gegen
Frankreich finanziert.
9

Bündnis zwischen Heinrich V. und Sigmund (Vertrag von Canterbury) vom 
15.8.1416: RTA 7.224, S. 332-7. Bestätigung durch Heinrich V. am 19.10.1416: RTA 
7.225, S. 337f. Ratifizierung durch Sigmund und die Kurfürsten am 2.5.1417: RTA 
7.228, S. 341-4.
10 I-V-

Die Gesandten waren John Tiptoft, Hartunk van CIux, Philip Morgan, William Bray, 

John Estote und Richard Bukland. Vollm achten: am 2.12.1416: Foedera (H ) 4/2, S. 

183-5 und HR 1.6.444, S. 428f.; am 25.2.1417 an den Bischof von Bath und Wells 
(Nicholas Bubwith), den Bischof von Salisbury (Robert Hallum) und an Philip Morgan: 
Foedera (O ) 9, S. 437. Zu den Verhandlungen in Konstanz vgl. HR 1.6.400, S. 392-9; 

Sigmunds Einladung an die Hansestädte am 9.2.1417: HR 1.6.381-2, S. 339f- (vgl. ihre 

Antwort: HR 1.6.383-4, S. 340f.); und den hansischen Vergleichsentwurf vom 

22.6.1417 (HR 1.6.447, S. 435f.), der lediglich die Aufnahme von direkten anglo-hansi- 

schen Verhandlungen in Dordrecht am 1.5.1418 vorsah. Zusammenfassung der Unter 

redungen (10.6.-17.7.1417): HR 1.6, S. 427f. und HR 1.6.446, S. 429-35. Das Brügger 
Kontor schickte zwar keinen Unterhändler (HR 1.6.400 § 21, S. 398f.), bemühte sich 
aber um die Nachsendung von Schadensverzeichnissen: HR 1.6.450, S. 436-8; vgl. auch 

451, S. 438f. Sigmund gelang es lediglich, den Alten und den Neuen Rat Lübecks mit-
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dersetzung der englischen Regierung mit Problemen, die nicht unmit 
telbar mit der Eroberung Frankreichs zusammenhingen, mußte bis An 
fang des Jahres 1419 warten, als sich der Erfolg Englands abzeich 
nete.11

Danach brach der König eine Lanze für den Englischen Kaufmann, 
indem er den Dr.Theol. William Clynt und den Ritter Walter Pole nach 
Preußen schickte, um dort super certis discordiis in ter nos pendentes 
mit dem Hochmeister zu verhandeln und Frieden zwischen dem Or 

einander zu versöhnen: HR 1.6.449, S. 436. Abrechnungen und Zahlungen: John 
T lp to ft (unterwegs: 19-12.1416-2.5.1417): 13-7.1417: Abrechnungsermächtigung: 
PRO, E404/33/99 und E159/193 BDT m 5. Abrechnung: PRO, E364/51 m C. Anwei 
sung zur Spesenvorauszahlung für 70 Tage vom 15.12.1416: E404/32/267. Zahlungen: 

£70 am 14.12.1416: PRO, E403/629 m 4; £60 am 24.4.1417: E403/630 m 2; Rest am 

22.5.1419: E404/33/99- Hartunk van C lux (unterwegs: 18.12.1416-17.2.1417): Ab 
rechnungsermächtigung vom 25.2.1417: E159/193 BDP m 9- Abrechnung: E364/51 m 
A. Anweisung zur Spesenvorauszahlung vom 15.12.1416: E404/32/267. Zahlungen: 

£70 am 14.12.1416: E403/629 m 4; £50 am 24.4.1417: E403/630 m 2. Zu ihm vgl. 
Friedrich Bemward Fa h l b u s c h , Hartung von Klux, Ritter König Heinrichs V. -  Rat Kai 

ser Sigmunds, in: ders. und Peter Jo h a n e k , Hgg., Studia Luxemburgensia. Festschrift 
Heinz Stoob zum 70. Geburtstag = Studien zu den Luxemburgern und ihrer Zeit 3, 
W arendorf 1989, S. 353-403. Philip M organ (unterwegs: 17.12.1416-13-9-1417): Ab 
rechnungsermächtigung vom 11.12.1417: E159/194 BDH m 17. Abrechnung: E364/51 
m C. Anweisung zur Spesenvorauszahlung für 90 Tage: E404/32/267. Zahlung: £90 am 
14.12.1416: E403/629 m 4. Auch sein Klerk David Prys rechnete ab: E364/53 m A  
William Bray: Abrechnung: E364/53 m A. Zahlung von £13 6s 8d am 1.6.1419: 
E403/640 m 7. John Estote: Zahlung von £20 am 1.6.1419: E403/640 m 7. Richard 
Bukland: Zahlung von £13 6s 8d am 1.6.1419: E403/640 m 7. Um diese Zeit wurden 
Hartunk van Clux und fra te r  Thomas Waiden nach Polen geschickt, wohl um Frieden 
zwischen Polen und dem Deutschen Orden zu stiften. Beide bezeugten die Verlänge 

rung des Waffenstillstands am 19.7.1419: W e is e , Bd. 1, Nr. 133, S. 135f.; vgl. auch Liv- 

UB 1.5.2332, Sp. 491. Das Protokoll der Verhandlungen zwischen dem polnischen Kö 
nig, dem litauischen Großherzog und dem Deutschen Orden ist im PRO überliefert: 
E30/1243. G e le itb r ie f für Clux und Waiden: PRO, C76/102 m 10 (DKR 44, S. 611). 
Abrechnungen und Zahlungen: Hartunk van Clux (unterwegs: 2.6.1419-11.11.1420): 

Abrechnungsermächtigung vom 18.10.1421: E159/198 BDM m 5. Abrechnung: 
E364/54 m C. Thomas W aiden: Zahlung von £35 6s 8d am 30.11.1419: E403/643 m 8.

Darüber s. Richard A. N e w h a l l , The English Conquest o f  Normandy, 1416-1424: A 
Study in Fifteenth Century Warfare = Yale Historical Publications, Miscellany 13, New 
Haven 1924, S. 124-42, und Edouard P e r r o y , La guerre de Cent Ans, Paris 1945, Übers. 

W  B- W e l l s , The Hundred Years War, London 1951, S. 241-4. Neuere Literatur: Chri- 
stopher A l l m a n d , The Hundred Years War. England and France at War, c. 1300-c. 1450, 
Cambridge 1988.
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den und Polen herbeizuführen.12 Sie überbrachten ein Schreiben, in 
dem sich der König über die Bedrückung der englischen Preußenfah 
rer beschwerte und um Anerkennung der Reziprozität bat.13 In ihrer 
Werbung baten die Diplomaten um die Aufhebung der preußischen 
Güterarreste, wofür sie Entsprechendes in England in Aussicht stell 
ten. Ferner sollten alle Anklagen niedergeschlagen und sämtliche Ur 
teile, die seit der Aberkennung der Rechtsprechungsbefugnis des 
Gouverneurs gefallt worden waren, aufgehoben werden. Des weiteren 
war das Kaufschlagen mit Nichtpreußen nicht mehr zu behindern und 
die korporative Verfassung der Niederlassung zuzulassen. Schließlich 
wiederholten sie die Bitte nach Reziprozität.14 In dem Antwortschrei 
ben des Hochmeisters, das kaum auf die englischen Beschwerden 
einging,13 kam erstmalig einer der bedenklichsten Aspekte der preußi 
schen Englandpolitik in den 1420er und 1430er Jahren zum Ausdruck. 
Man bedauere, so hieß es, wenn den Engländern in Preußen Unrecht 
zugefügt worden sei, doch habe man einige Engländer in Anwesenheit 
der englischen Gesandten befragt und wisse daher, daß die Klagen

12 Abrechnungen und Zahlungen: William Clynt (unterwegs: 22.6.-26.9-1419. Reise 
route: Orwell-Danzig; Danzig-Boston): Abrechnungsermächtigung vom 6.10.1419: 
PRO, E404/35/163 und E159/196 BDM m 4. Abrechnung: PRO, E364/52 m D. Zah 

lung: i5 0  am 19-6.1419: PRO, E403/640 m 8. Walter P o l e  (unterwegs: 19-6.-26.91419- 
Reiseroute: Orwell-Danzig; Danzig-Boston): Abrechnungsermächtigung vom
6.10.1419: E404/35/166 und E159/196 BDM m 4. Abrechnung: E364/52 m D. Zah 
lung: £66 13s 4d am 19.6.1419: E403/640 m 8 ; Druck: D e v o n , Issues o f the Exchequer, 

S. 359.

13 GStA HA XX Urkk. Schbl. 83,22. Regest: HR. 1.7.87, S. 45 (29-6.1419). W ie aus späte 
ren Beschwerden des Englischen Kaufmanns hervorgeht, hatten sich viele Klagen an 

gesammelt: HUB 6.723, S. 403-5 (25-3 1428) und HR 2.1.169, S. 117f. (10.5.1433). 
Kaum wurde im Vertrag von London den englischen Preußenfahrem die Freiheit des 
Kaufschlagens mit allen fremden Kaufleuten verbrieft, als der Danziger Rat 1410 die 
Niederlassung des Englischen Kaufmanns auflöste und den Engländern verbot, mit 

Nichtpreußen Handel zu treiben und Häuser zu mieten. Der Kampf gegen diese Ver 
tragsbrüche war schließlich erfolgreich, doch war der Erfolg nur von kurzer Dauer. 

Vier Jahre später wurde die Niederlassung erneut aufgelöst und die Rechtssprechung 
bezüglich interner Streitigkeiten der englischen Preußenfahrer Danzig übertragen, 
obwohl bislang der Gouverneur des Englischen Kaufmanns diese Funktion ausgeübt 
hatte. Gleichzeitig verw iesen die Danziger die in der Stadt ansässigen Engländer aus 

ihren gemieteten Häusern: HR 1.8.452 § 1-2, S. 299f. (ca. 1428); HUB 6.723 § 1-2, S. 
403f. (25.3.1428); vgl. auch HR 1.8.1162, S. 744-6, bes. § 2, S. 745.

14 GStA OBA 3069. Druck (ohne Datum): HR 1.8.1163, S. 746. Eine Datierung durch 

die Wasserzeichen ist nicht möglich.

13 GStA OF 11, S. 132f.; HUB 6.238, S. 132f. Regest: HR 1.7.88, S. 45.
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grundlos seien.16 Szenen dieser Art wiederholten sich in den nächsten 
Jahren: Der König teilte dem Hochmeister die Beschwerden der Preu 
ßenfahrer mit und bat um Abhilfe. Der Hochmeister zitierte die Eng 
länder herbei und stellte daraufhin fest, daß keiner von ihnen Be 
schwerde beim König eingelegt hatte und daß niemand eigentlich un 
zufrieden war. Nun muß man vermuten, daß kein englischer Kauf 
mann es wagte, vor dem Hochmeister die Wahrheit zu sagen, zumal 
die Danziger gerade in diesen Jahren den englischen Gouverneur und 
seine Beisitzer wiederholt w ie Schwerverbrecher in Ketten ins Ge 
fängnis geworfen hatten.17 Jeder Engländer wußte, daß Beschwerde 
führer Gefahr liefen, hinter 'preußische Gardinen’ zu kommen.

Warum aber wurden die Engländer so schlecht behandelt? Graphik 
31 zeigt, daß der Englische Kaufmann ausgerechnet in den Jahren 
schikaniert wurde, in denen die englischen Tuchausfuhren über Hull 
und Lynn sprunghaft stiegen. Die Auflösung der Niederlassung i.J. 
1414 fiel in etwa mit der Steigerung der Tuchexporte der englischen 
Preußenfahrer auf annähernd 3300 Laken i.J. 1412/3 zusammen, und 
die Danziger Zwangsabgaben d.J. 1422 wurden vermutlich durch die 
Hausse i.J. 1422/3 ausgelöst. Bis auf 1416/7, als Sigmunds Vermitt 
lungsversuche ein scharfes Vorgehen gegen die Engländer verhinder 
ten, reagierten die Danziger auf englische Tuchexporterfolge immer 
mit Behinderungen des Englischen Kaufmanns.

Führte Danzig den Kampf gegen die allzu erfolgreichen englischen 
Preußenfahrer an, so koordinierten die englischen Städte die Maß 
nahmen, durch die Gegendruck auf die hansischen Englandfahrer 
ausgeübt wurde. LJ. 5 Heinrich V. (1417/8) versuchte London zum er 
sten Mal seit der Jahrhundertwende wieder, städtische Zölle von den 
Hansen zu erheben, obwohl dies gegen die Carta mercatoria  ver 
stieß.18 Am 10.2.1420 begann London, städtische Haushaltsmittel zur

16 Für einen anderen Aspekt der Englandpolitik dieser Jahre vgl. LivUB 5, Nr. 2344, Sp. 
504f.

17 Vgl. HR 1.7.592 § 1, S. 395 und HUB 6.723 § 7-8, S. 403-5.
18

HUB 6.144, S. 64-6. Der Streit war alt: T h o m a s , Hg., Early M ayor’s Court Rolls, S. 79 
(11.7.1300); CPM 1, S. 34 und 37 (10.10. und 2.11.1327); CCR 1381-5, S. 152 und HUB 
4.759, S. 314 (26.9.1382); HUB 4.806, S. 339f. (1386); Cal Inq Mise 4.415, S. 227 
(27.11.1387); CPR 1385-9, S. 394 (27.11.1387); Isaac S. Leadam und James F. Baldwin, 

Hgg-, Setect Gases before the King's Council, 1243-1482 = SS 35, Cambridge/Mass. 

1918, S. XCVn-C und 76f. (1389); PRO, Cl/69/365 (undatiert, jedoch ungefähr zeit 

gleich); CCR 1385-9, S. 389 (16.3.1388); CCR 1389-92, S. 177 (21.5.1390); PRO, 
C76/77 m 2; P e r r o y , Nr. 184, S. 130f.; und K u n z e , Nr. 268, S. 179-81 (8.6.1393). Nach 

der parlamentarischen Petition der Hansekaufleute i.J. 1426 (HUB 6.613, S. 341f.) um
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Finanzierung von Vorstellungen beim König gegen die Hansen zu 
verwenden.19 Bei einer am 11.1.1422 im Rahmen einer Assize o f Nui- 
sance vorgenommenen Befragung der Einwohner des Londoner 
Stadtbezirks Dowgate, in dem sich der hansische Stalhof befand, be 
anstandete man nicht nur den verlotterten Zustand der Cousin Lane, 
der westlichen Anrainerstraße zum Stalhof, sondern nahm auch 
grundsätzlich Anstoß an der Steuerfreiheit der Hansen.20 Am 
12.10.1423 einigten sich die Lynner Preußenfahrer auf eine Abgabe, 
die dazu dienen sollte, das Parlament zur 'Einschränkung und Ab 
schaffung der Privilegien der Hanse’ zu bewegen.21 Die Tatsache, daß 
sich die Hansen ihre Privilegien vom König ausgerechnet zu dieser 
Zeit erneut bestätigen ließen, zeigt schon, daß sie die Zeichen der Zeit 
erkannten.22

Nach dem Thronwechsel am 1.9.1422 nahmen die Konflikte über 
die Rechte des Englischen Kaufmanns in Preußen neue Ausmaße an. 
Auf dem ersten Parlament des neuen Monarchen wurde eine Petition23

Abstellung der privilegienwidrigen Lokalzollerhebung Londons bescheinigte die Stadt 
den Hansen die Freiheit von städtischen Zöllen am 20.2.1427 (HUB 6.658, S. 368-70). 
Es ist möglich, daß personelle und geschäftliche Verbindungen zwischen dem Lon 
doner Bürgermeister Richard Merlawe und den englischen Preußenfahrem bestanden. 
Merlawe hatte am Vertrag von London vom 4.12.1409 mitgewirkt. Zu diesen Verbin 

dungen s. auch HUB 6.488, S. 275 (11.1.1423). Über Merlawe s. T h r u p p , Merchant 

Class, S. 336.

19 CLRO, London Journal 1, f. 70v und HUB 6, S. 183 Anm. 2.

20 CPM 4, S. 134 (=  HUB 6.410, S. 227, doch mit falschem Datum). Allgemein zur As 
size o f  Nuisance s. Helena M. C h e w  und William K e l l a w a y , Hgg., London Assizes o f  

Nuisance, 1301-1431: A  Calendar = London Record Society Publications 10, London 

1973.

21 KL, C7/2, f. 3r und HUB 6.528, S. 295f. (Teildruck).

22 LUB 6.355, S. 378 (1.10.1421).

23 Eine englische Überlieferung scheint zu fehlen, aber der Inhalt ist aus HR 1.7.593, 
S. 401 und PRO, Cl/4/196 (Druck: Je n k s , Hanseakten) hinlänglich bekannt. Die Lon 
doner Niederlassung schickte dem Hansetag eine Abschrift dieser Petition am

11.1.1423: HUB 6.488, S. 275. Im HUB 6, S. 275 Anm. 2 wird behauptet, daß diese Ab 
schrift diejenige sei, die in HR 1.7.592, S. 395-401 veröffentlicht ist. Dies kann aber 
nicht stimmen. D iese Eingabe richtet sich nämlich u.a. an Humphrey, Duke o f 
Gloucester, offensichtlich in seiner Eigenschaft als 'Protektor' des Königreichs wäh 
rend der Minderjährigkeit Heinrichs VI. Doch während der Zeit, in der Petitionen auf 

dem Parlament d.J. 1 Heinrich VI. eingereicht werden durften (9.-14.11.1422: RP 4, S. 

170), war Gloucesters Position in der Regierung völlig unsicher, und sein Status klärte 
sich erst am 5.12.1422: RP 4, S. 174f.; G r i f f i t h s , Reign o f King Henry VI, S. 21-3; 

W o l f f e , Henry VI, S. 31-
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eingereicht, die auf Initiative von London und Lynn zustande kam. Im 
Namen 'aller englischen Kaufleute’ beklagte man die Auflösung der 
englischen Niederlassung in Danzig als verfaßter Körperschaft, die Be 
schlagnahme von Gütern im Wert von mehr als £ 4 00  aus Häusern au 
ßerhalb Danzigs und den schändlichen Umgang einiger Danziger mit 
den Fahnen der Niederlassung, die das Wappen des Königs trugen. 
Aus der Einschränkung der Rechte des Englischen Kaufmanns und der 
Ausweitung der hansischen Vorrechte in England auf neue Hanse 
städte folgerten die Bittsteller, daß die Hansen ihre Privilegien ver 
wirkt hätten.24 Die Genehmigung der Petition25 veranlaßte den preußi 
schen Städtetag, den Hochmeister aufzufordem, König und Parlament 
zu schreiben.26 Danzig bat den Kronrat am 13-5-1423, den ungerecht 
fertigten Vorwürfen der englischen Kaufleute nicht zu glauben, son 
dern die Engländer anzuweisen, ihre Klagen vor den Hochmeister zu 
bringen, der ein gerechtes Urteil fällen würde. Dieser Brief verrät, daß 
die Krone -  ganz wie die Bittsteller dies wollten -  die Bestätigung 
der hansischen Privilegien vorerst verweigerte. Daher bat Danzig den 
Kronrat, die Hansekaufleute 

confovere ... ipsosque vestris nobilitatibus recommissos habere, 
benigniter tuere et vestris au x iliis  et proteccionibus graciosissimis 
defensare eorumque indulta  privilegia, a serenissimo principe et 
dom ino, dom ino H inrico  fe lic is  recordacionis [Heinrich V.], dum 
v ix it rege Anglie, et suis predecessoribus eisdem concessa, appro 
bare, confirm are et ratificare.17 

Bis zum zweiten Parlament Heinrichs VI. konnten die englischen 
Preußenfahrer die Bestätigung der hansischen Privilegien verhindern. 
Auf dem Westminster-Parlament (20 .1 0 .1 42 3 -2 8 .2 .1 4 24 ) wurde eine 
weitere, sehr viel ausführlichere Petition im Namen der coplude van 
Engeland eingereicht.28 Hierin beklagte man, daß die Niederlassung 
als verfaßte Körperschaft aufgelöst und ihr Gouverneur inhaftiert

HR 1.7.593, S. 401. Die als HR 1.7.593a, S. 401 abgedruckten Namen der englischen 
Preußenfahrer haben nichts mit d ieser Petition zu tun.

25 Vgl. PRO, Cl/4/196.

Am 20.4.1423: HR 1.7.595 § 7, S. 403f. Vom Hochmeister sind m.W. keine entspre 
chenden Briefe überliefert.

27 HR 1.7.596, S. 404f.
28

Auch diese Petition ist nur durch d ie vom Londoner Kontor in Auftrag gegebene 

und nach Danzig geschickte niederdeutsche Übersetzung bekannt: HR 1.7.592, S. 395- 
401. Es ist bemerkenswert, wie gut d er Deutsche Kaufmann über Vorgänge im Paria- 
ment inform iert war.



worden sei. Zudem, so beschwerte man sich, dürften englische Kauf 
leute in Danzig keine Häuser mieten und keine Haushalte fuhren, 
sondern nur bei Bürgern der Stadt einkehren (§ 1). Ferner sei der 
Handel nun auf Danziger Bürger beschränkt, da man nicht mehr mit 
Fremden kaufschlagen könne (§ 2). Seit Juli 1422 erhebe der Danziger 
Rat außerdem vierteljährlich 6 PrMk von jedem englischen Kaufmann, 
und man habe mit einer Gefängnisstrafe zu rechnen, falls man die 
Zwangsabgabe nicht zahle (§ 3-4). Danzig habe zudem neulich eine 
Satzung verabschiedet, wonach den Engländern der Handel während 
der Wintermonate bei Strafe von einem preußischen Vierdung verbo 
ten sei. In diesem Zusammenhang seien die Engländer, die die Win 
termonate in Danzig verbringen wollten, zu einer Bürgschaft in Höhe 
von 3 PrMk gezwungen worden (§ 5). Darüber hinaus werde ihr Han 
del durch das Kaufverbot für Bogenstäbe und Wagenschot von Nicht- 
danzigem beschränkt (§ 6). Nach einer Aufzählung der Überfalle auf 
hoher See (§ 7-10) zitierten die Bittsteller die Bedingungen der Ge 
währung der Privilegien durch Heinrich IV. am 24.10.139929 und be 
tonten, daß diese bei der Privilegienbestätigung durch Heinrich V. am 
25.11.1413 keineswegs aufgehoben worden seien.30 Sie baten das 
Parlament um die Bestätigung des Reziprozitätsstatuts. Ferner sollte 
beschlossen werden, daß die Hansestädte, die die Reziprozität als Ba 
sis des gegenseitigen Handels nicht anerkannten, alle Privilegien in 
England verlieren sollten.31 Die Reaktion des Parlaments ist nicht be 
kannt. Bedenkt man allerdings, daß die englischen Preußenfahrer zu 
dieser Zeit versuchten, beim Kanzler die Eröffnung eines Billigkeits 
prozesses gegen den Stalhof zu bewirken, ist es unwahrscheinlich, 
daß konkrete Beschlüsse gefaßt wurden.32

In den folgenden Jahren nahmen die Danziger Pressionen gegen 
den Englischen Kaufmann zu, weil die preußischen Tuchausfuhren 
über Hull und Lynn nahezu den Nullpunkt erreicht hatten, die engli 
schen Exporte nach Preußen auf ca. 5000 Stück pro Jahr gestiegen 
waren (Graphik 31)33 und die in Danzig ansässigen Engländer zahlrei 
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29 CPR 1399-1401, S. 57 und HUB 5-387, S. 197f.

30 HUB 5.1114, S. 578f. (25.11.1413).

31 HR 1.7.592, S. 395-401.

32 PRO, Cl/4/196.

33 Der Grund für d ie Steigerung der einheimischen Tuchexporte war zweifelsohne die 

Abschaffung von Tunnage und Poundage für englische Kaufleute vom 1.9-1422 bis 
zum 1.8.1425. Doch selbst nach der W iedereinführung der Handelssubsidien behiel 

ten die Engländer ihre preußischen Märkte.
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che Gewerbe in der Stadt ausübten, wodurch sie den Einheimischen 
Erwerbsmöglichkeiten nahmen. Am 13-5.1424 klagte Danzig dem 
Hochmeister, das dy geste gemeynlichen von allen fremden landen 
und geczungen in euwer stat komen czu wonen, und besundem uss 
Engelandt, dy m it iren wyberen dar komen, und vil, dy sieb jerlicbs 
do bewybem, geste halden und a lle  ander narung, glich euwer gna 
den bürgere und inwonere des ganczen landes, bandelen und tri- 
ben.34 Dadurch, daß in der Stadt ansässige Engländer Landsleute auf- 
nahmen, gingen den Danziger Herbergswirten Einnahmen verloren. 
Auch andere Danziger Gewerbetreibende hatten unter den Englän 
dern zu leiden. Am 14.4.1425 zeigte sich der Danziger Rat besorgt 
über die Ausübung des Gewandschnitts durch die ansässigen Englän 
der:

Item  haben dy hem  von Danczike den steden vorgebraebt eynen 
merklichen schaden ... als van dem getvandkouffen und sunderli 
chen des Engelschen gewandes, wenne gar seiden ym and Engelscb 
gewandt kan czu kouffe bekomen von den Engelschen, dy is selben 
heerbrengen, sunder als von den Engelschen, dy durchs ja r  hier le 
gen und keller ufhalden und in  denselben kellern heymlichen dy 
lakene vorkuerczen, von eynem ganczen czwo halbe machende 
und m ittene eyn stucke darus sneyden und stechen das Widder 
czusampne, glich ab is en us Engeland also gekomen were, als das 
is allwege in die ander a d ir d ritte  hand kommet, ee den is dy in- 
woner dis landes können bekomen, das alles eyne turunge macht, 
wenne v il legen hyr durchs jaer, dy ändern keyne narung haben, 
wenne dasselbe.35 

Um auch andere, weniger betroffene preußische Städte gegen die 
Engländer aufzubringen, unterstellten die Danziger Stadtherren den 
Engländern unsaubere Geschäftspraktiken, die angeblich eine allge 
meine Teuerung verursacht hätten. In Wirklichkeit ging es Danzig je 
doch nur um das Gewandschnittmonopol der englischen Lieger in der 
Stadt. Wie Graphik 31 zeigt, hatten die Engländer nahezu 100% der 
Exporte des englischen Tuchs nach Preußen in der Hand. Die Danzi 
ger Beschwerde läßt keinen Zweifel daran, daß diese Laken nahezu 
ausschließlich an die englischen Lieger in Danzig verkauft wurden, die 
so ein Vertriebs- und Gewandschnittmonopol aufbauen konnten. Die 
Preußen waren nunmehr nur Detailkunden der Engländer. Daher ist 
es nicht verwunderlich, daß sie immer wieder versuchten, die engli-

HR 1.7.649, S. 443f.

35 HR 1.7.773 § 7, S. 521.



sehe Konkurrenz einzudämmen. Am 13.5.1424 gab der Stadtrat be 
kannt, daß er das schon bestehende Verbot, Häuser an Engländer zu 
vermieten, verschärft habe: Zuwiderhandelnde sollten jetzt nicht nur 
das an die Engländer vermietete Haus, sondern auch das Bürgerrecht 
verlieren.36 Am 29.7.1424 schlug der Rat dem Hochmeister eine Reihe 
von Maßnahmen vor, die die Danziger Sorgen verdeutlichen. Engli 
sche Preußenfahrer sollten auf den Ankunftshafen beschränkt bleiben. 
Unmittelbar nach dem Austausch ihrer Waren gegen andere Güter 
sollten sie fortsegeln (§ 1). Die englischen Lieger sollten nur zur Un 
termiete bei Bürgern wohnen dürfen (§ 2). Waren diese ansässigen 
Engländer verheiratet, sollten sie in Buden (im Gegensatz zu Häusern) 
wohnen und dort keyne geste halde ad ir burger narung trybe, alse 
der stat ivilkor uswiset (§ 3). Schließlich sollte die korporative Verfas 
sung der englischen Niederlassung aufgehoben werden, so daß die 
Engländer keine Versammlungen mehr abhalten, sich keine Satzung 
mehr geben und keinen Gouverneur haben dürften (§ 4-5). Dadurch 
sollten sie den übrigen fremden Kaufleuten in allen Bereichen gleich 
gestellt werden (§ 6).37 Darüber hinaus regte Danzig auf dem preußi 
schen Städtetag in Marienburg am 14.4.1425 an, eine Tuchhalle zu 
bauen, do eyn iczlicher gast, der gewand brochte, sin gewand sulde 
uffbrengen und doselbist offembar fey ll haben vor eynem yder- 
man,38

Die Danziger Vorschläge, die fahrenden Engländer auf die An 
kunftshäfen und die öffentliche Tuchhalle zu beschränken, verstießen 
eindeutig gegen § 1 des Vertrags von London, der allen englischen Un 
tertanen die unbeschränkte Bewegungs- und Handelsfreiheit in Preu 
ßen garantiert hatte. Ob man die anderen Vorschläge für vertragswid 
rig hielt, hing von der Auslegung der ersten beiden Absätze des Ab 
kommens ab. Eine fundamentale Schwäche des Vertragswerks lag al 
len Auseinandersetzungen über die Auslegung der einzelnen Klauseln 
zugrunde: Es regelte zwar die Rechte der fahrenden Kaufleute, sagte 
jedoch nichts über die gewerbetreibenden englischen Lieger in Preu 
ßen. Zwischen 1409 und dem Anfang der 1420er Jahre hatte die Ent 
wicklung des englischen Preußenhandels die vertraglichen Regelun 
gen überholt, so daß wichtige Aspekte der Wirtschaftstätigkeit der
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36 HR 1.7.649, S. 44 3f.
37 GStA OBA 3637. Leicht abweichend: HR 1.7.708, S. 476. Vgl. auch die Beschlüsse 
des Lübecker Hansetags am 24.6.1426 über fremde Lieger in den Hansestädten: HR 

1.8.59 § 13, S. 42-6.

38 HR 1.7.773 § 7, S. 521. Die Anregung wurde a d  referendum  genommen.
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englischen Preußenfahrer vertraglich nicht abgedeckt waren. In dieser 
Situation entschieden sich die Danziger für eine restriktive Auslegung 
des Londoner Abkommens und ließen nur die Aktivitäten zu, die im 
Vertrag ausdrücklich vorgesehen und geregelt waren. Die Engländer 
hingegen griffen den alten Anspruch auf Reziprozität wieder auf und 
legten die vieldeutigen Klauseln des Londoner Vertrags entsprechend 
aus. Ihren Forderungen lagen somit die viel umfassenderen Rechte 
der Preußen in England zugrunde.

Angesichts der Danziger Maßnahmen mußten die Engländer prote 
stieren und taten dies auf verschiedenen preußischen Städtetagen so 
wie beim Hochmeister.39 Der Londoner Stadtrat versuchte, diese Be 
mühungen zu unterstützen. Nun war eines der ältesten Rechte der 
hansischen Englandfahrer der Anspruch auf die Ernennung eines 
hansischen Aldermans’, dem die Rechtssprechung in hansischen 
Streitigkeiten in England oblag40 und der in der hier untersuchten Zeit 
in der Regel vom Bürgermeister und dem Rat der Stadt London aus 
den eigenen Reihen gewählt wurde. Das Amt war aber seit dem Aus 
scheiden des letzten Inhabers 1419 unbesetzt geblieben, weil sich der 
Rat weigerte, einen Nachfolger zu benennen.41 Diese Weigerung läßt 
sich unschwer als Reaktion auf Danziger Maßnahmen gegen die engli 
schen Preußenfahrer verstehen und rief die hansischen Englandfahrer 
auf den Plan. Nachdem das Parlament i.J. 1425 prinzipiell die hansi 
sche Forderung gebilligt hatte, ohne daß allerdings die Londoner dar 
auf reagierten, reichten die Hansen eine entsprechende Petition beim 
nächsten Parlament (18.2.-20.3. bzw. 29.4.-1.6.1426) ein und schlugen 
drei Londoner Stadträte vor. William Crowmere wurde gewählt, und 
seine Machtbefugnisse wurden in Patentbriefen detailliert aufgezählt.42

39 HR 1.7.746 § 3, S. 504 (26.11.1424) und HR 1.8.32 § 9, S. 21f. (17.2.1426).
40 _

D ieser Anspruch beruhte auf der Carta  m ercatoria . HUB 2.31 § 8, S.17.

Vgl. die Petition des Kontors: RP 4, S. 303 und HUB 6.611, S. 339-41.
42

Datum der Parlamentssitzungen : HBC S. 568. Petition: RP 4, S. 303 und HUB 6.611, 
S. 339-41. Dort befindet sich der Hinweis auf die grundsätzliche Genehmigung des 
hansischen Gesuchs und deren Hintertreibung durch den Londoner Rat. Ernennung 

am 18.12.1426: CPR 1422-9, S. 346; Foedera (H ) 4/4, S. 118; Regest: HUB 6.612, S. 
341. William Crowmere war Draper und Ratsmitglied (Alderman) für den Stadtbezirk 
Candlewick (B e a v e n , Aldermen, Bd. 2, S. 2 und T h r u p p , Merchant Class, S. 336). John 

Wells war Grocer und Alderman für Langboum e (B e a v e n , Aldermen, Bd. 2, S. 6 und 
T h r u p p , Merchant Class, S. 373). Er war auch einer der zwei Londoner Abgeordneten 
auf diesem Parlament ( T h r u p p , Merchant Class, S. 373). Henry Frowyk war Mercer und 
Alderman für Bassishaw (B e a v e n , Aldermen, Bd. 2, S. 7 und T h r u p p , Merchant Class, S. 
343).
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Doch selbst jetzt geschah nichts in London. Nachdem Heinrich VI. 
wiederholt dazu aufgefordert hatte, Crowmere zu vereidigen, und die 
Londoner Stadträte schließlich anwies, ihn im Amt zu bestätigen oder 
am 3-2.1427 die Gründe für ihre Weigerung vorzulegen,43 beschloß 
der Rat am 20.2.1427, quod m aior et aldermanii loquantur etc. et 
inducant mercatores de Danzke de mene Hans, ut scribant Magistro 
de Sprucia ac burgimagistro et consulio eiusdem ville de Danzke, 
quod mercatores anglici tractentur [et] gubernentur in omnibus ut 
antiquitus consuerit etc.44 London hatte sich also geweigert, einen 
hansischen Alderman’ zu ernennen, um ein Druckmittel in der Hand 
zu haben, das den Protesten des Englischen Kaufmanns mehr Gewicht 
verlieh. Nun gaben die Londoner diese Waffe aus der Hand und bestä 
tigten Crowmere auf das bloße Versprechen hin, daß die Danziger 
Londonfahrer Verwendungsbriefe schreiben würden.45 In der Lon 
doner Preußenpolitik schien sich ein Wandel anzudeuten. Dies wird 
durch ein weiteres Ereignis bestätigt. Nachdem das Londoner Bür 
germeistergericht die Hansen am 14.2.1418 ein für allemal von den 
städtischen Zöllen befreit hatte, sahen sich die hansischen London 
fahrer acht Jahre später erneut gezwungen, gegen die Erhebung genau 
dieser städtischen Abgaben zu protestieren.46 Auch die erneute Forde 
rung von Angaben, auf die man sechs Jahren zuvor verzichtet hatte 
und die gemäß der Carta mercatoria ohnehin unzulässig waren, läßt 
sich mit den Londoner Versuchen in Verbindung bringen, die Danzi 
ger Maßnahmen gegen den Englischen Kaufmann gebührend zu be 
antworten. Allerdings verzichtete London ein Jahr später auf diese 
Forderungen. Am 31 1.1427 einigte sich der Stadtrat darauf, daß die 
materia de Esterlinges consentita, videlicet quod pro custumas 
exonerandum etc.41 Knapp drei Wochen später traten Bürgermeister 
und Stadtrat den städtischen Anspruch auf diverse Zollforderungen als 
Gegenleistung für einige jährliche Zahlungen an Bürgermeister und 
Sheriffs ab.48 Der entscheidende Schritt wurde erst am 10.3.1427 un 
ternommen, als die städtischen Zöllner schworen, daß weder sie noch

43 HUB 6.651, S. 364f. 1427 trotz HUB 6, S. 365 Anm. 3-

44 CLRO, London Journal 2, f. 88r. Wahl am 11.3.1427: ebenda, f. 89r. Druck: Je n k s , 

Hanseakten.

45 Ein Verwendungsbrief an Danzig wurde am 25.3-1428 geschrieben: HUB 6.723, S. 

403-5.

46 HUB 6.613, S. 341 f.

CLRO, London Journal 2, f. 87r.

48 HUB 6.658, S. 368-70.
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ihre Amtsvorgänger jemals die von den Hansen angefochtenen Zölle 
erhoben hätten.49 Dieser Eid wurde nicht in der Absicht geleistet, Aus 
sagen über bestehende Verhältnisse mehr Glaubwürdigkeit zu verlei 
hen, sondern um einen Präzedenzfall zu schaffen, der jeder Klage vor 
einem Common-Law-Gericht standhalten konnte. Es war nunmehr 
unmöglich, Hansekaufleute zu verklagen, weil sie sich weigerten, die 
genannten Zölle zu entrichten, denn das Londoner Zollerhebungs 
recht beruhte allein darauf, daß die Stadt diese Abgaben seit Anfang 
der m em oria legis verlangt hatte. Der Eid löschte aber die städtischen 
Zölle, soweit sie die hansischen Londonfahrer betrafen, aus der me 
m oria  legis. Sollte es zu weiteren Forderungen kommen, so mußten 
sich die Hansen lediglich ein Writ Quo warranto von der königlichen 
Kanzlei besorgen. Gegen dieses Writ gab es nur zwei Verteidigungs 
strategien: Entweder mußte man ein königliches Patent vorlegen, das 
das Vorrecht bestätigte, oder den Nachweis ununterbrochener Aus 
übung des Privilegs seit der Zeit, quo m em oria non extat, erbringen.

Der Londoner Rat hatte also eine völlige Kehrtwendung vollzogen. 
Zwischen 1418 und 1426 hatte er sich stets auf die Seite der engli 
schen Preußenfahrer gestellt, indem er für Gegendruck gegen die 
Danziger Maßnahmen -  durch städtische Zölle, Assizes o f Nuisance 
und die Weigerung, einen 'hansischen Alderman’ zu ernennen - 
sorgte. Außerdem hatte er die Anfechtung der hansischen Privilegien 
vor König, Kronrat und Parlament finanziert. Diese Politik betrieb er 
lange Zeit mit erheblicher Energie und auf die Gefahr hin, König und 
Kronrat zu verstimmen. 1427 aber ließen die Londoner plötzlich 
sämtliche noch laufenden Maßnahmen gegen die hansischen London 
fahrer fallen, ohne daß sich die Danziger Politik auch nur im gering 
sten geändert hatte. Am 10.3.1427 leisteten die städtischen Zöllner 
den Eid, und tags darauf wurde William Crowmere als 'hansischer 
Alderman’ vereidigt. Seit dieser Zeit stand London auf der Seite der 
hansischen Englandfahrer. Als 1431 die Poundage-Sätze für Ausländer 
um 50% erhöht wurden, bedauerte London diesen Schritt und be 
tonte, die Maßnahme sei gegen den Willen des Stadtrats beschlossen 
worden und man werde versuchen, dies wieder rückgängig zu ma 
chen.50 Als sich Heinrich Vorrat bei den Danziger Ratsherren über die 
Versuche der englischen Städte beklagte, die Verhandlungen im Vor 
feld des Londoner Abkommens vom 22.3-1437 zu sprengen und nach 
Besiegelung des Vertrags seine Bestimmungen zu unterlaufen, be 

49
CLRO, London Journal 2, f. 89r.

50 HUB 6.1065, S. 594f.
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schuldigte er wiederholt Boston, Hull und Lynn, ließ jedoch London 
unerwähnt.51 Warum wandelte sich die Londoner Hansepolitik? An der 
personellen Besetzung des Londoner Rates kann es nicht gelegen ha 
ben, denn sie blieb unverändert.52 Folglich muß man die Erklärung in 
längerfristigen Ursachen suchen. Da der hansische Londonhandel ge 
rade während der Zeit im Umbruch begriffen war, in der der Lon 
doner Rat seine Gegenmaßnahmen gegen die Danziger Bedrückungen 
des Englischen Kaufmanns getroffen hatte (ca. 1418-26), mußte sich 
die Politik der Stadt irgendwann einmal auf die grundlegenden Verän 
derungen im hansischen Londonhandel einstellen. Der hansische Wa 
renaustausch mit der englischen Hauptstadt wurde bis 11 Heinrich IV. 
(1409/10) weitgehend durch Osthansen getragen und war nur in be 
scheidenem Maße messeorientiert (Tabelle 38 und Graphik 18). Seit 8 
Heinrich V. (1420/1) hingegen dominierten die Kölner im hansischen 
Londonhandel, der sich, ebenso wie der einheimische Londonhan 
del,53 nun auch stark an den Messen orientierte. Die Erholung des 
Londoner Außenhandels nach Erreichen der Talsohle um die Jahr 
hundertwende (Graphik 26) wurde erst durch die Messeorientierung 
ermöglicht. Die Folge war, daß der Ostseehandel seine vor 1400 er 
reichte Bedeutung verlor. Es war daher nur eine Frage der Zeit, wann 
der Londoner Stadtrat zur Kenntnis nahm, daß die anglo-preußischen 
Querelen in Danzig die Londoner wenig betrafen. Natürlich hatte der 
Wandel im hansischen Londonhandel auch Auswirkungen auf die in 
London ansässige hansische Kaufmannschaft. Leider sind wir bis 1437 
schlecht über die personelle Zusammensetzung des Londoner Kon 
tors unterrichtet, denn allein die Analyse der kontorsintemen Memo 
randa gibt hierüber Aufschluß.54 Dreimal innerhalb der hier unter 
suchten Zeit wurden die Namen der Stalhofinsassen festgehalten.

51 HR 2.2.65, S. 45-8 (12./31.12.1436); HR 2.2.70, S. 51-3 (18.6.1437).

52 Zwischen dem 22.6.1426 und Februar 1428 wurde kein neuer Alderman gewählt: 

Be ave n, Aldermen, Bd. 2, S. 7.

53 Der Zeitpunkt des Wandels des einheimischen Londonhandels läßt sich allerdings 

nicht genau feststellen, weil es zwischen dem 30.11.1390 und dem 1.8.1425 eine 
Lücke in der Überlieferung gibt. Die zwischen diesen beiden Daten überlieferten 
Zollakten sind alle Petty-Customs-Abrechnungen, die nur Aufzeichnungen über den 

einheimischen Tuchexport, nicht jedoch über den restlichen Handel der Engländer 

enthalten. Man kann lediglich feststellen, daß nach der Wiedereinsetzung der Überlie 
ferung der Londoner Tunnage-und-Poundage-Abrechnungen i.J. 1425 der einheimi 

sche Londonhandel messeorientiert war.

54 Die Zollabrechnungen geben keinen Aufschluß, da die Zöllner lediglich die Namen 
der Eigentümer der Waren auflisteten, woraus sich aber nicht schließen läßt, daß der
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Tabelle  51: Herkunft d er S ta lho fbew ohner”

Datum Köln  Ham burg Lübeck Danzig Sonst

19.5.1437 7 1 1
7.2.1457 18 -  1 1 2
5.2.1461 16 2 -  -

3
11
12

Nach 1437 kamen stets mindestens 50% bis 60% der Mitglieder der 
Londoner Niederlassung aus Köln, während die anderen Hansestädte 
lediglich in bescheidenem Maße vertreten waren. Auch vorher schon 
scheint die Herkunft der Kontorinsassen der Zusammensetzung der 
hansischen Londonfahrerschaft entsprochen zu haben. Am 14.7.1388 
hatte Richard II. den Arrest aller in der Stadt befindlichen Hansekauf 
leute angeordnet, und vier Tage später traten 18 Hansen in der Lon 
doner Guildhall auf, um Bürgen (manucaptores)  für ihr Erscheinen 
vor dem Kanzler zu stellen.56 Zehn Hansen stammten aus Köln, sieben 
aus Dortmund und einer aus Ungarn.57 Zwar kann man hier nicht zwi 
schen den in London wohnhaften und den nur zufällig anwesenden 
Hansen differenzieren, aber die große Zahl von Dortmundern zu einer 
Zeit, als der Dortmunder Londonhandel florierte, ist auffallend.58 
Fünfzig Jahre später, als die Stadt keine Rolle mehr im hansischen 
Londonhandel spielte, ist kein einziger Dortmunder unter den Be 
wohnern des Stalhofs zu finden.

Dem Londoner Rat muß nach 1418 in zunehmendem Maße klar ge 
worden sein, daß Pressionen gegen den Stalhof und die hansischen 
Londonfahrer wenig bewirken konnten, weil man dadurch keinen 
Druck auf Danzig oder die preußische Regierung ausüben konnte. Die 
städtischen Repressalien trafen nur die Kölner, die schließlich wenig 
Einfluß auf den Danziger Stadtrat oder den Hochmeister hatten. Der 
Wandel der Londoner Hansepolitik ist m.E. daher auf die langsam ge 

Besitzer persönlich in London war. W ir wissen nicht, ob  d ie Herkunft der Älterleute 
und der Beisitzer des Kontors mit der Zusammensetzung der Stalhofinsassen zusam- 
menhängt.

55 Quellen: 1437: L a p p e n b e r g , Nr. 106, S. 114f.; 1457: HUB 8.534, S. 354-6 (Unter 
"Lübeck" habe ich auch alle wendischen Kaufleute eingeordnet.); 1461: HUB 8.998, S. 

605 und K u s k e , 2.257, S. 117 (In beiden Editionen sind ein ige Namen falsch transkri 
biert: vgl. StA Köln, Hanse III.K.4, BL 31-2).

56 CPM 3, S. 143f. und HUB 4.933-4, S. 396f.

57 CPM 3, S. 149f.

Vgl. Tabelle 38, HUB 5.189, S. 98 und Gustav Lu n t o w s k i, Bearb., Dortmunder Kauf 
leute in England im 13- und 14. Jahrhundert: Ein Quellennachweis = Veröffentlichun 
gen des Stadtarchivs Dortmund 4, Dortmund 1970, S. 103-9.
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wonnene Erkenntnis Zurückzufuhren, daß die Hanse keine Einheit 
darstellte und daß Schritte, die dies voraussetzten, von vornherein 
zum Scheitern verurteilt waren. Londoner Gegenmaßnahmen, mit 
denen der Status des Englischen Kaufmanns verbessert werden sollte, 
waren angesichts der entschlossenen Haltung der Preußen völlig aus 
sichtslos, da diese davon überzeugt waren, am längeren Hebel zu sit 
zen, wie aus aus einem Brief vom 8.1.1410 hervorgeht:

Uns dunket, eer dat men den Enghelschen enige vryheide in den 
vorscreven landen beseghelen solde, dat id  beter ivere, dat num- 
mermeer tho ghenen thiden copman van der hense in Engheland, 
noch de Enghelschen unde ere lakene ivedder in Pruessen solden 
komen, ivent den Engelschen en steit des copmans unde eres ghu- 
des ut der hense nicht to entberende, men der Enghelschen unde 
erer lakene mach men wol in den hensesteden untberen; unde 
daer mede mochte men see me st dwinghen.i9 

Am 20.2.1427 entschied sich der Londoner Rat für die Aufgabe der 
bisher verfolgten Politik und versuchte, dieselben Ziele durch Koope 
ration mit dem Londoner Kontor zu erreichen.60 Der Deutsche Kauf 
mann in London war mehr als bereit, sich für den Englischen Kauf 
mann in Preußen zu verwenden, denn es waren schließlich die sich 
größtenteils aus Köln und Dinant rekrutierenden hansischen London 
fahrer, die die Konsequenzen der Danziger Maßnahmen gegen die 
englische Niederlassung zu ertragen hatten. Am 25-3-1428 schrieb 
dann auch das Londoner Kontor an Danzig mit der Bitte, zehn engli 
sche Klagepunkte sorgfältig zu untersuchen. Es ist offensichtlich, daß 
diese ursprünglich vom Englischen Kaufmann formuliert worden wa 
ren, denn sie wiederholen bis auf zwei Punkte die Beschwerden in 
der parlamentarischen Petition vom 20.10.1423.61 Für diese Urheber 
schaft spricht auch die Überlieferung. Der Brief vom Deutschen Kauf 
mann in London an den Danziger Stadtrat ist zum einen, wie erwartet, 
in Danzig, zum anderen aber auch im Archiv des Deutschordens

59 HR 1.5.659, s. 516.

60 CLRO, London Journal 2, f. 88r.

61 HR 1.7.592, S. 395-401. Die zusätzlichen Beschwerden waren (HUB 6.723, S. 403-5): 
1) Die Inhaftierung des Gouverneurs der Niederlassung und zwölf weiterer englischer 
Kaufleute, um die Bezahlung der Gewerbeabgabe in Höhe von 6 PrMk zu erzwingen (§
8); und 2) die Nichtbeachtung von Briefen des Königs und der englischen Städte in 
Fällen von Seeraub, wodurch englische Güter zu Unrecht beschlagnahmt worden wa 

ren (§ 10).
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überliefert.62 Wie er in die Hände des Hochmeisters geriet, läßt sich 
nicht mit Sicherheit sagen. Es ist jedoch auszuschließen, daß ihm der 
Brief offiziell überreicht wurde, da die übliche Anrede fehlt. Stattdes- 
sen beginnt das Schriftstück mit den Worten: D it z iin  de gebreke, de 
de Ingelsche coeplude, in  Pruysen liggende, gescreven bebben in In- 
geland, de en in Pruysen gedaen z iin  tegen ere vryheden. Die zehn 
gebreke, die dann aufgeführt werden, stimmen inhaltlich mit den eng 
lischen Beschwerden überein, die das Londoner Kontor dem Danziger 
Rat überbringen ließ. Das Schriftstück im Ordensbriefarchiv ist aller 
Wahrscheinlichkeit nach eine Kopie des Aide-memoires, das der Engli 
sche Kaufmann nach London schickte und das dem Schreiben des 
Deutschen Kaufmanns an die Danziger Ratsherren als Vorlage 
diente.63

Dieser Brief beweist, daß der Londoner Stadtrat zumindest zeitwei 
lig mit dem Stalhof Zusammenarbeiten wollte. Weil sich die Londoner 
allerdings die Rückkehr zur alten Pressionspolitik vorbehielten, be 
schwor das Kontor die Danziger Ratsherren, eine gründliche Untersu 
chung der vom Englischen Kaufmann erhobenen Vorwürfe durch 
zuführen.

Worde dat, erbaren heren, in der warheit also van ju  bevorulen, 
dat solde zeer tegen uns ghaen h ijr in t lant. Unde darumtne begere 
ivy, dat g ij  desse ponten w illen overseyn unde overmerken daruut, 
o ff se in  der warheit also z ijn  gevallen; unde wert, dat se in der 
warheit also nicht gevallen weren, so begere wy vrentliken, dat gij 
de vom om den coeplude w illen underwysen, dat se dan sulke 
dinge van sik nicht en scriven, want se uns h ijr  in t lant vele qua- 
des darmedde doen.64 

Dies war der Auftakt zu einer breit angelegten Kampagne der engli 
schen Niederlassung zur Verteidigung ihrer Rechte in Preußen. Am 
20.6.1428 ließ sich der Englische Kaufmann die Genehmigung Hein 
richs IV. vom 6.6.1404 bestätigen, sich durch einen gewählten Gou 
verneur in Preußen vertreten zu lassen.65 Es gelang, den Hochmeister

GStA OBA 5253. Druck: HR 1.8.452, S. 299-301.

Es ist möglich, daß die Kopie der preußischen Regierung in d ie Hände fiel, als die 
Güter der Engländer nach der Kaperung der Baienflotte (23.5.1449) beschlagnahmt 

wurden. Dies muß vor dem 18.7.1449 erfolgt sein: HR 2.3.536, S. 405f. Hierzu s. die 
Klagen der inhaftierten Engländer: GStA OBA 11025, 10503 und 11022.

64 HUB 6.723, S. 403.

CPR 1422-9, S. 488 und Foedera (H ) 4/4, S. 137. Es ist gut möglich, daß diese Bestä 
tigung auf die Anstrengungen der mächtigen Lynner Preußenfahrer-Vereinigung zu 
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hierdurch zur Anerkennung der Stellung und Befugnisse des Gouver 
neurs zu bewegen.66 Um die gleiche Zeit ist eine Liste von acht peti 
tiones entstanden, die der Englische Kaufmann vom Hochmeister ge 
nehmigen lassen wollte.67 Sie läßt erkennen, inwieweit sich der Engli 
sche Kaufmann bei der Auslegung der vieldeutigen Klauseln des Lon 
doner Abkommens vom 4.12.1409 vom -  nach Ansicht der englischen 
Niederlassung schon längst konzedierten -  Prinzip der Reziprozität 
leiten ließ.68 In der Tat ersuchte man um die Anerkennung von Vor 
rechten in Preußen, die z.T. niemals Gegenstand von anglo-preußi- 
schen Verhandlungen, geschweige denn Bestandteil von Verträgen 
gewesen waren, wohl aber zu den Rechten gehörten, die die preußi 
schen Kaufleute in England genossen. Nach Darstellung des Engli 
schen Kaufmanns hatten schon die Hochmeister Konrad Zöllner 
(1382-90) und Ulrich von Jungingen (1407-10)69 dem ersten Absatz 
seiner Petition stattgegeben, der in der Tat inhaltlich mit § 1 des Lon 
doner Vertrags über die Bewegungs- und Handelsfreiheit der engli 
schen Preußenfahrer übereinstimmte. Allerdings wurden ausgerech 
net dort Änderungen vorgenommen, wo der Vertrag von 1409 vieldeu 
tig war. Es ist offensichtlich, daß der Englische Kaufmann den alten 
Text den neuen wirtschaftlichen Gegebenheiten anpassen wollte und 
daher zu einer präziseren Formulierung griff.

rückzuführen ist. Am 6.2.1428 wurde ein Brief des Englischen Kaufmanns mit Be 
schwerden über Danzig dem Stadtrat von Lynn vorgelesen, worin man um königliche 
Verwendungsbriefe an den Hochmeister bat. Der Rat beauftragte den Preußenfahrer 
John Saluz, dem Kronrat d ie Beschwerden und Bitten des Englischen Kaufmanns vor 
zutragen, und ordnete d ie Erhebung einer städtischen Abgabe von ld/Tuch an, das 
nach Preußen exportiert wurde: KL, C7/2, Ingelbys Übersetzung, S. 178. Ein weiterer 
Beleg für diese These ist die Überlieferung des fraglichen Patentbriefes (in Abschrift) 

im Lynner Stadtarchiv: KL, Ac 6.

66 Am 15.12.1428: HR 1.8.546 § 7, S. 357.

67 GStA OBA 5253. Druck: HR 1.8.1162, S. 744-6. Dieses Dokument muß aus der Zeit 
vor dem 15.12.1428 datieren, denn die Anerkennung der Stellung des Gouverneurs -  
§ 2 der Bittschrift -  erfolgte erst an diesem Tag (HR 1.8.546 § 7, S. 357). Es ist auch 
denkbar, daß die Niederlassung den Text der Petition an den Stadtrat von Lynn mit 

teilte: KL, C7/2, Ingelbys Übersetzung, S. 210 (16.8.1428).

68 Die Anerkennung der Reziprozität war eine der Bedingungen für die Aushändigung 

der hansischen Privilegien am 24.10.1399: CPR 1399-1401, S. 57 und HUB 5-387, S. 

197f.
6̂  Mit der Erwähnung der verstorbenen Hochmeister wollte man sicherlich auf den 
Marienburger Vertrag (1388), § 4 (HR 1.3-406, S. 418) und das Londoner Abkommen 

(1409), § 1 (HUB 5-916 § 1, S. 480) anspielen.
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Vier Veränderungen lassen sich erkennen. Zunächst fielen die bei 
den Bedingungen fort, mit denen die preußischen Zugeständnisse im 
Vertrag von London verknüpft waren. Hierbei handelte es sich um die 
Entrichtung der ju ra  et custume ... debite, was sich erübrigte, da seit 
dem 24.6.1426 kein Pfundzoll mehr erhoben wurde,70 und um die 
Zahlung der damals vereinbarten Entschädigungsgelder an die preußi 
sche Regierung, die deshalb entfiel, weil dieser Verpflichtung nie voll 
ständig nachgekommen worden war. Darüber hinaus wurde die viel 
sagende Passage in § 1 des Londoner Vertrags gekürzt, in der vom 
Recht der englischen Preußenfahrer die Rede war, ibidemque morari 
et exinde ad lares et d om ic ilia  propria  redire. Sie lautete nun: ibi 
demque morari, exinde ad propria  vel quo vo luerin t reddire. Jetzt 
war nur noch eine Interpretation möglich, und zwar im Sinne der un 
gehinderten Ausreise. Der Anspruch auf das Wohnrecht in Preußen 
wurde in der zweiten p e titio  geltend gemacht. Die vierte Änderung 
betraf die Garantie des ungehinderten Kaufschlagens mit Russen und 
Polen.

1409

in ib i m utuo conversari et libere more m ercatorio tam cum Prutenis 
quam  aliis, cujuscumque nacionis vel ritus fuerin t, mercari

1428

in ib i m utuo conversari et libere more m ercatorio cum omnibus 
hominibus, cujuscumque status vel condicionis fuerin t, mercari

Die Bittschrift der englischen Niederlassung enthielt zwar kein explizi 
tes Gesuch um Handelsfreiheit mit Russen und Polen, aber es ist un 
wahrscheinlich, daß auf das Kaufschlagen mit diesen wichtigen Lie 
feranten verzichtet werden sollte.71 Offensichtlich verstand der Engli 
sche Kaufmann unter om nibus hominibus auch die Russen und Po 
len.

HR 1.7.609 § 9, S. 416 und HR 2.2.76 § 1 und 4, S. 59f. Pfundzoll wurde erst 1436 
wieder in Preußen erhoben.

Die englischen Proteste veranlaßten Danzig zu der sichtlich verwunderten Feststel 
lung, daß es gerade die Engländer seien, die 1428 den Löwenanteil des Russen- 
geschafts gehabt hätten. Vgl. den Brief vom Danziger Rat an Hildebrand Tannenberg 
vom 1.9 1429: I r  weist, was guttes d ie Russen czu vorjaren berbrochten an wacbsze 
und werke, do nym and das meiste te il von kouffie, wen die Engelschen: HR 1.8.668, S.
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Die zweite p e titio , die, wie der Englische Kaufmann behauptete, 
ebenfalls schon von früheren Hochmeistern bewilligt worden war,72 
betraf die Niederlassung und führte alte Forderungen explizit an. Die 
Engländer verlangten zunächst die Freiheit, Häuser und Grundstücke 
in Preußen zu kaufen oder zu mieten, wo sie ihre Versammlung abhal 
ten konnten. Außerdem forderten sie die Anerkennung der Befugnisse 
ihres Gouverneurs, insbesondere des Vertretungsrechts für die Nie 
derlassung und die Erlaubnis, interne Streitigkeiten (bis auf Kapital 
verbrechen) zu regeln. Es ist zu betonen, daß die preußische Regie 
rung diese Rechte niemals ausdrücklich anerkannt hatte. Hinter den 
Forderungen stand einmal mehr der Grundsatz der Reziprozität: 
Schließlich besaßen die hansischen Englandfahrer ein Haus und ein 
Grundstück in London, wo sie ihre Versammlungen nach Belieben 
abhalten konnten, und der 'hansische Alderman’ übte genau die rich 
terlichen Funktionen unter denselben Einschränkungen (keine Felo- 
nies) aus, die der Englische Kaufmann für seinen Gouverneur ver 
langte. In der Tat war die Formulierung des § 2 der Petition des Engli 
schen Kaufmanns streckenweise wortwörtlich aus § 6 und § 8 der 
Carta mercatoria  (1303) übernommen.73 Der Englische Kaufmann er 
bat sich also Rechte in Preußen, die ihm niemals vertraglich verbrieft 
worden waren und ihm lediglich aufgrund der Reziprozität zustanden.

Alle weiteren petitiones des Englischen Kaufmanns griffen entweder 
auf einzelne Punkte der hansischen Privilegien in England oder auf 
Rechte zurück, die die hansischen Englandfahrer im Rahmen des 
Common Law genossen. Die Engländer ersuchten den Hochmeister 
um die Rechtsprechung in Streitfällen zwischen ihren Landsleuten 
und den Preußen durch ein paritätisch besetztes, zwölfköpfiges Gre 
mium (§ 4). Dies ging auf § 6 der Carta mercatoria zurück. Die sech 
ste petitio , in der es um die Befreiung von Personen- und Güterarre 
sten für Fremdschulden ging, entsprach bis auf einige wenige Formu 

72 Mir ist allerdings kein Dokument bekannt, das die englische Behauptung, Heinrich 
von Plauen (1410-3) habe den englischen Preußenfahrem die geforderten Freiheiten 
gewährt, untermauern könnte. Es ist denkbar, daß der Englische Kaufmann von der 
normativen Kraft des Faktischen ausging, was für Menschen, deren Rechtsempfinden 
durch das Common Law geprägt war, nahelag. Nach dem Common Law kam die 
tatsächliche Ausübung eines Vorrechts seit undenkbaren Zeiten der expliziten Zuer 

kennung gleich.
73 Mutatis mutandis, weil der 'hansische Alderman' das Kontor nicht vertrat, was der
Englische Kaufmann für seinen Gouverneur beanspruchte. Außerdem waren bei der 
Ausnahme für Kapitalverbrechen Selbstverteidigungsfälle ausgeklammert, für die der 

'hansische Alderman' keine Rechtsprechungsbefugnisse hatte.
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lierungen dem Hanseprivileg Edwards II. vom 7.12 1317.74 Mit der 
dritten und fünften Bitte versuchten die Engländer, ein altes Prinzip 
des Common Law auch in Preußen zur Geltung zu bringen: Anklagen 
und Gerichtsverhandlungen sollten dort stattfinden, wo das Verbre 
chen begangen wurde oder der Streit begonnen hatte. Die erbetene 
treuhänderische Verwaltung der Güter verstorbener englischer Kauf 
leute durch den Gouverneur zugunsten des Prinzipals, der Ge 
schäftspartner oder der Erben -  Inhalt der siebten petitio  -  ent 
sprach auch der in England üblichen Praxis.'5 Die achte petitio griff 
auf § 5 des Marienburger Vertrags von 1388 zurück. Allen Kaufleuten 
wurde ein Jahr zum ungehinderten Verlassen des Gastlandes im Falle 
von anglo-preußischen Streitigkeiten eingeräumt. Diese Frist wurde 
nun lediglich um einen Tag verlängert.

Der Englische Kaufmann erwartete kaum, daß alle acht petitiones 
genehmigt werden würden. Doch seine Kampagne zeigte Wirkung. Als 
eine englische Abordnung zum wiederholten Male vor dem Hochmei 
ster erschien, um die Anerkennung der korporativen Verfassung und 
insbesondere der richterlichen Funktionen des Gouverneurs zu erbit 
ten, antwortete der Hochmeister am 12.6.1428, das her sie gerne hiir 
im  lande w il leiden und sie in  eren rechtfertigen sachen beschirmen 
und vor a lle unrecht und obirge gewaldt beschutczen.76 Es war der 
Brief des Deutschen Kaufmanns in London, der eindringlich auf die 
Konsequenzen der augenblicklich betriebenen Pressionspolitik gegen 
den Englischen Kaufmann hingewiesen hatte, der die Danziger und 
den Hochmeister konzessionsbereit gemacht hatte.77 Die Antwort des 
Danziger Rats an das Londoner Kontor fiel beschwichtigend aus,78 
und wenig später wurde dem Englischen Kaufmann erlaubt, einen 
Gouverneur zu wählen.79 Die Londoner Politik der Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Kaufmann hatte Früchte getragen. Dennoch war 
Danzig besorgt genug, um Hildebrand Tannenberg bei seiner Abreise

HUB 2.313, S. 131. Dieses Privileg war Bestandteil der Bestätigung aller hansischen 
Privilegien durch Richard ü. am 6.11.1377: HUB 4.603, S. 245-7.

Vgl. Stuart Je n k s , Hansische Vermächtnisse in London: ca. 1363-1483, in: HGB11 104, 
1986, S. 35-110.

76 Vgl. HR 1.8.453 § 2, S. 301 (12.6.1428).

77 HR 1.8.453 § 3, S. 301.

78 HR 1.8.454, S. 303-5 (9-7.1428).

HR 1.8.546 § 7, S. 357. Allerdings bestand der Hochmeister au f der strikten Gleich 
stellung der Engländer mit anderen nichtpreußischen Kaufleuten.
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nach England zu bitten,80 die von den englischen Preußenfahrem er 
hobenen Vorwürfe zu widerlegen.81 Damit scheint er Erfolg gehabt zu 
haben, denn der Streit über die Rechte des Englischen Kaufmanns in 
Preußen, der 1422 begonnen hatte, endete mit der feierlichen Bestäti 
gung der hansischen Privilegien durch Heinrich VI. am 1.10.1430.82

Der Friede sollte jedoch nur von kurzer Dauer sein. Bereits drei 
Monate später brachen Streitigkeiten von bislang ungeahnter Heftig 
keit aus, weil das englische Parlament am 12.1.1431 die Tunnage-und- 
Poundage-Sätze für sämtliche Ausländer um 50% angehoben hatte.83 
Damit war wieder die Frage nach der generellen Berechtigung der 
Krone zur Erhebung von Subsidien von den hansischen Englandfah 
rern aufgeworfen worden.

V.4.2: D e r  Po u n d a g e -St r e i t  (1410-31)

Wie bereits dargelegt, vertraten Krone und Kontor unterschiedliche 
Ansichten über die Befreiung der ausländischen Kaufleute von neuen 
Zollbelastungen durch § 12 der Carta mercatoria. Obwohl gleich 
nach der Ratifizierung des Vertrags von London die Aufmerksamkeit 
der Hansestädte den englischen Repressalien für die Ausschreitungen 
der Lübecker Bergenfahrer galt, ließ der lebhafte Widerspruch der 
Hansestädte gegen die fortgesetzte Erhebung von Tunnage und 
Poundage nicht lange auf sich warten.84 Am 10.4.1412 protestierte ein

80 Tannenberg war am 28.7.1429 vom Marienburger Großschäffer beauftragt worden, 
838 Nobel (i2 7 9  6s 8d) einzutreiben, die Henry Percy, Earl of Northumberland für 
1403 gekauftes Getreide noch schuldete: HR 1.8.666-7, S. 431- Er konnte seinen Auf 
trag nicht erfüllen: HR 1.8.778, S. 495 und GStA OBA 5377 (2.6.1430). Hierzu s. Sar- 

n o w s k y , Streit der Marienburger Großschäfferei. Tannenberg war in den Jahren 1434 

bis 1436 scabinus (Schöffe) und von 1437 bis 1439 Ratsherr in Danzig: SS rer. Pruss. 

4, S. 320f.

81 HR 1.8.668, S. 431f. Besonders besorgniserregend war offensichtlich die englische 
Beschwerde über die Gewerbeabgabe in H öhe von 6 PrMK. Tannenberg wurde gebe 
ten, den Engländern gegenüber klarzustellen, daß diese Abgabe nur für die englischen 
Lieger in Danzig galt, d ie sich mehr als ein halbes Jahr dort aufhielten und die keller 
ußhalden und  bu rgem a run g  thuen, in  deme das sie h ier gut kouffen und dasselb h ier 

Widder vorkouffen.

82 CPR 1429-36, S. 147 und HUB 6.888, S. 490. Bestätigt wurde die Urkunde Heinrichs 
V. vom 25.11.1413, mit der auch die Befreiung der Hansekaufleute von Tenths und Fif- 

teenths verbrieft w orden war: HUB 5.1114, S. 578f.

83 RP 4, S. 369.
Zu den Auseinandersetzungen mit den Bergenfahrem  s. Lübecks Einladung zu dem 

am 8.9.1411 stattfindenden Hansetag (LivUB 1.4.1896, Sp. 787-9 vom 15.7.1411), wo 
die rosterirtge lives u nd  gudes in England zur Sprache gebracht werden sollten. Engli-
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Lüneburger Hansetag gegen diese Abgaben und gegen die überhöhten 
städtischen Zölle Southamptons,8i allerdings ohne Erfolg. Als Sigmund 
nach der Besiegelung des Vertrags von Canterbury Frieden stiften 
wollte, beschwerte sich der Deutsche Kaufmann in Brügge abermals 
über die Erhebung von Poundage:

Item  umme to sprekende van den 12 penningen Engelsch, de elk 
copman in  Engeland van alle sinen gude, dat be dar int landt 
bringet efte utvoret, m oet geven boven de rechten costume, dat de 
mochten afkomen, dat were ok sere p ro fitlik .**

Es läßt sich kaum bestreiten, daß dies in der Tat gewinnbringend war. 
Da die Hansen mit schmalen Gewinnspannen operierten, hätte eine 
Senkung der Kosten um 5% (12d/£) ihre Profite erheblich gesteigert. 
Doch die Hansen mußten weiterhin Tunnage und Poundage entrich 
ten.

Mit dem Regierungsantritt Heinrichs VI. verschlechterte sich die 
Lage der Hansekaufleute spürbar. Das erste Parlament des neuen Kö 
nigs mußte eine Entscheidung hinsichtlich der Subsidie treffen, da die

sehe Beschlagnahmen und Ausreiseverbote: HR 1.6.78, S. 81-4 (CPR 1408-13, S. 383-5 
und Foedera (H ) 4/2, S. 7 ) sow ie PRO, E28/28/63 und E28/28/86 für die Beschwer 
den der Lynner Bergenfahrer. Am 15.5.1411 bürgten die hansischen Bergenfahrer in 
Boston für ihr Erscheinen vor dem Kronrat, um auf die Vorwürfe der englischen 

Bergenfahrer zu antworten: OCR 1409-13, S. 152f.; HUB 5.1000, S. 518; Foedera (H) 
4/1, S. 191 und HR 1.6.82, S. 85. W ie der Lübecker Hansetag am 15.7.1411 feststellte, 
wollten die Bergenfahrer die Engländer und Flamen aus Bergen vertreiben: HR 1.6.37 
§ 1 und 3, S. 22f. Vgl. HR 1.6.38, S. 23- Verwendungsbrief Heinrichs IV. vom 26.6.1411: 
HUB 5.1012, S. 524f. Vgl. auch die Schreiben des Lübecker Flansetags vom 15-7.1411: 

HUB 5.1016, S. 527 (an den Kön ig); HR 1.6.40, S. 24 (an die Hansestädte); HR 1.6.41, 
S. 24f. (an die preußischen Städte). S. auch den Brief Heinrichs IV. vom 9-91411, in 

dem er bekanntgab, daß ab sofort eine Sondergenehmigung für hansische Ausfuhren 
erforderlich sei, daß jedoch in der Regel die Entscheidungen über Lizenzen für die 
Hansen günstig ausfallen würden: Foedera (H ) 4/1, S. 197 und FIUB 5.1023, S. 531- 
Der Streit wurde schon am 22.9.1411 durch die Versicherung des Bergener Kontors 

beigelegt, daß die englischen Bergenfahrer nicht mehr bekümmert werden würden: 

HUB 5.1024, S. 531f. Einen Tag später gab Heinrich IV. den hansischen Bostonhandel 
frei: HUB 5.1025, S. 532f. S. auch HR 1.6.80, S. 85.
83

HR 1.6.68A § 15, S. 59 (Tunnage und Poundage) und § 45, S. 63f. (Boykott South 
amptons ab dem 2512.1412). Hierzu vgl. auch die Zivilklage des Hansekaufmanns 

Heinrich Dorst gegen den Bürgermeister und die Bailiffs von  Southampton am 
4.11.1410: Harry W. G i d d e n , Hg., The Book o f Remembrance o f  Southampton = 

Southampton Record Society Publications 28, Southampton 1928, S. 21-38, und den 
Befehl Heinrichs IV. vom 20.11.1410: CCR 1409-13, S. 137.

86 HR 1.6.400 § 18, S. 398.
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letzte Bewilligung mit dem Tod Heinrichs V. erloschen war.87 Die ein 
heimischen Kaufleute wurden entlastet, während die ausländischen 
Englandfahrer weiterhin Tunnage und Poundage entrichten mußten. 
Das zweite Parlament Heinrichs VI. übernahm diese Regelung.88 Der 
hansische Protest blieb nicht aus. Es war schlimm genug, daß sie bis 
her die Subsidie entrichten mußten, zu deren Zahlung sie sich gemäß 
§ 12 der Carta mercatoria gar nicht verpflichtet fühlten. Zumindest 
aber waren einheimische und ausländische Kaufleute bislang immer 
gleich behandelt worden. Die Favorisierung der Engländer veranlaßte 
das Kontor, unter Hinweis auf seine Privilegien Einspruch zu erheben. 
Die englische Regierung ging insofern darauf ein, als sie den Hansen 
am 1.3.1423 erlaubte, Bürgen für die Entrichtung der fälligen Summe 
zu stellen, bis eine endgültige Entscheidung getroffen worden war.89 
Die Barone des Exchequers und die Richter der Zentralgerichte King’s 
Bench und Common Pleas wiesen den hansischen Einspruch jedoch 
am 3 7.1423 ab, was der Kronrat vier Tage später bestätigte.90 Der 
Deutsche Kaufmann blieb dennoch bei seiner Weigerung, woraufhin 
die englische Regierung Inhaftierungen vomahm. Jetzt wandte sich 
das Kontor mit einer Beschwerde an den Lübecker Hansetag 
(16.7.1423). Man bat den Hochmeister und Stralsund, englische 
Kaufleute und Güter zu arrestieren,91 wozu allerdings weder die preu 
ßischen Städte noch der Hochmeister bereit waren. Sie boten den 
hansischen Ratssendeboten in Lübeck lediglich an, Heinrich VI. und 
dem Parlament zu schreiben.92 Daraufhin protestierte das Londoner 
Kontor erneut beim Kronrat, allerdings ohne Erfolg.93

Nachdem Verwendungsschreiben des Hansetags sowie König Sig 
munds an den Kronrat und das Parlament (20.10.1423-28.2.1424) 
nichts gefruchtet hatten, beschwor der Deutsche Kaufmann die Han 

87 RP 4, S. 64.

88 RP 4, S. 173 (1.9.1422-11.11.1424) und S. 200 (11.11.1424-11.11.1426). Die Englän 

der mußten diese Abgabe erst wieder seit dem 1.8.1425 zahlen: RP 4, S. 276.

89 PRO, E28/39/38. Die Hansen führten die C arta  m ercatoria  an.

90 Mary H e m m a n t , Hg., Select Cases in the Exchequer Chamber before all the Justices 

of England = SS 51, London 1933, S. 27 (=  HUB 6.515, S. 291). Entscheidung des 
Kronrats: PPC 3, S. l l l f .  und HUB 6.526, S. 291f. Vgl. auch die Erstattung der Spesen 

an die Richter: PRO, E403/661 m 11 (12.7.1423).

91 Protest des Deutschen Kaufmanns am 16.7.1423: HR 1.7.609 § 6, S. 416. Schreiben 
an Stralsund, das d ie Briefe an den Hochmeister, Danzig und die preußischen Städte 

erwähnt: HUB 6.517, S. 292.

92 HR 1.7.623, S. 425f. und HR 1.7.624 § 5, S. 428.

95 PPC 3, S. 117 (Herbst 1423) und HUB 6.529, S. 296 (23.10.1423).
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sestädte eindringlich, h ir  op unde entegben ordynancie unde opsate 
... na juw en guddunken zu machen.94 Die Reaktion der Städte ist un- 
klar.95 Sicher ist nur, daß am 21.7.1425 eine Delegation des Deutschen 
Kaufmanns bei den hansischen Diplomaten in Gent erschien, um die 
Klage des Londoner Kontors vorzutragen. Aus dem Bericht der hansi 
schen Gesandten läßt sich schließen, daß die Erhebung von Tunnage 
und Poundage, die nach wie vor lediglich von den Ausländem zu 
entrichten waren, im Mittelpunkt stand:

Item  upten 21. dach in  J u lio  do quemen Tideman Questenbercb 
unde Bertram Cleyhorst to Gbend vor de heren unde brachten 
enen credencienbreyff van den Duetschen coepman in Ingeland, 
unde deden den tzarter van eren Privilegien den heren overlesen 
unde clageden, wo se groetlike in  den Privileg ien  dar inne begre- 
pen verkortet werden,96

94 HR 1.7.671, S. 45lf. (6.4.1424).

95 D er Revaler Sendebote Tideman Vos deutete in einem Schreiben an seine Ratskolle 
gen an, daß der Lübecker Hansetag die Entsendung e iner Gesandtschaft nach Flan 
dern ins Auge gefaßt hatte, w o  diplomatische Kontakte zu den englischen Unterhänd 

lern geknüpft werden sollten. Über den Gegenstand dieser Verhandlungen sagte Vos 
jedoch nichts. Er hoffte, daß d ie Preußen teilnehmen würden, doch komen dey nicht, 
so isset suott, dat van d er botschop n ich t en wert unde ge t a l toruogge, dat doch legen 

den kopm an wel sin, wante m an  seget h iir, dat dei Engelscben boden sollen to 
B ruogge kom en tegen der stede boden-, LivUB 1.7.141, S. 105f. Die Hansestädte beab 

sichtigten offensichtlich die neuen, privilegienwidrigen Zölle zur Sprache zu bringen. 
Zu dieser Zeit wurden auch zwei englische Diplomaten abgesandt, was möglicherweise 

im Zusammenhang mit den vorgesehenen Brügger Verhandlungen stand. Vom 
2.8.1424 bis zum 20.3.1425 reiste John Stokes als Botschafter versus Imperatorem 
Rome, electores Im perij et a lios principes de A lem ania  (vgl. seine Abrechnung (PRO, 
E364/58 m B) und die Zahlung von  £66 13s 4d am 4.8.1424: PRO, E403/666 m 14). 
John Norton wurde versus Regem de Poloigne, Regem de Denm ark, Ducem de 
Letheawe et m agistrum  de P ru ce  geschickt; die Reise dauerte vom 4.8.1424 bis zum 

28.2.1425 (vgl. seine Abrechnung (PRO, E101/322/9 und E364/58 m B) sowie die 
Zahlung von £66 13s 4d am 4.8.1424: E403/666 m 14). Leider geben die überlieferten 

Zahlungsanweisungen und Abrechnungen beider Gesandten keinen Aufschluß über 
mögliche Zusammenkünfte mit hansischen Unterhändlern, weil sie sich auf die übliche 
Begründung für eine Gesandtschaft -  p ro  certis causis d ictu m  d om in um  nostrum Re 
gem  et consilium  suum adhoc m oventibus -  beschränken.
96

HR 1.7.800 § 33, S. 548. Daraufhin schrieben die hansischen Diplomaten Briefe an 
Köln und Hamburg. Die Antworten sind allerdings nicht bekannt. Schließlich bat der 

Deutsche Kaufmann in London am 5.8.1425 die hansischen Botschafter eindringlich, 
nach London zu kommen und dort über d ie beklagenswerte Lage der Englandfahrer 
zu beraten: HUB 6.592, S. 328. Ob die Diplomaten dieser Bitte nachkamen, ist unbe 
kannt.
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Mittlerweile hatte jedoch das Parlament am 14.7.1425 die Erhebung 
von Tunnage und Poundage von einheimischen Kaufleuten nach dem
1.8.1425 bewilligt.97 Da alle Kaufleute nun 3s/Tonne Wein und 12d/& 
zu entrichten hauen, waren die Wettbewerbsbedingungen wieder 
gleich. Weil die große Ungerechtigkeit beseitigt worden war, fand man 
sich mit dem kleineren Übel ab und entrichtete Tunnage und Pound 
age ohne weitere Klage. Dieser Modus vivendi dauerte bis zu der Ent 
scheidung des Parlaments, die Poundage-Sätze für die ausländischen 
Kaufleute ab dem 12.1.1431 um 50% anzuheben. Danach brach erneut 
ein Sturm hansischer Proteste aus.

V.4.3: D e r  P o u n d a g e - S t r e i t  u n d  d ie  a n g lo - h a n s is c h e  K r is e  (1431-4)

Obwohl die am 20.3 1431 getroffene Entscheidung des Parlaments, 
rückwirkend zum 12.1.1431 die Poundage-Sätze für sämtliche Auslän 
der von 12d auf 18d/£ anzuheben 98 den Anlaß für die anglo-hansi- 
schen Spannungen bildete, griffen beide Seiten auch alte Beschwer 
den wieder auf. So potenzierte sich der ursprüngliche Streit rasch zu 
einer generellen Krise. Bis 1434 wurde klar, daß sie nur durch einen 
breit angelegten Interessenausgleich beigelegt werden konnte.

Die Wettbewerbsbedingungen waren erneut verzerrt, weil die aus 
den Zöllen entstehenden Kosten für Einheimische um 2,5% niedriger 
lagen und deren Tuchexporte außerdem vollständig vom Poundage 
befreit waren.99 Wie zu Beginn der Regierung Heinrichs VI. war auch 
1431 die Reaktion der Hansen abzusehen. Im Frühjahr wurden sie 
beim Kronrat vorstellig und beriefen sich bei ihrem Protest auf § 12 
der Carta mercatoria. Der Kronrat erlaubte den Hansen am 
10.5.1431, Bürgen für die zusätzlich geforderten 6d/£ zu stellen, bis 
eine Entscheidung darüber gefallen war, ob die hansischen England 
fahrer de d ro it verpflichtet waren, wie alle übrigen Ausländer den hö 
heren Satz zu entrichten.100 Weil die Hansen die Bürgen unverzüglich 
stellten,101 ergingen noch am selben Tag entsprechende Anweisungen

97 RP 4, S. 173-
Qfi

RP 4, S. 369 und HR 2.1.50, S. 32f.

99 Wolle, wollen clothe. hides and  wollefell, goyng  ou t o f  this saide ro ia lm e  waren für 

die Einheimischen nicht Poundage-pflichtig: RP 4, S. 369-

100 PPC 4, S. 86f. Vgl. auch HUB 6, S. 565 Anm. 3-

101 Für je £100 bürgten die Londoner Drapers John Beterenden, John Brikils und John 

Haddirley sowie der Londoner Sherman Robert Holland: CPR 1429-36, S. 145f. Über 
Haddirley/Hatheriey, Londoner Ratsherr (1434-60) und Sheriff (1431/2): B e a v e n , 

Aldermen, Bd. 2, S. 8  und T h r u p p , Merchant Class, S. 348.
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an die zuständigen Zöllner. Die Bürgschaft in Höhe von £400 hätte 
zusätzliche Poundage-Abgaben von Waren im Gesamtwert von 
£16.000 abgedeckt. Dies reichte jedoch bald nicht mehr: Am 11.8.1432 
wies der Deutsche Kaufmann in einem Schreiben an Hamburg und 
den Hochmeister darauf hin, daß sich die Verbindlichkeiten mittler 
weile (also nach anderthalb Jahren) auf über £1000 belaufen hatten. 
Dies würde einem Umsatz von mindestens £40.000 entsprechen.102 
Der beachtliche Umfang des hansischen Englandhandels erklärt 
sowohl die Heftigkeit des Streits als auch die rasch aufkommende 
Verhandlungsbereitschaft der Hansestädte.

Kurz nach der Entscheidung des Kronrats am 10.51431 legte das 
Londoner Kontor dem Hochmeister seine Beschwerden vor. Freilich 
wollte man ihn weniger über die Lage in England informieren, als 
vielmehr eine ungeheuere Empörung in Preußen auslösen Dies tritt 
besonders deutlich bei der bewußt irreführenden Darstellung der 
Zollbedrückungen hervor.103 Die Beschwerdeliste zeigt außerdem, daß

102 HR 2.1.147, S. 98f.

103 HUB 6.991, S. 549-51. Der Deutsche Kaufmann behauptete, daß seit Anfang der 
Erhebung von Poundage ä 12d/i die Gesamtzollbelastung der hansischen Ein- und 
Ausfuhren 10% betrug (§ 2). Das Kontor tat so, als ob  jeder Hansekaufmann dieselben 
Waren ein- und ausführte und beide Male verzollen mußte (je  5% ad  valorem  bei der 
Ein- und Ausfuhr, insgesamt also 10%). Allerdings garantierte § 1 der Carta mercato 
ria  d ie zollfreie Ausfuhr bereits verzollter Importgüter. Daher betrug die Gesamtzoll 
belastung in Wirklichkeit nur 5%. Ferner behauptete der Deutsche Kaufmann, daß die 
Zollbelastung der eingeführten Tonne Wein 5s betrug. Dabei addierte das Kontor die 
in der Carta m ercatoria  vereinbarte Tonnenabgabe (2s) und Tunnage (3s/Tonne). In 
Wirklichkeit aber war die 2s-Abgabe bei der Einführung von Tunnage und Poundage 

i.J. 1347 entfallen. Darüber hinaus war diese hansische Beschwerde gegenstandslos, 

weil die hansischen Englandfahrer nur verschwindend geringe Mengen Wein nach 
England importierten. In § 3 wurde ferner behauptet, daß nach der Verabschiedung 

der höheren Tunnage-Sätze (6s/Tonne Süßwein) die Gesamtbelastung der eingeführ 
ten Tonne Wein 8s betrug. H ier wurden wieder die 1303 vereinbarte Abgabe 
(2s/Tonne) und Tunnage addiert. Die tatsächliche Belastung der Tonne Süßwein be 
lief sich aber auf 6s/Tonne. Für den nichtsüßen Rheinwein betrug Tunnage nach wie 
vor 3s/Tonne. In § 4 und 5 hieß es, daß die Gesamtbelastung der Handelswaren mit 

Zöllen und Subsidien 4s/£ oder 20% a d  valorem  betrug. Zu diesen Zahlen ist das 
Kontor durch die Summierung von Zoll- und Subsidienbelastungen gekommen: 18d/£ 
Poundage bei der Einfuhr und 18d/£ bei der Ausfuhr (lau fende Summe: 3s); 3d/£ 

Petty Customs jeweils bei der Ein- und Ausfuhr (insges.: 3s 6d); 6d pro Halblaken 

(insges.: 4s). Doch war eine Doppelverzollung ausgeschlossen. Außerdem mußte man 
keine Petty Customs (3d/£) für Tuch entrichten. Daher betrug die Zoll- und Subsi- 
dienbelastung für Waren (außer Wein, Wachs und Tuch) 8,75% (18d/£ Poundage zu 
züglich 3d/£ Petty Customs = 21d/£). Tuch wurde mit Poundage (18d/£: bei einem
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sich der Streit bereits ausgeweitet hatte. Nur die ersten fünf Absätze 
befaßten sich mit der Erhöhung der Poundage-Sätze. In fünf weiteren 
Punkten beklagte sich der Deutsche Kaufmann über Kopfsteuern in 
Calais und England (§ 6),104 über den Calaiser Stapelzwang (§ 7),105 
über die verzögerte Zahlung des Exchequers für Prises (§ 8 ),106 über 
die mangelhafte Unterstützung des Kronrats bei der Rückerstattung 
der von englischen Ausliegern geraubten Waren (§ 9) und schließlich 
über die Verzögerung eines vor dem Admiralitätsgericht verhandelten 
Falles (§ 10).107

Die Klagen des Deutschen Kaufmanns fielen auf fruchtbaren Boden. 
In Preußen herrschte soviel Unwissen über die Zustände in Eng 
land,108 daß allem Glauben geschenkt wurde. Die Absicht des Deut 
schen Kaufmanns gelang vortrefflich, und die preußischen Maßnah 
men fielen drastisch aus. Noch i.J. 1431 teilte der Hochmeister Hein 
rich VI. mit, daß man die englischen Preußenfahrer zur Stellung einer

Durchschnittswert des Normtuchs von £1 6s 8d = 24d) und Tuchzoll (12d), also ins 
gesamt 3s oder 11,25% ad  valorem  belastet.
104

Diese angebliche Kopfsteuer läßt sich nicht belegen. Es kann sein, daß der Deut 
sche Kaufmann an die Auslagen für Zollquittungen bei Wollausfuhr (2d pro Kauf 
mann) oder an den Calaiser Pfennig (8d/Sack W olle) dachte. Die Alien Subsidy (Je n k s , 

Hans Hawgk, S. 161 Anm. 19) scheidet aus, weil sie erst 1439 verabschiedet wurde. 
Auch die in einer parlamentarischen Beschwerde der Einwohner der Grafschaft North- 
umberland über eine widerrechtlich vom Sheriff erhobene Kopfsteuer kommt nicht in 

Frage: RP 5, S. 107f. (1444).

105 Der Deutsche Kaufmann tat hier so, als ob  der Wollexporteur auf jeden Fall ge 
zwungen war, über Calais zu exportieren. Dies stimmte nur bedingt. Gegen Entrich 
tung des Calaiser Pfennigs konnte man den Stapel umgehen und Wolle direkt in alle 
Welt verschiffen. Außerdem war diese Beschwerde gegenstandslos, weil die hansischen 
Englandfahrer kaum an der Wollausfuhr beteiligt waren. Interessierte sich ein Han 
sekaufmann für diesen Sektor, so ließ er sich einbürgem  (z.B. Johann Swart, Emst Rü 
den), um in den Genuß der günstigeren einheimischen Zoll- und Subsidiensätze zu 

kommen.

106 Prises waren Handelsgüter, die der Königshof für den Eigenbedarf beanspruchte. 
Das hansische Anrecht auf rasche Bezahlung fußte auf der Carta m ercatoria. HUB 

2.31 §4 , S. 16.

107 Vgl. die Carta m erca toria  § 5. Gemeint war der Prozeß zwischen dem Danziger Jo 
hann Smyth und einigen Lynnem, der die englischen Gerichte jahrelang beschäftigte: 

HUB 6.418, S. 231f. (3.5.1422); HUB 6.447, S. 248f.; HR 1.8.452 § 6, S. 300 (ca. 1422); 
HUB 6.561, S. 513 (13.8.1424); HUB 6.678, S. 380f. (22.6.1427); HUB 6.789, S. 447f. 
(28.5.1429); HR 2.2.76 § 22, S. 67 (ca. 1432); HR 2.2.76 § 23, S. 68 (1436). S. auch 

PRO, Cl/12/153 (Mai 1431).
108 Das Londoner Kontor hielt es z.B. für nötig, dem Hochmeister mitzuteilen, daß

drei Nobel einem £ entsprachen und wie der Wechselkurs war: HUB 6.991 § 5, S. 550.
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Bürgschaft gezwungen habe, die der der hansischen in London ent 
sprach. Außerdem drohte er mit Vergeltungszöllen für den Fall, daß 
das Londoner Kontor nicht von der Bürgschaft befreit werden würde. 
Allerdings war er bereit, von den schon getroffenen und geplanten 
Maßnahmen abzusehen, wenn den Beschwerden der hansischen 
Englandfahrer abgeholfen würde.109

Hatte der Deutsche Kaufmann auf die Unwissenheit des Hochmei 
sters und der preußischen Regierung gesetzt, um für seine Zwecke 
eine anti-englische Stimmung in Preußen zu erzeugen, so erwies sich 
eben diese Unkenntnis als Hindernis im weiteren Verlauf der Ausein 
andersetzungen. Für den Hochmeister waren z.B. custuma und sub 
sidium  ein und dasselbe, nämlich einfach Handelsabgaben. Daher 
machte er in seinem Schreiben an König Heinrich VI. den schwerwie 
genden Fehler, die zusätzliche Poundage-Abgabe statt ’Subsidie’ stets 
custuma oder theolonium  zu nennen.110 Dadurch fiel es der Krone 
leicht, in ihrem Antwortschreiben vom 10.3-1432 zu bemerken, daß 
kein neuer Zoll erhoben worden sei, sondern nur die Subsidien.111 
Für die Krone war der Unterschied zwischen custuma und subsidium 
von entscheidender Bedeutung, weil ihr Recht, custume von den 
Hansekaufleuten zu erheben, ein für allemal durch die Carta merca 
toria  gesichert war. Da die Subsidien dort nicht explizit erwähnt wor 
den waren, fühlten sich weder die Parlamentarier noch die Kron- 
anwälte im Hinblick auf Tunnage und Poundage oder die anderen 
Subsidien im geringsten eingeschränkt. Diese Ansichten erklären den 
leicht verwunderten und zugleich verletzten Ton des königlichen 
Schreibens vom 10.3.1432 an den Hochmeister: Weil sich die engli 
sche Regierung durchaus berechtigt fühlte, Subsidien von den Hansen 
zu erheben, konnte sie kaum verstehen, warum die Preußen so em 
pört waren. Überzeugt davon, daß die Klagen des Deutschen Kauf 
manns grundlos waren, protestierte der König seinerseits energisch, 
wenn auch letztlich erfolglos, gegen die preußische Zwangsbürgschaft 
und die Inhaftierung des englischen Gouverneurs und seiner fünf Bei 
sitzer (captanei ipsorum A nglicorum  et sociorum  ejusdem). Das we 
nig später eröffriete Parlament (12.5 -17.7.1432) verlängerte die Tun- 
nage-und-Poundage-Bewilligung zu den bestehenden, unterschiedli 

HUB 6.992, S. 551-3. Etwas später wurde eine niederdeutsche Übersetzung ange 
fertigt: GStA OBA 7837.

In der niederdeutschen Übersetzung als custume oder czo l bezeichnet. Der Deut 
sche Kaufmann hatte lediglich von cxolle  gesprochen: HUB 6.991 § 2-4, S. 550.

111 HUB 6.1005, S. 560f.
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chen Sätzen.112 Die von den preußischen Maßnahmen betroffenen 
Engländer reichten darüber hinaus eine Petition ein,113 die ein Licht 
auf die juristischen Probleme wirft, mit denen die Kaufleute auf bei 
den Seiten zu kämpfen hatten, und darüber hinaus zeigt, in welchem 
Maße die englischen Preußenfahrer auf das Common Law vertrauten. 
Die Petition begann mit der Klage, daß obwohl die Hansen zwar Wa 
ren gestohlen hätten, keine Kaperbriefe ausgestellt werden könnten, 
da es sich bei den Hansestädten um befreundetes Ausland handele 
{que ils soient de vostre amiste). Außerdem seien englische Güter in 
den Hansestädten beschlagnahmt worden. Das Problem war nun, daß 
es hierfür im Common Law kein Gegenmittel gab, weil es nur dort, wo 
der Rechtsstreit entstanden war, ein Gerichtsverfahren zuließ. Kein 
Common-Law-Gericht hätte die Klage eines in Preußen oder Lübeck 
geschädigten Engländers zugelassen.114 Um diese Lücke im englischen 
Recht zu schließen, baten die Geschädigten König und Parlament, 

d ’ordeigner ... que chescun de vous ditz lieges poient prendre, 
mayntener et suer en le citee de Loundres tieux actions de trespas 
et processe sur ycelles, envers atantz de la compaigne des ditz 
mesne hans, en ycest votre roia lm e demurrantz ou a demurrer, 
come Hz averoient envers eux, qu i ount fa it  ou ferrount tieux tor 
tes ove fo rce  a eux deinz le d it citee, et come a luy mesmes 
semblera affaire a toutz ceitx tortes a eux facer, et desore a fa ire  
devaunt vous en votre bank, ou devaunt vous justices en votre 
commune bank, ou en la d it c itee ."'’

Man wollte also Trespass-Klagen116 gegen die hansischen Englandfah 
rer erheben, als ob das Vergehen in London begangen worden wäre. 
Dabei sollte die Prozedur angewandt werden, die bei derartigen Kla 
gen, die vor den Zentralgerichten Kings’s Bench und Common Pleas

112 RP 4, S. 390 (11.11.1432-11.11.1434).

113 RP 4, S. 403f. und HR 2.1.146, S. 97f.

114 Dennoch haue der Englische Kaufmann die Anwendung des Territorialitätsprinzips 
1428 gefordert: HR 1.8.1162 § 3 und 5, S. 774-6. Das Common Law trennte seit ca. 
1300 die Wahrheitsfindung streng von der Anwendung des Rechts. Nur die Geschwo 
renen hatten über die Fakten in einem Fall aussagen. Der Richter haue keine 
Inquisitorialbefugnisse und spielte somit keine Rolle bei der Wahrheitsfindung. Er 
hatte lediglich die Bestimmungen des geschriebenen und ungeschriebenen Gesetzes 
aufgrund dessen anzuwenden, was die Jury als wahr erkannt hatte: B a k e r , S. 6 6 . Da 
nur die Geschworenen über die Tatsachen Bescheid wissen konnten, war es erforder 

lich, daß sie aus der Ortschaft kamen, w o  der Rechtsstreit entstanden war.

115 HR 2.1.146, S. 97f.

Über Trespass s. B a k e r , S. 56-61, u n d  M i l s o m , S. 244-70.
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oder in London verhandelt wurden, üblich war. Was sollte aber ge 
schehen, falls sich die Hansen, wie durchaus 2x1 erwarten war, mit der 
exceptio (traversum )117, daß keine Anklage über Vorfälle in Preußen 
erhoben werden konnte, verteidigen sollten?

Et si ceux ency assuers, action  plee pledent en travers de action de 
vos d itz lieges, ou autrement, dont enquest covient estre pris, que 
adonques les viscounts del citee de Loundres p u r  le temps 
esteantz, face enpaneller deinz lou r baile de vous ditz lieges 
gentes, dont chescun e it frank  tenement a ll value annuelment de 
40s, outre les resprises. Et si trove soit p a r les gentes ency appanel- 
lers p u r  vous d itz lieges, que adonques les d itz gentes taxeront les 
damages p u r  les d itz lieges et sur ceo les justices, devaunt queux 
les d itz sutes serront pris, eient poivayre p a r auctorite  suisdit [des 
Parlaments], de doner juggem ent p u r les d itz lieges sur le verdit 
p a r les d itz gentes enpaynnellers, ency a doners et de agarder ex- 
ecusion envers ceux ency a suer ou envers la d it compaigny, all 
election de ceux, qu i sueront tieux actions.118 

Ein traversum  konnte nur von Geschworenen geklärt werden.119 In 
diesem Falle hätte man eine Jury fragen müssen, ob die Klage der eng 
lischen Geschädigten vor einem Common-Law-Gericht verhandelt 
werden dürfte. Die Engländer baten, die Geschworenen aus den Rei 
hen derer zu wählen, die über den für Geschworenen üblicherweise 
geforderten Mindestbesitz verfügten. Sie sollten auch den Schaden ta 
xieren, und die Richter sollten dann die hansischen Angeklagten zur 
Bezahlung anweisen.

Die Petition stellt einen wichtigen Versuch dar, das vorwiegend im 
Agrar- und Feudalbereich beheimatete englische Zivilrecht den Be 

Exceptio war der Terminus technicus aus dem römischen Recht, dem travers 
( traversum )  im anglo-normannischen Recht entsprach: B a k e r , S. 67f., und M il s o m , S. 
30-2.

118
H R  2.1.146, S. 97f. Uber Tenements: P o l lo c k  und M a i t l a n d , Bd. 2, S. 148f. In der

mittelalterlichen englischen Rechtssprache umschließt das W ort alles, was ein Mann
besitzen und was ihm weggenommen werden kann. 'Frank Tenem ents’ bezeichnen

materielle oder immaterielle Besitztümer, die der Betreffende nicht infolge einer
Leibeigenschaft hat. Besitzhürde für den Geschworenendienst: ebenda, S. 631f. und
Je w e l l , English Local Administration, S. 33. Anhebung der G renze auf 40s/Jahr: SR 1,
S. 113- Ein Einkommen von 40s/Jahr war nicht übertrieben hoch, sondern zumindest
in London gute Mitte: T h r u p p , Merchant Class, S. 125f
119

B a k e r , S. 67f.
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dürfhissen des Femhandels anzupassen.120 Heinrich VI. schob freilich 
eine Entscheidung auf die lange Bank.121 Die Hansekaufleute konnten 
ihre Vorstellungen auch nicht durchsetzen, wie sie am 11.8.1432 in 
einem Brief an den Hochmeister feststellten. Der Kronrat habe ihnen 
vor dem Parlament (12.5 -17.7.1432) stets gesagt, daß die Parlamenta 
rier eine vom König getroffene Entscheidung wieder rückgängig ma 
chen könnten. Nachdem man jedoch nun eine Übereinstimmung mit 
den Gemeinen erzielt habe, hieße es, der König sei boven a l recht.122 
Es ist sicherlich gewagt, aus dieser Feststellung des Kronrats verfas 
sungsrechtlich Bedeutsames ablesen zu wollen. In dem Augenblick, 
als das Kontor dem Hochmeister schrieb, war der englischen Regie 
rung aller Wahrscheinlichkeit nach daran gelegen, das Ergebnis der 
anglo-dänischen Verhandlungen abzuwarten, bevor man sich ernsthaft 
mit dem Deutschen Kaufmann oder den Hansestädten beschäftigte. 
Die anglo-dänischen Gespräche sollten zum einen die englischen 
Verluste im Krieg zwischen Dänemark und den wendischen Städten 
(1426-35) auf ein Minimum beschränken123 und zum anderen Han 

120 1385 versuchten die englischen Hansefahrer, sich durch die iv ithem am -Prozedur 
an den Hansen schadlos zu halten: HUB 4.849, S. 357. Vgl. auch den Vertrag von Lon 
don (22.3 1437), der Veränderungen der Prozeduren des englischen Rechts beinhal 
tet: HR 2.2.84 § 5 , 6  und 10, S. 84-8. Über urithem am  s. oben S. 494 Anm. 87.

121 Responsio: le rot sadvisera: RP 4, S. 404 und HR 2.1.146, S. 98.

122 HR 2.1.147, S. 99- Kopien gingen an Hamburg und wohl auch an die anderen Han 

sestädte: ebenda, S. 98 Anm. 1.

123 Die Gesandten der ersten Botschaft waren Dr.utr.iur. William Sprever und der ar 
miger John Grymesby. Vollm achten: am 24.11.1430: Foedera (H ) 4/4, S. 167. Vgl. die 
Entscheidung des Kronrats vom 27.11.1430: PPC 4, S. 71 und HR 2.1.49, S. 31 f- Ab 
rechnungen und Zahlungen: William Sprever (unterwegs: 6.2.-24.12.1431. Reise 
route: Hull-Kopenhagen (H afnarum )  mit dem Schiff le George de Hull, Kapitän John 
Lymmouth; Nyköbing/Dänemark-Rostock mit dem Schiff le Snekke de Nostre Dam e de 

Newcopyng, Kapitän Clays Ducheman; Calais-Dover mit dem Schiff le M arie de Dover, 
Kapitän Thomas Boner): Abrechnungsermächtigung vom 30.6.1432: PRO, E159/208 
BDT m 4; Abrechnung: PRO, ElOl/322/42 und E364/65 m E; Anweisung zur Spesen 
vorauszahlung vom 27.11.1430: PRO, E404/47/151; Zahlung: £66 13s 4d am 
28.11.1430: PRO, E403/697 m 8 und Foedera (H ) 4/4, S. 169 (aus BL, Cotton Cleopa 
tra F.IV). Die Gesandten der zweiten Delegation waren der miles Robert Shotesbroke 
und Dr.iur.utr. William Sprever. Vollm achten: am 21.7.1432: Foedera (H ) 4/4, S. 184. 
Abrechnungen und Zahlungen: Robert Shotesbroke (unterwegs: 9 9.1432-8.5.1433- 
Reiseroute: Orwell-Dänemark mit dem Schiff le Hulk de Spruse-, Dänemark-Rostock; 
Calais-Dover); Abrechnungsermächtigung vom 15-7.1433: E159/209 BDT m 7. Abrech 
nung: E101/322/23 und E364/66 m G. Zahlungsanweisung vom 22.7.1432: 
E404/48/344. Zahlung: £182 am 19-7.1432: E403/703 m 14. William Sprever 
(unterwegs: 11.9.1432-3 5.1433): Abrechnungsermächtigung vom 9 3  1437:
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delsfragen regeln. Die Dänen waren daran interessiert, die englischen 
Kaufleute aus den 'verbotenen Gebieten’ Island, Finnland und Hel 
goland'24 zu verbannen und die Versklavung der Einwohner dieser 
Landstriche zu unterbinden.125 Die Engländer wollten ihre Handels 
rechte in Bergen absichem, solange die Lübecker durch den Krieg 
von der Bergenfahrt abgehalten wurden. Die englische Regierung 
spielte auf Zeit, bis der anglo-dänische Vertrag am 24.12.1432 besie 
gelt wurde. Die hansischen Englandfahrer vertrauten hingegen auf die 
Maßnahmen des Hochmeisters, denn, wie der Deutsche Kaufmann 
sagte, g ii syt unse vader, a ll unse troest steyt an ju .126

Das Londoner Kontor hatte schon in einem Schreiben vom
11.8.1432 an den Hochmeister angedeutet, daß die hansischen Vor 
stellungen beim Parlament zumindest unter den Gemeinen nicht ganz 
ohne Resonanz geblieben waren. London gehörte durchaus zu den 
Sympathisanten der Hansen, wie ein Brief des Londoner Stadtrats an 
Danzig vom 12.3 1433 zeigt, in dem die Ratsherren ihr Bedauern über 
die Anhebung der Poundage-Sätze zum Ausdruck brachten und beton 
ten, daß dies gegen den Willen der Stadt geschehen war. Dabei kamen 
sie aber wieder einmal auf die Reziprozität zu sprechen.

Welche freiheiten seynen [des Hochmeisters] kouffluthen czugelas- 
sen werden bey underscheidt, wen dy Engelschen koufflute komen 
in  dy jeghenen der Dudschen kouffmanne, das sie denne doselbist 
fru n tlich  und erlich umbe des willen werden gehandelt und in so- 
taner underscheid vry kouffslagen mögen, also als dy Deutschen 
kouffluthe h ir im  reiche czu Engelant.127 

Die Londoner hatten 1427 begonnen, die Belange des Englischen 
Kaufmanns durch Zusammenarbeit mit dem Stalhof zu fördern. In die 
selbe Richtung weist dieser Brief: Die Londoner unterstrichen, wie 
sehr sie sich für die Interessen der Hansekaufleute in der Poundage-

E404/53/177. Abrechnung: E364/73 m G. Zahlungsanweisung vom 22.7.1432: 

E404/48/345. Zahlungen: £182 am 19-7.1432: E403/703 m 14; Zahlungsanweisung 
vom 9-3.1437: E404/53/178; Zahlung von £258 11s am 30.11.1437: E403/729 m 6.

Vgl. den anglo-dänischen Vertrag (L a n g e  et al., Hgg., Diplomatarium Norwegicum 
6.2.446, S. 466-71) und SR 2, S. 273 (10 Hen. VI, St. 1, c. 3 ). Helgoland war eine De 
pendance des Grafen von Holstein, dessen Lehnsherr der König von Dänemark war.

KL, C7/2, Ingelbys Übersetzung, S. 262 (26.8.1429).

HR 2.1.147, S. 99. Um diese Zeit bestätigte Heinrich VI. erneut d ie Wahllizenz für 
den Englischen Kaufmann: HUB 6, S. 571 Anm. 1. Die korporative Verfassung der eng 
lischen Niederlassung bestand also trotz der preußischen Pressionen fort.

Der Brief ist nur in einer gleichzeitig entstandenen niederdeutschen Übersetzung 
überliefert: HUB 6.1065, S. 594f.
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Frage eingesetzt hatten und noch einsetzen würden. Ihr Preis hierfür 
war freilich die Vertretung der Wünsche des Englischen Kaufmanns 
durch den Danziger Rat. Er sollte nun den Hochmeister dazu bewe 
gen, die Reziprozität anzuerkennen und die Beschwerden des Engli 
schen Kaufmanns abzustellen, insbesondere im Hinblick auf die 
geforderte Begleichung einer alten Schuld des Earl o f Northumber- 
land128 und die Bürgschaft in Höhe von £400.129

Die Londoner Ratsherren werden wohl den Englischen Kaufmann 
konsultiert haben, bevor sie ihre Briefe an Danzig und den Hochmei 
ster schickten, denn am 10.5.1433, kurz nach Eintreffen der Schrei 
ben, erschien eine Delegation der englischen Niederlassung beim 
Hochmeister, um ihre Klagen vorzutragen und ihre Rechte zu bean 
spruchen.130 Bedeutsam hieran ist, daß der Englische Kaufmann die 
geforderten Rechte aus dem Vertrag von London (4.12.1409) abgelei 
tet wissen wollte. Der Protest hinsichtlich der Schuld des Earl o f 
Northumberland stützte sich auf § 1 und § 7 des Londoner Abkom 
mens. Die vom Danziger Rat bestrittenen Ansprüche der englischen 
Niederlassung auf das Mieten von Häusern, besonders das Anmieten 
eines Sitzes für die Niederlassung, wollte man ebenfalls aus diesem 
Vertrag ableiten.131 Wie die Antwort des Hochmeisters zeigt, lehnte die 
preußische Regierung diese Interpretation des Vertrags von 1409 ent 
schieden ab. Man stellte fest, daß es die Politik des Ordens sei, sämtli 
che ausländischen Kaufleute gleich zu behandeln: Daher könne man 
niemanden bevorzugen.132

Behält man die zeitliche Abfolge der Ereignisse im Auge und schaut 
man sich erneut Graphik 31 an, dann werden die Hintergründe klar. 
Gegen Ende des Jahres 1428 hatten die Preußen dem Englischen 
Kaufmann erlaubt, sich durch einen Gouverneur vertreten und richten 
zu lassen.133 Zu dieser Zeit litt der anglo-preußische Handel noch un 
ter dem wendisch-dänischen Krieg (1426-35), und die englischen

128 Hintergrund: Sa r n o w s k y , Ein Streit der Marienburger Großschäfferei. Zahlungen: 

HUB 6, S. 594 Anm. 2.
129 Am 12.3.1433 schrieb der Londoner Rat dem Hochmeister in diesem Sinne. Nur das 
Antwortschreiben des Hochmeisters ist überliefert, in dem er seine Maßnahmen be 
züglich der Schuld Henry Percys verteidigte: HR 2.1.170, S. 118f. mit HUB 6, S. 594

Anm. 1.
IV)

HR 2.1.169, S. 117f.
131 Vertrag von London: HUB 5.916, S. 479-82. Vgl. HR 2.1.169 § 3, S. 118.

132 HR 2.1.241 § 12, S. 161 (24.1.1434).

133 Am 15.12.1428: HR 1.8.546 § 7, S. 357.
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Tuchexporte nach Preußen sanken von 7507 (7 Heinrich VI.: 1428/9) 
auf 3500 Tücher (10 Heinrich VI.: 1431/2). Doch sobald der Freund 
schaftsvertrag zwischen Dänemark und England am 24.12.1432 in Ko 
penhagen unterzeichnet worden war,134 stiegen die englischen 
Tuchausfuhren nach Preußen wieder. Keine sechs Monate später sa 
hen sich die Engländer zu erneuten Protesten über die Beschneidung 
ihrer Rechte veranlaßt.135 Das Schicksal der englischen Niederlassung 
in Danzig hing also weitgehend vom Erfolg der Engländer im Preu 
ßenhandel ab. Waren die englischen Tuchausfuhren nach Preußen zu 
groß, fand Danzig bald einen Vorwand, um die Rechte des Englischen 
Kaufmanns einzuschränken.

In den Jahren 1433 und 1434 nahm der Druck auf beiden Seiten zu. 
Im Winter und Frühjahr stellte Heinrich VI. zwar Geleitbriefe für die 
Hansen allgemein und speziell für die Hamburger Englandfahrer134 
aus, doch hierin ein Beschwichtigungsmanöver zu sehen, wäre ver 
fehlt. Die Geleitbriefe waren ohne Verlängerungsmöglichkeit auf ein 
Jahr befristet und eigentlich überflüssig, da die auch Carta mercato 
ria  ( §1 )  allen ausländischen Kaufleuten Schutz und Geleit garantierte. 
Schon bestehende Rechte ließ man sich allerdings nur dann bestäti 
gen, wenn sie gefährdet waren. Die Geleitbriefe sind also ein Indiz für 
die unsicheren Verhältnisse. Dies zeigt eine Beschwerde des Deut 
schen Kaufmanns vom 26.4.1434, in der es hieß, daß kürzlich alle Wa 
ren von Kaufleuten aus Lübeck, Hamburg, Wismar und Rostock be 
schlagnahmt worden seien.137 Dies war offensichtlich als Repressalie 
für die englischen Verluste an die Auslieger der wendischen Städte im 
Rahmen des wendisch-dänischen Krieges gedacht. Nicht einmal die 
jüngst ausgestellten Geleitbriefe hatten dies verhindern können. Am 
selben Tag beschwerte sich der Deutsche Kaufmann beim Lübecker 
Hansetag über eine weitere Anordnung aus jüngster Zeit.13* Obwohl

L a n g e  et al., Hgg., Diplomatarium Norwegicum 6.2.446, S . 466-71.

135 HR 2.1.169, S. 117f. (10.5.1433).
136

Für die Hanse: CPR 1429-36, S. 328 und HUB 6.1099, S. 6 l2 f. Für Hamburg: HUB 
7.1.25, S. 12. D er Geleitbrief für d ie Lübecker Bergenfahrer (vgl. HR 2.1.320, S. 1990 
ist anscheinend nicht überliefert.

HR 2.1.320, S. 199f. Die englischen Versuche der Jahre 1431/2, sich mit den wen 

dischen Städten über den Schutz der englischen Ostseefahrer zu einigen (s. oben 

Anm. 123), sind fehlgeschlagen. Beide Gesandtschaften haben Gespräche mit den 
wendischen Städten aufgenommen, doch wurden die englischen Diplomaten Robert 
Shotesbroke und William Sprever dort verraden unde verspeyt und vom Grafen von 
Holstein inhaftiert: HR 2.1.320, S 199f
138 ’

HR 2.1.319, S. 198f.
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man die Waren der Femhändler bei der Zoll- und Subsidienerhebung 
seit 1377 gemäß den Einkaufspreisen (over zee erstes koepes in de 
market) wertmäßig geschätzt hatte, waren die Zöllner dazu überge 
gangen, die Handelsgüter nach dem Verkaufswert in England zu ver 
zollen. Eine weitere Erhöhung ihrer Kosten, die ohnehin durch die 
unterschiedlichen Poundage-Sätze spürbar angestiegen waren, woll 
ten die hansischen Englandfahrer aber nicht akzeptieren. Daher be 
schlossen sie, die Handelswaren unter Arrest zu belassen, bis die 
Krone die Anordnung zurücknahm. Dies kam einem Handelsboykott 
gleich. Obwohl Heinrich VI. und der Kronrat am 16.6.1434 die Zöllner 
anwiesen, die Waren nach Maßgabe des Wertes 'ersten Kaufs’ zu ver 
zollen,139 kam dies zu spät, um die Beratungen des Lübecker Hanse 
tags positiv zu beeinflussen.

Der Lübecker Hansetag vom 5.6.1434 stellt eine Zäsur in der hansi 
schen Englandpolitik dar. Bislang hatten das Londoner Kontor und 
die Hansestädte auf den langfristigen Erfolg der preußischen Maß 
nahmen gesetzt, um die Engländer zur Rücknahme der erhöhten 
Poundage-Sätze und zur Abschaffung der anderen Erschwernisse zu 
bewegen. Nun beschloß man in Abänderung dieser Politik zunächst 
die Entsendung einer Gesandtschaft nach England.140 Sollten die Ver 
handlungen über Poundage, die hansischen Privilegien und den 
Schadenersatz scheitern, dann sollte es einen Handelsboykott geben, 
wobei die Englandfahrt und das Kaufschlagen mit Engländern außer 
halb Englands gänzlich untersagt und die englischen Kaufleute und 
das englische Tuch aus allen Hansestädten verbannt werden sollten. 
Die flämischen, holländischen, seeländischen und brabantischen 
Städte waren aufzufordem, sich dem Boykott anzuschließen. Mit an 
deren Worten: Die alte Lübecker Strategie,141 eine Kontinentalsperre 
gegen England aufzubauen, wurde zu neuem Leben erweckt. Um die 
Einfuhr englischer Textilien effektiver zu unterbinden, wollte man in 
den Hansestädten kundige Lakenprüfer ernennen, die nicht nur engli 
sche Tücher, sondern auch außerhalb Englands, jedoch aus engli 
scher Wolle hergestellte Textilien beschlagnahmen sollten.

Der Doppelbeschluß des Lübecker Hansetags war gewagt, denn er 
verband eine grundsätzliche Verhandlungsbereitschaft mit äußerst

n o
PPC 4, S. 239 und HR 2.1, S. 199 Anm. 1.

140 HR 2.1.321 § 3-4, S. 202. Die Botschafter waren die Ratsherren Johann Klingenberg 
(Lübeck), Everd Hardevust (Köln), Heinrich Hoyer (Hamburg) und Heinrich Vorrat 

(Danzig).
141

Vgl. HR 1.8.1018, S. 660f.
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harten Maßnahmen im Falle des Scheitems der Verhandlungen. Um 
das gewünschte Resultat zu erzielen, war es unerläßlich, daß jede 
Hansestadt den Boykott befolgte. Mit der Kooperation derjenigen 
Städte, die auf dem sehr gut besuchten Hansetag vertreten waren, 
konnte man zwar rechnen, doch hatte man Angst vor einem preußi 
schen Sonderabkommen mit England.142 Um sich die Unterstützung 
des Hochmeisters zu sichern, reiste eine Delegation nach Marienburg 
und verhandelte in der ersten Julihälfte über die Beschwerden des 
Deutschen Kaufmanns und den Doppelbeschluß.143 Die Gespräche 
waren ein voller Erfolg: Der Hochmeister versprach, im Falle des 
Scheitems der anglo-hansischen Verhandlungen sämtliche Beschlüsse 
des Lübecker Hansetags durchzuführen. Er ging auch auf die Bitte der 
Delegation ein, der hansischen Botschaft ein Fürschreiben zu geben 
und ihm durch die Ausweisung der englischen Preußenfahrer mehr 
Gewicht zu verleihen. Die Anweisung an die Engländer, Preußen bin 
nen sechs Monaten zu räumen, kam der Aufsagung des Vertrags von 
London gleich, der ihnen (§ 1) das Recht einräumte, sich ungehindert 
in Preußen aufzuhalten. Als Gründe für diese Maßnahme nannte der 
Hochmeister die Entrechtung des Deutschen Kaufmanns und die 
Verweigerung der Entschädigungszahlung.144 Als Folge dieses Schritts 
fiel der anglo-hansische Warenaustausch dramatisch ab (Graphik 31)-

Vgl. HR 1.5185 § 15, S. 125f. (8.4.1404).
143

Bericht über die Verhandlungen zwischen dem 29-6. und dem 16.7.1434: HR
2.1.355, S. 227-31. Eine Darstellung der Beschwerden der Englandfahrer (HR 2.1.357 § 
17-27, S. 236f.) w iederholt die Klagepunkte des Deutschen Kaufmanns vom 10.5.1431: 
HUB 6.991, S. 549-51. Zwischen beiden Listen bestehen fo lgende Unterschiede: 1431 

beschwerte sich der Deutsche Kaufmann über die Verschleppung eines bestimmten 
Prozesses, und 1434 klagte man über die Nichtbefolgung der in der Carta mercatoria 

festgelegten paritätischen Zusammensetzung von Juries in anglo-hansischen Rechts 
streitigkeiten vor dem Admiralitätsgericht: HR 2.1.357 § 22, S. 237. Außerdem bat man, 
Berufungen gegen Urteile des Admiralitätsgerichts in Fällen von Seeraub nicht zuzu 
lassen (§ 23). Neu war nur die Beschwerde über das Verbot des Weinzapfens in Eng 
land (§ 20).
144 -

Übereinkunft zwischen dem Hochmeister und der Delegation des Hansetags: HR
2.1.355, S. 227-31. Vgl. auch die Bestätigung der Beschlüsse am 4.7.1434: HR 2.1.356, 
S. 231f. Verwendungsbrief des Hochmeisters an Heinrich VI. vom 9.7.1434: HR
2.1.360, S. 239. Kündigung des älteren Vertrags von London am 29.7.1434: HR
2.1.361, S. 239 (mutatis mutandis an London und Lynn: HR 2.1.362, S. 239, vom 

1.8.1434). Am 13 10.1434 ist ein Brief vom Hochmeister in Lynn eingetroffen, in dem 
es hieß, daß der Englische Kaufmann angewiesen worden sei, Preußen zu verlassen, et 
quod  ambassiatores de certis civ ita tibus videlicet de Colne, Lubyk, Dansk et de Lyff- 
land  in  Angliam  pervenerunt a d  petendum  et recuperandum  22.000 noblys et ad im -
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Zu Beginn dieses Abschnitts habe ich darauf hingewiesen, daß der 
Vertrag von London keine dauerhafte Lösung der Probleme brachte 
und daher keine langfristig tragfähige Basis für den bilateralen Handel 
bilden konnte. Dafür war das Abkommen in entscheidenden Passagen 
zu vage und zu vieldeutig. Jede Seite fühlte sich berechtigt, ihre For 
derungen unter Hinweis auf das Abkommen geltend zu machen. Noch 
fataler war allerdings, daß die Diplomaten 1409 versucht hatten, die 
Probleme der Vergangenheit zu lösen, ohne die gegenwärtigen oder 
zukünftigen Entwicklungen in Betracht zu ziehen. Es wurden lediglich 
die Rechte der fahrenden Femhändler festgelegt, nicht jedoch die der 
Lieger im jeweiligen Gastland. Die englischen Erfolge im anglo-preußi- 
schen Handel, die zumindest z.T. mit dem Tuchvertriebs- und Ge 
wandschnittmonopol der englischen Lieger in Preußen zusammenhin 
gen, zeigten in zunehmendem Maße, daß die 1409 getroffene Verein 
barung wenig mit den wirtschaftlichen Realitäten zu tun hatten. Dies 
wiederum gab jeder Seite Gelegenheit, den Vertrag im eigenen Inter 
esse auszulegen, um ihn der neuen Situation anzupassen. Sollte man 
wie Danzig versuchen, die Uhr zurückzudrehen und nur das zu gestat 
ten, was im Londoner Abkommen ausdrücklich stand, oder sollte man 
den Vertrag im Lichte der Reziprozität auslegen, um die Position der 
im Abkommen gar nicht bedachten englischen Lieger in Danzig abzu- 
sichem?

Die entscheidende Schwäche des Londoner Vertrags bestand also 
darin, daß er die Fortsetzung der alten Debatten über die Reziprozität 
und die Reichweite der hansischen Privilegien zuließ. Keine Seite 
konnte jedoch ihre Forderungen durchsetzen. Die Engländer, und be 
sonders die Londoner, mußten mit der Zeit erkennen, daß weder mit 
Härte (1418-26) noch mit Zusammenarbeit (1427-33) die Anerken 
nung der Reziprozität als Grundlage der anglo-preußischen Handels 
beziehungen zu erzielen war. Man konnte zwar kurzfristige Verbesse 
rungen für den Englischen Kaufmann erreichen, doch entbehrten sie 
jeglicher vertraglichen Basis: Ob sie Bestand hatten, hing von der 
Stimmungslage der Preußen ab. Danzig fürchtete freilich die Handels 
übermacht der englischen Preußenfahrer und reagierte stets drastisch, 
wenn die Engländer zu erfolgreich waren.

Die hansischen Englandfahrer befanden sich in einer ähnlichen 
Lage. Trotz ihrer Privilegien und trotz des Vertrags von London fanden 
die Anwälte der Krone immer eine Lücke im Abkommen, die die Erhe-

ponendum Regi et suis ligeis p lu ra  damptta p e r  Anglicos illis fa cta , ad que respon 

dendum et eis resistendum est: KL, C7/3 f- 48 .
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bung von Tunnage und Poundage ermöglichte. Die Einsprüche der 
Hansen scheiterten stets an der Formulierung der Privilegien und Ver 
träge, in denen nirgends ausdrücklich festgestellt wurde, daß keine 
Subsidien von den hansischen Englandfahrem erhoben werden durf 
ten.

Dennoch war das Abkommen besser als nichts. Seine Kündigung am
29.7.1434 löste eine Krise in den anglo-hansischen Beziehungen aus, 
deren Ausmaß am Sturz des Handels gemessen werden kann. Eine 
Rückkehr zum Status quo ante war nach den unmißverständlichen 
Verlautbarungen beider Seiten nicht mehr möglich. Die anglo-hansi- 
schen Handelsbeziehungen mußten daher entweder auf eine neue 
Grundlage gestellt werden oder aufhören zu existieren.

Die Hansestädte setzten mit ihrem Doppelbeschluß alles auf eine 
Karte. Sie vertrauten auf den raschen Erfolg der angebotenen Ver 
handlungen, die die Fortsetzung der gewinnträchtigen Handelsbezie 
hungen ermöglichen würden, die allein zwischen dem 12.1.1431 und 
dem 11.8.1432 auf der hansischen Seite über £40.000 betrugen. Erfüll 
ten sich diese Hoffnung nicht, oder nicht sogleich, so bestünde die 
Gefahr, daß der Handelsboykott mehr und mehr unterlaufen werden 
würde. Die Gefahr eines Sonderabkommens hing wie ein Damokles 
schwert in der Luft, zumal die Handelsinteressen der einzelnen Mit 
glieder schon seit der Jahrhundertwende stark auseinanderdrifteten 
und von unterschiedlichem Erfolg geprägt waren. Ein Sondervertrag 
mit London würde sogar den Fortbestand der Hanse aufs äußerste ge 
fährden.

V .5 : D ie  a n g lo - h a n s is c h e n  V e r h a n d lu n g e n  u n d  d e r  V e r t r a g  v o n  L on  

d o n  (1434-8)

Zwischen 1434 und 1438 änderte sich das nordeuropäische Bünd 
nissystem grundlegend. Die anglo-burgundische Allianz, die fast 20 
Jahre lang bestanden hatte, brach auf dem Kongreß von Arras (1435) 
auseinander. Der Wechsel Philipps von Burgund auf die Seite des 
Dauphin führte zwangsläufig zum Rückzug der englischen Truppen 
aus allen im Vertrag von Troyes (1420) abgetretenen französischen 
Gebieten, mit Ausnahme von der Normandie, Maine und der Gasco- 
gne. England war nun völlig isoliert und mußte sich, von Franzosen, 
Burgundern und Hansen umringt, um jeden Preis mit den Hansestäd 
ten einigen. Die hansische Verhandlungposition wurde durch den neu 
gewonnenen Einfluß auf die dänische Krone gestärkt, denn Christoph

1 P e r r o y , Hundred Years War, S. 294-6.
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von Bayern, der Nachfolger des vom Reichsrat abgesetzten Königs, 
kam mit Unterstützung Lübecks auf den Thron. Durch den Frieden 
von Wordingborg (1435), der den Krieg zwischen den wendischen 
Städten und Dänemark beendete, hatten die Hansen ihr Handels 
monopol in Bergen (Norwegen) wiedererlangt.2 Dies schwächte die 
Engländer, die schon seit dem anglo-dänischen Vertrag vom
24.12.1432 auf den Islandhandel verzichten mußten. Als die engli 
schen und hansischen Diplomaten die Verhandlungen aufnahmen, 
waren dem Englischen Kaufmann also die Hansestädte und Bergen 
ebenso verschlossen wie die französischen und burgundischen Ge 
biete. Entsprechend stark war der Druck der englischen Kaufleute auf 
die Krone, zu einer Einigung mit den Hansen zu kommen. So war es 
nicht allein diplomatisches Geschick, sondern auch die unvorherseh 
baren internationalen Entwicklungen, die der hansischen Gesandt 
schaft zum Erfolg verhalfen.

V.5.1: D ie  a n g lo - h a n s is c h e n  V e r h a n d lu n g e n  (1434-7)

Die hansischen Unterhändler, denen das Brügger Kontor beglau 
bigte Kopien der Schuldbriefe Heinrichs IV. vom 10.10.1409 aushän 
digte, präsentierten dem englischen Kronrat ihre Werbung am 
2.11.1434.3 Diese wiederholte mit wenigen Änderungen die Be 
schwerden des Deutschen Kaufmanns Punkt für Punkt, die dieser am 
5 7.1434 dem Lübecker Hansetag mitgeteilt hatte.4 Allein die Klage 
über die Schätzung hansischer Waren nach Markt- statt Einkaufswert 
entfiel, da die Krone diese Verzollungspraxis bereits abgeschafft 
hatte.5 Neue Probleme waren die Erhebung von überhöhten Lo 
kalzöllen in Newcastle und Southampton (§ 3) und die Beschneidung 
der in der Carta mercatoria  und späteren Privilegien garantierten 
Freiheit von der Haftung für Fremdschuld (§ 6).6 Weiter bat man um

2 Zum Frieden von Wordingborg: D o l l i n g e r , S. 382f.

3 Heinrich Vorrat war am 9.10.1434 in Brügge: HR 2.1.406, S. 351-3- Seine Ankunft in 
London am 22.10.1434 und die erste Sitzung mit dem Kronrat am 31.10.1434: HR 
2.1-383 § 1-2, S. 291f. W erbung der hansischen Botschafter: HR 2.1.384, S. 296-8.

4 HR. 2.1.357, S. 233-7.

5 Am 16.6.1434: PPC 4, S. 239 und HR 2.1, S. 199 Anm. 1.

6 In HR 2.1.384 § 3, S. 297 werden folgende Abgaben angeführt: 2s/Last Hering, Ter 
pentin, Pech und Asche; 2d/100 Bogenstäbe bzw. 100 Wagenschott; 4d/100 Righolt 
(Holz aus Riga). Von der Haftung für Fremdschulden hatte Edward ü. die Hansen am 

7.12.1317 befreit: HUB 2.313, S. 131.
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Beschleunigung der Verfahren bei lokalen Gerichten (§ 8).7 Die hansi 
schen Diplomaten mußten aber bald feststellen, daß die englische Re 
gierung auf Zeit spielte,8 konnten immerhin die Fortsetzung der Ver 
handlungen in Brügge am 24.4.1435 erreichen.9 Der Grund für die 
englische Verzögerungstaktik liegt auf der Hand: Solange die anglo- 
burgundische Allianz bestand, waren die Engländer nicht gezwungen, 
ernsthaft mit der Hanse zu verhandeln, und im Winter 1434/5 konnte 
niemand ahnen, was auf dem Kongreß von Arras geschehen würde.10 
So ist es nicht erstaunlich, daß die englischen Gesandten11 die zwi 
schen dem 5. und dem 17.5.1435 aufgenommenen Verhandlungen mit 
der Begründung vorsätzlich scheitern ließen, die hansischen Botschaf 
ter seien nicht ausreichend bevollmächtigt.12 Man einigte sich jedoch 
auf eine Fortsetzung der Gespräche am 13-1 1436.13

Die Eingaben der Kontore in London und Brügge lassen deutlich 
erkennen, daß sich bereits Risse in den hansischen Reihen aufgetan 
hatten. Man muß bedenken, daß im Londoner Kontor zumindest seit 
dem Jahre 1437 Kölner dominierten (Tabelle 51), wohingegen im 
Brügger Kontor Lübecker und Bürger der wendischen Städte einer 
seits und Preußen und Livländer andererseits in etwa gleich stark ver 
treten waren.14 Die Eingaben der Kontore spiegelten die Partikular 

Die Carta m erca toria  hatte zügige Rechtsprechung garantiert: HUB 2.31 § 5, S. 16.

8 Vgl. Vorrats Brief an Danzig vom  19.12.1434: HR 2.1.407, S. 353f.

9 HR 2.1.421, S. 365f. (12.2.1435).

10 Unter den von Heinrich VI. M itte Juli 1435 ernannten Gesandten, die in Arras mit 
den Franzosen verhandeln sollten, war auch Herzog Philipp von Burgund: Foedera 

(H ) 5/1, S. 18 (16. und 20.6.1435). Dies beweist das englische Vertrauen in die Treue 
Burgunds.

Vollmachten vom 14.2.1435: HR 2.1.429, S. 375f. Der Lynner Rat entsandte eigene 
Vertreter. Am 4.3.1435 wurde der Ausschuß ernannt, der d ie Repäsentanten zu wählen 

hatte (KL, C7/3 f. 51 ), und am 4.4.1435 wurden der Bürgermeister Thomas Burgh 
(B orow e), der Kaufmann Walter Curson und der Klerk der Stadt John Brampton ge 

wählt: KL, C7/3 f. 52 und HUB 7.1.91, S. 46f. Spesenvorauszahlungen an die königli 
chen Unterhändler (21.2.1435): Richard Bokeland (£20 ) und Richard Sellyng (£20: 
PRO, E403/718 m 12) sowie Stephen Wilton (£66 13s 4d ) und John Stokes (£40): 

E403/717 m 13. Beglaubigungsbrief der Hansestädte für Vorrat und Hoyer: HR 
2.1.422, S. 366f. (19-3.1435). Zwischen dem 6. und dem 12.3.1435 mußten Hardevust 
(K öln ) und Klingenberg (Lübeck) nach Hause fahren: HR 2.1.430 § 2, S. 377.

12 Vgl. HR 2.1.431, S. 380-3 (11.5.1435).

13 HR 2.1.432, S. 383f.
14

Von den 25 Mitgliedern und Älterleuten des Brügger Kontors am 5.12.1431 (HUB 
6.986, S. 547) stammten zehn aus Lübeck, je  einer aus Rostock, Braunschweig, Kiel,
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interessen der Heimatstädte ihrer Mitglieder wider. Die Brügger Nie 
derlassung bat, im Falle der Wiederzulassung des Englischen Kauf 
manns in Preußen dafür zu sorgen, daß der Hochmeister den Englän 
dern untersage, Lieger in Preußen zu haben.13 Der Deutsche Kauf 
mann in London sprach sich für die Zeit der Verhandlungen für eine 
Freigabe des anglo-hansischen, mit Ausnahme des anglo-preußischen 
Handels, aus. Die Gesandten einigten sich mit dem Londoner Kontor, 
daß der Englandhandel bis Pfingsten offenbleiben sollte, das König 
reich jedoch in den zwei Monaten danach zu räumen sei.16 Somit 
wurde den Kölner Englandfahrem Gelegenheit gegeben, den Handel 
mit den kontinentalen Messen, von denen die letzte in Antwerpen zu 
Pfingsten stattfand, in vollem Umfang abzuwickeln. Tabelle 38 zeigt 
deutlich, daß das Interesse der Kölner vorrangig der Auffechterhal 
tung ihres maßgeblich messeorientierten Londonhandels gelten 
mußte. Aus Graphik 31 ersieht man dagegen, wie wenig die Preußen 
und Lübecker durch einen Handelsboykott Englands zu verlieren hat 
ten.

Die geographische Spezialisierung der hansischen Englandfahrer 
hatte die Londoner und Brügger Kontore zu Wortführern von Parti 
kularinteressen werden lassen. Da Kölner in der Brügger Niederlas 
sung ebenso selten zu finden waren wie Ostseehansen im Stalhof, 
überrascht es nicht, daß das Londoner Kontor wenig Grund sah, 
Rücksicht auf die Preußen und die anderen Osthansen zu nehmen. 
Gleiches galt für die Brügger Niederlassung im Hinblick auf die Köl 
ner. Die wendischen und preußisch-livländischen Mitglieder des 
Brügger Kontors hatten nichts zu verlieren, wenn der Englandhandel 
gänzlich gesperrt wurde, denn der Warenaustausch zwischen Flan 
dern und der Ostsee blieb davon unberührt, solange die Schiffer gut 
bewaffnet fuhren. Außerdem war der Erfolg des hansischen Handels 
boykotts mit Händen zu greifen. Selbst die englischen Diplomaten hat 
ten festgestellt, daß das Verbot der Preußenfahrt ihnen swarlike to

Dorpat und Reval, fünf aus Danzig und zwei aus Riga. Drei waren nicht zu lokalisieren. 

Vgl. auch HUB 8.395, S. 267f.

13 HR 2.1.393 § 6, S. 317. Vgl. auch § 3, S. 316 für die Sorge um die Entrichtung von
Pfundzoll und Schoß durch die hansischen Englandfahrer, die zwischen England und
Flandern Handel trieben. Die Beschwerde galt den Kölner Englandfahrem, die die 
Messen in Antwerpen, Bergen op Zoom usw. besuchten und Brügge mieden. Vgl. dazu 

HR 1.7.607, S. 413f. und HR 2.1.395 § 8, S. 319- Allgemein zum Schoßstreit: D e e t e r s , 

Die Hanse und Köln, S. 55-67.

16 HR 2.1.430 § 6 u. 9, S. 379f. Der Hochmeister hatte den anglo-preußischen Handel 

ohnehin suspendiert: HR 2.1.435, S. 38t)f.
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herten gheet.17 Wenn die Kölner durch den Boykott unerträgliche 
Verluste hinzunehmen hätten, dann wäre dies aus Sicht des Brügger 
Kontors zwar bedauerlich, aber notwendig. Für die Kölner in der 
Londoner Niederlassung hatte die Aufrechterhaltung des Messehan 
dels absoluten Vorrang. Wenn dabei der Erfolg der hansischen Strate 
gie in Frage gestellt werden würde, dann wäre das ebenso bedauerlich 
wie notwendig. Aus dem Auseinanderdriften der Interessen der Kon 
tore läßt sich eine allgemeine Verhaltensregel ableiten, die eine logi 
sche Folge der geographischen Spezialisierung der hansischen Eng 
landfahrer war und die die Englandpolitik der Kontore und Stadträte 
um die Mitte des 15. Jahrhunderts kennzeichnete. Die Radikalität der 
Englandpolitik ergab sich immer aus dem Umstand, daß die eigenen 
Kaufleute nichts zu verlieren hatten. Dies galt selbstverständlich auch 
für den anderen Fall: Wer etwas zu verlieren hatte, verfolgte keine ra 
dikale Englandpolitik.

Historiker des 19. und frühen 20. Jahrhunderts haben oft die man 
gelnde Einigkeit der Hansestädte im 15- Jahrhundert beklagt.18 Sie 
konnte nur auf einer substantiellen Konvergenz der Interessen der 
Hansestädte und ihrer Kaufleute aufgebaut werden. Diese ging jedoch 
verloren, sobald sich die Hansen um 1400, in Flandern ebenso wie in 
England, geographisch spezialisiert hatten. Seit der Zeit, als Kölner 
vornehmlich mit Antwerpen, Bergen op Zoom und London, Danziger 
mit Brügge, Lynn und Hull und Lübecker mit Brügge, Boston und 
Bergen (Norwegen) handelten, war es fast unmöglich, eine Maßnahme 
zu treffen oder eine Einigung zu erzielen, die nicht den vitalen Inter 
essen einer wichtigen Hansestadt schadete.

Eine einheitliche, von allen Hansestädten getragene Politik war je 
doch selbst noch im 15. Jahrhundert erreichbar, wenn die Bedingun 
gen günstig waren, wie z.B. in den burgundischen Niederlanden. Da 
nach 1433 sämtliche hansischen Handelsschwerpunkte in den Nie 
derlanden mit Philipp dem Guten einem einzigen Herrscher unter 
standen, trafen burgundische Maßnahmen alle Hansen gleich stark.19 
Trotz der geographischen Spezialisierung der Kölner auf den Messe 
handel mit Antwerpen und Bergen op Zoom und der Ostseehansen 
auf Brügge war der Warenaustausch mit den burgundischen Unterta 
nen für alle hansischen Gruppen gleich wichtig, weil alle recht erfolg 

17 HR 2.1.435, S. 386f.

Z.B. Sc h u l z , S. 84 et passim  und D o l l i n g e r , S. 367, 401.
19

Hierzu grundlegend: Richard V a u g h a n , Philip the Bold. The Formation o f  the Bur 
gundian State, London 1962; ders., John the Fearless; und ders., Philip the Good.
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reich waren. Die Basis für eine tragfähige, gemeinsame Politik gegen 
über dem burgundischen Herrscherhaus war also vorhanden, auch 
wenn emstzunehmende Probleme aufgrund der Konkurrenz der Hol 
länder und der Saumseligkeit der Kölner bei der Entrichtung des 
Schosses an das Brügger Kontor blieben.20

In England lagen die Verhältnisse jedoch anders. Die aus der geo 
graphischen Spezialisierung erwachsenden Schwierigkeiten spitzten 
sich hier besonders zu. Einem blühenden Kölner Londonhandel stan 
den ein zwar bescheidener, aber konstanter Warenaustausch der Lü 
becker mit Boston und ein kaum nennenswerter, allerdings äußerst 
verheißungsvoller Hull- und Lynnhandel der Danziger gegenüber. 
Folglich waren innerhansische Konflikte über eine gemeinsame Eng 
landpolitik seit der Festigung der geographischen Spezialisierung der 
hansischen Englandfahrer um 1420 unvermeidlich. Was den Kölner 
Londonhandel begünstigte (z.B. gegenseitige Zollnachlässe), führte zu 
einem unerträglichen Ausbau der englischen Handelsübermacht in 
Preußen. Preußische Maßnahmen gegen den Englischen Kaufmann 
erzeugten Gegenmaßnahmen der englischen Regierung, die wiederum 
in erster Linie die Kölner Englandfahrer trafen. Es war nur eine Frage 
der Zeit, bis die geographische Spezialisierung der hansischen Eng 
landfahrer gravierende Folgen für die gesamthansische Englandpolitik 
hatte.

Für den Moment jedoch wurde die hansische Einheit durch äußere 
Ereignisse gerettet. Der Abfall Burgunds vom Bündnis mit England, 
den niemand beim Scheitern der Brügger Verhandlungen im Mai 1435 
vorhersehen konnte, war ein Vierteljahr später eine vollendete Tatsa 
che (20.9.1435).21 Bis Dezember 1435 hatte die englische Kanzlei 
zahlreiche Diplomaten auf den Kontinent geschickt, um den Erzbi 
schof von Köln, die Bischöfe von Lüttich und Münster, den Herzog 
von Geldern, die Grafen von Mörs und Mark sowie den Kaiser zu be 
wegen, Frankreich und Burgund einzukreisen.22 Bis zum 13 1 1436,

20 Konkurrenz der Holländer: D o l l i n g e r , S. 253-7, 265-7, 386-90, 585 und 587. Man 
muß zugeben, daß die Vielstaaterei in den Niederlanden der Hanse bei der Bewälti 
gung der politischen Auseinandersetzungen mit Burgund zu Hilfe kam. Man konnte 

die Burgunder durch die Verlegung des hansischen Stapels unter Druck setzen. Ähnli 

ches war in England kaum möglich.
21

Hierzu grundlegend: D i c k i n s o n , Congress o f  A r r a s .

22 Über die Demarchen: F e r g u s o n , English Diplomacy, S. 60f. Stephen Wilton, der am
15.12.1436 bevollmächtigt wurde, mit dem Erzbischof von Köln, dem Herzog von 
Geldern, dem Bischof von Lüttich und dem Grafen von Mörs über den Abschluß von 
Bündnissen zu verhandeln (PRO, C76/118 m 18), verließ den Königshof am
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dem Tag, an dem die anglo-hansischen Verhandlungen in Brügge fort 
gesetzt werden sollten, hatten die Burgunder die strategischen Pläne 
der englischen Krone zunichte gemacht. Die englischen Diplomaten 
mußten fieberhaft nach neuen Verbündeten suchen. Man konnte 
nicht einmal mehr den Verhandlungsort beibehalten, denn Brügge lag 
jetzt in Feindesland.23 Die neue Situation hatte selbstverständlich un 
mittelbare Auswirkungen auf die englische Hansepolitik. Dies zeigt die 
Antwort Heinrichs VI. auf eine Petition bezüglich der Anwendung des 
Reziprozitätsstatuts (5 Hen. IV, St. 1, c. 7) infolge der Ausweisung des 
Englischen Kaufmanns aus Preußen. Mitte Oktober 1435, als das 
franko-burgundische Bündnis noch keine 30 Tage alt war, schob der 
König die beantragte Ausweisung der hansischen Englandfahrer und 
die Aufhebung der hansischen Privilegien auf die lange Bank.24 Dies 
konnten sich die Engländer nach dem Kongreß von Arras nicht mehr 
leisten.

Es erwies sich als günstig für die Hanse, daß sich die für den 
13-1.1436 vorgesehene Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Eng 
land verzögerte, bis die anglo-burgundische Feindschaft im Handels 
und Verkehrsverbot vom 8.9.1436 gipfelte.23 Die Engländer waren nun 
völlig isoliert und auf Kompromisse mit der Hanse angewiesen. Bis 
zum Abschluß des Friedens von Brest am 31.12.1435 waren sämtliche 
preußischen Energien auf die Verhandlungen mit Polen konzen 

27.12.1435 und wurde zwischen dem 25.4.1436 und dem 10.5.1438 vom Herzog von 

Burgund inhaftiert: PRO, E101/323/3, E404/62/108 und E364/78 m G.

23 Vgl. HR 2.1.501, S. 442f. (1.1.1436).

24 RP 4, S. 493 und HR 2.1.559, S. 491f.: Responsio: Le rot sadvisera.

Burgundische Maßnahmen: Verbot der Ein- und Durchfuhr des englischen Tuchs:
S m i t  1.1065, S. 660f. (19-6.1434). Ausstellung von Kaperbriefen gegen englische 
Schiffe: v a n  L i m b u r g -B r o u w e r , Hg., Boergoensche Charters, S. 31 (25.4.1436). Handels 
verbot gegen England: S m i t  2.1084, S. 672 (17.5.1436). Warnung Kampens vor dem 
Englandhandel: HUB 7.1.198, S. 98 und Sm i t  2.1087, S. 673 (4.6.1436). Verkehrsverbot 

gegen England: d e  B l e c o u r t  und M e u e r s , Hgg., Memorial Rosa, Bd. 2, Nr. 411, S. 220 
(23-7.1436). Vorkehrungen für eine befürchtete englische Invasion Seelands: ebenda, 
Nr. 414 und 440-1, S. 221 und 232-4; v a n  L i m b u r g -B r o u w e r , Boergoensche Charters, S. 

34 (August 1436). Englische Maßnahmen: Erlaubnis an die flämischen Kaufleute, trotz 
des Abfalls von Burgund in England zu verbleiben, wenn sie bis Pfingsten (27.5.) einen 
Loyalitätseid schwörten: Foedera (O ) 10, S. 636f. (28.3.1436). Namen der Kaufleute: 
ebenda, S. 637-9 und CPR 1429-36, S. 541-88. Verleihung der Grafschaft Flandern an 

den Duke o f  Gloucester: Foedera (H ) 5/1, S. 34 (30.7.1436). Handels- und Verkehrs 
verbot gegen Flandern: Foedera (O ) 10, S. 654f. und CCR 1435-41, S. 96f. (8.9.1436). 
W iederholt am 21.11.1436: HR 2.2.22, S. 17f. und Appendix C to Rymer's Foedera, S. 
7f. (aus SA Hamburg).
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triert.26 Erst am 14.2.1436, also einen Monat nach dem vorgesehenen 
Verhandlungsbeginn in Brügge, konnte der Hochmeister seine Ge 
sandten bevollmächtigen.27 Am selben Tag schlug er Heinrich VI. vor, 
die Unterredungen auf den 8.4.1436 zu verschieben.28 Die englischen 
Botschafter waren jedoch bereits unterwegs29 und warteten in Calais 
bis etwa Mitte März 1436 auf die hansischen Unterhändler.30 Als diese 
Anfang April in Brügge eintrafen,31 mußten sie feststellen, daß ein Tref 
fen mit den Engländern weder in Brügge noch in Calais oder in Eng 

26 HUB 7.1.152, S. 79- Vgl. auch HR 2.2.5, S. 6.

HR 2.1.511, S. 452. Vollmachten für die Verhandlungen mit Burgund (HR 2.1.510, S. 
452) sowie mit den vier Leden: HR 2.1.512, S. 452. Gesuch um Geleit für die Diploma 
ten: HR 2.1.509, S. 451f. Danzigs Schreiben über die Finanzierung der Gesandtschaft:
HR 2.1.515, S. 453-5 (22.2.1436).
28

HR 2.1.508, S. 451. Dieser Brief wurde über Lübeck und das Brügger Kontor nach 

England geschickt: HR 2.1.513, S. 452f. Die hansischen Sendeboten kamen am
18.3.1436 an.
29

Vollmachten vom 17.12.1435 an den Kapitän von Calais Richard Wodevyle, John 
Stokes, den a rm iger Richard Bokeland, Richard Sellyng und Thomas Borowe aus Lynn: 
PRO, C76/118 m 18 und HR 2.1.558, S. 491- An dieser Gesandtschaft nahm auch der 
procurator m ercatorum  Lenne Walter Curson teil: KL, C7/3 f. 60v. Spesenvorauszah 
lung an John Stokes (£20) am 23-12.1435: PRO, E404/52/191- Erteilung einer zweiten 
Vollmacht an den miles und Kapitän von Calais John Radclyff, den miles und Leutnant 
von Calais John Sutton, den Dr.iur. John Stokes und den arm iger Richard Sellyng: 
C76/118 m 14 (9 3 1436).
30

Die englischen Gesandten weilten seit dem 10.1. in Calais und wollten dort noch 
zwei Wochen bleiben. Danach sollten ihnen die hansischen Diplomaten nach England 
folgen: HR 2.1.522, S. 460f. (6.2.1436); 523, S. 46lf. (8.2.1436); 524, S. 462f.
(18.2.1436); und 528, S. 466 (27.2.1436). Nach insgesamt siebenwöchiger Wartezeit 
entschlossen sich d ie Engländer, weitere zwei Wochen auf die Hansen zu warten: HR 
2.1.513, S. 452f. (20.2.1436) und HR 2.1.525, S. 463f. (25 2.1436). Am 6.3.1436 infor 
mierte Heinrich Buck den Danziger Rat über ein Schreiben der englischen Diplomaten 

an das Brügger Kontor, in dem stand, daß diese nach Hause zurückkehren wollten, als 

eine Nachricht aus Hamburg eintraf, daß die preußischen Gesandten unterwegs wa 
ren: HR 2.1.535, S. 471 f. Am 7.3-1436 befahl Heinrich VI. John Stokes und den ande 
ren Botschaftern, nun doch in Calais die Ankunft der hansischen Unterhändler abzu 
warten: PRO, E28/56/40. Am 12.3.1436 mußte jedoch das Brügger Kontor die Abreise 
von zwei englischen Diplomaten nach England melden, die aber versprochen hatten, 
beim Eintreffen der Hansen nach Calais zurückzukehren: HR 2.1.537-8, S. 472f. Am
14.3.1436 legte der soeben aus Calais eingetroffene Walter Curson dem Lynner Bür 
germeister sowie der Stadtversammlung Briefe vor, die das Nichterscheinen der hansi 
schen Diplomaten entschuldigten: KL, C7/3 f. 60v. Am 20.3.1436 waren die preußi 
schen Diplomaten noch in Lübeck: HR 2.1.541, S. 475f. Am 22.3*1436 war Heinrich 

Vorrat in Hamburg: HR 2.1.542, S. 476.

31 HR 2.1.561, S. 492f.
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land möglich war,32 weil der englandfeindliche burgundische Herzog 
dies nicht zulassen wollte. Gegen Ende Mai 1436 entstand der Plan 
der hansischen Gesandten, zunächst einmal nach Lübeck zurückzu 
kehren, um neue Anweisungen entgegenzunehmen, und dann von 
Hamburg aus nach England weiterzureisen.33

Die Instruktionen, die Heinrich Vorrat erhielt,M sind von großer Be 
deutung, weil gleich nach Abschluß des Vertrags von London 
(22.3.1437) heftige Kontroversen darüber entstanden, ob er den Eng 
ländern mehr zugestanden hatte, als ihm erlaubt worden war.35 Da die 
preußische Regierung geltend machte, daß der Hochmeister trotz sei 
nes Versprechens, das ausgehandelte Abkommen einzuhalten,36 nicht 
zur Ratifizierung des Vertrags verpflichtet sei, ist es wichtig, Vorrats 
Vollmachten und Instruktionen näher zu betrachten. Am 1.91436 
hatte der Hochmeister Vorrat ermächtigt,37 die Entschädigungsforde 
rungen der Preußen und Livländer zu erörtern, da die im Vertrag von 
London 1409 vereinbarten Zahlungen nicht erfolgt waren. Zudem war 
er berechtigt, über die Abstellung der detruncaciones et injuriacio- 
nes der hansischen Privilegien in England und über alles zu verhan 
deln, was die englischen Gesandten vortrugen. Abschließend ver 

32
Am 22.4.1436 schrieb Heinrich VI. den hansischen Sendeboten in Brügge, daß seine 

Gesandten infolge der burgundischen Verkehrssperre nicht nach Brügge kommen 
konnten: HR 2.1.561, S. 492f. Am 31.5.1436 antworteten die hansischen Diplomaten, 
daß sie von Brügge aus w eder nach Calais noch nach England fahren durften: HR 
2.1.562, S. 493f.

33 Vgl. Vorrats Brief an Danzig vom 30.5.1436: HR 2.1.568, S. 499f. Einen Tag später in 
formierten d ie hansischen Diplomaten den König, daß sie nach Deutschland 
(A lm a n ia )  zurückkehren wollten: HR 2.1.562, S. 493f.

HR 2.2.16, S. 15f. Diese am 30.7.1436 im Deutschordensschloß Stuhm ausgestellten 

Instruktionen wurden wohl mit der Vollmacht vom 1.9.1436 von  Danzig am 5 9.1436 
nach Lübeck befördert: HR 2.2.17, S. 16 (Vollmacht) und 18, S. I6 f. (Übersendung). 

Beim Absenden des Begleitschreibens wußte der Danziger Rat nicht, ob  Vorrat in Lü 
beck oder Hamburg war.

Später beteuerten die Preußen immer w ieder, daß der Vertrag von London und die 
darin vereinbarten Rechte des Englischen Kaufmanns ungültig waren, weil Vorrat über 
seine Vollmachten hinausgegangen war. Deshalb war der Hochmeister nicht verpflich 
tet, das zu ratifizieren, was in seinem Namen vereinbart worden  war: HR 2.7.486 § 5, S. 

718f. (23 4.1447) und HR 2.3.504 § 4, S. 378 (14.3 -8.4.1449). Am 29.4.1451 wurden 
den preußischen Gesandten, die in England verhandeln sollten, sogar Abschriften von 
Vorrats Vollmacht mitgegeben, um dies zu untermauern: HR 2.3.707 § 5, S. 536.

HR 2.2.17, S. 16. Dies war bei allen Vollmachten zu dieser Zeit üblich.

Der Text der Vollmacht (StA Danzig, Missive 2, f. 10) war mir nur im Regest (HR 
2.2.17, S. 16) zugänglich.
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pflichtete sich der Hochmeister, alle getroffenen Vereinbarungen zu 
akzeptieren und einzuhalten.

Diese Vollmacht enthielt so gut wie keine konkreten Anweisungen, 
sehr im Gegensatz zu den am 30.7.1436 ausgestellten Instruktionen 
des Hochmeisters.3® Darin wurde Vorrat zunächst aufgefordert, mittels 
der Verhandlungen des kouffmans und der hensestede fribe id t und 
gerecbtigbeid czu beteydingen und dafür zu sorgen, daß die hansi 
schen Privilegien in England beachtet würden (§ 1). War die englische 
Regierung hierzu nicht bereit, sollte Vorrat geduldig verhandeln und 
eventuell umstrittene Punkte für Nachverhandlungen offenlassen (§ 
2). Im Hinblick auf die Schadenersatzforderungen, die Preußen und 
Livländer aufgrund des Vertrags von London (1409) erhoben hatten, 
sollte er nach Möglichkeit die Zahlung einer Teilsumme in bar errei 
chen. Er war aber auch berechtigt, in eine Ratenzahlung über einen 
längeren Zeitraum einzuwilligen (§ 3). Die von englischen Ausliegern 
während des wendisch-dänischen Krieges (1426-35) angerichteten 
Schäden sollten wiedergutgemacht werden. Schadenersatzforderun 
gen, die sich bei dieser Gesprächsrunde nicht durchsetzen ließen, wa 
ren auf Nach Verhandlungen zu verschieben (§ 4). Vorrat wurde aller 
dings angewiesen, nicht auf Forderungen nach Entschädigung für die 
englischen Verluste durch wendische Auslieger einzugehen. Diesen 
Bereich wollte der Hochmeister ausklammem und auf später verta 
gen, da die Preußen und Livländer den Engländern im wendisch-däni 
schen Krieg keinen Schaden zugefügt hatten. Er wollte auf keinen Fall 
diese englischen Verluste gegen die älteren Schadenersatzforderungen 
der Preußen und Livländer aufrechnen (§ 5).

Diese Anweisungen hat Vorrat glänzend ausgeführt. Sämtliche späte 
ren Auseinandersetzungen kreisten um § 6:

Item umbe sulche sunderliche fribe id t b ir in unsim landen czu 
haben, alse dy Engelschen in vorcziten von uns begert haben etc., 
ab icht handelunge dovon gescheen wurde, was nu m it bequeme- 
keit und guten gelympffe sunder unsers orden und unsir inwoner 
merkliche hinder und schaden czugeen machte, das her das czu- 
läse, was ab ir darob ir seyn wurde, das her eynsulchs m it beque 
men gelympff vorlege und an uns und unsir gebitger m it gefuger- 
weise verschiebe, und macht habe, bequeme tage und czeit m it den 
Engelschen czu vorramen, in den sy ire boten hir czu uns mögen 
senden, umbe sulch und alle ander scbelunge und gebrechen, was

38 HR 2.2.16, S. 15f.
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der denne seyn w urden,/rundlich handelunge m it uns und unsim 
landen czu haben.39 

Diese Instruktion war von atemberaubender Naivität. Man mußte ein 
fach damit rechnen, daß die Reziprozität die Kemforderung der Eng 
länder sein würde. So zu tun, als ob dieser Punkt im Laufe der Ver 
handlungen wahrscheinlich gar nicht zur Sprache kommen würde, 
zeugt von der Unwissenheit der preußischen Regierung. Welche 
'Freiheiten’ konnte man angesichts der englischen Forderung nach 
Anerkennung von jedem einzelnen Recht, das die Hansen in England 
genossen, den englischen Preußenfahrem m it bequemekeit und 
guten gelympffe, jedoch ohne 'schwerwiegende Abträglichkeit und 
Verletzung’ der Interessen des Hochmeisters und des Landes Preußen 
konzedieren konnte? Die einzige sichere Möglichkeit, nichts 
'Abträgliches’ zu vereinbaren, lag eben in der Weigerung, den engli 
schen Preußenfahrem auch nur ein einziges Recht einzuräumen. Dies 
war aber nicht möglich, da die Wiederaufnahme der Handelsbezie 
hungen als höchstes Ziel vorgegeben war (§ 7):

Das endlich beslisen a ller dezir vorberurten stucke ist dis, das is 
nu m it den Engelschen also beteydingt und in  eyn /rundlich be- 
steent gebrocht werde, welcberley weyse das is denne allerbeque- 
melichst gesehen und czugeen möge, das sy unsir lande und dy 
unsim  widder ir  landt besuchen und der zee erenthalben /ry und 
sicher m it eren schiffen und gu ttem  gebruechen mögen, went wir 
unsir lande und leute nicht wellen lenger narungloesz gelegen ha 
ben.*0

Der Hochmeister hatte also seinem Gesandten zwei Ziele gesteckt: das 
übergeordnete Ziel, die Freigabe des Handels zu erreichen, und das 
eindeutig untergeordnete, nichts Abträgliches zuzugestehen. In seiner 
Naivität nahm der Hochmeister an, daß sich beides in vollem Umfang 
erreichen ließ, ohne daß die Wiederaufnahme der Handelsbeziehun 
gen durch die 'unbequeme’ Hingabe von Rechten an die englischen 
Preußenfahrer bezahlt werden mußte. Schon kurz nach Beginn der 
Verhandlungen wurde aber deutlich, daß dies illusorisch war. Vorrat 
war also auf sich allein gestellt. Er mußte annehmen, daß eine Eini 
gung mit England absoluten Vorrang hatte, zumal die Verhandlungen 
mit Burgund im Mai 1436 kläglich gescheitert waren. Selbst die Durch 
reise durch die burgundischen Länder war den Hansekaufleuten ver 

39 HR 2.2.16 § 6, S. 16.

40 HR 2.2.16 § 7 , S. 16.
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wehrt,41 und im Juni waren 80 Hansekaufleute in Sluis erschlagen 
worden, worauf man den hansische Stapel nach Antwerpen verlegte.42 
Unter diesen Umständen muß der Friedenswille der Hansestädte stark 
gewesen sein, denn die Kaufleute konnten mit keinem der beiden 
wichtigsten Handelspartner Geschäfte machen. Seit Anfang August 
1436 stapelten sich für England bestimmte Waren in Hamburg. Mag 
deburg, Braunschweig und andere Städte versuchten bereits, die Frei 
gabe des Handelsverkehrs zu erreichen.43 Auch von offizieller Seite 
war der Wunsch nach einer baldigen Einigung mit den Engländern 
laut geworden. Danzig hatte Vorrat schon am 25.5.1436 geraten, noch 
vor Ausbruch des erwarteten Kriegs mit Flandern zumindest einen 
Waffenstillstand mit England auszuhandeln, damit der Verkehr wenig 
stens nach einer Seite hin offenbliebe.44

Auch England war zum Friedensschluß bereit. Bevor die hansischen 
Diplomaten gegen Ende Oktober 1436 in London eintrafen, hatte 
Heinrich VI. am 8.9.1436 den Handel und den Personenverkehr mit 
Flandern untersagt.45 Aber auch schon vorher hatte die englische Re 
gierung den Druck ihrer Kaufleute gespürt, möglichst bald zu einer 
Einigung mit der Hanse zu kommen.46 Heinrich VI. schrieb dem 
Hochmeister am 12.8.143647 einen sehr versöhnlichen Brief, in dem er

41 Vgl. HR 2.1.595, S. 529-31 (24.6.1436).
42

Vorfall in Sluis: Isidore L.A. D ie g e r j c k , Bearb., Inventaire analytique et chronologi- 
que des chartes et documents appartenant aux Archives de la ville dTpres, 4 Bde., 
Brügge 1852-59, Bd. 3, Nr. 899, S. 173L Stapelverlegung: HR 2.2.4, S. 4-6.

43 Ebenda.

44 HR 2.1.567, S. 498f. Vorrat teilte diese Ansichten: HR 2.1.595, S. 529-31 (24.6.1436).

45 Foedera (O ) 10, S. 654f. und CCR 1435-41, S. 96f.

46 Den Hochmeister und d ie preußischen Beamten zu bestechen, um trotz des Han 
delsverbots importieren zu können, war teuer und langfristig keine Lösung: vgl. HUB 

7.1.174, S. 86 mit Anm. 1 (3  3.1436).

47 GStA HA XX Urkk. Schbl. 83,26. Regest: HR 2.1.577, S. 504f. mit falschem Datum. 
Entwurf (?: das Dokument ist stark beschädigt): PRO, E28/57/112. Es ist anzunehmen, 
daß die sich rapide verschlechternde Lage der Engländer in Frankreich eine Rolle bei 
der Formulierung dieses versöhnlichen Briefes spielte. Am 13.4.1436 war Paris an den 
Dauphin gefallen, und der Duke o f York und Lord Talbot bereiteten einen Feldzug für 
Frühjahr 1437 vor: Pe r r o y , Hundred Years War, S. 295f. und G r if f it h s , Henry VI, S. 
454-7. Am 22.2.1436 hatte sich York verpflichtet, in Frankreich mit 500 Infanteristen 
und 2200 Bogenschützen zu dienen: ebenda, S. 455. Für die Ausrüstung dieser Trup 
pen benötigte man u.a. Bogenstäbe und Pfeile, die man aus Preußen bezog. In diesem 
Zusammenhang ist eine Lizenz von hohem Interesse, die am 6.8.1436 Nicholas His- 
ham, ein Kaufmann aus York, erhielt: Nos, consideracione magne parcitatis, que in  
regno nostro Anglie nedum  lignorum  p ro  arcubus ac hastarum p ro  lanceis faciendis
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um freundliche Behandlung der englischen Kaufleute bat, die gerade 
mit vier Schiffen nach Preußen unterwegs waren. Er versprach dafür 
gütige Behandlung der hansischen Englandfahrer und der Gesandten, 
mit denen er rasch zu einer Einigung kommen wollte. Als die hansi 
sche Delegation in London eintraf, blieb der englischen Regierung 
keine andere Wahl, als sich mit ihr zu verständigen.

V.5.2: D e r  V e r t r a g  v o n  Lo n d o n  (22.3.1437)

Kurz nach ihrer Ankunft48 mußten die hansischen Gesandten fest 
stellen, daß der Friedenswille in England nicht universell war. Am
12.12.1436 meldete Heinrich Vorrat dem Danziger Rat zufriedenstel 
lende Fortschritte bei den Verhandlungen, mit einer Einschränkung: 

Ok bringen de van Linden, H u i und andere ut der nortcost,49 de in 
Prusen plegen to vorkeren und den unsen meist Unrechtes und 
schaden hebben gedan, so vel unredeliker logenhaftige gedichte 
und clage vor, meist up myn herren homeister und ju  herren, ok 
up ander stede, darmede se so vel hindemis uns bebben gedan, 
dat dar to vel van were to schriven. Darumme ury vel m it den vor- 
gescreven herren [mit den englischen Unterhändlern) hebben arbeit 
gehat und darto gebracht, dat se uns de in schrift hebben overge- 
ven und ok ere menynge up sulker vryheit, alz se begeren und wat 
bewisinge se darto hebben. D at is gistem  [11.12.1436] gescheen. Ik 
hope to der gnade Godes dar a l redelik antwort up to vinden, und

verum eciam  diversarum  a lia rum  m ercandisarum , que in regnum  nostrum  predic- 
tum a partibus P ru cie  et Hanse Tbeutonise ante in ic ium  presentis guerre  dum merca 
tores eiusdem regn i nostri et i l l i  de P ru c ia  et Hansa tu to et a m icab ili m ercande facto 
et exercicio m u tu o  congaudebant adduci solebant existit de presenti et quo biis om  
nibus va lde indigem us , erlaubte der König Hisham nach Beratungen mit dem Kronrat, 
mit vier englischen Schiffen nach Preußen und den Hansestädten zu segeln, um dort 

nach lignis p ro  arcubus, bastis p ro  lanceis, pice, bitum ine, rasina, b ord o  et aliis mer- 
candisis licitis  zu suchen und diese nach England zu importieren: PRO, C76/118 m 3- 
Die Stadt York war eine Hochburg der englischen Preußenfahrer und lag ganz in der 
Nähe der Besitztümer der Familien York und Talbot.
48

Nach der Ankunft in Orwelle/Suffolk (H R  2.2.57, S. 39) am 24.10.1436 ersuchten 
die hansischen Diplomaten um Geleit: HR 2.2.24, S. 19. Am 26.10.1436 wurde dies 
gewährt: PRO, C76/119 m 9 und Foedera (H ) 5/1, S. 35 sow ie HR 2.2.20, S. 17. Am
6.11.1436 erteilte der König die Vollmacht zur Führung der Verhandlungen mit den 

hansischen Diplomaten an Bischof William Alnwick von Norwich; Ralph, Lord Crom- 
well; John, Lord Tiptoft; den Privatsiegelbewahrer m agister William Lyndewode; den 

Londoner Ratsherrn Henry Frowyk; den m agister Dr.iur.utr. John Stocks; und den 
m agister Dr.iur.utr. William Sprever: HR 2.2.21, S. 17.

Nach HR 2.2.70, S. 51-3 gehörte Boston w oh l auch dazu.
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de herren van dem konynge to uns gevoget sint a l noch in allem  
handel redelik gewest, darumme bope ik, in t ende sollen se so vel 
gudes beschedes vinden by uns, dat alle dink tom guden stande, 
na dem myns herren gnade uns beft bevolen und gescreven sampt 
mit ju e r ersamheit, enen wegh comen sal, wenne d it wet ik in der 
warheit, dat de oversten herren namlik de prelaten dis landes 
nicht willen des Dutscben copmans ut dem lande entberen.50 

Vorrats Feststellungen sind sehr aufschlußreich. Sie bestätigen 
zunächst, daß die Schwerpunkte des englischen Preußenhandels in 
Lynn und Hull und nicht mehr in London lagen. Die Lynner und Hül 
ler Preußenfahrer hatten anfangs versucht, die sich günstig ent 
wickelnden Verhandlungen zu Fall zu bringen,51 und waren erst auf 
Drängen der Unterhändler bereit, ihre Einwände in Form einer Be 
schwerdeliste zu formulieren. Dennoch konnte man nach Vorrats Ein 
schätzung auf eine baldige Übereinkunft hoffen, da die königlichen 
Unterhändler konzessionsbereit waren und parlamentarische Unter 
stützung für die Belange der hansischen Englandfahrer52 auf dem 
kommenden Parlament (21.1.-27 3 1437) zu erwarten war, auf dem 
das Abkommen zur Sprache kommen sollte.

Die am 11.12.1436 eingereichte Beschwerdeliste der Preußenfahrer 
ut der nortcost zeigt deutlich, daß diese erkannt hatten, wieviel den 
hansischen Diplomaten an einer Einigung mit England gelegen war. 
Durch eine äußerst tendenziöse Darstellung der finanziellen, rechtli 
chen, handelsmäßigen und organisatorischen Bedrängung des Engli 
schen Kaufmanns hofften sie, Maximalkonzessionen von der hansi 
schen Seite durch die Drohung erpressen zu können, die Verhandlun 
gen scheitern zu lassen. Man errechnete den durch alle Maßnahmen 
der preußischen und Danziger Regierungen und alle preußischen Ka 
pereien seit 1388 entstandenen Gesamtschaden53 und kam auf eine 
Summe von fast £150.000 oder 1.350.000 PrMk. Diese Schäden sollten 
noch vor Vertragsabschluß ersetzt werden. Es läßt sich allerdings

50 HR 2.2.65, S. 45-8. Der Vertrag sollte vom Parlament (21.1.-27.3-1437 in Westmin- 
ster: HBC S. 568) bestätigt werden, dat b im a  neen partem ent se möge breken noch 

den copman boven s inepriv ile jen  beswaren.

51 Vgl. HR 2.2.65, s. 46.
52 de oversten herren  [d ie weltlichen und geistlichen Herren im Parlament] nam lik  de 

prelaten dis landes: HR 2.2.65, S. 46.
53 HR 2.2.76, S. 58-76. Die Ausnahmen waren § 19, S. 66 (Mißachtung von Vereigungs- 
briefen aus England); § 20, S. 67 (das 1410 ausgerufene Handelsverbot mit Nichtpreu 

ßen in Danzig); und § 24, S. 68 (Kellerzwang in Danzig).
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schwer feststellen,54 welche Konzessionen der Englische Kaufmann 
von Vorrat verlangte und mit welcher Berechtigung er dies tat. Ledig 
lich im finanziellen Bereich legten die Beschwerdeführer ut der nort- 
cost die Gründe ihrer Forderungen offen. Sie sind wiederum ein Bei 
spiel für die Auslegung des nicht mehr zeitgemäßen Vertrags von Lon 
don (1409) im Sinne der Reziprozität. Die Beschwerdeführer schlos 
sen sich den Ansichten des Englischen Kaufmanns an, der 1422 Pro 
test gegen eine Danziger Gewerbeabgabe von 6 PrMk pro Quartal er 
hoben hatte:

Dorumme, das der meister von Prussen uns vorlegen hot eyne 
freye wilkor, doselbist zu Danczike und durch das gantcze lant zu 
Prussen zu  kouffen und czu vorkouffen, alse das dorch die offenen 
vorsegelten briefe des vorgenanten homeisters volkom licb und o f 
fem bare erkant wirt, so wellen w ir sulche neuwe und Unrechte uff 
satczunge und czolle n icht czulaesen.55 

Die Weigerung, ’neue’ Abgaben in Preußen zu zahlen, wurde mit dem 
Hinweis auf § 1 des Vertrags von London (1409) begründet. Schaut 
man sich diesen Paragraphen an, so wird man allerdings erkennen, 
daß darin den englischen Kaufleuten lediglich die Verkehrs- und Han 
delsfreiheit in Preußen als Gegenleistung für die Entrichtung von Zöl 
len garantiert wurde.56 Hieraus meinten die Preußenfahrer nun, eine 
verbindliche Verpflichtung der preußischen Regierung ableiten zu 
können, keine neuen Abgaben zu erheben. Sie zogen also eine Paral 
lele zwischen dem Vertrag von London (1409) und der Carta merca 
toria. 57 Zudem versuchten sie, die in § 12 niedergelegte Verpflichtung 
Edwards I., keine neuen Abgaben zu erheben, in § 1 des Vertrags von 
London (1409) hineinzuinterpretieren. Obwohl dieses Abkommen 
keine solchen Garantien enthielt, wehrten sich die englischen Preu 
ßenfahrer seit 1422 gegen ’neue’ Zölle und Abgaben, weil sie der Mei 
nung waren, der Hochmeister habe sie im Vertrag von London davon

54 Obwohl die Beschwerden der gesamten Hanse galten (HR 2.2.76, S. 59), betreffen 
die 40 Artikel ausnahmslos Preußen und insbesondere Danzig. Bis auf William 
Catchmede und Gesellen aus Bristol und d ie  nicht lokalisierbaren Nicholas Freman 

und Thomas Bereton bezogen sich alle Beschwerden auf die Verluste von  Kaufleuten 
aus Lynn und (m it weitem Abstand) Hull, Beverley und York. Vorrat veranschlagte die 
Verluste auf mehr als i200.000: HR 2.2.65, S. 47.

HR 2.2.76 § 3, S. 60. Der Protest wird h ier auf das Jahr 1432 datiert, doch vgl. HR 
1-7.592 § 3-4, S. 397.

56 HUB 5.916 § 1, S. 480.

In der Carta m erca toria  hatte Edward I. den Ausländem schließlich Verkehrs- und 
Handelsfreiheit (§  1) zugestanden, wofür sie ihm gewisse Zölle (§ 10) gewährten.
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befreit. Zu dieser Ansicht konnten sie nur dann kommen, wenn sie 
den Vertrag im Lichte der Reziprozität auslegten. Dies gab den Kauf 
leuten ut der nortcost die Handhabe, Pfundzoll (§ 1), Pfahlgeld (§ 2), 
Gewerbeabgaben (§ 3, 4, 6) sowie Wrake- und Waageabgabe für 
Flachs (§ 5) als ’neue’ Belastungen abzulehnen.58 Den entstandenen 
Schaden bezifferten sie auf mehr als £114.000. Als Bedingung für die 
Annahme des neuen Vertrags forderten sie nicht nur diese Summe, 
sondern auch eine Garantie, daß solche Abgaben in Zukunft nicht 
mehr erhoben werden würden. Realistische Hoffnung auf eine Ent 
schädigung konnten sich die Beschwerdeführer aber nicht machen, 
denn die angegebenen Verluste waren grenzenlos übertrieben. Neh 
men wir als Beispiel die £40.000 ( ’und mehr’), die die englischen 
Preußenfahrer angeblich für Pfahlgeld ausgelegt hatten. Wie die hansi 
schen Diplomaten feststellten,59 betrug der Satz des Pfahlgelds 6d pro 
100 Nobel (0,075%). Die angegebene Summe hätte demnach einem 
englischen Preußenhandel im Gesamtwert von mehr als 160.000.000 
Nobeln (£53-333.333 6s 8d) entsprochen. Dies ist vollkommen un 
glaubwürdig.60

Außerdem wiederholten die Beschwerdeführer die alte Klage der 
englischen Preußenfahrer über die Mißachtung von Vereignungs- 
briefen aus England bei preußischen Gerichtsverhandlungen über Gü 
ter, die angeblich von englischen Piraten beschlagnahmt worden wa 
ren (§ 10).61 Darüber hinaus beklagten sie, daß der Instanzenweg un 
mittelbar vom Danziger zum Kulmer Rat (in seiner Eigenschaft als 
Oberhof des Kulmer Rechts) verlief. Dies war allerdings kein Angriff 
auf das Kulmer Recht, wie die hansischen Diplomaten meinten, son 
dern man bemängelte vielmehr, daß der Kulmer Rat bei Berufungen 
von Danziger Ratsurteilen zu langsam arbeitete (§ 10). Im Bereich des 
Handels beschwerten sich die Kaufleute ut der nortcost über das

58 Pfundzoll: 4s pr/£ (je  2s pr bei der Ein- und Ausfuhr). Pfahlgeld: 6d/l00 Nobel (£33 
6s 8d). Gewerbeabgabe für Tuchscheren (§ 3-4) und für Weinausschank, selbst für 
den privaten Verbrauch, oh n e  Anmeldung beim Danziger Rat (§ 6): 6 PrMk. Wrake- 
und die Waageabgaben: je 4s pr/Last. Dazu: H ir s c h , Danzigs Handels- und Gewerbs- 

geschichte, S. 215-20.

59 HR 2.2.76 § 2, S. 59f.
60 Die mit 160.000.000 N obeln  angegebene Höhe des englischen Preußenhandels 
übertraf mit Sicherheit die gesamten englischen Außenhandelsumsätze der letzten 100 
Jahre (1336-1436) ganz erheblich. Sie überstieg den Gesamtwert aller englischen 
Tuchausfuhren seit Beginn des englischen Preußenhandels um das Einundzwanzigfa 

che.

61 Vgl. HUB 6.723 § 10, S. 404 (25.3.1428).
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1410 ausgerufene Verbot des Kaufschlagens mit Nichtpreußen in Dan 
zig (§ 20),62 das eindeutig gegen § 1 des Vertrags von London (1409) 
verstieß. Dieses Abkommen war aber aufgrund der Kündigung durch 
den Hochmeister seit dem 29.7.1434 außer Kraft. Die Beschwerde 
zeigt, daß man zum Status quo ante zurückkehren wollte. Ein weiterer 
Protest galt dem Danziger Verbot des Häuservermietens an Engländer 
(§ 24), wodurch die englischen Preußenfahrer, und insbesondere die 
englischen Lieger, gezwungen wurden, in Danzig ihre Laken in Kellern 
zum Verkauf anzubieten.63 Zur Begründung führten die Preußenfahrer 
an, daß sich Hansekaufleute in England einmieten durften (Carta 
m ercatoria  § 2). Wie gezeigt, entsprang die Danziger Anweisung der 
Angst vor der Konkurrenz der englischen Lieger. Man hatte den Eng 
ländern vertraglich nie das Recht, Häuser zu mieten, zugesichert. Da 
her konnten die Beschwerdeführer ihre Ansprüche lediglich mit dem 
Hinweis auf die Reziprozität begründen, die die hansischen England 
fahrer ihrer Ansicht nach bereits durch die Entgegennahme der Privi 
legien am 24.10.1399 konzediert hatten. Schließlich beklagte man die 
Zwangsräumung des Hauses, das als Sitz der Niederlassung in Danzig 
gedient hatte (§ 25). Die Argumente beider Seiten sind sehr aufschluß 
reich. Die Engländer beriefen sich ungerechtfertigerweise auf die Ver 
träge von Marienburg (1388) und London (1409). In ihrem abschlägi 
gen Bescheid stellten die hansischen Diplomaten fest, daß der Danzi 
ger Rat den englischen Preußenfahrem umme lu ter fruntscbaft er 
laubt habe, ein Haus zu mieten, um doryn zusampnegeen und tring- 
ken und andere erbare frewde zu haben. Bald darauf habe es aber 
Skandale gegeben, die das Haus in Verruf gebracht hätten. Dies und 
die Tatsache, daß die Engländer in dem Haus eynen stogk und andere 
gefengniss machten, do sie etczliche van eren koufßewten ynne ge 
fangen legeten umme sache willen, die der berlicbkeit und stat ge- 
boeren zu richten,64 hätten zur Schließung geführt. Die vom Engli 
schen Kaufmann durch seinen gewählten Gouverneur ausgeübte 
Rechtsprechung in internen Streitfällen war also nach Danzigs Auffas 
sung der Stadt bzw. dem Hochmeister Vorbehalten.

Die Versuche der englischen Kaufleute, ihre übertriebenen Forde 
rungen auf dem Parlament (21.1.-27.3-1437) geltend zu machen und 
den Vertragsabschluß bis zur Anerkennung ihrer Ansprüche zu ver 

In HR 2.2.76 § 20, S. 67 wird als Datum 1411 angegeben, vgl. aber HUB 6.723 § 1, S.
403 und HR 1.7.592 § 2, S. 397.

3 HR 2.2.76 § 24, S. 68. Vgl. HR 1.7.592 § 1, S. 396 und HUB 6.723 § 2, S. 403f.
HR 2.2.76 § 25, S. 69.
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hindern, schlugen fehl. Am 12.3-1437 konnte Heinrich Vorrat dem 
Danziger Rat melden, daß König, Kronrat und Parlament den hansi 
schen Englandfahrem den vollen Genuß ihrer althergebrachten 
Rechte und den Preußen die Bezahlung der noch ausstehenden Ent 
schädigungsgelder verbindlich zugesagt hätten.65 Zehn Tage später, 
am 22.3 1437, wurde der Vertrag von London besiegelt.66

Dieses Abkommen verdient eine eingehende Analyse, weil es nicht 
nur die Rechte der hansischen Englandfahrer wesentlich erweiterte, 
sondern auch die Basis der Debatten zwischen der Hanse und Eng 
land für den Rest der hier untersuchten Zeit bildete. Beide Seiten wa 
ren bemüht, die anglo-hansischen Handelsbeziehungen auf eine trag 
fähige Grundlage zu stellen. Insbesondere kam die Krone den Haupt 
anliegen der Hansen in bedeutendem Maße entgegen. Die leidige 
Frage der Reichweite der hansischen Privilegien hinsichtlich der Sub 
sidien wurde zugunsten der Hanse entschieden. Im Bereich der Justiz, 
wo sich die hansischen Englandfahrer hauptsächlich über das Admi 
ralitätsgericht und die Saumseligkeit der lokalen Rechtsprechung be 
schwert hatten,67 konnten die hansischen Diplomaten sogar mehr er 
reichen, als der Deutsche Kaufmann gefordert hatte. In der Tat be 
stand die Haupterrungenschaft der hansischen Unterhändler darin, 
die Vorzüge des Common Law erkannt und für die hansischen Eng 
landfahrer erfolgreich beansprucht zu haben. Somit stellt der Vertrag 
von London ein weiteres Beispiel der auf beiden Seiten erkennbaren 
Tendenz dar, die rechtliche Basis für die gegenseitigen Handelsbezie 
hungen im Common Law zu finden. Man kann daraus nur folgern, daß 
die hansischen Unterhändler über die englischen Verhältnisse sehr 
gut informiert68 und rechtlich vorzüglich beraten waren.

Gleich im ersten Absatz des Vertrags von London (22.3-1437) zeigen 
sich Spuren der Beschwerden der englischen Preußenfahrer über die 
'neuen und unberechtigten’ Zölle und andere Abgaben. Dabei hatten 
sie § 1 des Abkommens von 1409 im Lichte der Reziprozität ausgelegt. 
Absatz 1 des Vertrags von London (1437) greift die Sprache der Carta 
mercatoria auf und wendet sie auf die rechtliche Lage der englischen 
Preußenfahrer an.

65 HR 2.2.67, S. 48-50.

66 HR 2.2.84, S. 84-8.
67 Vgl. HR 2.1.357 § 22-3, S. 237 (5.7.1434) und HR 2.1.384 § 7-8, S. 297f. (2.11.1434).

68 Vgl. die Antwort auf § 27 d er Beschwerden der Preußenfahrer ut der nortcost. HR 
2.2.76 § 27, S. 70f. D ie hansischen Diplomaten wußten genau zwischen Zoll und Sub- 
sidie (neuwe hulffe u n d  subsid ia, alse u ffitcz licb  X 6d zu geben ) zu unterscheiden.
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Carta m ercatoria  (§ 12)

nu lla  exactio, prisa vel prestacio aut a liquod  a liu d  onus super 
personas mercatorum predictorum , mercandisas seu bona eorun 
dem aliquatenus im ponatur

Vertrag von London (22.3-1437)

In  p rim is  concordatum est et conclusum, qu od  omnes et singuli 
mercatores et a lii ligei et subditi dom ini Regis Anglie in terra 
Pruissie et aliis locis hanse om nibus et singulis illis  libertatibus et 
liberis consuetudinibus uti p lene debeant et gaudere, quibus un 
quam  a liqu o  tempore racionabiliter usi sunt et gavisi, nulleque 
prise, exacciones nove seu prestaciones a lique super eorum per 
sonas vel bona inponentur a lite r vel a lio  modo, quam  ante 10, 20, 
30, 40, 50, ym mo et centum  annos et ultra imposite sunt vel 
fuerunt.

Edward I. hatte in der Carta m ercatoria  versprochen, keine neuen 
Abgaben zu erheben. Seit 1375 hatten die hansischen Englandfahrer 
verlangt, von sämtlichen seitdem eingeführten Abgaben befreit zu 
werden. In § 3 des neuen Londoner Abkommens wurde ihnen dies 
gewährt. Die ersten neuen Abgaben (Tunnage und Poundage) hatte 
Edward III. i.J. 1347, also 90 Jahre vor dem jüngeren Vertrag von Lon 
don, eingeführt. Wenn die hansischen Englandfahrer die Rückkehr 
zum Status quo ante von vor 100 Jahren verlangten, dann wollten die 
Engländer das Gleiche in Preußen erreichen. Eine Rückkehr zum Zu 
stand des Jahres 1337 konnten die englischen Preußenfahrer aber 
nicht wollen, da sie so wieder mit alten, schon lange nicht mehr erho 
benen Abgaben belastet werden konnten. Daher bestanden die engli 
schen Diplomaten darauf, daß die zulässigen Abgaben nicht nur alt, 
sondern auch althergebracht, also seit über 100 Jahren kontinuierlich 
erhoben worden sein mußten. Diese Forderung erwies sich bald als 
Ursache endloser Querelen. Vor 100 Jahren hatte es weder Pfundzoll 
noch Pfahlgeld in Preußen gegeben, doch war die hochmeisterliche 
Regierung verständlicherweise wenig geneigt, den englischen Preu- 
ßenfahrem diese Abgaben zu erlassen, zumal sie von den hansischen 
Kaufleuten nach wie vor zu entrichten waren. Daher stürzten sich die 
Preußen auf die ersten Jahresangaben. Schließlich, so die preußische 
Regierung, hatten die englischen Preußenfahrer seit mindestens zehn 
Jahren alle umstrittenen Abgaben entrichtet; daher sollten sie sie auch 
weiterhin zahlen. In den Londoner Verträgen von 1409 und 1437 war 
der Versuch gescheitert, ein wichtiges Problem durch eine vage For 
mulierung zu lösen.
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Der zweite Absatz garantierte die Verkehrs- und Handelsfreiheit der 
englischen Preußenfahrer und griff dabei weitgehend auf den Wort 
laut von 1409 zurück.

Vertrag von London § 1 (4.12.1409) 

quod omnes et s ingu li ligei et subditi regni Anglie, terrarum et 
dominiorum ejusdem regni mercatores et a lii, cujuscumque status 
vel condicionis extiterint, poterunt et debebunt salvo et secure ter 
ram Prucie tam per terram quam per aquam  intrare ac in ib i m u 
tuo conversari et libere more mercatorio tam  cum Prutenis quam  
aliis, cujuscumque nacionis vel ritus fuerin t, mercari, ibidem  
morari et exinde ad  lares et dom icilia  p ropria  redire vel quo vo 
luerint, quociens placuerit, tam per terram quam per aquam cum  
bonis, mercandisis et mercimoniis suis quibuscumque, ju ra  et 
custumas racione mercandisarum et m ercimoniorum  suorum de 
bitas fideliter persolvendo

Vertrag von London § 2 (22.3-1437) 

quod omnes et singuli mercatores et a lii subditi cujuscumque sta 
tus domini Regis A nglie  poterunt et possint, tociens quociens eis 
libuerit et placuerit, salve et secure terram Pruissie et alia loca  
hanse intrare, ib idem  m orari et conversari, exire et redire, emere 
et vendere cum quibuscum que personis ita et eo modo ac adeo l i  
bere, sicut unquam ante hec tempora emere et vendere, intrare et 
exire potuerunt et consueverunt, solutis custumis et deveriis de 
mercandisis suis debitis et consuetis 

Einige der schwammigen Passagen des ersten Londoner Abkommens 
wurden nicht in den neuen Vertrag übernommen. So verbriefte § 2 
eindeutig allein die Verkehrs- und Handelsfreiheit. Allerdings fallt die 
häufige Betonung der Gewohnheitsmäßigkeit dieser zugestandenen 
Freiheiten auf, woraus zu folgern ist, daß die Präzisierung in der Ab 
sicht vorgenommen wurde, den Status quo ante wiederherzustellen 
und vertraglich zu verankern.

Absatz 4 verbriefte den hansischen Englandfahrem Wort für Wort 
die gleichen Rechte in Handel und Verkehr, die den englischen Han- 
sefahrem in § 2 gewährt wurden, mit dem Unterschied, daß die Richt 
linie dieser Rechte nicht -  wie in den hansischen Gebieten -  das 
Gewohnheitsrecht, sondern die hansischen Privilegien war 
{secundum form am  et tenorem carte p riv ileg iorum  eis indultorum). 
Absatz 3 bestätigte sämtliche Sonderrechte und freien Gewohnheiten 
der hansischen Englandfahrer, die in der langen Reihe von Freibriefen
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und Bestätigungen seit der Zeit Heinrichs III. genannt waren.69 Wie 
bereits dargelegt, wurde § 12 der Carta mercatoria hier gemäß den 
hansischen Einwänden präzisiert. Die Hansen hatten seit längerer Zeit 
die Pflicht zur Entrichtung der parlamentarischen Subsidien bestrit 
ten. Die Kronanwälte ließen dies jedoch nicht gelten, weil die Befrei 
ung von neuen Abgaben in der Carta mercatoria zwar die Erhebung 
einer exactio, prisa vel prestacio au t aliquod onus, jedoch nicht die 
einer Subsidie ausschloß. Der Londoner Vertrag weitete diese Garan 
tie der Abgabenfreiheit auf alle prise, prestaciones, exacciones nove 
aut a liqu a  subsidia aus. Somit konnte nach 1437 niemand mehr be 
haupten, die Hansekaufleute seien subsidienpflichtig. Die hansischen 
Englandfahrer hatten also ihr Hauptanliegen erreicht, während die 
englischen Preußenfahrer nur einen Scheinsieg feiern konnten. Der 
jüngere Vertrag von London befreite sie keineswegs von den 'neuen’ 
preußischen Abgaben, die noch am 11.12.1436 Anlaß zu Beschwerden 
gegeben hatten. Der feierlich proklamierte Verzicht auf neue (d.h. 
weniger als 100 Jahre alte) Abgaben ließ nämlich der preußischen Re 
gierung die Möglichkeit, die umstrittenen Zahlungen als altherge 
bracht zu deklarieren und somit weiterhin einzufordem.

Absatz 5 des Vertrags von London brachte für die hansischen Eng 
landfahrer eine wichtige Erweiterung ihrer Rechte und eine wirkungs 
volle Absicherung gegen die ständigen Amtsmißbräuche, besonders im 
Zollwesen:

casu qu o  civitas, villa vel op idum  aliquod vel o ffic ia lis  aut cus- 
tum arius vel alius subditus qu icum que illustrissim i d om in i Regis 
m ercatorem  vel nautam de hansa in aliquo contra tenorem et 
contenta carte privilegiorum  suorum  gravare, onerare, arrestare 
vel molestare presumpserit, ex tunc dominus cancellarius Anglie 
pro  tempore oportunia concedet et congrua mandata a d  illum vel 
illos sic gravantes, ut a talibus gravaminibus, oneribus vel mole- 
stacionibus sub pena et statim  desistant, et ut sub certa pena offi- 
c ia n i et custum arii in fu tu ru m  talia non temptabunt, et quod ab 
eis desistent jam  ceptis, si qua fuerin t.

Bislang hatten die Hansen die Möglichkeit gehabt, gegen Amtsmiß 
bräuche durch Klagen vor den Common-Law-Gerichten vorzugehen. 
Allerdings ging das Common Law infolge des Territorialitätsprinzips 
davon aus, daß nur Geschworene aus der unmittelbaren Umgebung 
über ein Vergehen aussagen konnten. Deshalb war die Anklageerhe 

69
HUB 1.552, S. 193f.; 890, S. 305; HUB 2.31, S. 14-8; 194, S. 81; 313, S. 131; HUB 

4.603, s. 245-7; HUB 5 387, S. 197f.; 1114, S. 578f.; HUB 6.888, S. 490.
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bung und die Eröffnung eines Verfahrens nur in der Ortschaft mög 
lich, in der der Anlaß zum Prozeß entstanden war. Hierin lag das Pro 
blem für den ausländischen Kaufmann: Der Ort der Anklageerhebung 
konnte die Hochburg seines Gegners sein, insbesondere wenn es sich 
beim Beklagten um einen städtischen Beamten oder Zöllner handelte. 
Das Problem der örtlichen Übermacht des Angeklagten potenzierte 
sich, wenn dieser ein mächtiger Edelmann war. Welche Handhabe 
hatte der Kläger, wenn der Beklagte dem Vorladungsbefehl nicht 
Folge leistete? Auf den ganzen Reigen der Judicial Writs, von attachias 
bis hin zu capias, war nicht immer Verlaß. Es gab viele Immunitäten, 
in denen das Writ über den Bailiff oder die Kanzlei der Immunität zu 
gestellt werden mußte. Je kleiner der Bezirk und je mächtiger der Be 
klagte, desto wahrscheinlicher war es, daß die örtliche Beamtenschaft 
seinem Einfluß unterstand und ihm daher einen Wink geben würde, 
daß man ihn suchte, damit er sich rechtzeitig absetzen konnte. Sobald 
ein Beklagter eine Immunität oder Grafschaft verlassen hatte, war das 
ursprüngliche Writ wertlos und mußte mit dem Dorsalvermerk non  
inventus in die Kanzlei zurückgeschickt werden.70 Selbst nach erfolg 
ter Zustellung konnte sich ein Angeklagter weigern, vor Gericht zu er 
scheinen, und sämtlichen Versuchen, seine Habe zu beschlagnahmen 
oder ihn zu verhaften, mit Gewalt begegnen. Stand der Beklagte dann 
endlich doch vor den Richtern, so gab es immer noch das Problem, 
daß die Geschworenen aus der Nachbarschaft stammen mußten. Er 
kannten sie auf Freispruch, so war der Fall abgeschlossen, denn das 
einstimmig gefällte Urteil der patria  war im englischen Recht so gut 
wie unantastbar.71

70 Für ein Beispiel s . Je n k s , Effizienz, S. 357.

71 Das heißt, daß es für d ie  Fälle, bei denen Hansekaufleute normalerweise beteiligt 
waren, so gut wie keine M öglichkeit gab, Berufung einzulegen. Über Berufung s. Ba  

ke r , S. 66; Po l l o c k  und Ma i t l a n d , Bd. 2, S. 625f. In Kriminalfällen war der Freispruch 
eines Beklagten unanfechtbar. In Zivilfällen hing es von den Umständen ab. Hatte die 
Partei, die in Berufung gehen  wollte, sich freiwillig dem veredictum  der Jury unterwor 
fen, so mußte sie d ie  Aussage der Geschworenen akzeptieren. Es gab zwar auch in d ie  
sen Fällen die Möglichkeit, mit einem Writ o f Error (vgl. Ba k e r , S. 118f. und M il s o m, S. 
48-50 und 364) das Urteil anzufechten, doch nur wenn das Protokoll einen offenkun 
digen Formfehler enthielt. W ar aber eine Partei gezwungen worden, die Aussage einer 
Jury zu akzeptieren, konnte sie die Geschworenen anklagen (Attaint o f Jury). Dies war 

jedoch nur bei den Assizes (n ove l disseisin usw.) zulässig, w o sich die Probleme der 
unzulässigen Einflußnahme au f Geschworene durch mächtige Beklagte besonders zu  
spitzten: Ba k e r , S. 117, 201f. und 441f.; M il s o m, S. 366; P o l l o c k  und Ma it l a n d , Bd. 2, S. 
541, 623 und 665. Gerade in  den 1430er und 1440er Jahren wurden aber immer w ie  
der Stimmen im Parlament laut, die gegen die Nötigung von Sheriffs und Geschwore-
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Außenseiter und Schwache hatten also vor Gericht einen schweren 
Stand, solange man sich auf das Common Law beschränkte. Aber dies 
war ja nur ein Teil des englischen Rechts. Im letzten Viertel des 14. 
Jahrhunderts begann der Kanzler, Anträge auf Eröffnung eines Billig 
keitsverfahrens in Fällen zu genehmigen,72 in denen eine Prozeßpartei 
nach dem Common Law nicht zu ihrem Recht kam. Sobald das Verfah 
ren eröffnet war, hatte man von niemandem mehr etwas zu befürch 
ten, denn das Kanzleiverfahren verzichtete auf örtliche Beamte und 
Geschworene. Der Kanzler beurteilte jeden Fall für sich; entscheidend 
war allein sein Rechtsempfinden. Das Billigkeitsverfahren stand den 
hansischen Englandfahrem also schon seit dem Ende des 14. Jahr 
hunderts offen. Die entscheidende Verbesserung ihrer rechtlichen 
Stellung durch § 5 des Vertrags von London bestand nun aber darin, 
daß die Beweislast vom hansischen Kläger auf den beklagten Beamten 
überging, sofern es sich um Verstöße gegen hansische Privilegien han 
delte. Der Kanzler konnte auf Antrag sofort einschreiten. Eine schnel 
lere und effektivere Abhilfe für die gegen ausländische Kaufleute übli 
chen Schikanen (ungerechtfertigte Güterbeschlagnahmung, Erhebung 
städtischer Zölle, unlautere Zollerhebungspraktiken usw.) hätte man 
sich nicht wünschen können.73

nen (M aintenance) und die Falschaussage der Geschworenen (Perju ry) protestierten: 
J.E-A. Jo l l i f f e , The Constitutional H istory o f  Medieval England from  the English 
Settlement to  1485, London *1967, S. 418f. Zu einer Gesetzesinitiative kam es jedoch 
nicht, und das Common Law kannte bis au f d ie eng begrenzte Attaint o f  Jury keine Ab 
hilfe.

Margaret E. Av e r y , The History o f  the Equitable Jurisdiction o f  Chancery before 

1460, in: BIHR 42, 1969, S. 129-44 und dies., An Evaluation o f  the Effectiveness o f the 
Court o f  Chancery under the Lancastrian Kings, in: LQR 86, 1970, S. 84-97; Bake r , S. 
83-99; und M il s o m , S. 74-87.

Nicht nur e in  aktueller Verstoß gegen d ie  hansischen Privilegien, sondern auch eine 
befürchtete Verletzung derselben konnte auf Antrag durch eine einstweilige Verfü 
gung des Kanzlers sub pena  verboten w erden . Der Hansekaufmann hatte bei alledem 
nichts nachzuweisen, keinen Termin e ines Common-Law-Gerichts abzuwarten und 
keine örtliche Übermacht seines Gegners zu befürchten. W ollte dennoch  ein städti 
scher Beamter Güter beschlagnahmen o d e r  ein Zöllner seine Zollerhebungspraktiken 

fortsetzen, so mußte er dem Kanzler begründen, warum diese Maßnahmen nicht ge 
gen die hansischen Privilegien verstießen. Dieses Sonderrecht stand anscheinend fast 
200 Jahre lang allein den Hansen zu. Ein subpena  war im Mittelalter im m er ein Vorla- 

dungsbefehl. Erst nach 1600 schufen d ie K ing ’s Bench-Richter auch für Engländer die 
Möglichkeit, Entscheidungen und Maßnahmen der Verwaltung durch einstweilige Ver 
fügungen zu korrigieren: Bak e r , S. 128 und William S. Ho l d s w o r t h , A  History of Eng 
lish Law, 12 Bde., London 1922-38, Bd. 1, S. 229 und 659f. sow ie Bd. 10, S. 155f.
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Absat2 6 des Vertrags von 1437 schloß eine Lücke, die aufgrund des 
Territorialitätsprinzips des Common Law entstanden und nicht nur 
den Hansen seit langem ein Dom im Auge war. Sobald der Ursprung 
eines Rechtsstreits extra  corpus cuiuscumque comitatus lag, fand das 
Common Law keine Anwendung, was zur Entrechtung der Femkauf- 
leute führte. Wie bereits dargelegt, hatten die englischen Preußenfah 
rer 1432 vergeblich versucht, mit Hilfe des Trespass-Verfahrens den 
preußischen Piraten das Handwerk zu legen und eine Entschädigung 
für die preußischen Güterbeschlagnahmen durchzusetzen.74 Absatz 6 
schuf nun eine neue Common-Law-Prozedur gerade für solche Fälle. 
Wenn künftig bei einem anglo-hansischen Rechtsstreit das Vertrags 
oder Kriminalrecht betroffen war, mußte (auf Antrag der hansischen 
Prozeßpartei) eine oyer-et-terminer-Kommission ernannt werden.75 
Sie hatte, je nach Bedeutung des Falles, aus zwei oder mehr Richtern 
zu bestehen, die das verdictum  der Geschworenen entgegenzuneh 
men und ein Urteil zu fallen hatten. Es ist anzunehmen, daß die 
zwölfköpfige Jury gemäß § 6 des Vertrags von 1437 paritätisch besetzt 
sein mußte, wie schon in der Carta m ercatoria  vorgesehen.76 Dies 
war ein wichtiges Sonderrecht, das über 100 Jahre lang allein den 
Hansen zustand.77 Fast so wichtig wie die Schaffung dieses hansischen 
Sonderrechts war die Absicherung der Urteile der oyer-et-terminer- 
Kommissionen gegen die Einmischung durch andere Gerichte. Vor al 
lem das Admiralitätsgericht beanspruchte seit Beginn unseres Unter 
suchungszeitraums die Zuständigkeit für sämtliche extraterritorial ent 
standenen Rechtsstreitigkeiten im Bereich des Vertrags- oder Krimi 
nalrechts,78 also gerade für die Fälle, die in § 6 des Londoner Abkom 

74 RP 4, S. 403 und HR 2.1.146, S. 97f.

5 Über Kommissionen von  oyer-et-term iner s. oben, S. 536, Anm. 61.

76 HUB 2.31 §6, S. 16.

7 Die Engländer genossen dies erst 1536: B a k e r , S. 108.

78 Es gab zwar auch andere Gerichte, die dies beanspruchten (vgl. Thomas L. M e a r s , 

The History of Admiralty Jurisdiction, in: Select Essays in Anglo-American Legal History, 
Bd. 2, Boston 1908, S. 329 Anm. 4; ursprünglich veröff. in: E.S. Ro s c o e , Admiralty Ju 
risdiction and Practice, London  31903, S. 1-61), aber das Admiralitätsgericht war der 
wichtigste Gerichtshof, d er  diese Kompetenz hatte. Seit der Zeit Edwards I. (1272- 
1307) stand dem Admiral d ie  Rechtsprechung über Verträge zwischen Kaufleuten bzw. 
zwischen Kaufmann und Schiffer zu, die außer Landes geschlossen worden waren: 
Me ar s, Admiralty Jurisdiction, S. 319 und Twiss, Black Book, Bd. 1, S. 69 § 21. Wahrend 

der Regierungszeit Edwards III. (1327-77) fielen zudem Seeraub, Schiffbruch, Strand 
gut und sämtliche Verbrechen  und Vergehen auf hoher See in seinen Kompetenzbe 
reich: M e ar s , Admiralty Jurisdiction, S. 320-9 und Twtss, Black Book, Bd. 1, S. 45-59-
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mens angesprochen wurden. Allerdings kam es zwischen diesem Ge 
richtshof und den Common-Law-Gerichten zu Kompetenzstreitigkei 
ten, weil In- und Ausland nicht präzis voneinander abgegrenzt worden 
waren.79 Dies wirkte sich für die hansischen Englandfahrer sehr un 
günstig aus. Sie mußten die Erfahrung machen, daß der unterlegene 
Prozeßgegner einen bereits entschiedenen Fall vor einem anderen Ge 
richt w ieder eröffnete oder eine Seeraubklage gegen den Hansekauf 
mann beim Admiralitätsgericht einreichte.80 Wirklich endgültig war 
also kein Urteil. Zudem waren die hansischen Englandfahrer alles an 
dere als zufrieden mit der Rechtsprechung des Admiralitätsgerichts, 
das nach dem römischen Zivilrecht und dem internationalen Seerecht 
verfuhr und sich nicht an die in der Carta m ercatoria  vorgesehene 
paritätische Zusammensetzung der Jury hielt. Außerdem hatten die

Seeraub war nach englischem Recht kein Kriminaldelikt, und vor dem  Admiralitätsge 
richt konnte man lediglich auf Entschädigung klagen. Die Rechtslage änderte sich je 
doch 1414 m it dem Statute of Truces (2  Hen. V, St. 1, c. 6: SR 2, S. 178): Überfälle auf 
Schiffe, die entw eder durch einen G e le itbrie f oder durch einen Waffenstillstand ge 
schützt waren, wurden als Hochverrat angesehen und entsprechend bestraft.
79

W ie andere Gerichtshöfe wollte auch das Admiralitätsgericht stets se in e  Kompeten 
zen erweitern . Hierzu bediente man sich z.B. der juristischen Fiktion, daß  die Verträge 
der Prozessierenden innerhalb seines räumlichen Kompetenzbereichs abgeschlossen 

worden waren. Dies war möglich, weil d e r  Bereich nicht eindeutig abgegrenzt worden 

war. Edward I. hatte der Zuständigkeit des Admiralitätsgerichts mit d e r  Hochwasser 
marke bei Flut eine Grenze gesetzt. Problematisch war, daß diese Defin ition  auch die 
Flüsse einschioß, bei denen wegen des schwachen Gefälles d ie G ezeiten  weit ins Land 
hinein deutlich zu erkennen waren. W o llte  ein Kläger vor dem Admiralitätsgericht 

einen in London  abgeschlossenen Frachtvertrag anfechten, so brauchte er nur zu be 
haupten, der Vertrag sei auf einem  Schiff in der Themse zustande gekommen. Die 
Common-Law-Gerichte in den Grafschaften beanstandeten aus verständlichen Grün 
den d ie Wahrnehmung von Klagen durch das Admiralitätsgericht, d eren  Ursprünge 

weit innerhalb des Körpers der Grafschaft’ lagen. I.J. 1391 en tzog das Statut 15 Ric. II, 

St. 1, c. 3 (SR 2, S. 78) diesem die Kom petenz in sämtlichen Fällen, d ie innerhalb einer 
Grafschaft entstanden waren, sei es auf Land oder auf dem Wasser, und definierte die 
Jurisdiktionsgrenze etwas genauer: H in fort endeten die Rechtsprechungsbefugnisse 

des Admirals an der ersten Brücke. Da das Kompetenzgerangel dennoch  weiterging, 
sah sich Heinrich  IV. i.J. 1400 gezw ungen, dieses Statut nicht nur zu bestätigen (2 
Hen. IV, St. 1, c. 11: SR 2, S. 124), sondern auch eine wirkungsvolle H ilfe  für denjeni 
gen zu schaffen, der durch die Kompetenzüberschreitung des Admiralitätsgerichts 
Schaden erlitt. Geschädigte konnten nunm ehr die Zuständigkeit des Admiralitätsge 
richts vor den Common-Law-Gerichten anfechten. War dies erfolgreich , so  bekam der 
Geschädigte d en  doppelten Streitwert, und der Gegner mußte ein Bußgeld (410) an 
die Krone zahlen.

Vgl. die K lagen des Deutschen Kaufmanns 1434: HR 2.1.357 § 23, S. 237.
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Hansen die ausschließlich aus Engländern bestehenden Geschwore 
nenausschüsse des Admiralitätsgerichts in Verdacht, stets zugunsten 
ihrer Landsleute zu entscheiden. Schließlich konnten die Hansekauf 
leute kein Gebrauch von ihrem Recht machen, die Zuständigkeit des 
Admiralitätsgerichts anzufechten, denn darauf reagierte der Admiral 
erfahrungsgemäß mit der Einberufung einer Jury, die er zu der Aus 
sage veranlaßte, daß der betreffende Hansekaufmann ein Seeräuber 
sei.81 Dies hatte äußerst ernste Konsequenzen für den Beschuldigten, 
denn seit 1414 galten Angriffe auf hoher See als Hochverrat, der durch 
eine besonders grausame Art der Hinrichtung und den Verlust sämtli 
cher Mobilien und Immobilien an die Krone geahndet wurde.82

Absatz 6 des Vertrags von London rettete die hansischen England 
fahrer vor dem ungeliebten Admiralitätsgericht und gab ihnen die 
Möglichkeit, Vertrags- und strafrechtliche Klagen, die bis 1437 nur vor 
dem Admiral oder allenfalls vor dem Kanzler erhoben werden konn 
ten, bei den Common-Law-Gerichten einzureichen, auch wenn der 
Rechtsstreit außer Landes entstanden war. Für die Rechtsprechung in 
solchen Fällen handelten die hansischen Diplomaten die Anwendung 
des flexibelsten Instruments des Common Law, der oyer-et-terminer- 
Kommissionen, aus. Schließlich sorgten sie dafür, daß die Urteile d ie 
ser Kommissionen gegen die Einmischung des als unfair empfundenen 
Admiralitätsgerichts abgesichert waren. Hierfür mußte man nur einen 
bescheidenen Preis zahlen: den Verzicht auf die Wiederaufnahme b e  
reits in England abgeschlossener Fälle vor hansischen Gerichten.

Die Vorliebe der hansischen Englandfahrer für das Common Law 
zeigte sich auch in § 10 des Vertrags von London, zu dessen Verständ 
nis ein kleiner Exkurs notwendig ist. Seit 1414 galten, wie bereits er 
wähnt, Angriffe auf Schiffe befreundeter Mächte als Hochverrat.83 
Nach 1414 gelang es der Krone, die von den eigenen Untertanen aus 
gehende Piraterie wirkungsvoll zu bekämpfen und für die Sicherheit 
der Schiffahrt zu sorgen, wozu der energische Ausbau der königlichen

81 Ebenda.

82 Dazu s. Po l l o c k  und M a jtlan d , Bd. 2, S. 500-8 und Baker, S. 427f. Das p riv ileg iu m  

fo r i galt nicht für Hochverrat.

83 Auch feindliche Schiffe wurden  durch das Statute o f  Truces (2 Hen. V, St. 1, c. 6: SR 
2, S. 178) geschützt, w enn der Kapitän einen G eleitbrie f der englischen Kanzlei v o r  
weisen konnte. Sämtliche Schiffe, die einen englischen Hafen verlassen wollten, muß 
ten sich beim 'Konservator d er  Waffenstillstände’ unter Angabe der Reeder, der Anzahl 
der Matrosen und der Fracht registrieren lassen. Die Schiffer mußten bei der Rückkehr 
dem Konservator' eine Bescheinigung über erbeutete Güter und Schiffe zukommen 

lassen. Für die Praxis s. Twtss, Black Book, Bd. 1, S. 29 § 7.
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Marine erheblich beitrug.84 Doch nach Abschluß des Friedens von 
Troyes (1420) schienen die königlichen Schiffe der Krone zu teuer, 
und sie wurden bis Mitte der 1420er Jahre verkauft. Nach dem Abfall 
Burgunds (1435) wurde die englische Schiffahrt vor allem durch bur 
gundische Auslieger85 ernsthaft bedroht, doch fehlte das Geld für den 
Neuaufbau der königlichen Flotte.86 Folglich lizensierte die Krone seit 
Februar 1436 Reeder, auf eigene Kosten Handelsschiffe umzurüsten 
und die feindlichen Auslieger zu bekämpfen. Da jedoch die Regierung 
weder für den Unterhalt der Schiffe noch für den Sold der Matrosen 
zahlen konnte, mußte sie den Schiffseignern einen finanziellen Anreiz 
bieten, aus eigener Tasche für den Schutz der Schiffahrt aufzukom 
men. So verfugte sie in den Lizenzen, daß die Beute bis auf die Anteile 
des Admirals und des Wardens der Cinque Ports den Reedern zu- 
stand.87 Doch damit waren die erforderlichen Zugeständnisse nicht 
erschöpft. Obwohl das Statut der Waffenstillstände im Oktober 1435 
-  wohl als Reaktion auf das ffanko-burgundische Bündnis vom
20.9.1435 -  für sieben Jahre außer Kraft gesetzt worden war,88 be 
stand für d ie Reeder dennoch die Gefahr, vor dem Admiralitätsgericht 
auf Schadenersatz für die widerrechtliche Kaperung befreundeter 
Schiffe angeklagt zu werden. Aus diesem Grunde befreiten die Lizen 
zen die Schiffseigner von jeder Verantwortung für eventuelle Aus 
schreitungen ihrer Mannschaften. Freund und Feind waren also fast 
gleich stark gefährdet, und die Kaperung hansischer Schiffe durch die

84
Bis 1418 standen dem Admiral über 30 königliche Schiffe zur Verfügung: C.F. Ric h - 

mo n d , The Keep ing o f the Seas during the Hundred Years War, 1422-1440, in: History 
49, 1964, S. 286f. Die Schiffe der Krone w urden  in englischen Quellen  durch den Zu 
satz de la  T o u r  (d.h. der Tower o f  L on don ) ausgewiesen. Die Abrechnungen des Kee 
per o f  the K in g ’s Ships sind im PRO-Bestand E101 überliefert. Sie ze igen  deutlich, daß 
die Schiffe d er  königlichen Knegsmarine des öfteren für den Handelsverkehr gechar 

tert wurden. Vgl. Susan Ro s e , Hg., The Navy o f  the Lancastrian Kings. Accounts and In- 
ventories o f  William Soper, Keeper o f the K ing’s Ships, 1422-1427 = Publications of 
the Navy Record Society 123, London 1982.

Sie erh ielten  im April 1436 Kaperbriefe von Herzog Philipp: v a n  L i m b u r g -B r o u w e r ,

Boergoensche Charters, S. 31 (25.4.1436) und Smit  2.1084, S. 672.
86

Es waren gerade zwei der über 30 Schiffe Heinrichs V. in kön iglicher Hand geblie 
ben: R i c h m o n d , Keeping o f the Seas, S. 291. Selbst für die Erstattung d er  Kosten d e r  

Reeder, deren  Schiffe nach englischem Recht jederzeit für den königlichen Dienst, 
insbesondere p r o  custodia m aris , beschlagnahmt werden konnten, w aren  die finan- 
ziellen Mittel d er  Krone zu bescheiden.
87

Ri c h m o n d , Keeping o f the Seas, S. 293 m it Anm. 43-6.

14 Hen. VI, St. 1, c. 8 (SR 2, S. 294). Vgl. auch 20 Hen. VI, St. 1, c. 11 (SR  2, S. 323f.) 
und 29 Hen. VI, St. 1, c. 2 (SR 2, S. 358f.).
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Inhaber königlicher Lizenzen ließ nicht lange auf sich warten.89 Die 
hansischen Englandfahrer konnte dies jedoch nicht lange dulden. Als 
die anglo-hansischen Verhandlungen im Oktober 1436 aufgenommen 
wurden, mußte man sich entscheiden. Man konnte schließlich auch 
vor dem Admiralitätsgericht auf Schadenersatz für Seeraub klagen. 
Diese Prozedur wies sogar einige prozeßtechnische Vorteile auf, da 
dieser Gerichtshof nach römischem Recht verfuhr und Anklage des 
halb auch dann erhoben werden konnte, wenn man der Piraten nicht 
habhaft werden konnte.90 Wieder entschieden sich die Hansen für das 
Common Law. Absatz 10 des Vertrags von London sah eine kollektive 
Verantwortung für Ausschreitungen gegen die hansische Schiffahrt 
vor. Wurde ein hansisches Schiff gekapert, so waren die Einwohner 
der Hafenstadt, unde d icti subditi in  custodiam maris deputati 
exitum ceperunt, verpflichtet, die Geschädigten schadlos zu halten. 
Daß die Hansen die Anwendung des Common Law wünschten, geht 
aus der Bestimmung des Absatzes hervor, q u od  quoad ipsos de Pruis- 
sia et banza f ia t  execucio cujusdam statuti sive ordinacionis d o  
mini Edwardi nuper regis Anglie in effectu. Mit dem 'gewissen Statut 
oder der Verordnung König Edwards’ ist das Statut von Winchester 
(1285), c. 2 gemeint, das die Ortschaften (Hundreds) für die Anzeige 
von Raubüberfällen innerhalb ihrer Grenzen verantwortlich machte 
und die Einwohner zum Schadenersatz verpflichtete, falls keine An 
zeige erfolgte.91 Dieses Gesetz sollte nun in angepaßter Form (in  ef 
fectu) auf die Ausschreitungen der Lizenzinhaber gegen die hansische 
Schiffahrt Anwendung finden. Die gleiche Verpflichtung sollten die

89 Ri c h m o n d , Keeping o f  th e  Seas, S. 293 und S. 295 mit Anm. 59- Für ein weiteres, von  
Richmond nicht angeführtes Beispiel, vgl. die Lizenz an John Tavemer vom 8.5.1436 
(CPR 1429-36, S. 510) und d ie  Beschwerde Stralsunds vom  9.8.1436, daß im Juni d.J. 
zwei Stralsunder Schiffe v on  Engländern aus Hull und Newcastle unter Führung von  
"Joen Tanbemer” gekapert worden waren: HR 2.2.23, S. 18f. und LUB 7.698, S. 684f.
90

Bake r , S. 108.

91 SR 1, S. 96. Vgl. B a k e r , S. 23- Es gab außerdem mindestens einen Präzedenzfall für 
die Anwendung dieses Statuts auf den Seeraub. In den  späten 1420er Jahren hatten 
Personen aus den Ortschaften Bledislow und Westbury in Gloucestershire Schiffe aus 
geraubt, die Getreide von  Tewkesbury nach Bristol transportierten. Obwohl diese 

Überfälle gemäß 15 Ric. II, St. 1, c. 3 eindeutig unter d ie  Jurisdiktion des Admirals fie  

len, da sie auf dem Wasser unterhalb der letzten Brücke und somit auf hoher See v e r  
übt worden waren, wurde den  Einwohnern der beiden Ortschaften die Anwendung 
von c. 2 des Statuts von W inchester (SR 1, S. 96 ) angedroht. S. 8 Hen. VI, St. 1, c. 27 

(SR 2, S. 258f.) und Je n k s , English Grain Trade, S. 523f.
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Einwohner hansischer Städte, von denen aus Piratenangriffe auf engli 
sche Schiffe unternommen wurden, übernehmen.

Ziehen wir an dieser Stelle ein Resümee hinsichtlich der Errungen 
schaften der hansischen Diplomaten im juristischen Bereich. Zunächst 
hatten sie einen wirkungsvollen Schutz für die hansischen Privilegien 
ausgehandelt, nämlich die Ermächtigung des Kanzlers, einstweilige 
Verfügungen sub pena von £100 gegen diejenigen zu erlassen, die ihre 
Sonderrechte verletzten. Ferner konnten extraterritorial entstandene 
Rechtsstreitigkeiten im Bereich des Vertrags- oder Kriminalrechts ge 
mäß dem Common Law ohne Einmischung des Admiralitätsgerichts 
verhandelt werden. Schließlich wandte man die Common-Law-Proze- 
duren auch auf ein aktuelles Problem an: die Ausschreitungen der pri 
vaten custodes maris gegen die hansische Schiffahrt. Es w ird deutlich, 
daß die hansischen Englandfahrer das Common Law als rechtliche Ba 
sis ihres Englandhandels bevorzugten.

Die restlichen Paragraphen des Vertrags von 1437 regelten die Ent 
schädigungszahlungen, die den Preußen und Livländem seit dem er 
sten Vertrag von London (1409) zustanden, die aber nie vollständig 
gezahlt worden waren. Heinrich Vorrat konnte zwar weder die 
Schuldbriefe Heinrichs IV. vom 10.10.1409 noch eine ausreichende 
Vollmacht des Hochmeisters vorzeigen, die ihn ermächtigt hätte, die 
ausstehenden Gelder (19.274 Nobel 3s 4d = £6424 lös  8d) in Emp 
fang zu nehmen, doch die englischen Unterhändler waren auch so be 
reit, 500 Mark sterling (£333 6s 8d) zu zahlen, wenn: 1) Vorrat die 
Zahlung quittierte;92 2) er Bürgen stellte, die eine ca u c io  für die Er 
füllung der restlichen Bedingungen beim Kanzler hinterlegten;93 3) 
der Hochmeister innerhalb von acht Monaten den Empfang der 500 
Mark sterling bescheinigte;94 und 4) dieser bis Ostern (13.4.1438) dem 
englischen Schatzmeister entweder die Originalschuldbriefe Heinrichs
IV. oder ein notariell beglaubigtes Transsumpt mit dem Siegel des

Archivierung dieser Quittung im Exchequer: Francis Pa l g r a v e , H g., T h e  Antient Ka- 
lendars and Inventories of the Treasury o f  His Majesty's Exchequer, 3 Bde., London 
1836, Bd. 2, S. 163 und HR 2.7, S. 690 Anm . 1. Zahlungsanweisung vom  9-7.1437: PRO, 

E404/53/331. Zahlung von £100 am 18.3.1437: ebenda (Dorsalverm erk). Zahlung der 
restlichen £233 6s 8d am 25.7.1437: PRO, E403/727 m 13.

Die Bürgschaft über 500 Mark sterling w urde am 5.7.1437 vom  Ältermann des Deut 
schen Kaufmanns in London, Johann van Wolde aus Danzig, und seinen  Beisitzern, 
Gobel C lusiner aus Köln und Lambert Joses aus Dinant, gestellt: CCR 1435-41, S. 125.

Quittung des  Hochmeisters vom 18./19.3.1438: GStA OBA 7426 und HR 2.2.190, S. 
156.
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Bremer Erzbischofs oder des Lübecker Bischofs zeigte (§ 7).95 Danach 
sollten sofort weitere 500 Mark sterling gezahlt werden. Die restliche 
Summe war dann in Raten von je £500 an jedem Osterfest bis 1450 
fällig. Das Geld sollte aus den custumis kommen, die die hansischen 
Englandfahrer für ihre Einfuhren entrichteten. Der 'hansische Alder 
man’ sollte die einlaufenden Beträge mit H ilfe eines Registers kontrol 
lieren, das er zusammen mit den Zöllner anzulegen hatte (§ 8). 
Schließlich kamen d ie Diplomaten überein, d ie Entschädigungsgelder, 
die der Hochmeister der englischen Krone aufgrund des Londoner 
Vertrags von 1409 noch zu zahlen hatte, von  der Gesamtschuld der 
Engländer abzuziehen (§ 9).96

Heinrich Vorrat hatte einen großen Sieg für die Preußen und Livlän 
der errungen, nach dem  sich die Hochmeister seit fast 30 Jahren ge 
sehnt hatten. Er hatte erreicht, daß sich die englische Krone grund 
sätzlich verpflichtete, die Schuldbriefe Heinrichs IV. zu honorieren,97 
daß sie die preußischen Schadenersatzansprüche in vollem Umfang 
anerkannte98 und daß sie sich auf einen verbindlichen Zeitplan für die 
Zahlung festlegte. W ie wir noch sehen werden, verschenkten die 
preußischen Städte und der Hochmeister leichtfertig diesen Sieg.

Die Ausführungsbestimmungen (§ 11) sahen schließlich die Aus 
stellung von Briefen durch die Kanzleien der Vertragsparteien vor, um 
die Einhaltung des Vertrags zu gewährleisten. Die Diplomaten hatten 
dabei gewiß die Lage des Kaufmanns im Auge, für den im Konfliktfall 
eine Bescheinigung über seine Rechte gemäß dem Londoner Abkom 
men nützlich sein konnte. Der Vertrag von London endete mit der 
grundsätzlichen Feststellung, daß keine Bestimmung des neuen Ver 
trags frühere Abkommen ganz oder teilweise außer Kraft setzte (§ 12).

Das Wagnis der Hansestädte war also vollends geglückt. Sie hatten 
bei der Abfassung des Doppelbeschlusses am 5-6.1434 zwei Kemfor- 
derungen erhoben: d ie  uneingeschränkte Aufrechterhaltung der han 
sischen Privilegien in England und die Abschaffung der privilegienwid 
rigen Subsidien. Sollten diese Forderungen nicht erfüllt werden, so 
war man entschlossen, die gewinnträchtigen Handelsbeziehungen mit

9̂  Dies wurde in der Tat v o r  dem 10.3*1438 ausgestellt: HR 2.2.189, S. 155.

96 Der Betrag war 766 N ob e l: HUB 5.830, S. 430-2.

97 Dies hatte die Krone n och  am 15.5.1430 grundsätzlich abgelehnt: HR 1.8.590, S. 

382f„ bes. § 4.
98 Von der ursprünglichen Schuld in Höhe von  31-911 Nobel 6s 6d haue die Krone 
12.637 Nobel gezahlt. Vom  Rest (19 274 Nobel 6s 6d) erkannte sie bis auf 3s 2d alles 

an.
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England abzubrechen, woraus sich ernsthafte Konsequenzen für den 
Fortbestand der Hanse ergeben hätten. Durch den Wechsel Philipps 
des Guten ins französische Lager vor Verhandlungsbeginn befand sich 
England in einer schwierigen Lage. Man mußte Konzessionen machen, 
um wenigstens den anglo-hansischen Handel aufrechtzuerhalten. 
Deshalb konnten die Forderungen der Hansen durchgesetzt und dar 
über hinaus die Befreiung vom  ungeliebten Admiralitätsgericht er 
reicht werden "  Auch wenn den anderen Beschwerden des Deut 
schen Kaufmanns100 im Vertrag von London nicht abgeholfen wurde, 
konnte man nun vom Kanzler einstweilige Verfügungen auf den blo 
ßen Verdacht einer Privilegienverletzung hin unter Androhung eines 
beachtlichen Bußgelds erbitten. Weiter erreichte man, daß die Krone 
ihre Verpflichtung anerkannte, die Schuldbriefe Heinrichs IV. in 
vollem Umfang und innerhalb einer angemessenen Frist einzulösen. 
Der Preis hierfür war vergleichsweise bescheiden: Der Englische 
Kaufmann wurde lediglich von den neuesten Abgaben befreit. Anson 
sten mußte man nur den Status quo ante wiederherstellen. Außerdem 
hatten die hansischen Diplomaten im Namen der Hansestädte auf eine 
Wiederaufnahme von Prozessen, die vor den oyer-et-terminer-Kom- 
missionen verhandelt worden waren, verzichtet. Ferner bekamen die 
englischen Hansefahrer das Recht, sich an den Ortschaften schadlos 
zu halten, von denen Piratenüberfälle ausgegangen waren. Alles in al 
lem war der Vertrag von London ein Sieg der hansischen Diplomatie.

V.5-3: N a c h w e h e n  (1437-8)

Heinrich Vorrat blieb noch einige Monate in England, um sich um 
die Probleme der Hansekaufleute mit den englischen Zöllnern zu 
kümmern.101 Erst gegen Ende Juli 1437 brach er nach Brügge auf, wo 
die Originale der Schuldbriefe Heinrichs IV. im Kontorsarchiv lagen. 
Es war seine Absicht, ein Transsumpt anfertigen zu lassen und nach 
Bremen zu bringen, um es vom Erzbischof besiegeln zu lassen.102 Die 

9 9

Vgl. die Beschwerden des Deutschen Kaufmanns vom 5.7.1434 (H R  2.1.357 § 22-3, 
S. 237), d ie W erbung der hansischen Diplom aten vom 2.11.1434 (H R  2.1.384 § 7, S.
297) und Vorrats Briefvom 14.7.1437: H R  2.2.74, S 56f
100

Nämlich über die Kopfsteuer in Calais, das Verbot des W einzapfens in England, die 
ungerechtfertigten lokalen Zölle und d ie  verzögerte Zahlung des Exchequers für Wa 
ren, d ie für d en  H of gedacht waren.

Alle anderen  Diplomaten kehrten nach Abschluß des Vertrags nach Hause zurück: 
LUB 7.735, S. 719f. (14.5.1437).

Transsumpt: HR 2.2.84 § 7, S. 86f. Vorrats Absichten: HR 2.2.73 S 55 f (13-7-1437)
und 75, S. 57f. (10.8.1437).
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sen Plan konnte er allerdings nicht ausführen, da er vom Bischof von 
Münster inhaftiert und bis Frühjahr 1438 gefangengehalten wurde.103 
Ob die Preußen den Vertrag von London akzeptiert hätten, wenn Vor 
rat gleich nach Vertragsabschluß in Danzig um Ratifizierung geworben 
hätte, kann man nicht feststellen. Es ist aber sicher, daß die Entwick 
lungen im anglo-preußischen Handel während der Zeit zwischen Ver 
tragsabschluß und Vorrats Ankunft in Danzig das Schicksal des Ver 
trags besiegelten.

Im Frühjahr 1437 war dies jedoch noch nicht abzusehen. Der Kron 
rat hatte die preußischen Englandfahrer explizit als Kaufleute einer 
befreundeten Nation anerkannt und die Zöllner angewiesen, sie ent 
sprechend zu behandeln.104 Am 7.6.1437, also zwei Tage nachdem die 
in § 7 vorgesehene Bürgschaft gestellt worden war, ratifizierte Hein 
rich VI. den Vertrag.105 Die Zöllner erhielten kurz darauf Anweisung, 
die hansischen Englandfahrer ab 22.3-1437 von Tunnage und Pound 
age zu befreien. Am 20.8.1437 ratifizierte ein Lübecker Hansetag das 
Abkommen.106

Die Freigabe des anglo-hansischen Handels, die am 29 3-1437 von 
englischer und am 12.5.1437 von preußischer Seite erfolgte,107 führte 
zu einer explosionsartigen Expansion des Warenverkehrs. Die Auf 
nahmefähigkeit der Märkte war schier unbegrenzt, da die Nachfrage 
seit Abbruch der Handelsbeziehungen (29.7.1434) unbefriedigt 
geblieben war.108 Unter diesen Umständen mußte es jedem klar sein, 
daß die größten Profite denjenigen zufallen würden, die ihre Waren 
zuerst anbieten konnten. In dieser Situation zeigte sich, welche Macht 
die englischen Zöllner hatten. Unmittelbar nach Vertragsabschluß be 

103 Vorrats Festnahme: G eo rge  W i l l i a m s , Hg., Memorials o f  the Reign of King Henry VI: 
Official Correspondence o f  Thomas Bekynton, Secretary to King Henry VI and Bishop 
of Bath and Wells = RS 56, 2 Bde., London 1872, Bd. 1, Nr. 158, S. 215-7; HR 2.2.159- 
60, S. 139-42; HUB 7.1.322, S. 157; HR 2.2.180, S. 149f- Freilassung: HR 2.2.187, S. 
154f. Teilnahme an den Debatten des preußischen Städtetags über den Vertrag von  

London: HR 2.2.193 § 2, S. 157 (4.4.1438).
104

PPC 5, S. lOf. (13.4.1437).

105 Bürgschaft: CCR 1435-41, S. 125. Ratifizierung: CPR 1436-41, S. 62 und HR 2.2.85, 

S. 88.

106 HR 2.2.86, S. 88. Vgl. d ie  Monita der hansischen Diplomaten bezüglich der Bereit 

schaft Kölns, den Vertrag einzuhalten: HR 2.2.79 § 6, S. 79 (21.4.1427).

107 Vgl. Vorrats Briefe an d en  Hochmeister sowie an den  Danziger Rat: HR 2.2.68-9, S.

50f. S.a. CCR 1435-41, S. 85 und HR 2.2.97, S. 98.

108 Freilich hatten die K ö ln e r  den Handelsboykott unterlaufen: HR 2.2.79 § 6, S. 79

(21.4.1437).
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schwerten sich die Hansekaufleute in Boston bei ihren Diplomaten, 
daß ihre Schiffe seit dem 24.3 1437 zwar seeklar seien, die Zöllner 
aber keine Genehmigung zum Auslaufen geben w ollten .109 Man er 
reichte, daß der König die Zöllner am 13.4.1437 anwies, den preußi 
schen Kaufleuten die Ausfuhr ihrer Tücher ohne die sonst erforderli 
che Sondergenehmigung zu gestatten, da die Preußen de amicicia 
Regis seien.110 Dies war allerdings kein Einzelfall: Hansische Be 
schwerden über die Huller, Bostoner und Lynner Zöllner häuften 
sich. Am 18.6.1437 schilderte Heinrich Vorrat dem Danziger Rat die 
Lage.111 Er hatte ein Schiff nach Preußen schicken wollen, up dat ik 
mym herren unde ju e r ersam heit sowol to water a lz  to  lande mit 
hast m uchte schriven, up dat de ju e n  de ersten hedden mögen sin, er 
p ro fit to don. Freilich hätten de van Linden, H u i und Bussteen dafür 
gesorgt, daß ihm das Schiff nicht mehr zur Verfügung stand.112 Vorrat 
mußte notgedrungen ein anderes Schiff nehmen, d a r ik  und ander 
van den unsen tydinge und copenschop mede w olden oversenden, 
doch hätten die englischen Konkurrenten dafür gesorgt, dat de cas- 
tumer uns nicht en laken w illen  laten schepen. Als Vorrat beim Kron 
rat die Freigabe der Schiffahrt erbat, 

is en warhaftigh man gecom en ut der nortcost unde secbt my, dat 
de vorscreven stede hebben 8  schepe bereet gem ackt, de to Prusen 
sollen segelen, dar se to w ater und lande van a llen  syden ere la 
ken tovoren unde w illen n ich t enen Dutschen d a r in  entbalen. 
H irm ede ik nu vomeme ere bosheit, dat wy d a ru m m e also to gro- 
ten costen und schaden a l d e r unsen werden geholden, dat se 
darenbynnen, alz se ok to w in ter deden,l i i  ere laken  dar willen 
bringen und allene den m arkt holden, darumm e se g ro te  gifte dem 
canczler und treserer hebben gegeven.114

109 HR 2.2.38, S. 28 (1.4.1437).

110 PPC 5, S. lOf.

111 HR 2.2.70, S. 51-3.

H ier ist d ie  Wortführung etwas obskur: D ie von Lynn, Hull und Boston buten myn 
weten so sw are ynvelle [Eingriffe in d ie  Rechte anderer Personen ] b e fi hemlik an de 

herschop g em a k t, dat se my d a t scbip hebben  qu it [verlustig] g e m a ck t m it groten un- 
geliken [Unrecht]: HR 2.2.70, S. 51-3.

Dies ist möglicherweise ein H inw eis auf den Londoner Raulin Hottot, der am 
3 3 1436 trotz einer allgemeinen Englandhandelssperre eine E infuhrlizenz vom Hoch 
meister durch Bestechung erhielt: HUB 7.1.174-5, S. 86.

114 HR 2.2.70, S. 51-3.
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Während die Hansekaufleute auf Sondergenehmigungen und Anwei 
sungen des Kronrats warten mußten, entschieden die Kaufleute ut der 
nortcost das Rennen mit Unterstützung der Zöllner für sich.115

Wie lange die Behinderung der hansischen Kaufleute fortgesetzt 
wurde, läßt sich nicht feststellen. Anzunehmen ist, daß sie bald ein 
Ende fand, da seit Herbst 1437 eine europäische Hungersnot 
herrschte, die auch in England deutlich zu spüren war. Die Getreide 
versorgung der englischen Bevölkerung geriet 1437/8 in eine akute 
Krise. Allein Preußen ist von der Hungersnot verschont geblieben. Die 
preußischen Kaufleute befanden sich in einer beneidenswerten Lage, 
da Burgund und England um ihr Korn buhlten. Als sich die Ausmaße 
der Krise abzeichneten, schrieb Heinrich VI. am 28.11.1437 an den 
Hochmeister und bot als Gegenleistung für das erbetene Getreide eine 
ähnliche Hilfeleistung an, falls die Situation einmal umgekehrt sein 
sollte. Es ist signifikant, daß der König seiner Bitte einen Hinweis auf 
die politische Lage fo lgen ließ:

Hac autem vicissitudine nos et terras nostras utrumque ligari a r 
bitramur appunctuamentorum inter nostros et vestros commissa- 
rios nuper Lon d on ’ in itorum  vigore, que sicuti concordata sunt, 
pro parte nostra inv io lab iliter servare studebimus.116 

Diesen Aspekt konnte der Deutsche Kaufmann in London, den der 
König um die Überbringung des Schreibens bat, nicht übersehen. Am
13.12.1437 befürwortete das Londoner Kontor die Bitte des Königs, 
riet dem Hochmeister aber, anstatt der erbetenen Anzahl von Schiffen 
(10 oder 20) vorerst nur sechs bis acht nach England zu senden, up 
dat dit land juw en  gueden willen unde unsen vlytigen arbeyt 
darmedde moegen bekennen.117 Die schlechte Ernte in England 
zwang die Regierung im folgenden Jahr, auf sämtliche Einfuhrzölle für

115 Vorrat beschuldigte d ie  nordenglischen Kaufleute, h in ter den Handelsbehinderun 
gen zu stehen: HR 2.2.72-3, S. 53-6. Freilich scheint D anzig ähnliche Maßnahmen g e  
troffen zu haben, um den  Preußen einen W ettbewerbsvorteil zu sichern. Nachdem in 
Preußen die Schiffahrt am 12.5.1437 freigegeben w orden  war (HR 2.2.97, S. 98.; vgl. 
HR 2.2.101, S. 100), berich tete Vorrat am 22.6.1437, daß tags zuvor eine Handelsflotte 
aus Danzig in London e ingetro ffen  war, die aus 18 preußischen und vier englischen 

Schiffen bestand: HR 2.2.46, S. 32f.

116 BL, Cotton Charter X I.62  (Konzept) und GStA H A X X  Urkk. Schbl. 83,28. Regest: 

HUB 7.1.404, S. 204. Vgl. auch PPC 5, S. 4 (23.11.1438). Zur Getreideversorgungssitua 
tion allgemein: HR 2.2.105, S. 101; CCR 1435-41, S. 157 und 138; CLRO, London Jour 
nal 3, f. 187v; HUB 7.1.253, S. 124 (falsch datiert: n icht 1.3.1437, sondern 1.3 1438); 

CCR 1435-41, S. 194f.; und CLRO, London Journal 3, f. 6 l r.

117 GStA OBA7394. Regest: HUB 7.1.320, S. 156f.
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Getreide zu verzichten. Am 28.2.1439 bat Heinrich VI. den Hochmei 
ster erneut um die Erlaubnis für einen Kaufmann aus York, Getreide 
von Preußen nach England zu bringen.118 Die englische Versorgungs 
lage normalisierte sich erst nach der Ernte d.J. 1440 wieder.

Die Möglichkeit, Druck auf die englische Regierung auszuüben, 
sollte den Preußen in den Jahren nach Abschluß des Vertrags von 
London zustatten kommen. Die Freigabe des Handels führte zu einer 
gewaltigen Expansion des bilateralen Handels (Graphik 13-17 und 29- 
31), ohne allerdings auch nur das geringste an der geographischen 
Spezialisierung der Femkaufleute zu ändern. Die Konkurrenz zwi 
schen englischen Hansefahrem und hansischen Englandfahrem be 
stand weiter. Für die Hansen wirkten sich die Zollnachlässe des Lon 
doner Abkommens unterschiedlich aus. Sie machten d ie Kölner Lon 
donfahrer mehr als konkurrenzfähig (Graphik 13, 14 und 29), und die 
Lübecker Bergenfahrer und ihre wendischen Kollegen konnten ihre 
Vorherrschaft im Bostonhandel wieder etablieren (Graphik 16 und 
30). Die Preußen aber, die schwerpunktmäßig mit Lynn und Hull 
Handel trieben, mußten nach anfänglichen Erfolgen feststellen, daß 
ihnen der Vertrag von London innerhalb eines Jahres nichts mehr 
nutzte (Graphik 15, 17 und 31). Im Frühjahr 1438 war die Dominanz 
der englischen Preußenfahrer schlimmer als je zuvor. W ie bereits dar 
gelegt, kannte Danzig seit langem nur eine Antwort auf englische Er 
folge: die Beschneidung der Rechte des Englischen Kaufmanns. Da 
dies gegen den Vertrag von London verstieß, konnten Proteste nicht 
ausbleiben. Beurteilt man die Lage aus der Sicht der Danziger, so wird 
deutlich, daß ihnen keine andere Wahl blieb. Im Frühjahr 1438 war 
offenkundig, daß der Vertrag von London allenfalls zu einer sehr kurz 
fristigen Besserung der preußischen Handelsbilanz geführt hatte, daß 
sich aber dann die unerträgliche Vormachtstellung der Engländer im 
anglo-preußischen Handel gefestigt hatte. Die Danziger Politik mußte 
zwangsläufig zu Konflikten mit dem Englischen Kaufmann über die im 
Vertrag von  London enthaltenen Garantien führen. Waren die Englän 
der nicht bereit, freiwillig auf d ie ihnen zustehenden Rechte zu ver 
zichten, so mußte Danzig zum Angriff auf das Abkommen selbst über 
gehen. Unter diesen Umständen war es kaum überraschend, daß sich 
der Hochmeister weigerte, den Vertrag von London zu ratifizieren. Er 
staunlich ist nur, daß die englische Regierung ihn trotzdem lange Zeit 
beachtete. Zehn Jahre lang versuchte die Krone, die Ratifizierung zu

118
PRO, E l22/73/10 f. 6r und GStA H A  X X  Urkk. Schbl. 86,30. Druck: J e n k s , Hanseak 

ten.
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erreichen. Während dieser Zeit mußte sie dem Druck der Commons 
im Parlament widerstehen, einschneidende Maßnahmen gegen alle 
hansischen Englandfahrer zu ergreifen. Die Gründe für die Geduld 
des Königs können nur zum Teil in der schlechten Getreideversor 
gungslage des Landes gelegen haben. Heinrich VI. hoffte wohl auch, 
doch noch die Ratifizierung erreichen und damit die Rechte der engli 
schen Preußenfahrer absichem zu können.

v.6: Die A u s e in a n d e r s e t z u n g e n  ü b er d e n  V e r t r a g  v o n  L o n d o n  (1438- 
47)

Von 1438 bis 1447 beherrschten die Debatten über den Vertrag von 
London die anglo-hansischen Beziehungen. Sie kreisten zunächst um 
die Frage der Ratifizierung und dann um die Forderungen des Engli 
schen Kaufmanns nach Anerkennung seiner im Vertrag verbrieften
Rechte.

V.6.1: D ie in n e r e r e u k is c h e n  D e b a t te n  (1438-9)

Die ersten Anzeichen, daß die Befürwortung einer Ratifizierung des 
Vertrags von London durch den preußischen Städtetag keine Selbst 
verständlichkeit war, lassen sich Anfang April 1438 erkennen. Bis Mitte 
März war der Danziger Rat mit der Besorgung und Verschickung der 
Quittung über die 500 Mark sterling, die Heinrich Vorrat von den 
Engländern erhalten hatte, und der Transsumpte der Schuldbriefe 
Heinrichs IV. befaßt.1 Als Vorrat am 4.4.1438 von der englischen Bot 
schaft berichtete und den Vertrag vorstellte, nahmen die preußischen 
Städte das Thema ad  referendum 2 Daß man Konsultationen für er 
forderlich hielt, ist nicht überraschend. Allerdings verschob man die 
Aussprache über das Abkommen am 26.4.1438 erneut und forderte 
die Stadträte auf, bis zum nächsten Städtetag ihre entwert und gu t- 
dungken dovon inczubrengen, ab mens sal vorsegelen adir n ich t}  
Am 6.5.1438 mußte Heinrich Vorrat dem Hochmeister mitteilen, daß 
Danzigs Bürger die Besiegelung des Vertrags verhindern wollten, und 
sah sich gezwungen, den  Hochmeister vor den Danziger Machenschaf 
ten zu warnen:

Alz sy vornemen, a lz  wol uwem gnaden und  berlichkeiten alz in
czucomende m it redligem  boscheide, wy is boteidinget und m it
den scbriften, alz ich  hoffe, wol ist bosorget unde vorwaret, gerne

1 HR 2.2.187-90, S. 154-6 (14.-19 3.1438).

2 HR 2.2.193 §2, S. 157.

3 HR 2.2.214 §3, S. 172.
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w il underrichten, ist also bostalt, das mans n ich t te il ouf/nemen, 
s und e r  nach eygenem w illen  gancz czu schaden u n d  v il czukunfti- 
gen arges wirt ausgeleget; u n d  wy dy dink czurucke mucbten wer 
den geweisen, wirt n icht geachtet, welgerley schade dorvon mucbte 
comen, ou ff das s j m ich czu schänden und schaden mucbten 
brengen. Dormyt alle volk dyser stath grosligb ist boweget *

Liest man zwischen den Zeilen, so erkennt man, daß d ie Danziger be 
absichtigten, beim nächsten preußischen Städtetag in großer Zahl auf 
zutreten, um ihrer ablehnenden Haltung Gewicht zu verleihen. Nach 
ihrer Ansicht hatte das Londoner Abkommen äußerst schädliche Aus 
wirkungen. Vorrat, der diese Einschätzung nicht teilen konnte, bat 
den Hochmeister, eczlighe schriftweysen, a lz den herren pfarrer 
czum Elbinge, meist er O lbrecht Schroter, meist er M athias und ander 
auf den bevorstehenden Städtetag mitzubringen, um dy verramten 
schrifte in  (d.h. den Danzigem] clerligh ausczulegen, dy sy [die Dan 
ziger] a l czum ergesten vom em en.

Auf dem  nächsten Städtetag am 12.5.1438 realisierten sich Vorrats 
Befürchtungen. Etliche Danziger Ratsherren, Schöffen, Bürger und 
gemeyne kamen nach Marienburg, um dem Städtetag in schriftlicher 
Form semliche gebrechen un d  hindemisz, d ie sie d orin ne  [d.h. im 
Vertrag von London] besorget un d  gewogen haben? vorzulegen. Ob 
wohl Thom , Elbing und Königsberg die Besiegelung befürworteten, 
gelang es Danzig, den Hochmeister vorerst von einer Ratifizierung ab 
zubringen, um mehr Zeit zum Nachdenken zu gewinnen.6 Die Ein 
wände der Danziger Ratsherren verdienen eine detaillierte Untersu 
chung, w eil sie Einblick in das wirtschaftliche Denken wichtiger preu 
ßischer Kaufleute gewähren, d ie ihre Existenz durch d ie erfolgreichen 
englischen Preußenfahrer bedroht sahen.

Die Danziger Einwände, die in zwei Ausfertigungen überliefert sind, 
konzentrierten sich vornehmlich auf die ersten beiden Absätze des 
Londoner Abkommens. In § 1, der die englischen Preußenfahrer von 
den 'neuen’ Abgaben befreite, war das Kriterium für d ie  Zulässigkeit 
von Abgaben schwammig formuliert. Als die englischen Preußenfahrer

4 HR 2.2.220, S. 175f. und GStA OBA 7437.

’  HR 2.2.223 § 1, S. 179f.

6 Toeppen, 2, S. 60 und HR 2.2.223 § 1, S. 179f.

1) D anziger (StA Danzig, Schbl. 15,46) und Deutschordensüberlieferung (G S tA  OBA 
7542 = HR 2.2.221, S. 176-8); 2 ) K ölner Überlieferung (StA Köln, H anse III.K.70, S. 10- 
13 = HUB 7.1.256, S. 125-7). Beide b ez ieh en  sich auf die englischen Forderungen, die 
am 12.5.1438 eingereicht wurden: T o e p p e n , 2, S. 50 und HR 2.2.222, S .  178f.
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die vertraglich vereinbarte Befreiung von 'neuen’ Abgaben forderten,8 
stellten die Danziger fest, daß es vor 100 Jahren weder Pfundzoll noch 
Pfahlgeld gegeben hatte und daß eine Befreiung der englischen Preu 
ßenfahrer von diesen Abgaben eine Benachteiligung für die Einwoh 
ner des Ordenslandes, die ja weiterhin zahlen mußten, darstellen 
würde.9 Die in Köln überlieferte, zweite Liste der Danziger Einwände 
führt weitere Gründe für die Verpflichtung der Engländer zur Entrich 
tung von Pfundzoll und Pfahlgeld auf.10 Zum einen kehrten die Danzi 
ger die englische Auslegung von § 1 des Vertrags von London um. W o 
die Engländer sämtliche Zollverpflichtungen ablehnten, die nicht min 
destens 100 Jahre alt waren, wiesen die Danziger Stadtherren auf die 
Zulässigkeit der gewöhnlich entrichteten Zölle hin und behaupteten, 
daß die Engländer diese umstrittenen Abgaben schon seit Jahrzehnten 
bezahlt hatten, wodurch sie zur weiteren Zahlung verpflichtet waren. 
Zum anderen forderten die Danziger die Engländer auf, ein Privileg 
vorzuzeigen, das sie ausdrücklich von den umstrittenen Abgaben b e  
freite. Damit wurde also die Quo warranto-Prozedur gegen die Eng 
länder anwandt. Dies zeigt wieder einmal, w ie  gut die Danziger über 
das englische Recht informiert waren: Natürlich wußten sie nur allzu 
gut, daß ein solches Privileg nicht existierte.

Die restlichen Danziger Einwände bezogen sich auf § 2 des Vertrags 
von London, der allen Engländern die freie und ungehinderte Einreise 
und das Aufenthalts- und Handelsrecht garantierte. Zunächst bean 
standeten die Danziger die globale Gewährung der freien und unge 
hinderten Einreise an omnes et singuli mercatores et a lii subditi 
cujuscumque status d om in i Regis Anglie. Sie fragten, ob diese Einrei 
segenehmigung auch für Räuber und andere Übeltäter gelten sollte,11 
und wiesen auf die bedenklichen Konsequenzen für die Sicherheit der 
preußischen Einwohner hin, wenn der Vertrag in dieser Form ange 
nommen werden würde. Darüber hinaus stellten sie fest, daß auf 
grund dieses Absatzes auch englische Beamte (amechteslewte) nach 
Preußen kommen und Amtsgewalt ausüben könnten, was gegen die 
Privilegien der heimischen Beamten und gegen die Rechte der Stadt 
Danzig verstoßen w ürde.12 Außerdem gaben sie zu bedenken, daß der 
Vertrag von London den englischen Kaufleuten die uneingeschränkte

8 HR 2.2.222 § 1, S. 178 (12.5.1438).

9 HR 2.2.221 § 1,S. 177.

10 HUB 7.1.256 § 1, S. 125f.

11 HR 2.2.221 § 2, S. 177 und  HUB 7.1.256 § 2, S. 125.

12 HR 2.2.221 § 3, S. 177 und  HUB 7.1.256 § 3, S. 125.
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Bewegungsfreiheit in allen Hansestädten garantierte, also auch in Kra 
kau, Breslau, Lemberg, Warschau, Riga, Reval und Dorpat. Diese 
Städte würden es jedoch nicht zulassen, daß die Engländer innerhalb 
ihrer Mauern ungehindert kaufschlagen könnten, do sie eren borgeren 
und inwoneren ere narunge m ete nederlegeten und s ie  leib adir gut 
o b ir vorlieren mochten.13 Der Einwand gibt Aufschluß über die 
Grundängste der Danziger, die vor allem das englische Vordringen in 
das Gewerbeleben der Stadt und die Verdrängung der eigenen Hand 
werker aus diesen Erwerbszweigen befürchteten. Schließlich beklag 
ten die Danziger die den englischen Preußenfahrem gewährte Bewe 
gungsfreiheit besonders im Hinblick auf die Ausreise. So wäre es laut 
Vertrag unmöglich, ein englisches Schiff, englische Güter oder gar 
Engländer -  selbst im Rahmen eines Rechtsstreits -  zu arrestieren. 
Ebensowenig könnte man englische Schiffe -  etwa in Kriegszeiten - 
für den Dienst in der hochmeisterlichen Flotte verpflichten. Niemand 
könnte den Engländern -  selbst im Falle einer Hungersnot in Preu 
ßen -  d ie Komausfuhr untersagen.14

Der Vertrag von London hatte nach Auffassung der Danziger zudem 
die Aufenthaltsrechte der englischen Kaufleute in den Hansestädten 
garantiert, die ihnen die Möglichkeit eröffnen mußten, terram Pruis- 
sie et a lia  loca hanse intrare, ib idem  morari et conversari (§ 2). Die 
Danziger beanstandeten insbesondere das Wort m o ra r i, das sie mit 
wesen, wonen und besitczen übersetzten.15 Sie fragten, ob den Eng 
ländern nun der Häuserkauf und die Eheschließung erlaubt werden 
sollten, ohne daß sie die normalen Bürgerpflichten erfüllen oder die 
finanziellen Lasten der Stadt mittragen müßten. Dies wäre für die Stadt 
Danzig und Preußen sehr abträglich.

Item  noch  den artikel ’m o rra r i’ vomeme wir also, das sie so lange 
m ochten h ir in den steten u n d  lande wonen, das sie van tage czu 
tage van jaren czu jaren  van czeiten czu czeiten h ir behuseten und 
beworczelen mochten und grosse scharen und m ennige erer nacien 
czu sich h ir  ins landt czyen u n d  holen mochten, das sie durch sul 
che m ennige eres Volkes und nacien mochten dis la n d t und stete 
undirbrechen und betwingen, alse sie mit sulken lis ten  bescheidi- 
keit u n d  behendigkeit Bordewes, Garschonien und andir lande

13 HR 2.2.221 § 7 , S. 178.

14 HR 2.2.221 § 4, S. 177 und HUB 7.1.256 § 4, S. 126f.

HR 2.2.221 § 5, S. 178. Zur Bedeutung dieses Wortes im klassischen Latein s. L e w is  

und S h o r t , Latin Dictionary, s.v. m o ro r  ('verweilen '). F ü r  d ie  mittelalterliche Bedeu 
tung ('sich aufhalten') s. U t h a m , Revised Medieval Latin Word-List, s.v. m o ra  (2).
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undirgebrochen und, betwungen bebben, das oucb gros were kegen 
unsem hem bomeister, seynen orden und desem lande.16 

Nun war selbstverständlich die Behauptung, England hätte Bordeaux, 
die Gascogne und andere Länder durch die Einschleusung von Unter 
tanen bezwungen’ , sachlich falsch.17 Wenn man bedenkt, daß die 
Danziger über die englischen Statuten und das englische Recht einge 
hend informiert waren, dann ist anzunehmen, daß sie ebenso gut über 
die Gascogner Verhältnisse Bescheid wußten. Die Fremdenfeindlich 
keit der Danziger muß demnach vorgetäuscht gewesen sein. Sie ent 
puppt sich bei näherem Hinschauen als Futtemeid: Den Danzigem 
waren nämlich die englischen Lieger schon seit langem ein Dom  im 
Auge, weil sie sich am Gewerbeleben der Stadt beteiligten und da 
durch den Einheimischen Erwerbsmöglichkeiten nahmen.

Die letzten Danziger Klagen galten der Handelsfreiheit. § 2 des Lon 
doner Abkommens hatte den Engländern das Recht, emere et vendere 
cum quibuscumque personis ita et eo m od o  ac adeo libere, s icut 
unquam ante hec tem pora emere et vendere ... potuerunt et consue 
verunt, gewährt. Die Sorgen der Danziger, durch die allzu erfolgrei 
chen Engländer gänzlich aus dem anglo-preußischen Handel gedrängt 
zu werden, treten hier deutlich zutage. Wie bereits gezeigt, hatten die 
Preußen 1437/8 nur einen bescheidenen Anteil am Tuchexport über 
Hull und Lynn. Sie fürchteten nun, daß die Engländer ihre Vormacht 
stellung dazu ausnutzen würden, auch den Warenverkehr mit den 
Polen und Russen zu monopolisieren. Daher richtete sich der Angriff 
hier in erster Linie au f die Freiheit der Engländer, cum quibuscum - 
que personis in Preußen zu handeln.

Item den artikel ’kouffen und vorkouffen m it allerley personen’ 
vomeme w ir also, das keynerley geczunge usgenomen sint, sie en 
mögen domete kouffen  und vorkouffen, das doch were wedir a lle  
inwoner dis landes und sunderlich weder unser stat gerecbtigkeit 
und wilkore, und were doch uns und a lle  unsem nochkomlingen 
ewige vorterb und schaden, wenne sie [d ie Engländer] mechtig van

16 HR 2.2.221 §8 , S. 178.

17 Die Gascogne ist durch dynastischen Zufall in den Besitz der englischen Krone g e  
kommen: Wilfred L. W a r r e n , Henry II, London 1973 und Amy K e l l y , Eleanor o f Aqu i 
taine and the Four Kings, Cambridge/Mass. 1950. In d er hier untersuchten Zeit b e  
schränkte sich d ie eng lische Bevölkerung der Provinz au f eine Handvoll Kaufleute in 
Bordeaux und Bayonne un d  einige Militär- und Verwaltungspersonen. Die Engländer 
waren außerdem weit davon  entfernt, die Gascogne zu kontrollieren: P e r r o y , Hundred 
Years War, S. 159-63 et p a s s im ; Re n o u a r d , Bourdeaux, S. 41 lff. und 505ff.; und Ja c o b , 

Fifteenth Century, S. 107 e t passim.
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gelde un d  gutte sint und sulden domete alle kouffenscbatcz czu en 
czyen.

Dieser Einwand läßt deutlich erkennen, warum der Danziger Rat auf 
englische Erfolge im Femhandel stets mit der Entrechtung der engli 
schen Preußenfahrer reagierte: Die Danziger glaubten nicht, unter 
normalen Marktbedingungen gegen die Engländer bestehen zu kön 
nen. Aus dem Gefühl der Unterlegenheit heraus riefen sie immer wie 
der nach dem Staat, der daraufhin stets die Rechte des Englischen 
Kaufmanns beschnitt.

Gegen die Bevorzugung der Engländer erhoben die Danziger das 
Q uo ivarranto-higament und eine Reihe von tu  Ein wänden.
In England sei es dem Deutschen Kaufmann trotz seiner Privilegien 
verboten, mit Holländern, Seeländem, Flamen und anderen ausländi 
schen Kaufleuten Handel zu treiben. Außerdem sei der Kauf von Sta- 
pelgütem (Wolle, Zinn, Leder, Blei etc.) in London nur dann gestattet, 
wenn man diese Produkte von Londoner Vollbürgem19 erwarb, denen 
auch das Recht zum Zwischenhandel zustand.20 Da sich die Danziger 
weder im Gewerbeleben noch im Femhandel den Engländern ge 
wachsen fühlten, waren sie nicht bereit, die Ratifizierung des Vertrags 
von London zu befürworten. Deshalb wehrten sie sich auch energisch 
gegen jegliche Privilegierung der Engländer. Unter diesen Umständen 
war der Antrag des Englischen Kaufmanns auf Anerkennung seiner 
Rechte aussichtslos.21

Nachdem die Danziger auf dem preußischen Städtetag vom 
12.5.1438 mit ihren Bedenken gegen den Vertrag von London Erfolg 
gehabt hatten und der Hochmeister die Ratifizierung noch einmal ver 

HR 2.2.221 § 6, S. 178. Die zw eite  Ausfertigung der Danziger Bedenken präzisierte 

diese Befürchtungen. Man stellte fest, daß  § 2 nach Danziger Verständnis den Englän 
dern die Berechtigung zum Kaufschlagen met Russen und  änderte utleytscbe luden 
einräumte und  darüber hinaus d ie Erlaubnis zum Detailkauf und -verkauf beinhaltete: 
HUB 7.1.256 § 5, S. 127.
19

Van vryen  luden , d. h. von M enschen, die durch Kauf ( ’ redem ption ': eine selten 
benutzte M öglichkeit) oder durch den  erfolgreichen Abschluß e in e r  siebenjährigen 
Lehre die Freiheit der Stadt’ und som it das Recht erworben hatten, sich selbständig 
zu machen. N ur freemen o f the City o f  Lon don ’ durften Zwischen- und Detailhandel 
in der Hauptstadt treiben: T h r u p p , M erchant Class, S. 3, 15 et passim .

20 HUB 7.1.256 § 5, S. 127.

HR 2.2.222, S. 178f. Die Engländer beantragten die Befreiung v om  Pfundzoll und 
Pfahlgeld (§  2 ), die Befreiung von  der H aftung für Fremdschuld (§  3 ), die Erlaubnis, 
ein Haus als Sitz der Niederlassung zu m ieten  (§ 4), und d ie Anerkennung von rechts 
kräftigen U rteilen  (§ 5).



zögerte, verschwand das Abkommen zunächst aus den Akten, obwohl 
darüber im Sommer 1438 korrespondiert wurde.22 Stattdessen nah 
men die Debatten zwischen dem Englischen Kaufmann und dem Dan 
ziger Rat einen immer größeren Raum ein. Die Danziger setzten ihre 
Bestrebungen fort, den englischen Kaufleuten den Detailhandel und 
die Gewerbeausübung zu untersagen. Um beides wirkungsvoll tun zu 
können, wiederholte Danzig häufig das Verbot, Häuser an Engländer 
zu vermieten.23 Dabei brachte die Stadt ein neues Element in die De 
batte ein: der Vorwurf, daß die Engländer lose weiber nemen, d ie  do 
gehen hoher gekleidet, dan ein ander erbar f ra u ”  Deshalb könne 
man es nicht zulassen, daß die Engländer Häuser mieteten oder in 
den Hauptstraßen der Stadt wohnten. Allerdings drehten die Englän 
der den Spieß um:

Gy leven heren [d ie  Danziger Ratsherren] yo alle wol weten, dat 
eyne grote mennyge van guden kopluden und ändern erberen lu  
den overt ja e r  u t Engelant herkomen und  yo  nicht myn is, wen iv ii 
undenvilen tohope gaen und underenander fro lik  sin moten, sole 
wii nw gan in offenbare tafemen, dar a lle  man ingeit, dat is uns 
swar und ungelegen, wente wii besorgen, dat uns durch sulkeynt 
schamferynge [Beschimpfung] und grote ungelympe van somliken  
losen luden gescheen und entstan muchte, alset ok undenvilen  
schuet [geschieht], dardurch v illich te  beide lande to m oye 
[Lästigkeit] und arbeit machten komen. Ok leven bere is i t  yo  
opembar, dat opembare wyfe sluven [der Prostitution nachgehen] 
und herghen hen und  her bynnen desser stat, hus und hoff uphol- 
den und rufferye und  ander quat darinne steden: leven hem, uns 
beweget zere, dat w ii hir m it jw  m er wen ander nacien de herko 
men also sere vonvorpen und vom ich tet werden und dat sulke 
burdeelvroeiven in  dem dele werdiger wen wii solen geachtet wer 
den.”
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22 Franko Keddeken (HR 2.2.224, S. 180-2 = GStA O B A  7459 vom 9.7.1438) und das 
Londoner Kontor (HR 2.2.226, S. 182-4) verteidigten Vorrat.

23 Detailhandel: T o e p p e n , 2, S. 139f-, § 3 und 5 (1439/40); HR 2.2.314 § 2, S. 250f. 
(27.8.1439); HR 2.2.318 § 1, S. 246 (die englischen Klagen vom 2.12.1439 und die 
Danziger Antworten vom  17.12.1439). Zur Gewerbeausübung: T o e p p e n , 2, S. 139f„ § 5 
(1439/40) und HR 2.2.318 § 2, S. 257 (2./17.12.1439). Verbot des Häusermietens: 

T o e pp e n , 2, S, 139f-, § 5 (1439/40) und HR 2.2.318 § 3, S. 257.

24 To e ppe n, 2, S. 139L. § 5.

25 HR 2.2.318 § 3, S. 257f.
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Nach Darstellung des Englischen Kaufmanns lag es also am Danziger 
Rat, daß die Prostituierten so o ft mit ihnen gesehen wurden, denn das 
städtische Verbot, Häuser an sie zu vermieten, hatte sie regelrecht in 
die Spelunken der Stadt getrieben. Es sei, so hieß es, eine Schande, 
daß Dirnen Freudenhäuser mieten könnten, wohingegen die Englän 
der mit Kellern vorliebnehmen müßten.

Schließlich waren die innerpreußischen Debatten der Jahre 1438 
und 1439 von Auseinandersetzungen über Mißstände im juristischen 
Bereich gekennzeichnet. Zum Teil betrafen die Beschwerden alte 
Streitpunkte, wie z.B. die Haftung der Engländer für Fremdschulden 
und die Weigerung der preußischen Gerichte, Vereignungsbriefe aus 
England anzuerkennen. Die Engländer protestierten aber auch gegen 
die Zulassung unlauterer Klagen durch preußische Gerichte. Es sei 
mehrfach geschehen, daß die Güter ehrbarer englischer Edelmänner 
( upperlude ) infolge offensichtlich unhaltbarer Klagen in Preußen be 
schlagnahmt worden seien. Die Klagen seien allein aus dem Grunde 
erhoben worden, weil der Kläger genau gewußt habe, daß der Ange 
klagte nicht vor Gericht erscheinen könne und somit nach Jahr und 
Tag seine Güter an den Kläger verlieren würde.26 Die Beteiligung der 
englischen upperlude am anglo-preußischen Handel ist dadurch zu 
erklären, daß zwischen 1437 und 1440 Hungersnot in Europa 
herrschte, weshalb mit dem Getreidehandel fabelhafte Gewinne erzielt 
werden konnten. Die englischen Gentlemen spielten seit etwa 1415 
eine wachsende Rolle bei der Finanzierung des englischen Getreide 
handels, obwohl sie lediglich als stille Teilhaber an den Handelsgesell 
schaften auftraten.27 Es ist anzunehmen, daß die Gentlemen auch bei 
der Finanzierung von Komeinfuhren aus Preußen während der Hun 
gerjahre eine Rolle spielten.

Fassen w ir die Entwicklungen in den innerpreußischen Debatten 
dieser Jahre zusammen. Trotz einer mehrheitlichen Befürwortung des 
Vertrags von London auf den preußischen Städtetagen gelang es Dan 
zig, den Hochmeister dazu zu bewegen, die Ratifizierung des Abkom 
mens hinauszuzögem. Die Beanstandungen verraten in erster Linie 
das geringe Selbstvertrauen der Danziger Englandfahrer, die sich un 
ter normalen Marktbedingungen und ohne massives Eingreifen des

26 HR 2.2.318 § 5 (Fremdschuld), 7 (Vereignungsbriefe) und 4 (upperlud e ), S. 258f. 
Über upperlude  vgl. L ü b b e n -W a l t h e r , H gg., Mittelniederdeutsches Handwörterbuch, 
s.v. upperm an  und Karl Sc h i l l e r  und August L ü b b e n , M ittelniederdeutsches Wörter 
buch, 6 Bde., Bremen 1872-81, s.v. upperm ann .

J en k s , English Grain Trade, Tabelle V, S. 519f.
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Ordensstaates bzw. des Danziger Stadtrats keineswegs in der Lage sa 
hen, der englischen Konkurrenz standhalten zu können. Deshalb 
lehnten sie jede Privilegierung der englischen Preußenfahrer ent 
schieden ab. Diese Haltung änderte sich nicht. Die Danziger Maß 
nahmen nach Abschluß des Londoner Abkommens tendierten -  
ebenso wie vorher — dazu, die Rechte der englischen Niederlassung 
und der englischen Preußenfahrer zu schmälern: Jede Gewerbeaus 
übung, jeder Detailverkauf, jeder Handel mit Nichtpreußen und jede 
angemessene Unterkunft sollte ihnen versagt bleiben. Auch die alte 
Bedrückung im Bereich der Justiz wurde nach Vertragsabschluß fort 
gesetzt. Schaut man sich die Situation aus der Perspektive der engli 
schen Preußenfahrer an, so wird man zu dem Schluß kommen, daß 
der Vertrag von London für sie nutzlos war, weil ihre vertraglich ver 
brieften Rechte in Preußen nicht anerkannt wurden. Es blieb ihnen 
nur ein Weg: Sie mußten sich beim König und beim Kronrat beschwe 
ren.

V.6.2: E n g l is c h e r  K a u fm a n n , K ö n ig  u n d  K r o n r a t  (1440-1)

Nachdem der Danziger Rat alle Beschwerden des Englischen Kauf 
manns am 17.12.1439 abgewiesen hatte, wandten sich die Engländer 
an ihren König,28 der bereits am 2.2.1440 dem Hochmeister und dem 
Lübecker Rat schrieb.29 Beide Briefe gingen auf Beschwerden der ge 
schädigten englischen Preußen- und Ostseefahrer zurück. In seinem 
Schreiben an Lübeck bat Heinrich VI. um Schadenersatz für die Ein 
kerkerung und Schatzung von vier englischen Kaufleuten in Stettin 
und Köslin, wobei er sich bemerkenswerterweise explizit auf diejeni 
gen Absätze des Vertrags von London bezog, die den hansischen 
Englandfahrem den Zugang zu den Common-Law-Gerichten für extra- 
territorial entstandene Klagen (§ 6) sowie für Piratenüberfälle (§ 10) 
eröffnet hatten. Dies war unter der Voraussetzung gewährt worden, 
daß die Hansestädte den englischen Kaufleuten Entsprechendes ein 
räumten. Schaut man sich nun die Hintergründe für die Inhaftierung 
der Engländer an, so wird der Standpunkt der englischen Regierung

28 HR 2.2.318, S. 256-60.

29 Brief an den Hochm eister: PRO, E28/63/54, HR 2.2.345-6, S. 280f. (=  StA Danzig 
Schbl. 15,46: die als Nr. 346 abgedruckten Beilagen zum  Brief sind die Dorsalvermerke 

auf E28/63/54.); Vo ig t , Cod. Dipl. Pruss. 5, Nr. 30, S. 34-6 (mit falschem Datum: 
”1385?") und Foedera (H )  5/1, S. 72. Brief an Lübeck: E28/58/33 (vom PRO falsch auf 
15 Heinrich VI. (1436/7) datiert) und Foedera (H ) 5/1, S. 72f.; Regest: HUB 7.1.527, S. 

263.
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klar. Im Sommer 1434 hatten Auslieger von Grimsby, Hull und Whitby 
das Schiff Marienknyght von Danzig überfallen. Auf Beschwerde des 
geschädigten Stettiner Bürgers Am d Wasman wies Heinrich VI. den 
Bürgermeister von Grimsby an, durch eine Geschworenenbefragung 
festzustellen, wer für den Überfall verantwortlich war und wer sich 
momentan im Besitz der geraubten Güter befand. Darüber hinaus be 
fahl er, für die Rückgabe der Fracht zu sorgen.30 Weil der Bürgermei 
ster diesen Auftrag aber nicht zufriedenstellend ausführte, sah sich 
der König genötigt, am 15.2.1435 die Sheriffs der Grafschaften York 
und Lincoln mit einer Untersuchung zu beauftragen.31 Damit betrach 
tete die Krone die Angelegenheit als beendet. Damit gaben sich aber 
weder Stettin noch der Deutsche Kaufmann in London zufrieden, der 
Amd Wasmann empfahl, nach Stettin zu fahren, um an Ort und Stelle 
die Hansezugehörigkeit von Schiff und Ladung nachzuweisen. Dar 
aufhin erlaubte der Herzog von Pommem-Stettin dem Geschädigten, 
sich an allen Engländern im Herzogtum schadlos zu halten. Dies war 
der Grund für die Gefangennahme der Engländer. Thomas Gryfiyn aus 
Lynn wurde in Stettin inhaftiert und erst freigelassen, nachdem er ver 
sprochen hatte, nach Danzig zu fahren und dort eine Entschädigung 
an Wasmans Bevollmächtigten zu zahlen.32 John Newetone aus York 
wurde auf dem Weg von Danzig nach Anklam, w o er Getreide in Emp 
fang nehmen wollte, arrestiert.33 Thomas Cadon aus Ipswich nahm 
man in Kolberg fest, wo er als Bevollmächtigter des Ipswicher Kauf 
manns Gilbert Debenham Schulden eintrieb.34 Schließlich wurde der 
Pilger Peryn Gascoyn aus Sandwich auf dem Weg von Danzig nach 
Wilsnack inhaftiert.35 Nach Meinung der englischen Regierung war 
aber das Verfahren wegen des Piratenüberfalls bereits abgeschlossen 
und eine Wiederaufnahme vor einem hansischen Gericht aufgrund 
von § 6 des Vertrags von London ausgeschlossen. Daher betrachtete 
sie die Schatzungen der Engländer als Raubüberfälle. H ier sollte § 10 
des Abkommens Anwendung finden, der besagte, daß d ie  Einwohner

30 CPR 1429-36, S. 357. Druck: HUB 7.1.48, S. 24 und Anm. 3.

31 CPR 1429-36, S. 470f.
32

HUB 7.1.462, S. 236 mit Anm. 3 sow ie 457, S. 234. Quittung H einrich  Quints über
die Zahlung von 60 ger. PrMk durch Thomas Gryffyn: HUB 7.1, S. 263 Anm. 4
(6.5.1439).

HR 2.2.313 § 9, S. 250. Trotz HUB 7.1.527, S. 263 handelt es sich h ie r  nicht um John 
"Newenham" aus Hull.

HR 2.2.644 § 40, S. 545 und PRO, Cl/16/469.

35 HR 2.2.644 § 47, S. 546.



En g l i s c h e r  K a u f m a n n , Kö n i g  u n d  K r o n r a t  (1440-1 ) 633

der Ortschaft, von der das Verbrechen ausgegangen war, für den 
Schaden aufzukommen hatten.

Bezog sich dieser Verwendungsbrief noch auf konkrete Fälle, so 
zeigte das Schreiben an den Hochmeister, daß der König generell be 
reit war, den Kampf der englischen Preußenfahrer um die Anerken 
nung ihrer im Vertrag von London verbrieften Rechte zu unterstützen. 
Anstatt nun aber die Klagen der englischen Niederlassung einzeln auf- 
zufuhren, verwies der König auf die beim Kronrat eingereichte und 
dem Brief beigelegte Beschwerdeliste des Englischen Kaufmanns. D ie 
ser beklagte die 'neuen ’ Abgaben, die Verhinderung des Auslaufens 
der Schiffe selbst nach Entrichtung der Zölle, das Verbot des Häuser- 
mietens in Danzig und schließlich eine in Preußen erhobene, gegen 
standslose Anklage gegen verschiedene Engländer wegen Seeraubs.36 
Da die 'neuen' Abgaben gegen § 1, die Schiffahrtssperren gegen § 2 
und die Seeraubklage gegen § 6 des Londoner Abkommens verstieß, 
legte die Kanzlei eine Abschrift dieser Paragraphen bei.37 Die Ansprü 
che des Englischen Kaufmanns auf das Recht, sich in Danzig einzumie 
ten, ließen sich aber nicht so leicht durch den Vertrag von London un 
termauern. Daher g r iff die Krone auf das Londoner Abkommen von 
1409 zurück, das weiterhin gültig war und die Ansprüche der Nieder 
lassung unterstützte, sofern die Worte ib idem que morari et exinde 
ad, lares et d o m ic ilia  propria redire (§ 1) im englischen Sinn ausge 
legt wurde. Daher transsumierte Heinrich VI. auf ausdrückliche Bitte 
der 'englischen Kaufleute’ hin am 4.2.1440, also zwei Tage nach sei 
nen beiden Verwendungsschreiben, die Ratifikation dieses Vertrags 
durch Heinrich von Plauen.38 Die Abschriften und der Verwendungs 
brief wurden aller Wahrscheinlichkeit nach Dr. John Norton anver 
traut, der ein gutes Jahr später über eine Gesandtschaftsreise nach 
Dänemark, Polen, Litauen und Preußen abrechnete.39

36 PRO, E28/63/54 (R ückseite) und HR 2.2.346, S. 281. H ier wurde der Pfundzoll aus 
drücklich erwähnt: Er b etru g  für Schiffe bei der Ein- und Ausfahrt jeweils 4d pr/PrMk 
und für Waren 2s p r/ i sterling beim Im- und 4d pr/PrMk beim Export. Die Beschwerde 
über Danziger Abgaben a u f Schiffe und Güter bezog sich auf das Pfahlgeld.

37 Verwendungsbrief, Beschwerdeliste und Abschrift der einschlägigen Absätze des 
Vertrags von London sind zusammen überliefert: GStA H A XX Urkk. Schbl. 83,43- H ier 

aus hat Voigt, Cod. D ip l. Pruss. 5, Nr. 30, S. 34-6 Abschrift und Beschwerden (m it 
falschem Datum: ”1385?") veröffentlicht. Eine Abschrift für Danzig aus der O rdens 
kanzlei ist laut HR 2.2.345-6, S. 281 auch überliefert: StA Danzig, Schbl. 15,46.

38 HUB 7.1.530, S. 264.
39 Antrag auf Eröffnung e ines per z/iew-Abrechnungsverfahrens, was am 14.11.1441 

genehmigt wurde: PRO, E28/69/45. D ie  Abrechnungsermächtigung erfolgte am selben
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Trotz der Anstrengungen der Krone wurde nur eine Forderung der 
englischen Preußenfahrer erfüllt. Die Abschaffung des Pfundzolls am 
5.5.1440 kann aber keineswegs als Zugeständnis an die Engländer ge 
wertet werden, denn auch die preußischen Städte hatten seit langem 
Einwände dagegen erhoben.40 Vielmehr schufen sich d ie  Preußen da 
mit ein Druckmittel gegen die englischen Preußenfahrer und ihre Re 
gierung. Weil die Stände Einspruch gegen die völlige Abschaffung des 
Pfundzolls erhoben, kamen der Hochmeister und die preußischen 
Städte am 8.5.1440 darin überein, Pfundzoll in Zukunft nur noch von 
Nichtpreußen einzufordem. Allerdings waren alle ’Gäste’ davon zu be 
freien, usgenomen die, wo unsir lewte musten czollen, das dyeyenen 
eyn sulcbs hye wider teten,41 Somit griffen die Preußen das englische 
Reziprozitätsstatut42 auf, das die Behandlung der englischen Kaufleute 
im Ausland als Maßstab für die Behandlung der Ausländer in England 
vorschrieb. Wiederum zeigte sich, wie gut die preußischen Städte, vor 
allem wohl Danzig, über die englischen Verhältnisse informiert waren.

Die Versuche des Englischen Kaufmanns, seine Rechte in Preußen 
durch die Anrufung des englischen Kronrats durchzusetzen, endeten 
mit dem Einreichen einer weiteren Beschwerdeliste am 23-11.1441.43 
Die Klagepunkte der Niederlassung betrafen zum wiederholten Male 
die Danziger Bekämpfung der Gewerbeausübung, das Verbot des 
Häusermietens und die Fortsetzung der Haftung für Fremdschuld. 
Diesmal sah der Kronrat von dem Versuch ab, die Ansprüche des Eng 
lischen Kaufmanns durch einen Verwendungsbrief durchzusetzen, 
weil die Erfahrungen d.J. 1440 gezeigt hatten, daß dies zwecklos war. 
Der Kronrat beauftragte stattdessen die Bürgermeister und Bailiffs der 
Städte, aus denen die englischen Preußenfahrer summten,44 durch 
Befragung von Geschworenen festzustellen, 

hou and in what uryse Englisshemen beyng in  and  repairing to 
Pruce, Hansze and Dansk bethe tretede, rulede and demenede and 
what harmes, losses, vexaciouns and grevances thei have bade

Tag: PRO, E404/58/77. Allerdings ist e in e  Abrechnung von Norton  in d en  einschlägi 
gen PRO-Beständen (E101, E364) nicht überliefert.
40

Abschaffung: HR 2.2.375 § 1, S. 299 (5.5.1440).

41 HUB 7.1.563, S. 281.

42 5 Hen. IV, St. 1, c. 7: SR 2, S. 145 (13.1.1404).

43 HR 2.2.539, S. 457-60.

Namhch Southampton, Sandwich, Colchester, Ipswich, Lynn, Hull, Y o rk , Bristol und 
Boston. Weil zw ei Londoner Stadträte d en  Antrag auf Befragung gestellt hatten, 
brauchte man in  London keine in qu is ition s  durchzuführen.



and suffrede setbe tbe last appointementes maade betxvix tbe K ing  
and tbeim o f  the saide places and by wbom, bou and wbenne.45 

Die Ergebnisse hatten die Städte bis zum 20.1.1442 in schriftlicher 
Form beim Kronrat einzureichen. Die Berichte waren durch zwei ver 
trauenswürdige Abgeordnete zu überbringen, die der Kronrat offen 
sichtlich bei seinen Beratungen hinzuziehen wollte. Auf den ersten 
Blick mag es den Anschein haben, als ob sich die Krone lediglich der 
üblichen Methode bediente, um sich über eine Angelegenheit zu in 
formieren, doch die späteren Entwicklungen werfen ein besonderes 
Licht auf diese so unscheinbaren Befragungen. Als die Kronräte die 
Erkundigungen am 28.11.1441 anordneten, wußten sie genau, daß das 
Parlament fünf Tage nach dem Termin für d ie Abgabe der Berichte zu 
sammentreten würde.46 Auf diesem Parlament wurde eine Petition 
eingereicht, die zwischen den englandfreundlichen Kölnern und den 
anderen Hansen, die d ie englischen Kaufleute vertragswidrig bedrückt 
hatten, differenziert.47 Die Verbindung zwischen der Bitte, nur be 
stimmten hansischen Englandfahrem den Genuß der hansischen Pri 
vilegien zu verweigern, und den Befragungen stellten die Kronräte 
selbst her, als sie dem Londoner Kontor mit der Anwendung des Rezi 
prozitätsstatuts für den  Fall drohten, daß die Beschwerden des Engli 
schen Kaufmanns nicht abgestellt würden:

Ar by the saide com pla in te  is shewede that tbe saide Englissbemen 
were not tretede, ru lede nother demenede in  Pruce, Hansze nother 
the Danske as tha t thei o f  the contrees ben tretede bere in Eng 
lande and also th a t thei bethe otberwyse tretede, rulede and de 
menede in the saide contrees than that the lettres and seals o f  the 
Maistre o f  Pruce remaignyng in the Kynges Tresore wolde axe a n d  
require and othenvyse then thei have be tretede heretofore, have 
therfor desired ... the wronges to be redressede and fro m  bens 
forthwardes to souffre  Englissbemen marchantz uzse et doo in the 
saide contrees as thei bave done before this tyme and as thei 
oughten to do, f o r  eiles the King and the lordes her wol otherwise 
ordeine and p u rve ie  in  this behalf f o r  the Pruciers et theim o f  the 
Hansze et o f  the Danske being bere in  this lande, fo r  it was thought 
at that tyme by the  saide lordes that as thei o f  Englande were
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45 PPC 5, S. 177f. und HR 2.2.538, S. 457.

46 HBC, S. 569.

47 RP 5, S. 64f. Regest: H R  2.2, S. 455 Anm. 2.
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ru lede in thabovesaide contrees that tbei o f  tbe same beyng now
here e t repairing hidere sholde be reulede in  semble wyse.ig 

Doch ordnete der Kronrat nicht nur Befragungen in den Preußenfah 
rerstädten an, sondern forderte auch den Deutschen Kaufmann in 
London auf, sich für die englischen Hansefahrer in Briefen an den 
Hochmeister, den Danziger Rat und die übrigen Hansestädte zu ver 
wenden.49 Dies gab dem Londoner Kontor Gelegenheit zu einer Stel 
lungnahme. Sie ist aufschlußreich, weil die Insassen der Niederlassung 
überwiegend aus Köln stammten und damit rechnen mußten, auch 
diesmal die Konsequenzen der Danziger Englandpolitik tragen zu 
müssen. Es ist bemerkenswert, daß sich die Kölner Londonfahrer, die 
viel zu verlieren hatten und daher auf Beschwichtigung bedacht sein 
mußten, darauf beschränkten, die antworde der Pruysseners auf die 
Klagepunkte der Engländer mitzuteilen.50 Die Pruysseners stritten die 
Berechtigung der englischen Beschwerden grundsätzlich ab: Man 
könne nicht im Emst behaupten, die englischen Preußenfahrer seien 
entrechtet worden. Sie genössen vielmehr heute die Rechte, die sie 
(hier griff man auf den Wortlaut des Londoner Abkommens von 1437 
zurück) vor 10, 20, 30, 40 oder 100 Jahren genossen hätten. Wenn der 
Englische Kaufmann dies bestreiten wolle, dann müsse er dies anhand 
der anglo-preußischen Verträge nachweisen (§ 1). A u f die englische 
Beschwerde, Danzig verbiete den englischen Preußenfahrem den 
Handel mit Nichtpreußen, erwiderten die Pruysseners, daß den engli 
schen Preußenfahrem die gleichen Rechte zuständen w ie den ande 
ren nichtpreußischen Hansen (§  2). Auf die Klage über die Danziger 
Zwangsabgabe von 6 PrMk (13s 4d sterling) antworteten die Preußen, 
daß diese in Wirklichkeit nur eine Gewerbesteuer sei und somit den 
Engroskaufmann nicht betreffe (§ 3). Der englischen Beschwerde 
über das Verbot des Häusermietens entgegnete man mit der kühnen 
Behauptung, daß Preußen wie Nichtpreußen gewöhnt seien, ihre Wa 
ren in Kellern zum Verkauf anzubieten, und daß die Engländer die 
schönsten Keller in ganz Danzig hätten, die man ihnen umme lieve

48 PPC 5, S. 170f. und HR 2.2.538, S. 456f.
49

Ebenda. Lübecks Antwort: HR 2.2.543, S. 462f. Vgl. auch HR 2.2.544, S. 463 und 
547-8, S. 463f. Gleichzeitig wurde beschlossen, eine Gesandtschaft, die aus einem 
Klerk und einem  von den englischen Preußenfahrem  zu ern en n en den  Kaufmann be 
stehen sollte, hinzuschicken. Allerd ings sind keine weiteren Nachrichten über diese 
Gesandtschaft überliefert.

D ie Stellungnahme ist in zwei Teilen  überliefert, die sich ohne Textverlust ergän 
zen: StA D anzig, Schbl. 15,46 (H R  2.2.540, S. 460f.) und StA Danzig, 300 U 15, Nr. 82: 
HUB 7.1.759, S. 396-8.



En g l is c h e r  K a u f m a n n , Kö n i g  u n d  K r o n r a t  (1440-1) 637

willen überlassen habe, de men bevet to de vurscreven Ingelscbe cop- 
lude (§ 4).51 Den nach Ansicht der englischen Niederlassung berech 
tigten Anspruch auf ein Haus wiesen die Preußen mit der irreführen 
den Feststellung zurück, daß die englischen Preußenfahrer niemals 
ein solches Haus besessen, sondern höchstens gemietet hätten (§ 5). 
Bezüglich der Klagen über die Inhaftierungen hieß es, daß nur Misse 
täter, die die preußischen Kaufleute in England geschädigt hätten, 
festgenommen würden (§ 7-8). Die Antworten der Pruysseners auf die 
englischen Beschwerden bestanden also aus einer Mischung von alten 
Argumenten (§ 1-3) und falschen Behauptungen (§ 4-5, 7-8).32 Nur in 
einem Punkt konnte das Londoner Kontor ein neues Argument ins 
Feld führen, und zwar bezüglich der Nichtratifizierung des Vertrags 
von London durch den  Hochmeister (§ 6):

De antworde der Pruysseners es, dat de stad Lubike alse een bovet 
van alle den Hensesteden also w oll vor den  van der Hense alse vo r  
den van Pruyssen bebben besegelt unde gecon/irmiert datselve ap- 
puntement, alse d a t den beeren des koeninges raid woll kentlick  
were, unde umme d a t de meister van Pruyssen nicht to doen bevet 
met den steden van der Hense noch met eren dingen unde saken, 
so meenen se, dat d a t mach letten, dat de meister nicht segelen en 
will; nochtant wu w o ll dat de meister n ich t besegelt en bevet, so en 
können se doch n ich t anders gemerken, dan  dat alle dinge in dat 
vorscrevene appuntem ent begrepen en es en volkoemeliken gehal- 
den, wente de p u n tto ll  unde andere besivemesse siin affgesat van  
denselven copm an ,33 

Man kann diese Aussage nur als recht kühn bezeichnen. Die Hoch 
meister hatten in der Vergangenheit ebenso wie in der Gegenwart 
enge Beziehungen zur Hanse gepflegt.34 Der Pfundzoll war in Preußen

31 HUB 7.1.759 § 4 , S. 396.

32 Antworten auf d ie eng lischen  Beschwerden über konkrete Vorfälle: HUB 7.1.759 § 

9-10, S. 397f.

53 HUB 7.1.759 § 6 , S. 397.

54 Vgl. Carl Sa t t l e r , D er H andel des deutschen O rdens in Preussen zur Zeit seiner 
Blüthe, in: HGB11 Jg. 1877, S. 79-82. Zahlreiche Belege sprechen dafür, daß der D eu t 
sche Orden als solcher, un d  somit der Hochmeister als sein  Haupt, Mitglied der Hanse 
war. Schließlich genossen nicht nur die Bürger der sechs preußischen Hansestädte, 
sondern auch alle Untertanen des Ordens und insbesondere die Ordensdiener d ie  
hansischen Privilegien in Brügge. Daß Ordensdiener vom  Genuß der hansischen V o r 

rechte ausgeschlossen w u rd en  (HR 1.4.291, S. 289f-; GStA OBA 532; HUB 6.31, S. 
14f.), beweist, daß sie d ie s e  Rechte gehabt haben müssen. In England stand außer 
Frage, daß der G roßschäffer und seine Flandelsgehilfen d ie  hansischen Privilegien ge-
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abgeschafft, nicht jedoch als Folge des Vertrags von London, sondern 
vielmehr weil ihn die preußischen Städte schon lange abgelehnt hat 
ten. Schließlich war die Behauptung sachlich falsch, daß der Vertrag 
von London ungeachtet seiner Nichtratifizierung eingehalten werde, 
denn die Beschwerdeliste der Englischen Kaufleute bezog sich aus 
schließlich auf Vertragsbrüche. Das Londoner Kontor stand auf verlo 
renem Posten und wußte nur allzu genau, daß die Kronräte die Ant 
worten der Pruysseners als ungenügend zurückweisen müßten. Daher 
schlug das Kontor im Schlußwort der Stellungnahme einen beschwö 
renden Ton  an:

Des de vorscreven coplude van  der Hense [das Londoner Kontor] 
begeren juw er hocheit und edelbeit to merken, da t se bebben ge- 
dain eren truwen arbeit, u tnm e to examineren u n d  to weten de 
reichte trouwe van allen a rticu len  in de vurscrevene bille jegens 
de Pruysseners vorscreven begrepen, by de vorscreven Ingelscbe 
cop lude upgelecht mesdaen solde siin, unde de en können noch 
gheen ander antworde gheven to t juw er hocheit sunder alleene, al- 
set es boven utgedruckt, ten were, dat sii m oecbten scbriven tot 
deghene, de dat regement hebben van Pruyssen, um m e to senden 
ere b rieve van credencien van  allen saken to ju w er hocheit, wairto 
deselve coplude willen bereit s iin  ut juwen bevelen in  moegeliker 
bastheit dat to vervullen 

Anscheinend ging die Krone auf dieses Angebot ein und ließ den 
Deutschen Kaufmann nach Preußen schreiben. Aus dieser Zeit ist 
nämlich eine Stellungnahme des Danziger Rats überliefert, die diesel 
ben Punkte in derselben Reihenfolge anspricht und bis auf zwei ge 

nossen: D e r  Großschäffer beschwerte sich  i.J. 1451 darüber, daß i.J. 1438 ein Schiffer 

Getreide gegen  seine Instruktionen nach London anstatt nach B rügge transportiert 

hatte: HUB 8.84 § 70, S. 63. W egen  d e r  seinerzeit herrschenden Hungersnot erließ 

Heinrich VI. dem Importeur Bernd P lescow  die Zölle (PRO, E122/73/10 f. 6r mit an 
genähtem W rit; Druck: Je n k s , Hanseakten ). Plescow muß demnach Handelsgehilfe des 

Großschäffers gewesen sein. D ie L on d on er Ausfuhrzollakte für dasselbe Jahr weist ihn 
als Hansekaufmann aus: PRO, E122/73/12 f  l l v. Der Genuß der hansischen Privilegien 

im Ausland ist das entscheidende Kriterium  für die Hansezugehörigkeit: Walther St e in , 

Die Hansestädte, in: HGBI1 Jg. 1913, S. 289-91. Daß der O rden keine Beeinträchtigung 
seiner Souveränität duldete (vgl. G ü n ter K e t t e r e r , Die Hanse und d er Deutsche Or 
den unter d en  Hochmeistern H einrich  von  Plauen und M ichael Küchmeister (1410- 
1420), in: HGB11 90, 1972, S. 15-39), spricht nicht gegen seine Hansezugehörigkeit. 
Keine Hansestadt war bereit, Beschlüsse durchzuführen, d ie  ihren vitalen Interessen 
zuw iderliefen .

55 HUB 7.1.759, S. 397f.



ringfügige Ausnahmen dieselben Antworten gibt.56 Doch kann die 
Danziger Stellungnahme nicht die Vorlage für die Antworten der 
Pruysseners gewesen sein, die der Deutsche Kaufinann dem Kronrat 
mitteilte, weil die Danziger nicht nur auf die zehn schriftlichen, son 
dern auch auf drei weitere, mündlich vorgetragene Beschwerden des 
Englischen Kaufmanns eingingen. Vielmehr scheint das Gutachten des 
Danziger Rats über d ie  Klagen der englischen Niederlassung die Vor 
lage für einen Brief des Hochmeisters an den Kronrat gewesen zu 
sein. Obwohl kein solches Schreiben überliefert ist, kann man seine 
Existenz aus dem Vermerk, contra querelas Anglicorum respondet 
Magister negative, schließen, der etwa gleichzeitig von einer anderen 
Hand auf dem Umschlag des Danziger Gutachtens über die englischen 
Beschwerden gemacht wurde, das im Ordensbriefarchiv (GStA) über 
liefert ist und daher im Besitz der hochmeisterlichen Regierung gewe 
sen sein muß.57 Er beweist zugleich auch die Erfolglosigkeit der Ver 
suche des Englischen Kaufmanns, seine Rechte gemäß dem Vertrag 
von London durch d ie  Hinwendung zum König und Kronrat durch 
zusetzen. Der Niederlassung blieb nur noch ein Weg offen: eine Peti 
tion an das Parlament einzureichen.

V.6.3: E n g l is c h e r  K a u fm a n n  u n d  P a r la m e n t  (1442-7)

Zwischen 1442 und 1447 wurden die anglo-preußischen Debatten 
über den Vertrag von London mit gesteigerter Intensität fortgesetzt. 
Inhaltlich kam aber nichts Neues mehr hinzu. Man versuchte nun ver 
stärkt, Methoden zu finden, um Druck auf die jeweils andere Seite 
auszuüben. Der Konflikt eskalierte, bis die englische Regierung 1447 
die Privilegien der hansischen Englandfahrer aufhob.

Es begann mit einer Petition der englischen Preußenfahrer an das 
Westminster-Parlament (25 1.-27.3.1442).58 D ie Bittschrift ging auf die 
Ergebnisse der vom Kronrat angeordneten Befragung über die Be 
handlung der englischen Kaufleute im hansischen Ausland zurück. Die
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5 Vgl. auch die Erw iderung des Danziger Rats auf d ie schriftlich (§ 1-10) und münd 
lich (§ 11-3) erhobenen Beschwerden der Engländer: GStA OBA 8204. Im wesentlichen 
wiederholte Danzig hier altbekannte Argumente. In § 3 jedoch wurde der Grund für 
das Verbot des Häuserm ietens erläutert, daß nym andes hwess nach hoff, um m e b u r- 
gerenarunge dorjnne zcu  treyben, uffbalden sal, her sie denne meteburger derselben 

stat. In § 4 äußerte sich d e r  Rat ein wenig genauer über d ie  Grenze zwischen Engros- 
und Detailverkauf von Tuch: bis hinunter zum Verkauf von  halben Normtüchem galt 
alles als Großhandel, doch w a r der Verkauf von Laken nach Ellen Detailhandel.

57 GStA OBA 8204, f. 4’ .

58 RP 5, S. 64f. Regest: HR 2.2, S. 455 Anm. 2.



Verfasser waren genauestens über die Verhältnisse informiert. Natür 
lich stellte man die Diskrepanz zwischen den althergebrachten Rech 
ten des Englischen Kaufmanns und seiner gegenwärtigen Entrechtung 
krasser dar, als sie tatsächlich war. Um die Parlamentarier zu überzeu 
gen, bediente man sich eines Grundsatzes, der zu den Eckpfeilern des 
Common Law gehörte: Der faktische Besitz eines Grundstücks oder - 
wie in diesem Fall -  eines Vorrechts begründete den Rechts 
anspruch.59 Die Rechte der englischen Preußenfahrer waren der Peti 
tion zufolge nicht erst durch den Abschluß der anglo-preußischen 
Verträge entstanden, sondern beruhten auf althergebrachtem Ge 
wohnheitsrecht. Die verschiedenen Abkommen hätten dies lediglich 
bestätigt.

Diese Darstellung war ein geschickter Schachzug, denn dadurch 
wurde den Preußen die Rolle des Usurpators zugewiesen, der im mit 
telalterlichen englischen Recht immer Unrecht hatte. Darüber hinaus 
entkräftete die Begründung das preußische Q uo  twzrrzznro-Argument 
Die Preußen hatten die englischen Kaufleute w iederholt dazu auf 
gefordert, ihre Ansprüche auf d ie Anerkennung von Rechten in Preu 
ßen durch Belegstellen in anglo-preußischen Verträgen zu untermau 
ern. Dabei wußte man sehr wohl, daß die Rechte der englischen 
Preußenfahrer niemals schriftlich festgehalten worden waren. Bislang 
hatten d ie Engländer keine adäquate Antwort hierauf gefunden, weil 
sie die Auffassung der Preußen teilten, daß die rechtliche Basis des 
gegenseitigen Handels ausschließlich im gesetzten Recht lag und allein 
die anglo-preußischen Verträge und die hochmeisterlichen Privilegien 
die Rechte der englischen Preußenfahrer geschaffen hatten. Aus die 
sem Grunde waren alle bisherigen Versuche, die Rechte des Engli 
schen Kaufmanns zu erweitern, entweder auf den Abschluß neuer 
Verträge oder auf die scharfsinnige, mitunter recht gewagte Auslegung 
bestehender Abkommen hinausgelaufen. Mit dieser Petition lösten 
sich die Engländer von der Grundlage aller bisherigen Auseinander 
setzungen. Wenn die Privilegien und Verträge kein Recht schufen, 
sondern lediglich althergebrachtes Recht bestätigten, dann beinhalte 
ten sie nur einen Teil der Rechte des Englischen Kaufmanns. Jetzt be 
anspruchten die Engländer gewisse Rechte in Preußen, die niemals 
schriftlich fixiert worden waren, und zwar allein deshalb, weil sie sie 
schon seit langer Zeit genossen hatten. Diese Begründung hob den für 
die Preußen so kntischen -  und für den Englischen Kaufmann so fa 
talen -  Unterschied zwischen der Duldung von Praktiken (z.B. Hau-
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P l u c k n e t t , L e g is la t io n ,  S. 44.
59
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sermieten) und der offiziellen Anerkennung einer entsprechenden Be 
rechtigung auf: Lange Duldung schuf ein ebenso unerschütterliches 
Recht wie ein Privileg.

Diese neue Taktik entkräftete nicht nur jeden Einwand, der von den 
Preußen oder dem Deutschen Kaufmann erhoben werden konnte, 
sondern schloß auch jeden Versuch von vornherein aus, die engli 
schen Preußenfahrer auf die bestehenden Verträge festzulegen. Nun 
waren es die Preußen, die durch ihr Pochen auf den Wortlaut der Ab 
kommen die Tatsachen verdrehten. Zudem war die neue Taktik vor 
züglich dazu geeignet, sich Gehör bei englischen Parlamentariern zu 
verschaffen. Die Auffassung der englischen Preußenfahrer konnten die 
Mitglieder des Parlaments durchaus nachvollziehen, weil die Bittstel 
ler sich eines Arguments bedienten, das allgemein akzeptiert und an 
gewandt wurde. Schließlich wußte jeder, daß es Rechte gab, die nir 
gends aufgeschrieben und dennoch gültig waren.60 Auch wenn das 
Statut Quo w arranto  (1290) die Schaffung von neuen Gewohnheits 
rechten wirkungsvoll unterbunden hatte, war es dennoch den engli 
schen Baronen nach langen Kämpfen gelungen, einen Kompromiß zu 
erreichen. Man einigte sich mit der Krone darauf, daß Gewohnheits 
rechte nicht allein deswegen hinfällig waren, weil keine Urkunde exi 
stierte.61 Wer nichtbeurkundete Sonderrechte für sich beanspruchte, 
konnte den englischen Preußenfahrem Gleiches kaum versagen. Es 
war also die Aufgabe der preußischen Regierung, durch Befragung der 
Ortsansässigen festzustellen, ob die Behauptungen der englischen 
Preußenfahrer zutrafen.

Weil die Bittsteller davon ausgehen konnten, daß die Parlamentarier 
ihren Anspruch auf nichtbeurkundete, jedoch seit undenkbaren Zei 
ten ausgeübte Rechte grundsätzlich billigen würden, hatten sie 
leichtes Spiel, ihre Gewohnheitsrechte in Preußen und die entspre 
chenden Verletzungen aufzulisten. Ihnen seien kürzlich 'alte Ge 
wohnheitsrechte, Freiheiten und Vorrechte’ genommen worden.62 
Deshalb solle der König zum einen die hansischen Privilegien suspen 
dieren und die Hansen den sonstigen ausländischen Kaufleuten 
gleichstellen, bis die Preußen und die anderen Hansen alle Schäden 
seit Abschluß des Vertrags von London ersetzt hätten, vorausgesetzt 
daß die Engländer ihre Verluste bis Martini (11.11.1442) nachweisen

60 Ebenda, S. 1-20.

61 Ebenda S. 47.
2 Aufgeführt wurden Inhaftierungen, Einschränkungen des Kaufschlagens mit N icht 

preußen, das Verbot des Häusermietens und das Schiffskauf- und Schiffsbauverbot.
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könnten. Zum anderen solle man die Preußen und übrigen Hansen 
grundsätzlich nicht eher w ieder in den Genuß ihrer Privilegien kom 
men lassen, bis sie Bürgen für die Beachtung des Reziprozitätsprinzips 
gestellt hätten. Es ist bemerkenswert, daß die Bittsteller die Kölner 
von diesen Maßnahmen ausgenommen wissen wollten, sofern diese 
den übrigen Hansen nicht zum Genuß der hansischen Privilegien ver- 
halfen, indem sie z.B. die Waren osthansischer Kaufleute als Kölner 
Gut deklarierten. Offenbar hatte die Befragung der englischen Fem- 
kaufleute bezüglich ihrer Behandlung im hansischen Ausland ergeben, 
daß die Kölner den Vertrag einhielten. Dabei hatten die hansischen 
Diplomaten fünf Jahre zuvor dem Lübecker Hansetag mahnend zu be 
denken gegeben, daß Zweifel an der Kölner Bereitschaft, den Vertrag 
von London einzuhalten, berechtigt waren. Nun bescheinigten die 
englischen Hansefahrer den Kölnern, daß sie allein den Vertrag be 
achtet hatten.

W enden wir uns nun der Antwort der Krone zu. Heinrich VI. er 
klärte sich bereit, dem Hochmeister und den Hansestädten zu schrei 
ben, um sie zur Leistung des geforderten Schadenersatzes sowie zur 
Anerkennung der Reziprozität als Basis der bilateralen Handelsbezie 
hungen zu bewegen. Sollte beides bis Martini (11.11.1442) nicht er 
folgen, so war der König entschlossen, der Petition stattzugeben und 
die hansischen Privilegien aufzuheben.

Obwohl man diese Drohung ernst nehmen mußte, änderte sich 
zunächst nichts. Die englischen Preußenfahrer segelten nach Danzig 
und mußten bei ihrer Ankunft feststellen, daß der neue Hochmeister 
Konrad von Erlichshausen (1441-9) den Pfundzoll w ieder eingeführt 
hatte. Außerdem hatten sie zu fürchten, daß der Pfundmeister ihre 
Handelswaren beschlagnahmen würde, um die Schuldforderung des 
Danziger Bürgers Johann Mekelfelt gegenüber einigen Lynner und 
Yorker Kaufleuten zu erfüllen.63 In dieser bedrängten Lage griffen die 
Engländer zu einer Erpressung.64 Infolge des wendisch-holländischen 
Kriegs (1438-41) und der Erhebung des Pfundzolls waren die Salz 

63 Über d ie  Schuld s. KL, C7/2 f. 305r und C7/3 f. 14r. Am 5.5.1440 (H R  2.2.375 § 14, S. 
299f ), am 25 6.1441 (HR 2.2.478 § 7, S. 399) und am 19.9.1441 (HUB 7.1.738, S. 
376f ) erlaubte der Hochmeister Johann Mekelfelt, Güter der Kaufleute aus Lynn und 
York zu beschlagnahmen, um die Schuld zu begleichen.

GStA O B A  7806. Trotz Joachim-Hubatsch, Bd. I, Nr. 7806 stammt dieses Dokument 

nicht von einem  englischen Boten, son dern  von englischen Schiffern und Kaufleuten. 
Es muß aus der Zeit vor dem 14.3.1442 datieren, weil an diesem T a g  Johann Mekelfelt 
untersagt wurde, Schiffe und Güter in D anzig zu beschlagnahmen: H R  2.2.562 § 13, S.
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preise in die Höhe geschnellt und die Roggenpreise stark gesunken.65 
Nun hatten die Engländer große gu ter jn n e  [an Bord] von gewand, 
weyn und schaltz. Sie hatten auch die Briefe an den Hochmeister und 
die preußischen Städte dabei, die Heinrich VI. aufgrund der Petition 
geschrieben hatte.66 Von dieser starken Position aus formulierten die 
englischen Preußenfahrer ihre Forderungen. Sie drohten mit der so 
fortigen Abreise, falls der Hochmeister ihnen ihre im Vertrag von Lon 
don verbrieften Rechte nicht zugestand. Sie wollten insbesondere die 
Zusicherung, vor den Ansprüchen Johann Mekelfelts geschützt zu 
sein, und darüber hinaus die Erlaubnis, Häuser oder Keller in Danzig 
mieten zu dürfen. Auch wenn es den Anschein haben mag, daß sie um 
Abhilfe in einer konkreten Situation ersuchten, galt das Manöver der 
Engländer in Wirklichkeit der Durchsetzung des Vertrags von London: 

Hyrumme vorm ane wir euch von unsis genedigen heren koniges 
wegen von Engeland, daz ir  uns bey u n s im  lantrechte halden wel 
let, daz w ir n icht andirs begeren, unnd daz wir unser p riv ileg i ge- 
bruchen mögen un nd  daz uns keyne gew alt dor obir gesche unnd  
daz ir uns eyn entwert geben wellet, wen w ir ewer landrecht unnd  
unser p riv ileg iu m  unnd teding czwischen beiden landen ge- 
bruchen sullen u n d  daz wir unser sache schreyben mögen an un- 
sem genediger koenig, als her uns bevolen hot.6 

Wie der Hochmeister reagierte, ist nicht bekannt. Johann Mekelfelt 
aber, den man in den vergangenen zwei Jahren wiederholt erlaubt 
hatte, sich an den Engländern schadlos zu halten, wurde am 14.3-1442 
verboten, die Handelswaren englischer Kaufleute zu beschlagnah 
men.68 Sicher ist, daß der Erpressungsversuch der Engländer nur der 
Anfang einer neuen Kampagne war, die Ratifizierung des Vertrags von

65 Preise: T o e p p e n , 2, S. 460. Als die Hungersnot zu Ende ging, fielen die Roggenpreise, 
aber die wendischen Städte untersagten den Getreideexport aus Preußen während des 
holländisch-wendischen Kriegs, damit das Korn nicht in die Hände des Gegners fiel: 

HR 2.2.539 § 3, 4 und 6, S. 458f.

66 Daß die Briefe au fgrund der Petition geschrieben worden waren, geht aus d er  re 
sponsio Heinrichs VI. hervor: RP 5, S. 65. Vgl. GStA O BA 7806: alzo dy cxwene bryfe, 
dy wir ewer gnode geen tw ert [überreicht] haben von u n s im  genediger beren koeniges 
wegene von Engeland u rtd e r seyner jngesegel, a lz  uns bevolen is. Heinrich VI. hatte 
den Hochmeister und d ie  preußischen Städte aufgefordert, angemessenen Schadener 

satz zu zahlen und die Reziprozität anzuerkennen. D ie  Preußenfahrer sollten d ie Ant 
wort des Hochmeisters nach England bringen. Ihre Reise nach Preußen dauerte ca. 

sechs Wochen (25.1.-14.3-1442).

67 GStA OBA 7806.
6R

HR 2.2.562 § 13, S. 473-
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London oder zumindest die Anerkennung der darin verbrieften 
Rechte durchzusetzen. Als die Engländer erneut die Befreiung vom 
Pfundzoll forderten, flammten die Debatten über den  Vertrag von 
London auf dem preußischen Städtetag am 22.4.1442 w ieder auf.69 Die 
Engländer waren mit der Androhung eines Boykotts erfolgreich. Hein 
rich Vorrat, den der Danziger Rat auf dem Städtetag (22.-25.4.1442) 
zum Sprecher gewählt hatte, beschwor die Gefahr einer anglo-däni- 
schen Sundblockade herauf und wies auf die schädlichen Auswirkun 
gen des Pfundzolls auf die Roggen- und Salzmärkte hin, um seinem 
Antrag, d ie Engländer vom Pfundzoll zu befreien, Gewicht zu verlei 
hen.70

Doch auch die Holländer hatten schon am 10.4.1442 versucht, sich 
aufgrund des jüngst abgeschlossenen Kopenhagener Vertrags71 vom 
Pfundzoll befreien zu lassen. Vor dem preußischen Städtetag (22 -
25.4.1442) waren die Engländer beim Hochmeister vorstellig gewor 
den, um ihm mitzuteilen, das es in  England also betegding were, das 
sie in dissen landen so frey  sulden seyn, als sie vo r hundert jaren 
gewesen weren, weshalb sie nicht verpflichtet seien, Pfundzoll zu 
entrichten.72 Schließlich hätten auch die preußischen Städte verlangt, 
vom Pfundzoll befreit zu werden.73 Auf all diese Forderungen antwor 
tete der Hochmeister nur, daß die Erhebung dieser Abgabe zu seinen 
souveränen Rechten gehöre. Dies kommt am klarsten in den Worten 
zum Ausdruck, die er in den Auseinandersetzungen mit den holländi 
schen Kaufleuten am 10.4.1442 den burgundischen Unterhändlern bei 
den Kopenhagener Verhandlungen in den Mund legt.

Vort sprach der herre homeister: "Uns hat der Komptbur zcu 
Danczk gesagt und d ie  ändern  sendebaten, das d ie  sendeboten 
euwers herren von Burgundien haben gesprochen z cu  den unsem: 
’W orum be hot der herre hom eister sich den p fu n d czo l lassen abe 
legen? Wisse wir dach wol, das der orden sulche privileg ia  und

Preußen (H R  2.2.570 § 2, S. 481f.), Engländer ( T o e p p e n , 2, S . 460 § 12), und Hollän 

der ( P o e l m a n , Oostzeehandel, Bd. 1, Nr. 1579, S. 439f. (10.4.1442)) forderten die Be 
freiung vom  Pfundzoll.

T o e p p e n , 2, S. 460 (Aufzeichnung d er  Ordenskanzlei über d ie  D eba tte ).

Am 6.9.1441: HR 2.2.494, S. 429-31. Vgl. P o e l m a n , Oostzeehandel, Bd. 1, Nr. 1579, S. 
439f- und H R  2.2.570 § 2, S. 481f.

T o e p p e n , 2, S. 461. Die Anspielung au f § 1 des Vertrags von  Lon don  (1437) ist offen 
sichtlich.

73 HR 2.2.570 § 2, S. 481f.
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freibeyt hat und also eyn frey land, als yrkeyn cristlich fu rs t hat, 
habe. ’"74

Gegenüber seinen eigenen Städten stellte der Hochmeister lapidar 
fest, daß die Pfundzollerhebung zu seinen Rechten gehöre. Wenn die 
Städte erwarten würden, daß er ihnen ihre Freiheiten belasse, dann 
müßten sie ihm auch seine Freiheiten zugestehen.73 Im Hinblick auf 
die englischen Forderungen glaubte der Hochmeister, seine souverä 
nen Rechte auf den Vertrag von London (1409) gründen zu können: 

Ouch als sie [die Engländer] beruren von  dem erwirdigen meister 
Ulriechs brieff v on  Jungingen, so lissen w ir en den artickel in  der 
abescbrifft lesen, d er also luwtet, wenne d ie unsem dort geben, so 
sullen die iren uns ouch unsem p fun dczo l geben.76 

Dieses Argument hielt er offensichtlich für unumstößlich. Allerdings 
stand nichts Entsprechendes im Londoner Abkommen von 1409. Dort 
war zwar die Rede davon, daß die Kaufleute auf beiden Seiten die 
jura et custumas racione mercandisarum et m ercim oniorum  
suorum debitas f id e lite r  zu entrichten hätten, doch verknüpfte der 
Vertrag keineswegs die Zollerhebungsrechte beider Regierungen mit 
einander. Die Entrichtung der Zölle stellte lediglich die Bedingung für 
den Genuß der Rechte dar, die im Vertrag den Kaufleuten im jeweili 
gen Gastland gewährt und verbrieft worden waren. Dennoch war der 
Hochmeister überzeugt, daß aus der Tatsache der Zollerhebung in 
England die Berechtigung der preußischen Regierung folgte, Pfündzoll 
von den englischen Preußenfahrem zu fordern, und daß dies im Text 
des Londoner Abkommens vom 4.12.1409 explizit stand. Er blieb bei 
seiner Ansicht, und der Pfundzoll mußte von Preußen, Holländern 
und Engländern gleichermaßen entrichtet werden.77

War es den englischen Preußenfahrem nicht gelungen, sich vom 
Pfundzoll befreien zu lassen, so hatten sie zumindest die Briefe Hein 
richs VI. an den Hochmeister und die preußischen Städte übergeben 
können, in denen der König Schadenersatz sowie Anerkennung der 
Reziprozität bis zum 11.11.1442 forderte. Andernfalls war mit der Auf 

74 Po e l m a n , O ostzeehandel, Bd. 1, Nr. 1579, S. 439f. Abschaffung des Pfundzolls am 
5.5.1440: HR 2.2.375 § 1, S. 299. Vgl. auch HR 2.2.571 § 1-2, S. 484f. für das Souveräni 

tätsargument.

75 HR 2.2.570 § 2 , S. 481f.

76 T o e ppe n  2, S. 461.
77 Vgl. die Debatten und  Beschlüsse des preußischen Städtetags am 7.5.1442 (HR 
2.2.571 § 1-2, S. 484f.) s ow ie  des Hansetags in Stralsund am 20.-30.5.1442: HR 2.2.608, 

S. 503-14.
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hebung der hansischen Privilegien in England zu rechnen. Je näher 
dieser Termin rückte, desto größer wurde die Unruhe in Preußen. Am
29.5.1442 beauftragte der Danziger Rat den Schöffen Henning Jere- 
mann, dem  Londoner Kontor mitzuteilen, daß sich d ie Stadt augen 
blicklich nicht in der Lage sehe, auf die Beschwerden zu antworten, 
de de Engelissche kopman vor dem  beren koninge van Engelant und 
synem rod e  up uns gedan und geclaget hebben1* Doch gleich danach 
bestellte ein Ausschuß des Danziger Rats den Gouverneur der engli 
schen Niederlassung, Nicholas Gar aus York, und sechs weitere engli 
sche Kaufleute vor den Komtur von Danzig. Dort ergriff Heinrich Vor 
rat das W ort und berichtete, daß die Engelschen m it tum m er twisti- 
keit die Stadt Danzig vor König und Kronrat m it lesterlichen und un- 
mechtigen worten unrechtfertiglich haben beclaget und  beruchti- 
g e t79 Dann ließ er die vom Londoner Kontor übersetzte Beschwerde 
liste der englischen Preußenfahrer verlesen. Diese Klagen waren be 
reits am 23-11.1441 beim Kronrat eingereicht worden und hatten zur 
Befragung der englischen Hansefahrer und schließlich zur parlamen 
tarischen Petition geführt. Anschließend fragte Vorrat d ie  anwesenden 
Engländer, ob sie zu diesen Beschwerden stünden od er nicht. Die 
Engländer, nicht von betrigunge, bedreuwunge a d ir fu rch te  umme- 
getan, sunder m it wolbedachten mutte zcu allen und  itczlichen arti- 
culen v o r  en gelesen, haben neyn gesprochen, sprechende und vorge 
bende, das alle und itczliche d ie  vorgescreben d inge in  den vorbe- 
nomeden articulen beslossen von  en nach van eren metegesellen 
nyewerlde weren awsgekomen nach vorbracht80 W ie diese Un 
schuldsbeteuerungen zeigen, war es den Danzigem gelungen, die 
englischen Preußenfahrer einzuschüchtem, so daß sie es für ratsam 
hielten, sich nicht zu ihren Beschwerden zu bekennen. Vorrats Aus 
führungen hatten gereicht, um die Engländer davon zu überzeugen, 
daß Offenheit nur unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen 
würde. Die Danziger hatten ihr Ziel erreicht. Sie waren daher in der 
Lage, am 18.9.1442 gegenüber dem Londoner Rat zu behaupten, die 
Befragung der englischen Preußenfahrer habe ergeben, daß die der

78 HR 2.2.636, S. 529-

79 Am 11.6.1442: HR 2.2.638, S. 529f.
80

Ebenda. Vgl. den Bericht vom  D an ziger Komtur an den H ochm eister (20.6.1442): 
GStA OBA 8149; Regest: HR 2.2.639, S. 530.

Vor nicht allzu langer Zeit war der Vorstand der englischen Niederlassung im Rah 
men politischer Streitigkeiten mit dem D anziger Rat inhaftiert w orden : HR 2.2.76 § 3-4,
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Petition zugrundeliegenden Beschwerden gegenstandslos seien.82 Bei 
dieser Meinung blieben die Danziger selbst dann, als das Londoner 
Kontor am 20.6.1442 die 'neuen’ Beschwerden der Engländer gegen 
Preußen und die anderen Hansestädte dem  Lübecker Hansetag mit 
der dringenden Bitte um Abhilfe vor dem 11.11.1442 mitteilte.83 Der 
drohende Verlust der hansischen Privilegien veranlaßte das Kontor zu 
dem ungewöhnlichen Schritt, seinen Klerk zunächst auf den Hansetag 
und anschließend nach Preußen zu schicken, um die Beschwerden 
vorzutragen,84 die freilich überhaupt nicht neu waren, sondern die 
bereits bekannten Klagen über die Gewerbeabgaben, das Verbot des 
Häusermietens und die Haftung für Fremdschuld wiederholten. Doch 
auch jetzt wichen d ie  Danziger um keinen Zoll von ihrer früheren 
Stellungnahme ab.85 Der preußische Städtetag akzeptierte ihre Ant 
wort auf die 'neuen' Beschwerden am 7.9.1442 und bat den Hochmei 
ster, Heinrich VI. in diesem Sinne zu schreiben.86

Die Engländer Üeßen sich nicht von den Danziger Unschuldsbeteue 
rungen täuschen, sondern blieben konsequent.87 Der parlamentari 
schen Petition wurde stattgegeben, und die hansischen Englandfahrer 
wurden nach dem 11.11.1442 wie andere Ausländer behandelt und 
mußten nun wieder Tunnage und Poundage entrichten. Als die Han 
sen dies verweigerten, ordnete man die Beschlagnahme ihrer Waren 
an. Dies rief erstmalig den Kölner Stadtrat auf den Plan, da die Kölner 
trotz der Petition von  den Maßnahmen betroffen wurden.88 Der Rat 
wandte sich diesmal entgegen seiner früheren Praxis nicht an den 
Hansetag oder an Lübeck, sondern direkt an Heinrich VI. und bat ihn 
um die Aufhebung der Güterarreste.89 D ie englischen Maßnahmen 
führten auch indirekt zu einer Übereinkunft der preußischen Städte

82 HR 2.2.655, S. 552f.

83 HR 2.7.471, S. 704.

83 Beglaubigung des K lerks: HR 2.7.471, S. 704. Er w a r am 25.8.1442 auf dem preußi 

schen Städtetag in Elbing: T o e pp e n , 2, S. 498f.

83 Die 'neuen' Beschwerden: HR 2.2.644, S. 537-46. Antworten des Danziger Rats: HR 

2.7.484, S. 714f.

86 HR 2.2.653 §4 , S. 551.
87 Allerdings war London in  einem Punkt sehr entgegenkommend. Am 12.11.1442, also 
am Tag nach Inkrafttreten d er Sanktionen, d ie  die parlamentansche Petition vorgese  

hen hatte, wurde Henry Frow yk als 'hansischer A lderm an ’ vom Londoner Rat vereid igt: 

Foedera (H ) 5/1, S. 116.
88 Die Beschlagnahme d e r  Waren ist aus dem K ölner Protestschreiben bekannt: HR 

2.2.682-3, S. 571-4.

89 HR 2.2.682, S. 571-4 (3-1.1443). Vgl. HR 2.2.683, S. 574.



mit dem Hochmeister in der Pfundzollfrage. Der Hochmeister hatte 
verschiedentlich zum Ausdruck gebracht, daß seine Berechtigung, 
diese Abgabe zu erheben, auf seinen souveränen, durch kaiserliche 
und päpstliche Privilegien bestätigten Rechten beruhte. Da die Städte 
die Zahlung verweigerten, appellierte der Hochmeister an das Hofge 
richt. Sobald die gerichtliche Vorladung vorlag, wußten die preußi 
schen Städte, daß das Spiel verloren war.90 In dieser Lage hätte der 
Hochmeister seinen Sieg voll auskosten können, doch war er mittler 
weile politisch feinfühlig genug geworden, um zu wissen, daß die Op 
position der preußischen Städte gegen den Pfundzoll nicht gebrochen 
war und immer wieder aufflammen konnte. Daher schlug er am
9.1.1443 einen Kompromiß vor: Er versprach, ihnen ein  Drittel des Er 
trags zu überlassen, wenn sie der Pfundzollerhebung zustimmten. Die 
Städte nahmen diesen Vorschlag am 20.1.1443 an.91 Bedenkt man, daß 
noch im April 1442 neben den preußischen Städten auch die holländi 
schen und englischen Kaufleute vom Pfundzoll befreit werden wollten 
und daß die Städte am 14.10.1442 zumindest erwogen hatten, zusam 
men mit den preußischen Ständen Widerstand zu leisten,92 so kann 
man diesen Vorschlag nur als einen geschickten Schachzug des 
Hochmeisters werten. Nun mußten sich die Städte au f die Seite des 
Hochmeisters stellen, weil sie ebenfalls vom Pfundzoll profitierten. 
Von der Warte der englischen Preußenfahrer aus gesehen, war die 
Hoffnung auf Befreiung vom ohnehin vertragswidrigen Pfundzoll nun 
in unerreichbare Feme gerückt.

Erschien die Lage des Englischen Kaufmanns hoffnungslos, so sah 
die Welt des Deutschen Kaufmanns in London etwas freundlicher aus. 
Die Kölner Vorstellungen bei König und Kronrat hatten bald Erfolg: 
Das Londoner Kontor konnte am 1.2.1443 die Freigabe der beschlag 
nahmten Handelsgüter und die Rücknahme der Subsidienforderungen 
der Zöllner vermelden.93 Das Protokoll der Kronratssitzung vom
26.2.1443 zeigt, daß der Erfolg der Kölner auf eine Änderung der kö 
niglichen Taktik in den anglo-preußischen Auseinandersetzungen zu 
rückzuführen war. Die Kronräte hoben die am 11.11.1442 getroffenen 
Maßnahmen auf und ordneten an, that it be sende u n to  a ll the cus- 
tunters in  every port o f  Englande commaundyng hem  to souffre 
theim o f  thabovesaide countrees [d.h. Pruce, Hansze &  the Danske]
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90 HR 2.2.666, S. 559f- (16.12.1442).

9’ Vorschlag: HR 2.2.668, S. 56 lf. Annahme: HR 2.2.669, S. 562-5.

HR 2.2.659 § 1 und 4, S. 555 (14.10.1442).

95 HR 2.3.5., S. 3f.



to come in to tbis lande, commune, converse & mercbandise in  tbe 
saute lande & passe oute as tbat tbei have done bere before and unto  
tbe tyme the Kyng yeve hem otber in  commaundement,94 Gleichzeitig 
versuchte der Kronrat, dieselben Ziele durch die Entsendung einer 
Gesandtschaft nach Köln zu erreichen, wahrscheinlich weil sich die 
Stadt sowohl in der Behandlung der englischen Kaufleute als auch 
durch die unmittelbare Verwendung beim Kronrat für den arg be 
drängten Deutschen Kaufmann als englandfreundlich erwiesen hatte. 
Daher empfahl es sich, diplomatische Versuche, die Rechte des Engli 
schen Kaufmanns in Preußen und in den wendischen Hansestädten 
durchzusetzen, über die befreundete und in hansischen Kreisen ein 
flußreiche Stadt Köln laufen zu lassen: The Kyng wol that a clerc & a 
merchant be sende to Coloigne with a lle  Englishemennes com - 
plaintes upon theim  o f  Pruce, Hansze & the Danske, requiryng etc. 
restitucioun to be maade to the said complaignantes.9i Die Ent 
scheidung für den diplomatischen Weg änderte jedoch nichts an der 
Verbitterung der Krone über die preußische Politik. Am 5 3-1443 er 
klärte der königliche Schatzmeister Ralph, Lord Cromwell, dem Kron 
rat, that tbe Spruciers and Hansze bethe fre e r  bere in Inglande than 
tbe Kynges subgittes to the losse o f  the Kyng yerly o f  £100.000. 
Gleichzeitig riefen d ie Kronräte eine Kommission ins Leben, die die 
Beschwerden der englischen Preußenfahrer untersuchen sollte.96

Danach stockte jedoch die englische Preußenpolitik, die seit Anfang 
Februar mit so viel Energie und Engagement betrieben worden war. 
Der Grund hierfür liegt im Hundertjährigen Krieg, der eine für die 
Engländer höchst unerfreuliche Wende nahm. Französische Truppen 
bedrohten im Januar 1443 bereits Cherbourg. Bis Anfang Februar 
stand der Kronrat vo r  der schwierigen Wahl, entweder die Normandie 
oder die Gascogne aufzugeben, weil die finanziellen Ressourcen zu 
bescheiden waren, um beide Provinzen gleichzeitig zu verteidigen. 
Die Bereitstellung von  Truppen und die langwierigen Verhandlungen 
mit der französischen Krone -  zunächst über einen Waffenstillstand, 
dann über die Vermählung Heinrichs VI. mit Margareta von Anjou -  
nahmen die Kronräte vollauf in Anspruch. Für die Belange der engli-
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94 PPC 5, S. 228.
95 Ebenda. Der Verweis d es  Herausgebers der PPC (S. 228 Anm. 1) auf die Zahlung an 
Johann Rosencrans am 8.2.1443 (Foedera (O ) 11, S. 19) ist irreführend. Über d ie Bot 

schaft ist sonst nichts bekannt.

96 PPC 5, S. 233 und HR 2.3., S. 3 Anm. 2.
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sehen Preußenfahrer hatten sie in dieser kritischen Situation schlicht- 
weg keine Zeit.97

Auf dem  ersten Parlament (25.2.1445-9.4.1446) nach der Vereinba 
rung des anglo-französischen Waffenstillstands und der königlichen 
Hochzeit reichten die englischen Preußenfahrer ihre alte Petition 
wieder ein mit der Feststellung, daß seit dem letzten Parlament (25.1-
27.3.1442) kein Schadenersatz gezahlt worden sei.98 Daher bat man 
erneut um die Aufhebung der hansischen Privilegien, bis die altherge 
brachten Privileges, fredom es, customs [Gebräuche] and libertees 
der Engländer in Preußen und den übrigen Hansestädten wiederher 
gestellt worden seien und die Reziprozität als Basis der Handelsbezie 
hungen verbindlich anerkannt worden sei. Diesmal wurden die Kölner 
nicht ausgenommen. Wiederum akzeptierte die Krone die Petition be 
dingt. Heinrich VI. setzte den Hansen eine Frist: Wenn bis zum 
29.9.1447 die Privilegien der Engländer im hansischen Ausland immer 
noch nicht wiederhergestellt seien und kein angemessener Schaden 
ersatz gezahlt sei, sollten die hansischen Privilegien suspendiert wer 
den.

Die am 7.2.1446 abgefaßte responsio des Königs99 verstand man in 
hansischen Kreisen in London als ein Ultimatum, den Hochmeister zur 
Besiegelung des Vertrags von London und zur Anerkennung der Rezi 
prozität zu bewegen.100 Das Londoner Kontor ließ d ie  parlamentari 
sche Petition ins Niederdeutsche übersetzen101 und zusammen mit ei 
ner Stellungnahme an den Hochmeister und den Danziger Rat 
schicken. Die Londoner Niederlassung hielt die Angelegenheit für so

97

Vgl. P e r r o y , Hundred Years War, S. 305-16; G r if f i t h s , Henry VI, S . 459-90; W o l f f e , 

Henry VI, S . 169-83; und Fe r g u s o n , English Diplomacy, S. 25-8. Preußische Perspektive: 
GStA OBA 863 (16.9 1444).
98

Den Waffenstillstand von Tours (28.5.1444) bestätigte Heinrich  VI. am 27.6.1444: 
Foedera (O )  11, S. 59- Petition: PRO, C49/26/10; niederdeutsche Übersetzung: GStA 
OBA 9251; Druck: Je n k s , Hanseakten. Vgl. auch HR 2.3, S. 150 Anm. 1. Die Bemerkun 
gen der Herausgeber der HR sind irreführend. In der Petition w u rd e  keineswegs die 
Inkraftsetzung und Ausführung des Vertrags von London (22.3.1437) gefordert, ob 
wohl d ie responsio des Königs in Preußen und den H ansestädten so verstanden 
wurde. V ielm ehr wurden die Rechte und Privilegien des Englischen Kaufmanns als alt 
hergebrachte Gewohnheitsrechte gesch ildert
99

PRO, E368/222 VSM m 7d.
100

Vgl. d ie  Stellungnahme des Lon don er Kontors: HR 2.7.485, S. 715-7.

Übersetzung: GStA OBA 9251. D ie  Hand scheint die eines Schreibers vom Deut 
schen Kaufmann in London, vielleicht sogar die des Klerks d er Niederlassung, zu sein: 
vgl. StA K öln , Hanse I1I.K.2, Bl. 46 vom  30.4.1447.
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dringlich, daß sie ihren Klerk Heinrich ten Hove nach Preußen ent 
sandte, um die Petition und die Stellungnahme des Kontors zu erläu 
tern. Eine zweite Ausfertigung der übersetzten Petition und des Gut 
achtens wurde dem Kölner Stadtrat übergeben.102

Obwohl der Deutsche Kaufmann offensichtlich die Zeichen der Zeit 
erkannt hatte, schien er dennoch nicht übermäßig beunruhigt. Das 
Kontor unterstrich vielmehr in seiner Stellungnahme, daß Konrad von 
Erlichshausen nicht verpflichtet sei, den unter seinem Vorgänger Paul 
von Rußdorf ausgehandelten Vertrag zu besiegeln, weil formaljuri 
stisch keine Bindung an dessen Versprechen bestehe (§ l ) . 103 Die 
Forderung nach Reziprozität wies man unter Hinweis auf die hohen 
Ausgaben für die hansischen Privilegien und die vielen von Englän 
dern ermordeten Hansen entschieden zurück. Was sich die Hansen 
teuer hatten erkaufen müssen, sollten die Engländer nicht geschenkt 
bekommen, und dies schon gar nicht, bevor sie nicht eine angemes 
sene Entschädigung für die getöteten Hansen gezahlt hatten (§ 2). Die 
Signifikanz dieser Stellungnahme liegt in der Bereitschaft des Kontors, 
der königlichen Regierung zu trotzen, sich gegen die Erfüllung der 
englischen Forderungen auszusprechen und somit den absehbaren 
Verlust der hansischen Privilegien hinzunehmen. Man hätte erwartet, 
daß sich das Kontor, das noch 1438 eindringlich die Ratifizierung be 
fürwortet hatte,104 angesichts der abzusehenden Konsequenzen zu 
mindest etwas beunruhigt gezeigt hätte. Der Deutsche Kaufmann be 
nutzte seine Stellungnahme jedoch vielmehr dazu, seine eigenen Be 
schwerden über die Engländer vorzulegen. Das Kontor beklagte sich 
über die Ermordung zahlreicher Livländer, was schon um die Jahr 
hundertwende Gegenstand von anglo-preußischen Verhandlungen 
gewesen war (§ 3)- Ferner machte es seine Verluste bei der Entrich 
tung von Poundage (§ 4) sowie seine durch englische Piraten und 
Auslieger während der letzten Jahre erlittenen Schäden geltend (§ 7-8) 
und verwies auf die rückständigen englischen Entschädigungszahlun 

102 Gutachten: HR 2.7.485, S. 715-7. Botendienst Heinrichs ten Hove: HR 2.3-267, S.

149f. Es ist nicht bekannt, ob  er auch nach Köln reisen sollte. Vgl. den Brief des K ölner 

Rats an den Hochm eister: HR 2.3 265, S. 149- Übersendung der Unterlagen an den 

Lübecker Rat: HR 2.3-266, S. 149 und LUB 8.501, S. 549- 

3 Auch wenn das Lon don er Abkommen in Preußen seit längerem ein toter Buchstabe 
gewesen war, ist es im m erhin bemerkenswert, daß h ier  zum ersten Mal die Nichtratifi 

zierung des Vertrags durch  den Hochmeister ins Auge gefaßt wurde.
104

HR 2.2.226, S. 182-4.
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gen (§ 9 ).105 Da die Privilegien der hansischen Englandfahrer und der 
gewinnträchtige Englandhandel auf dem Spiel standen, mag die Ruhe 
des Kontors erstaunen. Allerdings nahm man in das Gutachten Vor 
schläge auf, die diese Haltung erklären. Zunächst empfahl der Deut 
sche Kaufmann den Preußen, den Engländern die hansischen Schä 
den vorzuhalten und ihnen mit der Ausweisung zu drohen, falls die 
englische Regierung nicht dafür sorgte, daß den hansischen Be 
schwerden binnen Jahr und Tag abgeholfen würde (§  10). Daß der 
Deutsche Kaufmann hiermit dem englischen Ultimatum ein eigenes 
entgegenstellte, liegt auf der Hand. Gerade dies war aber ein raffinier 
ter Schachzug. Heinrich VI. hatte nämlich gedroht, d ie hansischen Pri 
vilegien am 29.9 1447 aufzuheben. Der Deutsche Kaufmann, der seine 
Stellungnahme nicht später als Mitte Juli 1446 verfaßt haben kann,106 
drohte mit der Ausweisung der englischen Kaufleute binnen Jahr und 
Tag. Diese Frist lief spätestens Mitte Juli 1447 ab, also einige Wochen 
vor dem angedrohten Verlust der hansischen Privilegien in England. 
Zudem empfahl das Kontor dem  Hochmeister die Entsendung von Un 
terhändlern, falls die Antworten Heinrichs VI. auf seine Verwendungs 
schreiben nicht zufriedenstellend wären (§ 5). Die Gesandten sollten 
den Engländern klarmachen, daß der Hochmeister durchaus bereit 
war, den englischen Preußenfahrem ihre alten Freiheiten zu belassen. 
Eine Verbesserung ihrer rechtlichen Position, w ie augenblicklich auf 
grund des Vertrags von London gefordert, kam jedoch  sunder vor- 
denst nicht in Frage (§ 6). In diesem Kontext kann vordenst nur die 
Bezahlung für die Anerkennung der geforderten Sonderrechte bedeu 
ten.107

105 Nach dem  Vertrag von London (H R  2.2.84 § 8, S. 87) hätte d ie  englische Regierung 
500 Mark sterling sofort an Vorrat und d ie  gleiche Summe nach Em pfang der Quittung 
für die erste  Zahlung entrichten müssen. Ab Ostern 1438 waren jährlich  £500 aus den 

E infuhrzöllen für hansische Waren zu  zahlen. Bis Ostern 1446 hätten  demnach aus 

der Gesamtschuld (19.274 Nobel 3s 4 d ) insgesamt 15.500 Nobel gezah lt werden müs 
sen, davon 2000 Nobel aus Exchequer-M itteln und 13 500 Nobel aus den Petty Cus 
toms. Nun behauptete der Deutsche Kaufmann, daß die Engländer 8000 Nobel im 

Rückstand seien. Folglich hatte die englische Regierung bis dahin insgesamt 7500 No 
bel gezahlt, davon 5500 Nobel aus den  Zolleinkünften. Demnach (Petty-Customs-Satz: 

3d/£) hat d er  hansische Einfuhrhandel zwischen dem Abschluß des  Vertrags von Lon 
don (22.3.1437) und dem Osterfest d es  Jahres 1446 (17.4.1446) insgesamt £146.666 
13s 4d o d e r  £16.296 6s jährlich betragen.

Kölner Antwort auf das Gutachten: H R  2.3 265, S. 149 (29.8.1446).

L ü b b e n - W a l t h e r ,  M ittelniederdeutsches Handwörterbuch, s .v .  vordenst.
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Der Deutsche Kaufmann verfolgte also eine Doppelstrategie. Auf der 
einen Seite blieb man im Hinblick auf d ie englischen Forderungen 
hart, auch wenn man neue Verhandlungen anbot. Auf der anderen 
Seite nutzte man die bevorstehende Krise für eigene Ziele. Wie eine 
spätere, sehr detaillierte Beschwerdeliste des Londoner Kontors 
zeigt,10® hielt der Deutsche Kaufmann die Einhaltung des Londoner 
Abkommens seitens der englischen Regierung bestenfalls für sehr 
mangelhaft. Allerdings lehnte das Kontor keinesfalls den Vertrag ab, 
sondern versuchte vielmehr durch die Propagierung einer harten 
Englandpolitik eine Situation zu schaffen, die Abhilfe für die Be 
schwerden der hansischen Englandfahrer ermöglichte.

Die Reaktionen der hansischen Instanzen auf die Zusendung der 
übersetzten Petition und der Stellungnahme des Deutschen Kauf 
manns fielen unterschiedlich aus. Köln beschwor den Hochmeister 
und den Lübecker Rat, sich mit England bald zu einigen, damit den 
hansischen Englandfahrem kein Schaden entstünde,109 und setzte sich 
insbesondere für d ie Besiegelung des Londoner Abkommens ein .110 
Am 24.12.1446 bat Köln das Londoner Kontor um die Zusendung von 
Abschriften einschlägiger Privilegien und anderer Dokumente, die die 
Kölner Ratssendeboten dem nächsten Hansetag zur Verdeutlichung 
der Lage der hansischen Englandfahrer vorlegen wollten, zumal der 
Hochmeister eine Einigung mit England abgelehnt hatte. Es war o f 
fenbar die Absicht des Kölner Rats, die Belange der Londoner N ie  
derlassung, die sich ja mehrheitlich aus Kölner Kaufleuten zusammen 
setzte, auf dem kommenden Lübecker Hansetag zu vertreten und da 
bei die dringend benötigte Einigung mit England trotz der Opposition 
des Hochmeisters herbeizuführen.111 Nachdem Anfang April 1447 die 
Einladungen zu einem Lübecker Hansetag am 18.5.1447 erfolgt waren, 
auf dem die englische Angelegenheit erörtert werden sollte,112 teilte 
der Kölner Rat dem Kontor am 21.4.1447 den Wunsch 'verschiedener 
Kölner Bürger und Kaufleute’ mit, daß sich der Klerk der Londoner

108 HR 2.7.488, S. 723-36. D iese Beschwerden w urden  am 18.5.1447 dem Lübecker 

Hanselag vorgelegt.
109 HR 2.3.265, S. 149 (an den  Hochmeister) und HR 2.3.266, S. 149 (an Lübeck). Vgl. 

Kuske 1,1130, S. 390.

" °  HR 2.3.265, S. 149-

U1 HR 2.3.268, S. 150f.

112 Vgl. LUB 8.418, S. 462f.
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Niederlassung, Heinrich ten Hove, sofort auf den W eg  nach Lübeck 
machen solle, weil er die Sachlage vorzüglich kenne.113

Gegen den Eifer der Kölner, zur Rettung des hansischen England 
handels eine baldige Einigung zwischen England und Preußen herbei 
zuführen, setzte sich die selbstzufriedene Behäbigkeit des Hochmei 
sters deutlich ab. Nachdem Heinrich ten Hove im Sommer 1446 nach 
Preußen gefahren war, um dem Hochmeister die pariamenurische Pe 
tition und die Stellungnahme des Sulhofs zu erläutern, stellte Konrad 
von Erlichshausen am 23.10.1446 in einem Schreiben an das Lon 
doner Kontor fest, daß die gegen Preußen erhobenen Vorwürfe ge 
genstandslos seien. Dennoch w o lle  er sie mit seinen Ständen erörtern 
und das Ergebnis dieser Beratungen im Frühjahr mitteilen.114

Anfang 1447 erhöhte sich der Druck der Engländer auf die Hansen 
spürbar. Dies schreckte den Hochmeister auf. Darüber hinaus teilte 
ihm der Vogt zu Leipe am 23.2.1447 beunruhigende Gerüchte mit, die 
er jüngst auf dem Marienburger Städtetag vernommen hatte. Dort 
hatte der Danziger Komtur, 

geuffenbarth, wie das der k on ig  von Engelland bette jn  deß land 
geschreben, wie das her vom em e, wie das d ie  sienen man als 
koufflouthe und die sienen, d ie  diß land nach a ld e r gewanbeid 
durch kouffenscbatcz p fßegen zcu besuechen, n ich t meecbten kouf- 
fen  u n d  vorkouffen und eren kouffenscbatz, als sie vor gepfflogen 
haben, tnoegen getrieben, u n d  so denne den sienen eyn suelches 
nicht gescheen moechte, so weide der konig d ie  sienen und siene 
kouffleutbe hen heym heissen czyhen und weide oucb  vordanner 
d iß  landes koufßeuthen n ich t gestaten der ffreyh e id  deß kouffen 
scbatcz, welchen sie j n  jeh enen  landen van a lder gewanhoid bis 
her gehatt betten.115 

Die Vorbereitungen, die der Englische Kaufmann zur Räumung Preu 
ßens traf, waren gewiß beunruhigend, aber sie waren nichts im Ver 
gleich zu der Affäre um den Kaufmann Henry Spicer aus Derby. Spicer 
war im August 1441 in Oslo von  Lübecker Bergenfahrem überfallen

HR 2.3.284, S. 169f.
114

HR 2.3.267, S. 149f. Lübeck fü h lte  sich ebenso w en ig  von  d en  englischen Be 
schwerden getroffen: LUB 8.501, S. 549- Regest: HR 2.3.462, S. 359. Die Lübecker 

Stadträte sahen zwischen dem 7.2.1446 und dem 18.5.1447 keine Veranlassung, einen 
Hansetag emzuberufen, um den d rohenden  Verlust der hansischen Privilegien in 
England zu  erörtern.

115 GStA O B A  9289.
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worden.116 Nach mindestens einem vergeblichen Versuch, Lübeck zur 
Entschädigung zu bewegen, stellte die Krone am 12.7.1446 Kaper 
briefe zu Spicers Gunsten aus.117 Seit dieser Zeit häuften sich die Arre 
ste hansischer Güter. Am 1.3.1447 mußte das Londoner Kontor von 
Beschlagnahmen der Waren der Lübecker Bergenfahrer in Boston be 
richten.118 Obwohl Heinrich VI. einen Tag später die hansischen Bos 
tonfahrer in Schutz nahm119 und am 19 3 1447 einen dreijährigen Ge 
leitbrief für sämtliche hansischen Englandfahrer ausstellte,120 gelang es 
Spicer, Humphrey Stafford, den Duke o f Buckingham, für sich zu ge 
winnen. Am 30.4.1447 mußte der Deutsche Kaufmann in London dem 
Kölner Rat mitteilen, daß Spicer met hulpe des heren van Bokingham  
die Kölner Lieger in Colchester festgenommen hatte und zur Stellung 
von Bürgschaften in Höhe seiner Verluste (£600) zwang. Darüber hin 
aus hatten sich des heren van Bokinghams deenre der Häuser und 
Handelswaren der Kölner bemächtigt.121 Der Kölner Rat verwendete 
sich umgehend für seine Bürger,122 mußte jedoch am Vorabend des 
Lübecker Tags zur Kenntnis nehmen, daß die Position der hansischen 
Englandfahrer allmählich unhaltbar geworden war. Weitere Un 
schuldsbeteuerungen hinsichtlich der englischen Beschwerden w ür 
den die Situation der Hansen nicht verbessern. Die Zeit schien ihm 
gekommen, um zumindest den Eindruck zu erwecken, zu ernsthaften 
Verhandlungen über d ie  englischen Klagepunkte bereit zu sein.

V.7: Die  Ze it  d e r  V e r h a n d l u n g e n  (1 447 -56 )

Die Entscheidung des preußischen Städtetags am 23-4.1447, eine 
Gesandtschaft nach England zu schicken, um die Klagen der engli 
schen Preußenfahrer zu entkräften und für die Auffechterhaltung der 
hansischen Privilegien trotz des englischen Ultimatums zu sorgen, 
war das erste Anzeichen dafür, daß die preußischen Städte begriffen 
hatten, daß es die englische Regierung mit der Drohung, die Privile 
gien aufzuheben, ernst meinte, daß infolgedessen der gesamte hansi-

116 BL, Royal 17 .B .X LV II, f. 48v. Druck: Je n k s , Hanseakten.

117 GStA OBA 9435, f. 3v-4r.
1 IC

HR 2.3.283, S. I68f.
119 StA Lübeck, Anglicana 130a. Druck: Je nks, Hanseakten.

120 Anordnung der Ausstellung der Geleitbriefe: PPC 6, S. 61 (19-3 1447). Briefe: LUB 

8.411, S. 455-7 und A ppen d ix  A  to Rymer’s Foedera, S. 155f. (20.3.1447).

121 HR 2.3.286, S. 170f.; R egest: K u s k e  1.1155, S. 404.
122

HR 2.3.287, S. 171 (12.5.1447).

1 HR 2.3, S. 164 Anm. 1.
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sehe Englandhandel auf dem Spiel stand und daß d ie Aufnahme von 
Verhandlungen unerläßlich war. Das preußische Angebot eröffhete 
den langen Reigen der anglo-hansischen Unterredungen, die zwar 
immer wieder abgebrochen werden mußten, weil die Diplomaten 
keine tragbare Einigung erzielen konnten, aber auch stets emeut auf 
genommen wurden, weil sich beide Seiten eine dauerhafte Lösung 
dringend wünschten. Die Zeit der Verhandlungen endete mit einem 
achtjährigen Waffenstillstand, der vom 14.2.1456 bis zum 14.2.1464 
gültig war.

In der Literatur2 ist viel aus den Ereignissen dieser bewegten Zeit 
gemacht worden. Zweifelsohne erregten die Eklats der Jahre 1447 bis 
1456 d ie Gemüter, doch lassen sich keine konkreten negativen Aus 
wirkungen auf die anglo-hansischen Verhandlungen erkennen. Als die 
Engländer die wendisch-preußische Baienflotte am 23-5-1449 kaper 
ten, ordnete der Hochmeister zwar den Arrest sämtlicher Güter der 
englischen Preußenfahrer und sogar die Inhaftierung der Kaufleute 
an, doch sah er keine Veranlassung, die angesetzten Verhandlungen 
mit England abzusagen. Als d ie Lübecker Bergenfahrer am 25-7.1450 
die mit diplomatischer Immunität und gültigen Geleitbriefen ausgestat 
teten englischen Gesandten festnahmen, ordnete Heinrich VI. zwar 
die Beschlagnahme der Handelswaren der hansischen Englandfahrer 
an, erklärte sich aber drei Monate später mit der Wiederaufnahme der 
Verhandlungen einverstanden, obwohl seine Diplomaten nach wie vor 
in Lübeck eingekerkert waren. Schließlich betonten die preußischen 
Städte unmittelbar nach dem Abfall vom Deutschordensstaat ihren fe 
sten Willen, den vereinbarten Verhandlungstermin mit den englischen 
Botschaftern einzuhalten.

Die einzige konkrete Auswirkung all dieser Ereignisse war die immer 
radikalere Englandpolitik des Lübecker Rats. Zunächst ließen die Lü 
becker die preußischen Diplomaten in England verhandeln (1447-50), 
doch nach der Kaperung der Baienflotte pochten sie auf die Leistung 
von Schadenersatz durch die Krone als unerläßliche Vorbedingung für 
die Wiederaufnahme von Verhandlungen. Im Juni 1450 forderten sie 
die Räumung Englands durch den Deutschen Kaufmann sowie ein ge 
samthansisches Verbot der Ein- oder Durchfuhr englischer Laken. 
Wenig später hießen sie die Festnahme der englischen Gesandten 
nachträglich gut und hielten sie in Lübeck gefangen. Schließlich riefen 
die Lübecker im Alleingang ein  Verbot der Ein- od er Durchfuhr des

V gl. Sc h u l z , S. 86-102; St e i n , D ie  Hanse und England; sow ie  P a c e l , D ae ne l l  und 
D o l l i n g e r .
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englischen Tuches am 22.4.1452 aus und vereinbarten mit König Chri 
stian von Dänemark, daß er am selben Tag die Durchfuhr englischer 
Waren durch den Sund untersagte.

Die Radikalität der Lübecker Englandpolitik hatte lediglich zur 
Folge, daß die Travestadt innerhalb der Hanse zunehmend isoliert 
wurde, was ihre Politik recht schnell völlig wirkungslos machte. Nach 
der Gefangennahme der englischen Diplomaten dauerte es nicht 
lange, bis ein Heger des Deutschen Ordens in England in einem 
Schreiben an den Hochmeister argwöhnte, daß die Lübecker dabei 
seien, einen Krieg zwischen der Hanse und England anzuzetteln, da 
mit der Sund für die Handelsschiffahrt blockiert werde, was für Preu 
ßen nur schädlich wäre, für Lübeck jedoch außerordentliche Gewinne 
brächte.

Seit an in [den Lübeckern), was schade d ie  euwim dorvon ban, 
wan mögen sie o rley  ban, so vam  si w o l und krigen d i fa r t  kyn  
Lubeke und so vordan  o f  Hamborg u n d  so bynnen dorch kyn 
Flandren, so gedeyen si und wir müssen vorterben ... Das mögen  
euwim irwirdigen genoden betrachten ... wen sichirlich, mogyn dy 
von Lubeke krig stiften, so krigen si d i f a r t  czu en und synt reiche 
leute}

Wenn der Eindruck entstehen konnte, daß in Wirklichkeit allein die 
Geldgier die Lübecker Englandpolitik bestimmte, dann war es um den 
Fortbestand der Hanse schlimm bestellt. Noch bedenklicher war es, 
daß der Hochmeister diesen Verdacht teilte, als er am 30.11.1451 in 
einem Brief an den Livländischen Ordensmeister seine Besorgnis zum 
Ausdruck brachte, daz die van Lubek sich villeicht mit &o[ning] Cri- 
stemo czu Dennemarken vorbinden und vortragen mochten eyner 
weyze, dadurch die unsim  in vare und Unsicherheit stunden, czu 
unvorwindlichen schaden czu komen, und sie den Stapel und neder 
löge ken Lubek krigen mochten 4 Die Radikalität der Lübecker Eng 
landpolitik fand kein Gehör bei den Preußen. Sie hinterließ lediglich 
den Eindruck, daß d ie  Lübecker mehr als bereit waren, die gesamte 
Hanse zu verraten, wenn ihnen dies Profit brachte. Gerade weil die 
Preußen unlautere Motive bei den Lübeckern witterten, ließen sie sich 
nicht zu einschneidenden Maßnahmen gegen England hinreißen.

3 HR 2.3.647, S. 481-3 (9.9.1450). Allerdings stiegen d ie  Einnahmen des Lübecker Rats 
aus den Benutzungsgebühren für den Stecknitzkanal in diesen Jahren nicht an: StA 

Lübeck, MS 1079.

4 HR 2.4.24, S. 19-
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Der Kölner Rat hingegen wuchs zwischen 1447 und 1451 in die 
Rolle des Oppositionsführers hinein, wozu ihn die Radikalität der Lü 
becker Englandpolitik zwang. Köln verstand sich zunächst als Wort 
führer des Deutschen Kaufmanns in London. Dies lag nahe: Die mei 
sten Mitglieder der Londoner Niederlassung waren Kölner, und es war 
für sie natürlich, sich an den eigenen Stadtrat zu wenden, wenn 
Schwierigkeiten in England auftraten, die der Lübecker Rat, dem die 
Führung des tagtäglichen diplomatischen Schriftverkehrs oblag, nicht 
lösen konnte oder wollte.5 Die Probleme des Deutschen Kaufmanns in 
England während der ersten Monate d.J. 1447 legten dies nahe. Oben 
wurde gezeigt, wie die englische Verärgerung über die preußische 
Behandlung der englischen Kaufleute sowie über die preußische Wei 
gerung, den Vertrag von London zu ratifizieren, zu einem ständig stei 
genden Druck auf die hansischen Englandfahrer geführt hatte. Trotz 
der bedrängten Lage des Deutschen Kaufmanns blieben Preußen und 
Lübeck allerdings untätig. Nur Köln trat für das Kontor ein. Es ist zu 
vermuten, daß die Unzufriedenheit des Kölner Rats mit der mangelhaf 
ten Vertretung der Interessen der hansischen Englandfahrer, insbe 
sondere der größtenteils aus Köln stammenden Londonfahrer, durch 
den Lübecker Rat ständig wuchs. Daher ist es nicht überraschend, daß 
Kölns Ratssendeboten auf dem Lübecker Hansetag am 18.5.1447 vor 
schlugen, die Führung des tagtäglichen diplomatischen Schriftver 
kehrs von  Lübeck auf Köln zu übertragen. Vortm er alse de van Lu- 
beke unde der van Colne sendeboden schelaffticb [streitig] iveren 
umme d e r stede wort to holdende etc.6 Köln beantragte nichts weni 
ger als d ie Entmachtung Lübecks als Haupt der Hanse. Die Sendebo 
ten der anderen Städte waren aber nicht bereit, diesen Vorschlag zu 
akzeptieren, und die Angelegenheit wurde zunächst a d  referendum 
genommen. Doch nachdem im Juni 1450 wirklich radikale Maßnah 
men als Vorlagen für den Bremer Hansetag am 24.6.1450 unterbreitet 
worden waren, sah sich Köln veranlaßt, erneut die Entmachtung Lü 
becks als Haupt der Hanse zu beantragen. Auch diesmal wurde der 
Vorschlag ad referendum genommen: Item desgelicks sa li oick in der 
tokomende dachfarct uytgedragen werden tuschen den  van Collen 
ind  den van Lubeke, as um b d a t wort to halden in d  vur to siitten 
etc., na luede eyns artikels in  dem vurderem recess darup spre-

Zur Funktion Lübecks als erste Anlaufstelle für Hansekaufleute, d ie  im Ausland in 
Schwierigkeiten gerieten, vgl. Stuart J e n k s , A Capital without a State: Lübeck caput to- 
cius H anxe  (to  1474), in: Historical Research [im Druck],

6 HR 2.3.288 § 29, S. 183 (18.5.1447).
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kende. Danach hört man nichts mehr von diesem Vorschlag, weil der 
Kölner Rat in den ersten Monaten d.J. 1450 wohl zu der Einsicht kam, 
daß diese Lösung nicht mehr adäquat war. Am 21.10.1449 schon hatte 
der Rat seine Sendeboten bei den anglo-hansischen Verhandlungen in 
Deventer angewiesen, einen Sonderfrieden für die Kölner Kaufleute 
abzuschließen, falls d ie  Unterredungen ergebnislos verlaufen sollten: 

So begeren w ir m it  ernste van uch, m it unss gnedigen berren des 
koenings van Engelant botschafft... unsen guden willen ind  vrunt- 
lige bewiisongen van  langen ja iren  her untghain der kröne in d  
lande van Engelant ind wes da vorder n a  noitdurfft voechlichste 
uiere, furzobrengen ind  m it yn zo versprechen up eynen wech, dat 
die unse nyet versnellet noch an y rm e gu d e  noch in Engelant we 
sende beschedicht in d  d it zo guder maissen uss den landen aen  
schaden krygen mögen.*

Nachdem die Kölner Englandfahrer in London als Antwort auf die 
Einkerkerung der englischen Diplomaten in Lübeck inhaftiert worden 
waren, sah sich Köln als Stadt angegriffen: W ant seulde ouch eyne stat 
umb der anderre gebrechen, der sii nyet zo  schicken bedden, gebal- 
den, bescbediget in d  besweirt siin, des unse vurfaren nyet also ber- 
bracbt baint, beduchte uns swerlich ind  un liide licb  siin.9 Zwei Tage 
nach der Formulierung dieses Schreibens an die Ratssendeboten in 
Lübeck setzte sich der Kölner Rat für die Freilassung der Kölner in 
England ein, weil diese mit den Lübecker Ausschreitungen nichts zu 
tun hatten Am 12.10.1450 schickte er sogar eine eigene diplomatische 
Vertretung nach England, die die Unschuld der Kölner darlegen 
sollte.10 Als die Lübecker am 29 9 1451 die Teilnahme an den schon 
vereinbarten Nachverhandlungen zum Vorvertrag von Utrecht definitiv 
ablehnten, begann Köln, die Hansetage zu boykottieren und eine in 
nerhansische Opposition zusammenzutrommeln, die auch ohne Lü 
beck die Verhandlungen mit der englischen Regierung fuhren sollte. 
Faktisch, wenn auch nicht formal, war Köln damit das Oberhaupt der 
Hanse geworden, zumal sich Lübeck zu einer radikalen Englandpolitik 
hatte verleiten lassen und zunehmend in d ie Isolation innerhalb der 
Hanse geriet. Die preußischen und zuiderseeischen Städte, ja sogar 
Bremen und Hamburg taten sich mit Köln zusammen und ignorierten 
Lübeck.

HR 2.3.627 § 9, S. 468.

* HR 2.3.567, S. 432; vgl. H R  2.3 568, S. 433.

9 HR 2.3.654, S. 501 (28.9-1450).

10 Venvendungsbrief: HR 2.3-666, S. 505. Bitte um G ele it: HR 2.3.667, S. 505f.
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Doch eine formale Führung der Hanse durch Köln lag noch in wei 
ter Feme. Sobald die Lübecker ihre radikale Englandpolitik aufgaben 
und sich grundsätzlich mit der Aufnahme von Verhandlungen auch 
ohne vorherige Schadenersatzleistung für die Baienflotte einverstan 
den erklärten, verschwand die Opposition. Danach ließ  sich trotz der 
Schwierigkeiten, die der Dreizehnjährige Krieg zwischen den preußi 
schen Städten und dem Deutschen Orden verursachte, ein achtjähri 
ger Waffenstillstand mit England vereinbaren, der bis 1464 dauerte.

V.7.1: D IE  ANGLO-PREUßISCHEN VERHANDLUNGEN (1447-9)

Am 23.4.1447 sprach sich der preußische Städtetag für die Entsen 
dung einer Gesandtschaft nach England aus,11 um die Klagepunkte der 
englischen Preußenfahrer zu entkräften und für die Auffechterhaltung 
der hansischen Privilegien trotz des englischen Ultimatums zu plädie 
ren. W eil nicht nur die Instruktionen dieser Gesandten, sondern auch 
die Dokumentenabschriften überliefert sind, die den Botschaftern als 
Verhandlungsunterlagen mitgegeben wurden, können wir die preußi 
sche Verhandlungstaktik nachvollziehen.12 Es ist jedoch  vorab zu be 
tonen, daß weder die Instruktionen noch die Unterlagen Neues ent 
halten. Die Gesandten sollten vielmehr die alten Argumente und Be 
gründungen allenfalls ein wenig geschickter präsentieren.

Schaut man sich ihre Instruktionen an, so wird deutlich, daß die 
preußische Regierung damit rechnete, daß die englischen Beschwer 
den das schwierigste Problem der Verhandlungen sein würden. Ganz 
gleich, ob  die allgemeine Entrechtung des Englischen Kaufmanns oder 
spezifische Klagepunkte (die 'neuen’ Abgaben, das Häusermieten, der 
Schiffbau) angesprochen würden, die Botschafter sollten die alte Ant 
wort geben: Dem Hochmeister sei nichts darüber bekannt. Ferner sei 
generell zu behaupten, daß die Engländer den anderen Nichtpreußen, 
die in den Hoheitsgebieten des Ordens Handel trieben, in keiner 
Weise rechtlich nachstünden (§ 1, 2, 11-4). Allerdings wurde den 
preußischen Gesandten eine Abschrift der responsiones der hansi 
schen Botschafter auf 81 Beschwerdepunkte mitgegeben, die die eng 
lischen Preußenfahrer den hansischen Diplomaten im Dezember 1436 
vorgelegt hatten. Man war daher in der Lage, bei den Gesprächen in

HR 2.3, S. 164 Anm. 1. Botschafter: d e r  Pfarrer von T h om  Johann Ast; der Danziger 
Bürgermeister Meinhard Colner; der D anziger Ratsherr Johann von  Walde. Vollmacht: 
Appendix A  to  Rymer’s Foedera, S. 131 (5.6.1447).

Instruktionen: HR 2.7.486, S. 717-22. Abschrift von Vorrats Vollm acht: HUB 7.1.164,
S. 83- An dere  Unterlagen: GStA OBA 9435.
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London 1447 auf spezifische Vorfälle einzugehen und sorgfältig aus 
gearbeitete Antworten auf konkrete englische Vorwürfe zu geben. 
Doch wenn sich der König hiermit nicht zufrieden geben sollte, hatten 
die preußischen Diplomaten zum Angriff überzugehen: die ganzen 
hansischen Beschwerden hinsichtlich der Behandlung des Deutschen 
Kaufmanns in England sollte der König im Beisein der preußischen 
Sendeboten vorboren und noch Gote unde recht endtscbeiden las 
sen. Ginge Heinrich VI. hierauf ein, so erklärte sich der Hochmeister 
bereit, in Anwesenheit eines englischen Beisitzers über die Beschwer 
den des Englischen Kaufmanns zu befinden (§ 3-4). Somit griffen die 
Preußen die alte Regelung der gegenseitigen Beschwerden in § 2-3 des 
Vertrags von Marienburg (1388) auf. Zur Sicherheit gab man den 
preußischen Gesandten eine Abschrift des Marienburger Abkommens 
sowie des Ratifizierungsschreibens Richards II. mit. Die Abschrift ei 
nes Statuts aus dem Jahre 1378,15 wonach ausländische Kaufleute, die 
die Zölle entrichteten, innerhalb Englands frei und ungehindert han 
deln durften, sollte die hansischen Beschwerden untermauern. Hinzu 
kamen die Unterlagen aus der Affäre Henry Spicer, aus denen eindeu 
tig hervorging, daß die englische Regierung tatenlos zugesehen hatte, 
als Spicer und seine adligen Helfer dieses Statut verletzten und die 
Güter der hansischen Boston- und Colchesterfahrer beschlagnahm 
ten.14

Schließlich wußte die preußische Regierung allzu genau, daß die 
englischen Unterhändler auf der Ratifizierung des Vertrags von Lon 
don bestehen würden. Die Instruktionen der preußischen Diplomaten 
listeten folglich die Gründe auf, warum der Vertrag für den Hochmei 
ster nicht annehmbar war. Der erste und in den Augen der preußi 
schen Regierung w oh l wichtigste Grund war, daß Heinrich Vorrat 
über seine Vollmacht hinausgegangen war (§  5-6). Als Beweis ließ man 
in Danzig Vorrats Vollmacht abschreiben und den Diplomaten mitge 
ben.15 Darüber hinaus lehnte der Hochmeister das Abkommen aus 
drei inhaltlichen Gründen ab. Zunächst hätte die Annahme des Ver 
trags den Verzicht auf die Pfundzollerhebung von den englischen 
Preußenfahrem zur Folge gehabt, wozu der Hochmeister aber durch 
päpstliche und kaiserliche Privilegien berechtigt sei. Außerdem ent 
halte der erste Absatz des Londoner Abkommens einen Widerspruch, 
der den ganzen Vertrag entkräfte: Es sei vereinbart worden, daß die

13 2 Ric. II, St. 1, c. 1 (SR  2, S. 6-8).

14 Hierzu vgl. HR 2.3 289-90, S. 197.

15 HUB 7.1.164, S. 83.
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englischen Kaufleute in Preußen so frei sein sollten, w ie  sie vor 10, 20, 
30, 40, 50 oder gar 100 Jahren und mehr waren. W enn die Grenze 
zwischen althergebrachten, zulässigen und 'neuen’ , unzulässigen Ab 
gaben ein Jahrhundert zurückliegen sollte, dann wären die englischen 
Preußenfahrer nicht pfundzollpflichtig. Doch wenn diese Grenze bei 
30 oder 40 Jahren läge, müßten sie die Abgabe zweifelsohne zahlen. 
An diesem Widerspruch scheitere der Vertrag, und daher sei der 
Hochmeister nicht zur Ratifizierung verpflichtet (§ 7). Der zweite in 
haltliche Einwand bestand in der Bewegungsfreiheit für sämtliche Un 
tertanen der englischen Krone (§ 2 des Londoner Vertrags). Nehme 
man dies wörtlich, so wäre der Hochmeister verpflichtet, jeden Ver 
brecher und jeden Exkommunizierten in Preußen zu dulden, was 
nicht annehmbar sei (§ 8). Schließlich seien die englischen Ansprüche 
auf Reziprozität weder akzeptabel noch sinnvoll. Der Erwerb der han 
sischen Privilegien in England habe nämlich viel Blut und Geld gefor 
dert, und der Hochmeister habe den englischen Preußenfahrem oh 
nehin alle gewohnten und althergebrachten Freiheiten, wie sie den 
anderen ausländischen Kaufleuten zustünden, gewährt. Wenn sich der 
Englische Kaufmann neue Privilegien wünsche, so würde der Hoch 
meister dies wohlwollend prüfen, sofern dies mit den Rechten und 
Freiheiten des Hochmeisters, des Ordens und der preußischen Bevöl 
kerung vereinbar sei (§ 10).

Damit meinte die preußische Regierung, alle Verhandlungseventuali 
täten abgedeckt und eine ausreichende Entschuldigung für ihre Politik 
gegenüber dem Englischen Kaufmann vorgelegt zu haben. Daher be 
trachtete der Hochmeister das englische Ultimatum als gegenstands 
los.16

Die preußischen Gesandten, die am Schicksal des vielgescholtenen 
Heinrich Vorrat die Konsequenzen einer freizügigen Interpretation 
von hochmeisterlichen Instruktionen ablesen konnten, hielten sich 
Punkt für Punkt an ihre Anweisungen.17 Sie mußten jedoch rasch fest 
stellen, daß der Hochmeister d ie Lage völlig falsch eingeschätzt hatte. 
Ihre englischen Gesprächspartner ließen sich keineswegs so einfach 
abspeisen, und das Ultimatum trat am 29.9.1447 in Kraft. Die Krone 
lehnte Verhandlungen mit der Begründung ab, daß d ie  preußischen

HR 2.7.486 § 10, S. 718f. Über d ie ge forderte  Zahlung der in § 7-9 des jüngeren Ver 
trags von London vereinbarten Entschädigungsgelder s. d ie Instruktionen: HR 2.7.486 
§^20-1, S. 722f. Ausführungen von § 21: LivUB 10.360, S. 249 (26.6.1447).

Vgl. d ie  Berichte der Diplomaten (G StA OBA 9369 und 9365) sowie OBA 9375
(7.8.1447).
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Gesandten unzureichend bevollmächtigt waren.18 Allerdings war dies 
nicht der wahre Grund. Als Heinrich VI. am 2.12.1447 die Aufhebung 
der hansischen Privilegien beim Hochmeister anzeigte, führte er all 
die Gründe auf, die dieser in seinen Instruktionen für geklärt gehalten 
hatte: die Nichtbesiegelung des Vertrags von  London, die Bedrückung 
des Englischen Kaufinanns und das Verbot des Häusermietens. Zudem 
sei der geforderte Schadenersatz nicht geleistet worden, und die 
preußische Regierung habe den festgelegten Termin ohne Anzeichen 
von Entgegenkommen verstreichen lassen. Die Gesandtschaft sei die 
letzte Unverschämtheit des Hochmeisters:

... accesserunt quoque nobis vestri oratores, nulla ad aliquod  
concludendum, nisi sub dubitacionem vestri beneplaciti fulti, po  
testate, de quo n on  possumus non parum  vehementer admirari, 
quasobres post tot exortaciones monicionesque et non modicus 
temprum tractus haud necligencia quidem  ulla, set dictorum  
subditorum debita requisicionem ac miserabili et non minis iu- 
sticia pulsati nichilominus plurima cum  nostri cordis amaritu 
dine de avisamento dominorum de consilio nostro decrevimus ac 
tum parliamenti predictum in omnis mercatores de Prucia et de 
Hansa subdicione et dominiis vestris exeuntes exqui cum  ef 
fectu. 19

Doch auch wenn Heinrich VI. seine Verärgerung über die fadenschei 
nigen Ausflüchte der preußischen Diplomaten erkennen ließ, war er 
sichtlich bestrebt, d ie  Tür nicht ganz zu verschließen:

Non intelligentes per hoc [die Aufhebung der hansischen Privile 
gien] antiquissimas amiciciarum confderaciones inter nostros et 
vestros hincinde continautas instringi aut violari, ym mo perma 
nere solide et augeri, restitutis vero mercatoribus nostris ad p riv i 
legia sua in Prucia cum dampnorum illatorum reparacione de 
bita et vestri restitucione beneficium atque erintergracione faci 
lius consequi poterit.20 

Wenig später ließ d ie Krone Befragungen in den Grafschaften hin 
sichtlich der Beschwerden vornehmen, die die englischen Ostseefah 

18 Ultimatum: HR 2.3-295, S. 199f. (25.8.1447).
19 GStA OBA 9735 (Regest: HR 2.3-479, S. 368). Erfolglosigkeit der Gesandtschaft: HR 

2.3 386, S. 322; 402 § 4, S. 329; und 464, S. 359f- Vgl. auch CLRO, London Journal 4, f. 
190r, wo die Abweisung d e r  Klage, die von zw ei Lon don er Stockfishmongers gegen  die 
preußischen Sendeboten und ihre Diener erhoben  worden  war, am 7.9-1447 festge 

halten wurde.

20 GStA OBA 9735.
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rer über Dänemark, Preußen und die Hansestädte anzumelden hatten. 
Begründet wurde dies mit der baldigen Entsendung einer Gesandt 
schaft nach Preußen, die über Schadenersatz verhandeln sollte.21

Am 24.7.1448 wurden die englischen Botschafter bevollmächtigt.22 
Am 6.9.1448, dem Tag ihrer Abreise, zeigte die englische Regierung, 
wieviel ihr an einer Einigung mit Preußen und der Hanse lag. Der 
englische Kanzler, dem die Führung des diplomatischen Schriftver 
kehrs oblag, bat nämlich das Londoner Kontor, den Hochmeister über 
die Entsendung der englischen Botschaft zu informieren. Dabei erin 
nerte er daran, daß die preußische Gesandschaft des Vorjahrs an der 
unzureichenden Vollmacht gescheitert war. Um eine Wiederholung zu 
verhindern, wurde dem Kontor eine Abschrift der Vollmacht der engli 
schen Gesandten gegeben, d ie als Vorlage für die Vollmacht des 
Hochmeisters für die preußischen Unterhändler dienen sollte.23

21 HR 2.3.460, S. 358f. (14.2.1448). D ie  niederdeutsche Übersetzung gab Amd von 
Telchten am 12.6.1448 beim D anziger Rat ab.

22 Foedera (H ) 5/2, S. 4; HR 2.3.463, S. 359- Botschafter: Robert Shotesbroke, miles; 
Richard Caunton, Dr.iur.utr. und Archidiakon von Salisbury; John Bek, miles. Voll 
m achten : vom  24.7.1448 zu Verhandlungen mit dem H ochm eister und der Hanse 
über den  gegenseitigen Schaden: Foedera  (H ) 5/2, S. 4 und HR 2.3.463, S. 359- Ab 
rech n u n gen  und Zahlungen: Robert Shotesbroke (unterwegs: 6.9-1448-24.5.1449): 

Abrechnungsermächtigung vom 1.12.1449: PRO, E404/66/89. Abrechnung: PRO, 
E101/324/17 und E364/83 m B. Zahlungen: £160 am 19.6.1448: E101/324/17; Zah 
lungsanweisung vom 14.5.1453: E404/69/147; £100 am 13.6.1453: PRO, E403/793 m 
8. Schutzbrief vom 11.5.1449: PRO, C76/131 m 7 und DKR 48, S. 380. Vgl. auch das 
Writ ce r tio ra r i an die Sheriffs von Southampton vom 26.5.1449, um feststellen und be 

scheinigen zu lassen, ob Shotesbroke tatsächlich nach Dänemark gefahren war: PRO, 
C244/61/47. Richard Caunton (unterw egs: 6.91448-22.3.1450): Abrechnungsermäch 
tigung vom  7.6.1450: PRO, E159/226 B D T  m 3. Abrechnung: E364/84 m E. Zahlungen: 
£100 am 19.6.1448: E364/84 m E; n ich t lesbarer Betrag am 1.10.1449: E403/777 m 1; 

£300 am 20.7.1451: E403/784 m 8 . John Bek (unterwegs: 28.10.1447-1.3.1450): Ab 
rechnungsermächtigung vom 24.3.1451: E159/227 BD T m 2. Abrechnung: 
E101/324/16 und E364/84 m E. Zahlungen: £13 6s 8d am 26.10.1447; £33 6s 8d am 

29 6.1448; £10 am 13.2.1449: E101/324/16; £20 am 8.10.1449: E403/777 m 2; £27 6s 

8d am 10.11.1453: E403/795 m 4; £10 am 30.11.1453: E403/795 m 6 ; £13 6s 8d am 
6.12.1453: E403/795 m 7; eine nicht genannte Summe am 4.7.1454: E403/798 m 6; 

£36 13s 4d am 19 11.1455: E403/8O5 m 4; £37 am 14.2.1457: E403/809 m 6; £20 am 
15.7.1457: E403/810 m 10; £15 14s am 15.6.1458: E403/814 m 5 ; £15 13s 4d am 

5.12.1458: E403/817 m 5; £2 am 5.5.1459: E403/819 m 3- Vgl. auch den undatierten 
Entwurf e in e r  Ankündigung der bevorstehenden Botschaft an d en  Hamburger Rat: 
PRO, E28/79/75.

23 HR 2.3.464, S. 359f.
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Das Entgegenkommen der englischen Regierung fand einen W ider 
hall in Preußen, w o  die Regierung trotz aller Verweigerungen 'neuer’ 
Rechte überraschend sanft mit den englischen Kaufleuten umgegan 
gen war. Schon Anfang Juni 1447, als auf d ie Güter- und Personenar 
reste in Colchester sofort die dringende Bitte des Lübecker Hansetags 
an den Hochmeister folgte, entsprechende Beschlagnahmen beim 
Englischen Kaufmann vorzunehmen, hatte der Hochmeister mit dem 
Hinweis auf die laufenden Verhandlungen das Ansinnen der Hanse 
städte abgelehnt.24 Damit gaben sich die hansischen Ratssendeboten 
aber nicht zufrieden. Sie schickten Repräsentanten nach Marienburg, 
um dort die Bitte um eine Aufsagung des preußischen Geleits und ein 
generelles Preußenhandelsverbot für die Engländer mit allem Nach 
druck erneut vorzutragen.25 Doch am 25.7.1447 lehnten die preußi 
schen Städte jede Beschlagnahme ab, bis d ie Botschafter aus England 
zurückgekehrt waren.26 Selbst als diese am 15 3 1448 dem Städtetag 
vom Scheitern ihrer Mission berichten mußten, verlängerten die 
preußischen Ratssendeboten das Geleit der englischen Kaufleute trotz 
der Empfehlung des Hansetags.27

Somit war auf den ersten Blick ein günstiges Verhandlungsklima ge 
schaffen worden. Doch die Instruktionen für die hochmeisterliche 
Gesandtschaft lassen ahnen, welche Schwierigkeiten bei den bevor 
stehenden Verhandlungen, die nach einigen Verzögerungen auf den 
1-3-1449 in Lübeck angesetzt werden konnten, zu überwinden wa 
ren.28 Wie so oft im Umgang der preußischen Regierung mit England,

24 Vorschlag des Hanse tags an den Hochmeister und Danzig: HR 2.3-289-90, S. 197
(24.5.1447). D er preußische Städtetag (HR 2.3 308, S. 205-7) und der Hochmeister 

(HR 2.3.293, S. 197) lehn ten  am 9-6. bzw. 11.6.1447 ab.

25 Vgl. den Rezeß (HR 2.3.316 § 6, S. 225: 10.7.1447) und die Aufzeichnungen d e r  Or 
denskanzlei über den G an g  der hansisch-preußischen Unterredungen: HR 2.3-317 § 2, 

S. 226.

26 HR 2.3.318 § 1, S. 228. Entsprechende M itteilungen des Hochmeisters an Köln , Lü 

beck und die Hansestädte: HR 2.3.319 § 1, S. 230 und § 24, S. 232.

27 Bericht: HR 2.3.402 § 4, S. 329. Verlängerung des Geleits (ohne Angabe einer Frist): 

ebenda § 7, S. 329-
28 Vollmacht an den T h o m e r  Pfarrer Johann Ast, d en  Vogt von Lauenburg Johann de 
Vippich, den Danziger Bürgermeister Reinhold N idderh o f und den Elbinger Ratsherrn 

Georg Rober: HR 2.3.487, S. 370 (28.1.1449). Instruktionen für den Lübecker Hanse 
tag (betr.: interne Streitigkeiten über die Erhebung von  Pfundzoll auf Bemsteinein- 

fuhren nach Lübeck) v om  18.2.1449: GStA OBA 9846. Verhandlungen mit den Englän 
dern: HR 2.3.488, S. 370f. Ankunft der englischen Gesandten in Bremen am 
23.10.1448: HR 2.3.465, S. 360f. Am 17.11.1448 sch lug Lübeck die Aufnahme d e r  Ver-
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zeigte sich auch hier, daß der Hochmeister gleichzeitig klug taktieren 
und d ie Lage völlig falsch einschätzen konnte. Es war klug, die preußi 
schen Gesandten anzuweisen, die Verhandlungen nach Möglichkeit 
auf der Basis der Vollmacht d.J. 1447 aufzunehmen. Sie sollten sich 
also bemühen, die Unterredungen auf den preußischen Schaden zu 
beschränken (§ 2), und zwar mit der Erklärung, daß ihnen die hoch 
meisterliche Vollmacht lediglich die Erörterung des eigenen Schadens 
erlaube. Wenn die englische Seite zudem über ihre Verluste verhan 
deln wollte, durften die preußischen Gesandten eine zweite Vollmacht 
vorlegen, die es ihnen ermöglichte, auch diese Frage zu debattieren. 
Doch selbst dann hatten die Preußen vorrangig auf ein Abstellen der 
eigenen Beschwerden zu insistieren (§ 3-4). Obwohl der Hochmeister 
den preußischen Botschaftern erlaubte, einen Freundschaftsvenrag 
abzuschließen, wies er sie an, peinlichst genau darauf zu achten, das 
solche fruntschafft und vereynunge in keyner weise synt adir her- 
nachmals seyn mögen Widder des herren homeisters und seyns Or 
dens herlichkeit, privilegia und  freiheit; ouch das sie nicht seyn adir 
seyn mögen in czukunfftigen czeiten Widder seyns ordens undirsas- 
sen, landen adir steten Privilegien, freiheiten, wilkor und gerechtig- 
keit.29 Dies zeigt, daß der Hochmeister die Lage völlig falsch beurteilt 
hatte. Es gab von der Reziprozität über die Amtsbefugnisse des Gou 
verneurs bis hin zu den Fragen des Häusermietens und des Schiffbaus 
keine einzige englische Forderung, die nicht bereits mehrfach mit dem 
Hinweis auf die Ordensherrlichkeit, die Privilegien des Hochmeisters 
oder d ie Verordnungen der preußischen Städte zurückgewiesen wor 
den war. Mit anderen Worten: Der Hochmeister hatte seine Gesandten 
dazu aufgefordert, den englischen Botschaftern zunächst die Erörte 
rung ihrer Forderungen zu verweigern und ihnen anschließend jeden 
Wunsch mit Hinweis auf die Privilegien des Deutschen Ordens abzu 
schlagen. Verhandlungsspielraum gab es also nicht.

handlungen am 2.2.1449 in Lübeck vo r : HR 2.3.466, S. 361. In d e r  Zwischenzeit woll 
ten die englischen Diplomaten mit d en  Dänen verhandeln. Am 30.11.1448 verschob 

man den Term in auf den 1.3.1449: H R  2.3.467-9, S. 36lf. und 470, S. 362 sowie Toep- 
PEN, 3, S. 90f.; HR 2.3.475 § 2-3, S. 364; und 481, S. 369. Am 6.1.1449 meldete Lübeck 

dem D anziger Rat, daß die englischen  Botschafter in Lübeck geb lieben  waren: HR 
2.3.480, S. 368f. Absage des Kölner Rats: HR 2.3.482, S. 369 (15.1.1449). Am 28.1.1449 

zeigte das Brügger Kontor seine Teilnahm e an: HR 2.3.486, S. 370. Einen Tag später 
meldete d e r  Hochmeister dem Lübecker Rat die Verzögerung d e r  preußischen Ge 
sandtschaft und bat, die englischen Diplom aten zum Verbleib in Lübeck zu überreden: 

HR 2.3 489, S. 371. Entsprechende B itte  Danzigs: LUB 8.577, S. 625f. (16.2.1449).
HR 2.3.488 § 5, S. 371.
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Somit überrascht es nicht, daß die Diplomaten zu keinem Ergebnis 
kamen.50 Es wurde lediglich beschlossen, neue Verhandlungen vor 
dem 24.6.1451 in Deventer anzusetzen und den Handel bis dahin of 
fenzuhalten. Freilich steckte auch hier der Teufel im Detail. Die Han 
sen wünschten sich den vollen Genuß ihrer Privilegien in England 
während dieser Zeit, aber die Engländer verlangten als Gegenleistung, 
daß die Rechte und Privilegien, die ihnen aufgrund des Vertrags von 
London zustanden, in Preußen aufrechterhalten und die Reziprozität 
allgemein beachtet werden sollte. Darauf wollte die preußische Seite 
jedoch keinesfalls eingehen. So schlugen die Engländer vor, daß die 
hansischen Privilegien für alle nichtpreußischen Hansen gelten, die 
Preußen aber handelsrechtlich wie nichthansische Ausländer behan 
delt werden sollten. Eine unterschiedliche Behandlung der Han 
sekaufleute wollten die preußischen Repräsentanten aber auf keinen 
Fall akzeptieren. Schließlich kam man überein, daß die Gesandten 
dem jeweiligen Landesherm die Vorschläge der anderen Seite unter 
breiten sollten. Die Stellungnahmen des Königs und des Hochmeisters 
waren bis zum 29 9.1449 dem Lübecker Rat zusammen mit der Zu 
stimmung bzw. Ablehnung weiterer Verhandlungen in Deventer mitzu 
teilen.

Obwohl die Gespräche ergebnislos verliefen, brachte die Verhand 
lungsrunde ein wichtiges Resultat zustande. Der englische Vorschlag, 
die Preußen anders zu behandeln als andere Hansen, wurde zwar 
nicht akzeptiert, doch  verlangten die preußischen Gesandten für den 
Fall, daß ihren Kaufleuten der Genuß der hansischen Privilegien ver 
weigert würde, die Räumung Englands durch sämtliche Hansekauf 
leute. Die Debatte hierüber wurde auf den für den 25.7.1449 vorgese 
henen Bremer Hansetag verschoben.

Am 23 5.1449, lange vor diesem Termin und lange bevor die Stel 
lungnahmen der beiden Regierungen dem Lübecker Rat Vorlagen, ka 
perten englische Auslieger31 eine Salzflotte, die aus Bourgneuf zu 

30 Über den Gang d er Verhandlungen (14.3 -8.4.1449) s. die Berichte der Lübecker 

(HR 2.3.503, S. 374-6) und  der preußischen D iplom aten (HR 2.3 504, S. 376-88) sow ie 

des Hansetags: HR 2.3-505, S. 389-91-

31 HR 2-3.503 § 8 , S. 375. Vgl. das Schreiben des Hochmeisters an Heinrich VI. vom 
23.4.1449 (HR 2.3.509, S. 392), worin er den König um die Aufrechterhaltung d er han 
sischen Privilegien spezie ll in bezug auf die preußischen Englandfahrer bis zum  Ab 

schluß der Verhandlungen (24.6.1451) bat. D ie Preußen legten also Wert darauf, up  de 
olde kastume mit England handeln zu dürfen: HR 2.3-510, S. 392. Vgl. hierzu das Ver 

wendungsschreiben des  Hochmeisters vom 19-5.1449: HR 2.3.513, S. 393- U ber die 

Kaperung: St e i n , Die H anse und England, S. 48-52, und Sc h u l z , S. 93.



668 DIE DIPLOMATISCHEN BEZIEHUNGEN, 1 3 6 8 -1 4 7 4

rückkehrte. Unter den über 100 aufgebrachten Schiffen befanden sich 
14 aus Lübeck und 13 aus Danzig. Die englische Regierung, von die 
sem Überfall wohl überrascht, entschied sich zwar für die umgehende 
Freilassung der nichthansischen Schiffe, hielt die hansischen jedoch 
fest, w eil der König von Dänemark zwei Jahre zuvor englische Schiffe 
im Sund aufgebracht hatte.32 Somit sah es für den Deutschen Kauf 
mann in England düster aus. Das Parlament hatte am 3-4.1449 entge 
gen dem Vertrag von London die Erhebung von Tunnage und Pound 
age von den Hansen ausdrücklich vorgeschrieben. Seit dieser Zeit hat 
ten die Zöllner die Handelswaren derjenigen hansischen Englandfah 
rer beschlagnahmt, die sich weigerten, die Privilegien- und vertrags 
widrigen Subsidien zu entrichten.33 Darüber hinaus schien ein anglo- 
hansischer Kaperkrieg auszubrechen.34 Unter diesen Umständen ge 
wann der preußische Vorschlag, den Deutschen Kaufmann aus Eng 
land abzuberufen, an Attraktivität. Den beiden Hauptgeschädigten, 
Lübeck und Danzig, stellte sich die Frage, ob die Kaperung der Baien 
flotte und die neuen Bedrückungen der hansischen Englandfahrer 
nicht doch Anlaß zu einer grundlegenden Änderung der Englandpoli 
tik gaben.

V.7.2: D ie  Ka pe r u n g  d e r  Ba i e n f l o t t e  (1449-50)

Nur die preußische Regierung reagierte unmittelbar auf die Kape 
rung der Baienflotte. Zum einen ordnete sie die Beschlagnahme aller 
englischen Handelswaren sow ie die Inhaftierung sämtlicher engli 
schen Kaufleute in Preußen an.35 Zum anderen gab sie dem Danziger 
Ratssendeboten auf dem Bremer Hansetag am 25.7.1449 den Auftrag, 
die Notwendigkeit einer Räumung Englands zur Sprache zu bringen.36 
Trotzdem blieb der Hochmeister besonnen. Ungeachtet städtischer 
Proteste ließ er am 8.8.1449, also einen Monat nach Eintreffen der 
Nachricht vom Überfall, die Segelatio freigeben. Außerdem wies er die 
gefangenen Engländer an, zw ei Kaufleute zu wählen, die sich nach

Vgl. H R  2.3.531-2, S. 402-4 (5.6.1449).

33 RP 5, S. 142.
3 4

Vgl. St e in , Die Hanse und England, S. 53.

HR 2.3.536, S. 405f. (Brief des Hochmeisters an den O rdensm eister in Livland vom 
18.7.1449).
36

HR 2.3.539, s. 407 (4.7.1449). H ierzu  vgl. den Vorschlag des Christburger Komturs 
an den Hochmeister vom 1.7.1449: GStA OBA 9974, sow ie d ie  Entschuldigung des 
englischen Diplomaten Richard Caunton für die Kaperung der Baienflotte- HR 2.7.516, 
S. 825 (24.7.1449).
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England zu begeben und dort die Rückgabe des Gutes zu fordern hat 
ten, das die Preußen bei der Kaperung der Baienflotte verloren hat 
ten. Zur gleichen Zeit wies der Hochmeister die preußischen Städte 
an, Schadensverzeichnisse anzulegen, w eil man beabsichtigte, die 
preußischen Verluste aus dem Erlös der beschlagnahmten englischen 
Güter wiedergutzumachen.57 Offensichtlich betrachtete der Hochmei 
ster die gefangenen Engländer als Jeton, dessen er sich beliebig be 
dienen konnte. Als Heinrich VI. um die Freilassung seiner Untertanen 
bat, wurde ihm am 12.10.1449 erwidert, daß man hierzu bereit sei, 
sobald die preußischen Verluste ersetzt seien.58 Weitere königliche 
Bemühungen nahm die preußische Regierung allerdings nicht mehr 
zur Kenntnis: Die Waren der Engländer wurden um die Jahreswende 
1449/50 verkauft und der Erlös unter den geschädigten Preußen ver 
teilt.59

Der Bremer Hansetag, der am 25.7.1449, also zwei Monate nach der 
Kaperung der Baienflotte, zusammentrat, gab sich angesichts der Lage 
im Vergleich zu den Preußen überraschend gemäßigt und befaßte sich 
überhaupt nicht mit der Frage der Lübecker und Danziger Verluste. 
Man setzte sich vielmehr mit zwei Diskussionsvorlagen bezüglich der 
anglo-hansischen Beziehungen auseinander: dem preußischen Vor 
schlag einer Räumung Englands und der Forderung des Londoner 
Kontors50 nach einem Handelsboykott Englands wegen der erneuten 
Erhebung von Tunnage und Poundage. Die Antworten der Ratssende 
boten auf diese beiden Vorlagen fielen sehr gemäßigt aus. Im Rezeß 
des Bremer Hansetags ist kein Beschluß über eine Räumung Englands 
enthalten, und im Hinblick auf die Subsidien lehnten die städtischen 
Repräsentanten einen Handelsboykott ab. Sie erlaubten den England- 
fahrem vielmehr, Bürgen für die Entrichtung der für Tunnage und

37 HR 2.3.555 § 1-2, S. 420. Danziger Schadensverzeichnisse: GStA OBA 10501. H in ter 

grund der Segelatio-Entscheidung: T o e p p e n , 3, S. 96f. Vgl. auch die Bitte der gefange 
nen Engländer (GStA O B A  11025) um Freigabe der beschlagnahmten Güter od e r um 

Beköstigung während d e r  Haft (ca. August 1449).

58 HR 2.3.571, S. 435.

59 Bemühungen: HR 2.3.572, S. 435. Genehmigung des Verkaufs durch die preußi 
schen Städte am 27.12.1449: HR 2.3 580 § 8, S. 439 m it Anm. 2. Vgl. den Protest der 

noch inhaftierten englischen  Preußenfahrer: GStA O BA 10503. Gegen Ende 1455 wa 
ren offensichtlich immer noch  einige Engländer in Haft, denn Heinrich VI. machte ihre 
Freilassung zur Bedingung für die Annahme des achtjährigen Waffenstillstands: HR 

2.4.399, S. 286.

40 HR 2.3.546, S. 408-14.
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Poundage fälligen Summen zu stellen.41 Sollten die Zöllner dies nicht 
akzeptieren, so war es den Kaufleuten gestattet, bei der Ausfuhr von 
Handelsgütern die Subsidie zu entrichten, wobei sie über diese Ausla 
gen Buch zu fuhren hatten. Es liegt auf der Hand, daß die Ratssende- 
boten damit rechneten, daß der Kronrat trotz des Parlaments 
beschlusses in absehbarer Zeit die Tunnage- und Poundage-Befreiung 
der Hansen beschließen würde, und darauf bedacht waren, eine Re 
gelung zu finden, die die Rückforderung der entrichteten Gelder er 
möglichte.

Eine Befreiung von Tunnage und Poundage war jedoch nach An 
sicht des Bremer Hansetags nicht ohne Druck auf die englische Regie 
rung zu erreichen. Daher rieten die Ratssendeboten den betroffenen 
Kaufleuten, bis zum nächsten Hansetag von der Einfuhr von Waren 
nach England abzusehen.42 Es ist beachtenswert, daß der Hansetag 
nicht mit den einschneidenden Maßnahmen einverstanden war, die 
die Preußen und das Londoner Kontor vorgeschlagen hatten. Man 
wollte sich die Möglichkeit offenhalten, die hansische Taktik auf dem 
nächsten Hansetag zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern.

Der bemerkenswerteste Aspekt der Englandpolitik des Bremer Han 
setags war jedoch, daß die Ratssendeboten nach einem  Weg suchten, 
die Verhandlungen mit England wiederaufzunehmen. Wenn man be 
denkt, daß die Aufhebung der hansischen Privilegien zehn Monate, 
die Verpflichtung zur Entrichtung von Tunnage und Poundage keine 
vier und die Kaperung der Baienflotte nur zwei Monate zurücklagen, 
dann ist die Besonnenheit des Bremer Hansetags beachtenswert. Die 
Ratssendeboten forderten zunächst das Londoner Kontor auf, die In 
tentionen Heinrichs VI. im Hinblick auf die vorgesehenen Deventerer 
Verhandlungen festzustellen.43 Ferner machte der Hansetag der engli 
schen Regierung ein indirektes, jedoch unmißverständliches Ver 
handlungsangebot. Die städtischen Repräsentanten wußten, daß sich 
eine englische Gesandtschaft gerade zu Verhandlungen mit der bur-

41
Die Erfahrung hatte gezeigt, daß d ies  bei finanziellen Forderungen  des Königs, die 

d ie Hansen als privilegienwidrig ansahen, am einfachsten war. W en n  die Krone von 
der Forderung zurücktrat, konnte m an nämlich die Bürgen von  ih rer Pflicht entbin 
den.
42

HR 2.3-546 § 4, S. 410f. Ausgenom m en war der Transport der ventegudere, die jeder 
auf e igenes Risiko (uppe sin eventure )  nach England senden durfte.

HR 2.3.546 § 11, S. 413. Vgl. HR 2.7.517, S. 825f. und HR 2.3.551, S. 4l6f. Der Bre 
mer Hansetag bat zudem Lübeck, dafü r zu sorgen, daß der H ochm eister die preußi 
schen Unterlagen aus den anglo-hansischen Verhandlungen d.J. 1447 übersandte: HR 
2.3.546 § 11, S. 413.
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gundischen Regierung in den Niederlanden aufhielt und daß eine 
zweite im Begriff war, dorthin zu fahren.44 Da auch der Bremer Hanse 
tag die Entsendung einer Gesandtschaft nach Burgund angeordnet 
hatte, rückte die Aufnahme von Verhandlungen mit der englischen 
Delegation in den Bereich des Möglichen. Wollte man jedoch diese 
Gelegenheit ausnutzen, so war es erforderlich, entsprechende Voll 
machten zu erteilen. Daher bestimmten d ie Ratssendeboten für den 
Fall, daß jemand aus England van weghen des bem koninghes nach 
Flandern kommen sollte, der mit den hansischen Diplomaten über die 
Beschwerden der hansischen Englandfahrer verhandeln wollte, daß 
die hansischen Diplomaten der handelingbe uppe behach der gheme- 
nen stede... mechtich wesen sollten.45

Letzten Endes sollte sich dieses Verhandlungsangebot als die Lösung 
erweisen. Allerdings wußte das Londoner Kontor im Sommer 1449 nur 
Schlimmes aus England zu berichten. Am 27.8.1449 meldete es in ei 
nem Schreiben an das Brügger Kontor, daß sich die Lage der England 
fahrer infolge der Gefangennahme der englischen Kaufleute in Preu 
ßen dramatisch verschlechtert habe. Der König habe Kaperbriefe ge 
gen die Preußen und Lübecker ausstellen lassen, und momentan sei 
an ein Gesuch um Befreiung von Tunnage und Poundage überhaupt 
nicht zu denken. Man müsse die Kronratssitzung abwarten und wage 
bis dahin keinen Schritt.46 Am 3 9.1449 stellte das Brügger Kontor in 
einem Brief an den Hochmeister fest, daß seit dem Eintreffen des 
Schreibens vom Londoner Kontor in Brügge am 29.8. die ankommen- 
den Kaufleute daghelix ute Engeland y o  quader unde quader ti- 
dinghe mitgebracht hätten.47 Aber die Zeit arbeitete für die Hansen, 
denn die englische Herrschaft in der Normandie stand unmittelbar vor 
dem Zusammenbruch. Am 31-7.1449 hatte der französische König 
formal den Waffenstillstand mit England aufgekündigt, und zwischen 
August und Oktober kapitulierten zahlreiche englische Garnisonen in

Erste Gesandtschaft: a rm ig e r  und Leutnant von  Calais William Pirton; Edward 

Grymestone. In s tru k tion en : S c o t t  und G i l l i o d t s - v a n  S e v e re n , Galba B.I, Nr. 157, S. 
384-7 (27.3.1449). V o llm ach t: Foedera (H ) 5/2, S. 9  (28.5 1449). Spesenvorauszah 
lung an Grymestone (17.3.1449): PRO, E404/65/120. Zweite Gesandtschaft: Dr. T h o  
mas Kent; John, Lord D udley. Vollmacht (28.7.1449): Foedera (O ) 11, S. 233- In  
struktionen: S c o t t  und G i l l i o d t s - v a n  S e v e r e n ,  Galba B.I, Nr. 185, S. 451-9- Spesenvor 
auszahlung an Kent: E404/65/214 (29-7.1449). Zahlung am 9 5.1450: PRO, E28/80/47 

(alte Signatur: E404/66/165-6).

45 HR 2.3.546 § 3, S. 410.

46 HR 2.3.559, S. 423.

47 HR 2.3.560, S. 423f.
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der oberen Normandie. Am 29.10.1449 fiel Rouen, d ie  Hauptstadt der 
englischen Besatzungszone. Unter diesen Umständen mußte die engli 
sche Regierung darauf bedacht sein, den Konflikt mit der Hanse bei 
zulegen, zumal preußische Bogenstäbe und Pfeile (arrow bolt) für die 
Entlastungsfeldzüge benötigt wurden.48 Angesichts der Verluste und 
Güterbeschlagnahmen, die d ie  hansischen und englischen Kaufleute 
erlitten hatten, bevollmächtigte Heinrich VI. seine Kronräte John, Lord 
Dudley und Dr. Thomas Kent, die augenblicklich mit Burgund ver 
handelten, auch mit den preußischen und hansischen Diplomaten Ge 
spräche über die beiderseitigen Schäden zu führen.49 Ohne das Er 
gebnis abzuwarten, bewilligte Heinrich VI. am 2.10.1449 eine Petition 
der hansischen Englandfahrer und machte die Aufhebung der hansi 
schen Privilegien sowie die Subsidienpflicht der Hansekaufleute for 
the tym e being wieder rückgängig.50

Mehr konnte der Deutsche Kaufmann im Augenblick nicht errei 
chen. In einem Schreiben an d ie hansischen Diplomaten in Brügge be 
tonte das Kontor am 30.10.1449, daß man zwar w ieder in den Genuß 
der Privilegien gekommen sei, dies aber eben nur vorläufig. Es sei zu 
dem völlig offen, wie sich der Kronrat in der Frage der bis zum
2.10.1449 fälligen Tunnage-und-Poundage-Gelder verhalten werde. 
Ob die Bürgen entlastet und die beschlagnahmten Güter freigegeben 
würden, lasse sich noch nicht sagen, weil die Krone den Ausgang der 
anglo-hansischen Verhandlungen in Brügge abwarte. Daher bat das 
Londoner Kontor die hansischen Unterhändler, für d ie permanente 
Wiederherstellung der Privilegien und die dauerhafte Befreiung von 
den Subsidien sowie für die Entlastung die Bürgen und die Freigabe 
der Güter zu sorgen.51

Am 2.11.1449 kam die beiderseits dringend gewünschte Einigung in 
Brügge zustande.52 Man vereinbarte eine Fortsetzung der Gespräche 
in Utrecht im Juni 1450; die formale Annahme dieser Verhandlungen 
sollte durch den Austausch von  Briefen angezeigt werden. Sobald dies 
geschehen sei, sollte der Handel freigegeben w erden  und bis zum 
11.11.1450 offenbleiben.”  Nach der Brügger Übereinkunft besserte

4 8
Hierzu s. G r i f f i t h s , Henry VI, S. 516-20.

49 HR 2.3 561, S. 424.

PRO, E28/79/21. Befehle an die Z ö lln er  und den Exchequer: PRO , E356/20 m 33.
51 HR 2.3 569, S. 433.

52 Kölns Stellungnahme: HR 2.3.567, S. 432f. (21.10.1449).

HR 2.3.563 § 1 und 3-5, S. 425-7. A u f die englische Forderung nach Freigabe der in 
Preußen beschlagnahmten Güter und Freilassung der Inhaftierten  antworteten die
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sich die Lage der hansischen Englandfahrer spürbar. Heinrich VI. be 
eilte sich, sein Einverständnis mit der Fortsetzung der Gespräche in 
Utrecht beim Hochmeister anzuzeigen. Er sprach sich sogar für eine 
Vorverlegung auf März 1450 aus.34 Am 22.11.1449 meldete er die Ent 
sendung seiner Diplomaten nach Preußen und Lübeck beim Lübecker 
Rat an.55 Bald darauf sah sich das Londoner Kontor in der Lage, den 
Kronrat um eine permanente Befreiung von Tunnage und Poundage 
und um die dauerhafte Wiederherstellung der hansischen Privilegien 
zu bitten. Nachdem Dr. Thomas Kent über die Brügger Verhandlun 
gen berichtet hatte, genehmigte der Kronrat am 3-12.1449 eine ent 
sprechende Petition des Deutschen Kaufmanns.36 Es wurden aber ei 
nige Veränderungen am Text der Petition vorgenommen, wodurch die 
Lübecker und Danziger vom Genuß der hansischen Privilegien und 
der Subsidienfreiheit ausgeschlossen wurden. Daher riet das Lon 
doner Kontor in einem Brief vom 7.12.1449 an die hansischen Diplo 
maten, die sich immer noch in Brügge aufhielten, von der Zusendung 
von Waren aus Lübeck und Preußen nach England ab, zumal sich 
mittlerweile herausgestellt hatte, daß die Zöllner von allen hansischen 
Importeuren die Bescheinigung verlangten, daß Lubeke noch Danszke 
darpart noch deell an  en [d.h. den Gütern] hebbe.37

Obwohl die Krone bereits im November 1449 die Entsendung einer 
Gesandtschaft in Lübeck und Marienburg angekündigt hatte, stellte sie 
erst am 28.6.1450 d ie  Vollmacht für die Botschafter aus.38 Diese Ver-

hansischen Diplomaten nur, daß sie hierzu nicht bevollmächtigt waren: HR 2.3.563 § 

2, S. 425-7.

34 GStA HA XX Urkk. Schbl. 83,37. Druck: HR 2.3 572, S. 435 (20.11.1449).

55 HR 2.3.574, S. 436. Anm eldung der bevorstehenden Gesandtschaft beim H ochm ei 

ster am 22.12.1449: G StA  HA XX Urkk. Schbl. 83,32; Druck: HR 2.3.573, S. 435. Bitte 
um Geleitbriefe (woh l e in e  Anlage zur Ankündigung): GStA HA XX Urkk. Schbl. 86,35 
(falsch datiertes Regest: J o a c h i m -H u b a t s c h , Bd. 2, Nr. 1638). Begleitbriefe: HR 2.3-611, 
S. 461 und 592, S. 445 (vom  Lübecker Rat ausgestellt); HR 2.3.594 § 2-3, S. 447 und 
HR 2.3.595 und 597, S. 448 (vom Hochmeister ausgestellt). Weil Heinrich VI. bereits 
eine Gesandtschaft nach Preußen und Lübeck geschickt hatte, ließ man die für März 
oder Juni 1451 vorgesehenen  Verhandlungen in U trecht fallen: HR 2.3.584-6, S. 443; 

592, S. 445; und 612, S. 461.

56 Petition: PRO, E28/79/57. Genehmigung: HR 2.3 570, S. 434 (7.12.1449).

57 HR 2.3.570, S. 434.

58 Gesandte: der kön ig liche Sekretär Dr. Thomas Kent; die Londoner Kaufleute John 
Stöcker und John G osselyn; der Lynner Kaufmann H enry  Bermyngham. V o llm ach ten  

und andere Unterlagen: G eleitbrief für John Gosselyn vom 2.4.1450: GStA OF 17, S. 
461 (Regest: Jo a c h im -H u b a t s c h , Bd. 1, Nr. 10188). Übersendung der Geleitbriefe durch 

den Hochmeister am 5.4.1450: HR 2.3 596, S. 448. Vgl. GStA HA XX Urkk. Schbl. 86,35.
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zögerung hatte schwerwiegende Folgen, denn die Lübecker hatten 
sich in der Zwischenzeit so gut wie völlig aus dem Englandhandel zu 
rückgezogen. Warum dies geschah, läßt sich nicht mit Sicherheit sa 
gen. Es ist möglich, daß die Kaperung der Baienflotte, bei der 14 Lü 
becker Schiffe verlorengingen, ausschlaggebend war. Hinzu kam viel 
leicht der Angriff Huller Auslieger auf die Lübecker Bergenfahrer in 
Boston in der dritten Maiwoche, wobei 18 Ballen Tuch geraubt wur 
den.59 Welche Erklärung man auch immer finden mag, das Phänomen 
an sich ist klar zu erkennen. Da sich die hansischen Englandfahrer 
schon seit längerem geographisch spezialisiert hatten, können wir den 
jähen Abbruch des Lübecker Englandhandels anhand von Zollakten

Ermächtigung von John Stöcker, W illiam  Cateryk aus York  und John Gosselyn am
I.6.1450, zwei Schiffe (jeweils eines in  London und Hull) für d en  Transport der Ge 
sandten nach Preußen zu arrestieren: CPR 1446-52, S. 385. Vollm acht vom 28.6.1450 
zu Verhandlungen mit dem Hochm eister und den Hansestädten ü b er den gegenseiti 
gen Schaden: Foedera (H ) 5/2, S. 26. Schutzbriefe für Dr. Thom as Kent, John Stöcker, 
Thomas Crouche und John Gosselyn (8.-11.7.1450): PRO, C76/132 m 4 und Foedera 
(H ) 5/2, S. 27. Werbung John Gosselyns beim Hochmeister (ca. Juli bis 12.8.1450): 
GStA O B A  11023- Abrechnungen u n d  Zahlungen: Dr. Thom as Kent (unterwegs: 
23.6.1450-4.8.1451): Abrechnungsermächtigung vom 16.10.1451: PRO , E159/228 BDM 
m 14. Abrechnung: PRO, E364/86 m A. Zahlungsanweisungen: am 1.3.1451 über £100: 
PRO, E404/67/117; am 16.10.1451: E404/68/177. Zahlungen: £84 15s 6d am
II.12 .1451 : PRO, E403/786 m 6; £8 19s 8d am 3 11.1452: E 403/791 m 2; £8 19s 4d 
am 2.12.1452: E403/791 m 5- Nach diesem  Zeitpunkt fehlte d er K rone  das Geld, um 
Kents Spesen zu bezahlen. Ihm w u rd e  deshalb erlaubt, W aren zo llfre i auszuführen, 
wobei d ie  anfallenden Zölle mit d en  ihm zustehenden Spesen verrechnet wurden. 
Hierzu s. PRO, E372/300 Adbuc Item  London  ', E372/301 Item  L o n d o n ', E372/303 Res 
L o n d o n ’, E372/304 Adbuc Item  L o n d o n ' und E372/299 Item  A d b u c Item  Res London’. 
Henry Berm yngham  (unterwegs: 16.7.1450-10.3.1451): Abrechnungsermächtigung 
vom 14.6.1452: E404/68/186 und E159/228 BDT m 3. Abrechnung: E101/324/18 und 
E364/86 m F. Seine Spesen wurden von  vornherein durch d ie Erlaubnis zur zollfreien 

Ausfuhr verrechnet. Am 14.7.1450 exportierte  er 459 Normtücher im  Schiff von William 
Smythe (495 Laken ä 14d Tuchzoll =  £26 15s 6d). Hierzu s. E372/295 Adbuc Item 
N orffo lk ’, E372/296 Adbuc Item  N o r f fo lk ’, E372/297 Item  N o r f fo lk ’, E372/298 Item 
N orffo lk ’ und E372/300 Item  A d b u c Res Norffolk ’. Zahlung v o n  £92 4s 6d am 

22.6.1453: E403/793 m 8. John S tö c k e r  (unterwegs: 12.7.1450-31.3.1451): Abrech 
nungsermächtigung vom 16.10.1452: E l59/228 BDM m 14. Abrechnung: E364/86mA 
Spesenabrechnung wie bei Henry Bermyngham: Am 15.7.1450 exportierte Stöcker 
160114 Normtücher im Schiff von John Bradker (das Lübecker Bergenfahrer kaperten) 
und am 5 8.1450 nicht näher bezeichnete  Waren im Wert von  £287 über Hull. Die Ab 
gaben für d ie  Tücher betrugen £93 8s 5d und für die über Hull exportierten Güter 
£14 7s: E372/296 Adbuc Res N o r f fo lk ’, E372/300 Res L o n d o n ’ un d  E372/301 Item 
London  \

59 Dazu s. HR 2.3.531, S. 402f.
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statistisch verdeutlichen. In Boston, dem Handelsschwerpunkt der 
Lübecker und insbesondere der Lübecker Bergenfahrer, betrug der 
hansische Warenverkehr zwischen dem  21.22.1448 und dem
21.11.1449 £4137 9s 4d. Während der ersten Abrechnungsperiode 
nach der Kaperung der Baienflotte und dem  Angriff auf die Bergenfah 
rer (21.11.1449-29.9.1450) belief sich der hansische Bostonhandel auf 
nicht mehr als £466 11s ld.60 Von 1448/9 auf 1449/50 fielen die han 
sischen Tuchausfuhren von 1463 Normtüchem auf 100 zurück, und 
zwischen dem 29.9.1450 und dem 29.9.1454 exportierte kein einziger 
Hansekaufmann Tuch über diesen Zollbezirk.61 Den Zusammenbruch 
des hansischen Bostonhandels kann man auch am Gesamtwert der 
Petty-Customs-pflichtigen Waren messen, obwohl dieser Zoll (3d/£) 
auf die Handelswaren aller ausländischen Kaufleute, jedoch nicht auf 
Tuch oder Wachs erhoben wurde. In den fünf Jahren zwischen dem 
12.10.1444 und dem  21.11.1449 betrug der jährliche Durchschnitts 
wert der Petty-Customs-pflichtigen Handelsgüter der ausländischen 
Bostonfahrer £2226. In den fünf Jahren nach dem 21.11.1449 waren 
es durchschnittlich £177.62

Welche politischen Auswirkungen hatte dieser Rückzug der Lü 
becker aus dem Englandhandel? Weil die Lübecker spätestens nach 
dem 21.11.1449 im Englandhandel nichts mehr zu verlieren hatten,63 
ließen sie sich zu einer immer radikaleren Englandpolitik verleiten. 
Dies kann man aus den zeitlichen Zusammenhängen schließen. Erste 
Anzeichen für Lübecker Englandfeindlichkeit lassen sich zwar bereits 
im April 1450 erkennen, aber sie bestimmt erst seit Juni 1450 die Poli 
tik des Rats.64 Wenn der Rückzug der Lübecker aus dem Englandhan 
del eine Folge dieser Wende gewesen wäre, dann würde man erwar 
ten, daß der Lübecker Bostonhandel bis etwa Frühjahr 1450, als der 
Rat die Bergenfahrer aus England abberief, auf dem gewohnten Ni 
veau (ca. £4000 bis £5000 jährlich) geblieben wäre. Doch der Zusam 
menbruch des Lübecker Bostonhandels läßt sich mindestens fünf Mo 

60
PRO, E356/20 m 25d-26.

61 PRO, E356/20 m 26d-28.

62 Ebenda. In dieser Sum m e sind Tuch und Wachs n icht wertmäßig einbezogen, dafür 

aber die Handelsgüter a lle r  Ausländer.

63 Auf den kümmerlichen Rest ihres Bostonhandels (1449/50: höchstens S466 11s ld ) 

konnten die Lübecker jederze it verzichten.

64 April 1450: HR 2.3.614, S. 462. Juni: HR 2.3-608, S. 458f. und HR 2.3 627, S. 465-8. 
Bis zum 17.3.1450 (H R  2.3.612, S. 461) gibt es kein Anzeichen einer Lübecker Eng 

landfeindlichkeit.
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nate vor der Wende in der Lübecker Englandpolitik feststellen. Nach 
Herbst 1449 hatte in Lübeck niemand mehr etwas durch eine noch so 
radikale Englandpolitik zu verlieren. Dies ermöglichte es dem Lü 
becker Rat, einschneidende Maßnahmen vorzuschlagen und später ei 
genmächtig durchzuführen.

Die Verzögerung der englischen Gesandtschaft, d ie  am 22.11.1449 
verheißungsvoll angekündigt worden war, doch erst Mitte Juli 1450 
entsandt wurde, hatte zur Folge, daß die Diplomaten eine grundle 
gend gewandelte politische Landschaft vorfanden. Im April 1450 hatte 
Lübeck die Abberufung des Deutschen Kaufmanns aus England gefor 
dert, w eil die Engländer bis dahin keinen Schadenersatz für die Baien 
flotte geleistet hatten.65 Vor dem 1.6.1450 hatten d ie  Lübecker Rats 
herren dem Hochmeister vorgeschlagen, die Ein- und Durchfuhr eng 
lischer Textilien in den Hansestädten zu verbieten,66 worin ihnen we 
nig später die burgundische Regierung folgte.67 Es bedurfte nur noch 
eines Funkens, um das Pulverfaß zu zünden, was den  Lübeckern ge 
lang. Die Abreise der Engländer hatte sich so lange verzögert, bis der 
Lübecker Geleitbrief am 24.6.1450 ablief.6® Als die englischen Gesand 
ten nach Preußen unterwegs waren, trafen sie bei Skagen (Dänemark) 
auf ein Geschwader der Lübecker Bergenfahrer, d ie ihr Schiff kaper 
ten und die Botschafter nach Lübeck brachten, w o  der Rat sie einker 
kerte.69

Die Lübecker Bergenfahrer hatten ihrer Heimatstadt keinen guten 
Dienst erwiesen. Zunächst stellten die Vorgänge einen eklatanten 
Bruch der diplomatischen Gepflogenheiten dar, denn die englischen 
Gesandten waren im Besitz eines gültigen Geleitbriefs vom Hochmei-

65 HR 2.3.614, S. 462. Vgl. HR 2.3.627 § 5, S. 468.

66 Dies lehnte der Hochmeister am 1.6.1450 ab: HR 2.3.608, S. 458f.

67 Vgl. d ie  Beratungsartikel für den  Brem er Hansetag am 24.6.1450: HR 2.3.615 § 2, S. 
462f. M an griff die alten, bereits au f dem  Bremer Hansetag vom  25.7.1449 unterbreite- 
ten Vorschläge der burgundischen Regierung wieder auf, d ie  dann  im Rahmen der 
hansisch-burgundischen Verhandlungen erneut zur Sprache kam en.

68 Vgl. H R  2.3.611, S. 461 und HR 2.3.653 § 5, S. 500.
69

Vgl. Friedrich Br uns , Hg., D ie Ratschronik von 1438-1482 (D r it te  Fortsetzung der 
Detmar-Chronik zweiter Theil) I: 1438-1465 = CDS 30, Leipzig 1910, S. 107ff., und HR 
2.3.647, S. 481-3. Kölner Kaufleute in  John Bradkers Schiff: Ku s k e  2.36-7, S. 19f. Dan 

ziger Befrachter: HUB 8.6, S. 5. Vgl. Lübecks Antwort (16 .3 .1451 ) auf den Verwen 
dungsbrie f des Hochmeisters: GStA H A  XX Urkk. Schbl. 86 ,9 . John  Gosselyn ist offen 
sichtlich getrennt gefahren und in D anzig angekommen, denn  e r  konnte seine Wer 
bung d em  Hochmeister vorlegen: G StA  OBA 11023.
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ster70 Ferner befanden sich Kölner und Danziger Kaufleute mit für 
Preußen bestimmten Waren an Bord des Schiffes, das nun nach Ber 
gen gebracht wurde, w o ein Gericht die Ansprüche des Dänenkönigs 
Christian auf Schiff und Gut anerkannte.71 Zudem handelte es sich bei 
den geschädigten Kaufleuten ausgerechnet um die mächtigsten hansi 
schen Englandfahrer. Unter dem geraubten Gut befanden sich Laken 
und andere Handelsgüter, die den zwei größten hansischen Tuchex 
porteuren der Zeit von 1377 bis 1474, Johann Dasse und Johann 
Rynck, gehörten und 2500 RhFl (£333 6s 8d oder 3625 LüMk) wert 
waren. Dasse und Rynck stammten aus Köln und waren ehemalige 
Ratsherren, deren Wiederwahl in den Kölner Rat kurz bevorstand.72 
Zu den Danziger Opfern zählte ein Mitglied des Gemeinen Rats, Am d 
Finckemberg.73 Proteste des Kölner Rats und des Hochmeisters blie 
ben daher auch nicht aus.

Die Bergenfahrer hatten den Lübecker Rat vor vollendete Tatsachen 
gestellt. Doch anstatt die englischen Diplomaten unverzüglich freizu- 
lassen, nahm sie der Rat als Geiseln.74 Dies signalisierte den Beginn 
des Lübecker Alleinkriegs gegen England.75 Als sich der Hochmeister 
für die geschädigten Danziger verwendete,76 antworteten die Lübecker 
am 16.3.1451 mit der verlogenen Behauptung, daß die Kaperung des 
Schiffes gegen ihren Willen geschehen sei und daß man ohnehin nicht

70 HR 2.3.594 § 2-3, S. 447 und HR 2.3.595 und 597, S. 448.

71 HR 2.3.686, S. 522. U rte il (29.8.1450): La n g e  et al., Hgg., Diplomaticum Norwegicum 

8.344, S. 373-5.

72 Dasses und Ryncks Verluste: Kuske 2.36-7, S. 19f- Wechselkurs des RhFl (7 ,5 : £1): 
ebenda. Kurs der LüMk: Jes se , Der wendische M ünzverein, S. 216. Ratszugehörigkeit 

von Dasse (VI.-XII.1442; XII.l460-VI.146l) und Rynck (XIL1448-VL1449; X II.1451-
VI.1452): StA Köln, Findbuch 12/1 (zum Bestand C27). Beide waren M itglieder der 
Windeck-Gaffel: Klaus M il it z e r , Die Gaffel W indeck im  14. und 15. Jahrhundert, in: Jb. 

des Köln. GeschV 57, 1986, S. 17-74.

3 SS Rer Pruss 4, S. 326.

74 Br u n s , Ratschronik =  CDS 30, § 1721, S. 109f. Vgl. HR 2.3.702, S. 534. Durchsu 

chung des Gepäcks: H R  2.3-687 und 691, S. 523f.

73 Hierzu s. Friedrich-Wilhelm He ma nn, Die lübische Englandpolitik in der 2. H älfte des

15. Jahrhunderts bis zu m  Utrechter Frieden -  D ie westfälischen Hansestädte zwischen
Köln und Lübeck, in: Friedrich Bemward F a h l b u s c h  et al., Beiträge zur westfalischen

Hansegeschichte, W aren dorf 1988, S. 64-108.

76 GStA OF 17, S. 590f. Regest: HUB 8.6, S. 5.
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viel tun könne, da die Güter nicht in Lübeck seien.77 Allerdings for 
derte der Lübecker Rat ausgerechnet zu dieser Zeit (4.4.1451) bei 
Verhandlungen mit König Christian die Rückgabe der Beute, die die 
sem vom  Gericht in Bergen zuerkannt worden war. Die Lübecker be 
trachteten die Engländer als ere openbaren vyende und waren ent 
schlossen, ihnen wo immer möglich Schaden zuzufügen.78 Ob dabei 
die anderen Hansestädte Verluste erlitten, kümmerte den Rat wenig, 
da die Lübecker in England ohnehin nichts mehr zu verlieren hatten.

Die Lübecker Haltung hatte bald ernste Konsequenzen für die han 
sischen Englandfahrer. Als Heinrich VI. am 1.9.1450 dem Lübecker 
Hansetag schrieb, wußte er noch nichts von der Gefangennahme sei 
ner Diplomaten. Er zeigte vielmehr deren baldige Ankunft an und 
drückte den Wunsch auf rasche Einigung aus, damit der Handel wie 
deraufgenommen werden könne.79 Vier Tage später ordnete er jedoch 
den Arrest sämtlicher hansischen Waren und Kaufleute in Lynn an. Am 
9.9 1450 erfolgten entsprechende Befehle für London, Ipswich und 
Colchester.80 Diese Maßnahmen betrafen die Hochburgen der preußi 
schen (Lynn) und Kölner (London, Ipswich und Colchester) England 
fahrer. Beide Gruppen hatten somit unter den Folgen der radikalen 
Englandfeindlichkeit der Lübecker zu leiden. W ie ihre Proteste zei 
gen,81 hatte sich Lübeck innerhalb der Hanse völlig isoliert.

V.7.3: D e r  L ü b eck e r  A l l e i n k r i e g  g e g e n  E n g la n d  (1450-3)

Die Lübecker stellten dem Hansetag in Lübeck am 21.9.1450 zwei 
radikale Vorschläge zur Diskussion, aber die Versammelten waren 
nicht bereit, einem Handelsboykott oder der Abberufung des Deut 
schen Kaufmanns aus England zuzustimmen.82 Sie boten Heinrich VI.

77 GStA H A  XX Urkk. Schbl. 86,9. Ü b er d ie Güter vgl. HUB 8.14, S. 7 und HR 2.3.701, S. 
534. Ähnlich  fiel ihre Antwort auf K ö ln e r  Proteste am 26.4.1451 aus: HR 2.7.525, S. 834 
und HR 2.3 706, S. 535.

78 Verhandlungen: Br uns , Ratschronik = CDS 30, § 1727, S. 121. Kaperkrieg: ebenda § 
1722, S. 110 und § 1743, S. 138-41 sow ie  HR 2.4.69, S. 52f.

79 HR 2.3.642, S. 480.
80

CPR 1446-52, S. 430f. Vgl. auch Hans Winters B rie f an d e n  Hochmeister vom 
9 91450 : HR 2.3.647, S. 481-3.

HR 2.3 646, S. 480 (H ochm eister an Lübeck am 8.9.1450). V g l. die Schreiben des 
Kölner Rats an Dr. Johann Frunt, d e r  sich anläßlich des dort stattfindenden Hansetags 
(26.9.1450) in Lübeck aufhielt (H R  2.3.661, S. 504), und an den Hansetag vom 
28.9.1450: HR 2.3 654, S. 501.

HRD2e3 ? 3 5 ': r S T 1" '  (HR 2 '3 '640 ’ S ' 479) l3ßen dCr Ei" ladun8 a u f de"  * tan se tag bei:



vielmehr an, am 9.5.1451 Gespräche über die gegenseitigen Be 
schwerden zu führen. Als Verhandlungsort schlug man Lübeck, Bre 
men, Utrecht oder Deventer vor.83 Der Hansetag befürwortete außer 
dem die Freigabe des Handels bis zwei Monate nach dem vorgeschla 
genen Termin und bat den englischen König, die Güterbeschlagnah 
men aufzuheben und die inhaftierten Kaufleute freizulassen. Als Ge 
genleistung stellte man Haftverschonung für die englischen Diploma 
ten sowie für die in Preußen gefangengehaltenen englischen Kaufleute 
in Aussicht. Für d ie geforderte Wiederherstellung der hansischen Pri 
vilegien in England versprach man, d ie englischen Preußenfahrer 
vrundliken unde vredesammeliken zu behandeln. Da die hansischen 
Englandfahrer allerdings schon bittere Erfahrungen mit den örtlichen 
Behörden gemacht hatten, die nicht immer das ausführten, was die 
Diplomaten vereinbart hatten, forderte man, daß sich London, York, 
Boston, Hull, Bristol, Lynn, Norwich und Ipswich mittels besiegelter 
Freibriefe zur Einhaltung der hansischen Privilegien innerhalb ihrer 
Mauern verpflichten und zudem bevollmächtigte Vertreter zu den vor 
gesehenen Verhandlungen entsenden sollten. Schließlich bat der 
Hansetag unter Betonung der eigenen Friedfertigkeit, daß der König 
seine Antwort bis zum 13.12.1450 dem Lübecker Rat übermitteln 
sollte.84

Hinter der Friedfertigkeit des Hansetags verbarg sich jedoch Härte. 
Für den Fall, daß Heinrich VI. das Verhandlungsangebot ausschlagen 
oder die Diplomaten zu keinem befriedigenden Ergebnis kommen 
sollten, vereinbarte man, einen partiellen Handelsboykott Englands 
nach dem 11.11.1451 zu verhängen.85 Sämtliche Ausfuhren nach Eng 
land sollten bei Verlust der Güter sowie einer Strafe von drei Mark 
Gold verboten werden. Im Wiederholungsfall wollte man den Schuldi 
gen aus der Hanse ausschließen und aus sämtlichen Hansestädten 
ausweisen. Ein vollständiger Handelsboykott sollte aber nicht ver 
hängt werden, w oh l weil man in den Jahren 1434 bis 1437 schlechte 
Erfahrungen damit gemacht hatte.86 Folglich erlaubte man den hansi 
schen Englandfahrem, englische Waren in die Hansestädte zu brin 
gen. Damit kam man den Kölnern entgegen, die zu dieser Zeit fast 50%
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83 Vgl. den Rezeß (H R  2.3.649 § 4, S. 485f.) sow ie d ie  Anträge des Hansetags an Hein 

rich VI.: HR 2.3 651, S. 494-8.
84 Vgl. HR 2.3.651 § 1-6, S. 494-6 und der Brief des Hansetags an den König: HR 

2.3 659, S. 503 (16.10.1450).

85 HR 2.3.650 § 14-5, S. 494.

86 HR 2.2.79 § 6, S. 79-
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aller Tuchausfuhren über London in der Hand hatten und auf das 
Messegeschäft nicht verzichten wollten. Ein völliges Handelsverbot 
hielt man für unnötig, zumal die Preußen die wirklichkeitsfremde Auf 
fassung vertraten, daß die Engländer die Einfuhren aus Preußen bitter 
benötigten und allein durch ihren Entzug in die Knie zu zwingen wa 
ren. Hans Winter schrieb am 15-11.1450 an den Hochmeister: 

Iderm an  [in England] borge sieb gerne und sicher, wen iebt kumpt 
von Pruscbir war, wausch [Wachs], flausch  [Flachs], pic, ter, as- 
sche, wanschos, tymen u n d  bogynholcz etc. und a l  wäre des si bir 
im  lande notdürftig synt ... Boginholcz ga lt v o r h ir  20 nobiln, is 
g ilt  n u  h ir 14, wer der s ta p il eyn jo r  in Prussen geslossen, euwir 
genode mocht hir a l lande thwyngen. Und s ieb ir h ir  gink das ge- 
want eyn wile um brot, d o  ist kyn forste in  cristenheit, der bas al 
dese lande twyngen m ochte den euwir fu rs ten lich e  genode, und 
Lubeke und di and im  sestete dorczuf7 

Daß d ie  Engländer diese Waren auch aus Nordspanien beziehen und 
mit dem  Erlös der Tuchverkäufe finanzieren konnten, hatten die 
Preußen offensichtlich noch nicht erkannt. Daher erhoben sie keinen 
Einwand dagegen, daß weiterhin der Export aus England im Hanse 
raum zugelassen werden sollte.

Das Verhandlungsangebot des Lübecker Hansetags fiel auf frucht 
barem Boden. Heinrich VI. hatte am 23.9.1450 die Beschlagnahme der 
Güter der Kölner, Nimwegener und westfälischen Hansen aufgeho 
ben, w eil diese an der Gefangennahme der englischen Diplomaten 
nicht beteiligt gewesen waren.“  Am 8.11.1450 konnte Hans Winter 
dem Hochmeister aufgrund eines Gesprächs mit dem englischen

87 HR 2.3.670, S. 510-2.
88

StA K öln , Hanse m.K.2, BI. 155. Regest: Hugo St e h k ä m p e r , Hg., England und Köln: 
Beziehungen durch die Jahrhunderte in archivalischen Zeugnissen (Katalog der Aus 
stellung im Historischen Archiv der Stadt Köln, Mai-Juni 1965) K öln  1965, S. 28 (falsch 
datiert: richtig ist 1450). Ohne von d e r  Aufhebung der Güterbeschlagnahmen durch 

Heinrich VI. zu wissen, bat Köln am 1.10.1450 um die Freigabe d er  Kölner Handelswa 
ren: HR 2.3.666, S. 505 (vgl. auch H R  2.3, S. 505 Anm 2). Über d ie  Kölner Gesandt 
schaft s. H R  2.3.667, S. 505f. (12.10.1450). Vgl. auch die Bitte d es  D inanter Magistrats 
an den Bischof von Lüttich um Verwendung für die D inanter Englandfahrer vom 
24.9 1450: Stanislas B o r m a n s , Hg., Cartulaire de la commune de D in an t = Documents 
inedits relatifs ä l'histoire de la p rovince de Namur, 8 Bde., Nam ur 1880-1908, Bd. 1, 
Nr. 70, S. 5-7.
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Kanzler89 berichten, daß die Krone die Güter derjenigen beschlag 
nahmt hatte, die für den Angriff auf die Baienflotte verantwortlich wa 
ren, und daß eine Entschädigung der Preußen bevorstand. Außerdem 
waren die Arreste hansischer Handelsgüter generell aufgehoben. Ei 
nige Kaufleute hatten ihre Güter schon nach Seeland geschickt, wo 
seit dem 5.11.1450 der Koudemarkt in Bergen op Zoom stattfand. Al 
lerdings hatten diese Hansekaufleute bei der Abreise schwören müs 
sen, auf Geheiß des Königs nach England zurückzukehren. Er, Winter, 
selbst hatte jedoch keinen solchen Eid leisten müssen, weil er überall 
geliebt’ sei, oucb von  fiscbmangim, d ie  uns allirmeyst votfo lgen.90 
Offensichtlich waren die Fischhändler, d ie  auch die Interessen der 
Stockfischhändler zu vertreten hatten,91 d ie Hauptgegner der Hansen. 
Dies ist signifikant: Stockfisch war eine Spezialität von Bergen 
(Norwegen), wo d ie  Lübecker und ihre wendischen Kollegen seit dem 
Frieden von Wordingborg (1435) ein Handelsmonopol besaßen. Die 
Lübecker Bergenfahrer waren also die Hauptfeinde der Engländer in 
nerhalb der Hanse, und ihre englischen Konkurrenten, die Londoner 
(Stock-) Fischhändler, die größten englischen Feinde der Hansen.92

Allerdings konnten auch die Londoner Fishmongers gegen d ie all 
gemeine Friedfertigkeit nichts ausrichten. Die Annahme des hansi 
schen Verhandlungsangebots durch Heinrich VI. am 12.11.1450 
krönte die für die Hansen günstigen Entwicklungen in England.93 Der 
Brief des Königs läßt deutlich erkennen, w ie sehr er sich eine Eini 
gung mit der Hanse wünschte. Heinrich VI. wollte nämlich die Ver 
handlungen aufnehmen, obwohl seine Diplomaten nach wie vor in 
Lübecker Haft waren.94 Um eine günstige Ausgangsbasis zu schaffen,

89 Der her Cardinal v o n  Jork  (HR 2.3.669, S. 507) w a r  John Kemp, Erzbischof v o n  York 
von 1425 bis 1452, Kardinal seit 1439 und seit dem  31.1.1450 zum zweiten Mal Kanz 

ler: HBC, S. 87.

90 HR 2.3.669, S. 507.

91 Erst 1505 kam es zu  einer Trennung in zwei unabhängige Zünfte: G eorge U n w i n , 

The Gilds and Com panies o f  London, London 1963, S. 183.

92 Obwohl der Handelsschwerpunkt der am Englandhandel beteiligten Lübecker 
Bergenfahrer in Boston lag und sie in der Regel Stockfisch über diesen Hafen impor 
tierten, sind Konflikte durchaus denkbar, zumal v ie le  Londoner Fishmongers zu  dieser 
Zeit Bostoner Zöllner waren, was ihr lebhaftes In teresse an Boston und den d ort ge 

löschten Stockfisch verrät: Je n k s , Zollamt, S. 323-5.

93 StA Köln, Hanse III.K .2, Bl. 118 (12.11.1450). Regest: HR 2.7.524, S. 833- Druck: 
Jenks, Hanseakten. V g l . auch die Anordnung vom  2.3-1451, Schadensverzeichnisse an 

zulegen: CCR 1446-52, S. 445 und HR 2.3.699, S. 533-

94 HR 2.3.668, S. 506 (16.10.1451).
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gab er zudem die Freilassung der hansichen Englandfahrer und die 
Freigabe ihrer Güter bekannt.93 Einige Monate später befreite der Kö 
nig d ie hansischen Kaufleute in London von der Alien Subsidy 
(Ausländerkopfsteuer), weil sie gegen die hansischen Privilegien ver 
stieß.96 Trotz dieses Entgegenkommens änderte sich nichts an den Be 
stimmungen, die der Kronrat bei der Genehmigung der hansischen Pe 
tition auf Befreiung von Tunnage und Poundage und dauerhafte Wie 
derherstellung der hansischen Privilegien am 3.12.1449 festgelegt 
hatte. Die preußischen und wendischen Kaufleute waren nach wie vor 
Poundage-pflichtig. Allein die Westhansen kamen in den Genuß der 
hansischen Sonderrechte.97

Welche Positionen vertraten die verschiedenen Hansestädte im Vor 
feld der Utrechter Verhandlungen?98 Am nachgiebigsten gegenüber 
den Engländern war der Deutsche Kaufmann in London, der am
25.2.1451 den Kölner Rat um größtmögliche Anstrengungen bat, die 
Engländer und die radikalen Hansestädte bei den bevorstehenden

95 StA K öln , Hanse III.K.2, Bl. 118 (12.11.1450).

96 PRO, E159/230 BDH m 3 (20.2.1451). Die Bewilligung (RP 5, S. 144) hatte die Han 
sen ausdrücklich zur Entrichtung d er  A lien Subsidy verpflichtet.

97 HR 2.3 670, S. 510-2 (15.11.1450).

98 Zusage des Hochmeisters am 24.1.1451: HR 2.3.689, S. 523. V g l. auch 690, S. 523f. 
Am 2.31451 lud Lübeck Köln zu r Teilnahme ein (H R  2.3-698, S. 533) und am 
20.3.1451 den Deutschen Kaufmann in London: HR 2.3.703, S. 534. Ernennung der 
preußischen Gesandten am 10.4.1451: Johann Ast, m ittlerweile Pfarrer von Elbing; 
Georg Rober, Ratsherr in Elbing; und Johann Meideburg, D an z iger Ratsherr: HR 

2.3.693 § 1, S. 525- Vgl. auch HUB 8.20, S. 9- Vollmacht für d ie  preußischen Diploma 
ten vom  23-4.1451: HR 2.3.705, S. 535. Instruktionen vom  11.4.1451: HR 2.3-695, S. 
529f. Zu den  Unterlagen der G esandten gehörten die Schadensverzeichnisse d.J. 1451 
(HUB 8.84, S. 53-64), frühere Schadenslisten, Vorrats Vollm acht, d ie  Antworten des 
Danziger Rats auf die englischen K lagen  und andere Unterlagen d e r  preußischen Ge 
sandtschaft d.J. 1447. Englische G esandte: Prior des Johanniterordens in England 
Robert Botill; Dr.iur.utr. Thomas K ent; Dr.iur.utr. William W yttham ; der Londoner 
Kaufmann John Stöcker; der Lynner Kaufmann Henry Bermyngham. Vollmachten und 
sonstige Unterlagen: Bitte an die H erzog in  von Burgund, den B isch o f von Utrecht und 

die Stadt Utrecht um Geleitbriefe fü r d ie  englischen Unterhändler vom  3.4.1451: PRO, 
E404/67/127. Ausstellung der gewünschten Geleitbriefe am 17.4.1451: HR 2.3, S. 536 
Anm. 1. Vollmacht vom 4.5.1451: H R  2.3.708, S. 536. Vollmacht an d ie  englischen Ge 
sandten, Geleitbriefe auszustellen: PRO , C76/133 m 9; Regest: D K R  48, S. 387. Schutz 
brief für Robert Botill: C76/133 m 9 (7.4.1451). Entlassung Stöckers aus der Haft in 
Lübeck am 17.3.1451: LUB 9.11, S. 8-10 und HR 2.3.702, S. 534. S e in e  Flucht aus Lü 
beck: B r u n s , Ratschronik = CDS 30, § 1730, S. 124f. sowie HR 2 .3 .709 § 8, S. 540f.
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Verhandlungen zu einer Einigung zu bewegen" Die Preußen 
empfahlen am 10.4.1451 dem Hochmeister, seine Diplomaten zu in 
struieren, im Falle des Scheitems der Gespräche einen zwanzigjähri 
gen anglo-preußischen Sonderfrieden zu vereinbaren, um den preußi 
schen Kaufleuten den Genuß der Privilegien zu sichern. Weiter sollten 
die Unterhändler bevollmächtigt werden, einen geheimen, drei- bis 
vierjährigen Geleitschutz der englischen und preußischen Kaufleute 
im jeweiligen Gastland zu vereinbaren.100 Allerdings betonten d ie An 
weisungen des Hochmeisters101 in erster Linie die Verteidigung Preu 
ßens gegen die englischen Beschwerden und Forderungen. Den engli 
schen Preußenfahrern waren keine an d ire  freiheit adir p riv ileg ia  in 
unsim landen Prewszen, den alleyne, a ls  sie van alden czeiten bis 
her in denselben unsem landen gehabt habn, zu gewähren (§  1). 
Sollten die englischen Gesandten die alten Beschwerden erheben, so 
hatten die Preußen zu antworten, gleich  als es in vorczeiten ist ver- 
antwurtet durch unsire sendeboten (§ 3, vgl. auch § 7).102 Schadener 
satz, insbesondere für die Verluste beim Überfall auf die Baienflotte, 
war dagegen auf jeden Fall zu beanspruchen (§ 2). Die Lübecker, die 
spätestens seit dem 14.10.1450 die Engländer zu ihren Feinden zähl 
ten,103 verfolgten im Vorfeld der Utrechter Verhandlungen eine hin 
terhältige Politik sowohl gegenüber den Engländern als auch gegen 
über Preußen. Den englischen Gesandten John Stöcker entließ der 
Lübecker Rat am 17.3-1451 pro negociis suis expediendis aus der Haft 
unter der Bedingung, daß er bei den Utrechter Verhandlungen anwe 
send sei und sich im Falle des Scheitems dieser Unterredungen wie 
der in Haft begebe. Dr. Thomas Kent zwangen sie zu schwören, daß er 
als Geisel in Lübeck bleiben würde, bis Stöcker zurückgekehrt sei.104 
Offensichtlich wollten die Lübecker damit die englische Regierung ge 
fügig machen. Sie hielten schließlich den Sekretär des Königs gefangen 
und konnten Stöcker jederzeit nach Lübeck zurückbeordem. Die Lü-

"  HR 2.3.697, S. 532f.
100

HR 2.3.694 § 10 und  12, S. 528.
101

HR 2.3.695, S. 529f.
102 Die Unterlagen, d ie  d er  Danziger Rat den städtischen Repräsentanten Johann Mei 
deburg (Danzig) und G e o rg  Rober (Elbing) am 29-4.1451 gab (HR 2.3.707 § 5, S. 536), 

waren wohl für solche Debatten vorgesehen.

103 GStA HA XX Urkk. Schbl. 87,30.

104 LUB 9.11, S. 8-10. Regest: HR 2.3.702, S. 534. D e r  Lübecker Rat hielt diese Über 
einkunft mit den eng lischen  Gesandten für derart wichtig, daß er darüber ein Notan-

atsinstrument an fertigen  ließ.
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vileg als Druckmittel benutzt zu haben, um die Preußen zur Unterstüt 
zung ihrer Position zu bewegen. Das in einer englischen Kanzleihand 
geschriebene Dokument trägt den Dorsalvermerk des Lübecker Pro- 
tonotars Johann Hertze A rticu li compositionis in te r  Anglicos et Pru- 
tenos, wohingegen die Abschrift der echten Verträge und Bestätigun 
gen folgenden Vermerk trägt: Dis ist die abescbrifft des valscben 
brieffes den die Engelisscben bey en haben. D o c to r  Laurencius Blu- 
m enatv brachte sie methe von  Lubek und qu/am ken Montaw am 
Sontage cantate im S l^ ja r e  sub prandio [23 5.1451] .111

Allerdings ging die Lübecker Rechnung nicht auf. Zwar verbrachten 
die preußischen Gesandten vier Tage in Lübeck, um Einsicht in das 
Privileg und die anderen Dokumente noch vor Beginn der Verhand 
lungsrunde zu nehmen,112 doch spielte dies letztlich keine Rolle in Ut 
recht, weil sich die Diplomaten nicht über eine Regelung der beider 
seitigen Beschwerden einigen konnten.113 Es kam lediglich zu einem 
Vorvertrag,114 der die Wiederaufnahme der Unterredungen am 
16.4.1452 in Lübeck, Hamburg, Bremen, Utrecht oder Köln vorsah 
und den Handel bis zum 29.9.1452 offenhielt. Vor dieser neuen Ge 
sprächsrunde waren Schadensverzeichnisse bis zum 1.10.1451 an den 
Deutschen Kaufmann in London einzureichen. Daraufhin sollte das 
Londoner Kontor diejenigen informieren, die in den  Verzeichnissen 
genannt waren. Zwischen dem  1.10.1451 und dem 1.4.1452 hatten der 
Deutsche Kaufmann in London und der Englische Kaufmann in Dan 
zig die Schadenersatzforderungen ihrer Landsleute vo r  den Gerichten

111 GStA OBA 1427a, f. 12v. Dorsalverm erk: GStA HA XX Urkk. Schbl. 83,45.

112 GStA OBA 10702 (Der Elbinger Pfarrer an den Hochmeister am  13.5.1451): Eirwir- 
diger gnediger lieber here homeister, nach euwim gnaden bevelinge so habe ich von 
Raethe xu Lubeke uff das bequemeste gefordert den beubtbrieff der Engilscben etc., 
den sy noch xerzcijt myt nichte von  sieb laissen oder geeben wellen, sundir euwim 
gnaden zu  liebe und willen mich un d  anderen und auch den dochtoren Blomenaw 
den ich dorxu genomen habe den selbigen heubtbrieff myt synen anhangende siegeil, 
woil und  nach begeer haben seen laissen welches brieves euw em  gnaden ich sende by 
doctore Blomenaw eyn waer copte von  Worte zo worte. Doruyss euwem gnaden kler- 
lich verneinen werden, das s ule her brieff uys der Cancellarien u n d  myt wissen etli 
ches homeisters mit nichte gegangen noch gegeben ist. Auch von schickunge des Siegels 
und anderen vormyrkungen des selbiges brieves wyrt der doctor Blomenaw euwem 
gnaden bas vorczellen. Und gnediger lieber herre homeister um b sulcbes brieves wil 
len und auch geleyte zo haben durch de lande zo zehen, dorum m e denne de von Lu 
beke geschreben und bestalt haben also woill vor euwem gnaden und euwer stete 
sendeboten als vor sych so haben w yr viertagen lang zo Lubeke gesumet.

3 HR 2.3.709, S. 536-55 und HUB 8.47, S. 33-7.

114 HR 2.3.712, S. 562-6 (12.6.1451).
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des jeweiligen Gastlandes vorzubringen. Falls keine oder nur eine un 
zureichende Entschädigung vor dem 1.4.1452 erfolgte, sollte d ie For 
derung bei den Verhandlungen zur Sprache gebracht werden. 
Schließlich bestanden die englischen Diplomaten auf Freilassung der 
inhaftierten englischen Preußenfahrer und auf Rückgabe der den eng 
lischen Diplomaten entwendeten Güter. Beides wurde aber nicht er 
füllt. Man einigte sich lediglich darauf, daß sich der Lübecker Rat bis 
zum 15 8.1451 und der Hochmeister bis zum 1.9.1451 hierzu äußern 
sollten.

Substantielle Verhandlungen über alle strittigen Punkte wurden also 
auf die nächste Verhandlungsrunde verschoben. Die Gesandten konn 
ten weder in der Frage der Rechte der englischen Preußenfahrer noch 
bezüglich der Wiederherstellung der hansischen Privilegien für die 
Einwohner der wendischen und preußischen Städte zu einer Einigung 
kommen. Die Verhandlungen hatten jedoch den Lübeckern eine klare 
Lektion erteilt: Die anderen Hansestädte, insbesondere die preußi 
schen, wünschten eine Einigung mit England und würden sich folglich 
nicht unter Druck setzen lassen. Künftige Lübecker Maßnahmen gegen 
ihre offenbaren vyenden mußten auf eigene Faust unternommen wer 
den. Daß man hierzu bereit war, wurde sehr bald deutlich.

Zunächst lief alles nach Plan. Heinrich VI. bestätigte am 22.7.1451 
den Vertrag von Utrecht.113 Am 6.8.1451 befürworteten die preußi 
schen Städte die Teilnahme an der vorgesehenen Verhandlungsrunde, 
und fünf Tage später zeigte der Hochmeister seine Bereitschaft bei 
Heinrich VI. an, w obei er die Freilassung der in Danzig inhaftierten 
englischen Kaufleute in Aussicht stellte, falls auch der König den 
neuen Gesprächen zustimmte.116 Doch obw oh l der Kölner Rat schon 
am 16.7.1451 die Lübecker Ratsherren zur rechtzeitigen Annahme der 
neuen Verhandlungen und zur Erfüllung der englischen Forderung 
nach Freilassung der in Lübeck gefangenen Diplomaten mahnte, ließ 
Lübeck den Termin (15 8.1451) verstreichen.117 Am 20.8.1451 zeigte 
sich das Londoner Kontor über Lübecks Schweigen ernsthaft beunru 
higt, weil sich die geschädigten Engländer an den Handelswaren der 
hansischen Londonfahrer schadlos halten wollten. Daher bat man den

PRO, C76/133 m 7 (22.7.1451). A n w e is u n g  z u r  A u s fü h r u n g  d es  Abkommens a n  a lle

Sheriffs: CCR 1447-54, S. 227f. (21.7.1451).
6 Befürwortung durch d ie preußischen Städte: H R  2.4.5 § 4, S. 5. M itteilung des

Hochmeisters an H einrich  VI.: HR 2.4.7, S. 6. G esuch  der englischen Preußenfahrer

um Freigabe ihrer Güter: HR 2.4.25, S. 19f. (3-12.1451).

Kölner Schreiben: H R  2.3.726, S. 571.
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Hamburger Rat, sich für d ie Annahme des Utrechter Vertrags durch 
Lübeck einzusetzen.1,8 Auf einen weiteren besorgten Brief des Lon 
doner Kontors hin konsultierte der Kölner Stadtrat seine Kaufleute, 
die sich auf der Frankfurter Herbstmesse (15.8.-15.9.) aufhielten. Am
17.9.1451 gab Johann Rynck im Namen der Kölner Englandfahrer eine 
klare Antwort: Für den Fall, daß die Lübecker die neue Tagfahrt end 
gültig ablehnten, sollte sich Köln von Lübeck lossagen und eigene 
Wege gehen. Insbesondere sollte man Heinrich VI. um Geleit für die 
Kölner Kaufleute mit der Erklärung bitten, daß die Kölner schon im 
mer englandfreundlich gewesen und an den bestehenden Streitigkei 
ten gänzlich schuldlos seien.119 Die Kölner Stadträte folgten dieser 
Empfehlung und baten den König am 24.9.1451 um eine wohlwol 
lende Behandlung der eigenen Kaufleute trotz des Vorgehens der Lü 
becker und trotz der bislang nicht erfolgten Annahme der geplanten 
Verhandlungen.120

Am 29.91451 warfen die Lübecker den Engländern den Fehdehand 
schuh hin. Der Rat war nur zur Teilnahme an der neuen Verhand 
lungsrunde in Utrecht bereit, wenn die Krone vorher Schadenersatz 
für d ie Baienflotte leistete und die englischen Diplomaten wieder in 
Gefangenschaft nach Lübeck zurückkehrten.121 Dies waren, wie man 
sehr wohl wußte, unannehmbare Bedingungen.122 Trotz zahlreicher 
Aufforderungen vom Hochmeister und von den Hansestädten ließen 
sich d ie Lübecker nicht umstimmen, sondern lehnten am 10.12.1451 
die Utrechter Verhandlungen endgültig ab.123

Die anderen Hansestädte hatten schon vorher Strategien für diesen 
Fall entwickelt. Die Preußen schlugen Ende Oktober und Anfang No 
vember 1451 den anderen Hansestädten und dem englischen König

HUB 8.79, S. 51f. Vgl. auch den B rie f des Hamburger Rats an d en  Lübecker Rat vom 
9 91451 : HUB 8.88, S. 66.

119 HUB 8.92-3, S. 68f.

HR 2.4.34, S. 25. Vgl. auch HR 2.4.35, S. 25 (an den Deutschen Kaufmann).

121 HR 2.4.14, S. 13-5.
122

Vgl. H R  2.4.15, S. 15 und 36, S. 25f.

D ie preußischen Städte befürw orteten  die Idee, Hamburger, englische und eigene 
Gesandte nach Lübeck zu entsenden, um den Lübecker Rat umzustimmen: T o e ppe n , 3, 
S. 348 § 24 (21.10.1451). Am 28.10.1451 bat der Stalhof den Lübecker Rat, seine Ent 
scheidung doch noch einmal zu überdenken: HUB 8.100, S. 73f. Gleiches taten der 

H ochm eister am 28.10.1451 (HR 2.4.16, S. 15f.) und Danzig am 6.11.1451 (HR 2.4.19, 
S. 16f.), aber die Lübecker antw orteten  trotzig (HR 2.4.23, S. 19: 24.11.1451) und 
lehnten Verhandlungen am 10.12.1451 endgültig ab: HR 2.4.45, S. 30.
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vor, ohne die Lübecker zu verhandeln.124 Am 20.1.1452 stimmte Hein 
rich VI. diesem Vorschlag zu,125 verlangte jedoch von Köln und vom 
Hochmeister die Zusicherung, daß genügend Hansestädte teilnehmen 
würden, um die Ergebnisse tragfähig zu machen.126 Die Kölner verfolg 
ten dagegen eine andere Strategie, zumal sie glaubten, die Lübecker 
an den Verhandlungstisch bringen zu können, indem sie die Konse 
quenzen einer Ablehnung für die hansischen Englandfahrer beschwo 
ren. Vor der endgültigen Lübecker Absage beschränkten sich Köln 
und die Zuiderseestädte darauf, die Interessen des Deutschen Kauf 
manns zu vertreten und die Lübecker zur Aufgabe ihrer Bedingungen 
für eine Teilnahme in Utrecht zu bewegen.127

Nach der endgültigen Lübecker Ablehnung kamen sich Kölner und 
Preußen näher. A u f dem Lübecker Hansetag am 2.2.1452 bemühten 
sich die Preußen zwar sehr, die Lübecker doch noch umzustimmen, 
waren aber zugleich fest entschlossen, d ie Verhandlungen in Utrecht 
auf jeden Fall aufzunehmen.12* Die Kölner lehnten als Konsequenz aus 
der Lübecker Haltung die Besendung des Hansetags am 2.2.1452 als 
zwecklos ab. Dafür verlangten sie, daß Lübeck entweder die Utrechter 
Tagfahrt annehmen oder eine allgemeine Versammlung der Hanse 
städte nach Bremen einberufen sollte.129 Allerdings stellten sie in ei 
nem weiteren Schreiben an die preußischen Ratssendeboten in Lü 
beck fest, daß sich die preußischen und Kölner Ansichten bezüglich 
der Utrechter Verhandlungsrunde entsprachen. Wollten die Lübecker

1 Vgl. die Briefe des Hochmeisters an Heinrich VI. (H R  2.4.17, S. 16) und an Köln 
und Hamburg am 28.10.1451 (HR 2.4.18, S. 16) sow ie  das Schreiben des D anziger Rats 
an die Kölner Ratsherren am 9.11.1451 (HR 2.4.21, S. 18) und des Hochm eisters an 

den livländischen Ordensm eister am 30.11.1451: H R  2.4.24, S. 19.

5 Das Londoner K on tor hatte schon vorher den Vorschlag in Briefen an K öln  und 

Hamburg befürwortet: H R  2.4.42-3, S. 28f. (28.10.1451)

126 Vgl. seine Briefe an K öln  am 20.1.1452 (H R  2.4.55, S. 39f )  und an den H ochm ei 

ster am 22.1.1452: HR 2.4.56, S. 40.

Vgl. das Schreiben d es  zuiderseestädtischen T ags  zu Nimwegen an Lübeck am 
4.11.1451 (HR 2.4.41, S. 27f.) sowie Kölns an den  Hochmeister am 20.12.1451: HR 

2-4.46, S. 30. S. auch das Kölner Aide-memoire, das d ie  gegen Ende des Jahres abzu 

sendenden Briefe auflistet: HR 2.7.527, S. 835f. Es ist bemerkenswert, daß das Lon 
doner Kontor die Aufnahm e der Utrechter Verhandlungen  ohne Lübecker Teilnahm e 
befürwortete, jedoch gegenü ber Lübeck der K ölner Strategie folgte: HUB 8.100, S. 73f-

und HR 2.7.526, S. 835.
128

Vgl. die Instruktionen: HR 2.4.51 § 3, S. 56.
129

HR 2.4.57, S. 40-2 (28.1.1452).
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nicht teilnehmen, so war Köln bereit, eine gemeinsame Strategie mit 
den Preußen zu entwickeln.130

Der Lübecker Hansetag, in den die Preußen so große Hoffnungen 
gesetzt hatten, dauerte vom  2.2.1452 bis in den März hinein. Die Lü 
becker blieben allerdings unbeugsam.131 In Briefen an den Hochmei 
ster und an Köln führte der Lübecker Rat am 11.4.1452 die Kaperung 
der Baienflotte erneut als Grund für die Ablehnung der Utrechter Ver 
handlungen an und bemerkte weiter:

So g i j  villichte w ol hebben vorfaren unde a ld u s  myt der krönen 
van  Engeland unde des vorseiden Rykes inghesetennen to orloghe 
un d e eyner openbaren veyde sint ghekom en unde denckene 
darum m e uppe se also eppe unse vyende unse tvere jnde zee to re 
dende unde unse vyende, wor wy de konen ankomen, to vorso- 
kende, bidden unde begeren degher vruntliken myt ernste und al 
lem  vlyte, dat g ij w illen  desser vorseiden zake gelegenheit wol be 
trachten, unse m erck liken noethsake h ir  ane bekennen unde de 

ju iv e n  warschuwen unde warnen, dat se myt d en  vorseiden jngbe- 
settenen des Rykes Enghelande neyne vormenginghe an copen- 
schuppen, guderen edder schepes parten hebben, wente weret dat 
se deme also deden unde deshalben in schaden qwemen, das were 
uns leyth van herten un d e  dencken to sodannem e schaden nicht to 
antwerden, men w illen  uns vorwaret weten j n  crafft desses bre 
ves. 132

Am 22.4.1452 verbot der Lübecker Rat die Ein- und Durchfuhr des 
englischen Tuches, und König Christian von Dänemark schärfte in ei 
nem Schreiben an den Hochmeister das dänische Verbot der Durch 
fuhr englischer Handelsgüter durch den Sund erneut ein.133

Somit steuerte Lübeck allein auf Kollisionskurs mit England. Die an 
deren Hansestädte trieben weiter Handel mit dem Königreich, obwohl 
die Lübecker Auslieger angewiesen waren, englische Güter zu kapern, 
unabhängig davon, ob d ie Besitzer der Waren zur Hanse gehörten

H R  2.4.58, S. 42 (28.1.1452). Vgl. auch HR 2.4.59-60, S. 42.

H R  2.4.63, S. 43-51. Der H ansetag war schwach besucht
132 ..

StA Köln, Hanse III.K.2, BI. 182 (11.4.1452). Regest: HR 2.4.70, S. 53- Hierzu vgl. 
den gleichlautenden Brief an den  Hochmeister: HR 2.4.69, S. 52f.

13 Lübecker Tuchverbot: HR 2.4.71, S. 53. Krieg zw ischen England und Dänemark: 
Foedera (O ) 9, S. 307. Kön ig Christians Maßnahmen: H R  2.4.80, S. 58. Vgl. sein 
Schreiben an den Hochmeister, in  dem  er den preußischen Kaufleuten das Geleit nur 
unter d er Bedingung erteilte, daß  sie nicht nach England fuhren : HUB 8.146, S. 108
(19.5.1451).



oder nicht. Hiervon waren besonders die Preußen betroffen. An die 
ser Stelle muß man sich die Perfidität der Lübecker Preußenpolitik vor 
Augen fuhren. Das oberste Ziel der Lübecker bestand darin, die Eng 
länder zur Schadenersatzleistung für die Verluste bei der Kaperung 
der Baienflotte zu zwingen. Wie die Preußen waren sie der Ansicht, 
daß man die Engländer am besten durch den Entzug der preußischen 
Einfuhren unter Druck setzen konnte. Daher mußten die Lübecker 
Ratsherren darauf bedacht sein, die Preußen für ein gemeinsames 
Vorgehen gegen England zu gewinnen. Seit der Kaperung der Baien- 
flotte hatten sich die Lübecker für einen hansischen Englandhandels 
boykott und die Abberufung des Deutschen Kaufmanns ausgespro 
chen, ohne allerdings die anderen Städte von der Notwendigkeit die 
ser Maßnahmen überzeugen zu können. Um den Jahreswechsel 
1450/1 versuchte Lübeck vergeblich, Preußen durch gezielte Des 
informationen auf seine Seite zu ziehen. So blieb nur, die Engländer 
durch den Entzug der preußischen Einfuhren in die Knie zu zwingen. 
Die Aussichten hierfür waren recht günstig, denn der preußische 
Englandhandel mußte entweder durch den Sund oder über Lübeck, 
den Stecknitzkanal und Hamburg laufen. Der Sund aber wurde den 
Preußen durch König Christians Verbot der Durchfuhr englischer Wa 
ren vom 22.4.1452 verschlossen. Den anderen Handelsweg zu benut 
zen, war aussichtlos, weil Lübeck die Güter beschlagnahmt hätte.

Lübecks Vorgehen stieß auf einhellige Ablehnung der anderen Han 
sestädte.134 Aus Lübecker Perspektive war jedoch schlimmer, daß die 
kriegerischen Maßnahmen ihr politisches Ziel völlig verfehlten: Die 
Kölner und Preußen setzten sich unbeirrt für die Aufnahme der Ut 
rechter Verhandlungen ein. Am 15.4.1452 sprachen sich die preußi 
schen Ratssendeboten zwar für eine Verschiebung aus, plädierten 
aber gleichzeitig für die Aufrechterhaltung des anglo-preußischen 
Handels.135 Am nächsten Tag schrieb der Hochmeister an Heinrich VI., 
um ihm vorzuschlagen, die Verhandlungen aufzuschieben und das 
Geleit für Kaufleute aus beiden Ländern bis zum 29 9.1453 zu verlän 
gern. Beides wurde am 22.6.1452 akzeptiert.136 Im Sommer einigten
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134 Vgl. den Brief d e r  Zuiderseestädte an Lübeck vom  28.6.1452 (HR 2.4.87, S. 60f.) 
und Danzigs Brief an Lübeck vom 10.7.1452 (H R  2.4.105, S. 75f.) sowie Lübecks Ant 
wort am 20.5.1452 a u f ein gleichlautendes Schreiben des Hochmeisters: GStA HA XX 
Urkk. Schbl. 86,13. Regest: HR 2.4.101, S. 74f. Kölns Position: HR 2.4.83, S. 59

(18.5.1452).

135 HR 2.4.78 §3 , S. 57.
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sich die Preußen und Kölner auf den 23-4.1453 als Termin für die
Verhandlungen.137

Obwohl sich die Anzeichen für das Scheitern ihrer Politik in der 
zweiten Jahreshälfte häuften, gaben sich die Lübecker Ratsherren 
zunächst noch kämpferisch. Am 20.5-1452 verstiegen sie sich in einem 
Brief an den Hochmeister zu der Behauptung, daß nicht sie, sondern 
vielmehr er selbst an der Spaltung der Hanse schuld sei. Daher sehe 
man sich außerstande, seiner Bitte zu entsprechen und den preußi 
schen Kaufleuten die Englandfahrt zu gestatten. D ie Lübecker Auslie 
ger hätten zwar Anweisung, die preußischen Kaufleute und Schiffe 
nicht zu behelligen, doch nur unter der Bedingung, dat nymant van 
den juw en  jenigherleye selschopp edder scbepespart myt den Enghel 
schen schal hebben edder Engheisch ghud myt enem  losen godespen- 
nynghe kopen edder hanteren  138 Am 1.9.1452 lehnte der Lübecker 
Rat d ie Bitte seines Kölner Pendants ab, den Kölner Kaufleuten die 
Durchfuhr des englischen Tuches über Lübeck nach Preußen zu ge 
statten,139 und zwei Monate später verfuhr man genau so mit der Bitte 
des Hochmeisters, die neue Tagfahrt mit den Engländern am

136
B rie f des Hochmeisters: H R  2.4.79, S. 57f. Annahme du rch  Heinrich VI.: PRO, 

E28/82/49; Druck: HR 2.4.102, S. 75. Vgl. auch die Briefe d es  Londoner Kontors an 
Köln und  an den Hochmeister vom  24./25.6.1452 (HR 2.4.103-4, S. 75) sowie an Hein 
rich VI. am 4.9 1452: HR 2.4.122, S. 87.

137 Am 17.4.1452 schlug der H ochm eister diesen Term in vor (H R  2.4.778, S. 545), der 
von K ö ln  am 5.7.1452 akzeptiert w u rde (HR 2.4.88, S. 6 l f . )  und  allgemeine Zustim 
mung fand: vgl. den Brief des Hochm eisters an Heinrich VI. vom  5.9.1452 (HUB 8.180, 
S. 133f.) und von Danzig an H am burg und Bremen: HR 2.4.114, S. 82. Vgl. Hamburgs 
Schreiben an den Hochmeister v om  14.10.1452: HR 2.4.123, S. 87f. Am 8.11.1452 ak 
zep tierte  Heinrich VI. die Entschuldigung des Hochmeisters, daß  es ihm nicht möglich 
gew esen  sei, einen Konsens über d ie  Abhaltung einer U trech ter Tagfahrt vor dem ver 
e inbarten  Termin (29.9 1452) herbeizuführen, und erklärte sich  damit einverstanden, 
daß d e r  Hochmeister seine Bem ühungen bis zum 2.2.1453 fortsetzte: HR 2.4.133, S. 
93. Am 21.11.1452 nahm Ham burg d ie  für den 23.4.1453 vorgesehenen  Utrechter Ver 
handlungen an: HR 2.4.124, S. 88.
138

G StA HA XX Urkk Schbl. 86,13. Regest: HR 2.4.101, S. 74f. H ierzu vgl. die Korre 
spondenz über den Fall Martin Nabit, dessen Schiff von Lübecker Ausliegern gekapert 

und nach Lübeck gebracht wurde, obw oh l keine Engländer und keine englischen Gü 

ter an Bord  waren: HR 2.4.105-6, S. 75f.; HUB 8.160, S. 119; 179, S. 133; 185, S. 135f.; 

189, s. 137; LUB 9-102, S. 105f.; H U B  8.200, S. 143; 206-8, S. 149f.; LUB 9.121, S. 128; 
und H U B  8.288, S. 201.
139

K ölns Bitte vom 27.5.1452: LUB 9-89, S. 97 u n d  K u s k e  2.69, S. 31. L ü b e c k s  A n tw ort 

am 1.9.1452: LUB 9.100, S. 104 und HUB 8.178, S. 133.
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23 4.1453 zu besenden.140 Der Mißerfolg der Lübecker Maßnahmen 
trieb die Ratsherren der Travestadt zur perfidesten all ihrer Machen 
schaften: Sie riefen zum 22.4.1453 einen allgemeinen Hansetag in Lü 
beck aus, den ja die zuiderseeischen Städte und Köln schon lange 
gefordert hatten. Man sollte also genau einen Tag vor Beginn der Ut 
rechter Verhandlungen in Lübeck Zusammenkommen. Zudem deute 
ten die Lübecker ihre Bereitschaft an, au f diesem Hansetag ernsthaft 
über bedeutende Konzessionen in der Englandpolitik zu verhandeln. 
Zwar lehnten sie am 9.12.1452 die Teilnahme an den Utrechter Ge 
sprächen ab, stellten dem Hochmeister jedoch in Aussicht, preußische 
Diplomaten zum Abschluß eines Abkommens mit England zu bevoll 
mächtigen.141 Am 24 3-1453 betonten sie in einem Brief an den Hoch 
meister ihre Bereitschaft, auf dem Lübecker Tag mit den preußischen 
Ratssendeboten über das Ein- und Durchfuhrverbot des englischen 
Tuches und die dänische Sundsperre zu beraten.142 Angesichts der 
Lübecker Werbung ist es nicht überraschend, daß sich die preußi 
schen Städte mit dem Hochmeister am 14.1.1453 darauf einigten, den 
Lübecker Hansetag am 22.4.1453 zu besenden und den englischen 
König um eine erneute Verschiebung der Utrechter Verhandlungen zu 
bitten. Die Preußen wollten durch diesen Schritt die Einwilligung aller 
Hansestädte zu diesen Unterredungen gewinnen, zumal einige hierzu 
noch keine Position bezogen hatten. Außerdem sollten die hansischen 
Gesandten dort ernannt werden.143 Doch die Kölner durchschauten 
die Lübecker Machenschaften und lehnten die Teilnahme am Hanse-

. .  i44
tag ab, weil dies d ie Utrechter Verhandlungen gesprengt hatte.

In der Tat brachte die Kölner Weigerung sowohl die preußischen als 
auch die Lübecker Pläne zu Fall. Der Hansetag war zu schwach be 

140 Hamburg teilte d em  Hochmeister die Lübecker Ablehnung der Verhandlungen am 
21.11.1452 mit: HR 2.4.124, S. 88. Vgl. auch d ie Schreiben der livländischen an die 

wendischen Städte vom  21.8.1452 (HR 2.4.114, S. 81 ) und von Danzig an Hamburg 

und Bremen: HR 2.4.114, S. 82.

141 HR 2.4.127, S. 89f. Vgl. auch das Schreiben an Hamburg: HR 2.4.128, S. 90.

142 HR 2.4.153, S. 104.
143 Beschluß des preußischen Städtetags vom 14.1.1453: HR 2.4.134, S. 93-5 und T o e p - 

pen, 3, S. 555f. S.a. den  Brief des Hochmeisters an Heinrich VI. und K öln  vom 

14.1.1453: HR 2.4.135, S. 95. Am 10.3.1453 akzeptierte der König die Verschiebung der 
Verhandlungen und verlängerte das Geleit bis zum 29-91453: HR 2.4.150, S. 103- Ab 

sichten des Hochmeisters: HR 2.4.156, S. 106 (4.4.1453).

144 Vgl. Kölns Schreiben vom 31 1 1453 an Lübeck: HR 2.4.146, S. lO lf. Am 2.31453 
lud Lübeck die K ölner erneut auf den Hansetag (H R  2.4.149, S. 103), doch lehn te  Köln 

am 4.4.1453 endgü ltig ab: HR 2.4.155, S. 105f-
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sucht, um beschlußfähig zu sein. Am 11.6.1453143 teilte der Hochmei 
ster Heinrich VI. mit, daß sich die preußischen Hoffnungen auf dem 
Lübecker Hansetag zwar nicht erfüllt hätten, daß er  aber eine Eini 
gung auf dem Bremer Hansetag am 9.10.1453 erwarte. Er bat um Ver 
längerung des Geleits für d ie preußischen Englandfahrer um weitere 
drei Jahre bis zum 29 9.1456 und bot gleiches für die englischen 
Preußenfahrer an. Der König entsprach dieser Bitte am 28.8.1453,144 
nahm aber die Lübecker Kaufleute von seinem Geleitschutz aus.

In den Monaten vor dem geplanten Bremer Hansetag bemühte sich 
der Danziger Rat um Unterstützung für den Vorschlag, auch bei einer 
Lübecker Weigerung mit England zu verhandeln. Da der Bremer Tag 
nicht zustande kam, wurde die Angelegenheit auf einen zum 6.12.1453 
einzuberufenden Hansetag in Lübeck verschoben.147 Dort gelang es 
den Danzigem, die entscheidende Wende herbeizuführen. Unter dem 
Druck Hamburgs und der preußischen Städte gab sich Lübeck ge 
schlagen, zog das Verbot der Ein- und Durchfuhr des englischen Tu 
ches zurück und willigte in eine neue Verhandlungsrunde mit den 
Engländern ein, die am 1.5.1454 eröffnet werden sollte.148 Soweit kam 
es allerdings nicht. Der Unmut der preußischen Städte149 entlud sich 
plötzlich Anfang 1454 in einem Aufstand gegen d ie  Herrschaft des 
Deutschen Ordens.150 Der Ausbruch des Dreizehnjährigen Krieges 
verhinderte die geplanten Verhandlungen mit den Engländern und 
änderte die innerhansische politische Landschaft nachhaltig.

V .7 .4 : D e n o u e m e n t  (1 4 5 4 -6 )

Anfang 1454 stand die Hanse vor großen Problemen. Das englische 
Parlament hatte am 28.3-1453 erneut die hansischen Englandfahrer 
zur Entrichtung von Tunnage und Poundage verpflichtet151 und den

145
PRO, SCI/57/75 ist datiert, das Konzept (GStA OBA 10500) dagegen  nicht. Das von 

Jo a c h im -H u b a t s c h , Bd. 1, Nr. 10500 angegebene Datum (1450) is t  falsch. Vgl. auch HR 
2.4.170, S. 116.

HR 2.4.177, S. 117 und HUB 8.280-1, S. 196f. Vgl. auch H R  2.4.176, S. 117 und 
HUB 8.285, S. 199f-
147

HR 2.4.168-9, S. 116. Vertagung d er  Angelegenheit au f den  Lübecker Hansetag am 
6.12.1453: HR 2.4, S. 126.
148

HR 2.4.196 § 32, S. 132 und HR 2.4.198, S. 138f.
149

Vgl. T o e ppe n  4, S. 21-5 und D o l l in g e r , S. 377.

150 Vgl. HR 2.4.218, S. 153-6 und H R  2.4.224, S. 159- A llgem ein  dazu: Bruno Sc h uma- 

c h e r , Geschichte Ost- und Westpreußens, Würzburg 41959 u n d  Sims o n , Danzig im 
Dreizehnjährigen Krieg.

151 RP 5, S. 228.
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König ermächtigt, die Handelssubsidien bis zu seinem Lebensende zu 
erheben. Im Herbst 1453 teilte der Deutsche Kaufinann in London 
dem Danziger Rat seine Hoffnung mit, im Laufe der Zeit von Tunnage 
und Poundage befreit zu werden. Es sei allerdings momentan zweck 
los, eine entsprechende Petition einzureichen, denn der König be 
fürchte, daß das Parlament dann die Bewilligung ganz zurücknehmen 
würde.152 Das Parlament tagte mit Unterbrechungen bis Ostern 
1454,153 und erst am 1.6.1454 konnte das Kontor die Befreiung von 
Tunnage und Poundage erbitten. Der Kronrat machte seine Genehmi 
gung allerdings von  zwei Bedingungen abhängig. Zum einen galt die 
Befreiung nur für drei Jahre (3.4.1454-3-4.1457), wohingegen d ie Be 
willigung der Handelssubsidien unbefristet war, und zum anderen galt 
sie nicht für Lübecker Kaufleute.154

Doch das gravierendste Problem für die anglo-hansischen Bezie 
hungen lag darin, daß eine Einigung mit England unbedingt erforder 
lich war, Verhandlungen aber durch den Dreizehnjährigen Krieg ver 
hindert wurden. In  einem Rechtfertigungsbrief vom 15-2.1454 hatten 
die preußischen Städte die Gründe für ihren Abfall vom Deutschen 
Orden genannt und der Aufnahme von anglo-hansischen Verhandlun 
gen zum vorgesehenen Termin (1.5-1454) zugestimmt.155 Doch hierin 
lag das Problem für die übrigen Hansestädte. Wie das Londoner Kon 
tor am 5.6.1454 feststellte, galten die meisten englischen Beschwerden 
den Preußen.156 Es gab jedoch seit Ausbruch des Krieges nicht mehr 
die Preußen’, sondern nur den Hochmeister und den Deutschen Or 
den auf der einen und die preußischen Städte auf der anderen Seite. 
Die englischen Beschwerden bezogen sich allerdings etwa gleichmä 
ßig auf beide. Somit war eine tragfahige Einigung mit den Engländern 
nur dann möglich, wenn man die Kriegführenden an den Verhand 
lungstisch brachte. Solange die Kämpfe andauerten, war dies unmög 
lich. Es stellte sich rasch heraus, daß die militärische Lage der preußi 
schen Städte derart prekär war, daß sie nicht einmal imstande waren, 
ihre Sendeboten zu den vereinbarten Verhandlungen zu schicken.

152 HUB 8.285, S. 199f. (20.9.1453). Verwendungsschreiben des Hochmeisters: HUB 

8.298, S. 207 (5.11.1453).

133 HBC, S. 570.

134 PRO, E28/84/39-

135 HR 2.4.218, S. 153-6. Vgl. auch HR 2.4.224, S. 159-

136 HR 2.4.236, S. I6 2 f.

137 HR 2.4.355, S. 269.
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Vorerst bemühten sich d ie übrigen Hansestädte, Termin und Ta 
gungsort für die anglo-hansischen Unterredungen zu vereinbaren. Im 
Juni 1454 beschloß ein Lübecker Hansetag, dem  König neue Ver 
handlungen anzubieten.158 Am 8.7.1454 schlug man vor, am 8. oder 
29.9.1455 die Gespräche in Lübeck oder Hamburg aufzunehmen.159 
Der König lehnte am 5.12.1454 die vorgeschlagenen Verhandlungsorte 
ab: Lübeck sei manifeste in im ico ru m  nostrorum sedes, und Hamburg 
liege zu nahe an der Travestadt. Statt dessen schlug er England vor160 
Am 15.6.1455 mußten die preußischen Städte allerdings ihre Teil 
nahme aufgrund der militärischen Lage absagen.161 Da es nun zu kei 
nen Gesprächen kommen würde, regte Danzig einen acht- bis zehn 
jährigen Waffenstillstand an, während dessen die Kaufleute in den 
vollen Genuß ihrer Privilegien kommen und die Handelsbeziehungen 
auffechterhalten werden sollten. In den nächsten Wochen schrieben 
Hamburg und Köln an Heinrich VI., um Danzigs Vorschlag zu unter 
stützen. 162 Allerdings hatten die drei Städte den König darum gebeten, 
Lübeck in den Waffenstillstand einzubeziehen. Heinrich VI. machte 
am 28.10.1455 seine Zustimmung davon abhängig, daß die Travestadt 
den Waffenstillstand formal annehmen und seine Untertanen befreien 
würde.163 Von diesem Moment an wuchs der Druck auf Lübeck stän 
dig.164 Nach Gesprächen mit den wendischen Städten165 willigten die 
Lübecker am 7.1.1456 in den Vorschlag ein und versprachen, während 
der achtjährigen Frist Verhandlungen mit England über den gegensei 
tigen Schaden aufzunehmen.166 Die Nachricht vom Einlenken Lübecks 
erreichte England am 14.2.1456. Just an diesem Tag wurden Writs 
ausgestellt, durch die Heinrich VI. sämtliche Hansekaufleute -  auch

J HR 2.4.248 §8, S. 179.
1 39

HR 2.4.263, S. 196. Entsprechende Mitteilung an die abwesenden Städte (HR
2.4.264, S. 196) und Kölns Antwort am 5.8.1454: HR 2.4.286, S. 215.
160

HR 2.4.304, S. 226 und LUB 9.206, S. 208f.

161 HR 2.4.355, S. 269.

B rie f des Hamburger Rats vom  30.7.1455: StA Köln, Hanse III.K.3, Bl. 40 (Regest: 
HR 2.4.363, S. 271). Kölns Schreiben vom  9-9 1455: HR 2.4.364, S. 271f. Vgl. auch HR 
2.4.363, S. 271.

163 HR 2.4.399, S. 286.
164 _ .

Vgl. den  Brief vom Londoner K on to r an Lübeck am 6.11.1455 (H R  2.4.400, S. 286f.) 
und von  Hamburg am 3.12.1455: HR 2.4.401, S. 288.

Rostock (HR 2.4.403, S. 289) und Wismar (HR 2.4.413, S. 2 9 3 ) befürwortetenden 
Waffenstillstand.

166 PRO, E30/442.
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die Lübecker -  von  Tunnage und Poundage für die Zeit des Waffen 
stillstands befreite,167 der am 1.3-1456 verkündet wurde.168 D er Lü 
becker Alleinkrieg gegen England war beendet.

V.8: Die  l e t z t e n  Ja h r e  b is  z u m  Fr ie d e n  v o n  U t r e c h t  (1456-74)

Die Jahre bis zum Staatsstreich Edwards IV. am 4.3.14611 brachten 
keine neuen Verhandlungen zwischen England und der Hanse und 
wenige Entwicklungen in den Beziehungen. Zwar wurde am 23.7.1458 
eine hansische Baienflotte durch ein englisches Geschwader unter 
Führung des Earl o f  Warwick gekapert, aber die Spannungen ließen 
sich vorläufig beilegen, vornehmlich weil die nichtgeschädigten Han 
sestädte dringend eine Fortsetzung der friedlichen Handelsbeziehun 
gen wünschten und Lübeck, das 18 Schiffe verlor und damit Hauptge 
schädigter war, zum Frieden mahnten.2 Eine Woche nach dem Über 
fall ernannte Heinrich VI. eine Untersuchungskommission, die bis zum 
13 8.1458 einen Bericht vorzulegen hatte.3 Obwohl man in den fol 
genden Monaten viel über den Angriff korrespondierte, wurde d ie Ka 
perung nicht als eine Verletzung des Waffenstillstands betrachtet. Am 
26.2.1459 teilte Heinrich VI. dem Lübecker Rat mit, daß es ihm nicht 
gelungen sei, die Wahrheit über den Überfall herauszufinden. Da die 
Schuldigen nicht zu identifizieren seien, sehe er sich genötigt, alle 
bislang inhaftierten Engländer aus der Haft zu entlassen.4 Am 2.4.1459 
nahm er darüber hinaus in einem Brief an den Lübecker Rat den Earl 
ofWarwick von jeglicher Schuld aus.3

167 PRO, E159/233 RP m 2 (Ipswich), m 2d (L on d on ), m 3 (Southampton und Boston), 

m 3d (Sandwich und H ü ll), m 4 (Lynn) und m 4d (Plymouth).

168 HUB 8.446, S. 293- Vgl. auch HR 2.4.451-2, S. 318f.

1 Dazu s. G r if f it h s , H enry VI, S. 854-63; W o l f f e , H en ry  VI, S. 313-32 und d ie  dort zi 
tierte Literatur. G rundlegend zu Edward IV.: Cora L. Sc o f ie l d , The Life and Reign of 
Edward the Fourth, K in g  o f  England and o f  France and Lord o f Ireland, 2 Bde., London 

1923 und Charles Ross, Edward IV, London 1974.

2 Vgl. HR 2.4.667-8, S. 474-6. Auf Wunsch des Ältermanns des Londoner Kontors 
wurde ein Transsumpt des Waffenstillstands am 5-12.1458 ausgestellt: HR 2.4.669, S. 
476 und HUB 8.745, S. 464. Danziger Stellungnahme vom 19.12.1458: HR 2.4.670, S. 

476. Vgl. auch HR 2.4.671, S. 476f.

3 CPR 1452-61, S. 443 und HR 2.4.666, S. 473f- D e r  Bericht ist allerdings n icht erhal 

ten.

4 HUB 8.769, S. 480.
5 HUB 8.780, S. 484-6. Vgl. auch HUB 8.772, S. 481. Erwähnenswert ist die Ernennung 
(30.3.1460) und Vereid igung (4.4.1460) des Lon don er Aldermans William M arow e zum 

'hansischen A lderm an’ : HUB 8.888, S. 549 und 892, S. 550f.



Obwohl die zweite Kaperung einer hansischen Baienflotte keine 
unmittelbaren Auswirkungen auf die Beziehungen zu England hatte, 
wurde der Vorfall nicht vergessen.6 Sobald es zu Differenzen mit dem 
neuen König Edward IV. kam, forderte der Lübecker Rat Schadener 
satz für die Angriffe auf d ie Baienflotten (1449, 1458). Weil die Lü 
becker die Zahlung -  oder zumindest die verbindliche Zusicherung -  
einer angemessenen Entschädigung zur Vorbedingung von Verhand 
lungen mit der englischen Regierung machten, kamen jahrelang keine 
Unterredungen zustande. So waren die hansischen Privilegien und der 
gewannträchtige hansische Englandhandel gefährdet. Auch nach dem 
Sturz des Hauses Lancaster setzte die Travestadt ihre eigenwillige 
Englandpolitik fort.

Doch Lübeck war nicht d ie einzige Hansestadt, d ie die Interessen 
ihrer Bürger auch nach dem  Thronwechsel in England zielstrebig - 
und auf Kosten anderer Hansestädte -  verfolgte. Das Festhalten der 
großen hansischen Stadträte an ihren bisherigen Zielen und Strategien 
in der Englandpolitik, ja sogar ihre Ruppigkeit im Umgang mit den In 
teressen anderer Hansestädte ist nichts Überraschendes. Die geogra 
phische Spezialisierung der hansischen Englandfahrer und der unter 
schiedliche Erfolg im Englandhandel hatten eine Situation geschaffen, 
die d ie Politik der einzelnen Stadträte bestimmte. D ie Kölner handel 
ten so gut wie ausschließlich mit London, stellten die Mehrheit der 
Stalhofinsassen und waren sehr erfolgreich. Höchstes Ziel des Kölner 
Rats mußte demnach sein, den gewinnbringenden Englandhandel auf 
rechtzuerhalten. Lübeck hatte aber infolge der Kaperung der Baien 
flotte i.J. 1449 auf den Englandhandel verzichtet, und es mußte daher 
sein vorrangiges Ziel sein, eine Entschädigung der Baienfahrer durch 
zusetzen. Die Danziger und Preußen schwankten: Sie hofften auf das 
große Geschäft in England und fürchteten gleichzeitig die englische 
Konkurrenz in Preußen. Waren die politischen Kosten einer Duldung 
der englischen Konkurrenz hoch, so traf dies ebenso für die potenti 
ellen Konsequenzen einer Pressionspolitik zu. Daher bestimmten die 
Ereignisse die Danziger Politik. Waren die Engländer zu erfolgreich, so 
reagierte der Rat mit Pressionen. Gefährdete Lübeck den Fortbestand 
der anglo-hansischen Wirtschaftsbeziehungen, so schwenkten die 
Danziger auf eine Beschwichtigungspolitik um.

In den Jahren nach dem Wechsel auf dem englischen Thron änderte 
sich nichts an den wirtschaftlichen Grundlagen der Englandpolitik der 
einzelnen Hansestädte. Nach w ie vor hielten sich d ie  Lübecker weit 

698 D ie d ip lo m a t is c h e n  B e z ie h u n g e n , 1368-1474

S. z.B. HUB 9-387, S. 246-9, bes. S. 248 (12.8.1467).
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gehend aus dem Englandhandel heraus. Der Kölner Handel florierte 
mit einem Jahresumsatz von über £20.000.7 Bis zum Friedensschluß 
zwischen Polen und dem Deutschen Orden am 19.10.14668 war Dan 
zig nur wenig an den anglo-hansischen Auseinandersetzungen betei 
ligt. Die Stadt bemühte sich jedoch, d ie  hansischen Privilegien in 
England zu erhalten,9 um sich zumindest d ie Möglichkeit auf Gewinne 
im Englandhandel nach Beendigung des Krieges offenzuhalten.

Im folgenden werden die anglo-hansischen Beziehungen bis zum 
Frieden von Utrecht (28.2.1474)10 in Umrissen dargestellt. Dabei soll 
gezeigt werden, wohin die englandpolitischen Strategien, die späte 

Bostoner Außenhandel: G r a y , Tables, in: P o w e r  und P o s t a n , Hgg., English Trade in 
the Fifteenth Century, S. 331. Zwischen dem  21.11.1449 und dem 2.11.1474 betrugen 
die Petty-Customs-pflichtigen Ein- und Ausfuhren 0  £558. In derselben Zeit exportier 
ten die hansischen Bostonfahrer 153 Laken jährlich. In diesem Zusammenhang ist die 
Vermutung des D anziger Rats aufschlußreich, daß d ie  Schärfe der Lübecker England 
politik daher rührte, daß  die Lübecker im Englandhandel wenig zu verlieren  hatten: 
HR 2.6.485 § 1, S. 453f- (1471/2). Zum Kölner H an del vgl. die Abrechnungen des  Lon 
doner Kontors über d ie Schoßzahlungen in d en  Jahren 1466/7 und 1467/8 
(Abrechnungszeitraum: 25.3.-24.3.): 1466/7 betrugen  die Schoßeinnahmen alle in  für 
den Export £147 6s lO d , was Ausfuhren im W ert v o n  £35.362 entspricht: HUB 9-439 $ 
1, S. 295. Im fo lgen den  Jahr beliefen sich d ie Schoß- und Brücheinnahmen a u f £194 
12s 9d (HUB 9-440 § 2, S. 300), was einem Handelsumsatz von £46.713 entspricht. 

Gegen Ende d.J. 1468 betonten die Kölner in e in e r  Denkschrift, daß sie über die 
Hälfte aller Schoßzahlungen geleistet hatten: H UB 9-537 § 13, S. 403- Am 15.2.1469 
erhielten die Kölner Tallies für ihren Anteil an d en  £1000, die das Londoner Kontor 
zwangsweise an Edward IV. geliehen hatte. D ie Beteiligung der einzelnen Kaufleute an 
diesem Darlehen e r fo lg te  nach Maßgabe des Um satzes na antale des schotboicks van 
anno 66 und 67, a lso  gerade aus den Jahren, fü r d ie  Abrechnungen des Deutschen 

Kaufmanns vorliegen . V on  den £1000 hatten d ie K ö ln er £516 bezahlt (51,6% des Eng 

landhandels aller H ansen, 25.3.1466-24.3.1468). D er Kölner Englandhandel betrug 
demnach insgesamt £42.351 oder £21.175 jährlich. Hierbei ist zu bedenken, daß die 
hansischen Einfuhren d.J. 1466/7 nicht berücksichtigt werden konnten, weil d e r  ent 

sprechende Schoßbetrag in der Abrechnung des K on tors  fehlt.

8 Toeppen, 5, S. 180ff. und HR 2.5.811, S. 598ff.

9 S. HR 2.5.168, S. 97; 176-7, S. 101f.; 347, S. 250; 559-60, S. 421 (vgl. hierzu aber die 
Position des Rats, d e r  betonte, daß die Danzig und  Preußen betreffenden Fragen in 
Hamburg nicht entsch ieden  werden durften, da d ie  Danziger nicht anwesend waren. 
Die Engländer sollten  nach Danzig zu Verhandlungen mit König Kasimir kommen); 

648-9, S. 461; 811, S. 598ff.
Zu den Utrechter Verhandlungen: Klaus Fr ie d l a n d , Bearb., Frühformen englisch 

deutscher Handelspartnerschaft. Referate und Diskussionen des hansischen Symposi 

ons im Jahre der 500. W iederkehr des Friedens v o n  Utrecht in London vom 9- bis 11. 
September 1974 = Q F h G  NF 23, Köln/Wien 1976, bes. die Aufsätze von  Fo w l e r  (S. 9- 

24) und Ne u ma n n  (S. 25-59).
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stens seit 1449 in Lübeck, Köln und Danzig aufgrund der wirtschaftli 
chen Interessen der jeweiligen Bürger entstanden waren, die Stadträte 
und die Gesamthanse führten.

v.8.1: D e r  Pr iv i l e g ie n s t r e i t  (1461-7)

Der Thronwechsel am 4 3-1461 änderte nichts an den Zielen der 
englischen Regierung im Hinblick auf die Hanse und Preußen. Die 
Krone versuchte in erster Linie die Rechte des Englischen Kaufmanns 
durchzusetzen, die im Vertrag von London (22.3-1437) vereinbart 
worden waren, aber infolge der Nichtratifizierung durch den Hoch 
meister nicht in Anspruch genommen werden konnten.“  Ein weiteres, 
schon früher genanntes Z iel der Krone war es, den  Hansen die Ein 
fuhr von Waren aus nichthansischen Gebieten zu untersagen.12 
Schließlich verlangte man Schadenersatz und Anerkennung der Rezi 
prozität, was notfalls durch die Ausstellung von Kaperbriefen und den 
Entzug der Rechte des Deutschen Kaufmanns erreicht werden sollte.

Neu war hingegen die eingeschlagene Taktik. A u f Drängen des Lon 
doner Rats13 verweigerte Edward IV. dem Deutschen Kaufmann 
zunächst die Bestätigung seiner Privilegien, weil zuvor die Beschwer 
den der englischen Preußenfahrer auf dem kommenden Parlament14 
gehört werden sollten. Zudem wollte die Krone wissen, welche Städte 
der Hanse angehörten, welchen Landesherren sie unterstanden und 
ob sie der Krone helfen würden, Bündnisse mit diesen Herrschern 
abzuschließen.15 Anstatt der erhofften Privilegienbestätigung wurde 
den Hansen lediglich der zeitlich befristete Genuß ihrer Rechte bis 
zum 2.2.1462 gewährt.16 Zugleich bat der König, d ie englischen Be 
schwerden dem Hansetag zu übermitteln.17 Ebenso w ie seine Vorgän 
ger versuchte er also, durch die Weigerung, die hansischen Privilegien 
zu bestätigen, die preußische Regierung zu Zugeständnissen zu bewe 
gen. Hatten aber frühere Könige (z.B. Heinrich IV. i.J. 1399) die Privi 

11 HR 2.5.147, S. 87f.

12 HR 2.5.147, S. 88.

13 Vgl. HR 2.4.173, S. 100 und HR 2.5.146-7, S. 87f.

HR 2.5.169, S. 96. Vgl. auch H R  2.5.173, S. 100 mit Anm. 2 s o w ie  HR 2.5.171, S. 99f- 
Sitzungsdauer des am 23.5.1461 einberufenen Parlaments: 4.11.-21.12.1461: HBC, S. 
570. Edward IV. wußte also vom  bevorstehenden Parlament, bevor der Deutsche 
Kaufmann ihn um die Bestätigung d e r  Privilegien bat.

15 HUB 8.1067, S. 638f.

16 HR 2.5.147, S. 87f.

17 HR 2.5.147, S. 88 und HUB 8.1067, S. 638f.
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legienbestätigung an gewisse Bedingungen geknüpft, um die Belange 
des Englischen Kaufmanns zu fördern, machte Edward IV. nun die 
endgültige Bestätigung der hansischen Vorrechte vom Zustandekom 
men von anglo-hansischen Verhandlungen abhängig.18 Die Rechtsun 
sicherheit des Deutschen Kaufmanns, dem  immer ein Stichtag vor Au 
gen stand, an dem er all seine Privilegien verlor, diente dabei als An 
sporn.

Auf die Mitteilung des bevorstehenden Verlustes der Privilegien rea 
gierten die Stadträte von Köln, Danzig und Lübeck erwartungsgemäß. 
Köln hatte sich schon lange als Sprecher des Londoner Kontors ver 
standen19 und bemühte sich bald nach Empfang des Monitums aus 
dem Stalhof um den Erhalt der hansischen Privilegien. Die Kölner 
Ratsherren sorgten zunächst für ein kaiserliches Verwendungsschrei 
ben20 und beriefen innerhalb von zehn Tagen eine Versammlung der 
westfälischen und zuiderseeischen Hansestädte nach Wesel ein.21 Auf 
grund der von der Londoner Niederlassung gegebenen Informationen 
entwarf der Weseler Städtetag einen Brief an Edward IV., worin er um 
die Verlängerung der hansischen Privilegien bat. Als Gegenleistung 
stellte man die Entsendung von hansischen Unterhändlern in Aus 
sicht.22 Da die Vertreter des Stalhofs ohnehin nach Lübeck Weiterrei 
sen wollten, vertrauten die Ratssendeboten ihnen den Entwurf des 
Briefes an, damit sie ihn dem Lübecker Rat vorlegen konnten.

18 Die Verlängerungen der hansischen Privilegien waren: 1) am 26.12.1461 bis zum 
25.12.1462: HR 2.5.179, S. 102; 2) am 9-3 1463 bis zum 24.6.1465, vorausgesetzt, dag 
anglo-hansische Verhandlungen innerhalb des ersten  Jahres zustande kamen: HR
2.5.284, S. 197f., und 282, S. 197; 3) am 4.3.1466 bis zum 4.3.1471, wenn Verhandlun 
gen innerhalb von zw e i Jahren erfolgten: HR 2.5.770, S. 557; 4) am 4.3-1468 bis zum
24.6.1469, damit d ie Hansestädte in der Zw ischenzeit eine Gesandtschaft nach Eng 

land schickten: HR 2.6.86, S. 61; 5) am 10.5.1469 bis zum 31-8.1469, damit d ie  Hanse 

städte eine Gesandtschaft schickten: HR 2.6.218, S. 190.

9 Dies war verständlich, weil die Mehrheit der Insassen des Londoner Kontors Kölner 

waren. Kölner Kaufleute stellten noch i.J. 1468 ca. 50% der Belegschaft des Stalhofs. 
HUB 9, S. 339 Anm. 1 listet 32 Insassen namentlich auf: 15 Kölner (46,9%), 5 Danziger 
(15,6%), je 2 aus D inant und Nimwegen (je  6,25% ), und je 1 aus Lübeck und Soest 
(3,125%). 4 Kaufleute waren nicht lokalisierbar. Es ist zu bedenken, daß zu diesem 
Zeitpunkt (24.7.1468) v ie le  Kölner wegen der Heiligtumsfahrt nach Aachen abwesend 

waren: HUB 9.482 § 4, S. 340.

20 Monitum: HUB 8.1067, S. 638f. (Absendetag: 15-8.1461; Ankunft: 3 18 .). Verwen 

dungsschreiben: HUB 8.1079, S. 647.
21 Rezeß: HR 2.5.161, S. 91-5. Kölner Einladungen: H R  2.5.150-1 und 154, S. 89-

22 HR 2.5.161 § 7, S. 93. Briefentwurf: HR 2.5.165, S. 96.
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Als das Schreiben des Londoner Kontors in Danzig eintraf, veran 
lagte der Rat König Kasimir von Polen, einen Verwendungsbrief an 
Edward IV. abzusenden, in dem der polnische König für die Bestäti 
gung der Privilegien des Deutschen Kaufmanns plädierte.23 Gleichzei 
tig wandte sich der Danziger Rat an das Londoner Kontor und an Lü 
beck, um sich für eine Beilegung des anglo-lübeckischen Streits als 
wichtigste Voraussetzung für die Bestätigung der hansischen Privile 
gien einzusetzen.24

A u f Vorlage des Entwurfs des Weseler Städtetags hin erklärte Lübeck 
in einem Schreiben an Köln vom 510.1461, warum Verhandlungen 
mit England unannehmbar waren. Die Lübecker nannten ihre Verluste 
bei der Kaperung der Baienflotten i.J. 1449 (100.087 LüMk oder 
£18.700) und i.J. 1458 (Verluste nicht beziffert), b e i englischen Angrif 
fen vor 1449 (25.600 LüMk oder £19 000 [sic !]) und schließlich bei 
Überfällen auf die Lübecker Bergenfahrer. Man machte deutlich, daß 
die Aufnahme von Verhandlungen zumindest von  der Aussicht auf 
eine angemessene Entschädigung abhing.25

Damit hatten sich die Befürchtungen des Danziger Rats bestätigt: 
Lübecks Englandfeindlichkeit stand der Auffechterhaltung der Privile 
gien des Deutschen Kaufmanns im Wege. Wenn es den Lübecker Rats 
herren nicht bereits klar war, daß die Bestätigung der hansischen 
Sonderrechte nicht ohne Verhandlungen mit der Krone zu erreichen 
war,26 so stellte dies der Deutsche Kaufmann am 5.2.1462 in einem 
Schreiben an Lübeck explizit fest.27 Dennoch weigerte sich der Lü 
becker Rat, die Teilnahme an solchen Gesprächen in Betracht zu zie 
hen oder gar vorbereitende Schritte zu unternehmen.28 Daß diese Hal 
tung die hansischen Privilegien gefährdete, war den  Lübeckern mit Si 
cherheit bewußt, denn schließlich hatte der Danziger Rat am
10.11.1461 mit aller Deutlichkeit daraufhingewiesen.29

24 B rief: HR 2-5 l6 6 > s- 97 (12.9.1461). Danzigs Mitwirkung: H R  2.5.167-8, S. 97.

Danzigs Brief an Lübeck: H R  2.5.167, S. 97 (26.9.1461) und  an den Deutschen 
Kaufmann: HR 2.5.168, S. 97 (27.9.1461).

26 HR 2 '5 ' l 69’ s - 99. Vgl. auch Ham burgs Haltung: HR 2.5.170, S. 99.

H ierzu  vgl. HR 2.5.117, S. 60f.; H R  2.5.121 § 11, S. 66 ; HR 2.5.263 § 2, S. 179 sowie 
HR 2.5.171-2, S. 99f.

28 HR 2 '5 '206, S' 123' V8!' auch H U B  8-1110, S. 664f. (28.1.1462).
S. z.B . HR 2.5.218, S. 132.

9..HR 2 5176' S- 101 ( an Lübeck ), 177, S. 102 (an H am bu rg) und 178, S. 102 (an
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Als der Stichtag (2.2.1462) nahte, wandte sich der Kölner Rat an den 
König, um eine Bestätigung oder zumindest eine Verlängerung der 
hansischen Privilegien bis Michaelis zu erbitten, damit die Hansestädte 
sich versammeln und notfalls eine Gesandtschaft für Verhandlungen 
vorbereiten konnten.30 Nach Vorlage dieses Briefes sowie von Ver 
wendungsschreiben von Kaiser Friedrich und König Kasimir konnte 
das Londoner Kontor am 22.12.1461 eine Verlängerung bis zum
25.12.1462 erreichen.31 Trotz dieses Teilerfolgs mußte der Deutsche 
Kaufmann berichten, daß König und Kronrat unmißverständlich klar 
gemacht hatten, daß eine weitere Verlängerung nur in Frage kommen 
würde, wenn d ie Hansestädte eine Gesandtschaft nach England 
schickten, die vermutlich über die englischen Beschwerden und Desi 
derata verhandeln sollte.32

Die Darstellung der Lage des Deutschen Kaufmanns durch drei Ab 
geordnete des Londoner Kontors vor dem Weseler Städtetag am
14.3.1462 veranlaßte Köln und die anderen Städte zu handeln. Es war 
den Ratssendeboten klar, daß eine dauerhafte Lösung nur dann er 
reicht werden konnte, wenn sich die Preußen an den anglo-hansi 
schen Verhandlungen beteiligten, dar d ie  Ingelscben ore meeste be- 
driiff in der hensze hebn.li Doch war damit nicht zu rechnen, solange 
der Dreizehnjährige Krieg noch wütete. Daher entschied man sich für 
eine Notlösung: Zw ei Kölner und ein Nimwegener wurden beauftragt, 
mit Edward IV. zu verhandeln, um die Frist um eyn tiit van ja re n  zu 
verlängern, damit die Hansestädte in der Zwischenzeit eine Einigung 
über eine Tagfahrt mit England erreichen konnten.34 Man bat den 
Klerk des Londoner Kontors, der als Repräsentant des Stalhofs in We 
sel war, eine Mitteilung über die Absendung der Gesandtschaft nach 
Lübeck und Danzig zu bringen und sie zur Teilnahme an der Botschaft 
einzuladen. Die Ratssendeboten können sich jedoch keine allzu 
großen Hoffnungen gemacht haben, denn sie beschlossen auch, selbst 
im Falle einer Absage aus diesen Städten die Gesandtschaft durch- 
zuführen. In ihrem Schreiben an den Lübecker Rat erklärten die Rats 
sendeboten, daß der drohende Verlust der hansischen Privilegien

30 HR 2.5.175, S. 101. Vgl. Hamburgs Ratschlag am 11.10.1461: HR 2.5.170, S. 99- Ver 
wendungsbriefe des Kaisers: HUB 8.1079, S. 647; und  Kasimirs: HR 2.5166, S. 97.

31 HUB 8.1098, S. 659. Vgl. auch 1099, S. 659 und H R  2.5.179, S. 102.

32 Vgl. die Briefe des Deutschen Kaufmanns an K ö ln  am 28.1.1462 (HUB 8.1110, S. 

664f.) und Lübeck am 5-2.1462: HR 2.5-206, S. 123-

33 HR 2.5.211 §2 , S. 126.

34 HR 2.5.211 §2 , S. 127.
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keine Zeit lasse, um einen Konsens unter den Hansestädten herbeizu 
führen. Dennoch sei die Einberufung eines allgemeinen Hansetags zur 
Erörterung der englischen Frage erforderlich: Lübeck möge folglich 
einen solchen Tag nach Bremen ausschreiben. Drei Wochen später 
lehnte der Lübecker Rat dieses Ansinnen mit dem Hinweis auf die ei 
genen Verluste ab.35

Trotzdem begaben sich die Gesandten, wie geplant, nach London, 
w o sie wohl Mitte November ankamen36 und noch vor Ablauf der Gel 
tungsdauer der hansischen Privilegien am 25-12.1462 eine Verlänge 
rung bis Ostern (10.4.1463) erreichen konnten. Kurz vor diesem Fest 
verlängerte Edward IV. d ie Frist bis zum 24.6.1465,3 allerdings unter 
der Bedingung, daß die Hansestädte innerhalb des ersten Jahres eine 
allgemeine Tagfahrt unter Beteiligung der Preußen, Dänen und Lü 
becker zustande brachten.38

Somit stellte sich mit erhöhter Dringlichkeit für d ie Hansestädte die 
Aufgabe, sich über Ort und Zeit der Verhandlungen mit England zu 
einigen.39 Nachdem sich die Danziger mit der Ausschreibung einer 
Tagfahrt einverstanden erklärt hatten,40 schlugen die Ratssendeboten 
auf dem Lübecker Städtetag am 31-8.1463 die Aufnahme von Gesprä 
chen zwischen England, Dänemark, Preußen und der Hanse am 
24.6.1464 in Hamburg oder in Lübeck vor.41 Am 15 3.1464 akzeptierte 
Edward IV. diesen Vorschlag, und am 30.4.1464 konnte Lübeck die 
Hansestädte zur Teilnahme an der Tagfahrt auffordem .42 Die Hambur 

53 B rie f an Lübeck: HR 2.5.212, S. 131. Ablehnung: HR 2.5.218, S. 132. Hamburgs 
Stellungnahme: HR 2.5.220, S. 132. Kölns Antwort: HUB 8.1182, S. 730f.
36

Gesandte: Dr. Johann Frunt aus Köln und der N im w egener Ratsherr Heinrich Apel- 
tern. Über die Gesandtschaft: H U B  8.1177, S. 729; 1185, S. 733f.; HR 2.5.273-81, S. 
194-7; HUB 8.1192, S. 736L; 1199, S. 739f. Vorstellungen des  Londoner Kontors: HR 
2.5.263, S. 178-91- Einen Anhaltspunkt für die Ankunft der Diplomaten gewinnt man 
aus d e r  Tatsache, daß Frunt d em  Kölner Rat am 2.11.1462 aus Antwerpen schrieb: 
HUB 8.1201, S. 740f.

Verlängerungen: bis Ostern 1463: HR 2.5.283, S. 197; b is  zum 24.6.1465: HR
2.5.284, S. 197f.

38 HR 2.5.282, S. 197.
39

HR 2.5.285, S. 198. Beschluß und Korrespondenz des W eseler Städtetags vom 
2.5.1463: HR 2.5.317 § 3, S. 216, und  318-20, S. 216f.

40 HR 2.5.347, S. 250.
41

HR 2.5.352, S. 251 f. Es ist unbekannt, welche Städte Abgeordnete nach Lübeck 
schickten.

Annahm e durch Edward IV.: H R  2.5.540, S. 416; vgl. 354, s. 252f.; 358, S. 253; und 
536, S. 414f. Lübecks Au fforderung: HR 2.5.550, S. 4 l 9f.
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ger Tagfahrt kam jedoch nicht zustande, weil die Pest dort kurz zuvor 
ausbrach.43 Man einigte sich auf eine einjährige Verschiebung.44 Aller 
dings sind bereits im Vorfeld der Tagfahrt von 1464 Stimmen laut ge 
worden, die Böses ahnen ließen. Im Laufe von Gesprächen zwischen 
Polen und dem Deutschen Orden, zu denen der Lübecker Stadt 
schreiber Johann Bracht als Vermittler entsandt worden war, kamen 
die bevorstehenden Verhandlungen zur Sprache. Die Danziger Rats 
herren baten die Lübecker Repräsentanten um Auskunft, ob sie daran 
teilnehmen würden Der Lübecker Bürgermeister Heinrich Castorp, 
der noch am 21.4.1464 in Lübeck war,45 antwortete Anfang Mai aus 
weichend:

Wowoll de daghfard deme rade to  Lubeke were vorscreven to 
Hamborch to holdende, so en were d och  uppe de tiid, do de rades- 
sendeboden van  Lubeke togen, n ich t besloten, wer se densulfften 
dach besenden wolden edder nicht, na  deme male de Engelschen 
der van Lubeke viende weren unde in  bestände enes vredes seten, 
darinne ze unde de ere merckliken beschediget weren, jodoch  
vormodeden se z iik  des, dat de rad to  Lubeke vorbenomet sodanen 
ergemelden dagh umme des ghemenen besten willen n icht worde 
vorleggende.46

Zwei Monate vor Verhandlungsbeginn also hatten sich die Lübecker 
noch nicht definitiv für die Teilnahme entschieden, obwohl sie wuß 
ten, daß ihr Fernbleiben äußerst schwerwiegende Konsequenzen für 
den Fortbestand der hansischen Privilegien in England haben würde. 
Sie betrachteten d ie Engländer immer noch als ihre Feinde und gaben 
ihren Forderungen nach Entschädigung für die Verluste durch engli 
sche Kaperungen Vorrang vor dem Erhalt der Privilegien. Die Lü 
becker Politik hatte sich also seit April 1452 nicht geändert.

Die Fortdauer der Verhandlungen zwischen dem Orden und Polen 
verhinderte, daß Danzig an der Hamburger Tagfahrt teilnahm, wor 

43 Vgl. Kölns Schreiben vom 30.6.1464: HR 2.5.564, S. 422.

44 Köln versuchte gem äß  der Bitte der englischen Gesandten (HUB 9-119, S. 65), die 
Verhandlungen nach Utrecht zu verlegen: HR 2.5.580, S. 427. Vgl. aber HR 2.5.354, S. 
252f. Für Hamburgs Vorschlag, die Verhandlungen zu verschieben, s. HR 2.5.568, S. 
424. Lübeck unterstützte dies: HR 2.5 569, S. 424. Köln informierte den König über die 
Gründe für die Verschiebung: PRO, E30/1381; Druck: HR 2.5.583, S. 428f. Edward IV. 

zeigte Verständnis h ierfür: HR 2.5.644-6, S. 459f. Geleitbriefe für die englischen Han 
sefahrer: HUB 9.162, S. 91f. und HR 2.5.648-52, S. 46lf. Englische Annahme d er Ver 

handlungsrunde in Hamburg am 24.6.1465: HR 2.5.654, S. 462f.

45 HR 2.5.441, S. 293-

46 HR 2.5.443 § 10, S. 303 (2.5.1464).



über der Deutsche Kaufmann in London am 9.6.1464 und einen Tag 
später auch Hamburg und die in der Stadt versammelten Ratssendebo 
ten informiert wurden.47 Hierbei erteilten die Danziger Ratsherren 
den städtischen Repräsentanten zwar die Vollmacht, eine Bestätigung 
der hansischen Privilegien zu erwirken, jedoch schlossen sie jede Ver 
einbarung über entsprechende Rechte für die englischen Preußenfah 
rer aus. Sogar die bloße Erörterung der Rechtslage des Englischen 
Kaufmanns sollte in Hamburg vermieden werden. Die Rechte der 
Engländer in Danzig, die in den anglo-preußischen Abkommen und 
insbesondere im Vertrag von  London (1437) verankert waren, waren 
vom Hochmeister gewährt worden, doch da dieser mittlerweile als 
Stadtherr von Danzig entmachtet war, mußten d ie  Engländer mit Kö 
nig Kasimir von Polen neu verhandeln. Freilich ließ die englische Re 
gierung keinen Zweifel daran, daß die Klärung der Rechtslage der 
englischen Preußenfahrer ihr Hauptanliegen war. Offensichtlich war 
Danzig aber nicht gewillt, Zugeständnisse im Hinblick auf die gefor 
derte Anerkennung der Reziprozität in Betracht zu ziehen.

Die auf den 24.6.1465 verschobenen Verhandlungen wurden erst im 
September aufgenommen.48 Sie scheiterten aber an der Frage der 
Vollmacht der englischen Diplomaten, die lediglich zum Abschluß ei 
nes Friedens, nicht jedoch zur Erörterung der gegenseitigen Schäden 
ermächtigt worden waren.49 Die Lübecker Gesandten, die den ver 
sammelten Diplomaten eine Klageschrift vorlegten, die die Lübecker 
Verluste bei den Überfallen auf die Baienflotten au f 293-000 RhFl (ca. 
£35.500) bezifferte, führten eine kleine Gruppe an, zu der auch die 
Bremer, Rostocker und Wismarer zählten und die auf einer Erörterung 
dieser Frage bestand.50 Die Lübecker gaben zu bedenken, daß sich die 
Hansestädte nach der Kaperung der Baienflotte i.J. 1449 auf einen 
Waffenstillstand eingelassen hätten, der allerdings die zweite Kape- 
rung (1458) nicht verhindert habe. Wenn man nun in Hamburg einen 
neuen Waffenstillstand vereinbaren wolle, dann müsse man dafür sor 

47 HR 2.5.559-60, S. 421.
48

Hamburgs Einladung: HR 2.5.662, S. 464f. (2.6 .1465). Englische Vollmachten 
(11.6.1465): HR 2.5.667, S. 466f. Edward IV. bevollmächtigte se in e  D ip lo m a t e n  auch zu 

Verhandlungen mit Christian v o n  Dänemark, Kasimir von  P o len  und dem Hochmei 
ster: Foedera (O ) 11, S. 543f. Kasimirs Vollmachten: HR 2.5.669, S. 467. Die Verhand 
lungen wurden verzögert (H R  2.5.676, S. 469), weil d ie englischen  Diplomaten erst 
Anfang September in Hamburg eintrafen: HR 2.5.687, S. 471.

Vollmachten: Foedera (O ) 11, S. 543f. und HR 2.5.667, S. 466f. Rezeß der Hambur 
ger Verhandlungen: HR 2.5.712, S. 479-502.

Klageschrift: HUB 9196, S. 107-9.
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gen, daß die Engländer ihn tatsächlich einhielten. Für die Lübecker 
gab es nur eine glaubwürdige Garantie hierfür: die Bereitschaft der 
englischen Regierung, eine angemessene Entschädigung für die Lü 
becker Verluste zu zahlen.51 Folglich machte die Stadt die Zusage zu 
einem wie auch immer gearteten Frieden von der Vereinbarung von 
Schadenersatz abhängig.52 Freilich setzten die Lübecker mit dieser 
Bedingung die hansischen Privilegien aufs Spiel, wie die Kölner, Ham 
burger und Danziger Gesandten feststellten.55 Köln bemühte sich be 
sonders darum, ein Scheitern der Verhandlungen zu verhindern, da, 
wie Dr. Johann Frunt sagte, desse daghfard pricipaliken upgenomen 
were, umme vrede to makende unde d en  kopman in behoeldinge si- 
ner privilegie to betrachtende, dat eme nicht behoerlick duchte, dat 
sullikent denne umme der Lubeschen unde etliker anderer stede 
schaden scholde vorbliven.54 Die Diplomaten erörterten verschiedene 
Kompromisse, d ie sowohl eine langjährige Verlängerung der Gel 
tungsdauer der Privilegien als auch die baldige Aufnahme von Scha 
denersatzverhandlungen vorsahen.55 Man konnte sich aber nicht über 
die Fristen einigen. Das einzige Ergebnis der Hamburger Verhandlun 
gen war der Abschluß eines Bündnisses zwischen England und Däne 
mark am 3.10.1465, das in den kommenden Jahren eine Rolle in den 
anglo-hansischen Beziehungen spielen sollte.56

Nach dem Scheitern der Verhandlungen blieb Hamburg nichts an 
deres übrig, als Edward IV. erneut um eine Verlängerung der Privile 
gien zu bitten.57 Den Hansen wurde der Genuß der Vorrechte für wei 
tere fünf Jahre gewährt, vorausgesetzt daß sie innerhalb von zwei Jah 
ren Bevollmächtigte nach England schickten, um über den Abschluß 
eines Friedensvertrags zu verhandeln.58 Somit hatte Edward IV. die 
Hansestädte erneut unter Druck gesetzt. Hamburg bemühte sich in 
den folgenden Monaten vergeblich, Lübecks Zustimmung zur Entsen 

51 HR 2.5.712 § 11-2, S. 484f. (24.9-1465).

52 HR 2.5.712 § 23, S. 489-

53 HR 2.5.712 § 12, S. 485.

M HR 2.5.712 § 27, S. 490f. (27.9-1465).

55 HR 2.5.713-6, S. 502-6.
56 Foedera (O ) 11, S. 551-6; Absalon T a r a n g e r  u.a., Hgg., Norges gamle love. Anden 
raekke 1388-1604 , 2 Bde., Christiania 1912-34, Bd. 2, Teil 1: Statens lovgivning, Nr. 

100, S. 155-9-

57 Am 25.10.1465: H U B  9-211, S. 123f.
58 HR 2.5.769-70, S. 556f. Ralph Josselyn wurde am  16.3.1466 zum hansischen Alder- 

man'ernannt: HUB 9-250, S. I47f.
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dung einer Delegation nach England einzuholen.59 Die Lübecker be- 
harrten aber auf ihrer Forderung nach Schadenersatz und ließen 
sich davon auch durch Köln und Danzig nicht abbringen, die ihnen 
die Konsequenzen ihrer Haltung in aller Deutlichkeit vor Augen führ 
ten.61 Die innerhansischen Auseinandersetzungen ließen die Gründe 
für Lübecks Weigerung deutlich werden. Als im Sommer 1467 die Kri 
tik laut wurde, daß Lübeck die Gesamthanse schädige, entsandte das 
Londoner Kontor seinen Klerk, um in Lübeck die bedrängte Lage des 
Deutschen Kaufmanns zu schildern:

H irop  so hebben jegens eynen certeynen dagh d e  van Lubeke ere 
borgere vor de stede gemeynlijken verbaden laten, dar dan de 
stede etlijck bij eme selven und ick van des copm ans wegene den 
van Lubeke und eren borgeren mercklijken un d  m et groten reden 
vorgegeven hebben, wat unverwynliken Schadens to exvijghen tij- 
den deme gemeynen gude darut untstaen solde, o f f  se den copman 
nu dorch eren m otiv illen  versumen wolden, d a t se ansegen, dat 
leder meer stede in  der Hense so groten schaden gheleden hedden 
alse se und mosten doch darmede lijden, w ante se nicht merken 
en konden, dat se in  desser mate wes weder bebben solden, und 
o f f  se deme copmanne syne privilegijen darover versumeden, wat 
se des de better weren etc ... Sus so satten de m este deel der borgere 
na groter bitterheyt und sivarheyt ere sake b ij d en  raid  van Lubeke 
und  weren des tovreden, wes se darbij deden, u n d  darmede so lo- 
veden de van Lubeke den steden, dat se sick so lim plijken in der 
sake bewijsen wolden, alse se ummer mochten. U n d  so scheden de 
stede op den dagh van Lubeke [5 8.1467] it lic k  weder to huos, 
unde den anderen borgeren, de ere sake b ij den ra it  nicht setten en 
wolden, wante se sachten, dat de rait ene ghelovet bedde, dat se 
met den Engelschen nenen opslach off besendinge maken en wol 
den, se en hedden erst eren schadden beiecht u n d  betalt, dar de 
ra it doch neen to sachte, und sachte, he hedde en  ghelovet, se en 
wolden neynen opslach o f f  besendinge met den Engelschen maken, 
et en were met er er borgere weten und w illen ... D en  anderen mor 
gen do quemen se weder vo r den rait und satten ere sake in des

HUB 9 292, S. 175-7; HR 2.5.794 § 12, S. 578; HUB 9-304, S. 190f. Vgl. auch HR 
2.5 807, S. 593; 811, S. 598ff.; HUB 9.350, S. 217f.; HR 2.6.49, S. 29-31, und 52, S. 31f.
60 HUB 9.310, S. 192f.

HR 2.5.811, S. 598ff. (Danzig an Lübeck am 18.11.1466). Vgl. auch HR 2.6.52, S. 31f. 
(D anzig an Wismar am 14.7.1467); HR 2.6.49, S. 29-31 (K ö ln  an Hamburg am 
4.5.1467).
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raides hant except vijff personen, de lever Lubeke m enden se ru 
men solden, denwelken der ra it b ij lyve und gude boet, d a t se der 
sake bliven solden lijck ere andere borgere und seyn, dat se 
darenboven geynen anvanck, oplop o f f  ander partigge tusscben 
eren borgeren en makeden, o ff  de ra it  tvolde sick holden a n  o r  lijff 
und gut.62

Die Lage des Lübecker Rats war heikel. Obwohl die Ratsherren um die 
Schädigung gesamthansischer Interessen wußten, war ihr Spielraum in 
der englischen Frage begrenzt. Schließlich hatten sie versprochen, 
sich nicht ohne Schadenersatzleistungen auf Verhandlungen 
(besending) oder einen Waffenstillstand (opslach) mit den Engländern 
einzulassen. Auch wenn die Mehrheit der Geschädigten den Kurs 
wechsel des Rats am 5.8.1467 billigte, zeigen die Auswanderung von 
fünf Bürgern und die Ängste der Ratsherren, diese fünf könnten einen 
Aufstand gegen die Stadtregierung entfachen, wie stark die Kräfte in 
Lübeck waren, die eine Entschädigung um jeden Preis forderten. Die 
innerlübeckische Opposition ließ dem Rat eigentlich keine andere 
Wahl, als die gesamthansischen Belange den Partikularinteressen sei 
ner Bürger zu opfern. Dennoch willigte er in ein Verhandlungsange 
bot ein. Am 4.11.1467 konnte Hamburg dem englischen König mittei- 
len, daß alle Hansestädte bis auf Bremen mit einem vier- bis fünfjähri 
gen Waffenstillstand einverstanden waren, wobei innerhalb dieser Zeit 
Verhandlungen über den beiderseitigen Schaden aufgenommen wer 
den sollten.63 Daraufhin verlängerte Edward IV. die hansischen Privi 
legien um ein Jahr bis zum 24.6.1469 unter der Bedingung, daß die 
Hansestädte innerhalb dieses Jahres eine Delegation nach England 
schickten, um über einen Friedens- und Bündnisvertrag zu verhan 
deln.63 Bevor die Hansestädte Gesandte ernennen und ihnen Voll 
machten und Instruktionen erteilen konnten, kam es in der Pfingst- 
woche 1468 zu einem Zwischenfall im Sund, der das diplomatische 
Klima zwischen England und der Hanse rasch verschlechterte.

62 HUB 9 387, S. 247f.
63 HUB 9.415, S. 270. Vgl. die Mitteilung an K öln  am 4.11.1467 (HR 2.6.54, S. 32) und 

Kölns Brief an Edward IV. am 14.12.1467: HR 2.6.55, S. 32.

64 HR 2.6.86, S. 61. Vgl. auch HR 2.6.48, S. 38f. (Z u r Datierung: HUB 9, S. 291 Anm. 3) 

und HR 2.6.87, S. 62.
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V. 8.2: D ie  K rise  v o n  1468 u n d  d e r  K ö ln e r  S o n d e r w e g

D ie Ereignisse im Vorfeld der anglo-hansischen Krise von 1468 und 
ihr Verlauf sind oft geschildert worden,65 so daß hier auf eine breite 
Darstellung verzichtet werden kann. Die Schwierigkeiten hatten ihren 
Ursprung im anglo-dänischen Vertrag vom 3-10.1465, der u.a. die Is 
landfahrt durch englische Kaufleute und Schiffer von der Genehmi 
gung des norwegischen Königs abhängig machte.66 Im Sommer 1467 
fuhren Bristoler und Lynner Kaufleute nach Island, wo sie um Micha 
elis den dänischen Gouverneur ermordeten und zahlreiche andere 
Gewalttaten verübten.67 Um sich schadlos zu halten, ließ König Chri 
stian in der Pfingstwoche des folgenden Jahres sechs englische Schiffe 
im Sund aufbringen.68 W eil Schadenersatz von den Dänen nicht zu 
erwarten war, reichten die betroffenen Engländer eine Petition bei 
Edward IV. ein, in der sie um die Festnahme der in England weilenden 
Hansekaufleute und die Beschlagnahme von deren Handelswaren ba 
ten. Dieser Bitte wurde entsprochen.69

Betrachten wir nun die Vorwürfe der geschädigten Engländer gegen 
die Hansen und die Gegenargumente des Kontors etwas näher. Die 
Petition stellte die Kaperung als einen rein hansischen Angriff dar, 
obwohl zugegeben wurde, daß von den insgesamt sieben am Überfall 
beteiligten Schiffen nur zwei aus Danzig stammten. Nirgends weist die 
Petition auf dänische Mittäter hin; sie führt lediglich die Namen der 
Danziger auf und beziffert d ie Verluste (£20.000).70

65 Vgl. Frank R. Sa l t e r , The Hanse, Cologne and the Crisis o f  1468, in: EcHR 1. Ser., 3, 
1931/2, S. 93-101 und Horst B u s z e l l o , Köln und England (1468-1509), in: Hugo St e h - 

k ä m p e r , Hg., Köln, das Reich und Europa. Abhandlungen über weiträumige Verflech 
tungen der Stadt Köln in Politik, Recht und Wirtschaft im M itte la lter = MittStAK Heft 
60, 1971, S. 431-67. Ältere Literatur: ebenda, S. 436 Anm. 7.

Foedera ( O )  11, S. 555; Absalon T a r a n g e r  u.a., Hgg., N o rges  gamle love. Anden 
raekke 1388-1604, 2 Bde., Christiania 1912-34, Bd. 2, Teil 1: Statens lovgivning, Nr. 
100, S. 155-9-

67 HUB 9-468, S. 326f.; 519, S. 364-8.
68

Vgl. d ie  Briefe König Christians vom  20.6.(HUB 9 468, S. 3 26 f.) und 29-9.1468 (HR 

2.6.111, S. 85) sowie die (sehr parteiischen) Augenzeugenberichte: HUB 9.519, S. 364- 
8 .
69

Aussichten auf dänischen Schadenersatz: HUB 9.467 § 4, S. 324f. HUB 9.476, S. 
330f. (21.7.1468). Petition der geschädigten Engländer: HUB 9.478, S. 331-3. Fest 
nahme d er Hansen: HUB 9-467, S. 324-6, und 482, S. 336-41 (Berichte Gerhards van 
W esel). Arrestbefehl: HUB 9.480, S. 335.

HUB 9.478, S. 331-3 (vor dem 24.7.1468 beim Kronrat e ingereicht). Die Bezeich 
nung d e r  Kaufleute als m ercatores e t aventurarii ist kein H inw eis auf ihre Zugehörig 
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Dicti homines de Danzke cum a liis  de Hansa ad procurationem  
Tbeutonicorum habitantium infra hoc regnum vestrum fuerunt 
cantores [sic! recte: fautores] et principales factores caption is dic 
tarum Anglicarum  navium et bonorum , et nulli erant pejus dispo 
siti contra Anglicos mercatores et marinarios quam ipsi Tbeuto- 
nici, qu i una  cum Anglicis ab hoc regno Anglie in  eodem  viagio 
velificarunt in  Prussiam in pred ictis  Anglicis navibus, et s i ipsi de 
Danzke et d e  Hansa non fuissent ibidem, predicte naves et bona 
capta non fu issent in predicto v iag io.71 

Wie der Kanzler den vorgeladenen Hansen am 23.7.1468 erklärte, 
wurden sie beschuldigt, die bevorstehende Ankunft der englischen 
Schiffe beim dänischen König angezeigt und diese somit verraten zu 
haben, um sich das Vertriebsmonopol auf Ostwaren zu sichern.72 In 
der Petition hieß es weiter, daß die Reziprozitätsstatuten73 die Be 
handlung der ausländischen Kaufleute nach Maßgabe der Behandlung 
der englischen Kaufleute im jeweiligen Gastland vorschrieben. Weil 
unschuldige englische Preußenfahrer wegen der Kaperungen der Bai 
enflotte i.J. 1449 und ohne Gerichtsverfahren in Preußen inhaftiert 
worden seien und ihre Güter verloren hätten, sei es rechtens, sich an 
den hansischen Englandfahrem in gleicher Weise schadlos zu hal 
ten.74 Die Bittsteller konnten auf gewisse Vorkommnisse hinweisen, 
die ihre schwachen Argumente plausibel machten. Der Danziger Hans 
Frederike hatte den Lynner Kaufmann Thomas Talbot kurz vor der 
gemeinsamen Abfahrt aus Lynn dazu überredet, ihm seine Güter für 
einen Pfennig zu verkaufen. Weil diese Waren einem Hansekaufmann 
gehörten, wurden sie nicht beschlagnahmt, als die Dänen mit ihren 
Danziger Söldnern die Lynner Schiffe kaperten. Dieser Vorfall schien 
darauf hinzudeuten, daß Frederike vom bevorstehenden Überfall 
wußte.75 Zwei hansische Bostonfahrer, die mit dem Schiff Cbristofore 
of Bostone nach Preußen unterwegs waren, wurden vom Schiffszahl 
meister (purser)  beobachtet, wie sie mit dem dänischen König kurz

keit zu den M erchant Adventurers und schon gar kein Beleg für d ie Existenz dieser 

Kaufmannsorganisation zu diesem Zeitpunkt: oben , S. 232-45.

71 HUB 9-478, S. 333-
72 HUB 9.482 § 1, S. 337. Trotz HUB 9, S. 337 Anm. 1 bedeutet den slissen 
’Detailverkauf’ : L ü b b e n -W a l t h e r , Mittelniederdeutsches Handwörterbuch, s.v. sliten

(5).
73 5 Hen. IV, St. 1, c. 7 (SR 2, S. 145) und 4 H en . V, St. l ,c .  5: SR 2, S. 197.

74 HUB 9 481, S. 335f.

75 HUB 9 519 § 2, S. 365.
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vor dem Überfall konferiert hatten. Daher vermutete der Zahlmeister, 
that the lettres sent f r o m  Londone and Bostone were cause of takyng 
o f  the Englissh shippes, f o r  othir shippes o f  tbe Newecastell, that 
wente afore, wente sure 76

Die hansischen Englandfahrer verteidigten sich mit drei Argumen 
ten. Sie verschanzten sich in erster Linie hinter dem  Privileg Edwards 
II. vom 7.12.1317,77 das sie vor Arrest wegen eines fremden Vergehens 
schützte. Da niemand sie persönlich für den Überfall verantwortlich 
gemacht habe, sei es privilegienwidrig, sie zu inhaftieren und ihre Gü 
ter zu beschlagnahmen.78 Zweitens machte der Danziger Rat am
1.7.1468 geltend, daß er sämtliche Einwohner der Stadt auf strikte 
Neutralität gegenüber den Königen von Schweden und Dänemark 
verpflichtet habe. Zuwiderhandelnde würden das Wohn- und Bürger 
recht verlieren. Weil die am Überfall beteiligten Danziger wegen der 
Annahme des Soldes von König Christian keine Danziger Bürger mehr 
gewesen seien, sei Danzig schuldlos und formalrechtlich gesehen am 
Überfall nicht einmal beteiligt.79 Folglich seien Maßnahmen gegen die 
hansischen Englandfahrer unberechtigt. Der Lübecker Städtetag wies 
schließlich am 2.9.1468 auf die Verluste hin, die d ie  Dänen den Han 
sen zugefügt hatten: Der dänische Angriff auf d ie hansischen Schiffe 
beweise die Unschuld der Hansen.80

Dies half ihnen allerdings nichts. Am 23.7.1468 wurde der Deutsche 
Kaufmann nach Westminster bestellt. Tags darauf konfrontierte der 
Kanzler sechs ausgewählte Repräsentanten des Londoner Kontors mit 
den Beschuldigungen und gab ihnen die Wahl, entweder eine Bürg 
schaft in Höhe der Verluste (£20.000) zu stellen od er  die Inhaftierung 
und die Beschlagnahme der Güter zu dulden. Am 25.7. erklärten sich

H UB 9.519 § 11, S. 366f. Die Aussage des Kaufgesellen Thom as Salman aus Boston 
schien dies zu bestätigen: HUB 9.519 § 14, S. 367.

HUB 2.313, S. 131. Es ist in d iesem  Zusammenhang au f d ie Qualität der Rechtsbera 
tung d e r  Hansekaufleute (vgl. HUB 9-526, S. 382) hinzuweisen. Thomas Tremeyll war 
1490 Richter am King s Bench (M arjorie  Bl a t c h e r , The Court o f  King’s Bench, 1450- 
1550: A  Study in Self-Help = University o f London Legal Series 12, London 1978, S. 

117); Humphrey Starkey wurde 1471 Londoner Recorder (C P M  6, S. 63) und 1475 
Chief Baron des Exchequer; Thom as Rogers und John Catsby w aren  Sergeants-at-law 

(J H. B a k e r , The Order o f Serjeants at Law. A  Chronicle o f  C reations, with related texts 
and a historical introduction = SS Supplementary Series 5, L on d on  1984, S. 534, 504). 
Die anderen hansischen Rechtsanwälte waren vermutlich auch Sergeants-at-law.

HUB 9 467 § 4, S. 324.

79 HUB 9.471, S. 328.
80

HUB 9 495, S. 350f.
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die sechs zu einer Bürgschaft bereit. Drei Tage später wurde jedoch 
dem englischen König ein Schreiben König Christians vorgelegt, wo 
raufhin die Hansen festgenommen und ihre Güter beschlagnahmt 
wurden.81

Bald danach kam es aber zu einer überraschenden Wende. Nach 
Gesprächen zwischen den Verhafteten, dem Londoner Bürgermeister 
und dem 'hansischen Alderman’ Ralph Josselyn wurde dem Ältermann 
des Kontors, Gerhard van Wesel, erlaubt, zusammen mit dem Lon 
doner Stadtschreiber (Recorder) und dem Common Clerk der Stadt 
beim Kanzler Protest einzulegen. Am 30.7. wies der Kanzler diesen 
Einspruch mit der Begründung zurück, man hätte sich an den Kronrat 
und nicht an ihn wenden müssen. Im Laufe des Gesprächs kam der 
Kanzler dann aber -  offenbar nicht ganz zufällig -  auf Köln zu spre 
chen:

Alsus fragede bee Gerit vurscreven, van wan hie weir. H ie  ant- 
worde seggende: van Collen. Vort fragede bee, wie die stat Collen 
myt dem konynck van Denmarcken stoende, bie hedde zo  anderen 
tzijden verstanden, etne als up disse tzijt unkundich, dye stat vur 
screven ind  de konynck van Denmarcken in variansien u/eren ge- 
weist. Warup Gerit vurscreven antworde, dat die stat Collen myt 
dem konynck van Denmarcken vurscreven lancge tijt in  oyrloge 
gestanden hedde ind noch stoinden ... warumb de konynck vurs 
creven derselver stat offenbair fy a n t were ind den bürgeren dersel- 
ver stat fas t schaden gedain ind  degelicb dede, war bee konde. Die 
canceller sacht dem recorder, id t geborde sieb, dat der konynck 
van Engelant darup noch consideracie hebben solde ind  syne gra 
de darinne z o  bewysen.82 

Am folgenden Tag überreichten Gerhard van Wesel und Peter Boden- 
clopp dem Kanzler eine Stellungnahme des Kontors. Der Kanzler er- 
öffnete ihnen, daß sämtliche Dienstknechte und jungen Leute -  mit 
Ausnahme der Kaufleute und Faktoren -  sowie alle gebürtigen Kölner 
sofort freigelassen werden sollten, vorausgesetzt daß sie versprachen, 
bis zur endgültigen Entscheidung des Kronrats über die Petition der 
geschädigten Engländer in England zu verweilen. Ihre Güter sollten 
allerdings weiterhin beschlagnahmt bleiben, und ihnen war der Han 

81 Vgl. den Bericht in HUB 9-467, S. 324-6 und  HUB 9-482, S. 336-41. D e r  Brief, der 
gewiß nicht mit HUB 9.468, S. 326f. identisch ist, scheint nicht überliefert zu sein. 

Vorlage: HR 2.6.97, S. 72-4. Arrestbefehl: HUB 9-480, S. 335.

82 HUB 9.482 § 4, S. 340. Vgl. HUB 9-467 § 5, S. 325f.
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del während dieser Zeit verboten.83 Man erklärte sich hiermit einver 
standen, und die Gefangenen wurden noch am Nachmittag freigelas 
sen.

Dies war der Beginn des Kölner Sonderwegs, der zur Verhansung 
der Stadt am 1.4.1471 führte. In der älteren Literatur ist oft vom 
'Verrat’ der Kölner an der Gesamthanse die Rede,84 doch diese Cha 
rakterisierung ist falsch. D ie Kölner Londonfahrer waren nicht auf die 
Krone zugegangen, um ihre Freilassung zu erbitten, sondern die engli 
sche Regierung hatte die Initiative ergriffen. Es ist verständlich, daß 
die Kölner das ihnen gemachte Angebot nicht ausschlugen, und es ist 
zu betonen, daß sie sich auch nach ihrer Freilassung um die Befreiung 
der anderen Inhaftierten bemühten.85 Der Druck auf die Kölner in 
London, sich von den übrigen Hansekaufleuten zu distanzieren, kam 
aus der Heimatstadt, w o der Rat fest davon überzeugt war, daß sich 
die Situation der späten 1440er und frühen 1450er Jahre wiederholte. 
Wie damals nach der Festnahme der englischen Diplomaten durch 
Lübeck hatten die Kölner, die nach wie vor einen Jahresumsatz von 
über £20.000 in England machten, nun nach der Kaperung der engli 
schen Handelsflotte unter den Konsequenzen der Ausschreitungen 
der osthansischen H itzköpfe zu leiden,86 die selbst wenig zu verlieren 
hatten. Seit 40 Jahren hatten die Osthansen ihre eigenen Interessen 
auf Kosten der Kölner verfolgt. Köln war nun nicht mehr bereit, die 
eigenen Interessen den partikularistischen Anliegen anderer Hanse 
städte zu opfern.

Die Kölner schlugen die gleiche Taktik ein wie früher (1449-54), nur 
diesmal konsequenter. W ieder boykottierten sie d ie Hansetage und 
bestritten beharrlich sowohl die Gültigkeit der Strafandrohungen in 
den Einladungsschreiben für den Fall des unentschuldigten Fernblei 
bens als auch die Verbindlichkeit der Beschlüsse.87 In den Jahren

H UB 9.482 § 5, S. 340.
84

H inweise: B u s z e l l o , Köln und England, S. 439 Anm. 23.

Vgl. HUB 9-489-90, S. 345-8; 493, S. 351f.; 511, S. 359; und besonders die Bemer 
kungen des Klerks der N iederlassung am Tag nach dem Kronratsurteil über den 
(K ö ln e r ) Ältermann des Stalhofs, Gerhard van Wesel: HR 2.6.119, S. 90f. Vgl. auch HR 
2.6.160, S. 123.
86

D ies kommt am klarsten in d e r  Denkschrift der Kölner K au fleu te (ca. Ende 1468) 
zum Ausdruck: HUB 9-537, S. 399-404. Vgl. die Feststellung des Kölner Rats am 
16.8.1468, also zu Beginn der Krise: HR 2.6.100, S. 76
8 7

Am 1.8.1468 sagte der Kölner Rat d ie Teilnahme am Lübecker Hansetag ab, der zum 
29 8.1468 ausgerufen war und sich mit der englischen A n ge legen h e it befassen sollte. 
D ie K ö ln er gaben an, daß die Kürze der Zeit und die unsicheren  Verhältnisse in den
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1449 bis 1454 hatten die Kölner Ratsherren gegenüber der englischen 
Regierung die Unschuld der Kölner an den Ereignissen in Lübeck be 
tont und versucht, den Englandhandel aufrechtzuerhalten, notfalls 
durch Abschluß eines Sonderfriedens. Gleich nach der Inhaftierung 
der Hansen in London setzte sich der Kölner Rat am 16.8.1468 für die 
Freilassung der Kölner und die Freigabe ihrer Handelswaren ein, da 
sie an der Kaperung schuldlos waren.88 Tags darauf schickte der Rat 
eine Bescheinigung über die Namen der Kölner Englandfahrer und 
deren Faktoren an die Krone, um den englischen Beamten d ie Unter 
scheidung zwischen Kölner und Nichtkölner Eigentum zu erleich 
tern.89 Bis zu diesem Punkt hatte der Kölner Rat lediglich die Schritte 
wiederholt, d ie er bei der Inhaftierung der Kölner nach der Fest 
nahme der englischen Diplomaten i.J. 1450 unternommen hatte.90 
Selbst die Bitte des Rats am 27.2.1469, daß Edward IV. die hansischen 
Privilegien nur für die Kölner bestätigen möge, war nicht ohne Präze- 
denz.91 Dennoch war die Politik des Kölner Rats nach 1468 unbe 
streitbar radikaler als früher. Der Grund hierfür liegt in der festen Ent 
schlossenheit des Rates, die schuldlosen Kölner nicht unter den Fol 
gen der Ausschreitungen der Osthansen leiden zu lassen. Dies führte 
zunächst zu der Anweisung an die Kölner Londonfahrer am 
17.10.1468, keinerlei finanzielle Verpflichtungen für die Bürger ande 
rer Hansestädte zu übernehmen. Die Begründung hierfür ist sehr auf 
schlußreich:

As in  vurgangenen ziiden unse burger ind koeplude, d ie  in  Engel- 
lant p lien t z o  verkeren, groissen la ist ind besweemiss gehadt ha- 
ven ind degelychs verkrygen in dem  ryche van Engellant in ver- 
mynronge unser alder Privilegien ind  vriiheiden, doch nyet van 
unsen o ff  d e r unser, sonder van etlicher steide oestwert ind an 
ders s ins schulden weigen ... up d a t dan dat gemeyn guet der gant-

Landschaften, durch  die ihre Diplomaten nach Lübeck fahren mußten, ihre Teilnahme 
unmöglich machten. Die Besorgnis ist angesichts des Schicksals der K ölner Repräsen 
tanten auf der Hamburger Tagfahrt i.J. 1465 verständlich: HUB 9-197, S. 109-15, und 
216, S. 128f. D ie Kölner betonten jedoch auch, daß sie die Beschlüsse des vorgese 
henen Lübecker Hansetags für sich als nicht verbindlich betrachteten: H R  2.6.102 § 
10, S. 78. W eitere Kölner Stellungnahmen: H R  2.6.182, S. 137-9; 310, S. 273f.; 346, S. 

312-4.

88 HR 2.6.100, S. 76. S. auch HUB 9-517, S. 363f- und HR 2.6.115, S. 86.

89 HUB 9.491, S. 348f.

90 Hierzu vgl. HR 2.3.654, S. 501; 666, S. 505; HUB 8.93, S. 68f.; HR 2.4.34, S. 25; 83, S. 

59; und 176, S. 117.

91 HR 2.6.163, S. 124. Vgl. HR 2.4.83, S. 59, und 176, S. 117.
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z e r  hanszen umb dryer o f f  vierre steide w illen  nyet mit eyn achter- 
sat noch geletzt m er verhoedt werde, eynen nuwen inbruch zo 
maichen, daevan d ie gemeyne steide hem am a ils  vorder belestiget 
in d  besweert moechten werden.92 

Köln verstand sich also, genau wie in den Jahren 1449 bis 1454, als 
Sprecher der Gesamthanse, der im Interesse des hansischen Handels 
der Eigen Willigkeit einiger weniger Städte entgegenwirken mußte. Al 
lerdings zog der Rat nun unerbittlich die Konsequenzen: Kölner durf 
ten nicht mit den Kosten für Bürgschaften und Demarchen des Kon 
tors belastet werden, sonder laist dieghene, den sulchs beroert, ind 
d ie in  zweydracht staent m it  den Engelschen, y re n  last up yre cost 
selffs verantwerden, as unse burger, dae s ii doch  unschuldichlichen 
zo qwemen, ouch vu r sich zo  anderen ziiden haynt moissen doin.9i 
Es war eine logische Folge dieser Haltung, daß d er Rat am 27.2.1469 
den Rückzug der Kölner aus der gemeinsamen Kassenverwaltung des 
Londoner Kontors anordnete.94 Im Juni d.J. wies e r  die Kölner Lon 
donfahrer an, keine Briefe vom Brügger Kontor od e r  von den Hanse 
städten zu öffnen, die an den Ältermann bzw. den  Deutschen Kauf 
mann adressiert waren, w ant dat contore is gebroken und de coup- 
m an geynen alderman h e f f t f  Schließlich befahl der Rat seinen 
Kaufleuten am 7.12.1469, eine eigenständige, rein Kölner Niederlas 
sung mit Ältermann, Beisitzern und Geschworenen zu bilden. Auch im 
Falle einer Einigung der übrigen Hansestädte mit England war die ge 
trennte Kasse beizubehalten.96 Die überragenden Kölner Interessen 
im Englandhandel hatten zur Absonderung der Kölner innerhalb des 
Londoner Kontors und zum Aufbau einer eigenständigen Handelsnie 
derlassung geführt. Doch darf man hieraus nicht voreilig den Schluß 
ziehen, daß die Kölner einen Bruch mit der Hanse wünschten oder 
die Gesamthanse verraten haben. Zur Verhansung der Rheinmetro 
pole trugen zwei weitere Momente maßgeblich bei, und zwar die Poli 
tik der englischen Regierung und die Maßnahmen der anderen Hanse 
städte.

Das Schwanken der englischen Regierung zwischen Härte und 
Nachgiebigkeit im Krisenjahr 1468 ist gewiß zum Te il auf den Einfluß 
der Brüder Nevill -  Richard, Earl o f Warwick, John, Earl o f North-

92 HR 2.6.114, S. 85f.

93 Ebenda.

94 HR 2.6.164, S. 125.

95 HUB 9.603 § 9, S. 491.

96 HR 2.6.225, S. 201 f.



umberland und George, Erzbischof von York -  bei H of zurückzufüh 
ren. Fest steht, daß Richard, der die Verantwortung für die Kaperung 
der hansischen Baienflotte i.J. 1458 trug, und John mittelbar von den 
dänischen Überfällen in der Pfingstwoche 1468 betroffen waren.97 Die 
Festnahme der hansischen Londonfahrer ist wahrscheinlich auf Drän 
gen der drei Nevills geschehen,98 doch waren, wie sich herausstellte, 
derart drastische Maßnahmen nicht im Interesse der Regierung, die 
Verhandlungen mit der Hanse über d ie Rechte des Englischen Kauf 
manns herbeiführen wollte. Bald erkannte man in Westminster, daß 
die Inhaftierung der Hansen den Zielen der Krone im W ege stand. 
Man begann, den Gefangenen gewisse Hafterleichterungen zu gewäh 
ren " Doch selbst die Verwendungsbriefe der westenglischen Tuch 
hersteller konnten nicht verhindern, daß der Prozeß vor dem Kronrat 
für die Hansen -  bis auf die Kölner, die man freisprach -  am
21.11.1468 mit einer Verurteilung endete, da die drei Nevills diesem 
Gremium angehörten.100 Obwohl ein Schuldspruch erfolgte und die 
Verteilung der beschlagnahmten Handelswaren unter die englischen 
Geschädigten angeordnet worden war,101 mußte man keinen Abbruch 
der Handelsbeziehungen befürchten. Am Tag nach der Urteilsverkün 
dung konnte der Klerk der Londoner Niederlassung berichten, daß 
die Hansen nach Zahlung der Entschädigung wieder in den Genuß ih 
rer Privilegien kommen sollten. Darüber hinaus habe die Vorlage eines 
Verwendungsschreibens vom Kaiser Anlaß zu Hoffnungen gegeben: 

Item na der tiit, alse des keysers breve tolevert synt, so hevet de 
here konynck unde syn raed en an der geslaten voer etlike remedie, 
der w ii noch  van daghe nicht en weten, s und er m orghen off in 
kortz to wetende krighen sollen, unde a ll int beste, w ill God, want
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97 Einer der Hauptgeschädigten, Thomas Rogers (HUB 9-478, S. 331L; 490, S. 346-8; 
519 § 5, S. 365; und HR 2.6.97, S. 72-4), hatte unter Warwick als Hauptmann gedient: 
Ross, Edward IV, S. 280. John Nevill, Earl o f Northumberland, besaß eines d e r  gekaper 
ten Schiffe, die Valentyne o f  Newecastell. Sein Diener Roger Marchall war Schiffszahl 

meister: HUB 9.519 § 18, S. 368, und 520, S. 369f.

98 Ross, Edward IV, S. 121.

99 HUB 9 507, S. 356f.

100 Ross, Edward IV, S. 121 und 308-10 und d ie  dort zitierte Literatur. Petition der 
Tuchhersteller: HUB 9.525, S. 380f. Für e ine bislang unbekannte, gleichlautende Peti 
tion der Tuchm acher anderer westenglischer Grafschaften s. Je n k s , Hanseakten. Ver 

lauf des Kronratsprozesses: HUB 9-519-24, S. 364-80. Sein Ausgang: H UB 9.527, S. 

382f.

101 HUB 9.527, S. 382f. (21.11.1468). Freigabe der Kölner Waren (26.11.1468): HUB 

9 528, S. 383.
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G erd van Wesel by commandemente van den koninge myt sardy- 
anten van armes van avende Widder upten Staelboff gelevert is 
vry, umme den S tae lbo ff unde des koepm ans balle wedder in- 
tenemende. De saken syn van daghe anders by deme konyngeghe- 
hantert in unse beste, a lse wii haften, unde o k  noch ter tiit nicht 
anders en weten etc.102 

Obwohl der König nach der Urteilsverkündung den Bürgermeister 
und die Sheriffs von London angewiesen hatte, d ie  beschlagnahmten 
Güter zwecks Verteilung schätzen zu lassen und bis zum 20.1.1469 
hierüber detailliert zu berichten,103 konnte der Deutsche Kaufmann 
bereits am 16.12.1468 mitteilen, daß die Güter bis zum 24.1.1469 un- 
verteilt bleiben sollten.104 Am 29 3-1469 verteidigte Edward IV. zwar 
noch prinzipiell die Rechtmäßigkeit des Urteils, doch war er bemüht, 
den Willen seiner Regierung zu einer gütlichen Einigung mit der 
Hanse zu unterstreichen. Gegen die Opposition seiner Untertanen 
habe er erreichen können, daß die Hansen aus der Haft entlassen und 
die Entschädigungsgelder (£20.000) um zwei Drittel herabgesetzt 
wurden.105 Am 8.4.1469 konnte der Deutsche Kaufmann von weiteren 
Zugeständnissen berichten. Edward IV. habe erneut die Verteilung der 
beschlagnahmten Güter verschoben und außerdem den Hansen die 
Freilassung aus dem Gefängnis gegen Zahlung von 4000 Nobeln 
(£1333 6s 8d) und Hinterlegung ihrer arrestierten Handelswaren bis 
zum 31-8.1469 angeboten. Zudem beabsichtige er, eine Gesandschaft 
nach Burgund zu senden, um dort eventuell auch mit den Bevoll 
mächtigten der Hansestädte zu verhandeln. Sollte dies zu einem be 
friedigenden Ergebnis führen, dann stünde der Freigabe der Güter 
nichts mehr im Wege.106 Am 24.4.1469 bot Edward IV. den Hansestäd 
ten Verhandlungen an, und am 10.5.1469 verlängerte er die Geltungs 
dauer der hansischen Privilegien bis zum 31.8.1469, damit die Hanse 
städte in der Zwischenzeit eine Gesandtschaft nach England entsen 
den konnten.107 Bei wohl unvermeidlichem Festhalten an der Recht 

H R  2.6.119, S. 90f.
103

H U B  9-530, S. 384f. (5-12.1468). Die Schätzung nahmen Sachverständige aus ein 
schlägigen Zünften vor, was d er  üblichen Praxis bei der K ro n e  verfallenem Schmug 
gelgu t entsprach.
104

H R  2.6.121, S. 92f.

105 H U B  9 569, S. 452f.

106 H R  2.6.165, S. 125f.

107 Verhandlungsangebot: HUB 9.577, S. 460f. Privilegienverlängerung: HR 2.6.218, S. 
190. Vollmacht zum Friedensschluß: HR 2.6.219, S. 190 (12.5.1469).
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mäßigkeit des Kronratsurteils hatte der König alles in seiner Macht 
Stehende getan, um Verhandlungen zur Beilegung des Streits in Gang 
zu bringen.

Doch die Osthansen zeigten sich von diesen Zugeständnissen wenig 
beeindruckt. Am 2.9.1468 hatte zwar ein Lübecker Städtetag dem Kö 
nig Verhandlungen angeboten, falls die Engländer die inhaftierten 
Hansen freiließen und die Güterarreste aufhoben,108 aber das Kron- 
ratsurteil vom 21.11.1468 machte dieses Angebot zunichte. Bereits am 
6.2.1469 schlug Danzig ein Tuchverbot als geeignetes Mittel vor, die 
Engländer zur Freilassung der inhaftierten Hansen und zur Schaden 
ersatzleistung für die widerrechtlichen Güter- und Personenarreste zu 
zwingen.109 Am 23.4.1469 beschloß ein Lübecker Hansetag d ie Abbe 
rufung des Deutschen Kaufmanns aus England und ein Verbot der 
Englandfahrt, das am 24.6.1469, dem Tag, an dem die hansischen Pri 
vilegien ausliefen, in Kraft treten sollte.110 Von diesem Punkt an war 
die Verhansung Kölns nur eine Frage der Zeit, denn die Stadt sah sich 
in Anbetracht der Größenordnung ihres Englandhandels nicht in der 
Lage, die Beschlüsse des Lübecker Hansetags zu befolgen.

V.8.3: Se e k r ie g  u n d  Ve r h a n d l u n g e n  z u  U t r e c h t  (1469-74 )

Nach der Krise d.J. 1468 wirkten englische und internationale Ent 
wicklungen auf die anglo-hansischen Beziehungen ein. Dies führte 
schließlich zu einer für die Hanse äußerst günstigen Lösung. Am 
24.11.1467 schlossen Edward IV. und Karl der Kühne einen dreißig 
jährigen Handelsvertrag ab, dem am 16.2.1468 ein Bündnis folgte, das 
sowohl die Unterstützung gegen gemeinsame Feinde, also hauptsäch 
lich Frankreich, als auch die Eheschließung zwischen Margareta von 
York, der Schwester Edwards IV., und Karl dem Kühnen vorsah.111 Das 
anglo-burgundische Bündnis war jedoch nur ein Bestandteil eines 
ganzen Systems von Verträgen der englischen Krone mit Kastilien, 
Aragon, Dänemark, Schottland, Neapel und dem Reich, die darauf ziel 
ten, Frankreich diplomatisch einzukreisen und eine von England, 
Burgund und der Bretagne getragene Invasion vorzubereiten. Am

108 HUB 9-495, S. 350f.
109

HR 2.6.161, S. 123f.

110 HR 2.6.184 § 48-9, S. 154. Für die Abberu fung des Deutschen Kaufmanns vgl. das 

Schreiben des Hansetags: HUB 9-585, S. 474 (17.5.1469).

111 Handelsvertrag: Foedera (O ) 11, S. 591-9- Bündnis: Foedera (O ) 11, S. 6l5f. Zu 
Karl dem Kühnen grundlegend: Richard V a u g h a n , Charles the Bold. T he  Last Valois 

Duke o f Burgundy, London 1973-
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17.5.1468 konnte der Kanzler dem Parlament mitteilen, daß die De 
marchen im Vorfeld des Feldzugs gegen Ludwig XI. als abgeschlossen 
betrachtet werden konnten, und die Abgeordneten um die Bewilli 
gung von Kriegssteuem bitten.112 Auch wenn d ie  anglo-hansische 
Krise d.J. 1468 die Ausführung dieser Pläne verhinderte, war die 
Krone vorrangig bestrebt, Frankreich zu erobern. Diesem Ziel wurden 
die Belange der englischen Preußenfahrer geopfert, was der Einigung 
mit der Hanse im Frieden von Utrecht (28.2.1474) sehr zugute kam.

Allerdings geschah all dies nicht ohne Opposition, die vom Earl of 
Warwick angeführt wurde. Ihm kam der dänisch-Danziger Überfall auf 
die englische Handelsflotte i.J. 1468 sehr gelegen, da er eine Politik 
der Härte gegenüber den hansischen Englandfahrem vertrat. Als Ed 
ward IV. im Sommer 1469 wieder Verhandlungen mit der Hanse auf 
nehmen wollte, schürten die Nevill-Agenten eine Rebellion in York- 
shire, in deren Verlauf der König am 29.7.1469 gefangengenommen 
und bis etwa Mitte Oktober festgehalten wurde. Kurz danach zettelte 
Warwick einen Aufstand gegen den König in Lincolnshire an, um den 
Duke o f Clarence, den Bruder des Monarchen, au f den Thron zu set 
zen. Allerdings mußten Warwick und Clarence im April nach 
Frankreich fliehen. Dort bekannten sie sich öffentlich zu dem 1461 
abgesetzten Heinrich VI. und bereiteten mit französischer Unterstüt 
zung eine Invasion Englands vor. Obwohl es ein er anglo-burgundi- 
schen Flotte gelang, im Sommer 1470 Warwicks Schiffe in der Seine 
mündung einzukesseln, konnte Warwick am 13-9.1470 in Devonshire 
landen. Von dort aus marschierte er mit seinen Truppen nach Norden, 
wo Edward IV. gerade einen weiteren Aufstand in Yorkshire nieder 
kämpfte. Auf dem Weg nach Süden erfuhr der König vom Verrat John 
Nevills und entschloß sich zur Flucht ins Ausland. Vom 2.10.1470 bis 
zum 11.4.1471 regierte Heinrich VI., allerdings nur dem Namen nach: 
Warwick war der eigentliche Herrscher. Erst mit dem  Sieg über ihn am
11.4.1471 gelang es Edward IV., seine Feinde zu bändigen und unum 
stritten zu regieren.

Diese Entwicklungen stellten die Hansestädte vo r  erhebliche Pro 
bleme. Die Aufnahme von Verhandlungen mit England wurde durch 
die Gefangennahme des Königs erschwert. Zudem versuchten sowohl 
beide Parteien in den Rosenkriegen als auch die Burgunder und Fran 
zosen, die Hansestädte für ihre Ziele einzuspannen, die jedoch in 
England, Burgund und Frankreich beachtliche Handelsinteressen hat 
ten, d ie sie nicht aufs Spiel setzen wollten. Trotz der Feindschaft zu

112 RP 5, S. 622-4 und Ross, Edward IV, S. l l l f .



Edward IV. durften sie aus handelspolitischen Gründen die Gunst von 
dessen Verbündeten Karl dem Kühnen nicht verspielen, weil dies die 
wirtschaftlichen Verbindungen zu Brügge gefährdet hätte. Sie waren 
aber nicht bereit, den Kaperkrieg gegen England einzustellen oder 
ihre Wirtschaftsbeziehungen mit Frankreich abzubrechen, bloß weil 
dies der augenblicklichen Taktik des burgundischen Herzogs ent 
sprach. Schließlich mußten sie darauf achten, nicht auf der Seite des 
Verlierers in den Rosenkriegen zu stehen.

Die im Vertrag von Utrecht erzielte Einigung zwischen England und 
der Hanse krönte die jahrelangen Vermittlungsversuche des burgundi 
schen Herzogs. Begonnen hatte alles mit der Bitte des Londoner Kon 
tors um Verwendung beim König nach dem Kronratsurteil.“ 3 Infolge 
der Bedeutung der wirtschaftlichen Beziehungen mit England setzte 
sich nicht nur der Herzog, sondern auch die Versammlung der vier 
Leden von Flandern für die gefangenen Hansekaufleute im Februar 
1469 ein. Die Bitte seines Verbündeten bewog Edward IV. zur Absen 
dung einer Rechtfertigungsschrift nach Flandern am 2 9 .3 .1 4 6 9 .114 In 
einem Begleitschreiben an die vier Leden erwähnte der König, daß er 
im Begriff sei, Gesandte nach Brügge zu Verhandlungen mit Herzog 
Karl zu schicken. Sie sollten auch zur Aufnahme von Unterredungen 
mit der Hanse bevollmächtigt und instruiert werden, falls d ie Hanse 
städte ihrerseits Botschafter nach Brügge schickten.115 Karl der Kühne 
wollte diese Chance zur Beilegung des anglo-hansischen Streits nut 
zen. So sah sich der Lübecker Hansetag, der am 23 4.1469 die Abberu 
fung des Deutschen Kaufmanns und das Verbot der Englandfahrt be 
schlossen hatte, zu einer Stellungnahme zum englischen Verhand 
lungsangebot genötigt. Die Ratssendeboten beauftragten den Lü 
becker Dompropst Dr. Johann Osthusen, die englische Rechtferti 
gungsschrift zu widerlegen.116 Ferner sollten die Klerks der Londoner 
und Brügger Kontore den vier Leden die Lage der hansischen Eng 
landfahrer schildern und die Argumente Edwards IV. entkräften. Den 
noch erklärten sich die Hansestädte zur Aufnahme von Verhandlun 
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113 HR 2.6.121, S. 92f. und 124, S. 94-6.

114 Vetwendungsbriefe des Herzogs (H UB 9-549, S. 431: 2.2.1469); und d er v ier Leden: 

HUB 9.554, S. 4 33 (8.2.1469). Rechtfertigung: H UB 9-570, S. 453-7.

115 HUB 9.569, S. 452f. Vgl. auch den Brief Edwards IV. an den Lübecker Hansetag vom 
23.4.1469 (HUB 9-577, S. 460f.) und seine Bedingungen für die Verlängerung der han 

sischen Privilegien: HR 2.6.218, S. 190 (10.5.1469). Vollmacht: HR 2.6.219, S. 190.

116 HR 2.6.184 § 51, S. 154f. Vgl. auch HR 2.6.195, S. 178f. und Osthusens Ausführun 

gen: HUB 9 584, S. 462-74.
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gen mit England unter burgundischer Vermittlung bereit, wenn Ed 
ward IV. vorher die beschlagnahmten Handelswaren freigab, die han 
sischen Gefangenen von den in der Haft eingegangenen Verpflichtun 
gen entband und ihnen eine Haftentschädigung zukommen ließ.117 
Unter diesen Voraussetzungen durften die Klerks eine festländische 
Tagfahrt mit den Engländern zwecks Verhandlungen über sämtliche 
Verluste -  also auch diejenigen aus der Zeit Heinrichs VI. -  vereinba 
ren. Sollten die Engländer darauf nicht eingehen, so hatten sie dem 
burgundischen Herzog d ie Abberufung des Deutschen Kaufmanns 
und das Einfuhrverbot für englische Tuche bekanntzugeben.118

Bereits am 3 5 1469 konnte Karl der Kühne den  Hansestädten an- 
zeigen, daß der englische König seine Diplomaten zum 1.6.1469 nach 
Brügge schicken würde. Daraufhin bevollmächtigte der Lübecker 
Hansetag Gesandte.119 In Brügge verhandelte der Herzog durch seine 
bevollmächtigten Vermittler getrennt mit beiden Seiten. Die hansi 
schen Diplomaten beteuerten zunächst die Unschuld der Hansestädte 
am Überfall auf die englische Handelsflotte und verlangten die Frei 
gabe der beschlagnahmten Güter, die Aufhebung sämtlicher während 
der Haft eingegangenen Verpflichtungen, Haftentschädigung und 
schließlich die Wiederherstellung der hansischen Privilegien als Vor 
bedingung für Schadenersatzverhandlungen.120 Mitten in diese Ge 
spräche platzte die Nachricht vom Aufstand gegen  Edward IV. und 
von seiner Gefangennahme durch Warwick,121 woraufhin der Herzog 
vorschlug, die vorgesehene Tagfahrt zu verschieben. In der Zwischen 
zeit sollten die hansischen Handelswaren beschlagnahmt bleiben und 
die während der Haft eingegangenen Verpflichtungen ebenso wie die 
englischen Kaperbriefe gegen die Hanse ruhen.122 Trotz vieler Beden 
ken akzeptierten die hansischen Diplomaten diesen Vorschlag, doch 
die Engländer verweigerten ihre Zustimmung.123 Daraufhin eröffheten 
die Hansen den burgundischen Vermittlern, daß man beabsichtigte, 
die Einfuhr englischer Textilien zu verbieten und dieses Verbot sogar 
auf Tücher auszudehnen, d ie zwar nicht in England, jedoch aus engli 

117 H R  2.6.184 §56, S. 155.

118 H R  2.6.184 § 57-9, S. 155f.

119 H UB 9 588, S. 475f.

120 H R  2.6.221 § 9, S. 193f.

Ross, Edward IV, S. 126-32 und die dort zitierte Literatur.
122

H R  2.6.221 § 12, S. 194.

123 Hansische Stellungnahme: H R  2.6.221 § 14, S. 195. Englische Stellungnahme: 
eben da  § 20, S. 197.
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scher Wolle hergestellt wurden. Darüber hinaus wollten die Hansen 
gegen England zur See rüsten. Der Herzog stimmte nur der ersten 
Maßnahme zu.124

Selbst die geringen Hoffnungen des Lübecker Hansetags auf eine 
Einigung mit England hatten sich zerschlagen. Im Sommer 1469 wurde 
die Stimmung in den wichtigsten Hansestädten immer englandfeindli 
cher. Der Lübecker Hansetag hatte bereits im Vorfeld der Brügger 
Verhandlungen am 17.5.1469 die Englandfahrer angewiesen, das Land 
so schnell w ie möglich zu verlassen.125 Schon im Februar hatte der 
Danziger Rat, bisher immer Kölns Verbündeter gegen die radikal eng 
landfeindlichen Lübecker, klar erkannt, daß der Zorn der Engländer 
hauptsächlich gegen Danzig und die wendischen Städte gerichtet 
war.126 Für Danzig gab es daher nur noch die Flucht nach vom , und 
der Rat setzte sich folglich stark für ein Verbot des englischen Tuchs 
ein, wofür er König Kasimir am 15 7.1469 gewann. Am 3 9.1469 folgte 
die Zustimmung des dänischen Königs.127 Schließlich forderten die 
Danziger am 26.12.1469 die sofortige Ausrufung des Tuchverbots und 
die Rüstung zur See gegen England, ohne diese Maßnahmen vorher 
auf dem Lübecker Hansetag (31.5.1470) zu debattieren.128

Die Zunahme der englandfeindlichen Stimmung in den hansischen 
Stadträten hat den Unmut über Köln größer werden lassen, zumal die 
Rheinmetropole die Hansetage weiterhin boykottierte und sich die 
Kölner Kaufleute zunehmend von den übrigen hansischen London 
fahrern absonderten und schließlich am 7.12.1469 eine eigene Nie 
derlassung gründeten.129 Der Kölner Rat war bald innerhalb der 
Hanse völlig isoliert und mußte versuchen, sich mit England als dem 
wichtigsten Handelspartner zu arrangieren. Doch mit ihren zahlrei 
chen Gesuchen um eine möglichst langfristige Verlängerung der hansi-

124 HR 2.6.211 § 21-4, S. 197f.

125 HUB 9 585, S. 474.

126 HR 2.6.161, S. 123f.

127 HR 2.6.202, S. 182. Das Verbot sollte in ganz Polen gelten. Dänische Zustimmung: 

HR 2.6.249 § 11-2, S. 218.
128 HR 2.6.283, S. 263-5. Vgl. jedoch Hamburgs Antwort (19.1.1470): H R  2.6.285, S. 

265f. und Danzigs Erwiderung (14.4.1470): H R  2.6.289, S. 267.

129 Kölner Boykott der Hansetage: HR 2.6.102 § 10, S. 78; 103, S. 80; 104, S. 80-2; 182, 
S. 137-9; 310, S. 273f.; 333, S. 298ff.; 339, S. 305f.; 335-6, S. 301f.; 346, S. 312-4; und 
358, S. 355f. Zur Absonderung der Kölner s. bes. HR 2.6.164, S. 85f-; 164, S. 125; HUB 
9.603, S. 490-3; und HR 2.6.225, S. 201f. Zum Unmut gegenüber Köln vgl. HR 2.6.124, 
S. 94-6 und die regelrechte Anklageschrift d es Ältermanns des Brügger Kontors Johann 

Durkop vor dem  Lübecker Städtetag am 31-5.1470; HUB 9-733, S. 665f-
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sehen Handelsvorrechte für ihre Englandfahrer hatten die Kölner 
Ratsherren wenig Erfolg.130 Weil der König offensichtlich die Aussich 
ten auf eine Einigung mit der Gesamthanse nicht durch die voreilige 
Vergabe von dauerhaften Rechten an die Kölner verderben wollte, 
gewährte er ihnen lediglich für kurze Fristen den  Genuß der hansi 
schen Privilegien. E>er Kölner Rat befand sich daher in einer unlieb 
samen Lage, denn die Spannungen zwischen England und den ost 
hansischen Städten ließen den entscheidenden Durchbruch im Eng 
landhandel in greifbare Nähe rücken. Zur Zeit der letzten preußischen 
Handelssperre hatte Hans Winter dem Hochmeister mitgeteilt, daß in 
England die Nachfrage nach östlichen Erzeugnissen groß war. Kamen 
diese Waren auf den flämischen Markt, so wurden sie von Kölnern, 
Westfalen und Engländern für den Weitertransport nach England auf 
gekauft.131 Nun aber hatte sich infolge der Krise von  1468 die handels 
strategische Lage der frühen 1450er Jahre wiederholt. Seit dem
24.6.1469 war den Osthansen die Englandfahrt verboten, und ihre 
Rechte als hansische Englandfahrer verfielen am 31.8.1469. Somit wa 
ren sie gezwungen, ihre Ausfuhren nach Flandern zu bringen und dort 
zu verkaufen.132 Die Kölner, die ausgedehnte Handelsrechte in Eng 
land und in den burgundischen Territorien genossen, hatten dank der 
hansischen Englandhandelssperre die Möglichkeit, ein Monopol aller 
hansischen Einfuhren nach England, also auch der auf den burgundi-

130
Gesuche vom 27.2.1469 (H R  2.6.163, S. 124) und 26.4.1469 (HR 2.6.222, S. 199); 

günstige Antwort am 9.7.1469 (H R  2.6.223, S. 199f); A n ord n u n g eines weiteren Ge 
suchs am 7.12.1469 (HR 2.6.225, S. 201 f.); zeitweilige Verlängerung der hansischen 
Privilegien  der Kölner vor dem 9-12.1469 (HR 2.6.226, S. 202 ); weitere Verlängerung 
am 14.3 1470 (PRO, E30/1605 (1 ) ) ;  erneuter Befehl des K ö ln e r  Rats im Dezember 
1470, e in e  möglichst lange Verlängerung anzustreben, w enn ke in e  unbefristete Bestä 
tigung erreicht werden konnte (H U B  9 798, S. 698f.: NB: H e in rich  VI. übernahm am 
9-10.1470 erneut die Herrschaft); weitere Anweisung in d iesem  Sinne am 19.12.1470 
(H R  2.6.386, S. 377f.); Verlängerung für fünf Jahre ab 10.10.1470 am 29.12.1470 (HR 

2.6.388, S. 378), was durch d ie  Rückeroberung des Throns durch Edward IV. am
14.4.1471 zunichte gemacht wurde; am 6.7.1471 Verlängerung bis zum 29.3.1472 (HR 
2.6.466, S. 435); Verlängerungsgesuch vom 30.12.1471 (H R  2.6.511, S. 474) am

18.2.1472 bis zum 18.4.1473 gew ährt (HR 2.6.513, S. 475). V g l. auch HUB 9.698, S. 
639; 700, S. 640f.; und 704-5, S. 643-50.

131 H R  2.3 670, S. 510-2.

H ierin  liegt vielleicht d ie  Signifikanz der Danziger Beschwerden  über den Stapel 
zwang: HR 2.6.356 § 47, S. 335f.; § 52-3, S. 337; HR 2.6.472, S. 444f.; 482, S. 449f.; und 
483 § 2, S. 451. Es wäre denkbar, daß die Danziger ihre W aren in  Brügge nicht hatten 
verkaufen können und direkten Kontakt mit den Kölnern knüpfen  wollten.



sehen Märkten umgeschlagenen Ostwaren, aufzubauen.153 Da Edward 
IV. ihnen jedoch die hansischen Vorrechte nicht langfristig gewähren 
wollte, war den Kölnern der große Durchbruch nicht gelungen. Sie 
konnten nur hoffen, daß der englische König die ersehnten Privilegien 
nicht nur verlängern, sondern auch endgültig bestätigen würde, bevor 
er mit den übrigen Hansestädten eine Einigung erzielte. Um aber für 
alle Fälle gewappnet zu sein, versuchte der Kölner Rat in der Korre 
spondenz mit den anderen Hansestädten -  bei allem Festhalten an 
der eigenen Politik -  beschwichtigend zu wirken. Man habe, so hieß 
es, keine Feindschaft und schon gar keinen Bruch mit den anderen 
Hansestädten gewünscht und sei selbstverständlich jederzeit bereit, 
als Vermittler einzugreifen, um die Streitigkeiten zwischen England 
und den anderen Hansestädten beizulegen.134 Der Plan der Kölner 
ging aber nicht auf. Nachdem auf dem Lübecker Hansetag am
24.8.1470 das Einfuhrverbot für englische Textilien zum folgenden 
Martini (11.11.1470) ausgerufen worden war,133 führten die Ratssen 
deboten die Anklagepunkte gegen Köln auf136 und setzten der Stadt 
eine Frist bis zum 22.2.1471, um England zu räumen, jegliche Wirt 
schaftsbeziehung abzubrechen und sich der Entscheidung des Hanse 
tags in der Schoßfrage zu fügen. Andernfalls würde man d ie Rhein 
metropole verhansen.137 Die Kölner Ratsherren versuchten Zeit zu 
gewinnen, indem sie behaupteten, d ie Briefe des Hansetags nicht 
empfangen zu haben.13® Dennoch wurde Köln am 1.4.1471 ver 
hältst.139

Trotz des ungünstigen Ausgangs der Brügger Verhandlungen 
(Juni/Juli 1469) setzte der burgundische Herzog seine Vermittlungs 
bemühungen fort. Am 25-4.1470 konnte Karl der Kühne dem Brügger 
Kontor mitteilen, daß Edward IV. damit einverstanden sei, daß er als
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133 Vgl HR 2.6.517, S. 478-80 (22.4.1472).

134 HR 2.6.310, S. 273f. (18.5 1470); 346, S. 312-4 (14.8.1470). Für Köln waren die 
Strafandrohungen in den Lübecker Einladungsschreiben weiterhin gegenstandslos 

und die Beschlüsse der Hansetage ohne gesonderte  Begutachtung und form ale Über 

nahme durch den  Kölner Rat nicht verbindlich.

133 HR 2.6.356 § 6 1 ,  S. 339-

136 HR 2.6.356 § 74-105, S. 341-6.

137 HR 2.6.356 § 106, S. 347; 358, S. 355f. Vgl. 422, S. 396; 356 § 114, S. 349; und 359,
S. 349, für den Auftrag an Deventer, Wesel, Soest, Zwolle, Dortmund und die Klerks
der Londoner und Brügger Niederlassung, d ie  Beschlüsse des Hansetags dem  Kölner

Rat vorzulegen.

13® HR 2.6.422, S. 396 (22.1.1472).
IV)

HR 2.6.437 § 12-3, S. 409f.
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ju e g e  unde richter im Streit mit der Hanse agiere. Von den Hansestäd 
ten verlangte er, ihn ebenfalls als Schiedsrichter anzuerkennen und in 
einen Waffenstillstand einzuwilligen.140 Der Deutsche Kaufmann ver 
wies den Herzog an den zum 31 5.1470 ausgerufenen Hansetag in Lü 
beck,141 der jedoch zu schwach besucht war, um beschlußfähig zu 
sein.142 Sehr zum Unwillen des burgundischen Herrschers ging der 
Seekrieg gegen England weiter,143 obwohl sich d ie  politische Lage ge 
ändert hatte. Nach dem Scheitern seines Versuchs im Sommer 1469, 
Edward IV. zu einem Marionettenkönig zu degradieren, schürte War 
wick im März 1470 einen Aufstand im Norden, um den Duke of 
Clarence zum Herrscher zu erheben. Die Rebellen fanden jedoch 
nicht den erhofften Rückhalt unter den mächtigen Adligen, und War 
wick und Clarence mußten in der zweiten Aprilwoche ins Ausland 
fliehen. Auf ihrer Flucht konnten sie Teile der Privatflotte des Earls für 
sich gewinnen. Auch ein Geschwader unter Befehl von Warwicks Vet 
ter Thomas Nevill schloß sich den Rebellen an, überfiel eine flämische 
Handelsflotte am 20.4.1470 bei Calais und segelte in die Seinemün 
dung, von wo aus weitere Überfalle unternommen wurden. Die An 
kunft von Warwick und Clarence gab Ludwig XI. Gelegenheit, eine Ei 
nigung zwischen den Rebellen und Margareta, der Ehefrau Heinrichs
VI., herbeizuführen. Ludwig XI. wollte den gestürzten König wieder 
auf den Thron setzen und dann mit seinem neuen Verbündeten das 
burgundische Herzogtum erobern.144 Doch der Überfall auf die flämi 
sche Handelsflotte rief Karl den Kühnen auf den  Plan. Nach dem
11.6.1470 patrouillierte eine anglo-burgundische Flotte im Ärmelkanal 
und hielt Warwicks Streitkräfte in der Seinemündung bis in den Sep 
tember hinein in Schach. Dies veranlaßte Karl den  Kühnen, sich am
7.8.1470 gegen die Entsendung von hansischen Ausliegern gegen die

H R  2.6.313, S. 275f.

Vgl. den Brief des Herzogs an den  Lübecker Hansetag vom  26.5.1470: HR 2.6.317, 
S. 279f.
142

H R  2.6.330 § 17, S. 295.
143

Vgl. die Kölner Beschwerde vom  11.5.1470 (HR 2.6.316, S. 278) und den Kaper 
brief d es  Danziger Rats vom 28.4.1470: HR 2.6.314, S. 276.
144 __. .

H ierüber s. Ross, Edward IV, S. 137-47. Margaretas Bitte um  hansische Unterstüt 
zung: H R  2.6.315, S. 277f. Verm ählung von Edward, Prince o f  W ales (Sohn Heinrichs
VI. und Margaretas) mit Anne, d er  jüngeren Tochter W arwicks, am 25.7.1470: G r i f  

f i t h s , H enry VI, S. 890f.
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Engländer einzusetzen.143 Dafür versprach er, sich nach Kräften um 
eine Beilegung des Streits mit England zu bemühen.

Somit stand der Lübecker Hansetag am 24.8.1470 vor einer wichti 
gen Entscheidung. Königin Margareta hatte die Hansestädte am
1.5.1470 um Unterstützung gegen den gemeinsamen Feind Edward IV. 
gebeten,146 und Karl der Kühne bot ihnen seine Vermittlung an, wofür 
er die Einstellung des Kaperkrieges gegen England verlangte.147 Beide 
Angebote bargen Gefahren in sich, eröffneten aber auch neue Per 
spektiven. Entschied sich die Hanse für Margareta, so konnte man bei 
einem erfolgreichen Staatsstreich nicht nur auf die Wiederherstellung, 
sondern auch auf eine beachtliche Erweiterung der hansischen Son 
derrechte hoffen.148 Eine Unterstützung für das im französischen Exil 
lebende Haupt des Hauses Lancaster149 hätte allerdings den endgülti 
gen Bruch mit Burgund bedeutet. Die daraus resultierenden wirt 
schaftlichen Schäden, besonders für das Brügger Kontor, waren kaum 
abzusehen. Allerdings hatte der burgundische Herzog schon in der 
Vergangenheit seine Vermittlung angeboten, aber es war ihm trotz des 
festen anglo-burgundischen Bündnisses nicht gelungen, eine Einigung 
zwischen England und der Hanse herbeizuführen. Außerdem bedeu 
tete ein Eingehen auf das Angebot des Herzogs eine konsequente Un 
terordnung der hansischen Belange unter die burgundischen Interes 
sen im Kampf gegen Frankreich.

Die Ratssendeboten entschieden sich dennoch am 24.8.1470 für 
Burgund. Neben dem Einfuhrverbot für englische Textilien und der 
Englandhandelssperre150 stimmten sie dem burgundischen Vermitt 
lungsangebot zu und beauftragten das Brügger Kontor mit der Sondie 
rung der englischen Position. Da im Schreiben des Herzogs weder 
eine Haftentschädigung noch die Aufhebung des Kronratsurteils oder 
die Wiederherstellung der hansischen Privilegien in England zur Spra-

145 HR 2.6.352, S. 3 l6 f.

146 HR 2.6.315, S. 277f. Vgl. den Beschluß des Hansetags in Lübeck vom 31.5.1470 (HR
2.6.330 § 17, S. 295 ) und die Beratungsartikel für den Hansetag am 24.8.1470: HR

2.6.331 § 4, S. 297.
147 HR 2.6.313, S. 275f.; 317, S. 279f- Vgl. HR 2.6.330 § 17, S. 295 und 331 § 3, S. 297.
148

HR 2.6.315, S. 278.
149 G r i f f i t h s , H enry VI, S. 888-90. Heinrich V I., der im Tower o f  London gefangenge 
halten wurde, w a r  seit Jahren geistig verw irrt. Königin Margareta war d ie  treibende 

Kraft des Hauses Lancaster.
150 HR 2.6.356 § 61 und 63, S. 339 und § 72, S. 341. Bekanntgabe d e r  hansischen 

Maßnahmen: HR 2.6.360-1, S. 356f.
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che kam, ließen die Ratssendeboten ihre Zusage von der englischen 
Stellungnahme abhängen. Falls die Engländer bereit waren, auf die 
hansischen Bedingungen einzugehen, sollten die Verhandlungen un 
ter der Ägide des Herzogs in Brügge stattfinden. Zudem erfüllten die 
Ratssendeboten einen weiteren Wunsch des Herzogs, indem sie ver 
sprachen, bis zum 2.2.1471 keine weiteren Auslieger gegen die engli 
sche Schiffahrt zu entsenden.151

Obwohl der Lübecker Hansetag keineswegs vom burgundischen 
Vorschlag begeistert war, hatten die Ratssendeboten eine richtige Ent 
scheidung getroffen, wie sich in den kommenden Jahren zeigen sollte. 
Nachdem die anglo-burgundische Flotte im September 1470 durch 
einen Sturm auseinandergetrieben worden war, gelang es Warwick, 
die Seinemündung mit seinen Schiffen zu verlassen und am 13.9.1470 
in Devonshire zu landen. Gleich danach ließen Warwick und Clarence 
verkünden, daß es ihre Absicht sei, Heinrich VI. w ieder zum König zu 
machen: Hierzu riefen sie alle Untertanen zur Mithilfe auf. Von Dev 
onshire aus marschierten sie mit den ihnen zuströmenden Truppen 
nach Norden, wo Edward IV. gerade einen als Ablenkungsmanöver 
angezettelten Aufstand niederkämpfte. Von Yorkshire zog der König 
dann nach Süden, hielt jedoch bei Doncaster (South Yorkshire) oder 
Nottingham (Nottinghamshire) an, um das Eintreffen der Truppen un 
ter Befehl von John Nevill, des Marquis o f Montagu, abzuwarten. Mon- 
tagu, der jüngere Bruder Warwicks, hatte bislang auf seiten Edwards 
IV. gestanden. Die Nachricht von seinem Verrat bew og den König zur 
Flucht über Lincolnshire nach Lynn, von w o aus er am 2.10.1470 nach 
Holland segelte.152 Dort fand er Zuflucht bei Ludwig von Brügge, dem 
Statthalter des burgundischen Herzogs.

Damit hatte sich die strategische Lage in Nordwesteuropa grundle 
gend gewandelt. Anstatt sich auf seinen englischen Partner im Kampf 
gegen Frankreich stützen zu können, war Karl der Kühne nun auf sich 
allein gestellt. Hinter Heinrich VI. stand nämlich Warwick, der am
22.6.1470 dem französischen König versprochen hatte, bei Gelingen 
seines Unternehmens gemeinsam Krieg gegen Burgund zu führen. 
Ludwig XI. drängte ihn Anfang 1471, Truppen au f den Kontinent zu 
entsenden. Die Ungeduld des französischen Königs wurde Warwick 
zum Verhängnis. Karl der Kühne hatte Edward IV. fast drei Monate in

Vgl. das Schreiben vom  15.9.1470 an Karl den Kühnen (H R  2.6.362, S. 357-9) und 
die e tw a gleichzeitigen Instruktionen an den Deutschen Kaufmann in Brügge: HR
2.6.357, S. 3541.

152 Ross, Edward IV, S. 150-3.
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Den Haag warten lassen, ohne Kontakt mit ihm aufzunehmen. Am
3.12.1470 brach der französische König den Vertrag von Peronne, der 
ihn zur Einhaltung eines Waffenstillstands mit Burgund als Gegenlei 
stung für das burgundische Versprechen, eine englische Invasion 
Frankreichs nicht zu unterstützen, verpflichtete. Ludwig XI. erklärte 
Burgund den Krieg und ließ Truppen in Grenznahe aufrnarschieren. 
Die französische Provokation brachte Karl den Kühnen w ieder an die 
Seite seines Schwagers, den er am 26.12.1470 an seinen H o f bringen 
ließ. Edward IV. erhielt Geld und Schiffe für die Rückeroberung seines 
Throns und versuchte, die Hansen für den Kampf gegen Warwick und 
das Haus Lancaster zu gewinnen. Er stellte ihnen großzügige Privile 
gien in Aussicht und bekam 14 Schiffe für die Überfahrt nach Eng 
land.153 Mit burgundischer und hansischer Hilfe und der Unterstüt 
zung von englischen Sympatisanten eroberte Edward IV. den Thron 
zurück und herrschte seit dem 21.5.1471 wieder unangefochten.154

Plötzlich hatte sich die Lage, die noch im Winter so hoffnungslos er 
schien, zugunsten der Hanse gewandelt. Für ihre Hilfe hatte Edward 
IV. ihnen weitreichende Privilegien versprochen. Außerdem war eine 
Einigung mit der Hanse für die geplante Invasion Frankreichs erfor 
derlich. Trotz günstiger Vorzeichen wurde der Friedensschluß aber 
dadurch verzögert, daß der König gleich nach seinem Einzug in die 
Hauptstadt die Privilegien der Kölner am 6.7.1471 verlängerte.155 Die 
Verstimmung hierüber hielt jedoch nicht lange an, hauptsächlich weil 
die hansische Einheit im Verlauf d.J. 1471 immer größere Risse zeigte. 
Schon am 13 12.1470 hatte Danzig Lübeck mitgeteilt, daß König Kasi 

153 Hierzu: ebenda, S. 158-60. Bei den Schiffen handelte es sich woh l um die hansi 
sche Ausliegerflotte: Karl der Kühne hatte sich am 7.8.1470 beschwert, daß d ie Hanse 

städte 16 bis 18 Kriegsschiffe gegen England entsandt hatten, und der Lübecker Han 
setag hatte am 24.8.1470 versprochen, bis zum  2.2.1471 keine Schiffe m ehr auszurü 

sten: HR 2.6.352, S. 3 l6 f.; 357 § 5, S. 355. D er Herzog haue dann am 18.12.1470 ver 
langt, daß die hansischen Auslieger Schadenersatz für sämtliche Schiffe le isten  sollten, 

die sie in burgundischen Gewässern aufbrachten: HR 2.6.433, S. 404. In dem  Moment 
also, als der Kaperkrieg verboten wurde, hatte Edward IV. begonnen, Knegsschiffe an- 
zuheuem. Es w äre  verwunderlich, wenn die hansischen Kapitäne nicht au f sein Ange 
bot eingegangen wären. Ferner legte d ie Entscheidung des Lübecker Hansetags am
24.8.1470, auf d en  burgundischen Vermittlungsvorschlag einzugehen und Königin 

Margareta jede H ilfe  zu versagen, dem Brügger Kontor die Unterstützung Edwards IV. 

nahe. Dies d eu tete  das Kontor in einem Schreiben vom 26.2.1471 an D anzig  an: HR 

2.6.434, S. 404f.

154 Zum militärischen Geschehen s. Ross, Edward IV, S. 161-75.

135 Bis zum 29.3.1472: HR 2.6.466, S. 435. Vgl. auch den Bericht Gerhards van Wesel 

an seine Freunde in  Köln: HR 2.6.442, S. 415-8 (17.4.1471).
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mir bereit wäre, ein Einfuhrverbot für englisches Tuch über ganz Po 
len zu verhängen, vorausgesetzt daß alle Hansestädte die Beschlüsse 
des Hansetags vom 24.8.1470 befolgten. Bekanntlich hatten nicht nur 
die Ratssendeboten der preußischen Städte, sondern u.a. auch die aus 
Wesel, Deventer, Zwolle und Dortmund auf diesem Hansetag dem 
Tuchverbot nicht zugestimmt, weil sie zunächst ihre Ratskollegen kon 
sultieren wollten.156 Da nun die preußischen Städte diese für sie 
schmerzhafte Maßnahme gutgeheißen hatten, baten die Danziger den 
Lübecker Rat in Erfahrung zu bringen, wie sich die anderen Städte 
dazu stellten.157 Der Lübecker Rat hatte aber bis zum 22.1.1471 keine 
Meldung erhalten.158 Im Frühjahr und Sommer 1471 wuchs der Danzi 
ger Unmut über das Tuchverbot und den Stapelzwang.159 Am
16.11.1471 antworteten die Danziger auf die Aufforderung des Lü 
becker Städtetags vom 27.9.1471, nun doch die Vorschriften über den 
Handel mit englischen Tuchen und Stapelgütem zu befolgen, mit ei 
nem Gutachten, das zeigte, daß das hansische Verbot offensichtlich 
massiv mißachtet wurde. Große Mengen englischen Tuchs seien auf 
die Märkte in Frankfurt und Nürnberg gebracht worden, was unzwei 
felhaft auf die Weigerung von Deventer, Wesel und anderen Städten 
zurückzuführen sei, das Tuchverbot zu befolgen. Die Danziger sähen 
folglich nicht ein, warum sie zurückstehen sollten, solange sich andere 
Städte bereicherten.160 Man sprach sich daher für eine zeitweilige Auf 
hebung der Beschlüsse aus.161 Allerdings lagen dem  Lübecker Rat seit 
Ende September 1471 Beschwerden des Brügger Kontors vor, daß die 
Danziger die Stapelvorschriften unterliefen und sogar englische Laken 
von Seeland nach Danzig verschickten.162 Zur gleichen Zeit bemühten 
sich die Kölner, einen Keil zwischen die preußischen und wendischen

H R  2.6.356 §76, S. 341.

157 H R  2.6.418, S. 394f.

158 H R  2.6.420, S. 395f.
159

Gemäß den am 24.8.1470 erlassenen Stapelvorschriften durften  Stapelgüter (Liste: 
HR 2.6.356 § 51, S. 337) nur nach Brügge, auf die A n tw erpen er Pfingst- und Bavomes 

sen und den Bergen op Zoom er Koudemarkt, jedoch nicht a u f die Ostermesse in Ber 
gen o p  Zoom oder nach H olland, Seeland oder Flandern (außer Brügge) gebracht 
w erden . HR 2.6.356 § 51 und 53, S. 337f. Asche nahm man auch in die Liste der Sta 
pelgu ter auf: HR 2.6.356 § 54, S. 338. Unmut des Brügger K on tors: HR 2.6.470 § 5-7, S. 

mo8 f' ( 25-9-1471)- Danzigs Unmut: HR 2.6.472, S. 444f. (27.9.1471).

i6i Aufforderunß: HR 2.6.472, S. 444f. Danzigs Antwort: HR 2.6.483, S. 450f.
H R  2.6.482, S. 449f. Vgl. auch HR 2.6.589, S. 542.

1 2 H R  2.6.470 § 5, S. 438.
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Städte zu treiben.163 Der oft geäußerte Verdacht, daß die Lübecker nur 
deswegen das Tuchverbot befürworteten, weil sie ohnehin längst auf 
den Englandhandel verzichtet und somit keine nennenswerten Verlu 
ste zu befurchten hatten, kam erneut in Danzig auf.164

Auch die Durchführung des Kaperkrieges gegen England wurde im 
mer schwieriger. Am 1.4.1471 traf ein wendischer Städtetag Vorkeh 
rungen zur Ausrüstung von Ausliegern, weil die Danziger nicht allein 
gegen England kämpfen wollten.165 Karl der Kühne hatte jedoch be 
reits am 18.12.1470 wissen lassen, daß er die hansischen Auslieger für 
sämtliche Überfälle in burgundischen Gewässern für schadenersatz 
pflichtig halten würde,166 und am 13-11.1471 wurde den burgundi 
schen Untertanen verboten, die hansischen Auslieger zu unterstützen, 
ihnen die Beute abzukaufen oder gar ihre Schiffe in burgundischen 
Häfen zu dulden, auch wenn sie nur Lebensmittel kaufen wollten.167

Ende 1471 standen die Vorzeichen für einen Frieden zwischen 
England und der Hanse günstig. Der englische König brauchte eine 
Einigung um jeden Preis, um die seit langem geplante Invasion 
Frankreichs durchführen zu können. Den Hansestädten hatte er 
weitreichende Privilegien als Gegenleistung für ihre Hilfe bei der 
Rückeroberung des Throns versprochen. Die Hansen erkannten all 
mählich, daß der Kampf gegen England nicht ewig fortgesetzt werden 
konnte. Folglich stimmten die wendischen Städte der Aufnahme von 
Verhandlungen am 23-12.1471 zu, als der burgundische Herzog ein 
neues Vermittlungsangebot vorlegte. Sie forderten aber d ie Wieder 
herstellung der hansischen Privilegien und die Leistung von Schaden 
ersatz.16* Daraufhin bevollmächtigte der König Gesandte zu Verhand 
lungen mit der Hanse in Brügge.169 Am 21.5-1472 schlugen zwei dieser 
Diplomaten dem  Lübecker Rat die Aufnahme von Unterredungen in 
Utrecht vor,170 worauf die wendischen Städte sofort eingingen, ob 
wohl Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der hansischen Botschafter 
bei der Reise nach Utrecht zu Debatten über den Ort der Tagfahrt

163 HR 2.6.465 § 7, S. 435; 518, S. 480; und 533, S. 493f.
164

HR 2.6.485 § 1, S. 453f.

163 HR 2.6.437 § 19, S. 411. Danzig: HR 2.6.418, S. 394f.

166 HR 2.6.433, S. 404.

167 HR 2.6.506, S. 472f.
iKfi

HR 2.6.486, S. 456f.
169 HR 2.6.592, S. 544 (5.3.1472). Vollmacht zu  Verhandlungen mit dem H erzog über 

Handelsangelegenheiten: Foedera (O ) 11, S. 738 (4.3-1472).

170 HR 2.6.593, S. 544f.
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führten. Als Alternative empfahlen die wendischen Städte am 7.7.1472 
als Ort Hamburg und als Termin den 1.5.1473 und baten die Englän 
der um eine Stellungnahme bis zum 29.9.1472.m  Bevor der Brief der 
wendischen Städte in Brügge zugestellt werden konnte,172 hatten die 
englischen Gesandten die Stadt bereits verlassen. Der König erhielt 
erst verspätet Kenntnis vom  wendischen Vorschlag. Um den Eindruck 
zu vermeiden, er stünde dem  Frieden im Wege, bevollmächtigte er am
10.12.1472 erneut Gesandte für die Verhandlungen mit der Hanse.173 
Diese schlugen dem Lübecker Rat nach Konsultationen mit dem Brüg 
ger Kontor die Aufnahme von  Gesprächen in Utrecht am 1.7.1473 vor 
und baten, den Deutschen Kaufmann in Brügge zu ermächtigen, einen 
vom 1.3 bis zum 1.9.1473 gültigen Waffenstillstand mit ihnen zu ver 
einbaren.174 Am 26.1.1473 befürwortete das Brügger Kontor beide 
Vorschläge in einem Schreiben an den Lübecker Rat und verwies dar 
auf, daß sowohl die englische Regierung als auch die Hansekaufleute 
stark am Frieden interessiert seien. Den Wunsch, wieder mit England 
Handel zu treiben, teilten offensichtlich auch die osthansischen 
Städte.173 Am 12.3-1473 erklärten die wendischen Städte ihr Einver 
ständnis mit den Vorschlägen der englischen Gesandten und ernann 
ten in der ersten Märzwoche Bevollmächtigte für die Utrechter Ver 
handlungen.176 Einen Monat später konnte das Brügger Kontor Ver- 
handlungsort und -termin sowie den gewünschten Waffenstillstand mit 
den englischen Diplomaten vereinbaren. Bis zum 25.6.1473 sollten die 
Annahme der Verhandlungen sowie die Ausrufung des Waffenstill 
stands durch Schreiben an das Brügger Kontor angezeigt werden.177 
Im Mai gaben die Lübecker (im Namen aller Hansestädte) und die

H R  2.6.608, S. 560f. Vgl. den  Beschluß der wendischen Städte am 4.7.1472: HR 
2.6.596 § 4-5, S. 548.

D e r  Empfang des Schreibens w urde zusätzlich durch d ie  lange Krankheit des in 
Calais gebliebenen William Rosse verzögert.
173

H ierzu  s. HR 2.6.638, S. 578. Vollmacht: HR 2.6.637, S. 577.

174 HR 2.6.638, S. 577-9 (21.1.1473).

173 HR 2.6.639, S. 579-82.

H R  2.6.644, S. 585-7. Vollm achten: HR 2.6.645-6, S. 587-9- V gl. auch die Vollmacht
zum Abschluß eines Beifriedens: H R  2.6.647, S. 589.

177 H R  2.6.651, S. 591-3.
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Engländer die Annahme aller Vorbedingungen bekannt.178 Damit fand 
der hansische Kaperkrieg ein Ende.

Die Utrechter Verhandlungen der Jahre 1473 und 1474 sind so oft 
dargestellt worden,179 daß man sich hier auf das Wesentliche konzen 
trieren kann. Die Verhandlungsposition der englischen Regierung 
wurde von dem übergeordneten Ziel bestimmt, eine Einigung mit der 
Hanse zu erzielen, um die Invasion Frankreichs zu ermöglichen. 
Selbstverständlich haben die englischen Diplomaten versucht, den 
Preis dafür so niedrig wie möglich zu halten, doch letzten Endes war 
Edward IV. zu jedem Zugeständnis bereit, um ein Scheitern der Ver 
handlungen zu verhindern. Allerdings zeigen die Instruktionen der 
englischen Gesandtschaft,180 daß er sich anfangs noch Hoffnungen 
machte, nicht allzuviel konzedieren zu müssen. Den Diplomaten wa 
ren drei Ziele vorgegeben. Zum einen sollten sie unter keinen Um 
ständen zugeben, daß das Kronratsurteil gegen die hansischen Eng 
landfahrer vom 21.11.1468 unrechtmäßig gewesen war, sondern allen 
falls auf die Bereitschaft des Königs hinweisen, aus den von  hansi 
schen Englandfahrem zu entrichtenden Zöllen ein Beschwichtigungs 
geld zu zahlen.181 Zum anderen sollte jede Erörterung der Verluste der 
Hansen aus der Zeit Heinrichs VI. ausgeschlossen werden. Schließlich 
war zwar die Wiederherstellung der hansischen Privilegien anzubie 
ten, jedoch nur als Gegenleistung für d ie volle Wiederherstellung der 
Rechte des Englischen Kaufmanns gemäß dem Vertrag von London 
vom 22.3.1437.

Die Härte der Hansestädte machte jedoch die Hoffnungen der engli 
schen Regierung rasch zunichte. Am 16.7.1473 wurde den Engländern 
eröffnet, daß d ie hansischen Diplomaten nicht nur über den alten und 
neuen Schaden verhandeln wollten, sondern daß sie auch auf den 
Widerruf des Kronratsurteils und der Verbindlichkeiten, die die Han 
sen während ihrer Haft eingegangen waren, sowie auf die Wiederher 
stellung der hansischen Privilegien ohne preußische Gegenleistung

178 Lübeck am 10.5.1473 (HR 2.7.19, S. 13) und  England am 21.5.1473: H R  2.7.21, S. 
13. Für die Ausrufung des Waffenstillstands durch  die Krone s. auch PRO, E30/16O5 

(6) und E30/1605 (4 ).
179 Vgl. K A  Fo w l e r , English Diplomacy and the Peace o f Utrecht, in: Fr ie d l a n d , Bearb., 
Frühformen, S. 9 -2 2 , und G. N e u ma n n , H ansische Politik und Politiker bei d en  Utrech 

ter Friedensverhandlungen, in: ebenda, S. 25-59, niit der dort zitierten Literatur.

180 HR 2.7.22, S. 13-6.

181 HR 2.7.22 § 7, S. 15.
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bestehen würden.182 Insbesondere forderten sie Schadenersatz für die 
englischen Überfälle auf d ie beiden Baienflotten (1449 und 1458) und 
auf die Lübecker Bergenfahrer, doch ließen sie keine Diskussion der 
englischen Verluste bei der Kaperung der Handelsflotte im Sund 
(Pfingsten 1468) zu.183 Schließlich verlangten sie als Entschädigung 
£25.000 und die Übereignung der Kontorssitze in London und Boston 
sowie eines Hauses in Lynn. Sie waren bereit, diese Summe um £5000 
herabzusetzen, um sämtliche englischen Forderungen gegen die 
Hanse abzugelten. Dafür aber mußten die Kölner vom Genuß der 
hansischen Privilegien bis zur eventuellen Versöhnung mit der Hanse 
ausgeschlossen bleiben, und das Parlament mußte zudem sämtliche 
Abmachungen bestätigen.184 Da die Engländer ohne Rückfrage beim 
König die hansischen Forderungen nicht akzeptieren konnten, einigte 
man sich auf eine Unterbrechung der Verhandlungen zwischen dem 
29.7. und dem 1.9.1473- Als die Unterhändler w ieder zusammentraten, 
versuchten die Engländer zunächst, die Gespräche nach England zu 
verlegen. Als die Hansen dann ernsthaft mit Abbruch drohten, legten 
die englischen Diplomaten am 6.9.1473 eine Eingabe Edwards IV. vor, 
in der dieser in allen Punkten bis auf die Höhe der Entschädigungs 
summe, die Übereignung der hansischen Handelsniederlassungen und 
den Status der Kölner einlenkte.183 Auf dieser Basis gelang es am 
19.9.1473, einen provisorischen Vertrag zu erarbeiten.186 Danach 
wurden die Verhandlungen bis Neujahr vertagt.

Die Instruktionen Edwards IV. für die letzte Verhandlungsrunde 
machen deutlich, daß ihm letztlich kein Preis zu hoch war, um den 
Frieden mit der Hanse herbeizuführen. Seine Diplomaten sollten zwar 
abermals versuchen, die Entschädigungssumme herunterzuhandeln, 
die Rechte der englischen Preußenfahrer gemäß dem Vertrag von 
London (1437) durchzusetzen und einige Konzessionen hinsichtlich 
des Status der Kölner zu erreichen, aber auf keinen Fall sollten die 
Verhandlungen hieran scheitern.18' In einem anderen wichtigen Punkt 
hatte der König bereits vor der letzten Verhandlungsrunde den Wün 
schen der hansischen Diplomaten entsprochen. Im Herbst 1473 hatte

182 HR 2.7.34 § 22, S. 27.

183 H R  2.7.34 § 24-9, S. 27-9-
1 0 4

H R 2.7.34 § 43, 48-54 und 71, S. 32-5 und 38.

183 HR 2.7.38, S. lOOf.
186

H R  2.7.44, S. 121-31. Zusammenfassung: F o w l e r , English Diplomacy, in: F r ie d l a n d , 

Bearb., Frühformen, S. 19f.
187

HR 2.7.107, S. 213-20, bes. § 29-31, S. 219f.
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das Parlament das beanstandete Kronratsurteil vom 21.11.1468 zwar 
nicht widerrufen, jedoch so gut wie vö llig  entkräftet. Es erklärte sämt 
liche Verbindlichkeiten der gefangenen Hansen für nichtig. Außerdem 
wurden alle englischen Ansprüche aus der Zeit des Kaperkriegs 
(21.11.1468-19.9.1473) niedergeschlagen und alle Kaperbriefe wider 
rufen. Schließlich bestätigte das Parlament feierlich die althergebrach 
ten hansischen Privilegien.188

Aufgrund dieser schwachen Verhandlungsposition konnten sich die 
englischen Unterhändler keine großen Hoffnungen auf weitgehende 
hansische Konzessionen machen. Es gelang ihnen, die Entschädi 
gungssumme von £15.000 im Vorvertrag auf £10.000 zu reduzieren 
und zumindest die explizite Erwähnung der Kölner im endgültigen 
Vertragstext zu verhindern. Dafür mußte sich der König aber bereit 
erklären, auf d ie Nachricht der Verhansung einer beliebigen Stadt hin 
den betreffenden Kaufleuten den Genuß der hansischen Vorrechte zu 
verweigern.189 Außerdem mußten die englischen Diplomaten auf eine 
Bestätigung des Vertrags von Utrecht durch den polnischen König 
verzichten.190 Am schwersten wog jedoch, daß die englische Regierung 
die fast ein Jahrhundert lang geforderte Reziprozität preisgab.191

Für die hansischen Englandfahrer änderte der Frieden von Utrecht 
vom 28.2.1474 wenig. Es wurden alle Paragraphen des Vertrags von 
London (1437) wortwörtlich übernommen, die den Kaufleuten die 
Bewegungs- und Handelsfreiheit im Gastland gewährten.192 Bis auf die 
Haftung von Ortschaften für Piratenüberfälle, die von ihrem Boden 
ausgingen, wurden diejenigen Absätze des Londoner Vertrags wörtlich 
übernommen, d ie den hansischen Englandfahrern Sonderrechte unter

188
HR 2.7.106, S. 206-13.

189 HR 2.7.142 § 11, S. 346. Vgl. den Vorvertrag: HR 2.7.44 § 15, S. 126. Ein Zusatzab 
kommen (HR 2.7.143 § 5, S. 352) machte jedoch  deutlich, daß mit § 11 des Utrechter 
Friedens die K ölner gemeint waren. Zur späteren Handhabung dieser Regelung im 
Falle von Kolberg: PRO, E30/564. Kölns W iederaufnahme in die Hanse am 13.9.1476: 
HR 2.7.395, S. 647-50. Benachrichtigung Edwards IV. hierüber: HR 2.7.409, S. 656 
(26.11.1476). Bis dah in  hatten die Kölner aber keineswegs den Genuß der hansischen 
Privilegien in England verloren: E30/16O5 (9 ) vom  8.4.1474 und Ross, Edward IV, S. 

212.

190 Vgl. den Vorvertrag vom 19.9.1473: HR 2.7.44 § 35, S. 130.

191 Vgl. HR 2.7.142 § 4, S. 343f. und insbesondere die Begriffsbestimmung des stntti- 

gen Worts m orari.
192 HR 2.7.142 § 4, S. 342-4; vgl. HR 2.2.84 § 2, 1, 4, 3, S. 85 (in dieser Reihenfolge).
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dem Common Law einräumten.193 Ansonsten wurden einige lästige 
Handelsabgaben und Schikanen der königlichen Beamten abge 
schafft.194 Das Strandrecht wurde außer Kraft gesetzt, falls ein Lebe 
wesen den Schiffbruch überlebte und an Land gelangte. Edward IV. 
versprach auch, für die Einhaltung der Größe und Qualität der engli 
schen Laken zu sorgen, und er gestand den Hansen Ausschankrechte 
für Rheinwein zu.195

Obwohl der Frieden von Utrecht wenig am rechtlichen Status der 
hansischen Englandfahrer änderte, kann man ihn dennoch als einen 
wichtigen Einschnitt in den anglo-hansischen Beziehungen bezeich 
nen. Die Hansen hatten nach einem langen, erbitterten Kampf all ihre 
Rechte gemäß dem für sie vorteilhaften Vertrag von London (1437) 
wiedererlangt. Sie hatten zudem eine beachtliche Entschädigung aus 
gehandelt und erreicht, daß die Entscheidung über die Zulassung der 
Kölner zu den hansischen Vorrechten in England bei ihnen und nicht 
beim König lag. Für die Wiederherstellung des Status quo ante mußten 
die Hansestädte keinerlei Konzessionen machen. Vielmehr verzichte 
ten die Engländer auf ihre alte Forderung nach Reziprozität als 
Grundlage des anglo-hansischen, insbesondere des anglo-preußischen 
Handels. Der englische Vorstoß in den hansischen Wirtschaftsraum, 
der seit 1380 zu Forderungen von Rechten in den Hansestädten ge 
führt hatte, war beendet.

193
HR 2.7.142 § 5 und 7, S. 344 ( =  HR 2.2.84 § 6 und 5, S. 8 5 f.). Vgl. auch HR 2.7.142 

§ 21, S. 348, der bestimmte, daß d ie  räumliche Kom petenz d es  Admiralitätsgerichts
gemäß 15 Ric. II, St. 1, c. 3 (SR 2, S. 78) in Zukunft nicht überschritten werden durfte.
194

Handelsabgaben: HR 2.7.142 § 19, S. 348. Schikanen durch falsche Gewichte (§ 15, 
S. 347 ); Verzögerung der Ein- und Ausfahrt durch Zöllner und Zöllfahnder (§ 16-7, S. 

347); Veräußerungsrechte an beschlagnahmten Waren bei Bürgschaftsstellung (§ 23, 
S. 348).
193

H R  2.7.142 § 20, S. 348 (Strandrecht); § 22, S. 348 (Laken); § 24, S. 348 
(Ausschankrechte).



KAPITEL VI
ERGEBNISSE UND ABSCHLIEßENDE BETRACHTUNGEN

In dieser Arbeit habe ich die wirtschaftlichen und diplomatischen 
Aspekte der anglo-hansischen Beziehungen zwischen 1377 und 1474 
dargestellt, um der Hanse als Zweckverband zur Förderung des Han 
dels gerecht zu werden. Abschließend möchte ich die Ergebnisse mei 
ner Untersuchungen in Form von Thesen zur Debatte stellen.
1) Der hansische Handel war wichtig für England, doch der Eng 
landhandel w ar noch wichtiger für die Hanse.

Durch die Differenzberechnungsmethode sowie die Analyse der 
überlieferten Zollakten und der amtlichen Mitteilungen der Zöllner 
ließ sich feststellen, daß der hansische Englandhandel zur Zeit 
Richards II. ca. £24.000 bis £32.000 jährlich betrug. Während der Re 
gierungszeit seines Nachfolgers Heinrichs IV. fiel er leicht auf jährlich 
£23.000 bis £30.000 zurück, und diese Tendenz verstärkte sich unter 
Heinrich V. und Heinrich VI. (£8.000 bis £14.500). Allerdings führten 
die Handelsvergünstigungen des Vertrags von London vom 22.3 1437 
wieder zu einer Expansion des hansischen Englandhandels, der in 
den letzten 25 Jahren der Regierungszeit Heinrichs VI. zwischen 
£38.000 und £51.000 betrug. Damit hatte die Hanse ein Sechstel bis 
ein Fünftel des gesamten englischen Außenhandels in der Hand, und 
die Englandfahrer wurden zu ernsthaften Konkurrenten der Nieder 
länder und Italiener, die sie möglicherweise sogar überflügelten. Erst 
die Krise der Jahre nach 1468 führte zu einem Rückgang des hansi 
schen Englandhandels auf £13 500 bis £17.500.

Jedoch war das Gewicht des hansischen Englandhandels im Rahmen 
der gesamten englischen Außenwirtschaft für die Entwicklung der an 
glo-hansischen Beziehungen nicht so signifikant wie die Größenord 
nung des hansischen Warenverkehrs mit England im Rahmen der han 
sischen Außenwirtschaft. Vergleiche zeigten, daß der hansische Eng 
landhandel im Laufe der hier untersuchten Zeit die Außenhandels 
umsätze der einzelnen großen Hansestädte überstieg; er war z.B. i.J. 
1460 wesentlich größer als die gesamte Außenwirtschaft Danzigs. Die
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steigenden Umsätze ließen die Bedeutung der anglo-hansischen Be 
ziehungen wachsen.
2) Die Hanse war insbesondere auf dem Tuchsektor ein emstzu 
nehmender Faktor in der englischen Außenwirtschaft.

Weil sich die Hansen aufgrund der Carta m ercatoria  (1303) von 
dem  1347 eingeführten Tuchzoll befreien konnten, galt für hansische 
Tuchexporteure ein Sondertarif. In den Enrolled Customs Accounts 
(PRO, E356) wurde der hansische Tuchexport daher gesondert erfaßt. 
Da diese Quellengattung nahezu lückenlos überliefert ist, konnte der 
hansische Tuchexport Jahr für Jahr und Zollbezirk für Zollbezirk ver 
folgt werden. Nach dem Vertrag von London (1437) eroberte die 
Hanse allmählich den zweiten Platz hinter den Engländern und tätigte 
um die Mitte des 15 Jahrhunderts gut ein Drittel aller Exporte des 
englischen Tuches. Diese Position konnten sie ein Jahrhundert lang 
behaupten.

Die Analyse führte zunächst zu der Erkenntnis, daß die Belastung 
durch Zölle und Subsidien eine überaus w ichtige Rolle bei der Ent 
wicklung der Tuchexporte aus England spielte, gerade weil die Ge 
winnspannen schmal waren. Eine Poundage-Erhöhung zwang den 
Kaufmann, genau zu kalkulieren. Umgekehrt hätte eine Kostensen 
kung durch einen Zollnachlaß bei gleichbleibend elastischer Nach 
frage eine Verbesserung der Absatzchancen im Ausland und somit 
eine Steigerung der Ausfuhren mit sich bringen müssen. Gleichwohl 
kann dies nicht die einzige Ursache der Verschiebung der Exportan 
teile gewesen sein. In der Regel waren die einzelnen ausländischen 
Märkte gut voneinander abgeschottet. Es war also nicht der Fall, daß 
Preisvorteile für eine Gruppe zwangsläufig zu Absatzsteigerungen und 
zur Erhöhung des eigenen Exportanteils führen mußten.

Die geographische Spezialisierung der Englandfahrer hatte zur 
Folge, daß der Tuchexport besonders rasch und empfindlich auf Re 
gierungsmaßnahmen und Entwicklungen in der internationalen Politik 
reagierte. Die in den Enrolled Customs Accounts überlieferten 
Tuchausfuhrziffem lassen erkennen, daß Zölle, Kriege und Regie 
rungsmaßnahmen Auswirkungen auf die große Masse der Tuchexpor 
teure hatten: Sie machten den Handel für die meisten Femhändler 
einfach zu teuer.

3) Der Vertrag von London (22.3-1437) war von  herausragender 
Bedeutung für den hansischen Englandhandel.

Abgesehen von wichtigen Vorrechten im juristischen Bereich 
(Common-Law-Rechtsprechung auch bei extraterritorialen Fällen;
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einstweilige Verfügungen vom Kanzler bei Verletzungen der hansi 
schen Privilegien; Schutz vor Piratenüberfällen durch § 2 des Statuts 
von Winchester (1285)) gewährte der Vertrag von London den hansi 
schen Englandfahrem Freiheit von den Handelssubsidien (Tunnage 
und Poundage), was zu einer sofortigen 5%igen Kostensenkung 
führte. Da die Hansekaufleute zu jener Zeit mit sehr kleinen Gewinn 
spannen operierten, stellte dies eine große Handelsvergünstigung dar. 
Sowohl auf dem Tuchexportsektor als auch auf anderen Gebieten ist 
eine explosionshafte Zunahme des hansischen Englandhandels i.J. 15 
Heinrich VI. (1436/7) zu erkennen.
4) Die Messeorientierung des Kölner Englandhandels ermög 
lichte die Expansion des hansischen Englandhandels nach dem 
Vertrag von London.

Der Kölner Nord-Süd-Handel, der bereits um die Jahrhundertwende 
in den Londoner Zollakten nachgewiesen werden kann, war durch 
den Austausch von Fertig- und Industriewaren aus dem Rheinland, 
Süddeutschland, den Niederlanden und dem Mittelmeerraum gegen 
englische Fertigwaren (Tuch, Zinngefaße) gekennzeichnet. Seine zeit 
liche Gestaltung und die Herkunft der Schiffe zeigen deutlich, daß er 
zu 90% messeorientiert war, wobei Frankfurt, Antwerpen und Bergen 
op Zoom die größte Rolle spielten. I.J 1419/20 (7 Heinrich V.) ist ein 
starker Anstieg der Kölner Tuchausfuhren auf die Messen festzustel 
len. Nach dem Vertrag von London steigerten die Kölner zwar ihre 
Einfuhren von den Messen nach England, aber ihre Handelsbilanz mit 
dem Königreich blieb negativ. Die Umsatzsteigerung des hansischen 
Englandhandels, der wieder das Niveau des ausgehenden 14. Jahr 
hunderts erreichte, war allein auf d ie mächtige Expansion des Kölner 
Messehandels zurückzuführen. Dagegen blieb der Englandhandel der 
osthansischen Städte, der durch den Austausch von östlichen Roh 
materialien gegen westliche Fertigwaren gekennzeichnet war, auf dem 
niedrigen Niveau der Jahrhundertwende.
5) Die hansischen Englandfahrer und ihre englischen Konkur 
renten waren geographisch spezialisiert. Der hansische Eng 
landhandel w ar Zollbezirk für Zollbezirk ein Spiegelbild des eng 
lischen Hansehandels.

Die Analyse der englischen Zollakten zeigt, daß z.T. bereits um 1377, 
spätestens jedoch um 1420 der hansische Handel in einem bestimm 
ten Zollbezirk von den Kaufleuten aus einer Hansestadt oder einer 
hansischen Region dominiert wurde Die Kölner beherrschten den 
hansischen Warenaustausch mit London, Ipswich und Sandwich. Die 
Preußen beanspruchten das Gros des recht bescheidenen hansischen
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Handels mit Lynn und Hüll. Die Lübecker, und allen voran die Lü 
becker Bergenfahrer, dominierten im hansischen Bostonhandel und 
die Hamburger im Handel mit Yarmouth, bis sie infolge der Schikanen 
der örtlichen Zöllner auf den Englandhandel ganz verzichteten. Der 
englische Warenaustausch mit den hansischen Gebieten ist das Spie 
gelbild des hansischen Englandhandels. Kölner und Londoner waren 
gleichermaßen messeorientiert. Lynner und Huller beherrschten den 
anglo-preußischen Warenaustausch, wie aus einer Analyse der Zollak 
ten, der englischen Schadensverzeichnisse und der Belegschaft der 
englischen Niederlassung in Danzig deutlich hervorgeht. Schließlich 
gibt es Anzeichen dafür, daß Bostoner mit Bergen (Norwegen) han 
delten, wobei ihnen allerdings bis auf Zeiten der Spannung zwischen 
Dänemark und den wendischen Städten größere Erfolge versagt blie 
ben, weil die hansischen Bergenfahrer dort ein M onopol hatten.
6) Die Erfolge der hansischen Englandfahrer waren jedoch un 
terschiedlich.

Besonders nach 1437 überflügelten die Kölner im Handel mit Lon 
don den restlichen hansischen Englandhandel. 1466 und 1467 hatten 
sie 51,6% des gesamten hansischen Warenaustausches mit England in 
der Hand. In einigen Jahren wickelten sie sogar mehr als 50% des ge 
samten Londoner Poundage-pflichtigen Handels ab. Obwohl die Lü 
becker Umsätze im Bostonhandel wesentlich kleiner waren, dominier 
ten sie hier im vergleichbarem Maße. Den preußischen Englandfah- 
rem  boten sich dagegen große Chancen, die sie nicht realisieren 
konnten. Um die Mitte des 15 Jahrhunderts machte der Poundage- 
pflichtige Handel der preußischen Handelsschwerpunkte Lynn und 
Hull etwa zwei Drittel der gesamten Danziger Außenwirtschaft i.J. 
1460 aus. Allerdings monopolisierten die Kaufleute aus Lynn und 
Yorkshire mit einem Anteil von ca. 90% den anglo-preußischen Han 
del.

7) Der unterschiedliche Erfolg der hansischen Englandfahrer 
und ihre geographische Spezialisierung trugen maßgeblich zur 
Herausbildung von Partikularinteressen der Hansestädte bei, die 
schließlich einer gemeinsamen hansischen Englandpolitik die 
Basis entzogen.

Die Kölner, die einen Jahresumsatz von über £20.000 zu verlieren 
hatten, waren nur unter den extremsten Bedingungen zu einem Han 
delsboykott Englands bereit. Seit ca. 1380, als sich die Engländer ih 
ren Märkten zuwandten, zweifelten die Preußen an ihrer Fähigkeit, 
unter normalen Bedingungen erfolgreich neben den  englischen Kon 
kurrenten bestehen zu können. Daher riefen die Danziger wiederholt
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nach staatlichen Maßnahmen, um die englische Dominanz durch den 
Entzug von Rechten abzubauen. Folgerichtig lehnten sie den Vertrag 
von London (1437) ab, der den Englischen Kaufmann von Pfundzoll 
und Pfahlgeld befreite. Die Danziger waren weder mit der von Köln 
verfolgten Politik der Auffechterhaltung des Englandhandels um jeden 
Preis einverstanden, noch mit der radikalen Lübecker Englandfeind 
lichkeit, da man Gegenmaßnahmen befürchtete, die die preußischen 
Englandfahrer ihrer letzten Chance beraubt hätten. Die Lübecker, die 
in Bergen dank ihres Handelsmonopols ohne Konkurrenz waren, 
konnten in der Englandpolitik einiges riskieren, ohne größere Han 
delsverluste hinnehmen zu müssen. Diese Aktionsffeiheit des Lü 
becker Rats wurde durch den Verzicht auf den Englandhandel infolge 
der Kaperung der Baienflotte 1449 noch wesentlich erweitert. Somit 
war nach 1437/8 keine reale Konvergenz der wirtschaftlichen Interes 
sen der drei großen Hansestädte im Englandhandel mehr vorhanden. 
Nach dem Vertrag von London konnten sich allenfalls zwei, niemals 
jedoch alle drei auf eine gemeinsame Englandpolitik verständigen. Die 
fehlende Einigkeit der Hanse in der englischen Frage war eine unmit 
telbare Auswirkung der wirtschaftlichen Interessen der einzelnen 
Städte und ist daher nicht moralisierend als Verrat" zu verurteilen. Da 
die Englandpolitik der einzelnen Stadträte auf der geographischen 
Spezialisierung und dem jeweiligen Erfolg der hansischen Englandfah 
rer basierte, ist eine ausgeprägte Wechselwirkung von Wirtschaft und 
Politik zumindest in bezug auf die englische Frage in der Zeit zwi 
schen 1377 und 1474 festzustellen.
8) Die englischen Forderungen betrafen hauptsächlich die Preu 
ßen und gipfelten ln dem Anspruch auf Reziprozität als Basis des 
anglo-preußischen Handels.

Seit dem ersten Vorstoß englischer Kaufleute in die Ostseegebiete 
forderte die englische Regierung nicht nur ein Ende der Schikanen 
und Gewalttaten, die damals mit jeder Verschiebung einer Handels 
grenze einhergingen, sondern nach 1380 auch explizit d ie gleichen 
Rechte für ihre Ostseefahrer — insbesondere für ihre Preußenfahrer 
-, die die Hansen in England genossen. Dies rief immer w ieder Kon 
flikte hervor, unter denen in erster Linie die Kölner als Haupthan 
delspartner Englands zu leiden hatten. Erst der englische Verzicht auf 
die Reziprozität im Frieden von Utrecht glättete die Wogen.
9) Die hansischen Englandfahrer zeigten eine ausgesprochene 
Vorliebe für das Common Law als Basis der Regelung von 
Rechtsstreitigkeiten.
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Die hansischen Englandfahrer ließen sich im Vertrag von London 
(1437) drei juristische Sonderrechte verleihen. Erstens wurde ihnen 
die Möglichkeit der Rechtsprechung gemäß dem  Common Law in 
Straf- und Vertragsrechtsfallen eingeräumt, w o der Streit extra corpus 
cuiuscumque com itatus entstanden war und somit nach der gelten 
den Rechtsauffassung außerhalb der Common-Law-Jurisdiktion lag. 
Zum anderen konnten sie bei Privilegienverletzungen durch königli 
che oder städtische Beamte beim Kanzler eine einstweilige Verfügung 
erwirken. Hierfür stand ihnen das wirksamste Druckmittel im engli 
schen Recht zur Verfügung: sub pena. Schließlich sah der Vertrag eine 
Übertragung der kollektiven Verantwortung von  Ortschaften für 
Straftaten, die innerhalb ihrer Grenzen verübt, jedoch nicht angezeigt 
worden waren, auf Piratenüberfälle vor, die von  englischen Häfen 
ausgingen und bei denen Hansekaufleute Verluste erlitten hatten.

Wenden wir uns nun einigen abschließenden Bemerkungen zu. Der 
Niedergang der Hanse ist unbestreitbar eines der großen Themen der 
deutschen Geschichte. Die neuere Forschung hat den Beginn der 
Schwächung der Hanse bereits ins ausgehende 15- Jahrhundert gelegt, 
zu dem Zeitpunkt also, als sie zahlenmäßig am stärksten war. Die Er 
klärungen für die zunehmende politische und wirtschaftliche Ohn 
macht der Hanse im ausgehenden Mittelalter reichen von der immer 
erfolgreicheren Konkurrenz der Holländer und Süddeutschen über 
die Stärkung der deutschen Territorialherrschaften und der werden 
den Nationalstaaten bis hin zum Verfall der hansischen Auslandskon 
tore und der vielbeklagten Uneinigkeit der Hanse. Ich habe mich in 
dieser Arbeit mit einem Teilaspekt der Geschichte der Hanse, den an 
glo-hansischen Beziehungen, befaßt. Es bleibt nun zu fragen, ob die 
vorgelegten Ergebnisse Aufschluß über die Ursachen der zunehmen 
den Ohnmacht der Hanse geben. Zunächst muß man sich in Erinne 
rung rufen, daß die hansischen Englandfahrer eine wirtschaftliche 
Größe waren. Sie hatten um die Mitte des 15. Jahrhunderts einen be 
achtlichen Anteil des gesamten englischen Außenhandels in der Hand 
und waren in London, Ipswich und Boston, um nur einige Handels 
schwerpunkte zu nennen, in der Lage, die gesamte Konkurrenz in den 
Schatten zu stellen. Die Analyse der englischen Zollakten ermöglichte 
Differenzierungen. Zwischen 1400 und 1420 stellten die kleineren 
Hansestädte den Englandhandel ein, der sich folglich immer mehr auf 
wenige Hansestädte (Köln, Danzig, Lübeck, Hamburg) konzentrierte. 
Zudem wird deutlich, daß zur gleichen Zeit der hansische Handel mit 
den einzelnen englischen Zollbezirken in zunehmendem Maße von
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den Kaufleuten einer bestimmten Hansestadt dominiert wurde. Der 
Erfolg der Kaufleute aus den hansischen Handelsstädten im England 
handel war zudem ganz unterschiedlich.

Diese Entwicklungen blieben natürlich nicht ohne Folgen. Zunächst 
führte die geographische Spezialisierung zu einer verhältnismäßig 
einheitlichen Besetzung des Stalhofs, dessen Insassen spätestens i.J. 
1437 mehrheitlich aus Köln stammten. Deshalb fühlte sich das Lon 
doner Kontor mehr und mehr dem Kölner Rat verbunden. In  den fol 
genden Jahren trat Köln in hansischen Gremien wiederholt als Spre 
cher der Londoner Niederlassung auf, die ihrerseits die Tendenz 
zeigte, Kölner Positionen zu vertreten, besonders wenn es um die Auf 
rechterhaltung des Englandhandels gegen die Wünsche der Lübecker 
und Preußen ging.

Der unterschiedliche Erfolg der hansischen Englandfahrer führte zu 
wirtschaftlichen Gewichtsverschiebungen innerhalb der Hanse. Aller 
dings ließ sich die Vormachtstellung Kölns nicht in politischen Einfluß 
ummünzen. Nachdem 1447 und 1450 Versuche, den Vorsitz und somit 
die Führung des diplomatischen Schriftverkehrs von Lübeck zu über 
nehmen, am Widerstand der anderen Städte gescheitert waren, distan 
zierte sich der Kölner Rat zunehmend von der Hanse, und zwar 
zunächst durch einen Boykott der Hansetage, später durch die Ableh 
nung der Verbindlichkeit hansischer Beschlüsse. Die politische Lei 
tung blieb in den Händen Lübecks. Dies hatte allerdings schwerwie 
gende Konsequenzen, denn der hansische Osten war vom wirtschaft 
lichen Dirigismus sehr angetan. Entsprechende Tendenzen zeigten 
sich z.B. in der Schiffahrtsgesetzgebung, den Kreditverordnungen und 
nicht zuletzt auch in der Neigung Danzigs, den Staat um H ilfe anzuru 
fen. 1468 protestierten die Kölner Kaufleute, 

dat de kouffluyde van Coelne nu vortan m it der vrijbeit, die man 
[in Flandern] bait, so die nyet gehalden wirt, nyet so v i l l  wurdels 
haven o ff  gebruychen, as s ii m it dem  schot ind gehoirsamheit be 
last syn, in d  die Neurenberghen in d  Swayven ind  anderen van 
buyssen d e r Hanssen synt in  dem  deyll besser dairan y re  naronge 
zo doin etc. dan die bürgere von  Coelne ind andere kouffluyde 
van der Hanszen.1 

Abgesehen davon, daß der Dirigismus der osthansischen Städte, den 
diese trotz der wirtschaftlichen Stellung Kölns auf den Hansetagen 
durchsetzen konnten, die außerhansische Konkurrenz (zumindest aus 
Kölner Sicht) begünstigte, hatte d ie Divergenz zwischen ökonomi 

1 HUB 9 537 § 11, S. 402.
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scher und politischer Potenz tiefgreifende Folgen. Obwohl die poli 
tisch tonangebenden osthansischen Städte für die Durchsetzung wirt 
schaftlicher Maßnahmen auf Kölns Kooperation angewiesen waren, 
nahmen sie keine Rücksicht auf die Wirtschaftsinteressen der Rhein 
metropole, die beachtliche Umsätze im Englandhandel zu verlieren 
hatte. Besonders rücksichtslos verhielt sich Lübeck, das sich nach 
1450 fast völlig aus dem Englandhandel zurückzog und somit eine ra 
dikale Englandfeindlichkeit nicht mit wirtschaftlichen Einbußen zu 
bezahlen hatte. Dies alles führte auch zur politischen Ohnmacht der 
Hanse, die zumindest im Hinblick auf England keine Entscheidung 
fällen konnte, die nicht den Interessen Kölns oder Danzigs erheblich 
schadete. Damit war der Einigkeit der Hanse zumindest in der engli 
schen Frage die Basis entzogen.

Schließlich spielten die entstehenden Nationalstaaten eine immer 
größere Rolle. Hierin liegt m.E. der Schlüssel zum Verständnis für die 
politische Situation der Hanse gegen Ende des Mittelalters. Um Eng 
land durch einen Handelsboykott in die Knie zu zwingen, mußte man 
die englischen Tuchausfuhren unterbinden. Ende des 14. Jahrhun 
derts war hierzu eine Handelssperre und die Kooperation der nie 
derländischen Städte erforderlich. Später war die Unterstützung der 
burgundischen Regierung unerläßlich. Die niederländischen Städte 
waren für einen gemeinsamen Kampf gegen englische Seeräuber ver 
hältnismäßig leicht zu gewinnen. Karl der Kühne verlangte jedoch po 
litische Konzessionen: die Einstellung des Kaperkriegs gegen England 
und den Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen zu Frankreich. Der 
Preis, den die Hanse zu zahlen hatte, war also sehr viel höher gewor 
den und lief auf eine konsequente Unterordnung ihrer Belange unter 
die burgundischen Interessen hinaus. Die Kosten für die Bekämpfung 
der Engländer waren aber auch dadurch gestiegen, daß die Beziehun 
gen der politischen Einheiten Westeuropas untereinander sehr viel 
komplexer geworden waren. Der Bruch des Vertrags von Peronne 
durch Ludwig XI. am 3-12.1470 und die dadurch ausgelöste burgundi 
sche Reaktion hatten -  im Gegensatz etwa zum Attentat von Monte- 
reau 1417 -  emstzunehmende Konsequenzen für den hansischen 
Frankreichhandel und den Kampf gegen England.

Läßt die Geschichte der anglohansischen Beziehungen lediglich die 
Symptome der zunehmenden Ohnmacht der Hanse erkennen, oder ist 
man berechtigt, dieses Verhältnis als eine der Ursachen des Nieder 
gangs der Hanse zu betrachten? Einige der von der Forschung ange 
führten Gründe lassen sich anhand des hier untersuchten Teilaspekts 
zu einem recht frühen Zeitpunkt beobachten. D ie Uneinigkeit der
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Hanse in der englischen Frage, die partikularistischen Tendenzen und 
der Widerstand gegen die gemeinsame Ordnung sind nach Abschluß 
des Vertrags von London (1437) in virulenter Form sichtbar. Sie sind 
allerdings, wie bereits um die Jahrhundertwende erkennbar, auf die 
geographische Spezialisierung der hansischen Englandfahrer und de 
ren unterschiedliche Erfolge im Englandhandel zurückzuführen. Die 
erfolgreiche Konkurrenz der holländischen und süddeutschen Kauf 
leute war eine Folge der Reglementierung des Kaufmanns und des 
osthansischen Hangs zum Dirigismus, der bereits bei den preußischen 
Reaktionen auf den Vorstoß der englischen Kaufleute in die Ostseege 
biete (1380) zu erkennen ist.

In den anglo-hansischen Beziehungen wird die Schwächung der 
Hanse spätestens um 1420 deutlich, also zu einem erheblich früheren 
Zeitpunkt als von der Forschung bislang angenommen. Daher muß 
man fragen, ob  England nicht die Klippe war, an der die Hanse zer 
brach.
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PS01 Privy Seal O ffice, Series 1 (Signet Letters)

SCI Ancient Correspondence
SC6 Ministers' and Receivers' Accounts
SC8 Ancient Petitions

British Library, London

Cotton Charters XI.62
Additional Charters 54640, 62467, 63733

Cotton Appendix XI, XIX
Cotton MSS Claudius E.VII; Cleopatra C.IV, E.II, E.III; Galba D.XIII, E.IV; N e ro  B.I, B.II, 

B.DC; Otto E.X; Vespasian C.IV, E.I, E.IX, F.I; Vitellius B.XXI, C.XI, E.X 
Additional MSS 6159, 15524, 17721, 18922, 19063, 24062, 24688, 24784 , 25247, 

32101, 34324, 35204, 35426, 36541, 37791, 38690, 46410, 48001, 48008, 48009, 

48031
Harley MSS 319, 431, 731, 826, 861, 1878, 4637, 4763, 4795, 6163 

Royal MSS 7.E.X, 10.B.DC, 17.B.XLVII 

Stowe MS 142

Corporation o f  Lon don  Record O ffic e

Hustings Pleas o f  Land 100-167 (1 Richard 11-38 Henry VI)

Journals o f  the C ourt o f Common Council 1-6
Mayor’s Court: F iles o f  Original Bills, M C l/1, 1/2, 1/2A, 1/3, 1/3A, 1/158/3/9 5 

Recognizance Rolls, Statute Merchant 12-25
Sheriffs Register o f  Writs, Proclamations, Inquisitions, Confessions, Outlawnes etc.,

1457-59 

Guildhall L ib rary, London

MS 9051/1 London  Archdeacon’s Court, W ills and Calendar
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MS 9171/1-7 London Provincial Consistoty Court, Wills 
MS 9531/3-8 Registers o f  the Bishops o f London, 1381-1506

M erce rs ’ Company, Lon don

W arden's Account Book, 1347-1464 

Essex Record O ffice (C o lc h e s te r )

B ook  o f Bonds (14-21 Henry V I)
C ourt Rolls o f the Borough Courts 18-72 (50 Edward ni-1 Edward IV)
Roll o f  the Masters o f  the Guild o f  St. Helen’s 20 Henry VI 
Sergeants' Petitions 1 und 4 H enry  V, 11, 15 und 18 H enry VI 

C oven try  Record O ffic e

Acc 3 Book o f Receipts and Payments of the Masters o f  th e  Company o f the Craft of 
Carpenters in Coventry t.r. Henry VI and Edward IV 

C186-199 Ancient Deeds, t.r. H enry  IV, V und VI
E6 Statute Merchant Rolls, 15 Richard n-3 Henry V, 8, 2, 14 un d  34 Henry VI

K en t Arch ive« O ffice, M a id ston e

Sa/AC 1 Old Black Book, 1431-87
Sa/FAt 2-3 Treasurer’s Rolls, 1454/5, 1458/9
Sa/JB 1 Plea Rolls, 1456

Sa/QBc 1 Cartulary 1227-1445 and Rental o f 1427, St. Bartholom ew ’s Hospital, Sand 
wich

K ln g 's  Lynn Record O ffic e

C5/3 Congregation Rolls o f  the  Guild Merchant o f  H oly T rin ity , 1385-7
C6/1-4 Assembly Rolls, 9-10 R ichard n, 1-4 Henry IV, 14 H en ry  IV, 6-7 Henry V
C7/1-4 Hall Books

C10/1 Red Register o f  K ing’s Lynn
C10/2 Enrollment Book
C17/10-22 Leet Court
C38/1-19 Guild of Holy Trinity, Account Rolls 
C39/37-55 Chamberlain’s Accounts 
G d l-3 2  Corpus Christi Guild, Account Rolls 
G d34 Privilege for the Guild o f  St. George 
G d37 Rolls o f the Guild o f  St. G iles  and St. Julian 
G d76 Privilege for the Guild o f  H o ly  Trinity 

Gd81 Book o f the Guild o f  St. John Baptist 

K lngston-upon-Hull R ecord  O f f ic e  

Bench Books 1, 2, 3 und 3A 

N o r fo lk  Record O ffice, N o rw ich

G uild  o f  St. George, Norwich, Members, 1441-1602
N orw ich  Assembly Proceedings, 1434-91
N orw ich  Assembly Rolls, 1365-1512
N orw ich  Court Book, 1425-1510

Norw ich  Court Rolls 14-18 (1 Richard 11-39 Henry V I)

Y/C4/88-165 Yarmouth Court Rolls, 1376-1461
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Suffolk Record O ffic e , Ipswich

C5/7 Great and Petty Court Roll, t.r. Richard n
C5/8 Petty Court Rolls, t.r. Henry IV
C5/9 Petty Court Rolls, t.r. Henry V
C510 Miscellaneous Rolls

C5/11 Enrollments (17, 23-24, 27-38 Henry V I)

B e l g ie n

Stadsarchief An tw erpen

Privilegienkamer 913 Gebodboek A (1439-96)
Privilegienkamer 1041-42 Engelsche en O osterlingen  (Indices op PK 1048ff. en 1063 

ff.)

Privilegienkamer 1048 und 1050 Engelsche N atie  Privilegien 1304-1564 
Privilegienkamer 1063 und 1066 Oosterlingen, Privilegien 1315-1642 
Rekenkamer 4-6, 1845 Abschriften von Stadtrechnungen aus dem ARA Brüssel 
Schepenregisters 1-61 (1394-1461)
Tresorie 816-38 Abschriften von Zollunterlagen und Prozeßakten
Tresorie 841 Vrydom van tollen
Tresorie 868 Proces de Lange, 1433-1626

Tresorie 912 Zeeuwsche toi, 1337ff.
Tresorie 583 Stapel van zout, visch en haring, 1410-1669
Tresorie 584 Stapel van zout, visch en haring: proces tusschen Antwerp, Brussel en 

Mecheln, 1432 
Tresorie 692-95 Vrydom van accynsen 
Tresorie 810-12 Watertol, 1342-1495 
Tresorie 915 T ien d e  visch, 1240-1638 
Tresorie 1111 Jaarmarkten, 1306-1788
Tresorie 1112 Jaarmarkten, Acten van 1418, 1426, 1456, 1430,1437

Tresorie 1743 Visch- en zoutmerct, ca. 1386
Vierschaar 234 Correctieboek 1414-1512
Vierschaar 1980-81 Antwerper Bürger 1384-1443

Vierschaar 1230 Vonnissen 1407
Vierschaar 1220-1222 Hoofdvonnissen, 15e- l6 e eeu w

Stadsarchief B ru gge

Memoriael van d e  Kamere, 1439-41 
Oosterlingen (15. Jh.)
Register van C ivielen  Sentencien, 1423, 1433-36, 1449-53, 1453-61 

Stadsrekeningen (1376/-1460/1)
Tollen, 1414-1550 

Wijnaccijs - Dossiers, 1415, 1419 
Wijnaccijs - Rekeningen, 1453 

Rljksarchlef B ru gge

Aanwinsten I, 154A, 154B, 155, 157, 159, 164, 165, 162 

Comptes des o ffic iers  de justice 1918-21, 1958
Comptes en rou leaux 595-97, 601-12, 637, 642-44, 675-78, 686, 688-90
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Comptes de baillis 841-42, 1021-30, 1031-34, 1035-38, 1040-41, 1116-25, 1126-29, 

1130-38,1299, 1536-73 

A lg em een e  Rl|ksarchief B ru sse l 

Aanwinsten 275 (B ierein fuhren nach Sluis)

Aanwinsten 276-77 Accijs
Aanwinsten 368-69 Scoutete van Brugge 1395, 1397, 1402-40 und 1445-1500 

Aanwinsten 1340-44 Rejets d e  Damme, 1422ff.
Aanwinsten 1402-4 Ton lieu  d e  Damme, 1385ff.
Aanwinsten 1555 Scoutete van Antwerp, 1389ff.
Rekenkamer 628-84 Ton lieu  d e  Dammes 
Rekenkamer 2224 W ater Baljuw Antwerp 1387/8 
Rekenkamer 22359-61 W atertol Brabant, 1406/7, 1412/3, 1415/94 
Rekenkamer 22597 W atertol Damm en Sluis, 1433-98
Rekenkamer 23111-16 (E in fuhren  ausländischen Bieres nach Brügge und Brugse Frije, 

1389-95)
Rekenkamer 23249 (E infuhren englischer Wolle nach Brabant zwecks Durchfuhr nach 

Italien, 1432-4)
Rekenkamer 23310-11 (Heringein fuhren nach Brügge 1440-1)
Rekenkamer 30886-88 (An tw erpener Stadtrechnungen 1398/9, 1400/1, 1403/4) 
Rekenkamer 32462-501 (B rü gger Stadtrechnungen 1407/8-1460/1)
Rekenkamer 48651-55 (Rechnungen  der Baljuw von  B rügge und Brugse Frije, 1384/5 

und 1404/5)
Rekenkamer 49833 Ton lieu  d e  Yersekeroort, I4 l8 ff.
Rekenkamer 49834 (H am burger Biereinfuhren nach Dunkirk, 1438-41)
Rekenkamer 49864 (H eringein fuhren  nach Damme, 1439/40)

S tadsarch ief Leuven

Inventaris Cuvelier Nr. 736, Portefeuille L 12

D e u t s c h l a n d

B e r lin  (W est) G eheim es Staatsarchiv Preuß ischer K u ltu rb es itz

H A  XX  Urkk. Schbl. 83, 1, 10, 16, 19, 21, 22, 26-33, 35, 37, 45, 50, 52 
Schbl. 86, 9,13, 35 
Schbl. 87, 28, 30

Ordensbriefarchiv (O BA ) 414, 624, 985, 1168, 1176, 1427a, 3069, 3341, 3637-8, 4427, 

4631, 4814, 5106, 5259, 5253, 5260, 5377, 5659, 5800, 6112, 6116, 6314, 7157, 
7806, 7837, 8146, 8149, 8204, 8631, 9169, 9251, 9289, 9339, 9365, 9369, 9375, 
9418, 9435, 9647, 9735, 9751, 9846, 9864, 9974, 10061, 10258, 10484, 10500-1, 
10503, 10600, 10702, 10773, 10861, 11022-5, 27963-6, 27980 

O F  2a, 2, 13-7, 89b, 159

Bundesarchiv, K ob lenz (Aufbewahrungsort für das ebem. Ratsarcbiv Reval)

A f 2-5, 7-9, 11-3 und 15-7 Handlungsbücherder G ebrüder Veckinchusen 
BA 1 Datierte Konzepte zu ausgehenden Schreiben 
BK 1 Revaler Bürgerlisten 

BC 38 Privatschriften, 1434ff.

BC 39 Schreiben und Suppliken der Geistlichen, 1419ff.



B ib l io g r a ph ie : U n g e d r u c k t e  Q u e l l e n 751

BC40 Korrespondenz Finnburg, 1420ff.

BC41 Clawes Fleming, Ritter, 1419-24

BC44 Verden, Familie (gen. van Velen) 1409-10, 1430ff.
BC 45 Volmer, Peter, 1405

Historisches A rch iv  der Stadt Köln

Rechnungsbücher [RB] 6 ,1-II Einnahmen der Mittwochsrentenkammer, 1370-93
RB 7 I-II Ausgaben der Mittwochsrentenkammer, 1370-81
RB 11 Rentenregister, 1381

RB 12 Weinaccise, 1390/3

RB 14 Strafgelder und Verwendung, 1396
RB 15 Rentenregister, 1408

RB 16, I-II Einnahmen der Mittwochsrentenkammer, 1414-31
RB 17 Einnahmen aus aufgenommenen Kapitalien und aus dem Bonner Zo ll, 1414/5 
RB 19 Kleinere Rechnungen, 1414ff.

RB22 Einfuhr-Accise (Wein) 1420
RB 25 Ausgaben und Abrechnungen der Freitagsrentenkammer, 1422-9 
RB 26-27 Einnahmen der Freitagsrentenkammer, 1422-66
RB 28, I-II und 29, I-II Einnahmen und Ausgaben der Samstagsrentenkammer, 1432-67 

RB 30 Rentenregister, 1434ff.
RB 34-35 Rentenregister, 1449-81 
RB 36 Accise, trockener Waren, 1452-8 
RB 38 Accise, trockener Waren, 1459-71 
RB 39 Einfuhraccise, 1461-77
RB40 Zahlungsstundungen für Weinaccise, 1471ff.

RB 46a Accise, trockener Waren, 1469-79
RB51 Zahlungsstundungen für Weinaccise
Hanse II, 4 p Verhandlungen mit England
Hanse III (chronologisch geordnete Urkunden und Briefe)
Hanse IV, 50a, 51, 58, 60, 68
Kriminelle Akten I

Geleitsregister 1-9
C 31 Ratsprotokolle

C27 Ratsmemorialbuch, 1396-1439
G 295-G 307 Protokollbücher des Schöffengerichts
Zivilprozesse 37 Ludwig von Bayre ./. Agnes v on  Bayre
Zivilprozesse 67-69, 143a, 144, 149Vyehove ./. Rosenkranz

Zivilprozesse 70 K n u yst./. Reymbach
Zivilprozesse 296 W esel ./. executores Krumme

Zunft 26 Bußbuch auf der Kölner Halle
Zunft 27 Ordnung für die Kölner Halle

Zunft 28 Ordnung für die Kölner Halle
Zunft 29 Vorschriften für die Tuchherstellung
Zunft 46 Vorschriften für d ie L e in en ga m h ers te llu n g

Zunft 51 Vorschriften für die Waidhändler
Zunft 334, f. 9 Namensliste der Harnischmacher

Zunft 346 Namensliste der Schwertfeger
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Zunft 482, f. l r- l l v M itglieder d er Gewandschneiderzunft 
Zunft 483 Verzeichnis der vom  Rat konzessionierten Gewandschneider 
Zunft 485, f. l r-113v Verzeichn is der in der fremden und in  der Kölner Halle gestunde 

ten Gewandaccisebeträge 
Zunft 485, f. 113v-171r Protoko ll des Gerichts auf der H alle , 1426-39 

Zunft 486 Gestundete Beträge, Kölner Halle, 1440-2 
Findbuch 12 Ratslisten von  Köln , 1396-1500 (aus C  27)
G  282-3 Schöffen des Hochgerichts 
H istorisches Archiv d er  S tadt Lübeck 

A ltes Senatsarchiv, Registratur 3/1
Anglicana 18, 78-83, 85-93, 101-2, 105-6, U l ,  113, 128b, 129, 130a, 134-6, 204, 207, 

209-10, 212a 
Findbuch 7a: Testamente bis 1480 

Handschrift 1046, 1079
Pfundzollbücher 1379, 1380, 1381, 1383/4, 1398, 1399, 1400 
Handschrift 771: J. von  M elle, Abschriften von Testam enten 

Niederstadtbuch 2-3

ÖSTERREICH

Haus-, Hof- und Staatsarchiv, W ien

Reichsregister E-L

I r l a n d

T r in lty  College, D ublin

M S 509

Po l e n

Stadt-/W ojewodschaftsarchiv, Danzig

300, 43/lb Manuale notarii civitatis Danzig 
300 R/F 4 Handlungsbuch v on  Johann Pisz

GEDRUCKTE QUELLEN

A l t m a n n , Wilhelm, Urkundliche Beitrage zur Geschichte Kön ig Sigmunds, in: MIÖG 
18, 1897, S. 588-609

A r m it a g e -Sm it h , Sidney et al., Hgg., John of Gaunt’s R egister, 1371-83 = Camden So 
ciety, 3. Ser., 20-1 und 56-7, London 1911-37 

A s a e r t , Gustaaf, Hg., Docum enten voor de gesch ieden is van de Antwerpse 
scheepvaart voom am elijk d e  Engelandvaart (1404-1485) = Koninklijke Academie 
voo r Wetenschappen, Letteren  en Schone Künsten van  Belgie. Wetenschappelijk 

Comite voor Maritieme Geschiedenis. Collectanea M aritim a 2, Brüssel 1985 

B a i l d o n , William P., A  W ardrobe Account o f 16-17 Richard II, 1393-4, in: Archaeologia 
62, 1911, S. 497-514

D e r s ., Hg., Select Cases in Chancery, AD 1364 to 1471 = SS 10, London 1896 

Ba r n w a l , Robert, Les Reports del cases en ley, que furen t argues en le temps de tres 
haute pnnces les Roys H enry le IV et Henry le V, H enry V I, 3 Bde., London 1679
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BaTESON, Mary, Hg., Records o f the Borough o f  Leicester, 1103-1603, 3 Bde., London 
1899-1905

Bayl e y, John, Hg., Calendar o f the Proceed ings in Chancery in the R eign  o f  Queen 
Elizabeth, 3 Bde., London 1827-32

BeaRDWOOD, Alice, Hg., The Statute Merchant Role o f Coventry, 1392-1416 = Dugdale 
Society Publications 17, London 1939

Be av e n, A.B., Hg., The Aldermen o f the City o f  London, temp. Henry m-1912, 2 Bde., 
London 1908-13

Be nh am, William Gumey, Hg. und Übers., Colchester Court Rolls, Bd. 4: 1379-1383, 
Colchester 1950 (Nie veröffentlicht. Benhams Erben gaben die Fahnen dem  Stadtar 
chiv Colchester)

Der s., Hg. und Übers., The Oath Book or Red Parchment Book o f  Colchester, 1327- 
1564, Colchester 1907

Der s., Hg., The Red Paper Book o f Colchester, Colchester 1902 

Be r c k ma n n , Johann, Stralsundische Chronik: s. G.Ch.F. MOHNIKE 

van DEN Be r g h , L.Ph.C., Hg., O orkondenboek van Holland en Zeeland, Teil 1 und 
Supplement, Amsterdam 1866-1901 

Be t e r ams , F.G.C., De Mechelse schepenbrieven op  het Rijksarchief te Antwerpen, in: 
Handelingen van de Koninklijke Kring v o o r  Oudheidkunde, Letteren en  Kunst van 
Mechelen 58, 1954, S. 17-62; 59, 1955, S. 154-80; 60, 1956, S. 152-66; 61, 1957, S. 
145-240

Bic k l e y , Francis B., Hg., Little Red Book o f  Bristol, Bristol 1900

Birch, Walter d e  Grey, Historical Charters and Constitutional Docum ents o f  the City 
of London, London 21887 

Bisschops, L., Hg., Het 2e Oudt Register in  ’ t Parkement gebonden, 1438-1459, in: 

Antwerpsch Archievenblad 29, o.J., S. 262-471; 30, o.J., S. 1-471 

DE BLECOURT, A.S. und E.M. MEIJERS, Hgg., Memorialen van het h o f (d en  raad) van 
Holland, Zeeland en West-Friesland, van den  Secretaris Jan Rosa, D eelen  1-3 = 
Rechtshistorisch Instituut, 1. Serie, o.N., Haarlem  1929 (Fortsetzung: s. LOMBERTS) 

Buss, William H., Hg., Calendar o f Entries in the Papal Registers Relating to  Great Bri- 

tain and Ireland: Petitions to the Pope, Bd. 1: 1342-1419, London 1896 

Ders. und Jesse A. Twem low, Hgg., Calendar o f  Entries in the Papal Registers Relating 

to Great Britain and Ireland: Papal Letters (1198-1492), 14 Bde., London 1893*1960 

Blok, P.J. et a!., Hgg., Oorkondenboek van Groningen en Drente, 2 Bde., Groningen

1896-9

Bo l l a n d , Jürgen, Bearb., Hamburger Burspraken 1346 bis 1594, mit Nachträgen bis 
1699 = Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Ham 

burg 6, 2 Bde., Hamburg I960 

Bo n d a M, Pieter, Hg., Charterboek der h ertogen  van Gelderland en graven van Zut- 

phen, Utrecht 1783

Bo n e n f a n t , Paul, Hg., Actes concernant les rapports entre les Pays-Bas e t  la Grande- 
Bretagne de 1293 ä 1468, conserves au chäteau de Mariemont, in: Academ ie Royale 
de Belgique, Commission Royale d ’H istoire, Bulletin 109,1944, S. 53-125 

Boyd, Percival, Hg., Roll o f the Drapers’ Com pany o f London, Croydon 1934
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B o r m a n s , Stanislas, Hg., Cartulaire de la commune de D inant = Documents inedits 
relacifs ä l ’histoire de la province de Namur, 8 Bde., Nam ur 1880-1908 (Bd. 4-6 hg. 

Leon La h a y e ; Bd. 7-8 hg. P.P. B r o u w e r s ) 

v a n  DEN Br a n d e n , Frans J.P., Hg., Het Register van den dachvaerden', in: Antwerpsch 

Archievenblad 19-21, o.J.

BREHMER, W., Verzeichniß d e r  Mitglieder der Zirkelkom pagnie, nebst Angaben über 
ihre persönlichen Verhältnisse, 1429-1805, in: ZVLGA 5, 1888, S. 393-454 

B r e mis c h e s  U r k u n d e n b u c h , hg. D.R. Eh mc k  et al., 6 Bde., Bremen 1880-1940 

BRIQUET, Charles M., Bearb., Les Filigranes. D ictionnaire historique des marques du 
papier des leur apparition vers 1282 jusqu’en 1600, Paris 1907, Facsimile o f the 
15)07 Edition with supplem entary Material contributed b y  a number of scholars, hg. 

v. Allan STEVENSON, 4 Bde., Amsterdam 1968 

B r o w n , Rawdon, Hg., Calendar o f  State Papers and Manuscripts Relating to English Af- 
fairs existing in the Archives and Collections o f  V en ice  and in other Libraries of 

Northern Italy, Bd. 1: 1202-1509, London 1864 

B r u c h e t , Max, Bearb., Archives departementales de  Nord : Repertoire numerique: Se 

rie  B (Chambre des Com ptes de Lille), 2 Bde., Lille 1921 

B r ÜNNER, E.C.G., Een h oom sch  Koopmansboek uit de tw eed e  helft der 15' eeuw, in: 
Economisch-historisch Jaarboek 10, 1924, S. 3-79 

B r u n s , Friedrich, Hg., Die Lübecker Bergenfahrer und ih re  Chronistik = HGQ NF 2, 
Berlin 15)00

DERS., Hg., Die Ratschronik von  1438-1482 (D ritte Fortsetzung der Detmar-Chronik 
zweiter Theil) I: 1438-1465 =  CDS 30, Leipzig 1910 

v a n  B r uys s e l , Emest, Recherches dans les archives et les bibliotheques de 
l ’Angleterre, in: Compte rendu de la Commission R oyale d ’Histoire de Belgique, 2. 
Ser., 11, 1858, S. 123-62; 12, 1859, S. 19-82 und 317-50; 3. Ser., 9, 1867, S. 501-32 

BUGGE, Alexander: s. LANGE, Carl

B u n y a RD, Barbara D.M., Hg., Brokage Book o f Southam pton from 1439-40 = South 
ampton Record Society Publications 40, Southampton 1941 

BURGESS, LA. et al., Hgg., T h e  Southampton Terrier o f  1454 = Historical Manuscripts 
Commission, Joint Publication 21 = Southampton R ecords Series 15, London 1976 

VANDEN BUSSCHE, Emile. Bearb., Inventaire des Archives d e  l ’Etat ä Bruges: Section l re: 

Franc de Bruges, ancien quatriem e membre de Flandre, 2 Bde., Brügge 1881-4 

C a l e n d a r  o f  Ch a r t e r  Ro l l s  pr e s e r v e d  in  t h e  Pu b l i c  Re c o r d  O f f ic e  [12261516], 
6  Bde., London 15)03-27

C a l e n d a r  o f  t h e  C l o s e  Ro l l s , 1272-1485, 45 Bde., L o n d o n  1892-1954

C a le n d a r  o f  th e  Fine R o l ls ,  1272-1509, 22 Bde., Lon don  1911-62

C a len d a r  o f t h e  Freemen o f  Lynn, 1292-1836, 2 Bde., N orw ich  1913

C a len d a r  o f  th e  Freemen o f  Yarm ou th , 1429-1800, N orw ich  1910

C a l e n d a r  o f  In q u is i t io n s  M is c e l u n e o u s  (C h a n c e r y )  preserved in the Public Re 
cord  Office, 7 Bde., London 1916-68

C a l e n d a r  o f t h e  Pa t e n t  Ro l l s , 1232-1509, 52 Bde., L o n d o n  I 891-1916

C a l e n d a r  o f  Re c o r d s  o f t h e  [L o n d o n ] Sk in n e r s ’ C o m p a n y , London 1965 (masch.: 
Institute o f Historical Research, London)
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CaM, Helen M., Hg., The Eyre of London, 14 Edward II, AD 1321 = SS 85-6 = Year 
Books of Edward II 26, 2 Bde., London 1968-9

CaRLYON-Hu g h e s , B. et al., Bearb., Calendar o f  Muniments in the Possession o f the 
Borough o f Harwich, London 1932

Car TE, Thomas, Catalogue des Rölles Gascons, Normans et Francois conserves dans 
les archives de la Tour de Londres, 2 Bde., Paris und London 1743 

CaRUS-Wil s o n , Eleanora M., Hg., The O verseas Trade o f Bristol in the Later Middle 
Ages = Bristol Record Society Publications 7, Bristol 1937 

Dies, und Olive COLEMAN, Hgg., England's E xport Trade, 1275-1547, O x fo rd  1963 

CAXTON, William, The Cronicles o f England, Lon don  1480

Ch a mpo l l io n -Fig e a c , Jacques Joseph, Hg., Lettres de rois, reines e t autres per- 

sonnages des cours de France et d ’A ngleterre  depuis Louis VII jusqu 'ä Henri IV, 2 
Bde., Paris 1839-47

ChaPMAN, AB. Wallis, Hg., The Black Book o f  Southampton = Southampton Record 
Society Publications 13, 14 und 17, 3 Bde., Southampton 1912-5 

Charlesworth, J. und AV. HUDSON, Hgg., Index o f the Wills and Administrations 
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Rudolf 108 

Holland, Robert, Londoner Sherman 
575

Holstein, Grafen von 102, 582, 584 
Hottot, Raulyn, Londoner Kaufmann 

285, 620
Hove, Heinrich ten (Klerk des Stal- 

hofc) 30, 651, 654 
Hoyer, Heinrich, Hamburger Rats 

herr, hansischer Diplomat 585, 
590

Hughson (Hughenzone), Godkyn 
(Ghodeke), Hamburger Schiffer 
406

Humphrey, Duke o f Gloucester 132, 
138, 555, 594 

Huntyngdon, John, Klerk, engli 
scher Diplomat 520 

Imperialis, Janus (Genuese) 68 
Iseo, Giacomo da (Mailändischer 

Diplomat) 121 
Jakobäa, Herzogin von Holland-See- 

land-Hennegau (1417-33) 117 
Jacobi, Johann (w o h l aus Köln) 17 
Jakis, William s. Yakes, William 
Janszoen, Jacob 176 
Jereman, Hennyng, Danziger

Schöffe 646 
Jewet, John 537
Johann (Juan) I., König von Kasti 

lien (1379-90) 74 
Johann (Juan) II., König von Kasti 

lien (1407-54) 135, 166-7 
Johann ohne Furcht, Herzog von  

Burgund (1404-19) 82, 846, 538-9 
Johanna II. von Neapel 154 
Johanson, Poppe, Dordrechter

Schiffer 329 
John, Lord Dudley, englischer Di 

plomat 671-2 
John, Lord Talbot, englischer Feld 

herr 599



814 P e r s o n e n v e r z e i c h n is

John, Lord T iptoft, englischer Di 
plomat 600 

John, Viscount B eaum ont 166 
Joly, John 537 
Joos, Thomas, Sch iffer 337 
Joses, Lambert (D in a n t) 344, 358, 

616
Josselyn, Ralph, 'hansischer Alder 

man’ 707, 713 
Jost von Mähren, Röm ischer König 

(1410-1) 81 
Juan s. Johann
Jungingen, Konrad von

(Deutschordenshochmeister 1393- 
1407) 310-1, 460, 521, 524-30,
532-6, 539, 541-2, 544, 548 

Jungingen, U lrich von
(Deutschordenshochmeister 1407- 
10) 567, 645 

Karbow, Peter 448-50 
Karl V., König von Frankreich 

(1364-80) 69 
Karl VI., König von Frankreich 

(1380-1422) 84 
Karl VIL, König von Frankreich 

(1422-61) 85-6, 99, 135, 165-6, 
247-9, 588, 599 

Karl der Kühne, H erzog von Bur 
gund (1467-77) 181, 216, 232, 
242, 719, 721-3, 725-9, 731, 744 

Kasimir H., König von Polen (1447- 
92) 32, 699, 702-3, 706, 723, 729- 
30, 735

Katharina von Frankreich (Tochter 
Karls VI., Ehefrau Heinrichs V.) 86 

Keche, William, englischer Kauf 
mann 375 

Kedeken, Franko, hansischer Di 
plomat 288, 629 

Kekle, Wesselle (K öln ) 426 
Kemp, John, Erzbischof von York, 

Kardinal und Kanzler 681 
Kent, Gilbert, aus Colchester (Gft. 

Essex) 274
Dr. Thomas, en g lisch er Diplomat 
30, 175, 352, 671-4, 682-3

Kerkhorde, Reynkyn, Danziger 
Schiffer 336-7 

Ketman, Peter, seeländischer Schif 
fer 239

Kiburg, G raf Rudolf von, preußi 
scher Diplomat 495-6 

Klingenberg, Johann, Lübecker 
Ratsherr, hansischer Diplomat 
585, 590 

Köln, Erzbischof von 593 
Kniprode, Winrich von

(Deutschordenshochmeister 1351- 
82) 487-9, 493 

Küchmeister, Michael
(Deutschordenshochmeister 1414- 
22) 549, 552-3, 638 

Kyngton, John, Klerk, englischer 
Diplom at 531, 535-6, 538, 540, 
542, 544

Lalleford, Robert, aus Colchester 
(Gft. Essex) 274 

Lambard, John, Londoner Mercer 
201

Lambertson, Johann, Sluiser Schiffer 
273

Lecce, Andrea de, venezianischer 
patronus  119 

Leipe, V ogt zu 654 
Lescow, Kurt, Danziger Ratsherr 529 
Levencampe, Wilhelm (Lübeck) 426 
Leytone, William, Londoner Nadel 

macher 201 
Locksmyth, William (Lynn) 129 
Logendorf, Dietrich von, 

Deutschordensritter, preußischer 
Diplom at 542-3 

Lomellini (genuesisches Handels 
haus) 214 

Lowthe, Richard, aus Colchester 
(Gft. Essex) 392-401 

Loye, Johann, Dinanter Kaufmann 
288-9

Lübeck, Bischof von 617 
Lubek (Lubik ), Johann, Danziger 

Schiffer 319 
Lucca, G iorgio di, Florentiner 

Kaufmann 371
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Lucon, Johann, Lübecker Schiffer 16 
Ludwig III., Pfalzgraf bei Rhein 

(1410-36) 80, 385 
Ludwig XL, König von Frankreich 

(1461-83) 179, 181, 206, 239, 250- 
2, 720, 726, 728-9, 744 

Ludwig von Brügge, Statthalter des 
Herzogs von Burgund 728 

Lupra, Antonio 199 
Lüttich, Bischof von 593, 680 
Lye, William 537
Lymmouth, John, Huller Schiffer 

581
Lyndewode, William, magister, Pri 

vatsiegelbewahrer, englischer Di 
plomat 600 

Machiavelli, Niccolö 192 
Male, Ludwig von, Graf von Flan 

dern (1346-84) 68 
Marchall, Roger, englischer Schiffs 

zahlmeister 717 
Marche, Ralph, Londoner M ercer  

201-2
Marconovo, Giovanni, veneziani 

scher Kaufmann 344 
Lorenzo, venezianischer Kauf 
mann 371 

Margareta, Königin von Dänemark, 
Schweden und Norwegen (1387- 
97) 307

Margareta von Anjou (Ehefrau H ein  
richs VI.) 167, 179, 649, 726-7, 729 

Margareta von York (Ehefrau Karls 
des Kühnen) 181, 719 

Mark, Graf von 593
Marowe, William, Londoner A lder 

man, 'hansischer Alderman’ 697 
Medici, Cosimo de’ 191-4 
Megen, Eberhard von, preußischer 

Diplomat 549-50 
Meideburg, Johann, Danziger Rats 

herr, preußischer Diplomat 682-3 
Meinhard, Graf von Görz und T iro l 

111
Mekelfelt, Johann (Danzig) 642-3 
Merche, Johann von dem 531

Merlawe, Richard, Londoner Bür 
germeister, englischer Diplomat 
544, 555

Michelle, John, Sheriff von Norwich 
415

Michell, Petrus, venezianischer p a  
tronus 119 

Middleton, John, Londoner Mercer 
240-1 

Minio, Lorenzo 89 
Molner, Gaspar (Danzig) 385 
Moneke, Heinrich, Elbinger Bür 

germeister, preußischer Diplomat 
527

Morelli, Paulo, Florentiner Kauf 
mann, Handelsagent in South 
ampton 387 

Morgan, Philip, englischer Diplomat
551-2

Morosini, Giovanni, venezianischer 
patronus 327-8
Jeronimus, venezianischer patro 
nus 207 

Mörs, Graf von 593 
Münster, Bischof von  593, 619 
Nabit, Martin, Danziger Schiffer 692 
Nederhoff (N idderhof), Heinrich 

(Danzig) 337
Reinhold, Danziger Bürgermei 
ster, preußischer Diplomat 172, 
665

Nevill, George, Erzbischof von York 
(1465-76) 717
John, Earl of Northumberland and 
Marquis o f Montagu 716-7, 720, 
728
Richard, Earl o f  Warwick 198-9,
229-31, 238, 697, 716-7, 720, 722, 
726, 728-9 

dessen Tochter Anne 726 
Thomas 726 

Newetone, John (Y o rk ) 632 
Niendank, Matthias, Danziger Schif 

fer 385
Norton, John, englischer Diplomat 

574, 633
Oldehof, Johann (Hamburg) 413-4
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Orabille, Alexander (Londoner Mer- 
cer) 17

Organ, John, Londoner Zöllner 34 
Osthusen, Dr. Johann, Lübecker 

Dompropst 721 
Overbach, Heinrich (K ö ln ) 145 
Pallys, John, Edelknecht, englischer 

Diplomat 532-3 
Pape, Johann (Lübeck) 426 
Parker, Robert, englischer Lieger in 

Danzig 217
William, Edelknecht, königlicher 
Zöllner in Yarmouth (Gft. 
Norfolk) 412-3 

Paston, John 195
Payn, John, Colchesterer Walker 

388, 390-1 
Payne, John (Southampton) 214-5, 

217, 253
Percy, Henry ( ’Hotspur’), Earl of 

Northumberland 93, 130, 571, 583 
Thomas, englischer Admiral 494 

Peterson, Johann, W ismarer Schiffer 
329
Johann, seeländischer Schiffer 
329
Johann, flämischer Schiffer 311 

Peverelle, Thomas d.J., Walker aus 
East Bergholt (Gft. Suffolk) 391-2, 
394, 397, 400-1 

Petri (Pierson), Antonius, Middel- 
burger Schiffer 239 

Peweyne, John, Calaiser Schiffer 371 
Philipp der Gute, Herzog von Bur 

gund (1419-67) 100, 104, 106, 
117, 131, 134, 143, 146-8, 158-60, 
162-4, 166, 174, 176, 178-9, 181-2, 
224-7, 230-2, 238, 340, 588, 590, 
592, 594, 614, 618, 682 

Philippa von Lancaster (Tochter 
Heinrichs IV., Ehefrau Erichs von 
Dänemark), Königin von Däne 
mark (1402-30) 468 

Piccamiglio, Giovanni, genuesischer 
Kaufmann 204 

Pickeryng (Pykering), John, Londo 
ner Mercer 223, 235, 242

Piltzsoen, Johann (Pirat) 17 
Pirton, William, Edelknecht, Leut 

nant von Calais, englischer D i 
plom at 671 

Pisz, Johann, Danziger Kaufmann 36 
Plantagenet, George, Duke o f

C larence 720, 726, 728 
Richard, Duke of York 230, 599 

Plauen, Heinrich von
(Deutschordenshochmeister 1410- 
3) 522, 543, 549, 569, 633, 638, 
685

Plescowe, Bernd (Danzig) 638 
Pleskow, Jakob, hansischer D iplo 

mat 490-1 
Pole, W alter, englischer Diplomat

552-3
W illiam  de la, Duke of Suffolk 166 

Pommem-Stettin, Herzog von 632 
Ponte, Antonio de 89 
Portarini, Thomas, Florentiner

Kaufmann 242 
Prange, Clays, Danziger Schiffer 319 

Johann, hansischer Schiffer 319 
Pratt, William, Londoner Mercer 

238-43
Proudman, Thomas, königlicher

Zollfahnder in Haiwich (Gft. Suf 
folk) 384 

Pruce, Hans, Hansekaufmann 375-6 
Prymerole, John, Colchesterer Dra- 

per 274 
Prys, David, Klerk 552 
Puls, Johann  (Danzig) 457 
Pykeryng, John, englischer Klerk 

505
Pynne, John, Bailiff von Yarmouth 

(Gft. N orfo lk ) 415 
Pynxsten, Arnold van (Danzig) 353 
Questenbergh, Bertram (Bertolt), 

(K ö ln ) 274, 341, 371, 386 
Tidem an (Köln) 574 

Quint, Heinrich 632 
Rabatta, Forese da, Florentiner 

Kaufmann 371
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Radclyff, John, Ritter und Kapitän 
von Calais, englischer Diplomat 
595

Raddington, John, englischer Admi 
ral 494

Ralph, Lord Cromwell, englischer 
Diplomat 600
Lord Treasurer (königlicher 
Schatzmeister) 649 

Redknape, William, Londoner Mer- 
cer 201, 242 

Rene von Anjou 154-5 
Reynkyn, John, Londoner Mercer 

371
Richard I., König von England  

(1189-1199) 380, 478 
Richard II., König von England 

(1377-99) 41, 74, 76, 485-7, 491-4, 
496-8, 500, 502-4, 506-8, 510-1, 
517-23, 564, 570, 661 

Rinck (Rynck), Johann (Köln) 274-5,
385-7, 677, 688
Rüdiger (Köln) 273-5, 384-5, 387 

Rober, Georg, Elbinger Ratsherr, 
preußischer Diplomat 665, 682-3 

Robynson, William, Nadelmacher- 
Geselle 201 

Rock, Richard (Londoner Tailor) 17 
Rodeman, Clays, Königsberger Schif 

fer 326
Roder, Dietrich, Deutschordensrit 

ter, preußischer Diplomat 503, 
506-7, 518 

Rogers, Thomas, Londoner Kauf 
mann 717
Thomas, Sergeant-at-Law, Rechts 
anwalt der Hanse 712 

Rolle, Ulrich, aus Königseck 115 
Rosencrans gen. Wipperford, Jo 

hann (Köln) 35, 52, 426, 649 
Ross, Cort (Konrad), (K öln ) 273-4,

386-7
Rosse, William, englischer Diplomat 

732
Rossi, Lionetto de’ (Geschäftsführer 

der Medici-Niederlassung in Lyon) 
449

Rothenstein-Liesberg, Hermann von 
82

Rüden, Emst (Rüthen/Wfn.) 577 
Ruprecht, Römischer König (1400-

10) 80-1
Ruppelmonde, Kapitän von 385 
Rußdorf, Paul von

(Deutschordenshochmeister 1422- 
41) 22, 128-30, 157, 285, 313, 318, 
469, 548, 550, 556, 558-61, 566-7, 
569-70, 573, 576-8, 581-3, 586, 
591, 595-9, 604, 616, 619-24, 628, 
630-1, 633-4, 637, 651 

Russell, Robert, belmaker aus Exeter 
(Gft. Devon) 289 

Salman, Thomas (Boston) 712 
Rynck s. Rinck
Salmer, Johann (Jehan), (Dinant) 

288-9, 344, 358 
Nikolaus (D inant) 289 

Saluz, John, Lynner Preußenfahrer 
567

Savage, Peter, königlicher Zöllner 
und Kontrolleur in Yarmouth 
(Gft. Norfo lk ) 82, 98, 101, 139, 
256, 412-5 

Sayer, Roben, Colchesterer Walker 
274

Schenking, Heinrich, Lübecker 
Ratsherr 371 

Scholt, Nicholaus, Hansekaufmann 
376

Schwerin, Graf von  520 
Scrope, Geoffrey le, Kronanwalt 477 
Schroter, Albrecht 624 
Scuthorp, Heinrich, Hansekauf 

mann 499 
Sellyng, Richard, Edelknecht, engli 

scher Diplomat 590, 595 
Sende, Thomas 537 
Sforza, Francesco, Herzog von Mai 

land (1450-66) 191, 193-4 
Shelley, John, Londoner Mercer

238-41
Thomas, Londoner Mercer 238-41 

Shottesbroke, Robert, Ritter, engli 
scher Diplomat 581, 584, 664
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Sibille, Walter s. Sybill, Walter 
Sigmund, Römischer König (1410- 

37) und Kaiser (1433-7) 81, 103, 
106-16, 120-1, 551, 572-3, 593 

Skynard, James, Dordrechter Schif 
fer 533

Skyngkyng, Tideman, Hansekauf 
mann 371 

Smallwode, William, aus Colchester 
275

Smyth, Johann (Danzig) 577 
Smythe, William, englischer Schiffer 

674
Smolt, Hugo, Am em uidener Schiffer 

337
Splan (alias Villafranca dei Panades), 

Hugo von (Villafrance, Aragon) 
116, 120, 122 

Spicer, Henry, Kaufmann aus Derby 
(Gft. Derby) 273-5, 654-5, 661 

Spink, John, aus Norw ich 414 
Spinola (genuesisches Handelshaus) 

214
Spitlyng, John, aus Yarmouth (Gft.

Norfolk) 412 
Sprever, William, Dr.utr.iur., engli 

scher Diplomat 581, 584, 600 
Squarzafico (genuesisches Handels 

haus) 193
Stafford, Humphrey, Duke of 

Buckingham (1444-60) 274-5, 386, 
655
John, englischer Kanzler (1432- 
50) 392

Stakelhusen, Arnold (K ö ln ) 275 
Starkey, Humphrey, Rechtsanwalt 

der Hanse 712 
Steenbeke, Claus (Lübecker Schif 

fer) 16
Stemburg, Georg, Danziger Schiffer 

332
Stöcker, John, London Kaufmann, 

englischer Diplomat 175, 352, 
673-4, 682-3 

Stocket, Nicholas, magister, engli 
scher Diplomat 500

Stocks, John, Dr.iur., englischer D i 
plomat 324, 574, 590, 595, 600 

Stockton, John, Londoner A lderm an
239-41

Stöffeln, Heinrich von 108, 115 
Stolte, Johann, Elbinger Ratsmann, 

preußischer Diplomat 503, 505-7, 
518

Stroden, Albert van (Lübeck) 426 
Sturgeon, John, Londoner M ercer  
201-2

Sturmy, Robert (Bristol) 211-4, 252 
W illiam , englischer Diplomat 517, 
532-3, 535-6, 538-40 

Sudbury, Simon, Erzbischof von  
Canterbury und englischer Kanz 
ler 489,491  

Suffolk, Duke of s. Pole, W illiam  de  
la

Sutton, John, Ritter und Leutnant 
von Calais, englischer Diplom at 
595

Swart, Clays (Köln) 353 
Johann (Danzig) 274, 384-5, 387 
Johann (Dortmund) 577 
Johann (Köln) 385 
Johann (Riga) 385 

Swerting, Simon (Lübeck) hansi 
scher Diplomat 483-4 

Swykil, Heinrich (Hamburg) 414 
Sybill, Walter, aus London, Londo 

ner Zöllner, englischer Diplom at 
34, 500, 505-8 

Symondson, Mark, Schiffer aus Verre  
336

Take, Alexander (Sander), (K ö ln )
392-401

Talbot, Thomas, Lynner Kaufmann  
711

Tannenberg, Hildebrand (D anzig ) 
568, 570-1 

Tavem er, John, englischer Freibeu 
ter 615

Telchten, Amd von (Danzig) 664 
Thomas, Lord Scales 275 
Thorun, Johann van 531
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Thurston, Thomas, Mercer-Geselle 
201

Tiptoft, John, englischer Diplomat 
551-2

Torre, Juan de la, katalanischer 
Kaufmann 344 

Treguran, John, Londoner Vintner 
239

Tremeyll, Thomas, Rechtsanwalt d e r  
Hanse 712 

Trevaygnon, John de, Rechtsanwalt 
des Deutschen Kaufmanns 
(London) 478 

Tuttebury, John (Hull) 94 
Usun Hassan, Türkmannenfürst 208 
Utrecht, Bischof von 682 
Veckinchusen (Handelshaus) 36 

Hildebrand 350, 353, 448-50 
Sivert 107 

Veere, Herr von 117 
Villafrance, Hugo von s. Splan, H ugo  

von
Vippich, Johann de, Vogt von Lau 

enburg, preußischer Diplomat 665 
Visconti, Filippo Maria, Herzog von  

Mailand 110-2, 116, 120-2, 154-5 
Vischenik, Gerhard von, hansischer 

Diplomat 495-6 
Voet, Bartholomäus (Auslieger) 102, 

125
Vorrat, Heinrich, Danziger Ratsherr, 

preußischer Diplomat 469, 562, 
585, 589-90, 595-602, 605, 616-21, 
623-4, 629, 644, 646, 652, 660-2, 
685

Vos, Tideman, livländischer D ip lo  
mat 550, 574 

Vredeland, Heinrich, Lübecker 
Stadtschreiber 530-1 

Vridach, Conrad (Cord), (Lübeck) 
387
Hermann, Kölner Ratsherr 387 
Johann, Hansekaufmann 387-91, 
401

Vulre, Gervaise le, königlicher Se 
kretär 202

Vynthorp, Heinrich, Hansekauf 
mann 499 

Walcomstrasso, Giovanni, veneziani 
scher Kaufmann 199 

Walde, Johann von, Danziger Rats 
herr, preußischer Diplomat 660 

Waldemar IV. Atterdag, König von 
Dänemark (1340-75) 481-2 

Waiden, Thomas, frater , englischer 
Diplomat 552 

Wallenrod, Konrad von
(Deutschordenshochmeister 1391- 
3) 503, 505-10, 518-9 

Wambylle, Hermann (Köln) 338 
Warendorp, Heinrich (Lübeck) 493- 

4
Hermann 343 

Warwick, Earl of s. Nevill, Richard 
Wasman, Am d (Stettin) 632 
Wehlau (Preußen), Pfarrer von 506-7 
Wells, John, Londoner Alderman 

560
Wesel, Gerhard van (Köln), Älter 

mann des Londoner Kontors 710, 
713-4, 718, 729 

Wesenham, John de, Kaufmann, 
englischer Diplomat 520 

Whetenbek, Heinrich, Danziger 
Schiffer 319 

Wiche, Hugh, Londoner Mercer 201- 
2, 238

Wilhelm Hl., Herzog von Oberbay- 
em 80, 113 

Wilhelm VI., Graf von Holland und 
Seeland (1404-17) 76, 95-6, 531 

Wilton, Stephan, englischer Diplo 
mat 590, 593 

Winter, Hans 678, 680-1, 724 
Wipperford, Johann, s. Rosencrans, 

Johann
W ittenborg, L ü b e c k e r  Kaufmanns 

sippe 36
Wodevyle, Richard, englischer Di 

plomat 324, 595 
Wodward, Thomas, peautrer aus 

Walsall (Gft. Staffordshire) 289 
Wolde, Johann van (Danzig) 616
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Wyden, Tideman van der, Elbinger 
Ratsherr 310-1 

Wydoot, Burghard, Hansekaufmann 
375

Wyght, William, Zollkontrolleur in 
Yarmouth (Gft. N orfo lk ) 412 

Wylymot, John, Colchesterer Färber 
274

Wyman, Heinrich 13 
Wynant, Cornelius, Schiffer 337 
Wyttham, William, Dr.iur.utr., engli 

scher Diplomat 682 
Wytte, Johann (Danzig) 503 
Yakes (Jakis), William, englischer 

Lieger in Danzig 217 
York, Duke o f s. Plantagenet, 

Richard
York, Roger, brayser aus Kirton, De 

von 288
Zöllner von Rothenstein, Konrad 

(Deutschordenshochmeister 1382- 
90) 496-7, 504, 506-7, 518, 567
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Abingdon (Gft. Berkshire) 289 
Ägypten 48, 206, 209 
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Arras 590
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Aachen 701 Beverley (ehem. Gft. Yorkshire, jetzt 
Gft. Hum berside) 52, 54, 283-4, 
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Biervliet (Seeland) 326 
Biskaya (Bucht) 120, 122 
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Böhmen 1
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Brabant 3, 67, 84, 86-7, 95, 105, 131, 

133, 145-6, 176-8, 181-2, 202, 223, 
336-7, 340, 342, 364, 530 

Braunschweig 590 
Bremen 618, 679, 686, 704 
Brennerpaß 110 
Brescia 155 
Breslau 626 
Brest (Bretagne) 143 
Bridgwater (Gft. Somerset) Zollbe 

zirk 8, 288, 292, 364 
Bristol (ehem. Gft. Gloucester, jetzt 

Gft. Avon) 53, 211-3, 494, 634
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Zollbezirk 7-8, 46, 58, 61, 72, 135- 
6, 138, 165, 246, 251, 259, 288, 
292, 334, 364, 438 

Besucher des Zollbezirks 53-4, 
96,98

Bridport (Gft. Dorset) 289 
Brügge 13, 30, 36-7, 48, 68, 74-5, 92, 

115, 118, 120, 133, 158, 160-1, 
163, 172, 174, 176, 181, 209, 214, 
217, 227, 305, 310, 324-5, 327-8, 
331, 340, 350-3, 439, 489-90, 538, 
543, 589-92, 594-6, 618, 637-8, 
671-3, 721-2, 724, 728, 730-2 

Brussa 49 
Cadiz 49, 153-4
Calais 12, 84, 106, 134, 160-3, 178- 

80, 198-200, 220-1, 226, 229-30, 
324, 329, 341-2, 367, 371, 526-7, 
532, 536, 577, 581, 595-6, 618, 726 

Cambridge (Gft. Cam bridge) 276 
Cherbourg 649
Chichester (ehem. Gft. Sussex, jetzt 

Gft. West Sussex) Zollbezirk 8, 
288, 364

Chios 49-51, 114, 153-4, 156, 210, 
212-3, 402 

Cinque Ports (Gftn. Kent &  Sussex) 
375, 614 

Cittavecchia 215 
Cley (Gft. Norfolk) 7, 149 
Colchester (Gft. Essex) 150, 273-5, 

365, 375-6, 380-4, 386-9, 394-5, 
398, 400-2, 441-2, 494, 503, 634, 
655, 661, 665, 678 

Colewater (Fluß bei Colchester) 275 
Cornwall (Gft.) 288 
Cotswolds (Bergkette nö  Bristol) 48, 

212
Coventry (Gft. Warwick) 230, 523 
Cromer (Gft. Norfolk) 7, 149, 403, 

431, 537 
Dalmatien 106 
Damaskus 48, 151-2, 208 
Damme 160
Dänemark 218, 418, 488, 581, 633 
Danzig 70, 93, 101, 128-30, 138, 157, 

171, 173, 217, 285, 297-9, 301,

326, 331, 337-8, 352, 354, 376, 
387, 418, 432, 443, 447, 461, 469,
471, 474, 485, 501, 503, 553, 556-
9, 563-4, 571, 584, 586, 591, 596,
601-2, 604, 616, 618, 632-5, 642-3, 
648, 661, 668, 676, 682, 687, 700- 
2, 706, 710, 730-1, 737, 740, 742 

Dartmouth (Gft. Devon) 494 
Zollbezirk (zusammen mit Exeter) 
8, 61, 136, 138, 165, 246, 288, 364 

Besucher des Zollbezirks 54 
Delft 536
Den Haag 527, 536, 539, 542, 729 
Derby (Gft. Derby) 273, 654 
Deventer 227, 340, 351, 659, 667, 

679
Devonshire (Gft.) 288, 728 
Dinant 239, 288-9, 327, 343, 565, 

616, 701
Doncaster (ehem. Gft. Yorkshire, 

jetzt Gft. South Yorkshire) 728 
Dordogne (Fluß) 247 
Dordrecht 68, 329, 534, 536, 538-9, 

551
Dorpat 591, 626 
Dortmund 564
Dover (Gft. Kent) 288, 365, 367, 372, 

440, 581 
Dunwich (Gft. Suffolk) 149 
Durham (G ft.) 12 
Elbing 501, 682 
Ely (Gft. Cambridge) 276 
Entre-deux-Mers 135 
Erfurt 381, 442
Essex (Gft.) 48, 152, 271, 375, 381-3, 

394
Etsch (F luß ) 110 
Exeter (Gft. Devon) 289 

Zollbezirk (zusammen mit Dart 
mouth) 8, 61, 136, 138, 165, 246, 
288, 364

Besucher des Zollbezirks 54 
Falmouth (Gft. Cornwall) 457 
Falsterbö 481 
Finnland 582
Flandern 1, 3, 36, 53, 67-9, 86-7, 91, 

95, 100, 103, 114, 131, 133, 143,



O r t s v e r z e ic h n is 823

145-6, 150, 158, 160, 168, 193, 
196, 207, 223, 298, 305, 312, 315- 
7, 327-8, 340, 364, 530-1, 547, 574, 
591-2, 594, 671, 721, 724, 730, 743 

Florenz 51, 92, 387 
Fofa s. Phokaia 
Fowey (Gft. Cornwall) 495 

Zollbezirk (zusammen mit Ply 
mouth) 8, 61, 136, 138, 165, 246, 
288, 364

Frankfurt a.M. 87, 325, 340, 387, 
403, 730 

Frankreich 87, 238, 599 
Nordfrankreich 53, 86, 329, 341, 
720

Friesland 105, 131 
Galizien 70
Garonne (Fluß) 135, 247 
Gascogne s. Aquitanien 
Gent 158, 164, 227, 574 
Genua 109, 111-2, 153-5, 204, 210, 

213
Gironde (Fluß) 247-8 
Granada (Königreich) 49, 154 
Gravesend (Gft. Kent) 364 
Grimsby (ehem. Lincoln, jetzt Hum- 

berside) 279, 283, 632 
Guienne s. Aquitanien 
Hamburg 79, 92-3, 124, 139-40, 169, 

254, 297-9, 311-2, 376, 381, 403, 
407, 450, 474, 564, 595-6, 599, 
686, 691, 696, 699, 704-6, 732, 742 

Harwich (Gft. Suffolk) 384 
Helgoland 582 
Helsingborg 481 
Hennegau 3, 132, 364 
Hereford (Gft.) 527 
Holland 3, 84, 87, 105, 117, 131-3, 

143, 145, 176-8, 181, 305, 312, 
314, 326, 340, 343, 351, 364, 530, 
539, 728, 730 

Holstein (Gft.) 301 
Honein 49, 154 
Honfleur 239
Honte (Westerschelde) 131 
H ook (ehem. Gft. Lincoln, jetzt Gft. 

Humberside) 494

Hoxton (Gft. Middlesex) 201 
Hull (ehem. Gft. Yorkshire, jetzt Gft. 

Humberside) 54, 95, 498, 503, 
563, 581, 615, 634 
Zollbezirk 7-8, 46, 51-2, 61, 78-9, 
95, 101, 124, 128-9, 141, 157-8,
170-2, 174, 217-8, 220-2, 224, 253, 
258, 276-7, 281, 283-7, 289, 301-2, 
364, 406, 418, 432-7, 442-3, 452, 
458-62, 464, 466, 469-71, 474, 491- 
3, 512-3, 554, 557, 592-3, 601, 620, 
622, 627, 674, 697, 740 

Besucher des Zollbezirks 93, 98, 
124, 127-8, 142, 157, 219, 602 

Iberische Halbinsel 53, 61, 135, 211, 
221, 245 

Imbros 50 
Inn (Fluß) 110
Ipswich (Gft. Suffolk) 352, 376, 381- 

3, 385, 494, 527, 632, 634, 678 
Zollbezirk 7-8, 46, 61, 72, 77, 88, 
95-6, 98, 131-2, 134, 147, 254, 264- 
5, 271-6, 279, 289, 364-5, 372-403, 
440-1, 443, 452, 454, 462, 464-6, 
474, 697, 739, 742 

Besucher des Zollbezirks 52, 77, 
96

Irland 53, 211 
Ischia 215
Island 173, 220-1, 286, 467-9, 582, 

589, 710 
Isle of Wight 365 
Italien 69 
Izmir s. Smyrna 
Jerusalem 211 
Kalmar 307 
Kämpen 70, 159 
Kastilien 54, 121, 135, 167 
Kendal (Gft. Cum bria) 523 
Kent (Gft.) 375, 441 
Kersey (Gft. Suffolk) 509 
Kiel 590
Kingston upon Hull s. Hull 
Kirton (Gft. D evon ) 288 
Kolberg 632, 735
Köln 107, 239, 260, 297, 326-7, 331, 

339-40, 343, 376, 381, 401, 450,
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474, 564-5, 586, 616, 636, 649, 
651, 677, 686, 700-1, 713, 729, 
742-3

Königsberg/OPr. 326, 432 
Konstantinopel 151-2, 194 
Konstanz 551 
Kopenhagen 581 
Köslin 631 
Krakau 110, 626 
Kreta 212
Lancashire (Gft.) 283 
Latakia 205
Leeds (ehem. Gft. Yorkshire, jetzt 

Gft. West Yorkshire) 283 
Leipzig 110 
Lemberg 626
Levante 48, 61, 69, 72, 75, 88, 140, 

149, 151-2, 169, 193, 205-6, 209, 
254 

Limburg 131
Lincoln (Gft. Lincoln) 279, 406 
Lincolnshire (Gft.) 285, 426, 431, 

632, 720, 728 
Litauen 633
Livland 317, 351, 546, 548, 550-1, 

586
Loire (Fluß) 86, 100 
Lombardei 402
London 48-9, 75-6, 90, 119-20, 148- 

52, 173, 194, 196-7, 203-4, 207, 
259, 275, 319, 324, 328, 331-2, 
371, 374, 376, 384-5, 402, 420, 
469, 481, 483, 494, 496, 501, 503- 
4, 507, 536, 539-41, 544, 563-4, 
569, 574, 579-80, 589, 592, 599- 
600, 621, 628, 634, 638, 659, 678, 
704, 712, 734 
Straßen, Tore, Bauten 

Bread Street 194-5 
Bishopsgate 201 
Cheapside 195, 203 
Cousin Lane 555 
Crownselde (Stadtbezirk Cheap 

side) 201, 203 
Fishmarket 195
Halle at setit Thomas 238, 241-2 
Lombard Street 201

St. Pau l’s 365 
T o w e r Royal 200-1 
Trig Lane 365 

Stadtbezirke (Wards)
Bassishaw 560 
Candlewick 560 
Cordwainer Street 196 
Criplegate 196 
Dowgate 555 
Langboum e 560 
Vintry 201 

Zollbezirk 8, 41-2, 46, 58, 61, 66-7, 
71-2, 75, 77, 88, 91, 95-6, 98, 122, 
131-2, 134, 139, 147-8, 152, 170, 
179, 185, 190-1, 202, 205, 207, 
211, 216-7, 224, 233-6, 254, 256, 
259, 264-71, 289, 301, 304, 318, 
320, 326-7, 330-64, 418, 438, 443, 
451-2, 454-8, 460, 462-6, 474, 491- 
3, 499, 512, 593, 601, 622, 680, 
697-8, 739-40, 742

Besucher des Zollbezirks 52-3, 
55, 77, 95-6, 128, 302 

Lowestoft (Gft. Suffolk) 149, 171, 
271, 403

Lübeck 171, 174-5, 273, 281, 297, 
299-301, 337, 381, 387-8, 426, 431, 
443, 450, 474, 482-3, 515, 531, 
564, 579, 586, 590, 595-6, 654, 
656, 659, 666, 668, 673, 676, 678- 
9, 682-4, 686-8, 691-3, 696, 700-1, 
704, 708-9, 715, 742 

Lynn (Gft. Norfolk) 54, 494, 498, 
520, 563, 595, 632, 634, 642, 678, 
711, 728, 734
Zollbezirk 8, 40, 46, 51, 61, 66, 78- 
9, 95, 101, 124, 128, 130, 141, 157- 
8, 170-2, 174, 217-8, 223, 253, 276- 
81, 284, 289, 292, 301-2, 364, 406, 
417-20, 442-3, 452, 458-62, 464, 
466, 469-71, 474, 492, 499, 512-3, 
554, 557, 592-3, 601, 620, 622, 
627, 697, 740
Besucher des Zollbezirks 52, 124, 
127-8, 142, 157, 219, 602 

Lyon 449 
Maas (F luß ) 308
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Maghreb 211 
Mailand 112,191 
Maine 588 
Malaga 49, 154, 156 
Malmö 481 
Malta 212
Marienburg 500, 506, 586, 624, 665, 

685
Melcombe (Gft. Dorset: W üstung) 

Zollbezirk (zusammen mit Poole) 
8, 136,165, 246, 288, 364 

Middelburg 75-6, 95-6, 98, 118, 133, 
159-61, 163, 204, 227, 231, 326, 
343, 536, 540 

Montau (Preußen) 685-6 
Mytilini (Lesbos) 50, 209, 212, 215 
Navarre 54
Neapel 154-5, 192, 212 
Neufundland (Kanada) 468 
Newcastle (ehem. Gft. Northum ber- 

land, jetzt Gfit. Tyne and W ear) 93, 
495, 589, 615, 712 
Zollbezirk 7-8, 287, 292, 364 

Niederlande 12, 286, 331, 346, 356, 
406, 415,420, 438-9, 592, 739 

Nimwegen 381, 701 
Nordafrika 50, 61, 140, 169, 206, 

210, 254 
Norfolk (Gft.) 406, 413-4 
Normandie 588, 649, 671-2 
Northampton (Gft. Northam pton) 

276, 289 
Northumberland (Gft.) 12, 577 
Norwegen 69, 126, 142-4, 296, 307, 

486, 488
Norwich (Gft. Norfolk) 374, 403,

405-6, 414-6, 503, 512 
Nottingham (Gft. Nottingham) 728 
Nowgorod 546 
Nürnberg 110, 331, 730 
Nyborg 81 
Nyköbing 581
Oberdeutschland 52, 346, 356, 403, 

438-9, 739 
Oran 154, 156
Orwell (Fluß bei Ipswich) 375, 527, 

553, 581, 600

Oslo 431, 654 
Ostanglien 285, 420 
Österreich 111-2 
Ottermouth (Gft. Devon) 494-5 
Oudenaarde (Flandern) 227 
Palermo 212 
Paris 599
Phokaia (Foga) 50, 209, 215, 253 
Pikardie 84 
Pisa 212
Plymouth (Gft. Devon) 120, 247, 494 

Zollbezirk (zusammen mit Fowey) 
8, 61, 136, 138, 165, 246, 364, 697 

Besucher des Zollbezirks 54 
Poole (Gft. Dorset) 495 

Zollbezirk (zusammen mit Mel 
combe) 8, 61, 136, 165, 246, 288, 
364

Polen 546, 552, 633, 723, 730 
Porto Pisano 91 
Portugal 70
Preußen 1, 3-4, 25-6, 29, 52, 79-80, 

92-3, 95, 101, 124-5, 127-30, 138  
40, 142, 147, 158, 168-9, 172, 174, 
217-24, 254, 276-8, 284, 296, 313- 
7, 331, 343, 351, 364, 371, 417-8, 
420, 439, 450, 460, 469, 474, 484- 
5, 488, 492, 495, 497-8, 500-2, 511- 
2, 514, 517, 522, 525-31, 533, 535, 
539, 545-8, 550-3, 555, 557-9, 565- 
71, 577-80, 584, 586, 591, 598600, 
602, 606-7, 620-2, 625-7, 630, 633- 
5, 637, 640-1, 643, 646-51, 654, 
662-3, 665, 667-8, 672-4, 677, 679- 
80, 684, 692, 698, 700, 711 

Queenborough (Gft. Kent) 365 

Reval 591, 626
Rheinland 52, 331, 346, 356, 439, 

739
Rhodos 206, 212
Riga 389, 591, 626
Rochester (Gft. Kent) 16
Rostock 301, 520-1, 581, 590
Rothenstein-Liesberg (bei Gera) 83
Rotterdam 536, 539
Rouen 672
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Salisbury (Gft. W iltshire) 495, 503, 
512 

Salzburg 110 
Samothrakos 50
Sandwich (Gft. Kent) 48-9, 118-9, 

123, 230-1, 341, 365, 375, 440-1, 
632, 634
Zollbezirk 8, 17, 42, 45-6, 61, 72, 
88, 91, 122, 136, 139, 147-8, 152, 
165, 198, 207, 246, 254, 287-8, 
364-72, 375, 443, 452, 454, 462, 
464-6, 474, 697, 739 

Besucher des Zollbezirks 54 
Santiago de Compostella 211 
Sardinien 155, 210-1 
Scarborough (ehem. Gft. Yorkshire, 

jetzt Gft. North Yorkshire) 7, 283, 
537

Schonen 273, 371, 4 18, 481-2, 484,
486-7, 489-90, 498, 503 

Seeland 3, 84, 87, 105, 117, 131-3, 
143, 176-8, 181, 200, 223, 312, 
314, 323, 336, 338, 340, 364, 530, 
532, 594, 681, 730 

Seine (Fluß) 720, 726, 728 
Sheppey, Insel (Gft. Kent) 365 
’sHertogenbosch 159 
Sizilien 154-6, 210-1 
Skagen 174, 676 
Skanör 481
Sluis 160, 273, 326, 328, 343, 599 
Smyrna (Izmir) 50 
Soest 701
Southampton (Gft. Hampshire) 49, 

51, 67-8, 74-5, 92, 152-4, 171, 204, 
214, 253, 365, 387, 401, 414, 572, 
589, 634, 664
Zollbezirk 8, 42, 46, 61, 72, 78, 91, 
99, 123, 135-6, 155-6, 165, 170, 
194, 198, 210-1, 213, 215-7, 246, 
288, 292, 330, 364, 499, 512, 697 

Besucher des Zollbezirks 53 
Spanien 680
St. Albans (Gft. Hertford) 532 
St. Valeran 84
Stamford (Gft. Lincoln) 279 
Stecknitzkanal 657, 691

Stettin 631-2 
Stralsund 301
Stuhm (Deutschordensburg in 

Preußen) 506, 596 
Suffolk (G ft.) 271, 375, 381, 503 
Sund 127, 143, 286, 305, 313-4, 318, 

339, 434, 468, 644, 657, 668, 690-1 
Swin (F luß ) 308, 310, 335, 351, 494 
Syrakus 49, 154, 205 
Syrien 205-6, 208-9 
Tenedos 50 
Themse (F luß ) 364-5 
Thetford (Gft. Norfolk) 276 
Thrakien 50
Tilbury (Gft. Essex) 195, 199, 271, 

364 
Tolfa 50, 215 
Toulouse 53, 97, 136, 402 
Tripolis 205 
Tunis 49, 154, 156, 205-6 
Türkei 61 
Ungarn 1, 564
Utrecht 172, 176, 180-1, 217, 227, 

231, 351, 679, 686, 688, 705, 731-2 
Venedig 48, 52, 88-90, 109, 111-6, 

118-20, 122, 149, 151, 192, 197, 
205-7, 327-8, 331, 447, 450 

Verona 155 
Wales 527-8
Walsall (Gft. Stafford) 289 
Warschau 626 
Weichsel (F luß) 526 
W issenhom  (Lkr. Neu-Ulm) 399 
Weiland (F luß ) 279 
Wensum (F luß ) 406 
Wesel 701
Westbury (Gft. Gloucester) 615 
West Country 615 
Westerschelde s. Honte 
Westminster (Gft. Middlesex) 712 
W eymouth (Gft. Dorset) 211 
Whitby (G ft. Yorkshire) 632 
Wilsnack 632 
W inchelsea (Gft. Kent) 84 
Wisbech (Gft. Cambridge) 276, 279 
Wismar 301, 520-1 
Witham (F luß ) 279
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Yare (Fluß) 406
Yarmouth (Gft. Norfolk) 139, 388,

406-7, 411, 414-5, 494 
Zollbezirk 7-8, 40, 46, 51, 61, 66, 
78-9, 82, 93, 98, 101, 124, 139, 
141, 149, 157, 168, 170-1, 217-8, 
256, 271, 276, 287, 301, 364, 403- 
16, 442-3, 452, 454, 458, 461-2, 
474, 491-2, 499, 512, 740 
Besucher des Zollbezirks 52, 55, 
124, 139, 142, 302 

York (ehem. Gft. Yorkshire, jetzt 
Gft. North Yorkshire) 52, 54, 95, 
283-4, 434, 495, 503, 512, 599-600, 
602, 632, 634, 642 

Yorkshire (Gft.) 283, 285-6, 406, 
632, 720, 728 
West Riding 434 

Ypern 67 
Zierikzee 329



SACHVERZEICHNIS

a tempore quo non extat memoria 
im englischen Recht (vgl. memo 
ria legis) 475 

Admiral, englischer 614 
Admiralitätsgericht 577, 586, 605, 

611-3, 615-6, 618, 736 
affray (Schlägerei) im englischen 

Recht 275 
Alaun 50-1, 153, 203, 209-10, 212, 

215-6, 253, 343, 353, 356, 382-3,
393-4, 398, 400, 402 
alumen ffoille (A laun  aus Pho- 
kaia) 50-1, 212, 253 
alumen rocbe 212 
von Tolfa 215-6 

Alien Hosting Returns 149-50, 153 
Alien Hosting Statute s. Statuten, 

Englische 
Alien Subsidy s. Subsidien  
allocationes s. Exchequer, Abrech 

nungsprozeduren 
Amsterdam, Stadtrat 314 
Ancient Petitions (PRO, SC8) 324 
Anti-Alien Riots s. London  
Antwerpen, Appretierung des engli 

schen Tuchs in 83 
Magistrat 68, 82, 160, 163-4,177-8, 
182-3, 227-8, 253 

Apostolische Kammer 215 
Appellants 504-5
Aragon (Königreich) 122, 155, 165, 

251, 719
Asche/Pottasche 327, 376, 394, 497, 

532, 589, 680, 730 
Assize of Cloth in England 405 
Assize of Nuisance s. London  
attacbiamentum (vgl. Writ, atta- 

chias) 375

Attaint o f  Jury im englischen Recht 
609-10 

attom atus  s. Faktor 
auditor s. Exchequer, Beamten 
auditum compoti s. Exchequer, A b  

rechnungsprozeduren 
Augsburg, Stadtrat 109, 113-4, 116 
Ausgabetage (jours d’issue) 322 
Auslieger s. Seeraub, -räuber 
’backhandels’ 390
Baienflotte, hansische, gekapert am 

29.5.1438 143
gekapert am 23.5.1449 28-9, 171, 
174, 217, 225, 253, 269, 278, 282, 
285, 318, 566, 656, 667-70, 674-6, 
681, 683, 688, 690-1, 698, 702, 
706, 711, 734, 741 
gekapert am 23.7.1458 230, 697-8, 
702, 706, 717, 734 

Baiensalz s. Salz 
Baldachin 371 
Barchent 343, 353, 371 
Basel, Stadtrat 109 
batellum  (kleines Boot) 341, 365, 

376
baterie (au s  Dinant) 258, 344, 349, 

358, 434 
Baum wolle, syrische 109, 205 
Baizstoff 406, 441 
Bernstein 351
Berufung im englischen Recht 609 
Beverley (ehem. Gft. Yorkshire, jetzt 

Gft. Humberside), Kaufleute von  
223 

Bier 307
Bilateralität des hansischen Handels 

444, 471 
billa 486



Sa c h v e r z e i c h n i s 829

Billigkeitsprozeß/-verfahren im eng 
lischen Recht 395-8, 610 

Blei 211, 288
Bodenseebund, Städte 111, 113-4, 

116
Bogenstäbe s. Holz
Bordeaux, Kapitulation (20.6.1451) 

247-8
Kapitulation (5.10.1453) 245, 248 

Borgkauf s. Kredit 
Weinexport 97, 135, 165, 167-8, 
247-8, 292 

Boston (Gft. Lincolnshire), Corpus- 
Christi-Bruderschaft 426 
Stadtrat 679 

Brabant, Groot Watertol s. Zoll 
Herzoglicher Rat von 161, 182-3 
Kanzler 177 
Städte 164 

Braunsberg, Stadtrat 502, 599 
Bremen, Kaufleute von 525 

Stadtrat 659, 692, 706, 709 
Breslau, Kaufleute von 110 
Bretagne, Herzogtum 719 
Bristol, Kaufleute von 710 

Stadtrat 679 
Brückengeld (pontagium) 480 
Brügge, Magistrat 82, 95, 133, 160, 

214
Brüssel, Stadtrat 160 
Buchführung 447-50 
Bündnis s. Vertrag
Buntmetalle, englische, Export von 

288 
Burgund 719 

Währungsreform (1434) 159 
cacabe (Kochtöpfe) 327, 343, 406 
Calais

Burgundischer Angriff auf (1436) 
158
Garnison 198 
Pfennig 12, 483, 577 
Wollstapel 12, 105, 134, 179, 197, 
200, 341, 577
Stapelkompanie 179, 198-200,
226, 230 

Caminus Norimbergae 110

cardes 389
Carta mercatoria  (1.2.1303) 5, 12-3, 

16, 22, 24, 27, 35, 141, 243, 479- 
81, 486, 488, 492, 498-9, 502, 554, 
560-1, 569, 571, 573, 575-8, 584, 
586, 589-90, 602, 604-6, 608, 611- 
2, 738 

cocket s. Zollquittung 
Colchester (Gft. Essex) Bailiffs 380, 

393, 395
Court Rolls 374, 376, 381, 386, 
441
Stadtgerichte 274-5, 376, 383, 385, 
387, 392, 395-8, 441 
Stadtrat 401 
Zünfte 380-1 

Common Law 394-8, 522, 562, 569- 
70, 579, 605, 608, 610-3, 615-6, 
631, 640, 736, 738, 741-2 
Territorialitätsprinzip 579, 608,
611

comptoir (counter) 16 
Court o f  aventerers s. Merchant Ad- 

venturers 
creeks 7
custodes maris 616 
custuma s. Zölle
Dänemark (Königreich) 281, 318, 

581, 704, 719 
Reichsrat 144 

Danzig D irnen 629-30 
Englische Lieger in 101, 142, 558- 
9, 571, 587, 591, 604, 627 
Gästerecht 222
Gewandschnitt in 101, 558, 587 
Kaufleute von  30, 170, 258, 287, 
336, 349, 352, 357-8, 376, 385, 
403, 434, 439, 442, 546, 561, 564, 
626, 677, 710, 724 
Pfahlkammerbücher 300 
Pfundzollbuch (1409/11) 299-300 
Stadtrat 25, 30, 80, 94, 129-30, 
157-8, 174, 184, 219, 222, 278, 
286, 314, 318, 493, 503, 510, 525- 
6, 548, 553-4, 556, 558-62, 564-8, 
570, 573, 582-4, 587, 590, 592-3, 
595-6, 599-601, 603-5, 619-31, 634,
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636, 638-9, 644, 646-7, 650, 664, 
666, 668, 673, 682-3, 688-9, 691-8, 
701, 703, 705-8, 712, 719, 723-4, 
726, 729-31, 740-1, 743-4 
Wrake 258, 603 

deceptio Im englischen Recht 395-6 
de la Tour 614
detentio catallorum im englischen 

Recht 388, 390 
determinatio s. Exchequer, Abrech 

nungsprozeduren 
Deutscher Kaufmann (Hansische 

Niederlassung)
Bergen 81, 102, 125, 280-1, 431-2, 
572
Boston 259, 300
Brügge 28, 36, 38, 68, 80, 133, 
148, 172, 176-8, 181-2, 184, 186-7, 
232, 240, 242, 271, 308-13, 324, 
332-3, 335, 349, 351, 389, 490, 
520, 536, 538-41, 550-1, 572, 589- 
93, 595, 666, 671, 716, 721, 723, 
725-30, 732 

in Antwerpen 172, 599 
Hull 259
London 22, 25, 27-31, 34-8, 103, 
127, 170, 172-4, 259, 300-1, 324-5, 
385-7, 393, 445, 474, 477, 479,
481-4, 486-93, 498-500, 502, 508-9, 
511, 555-7, 560, 563-6, 569-71, 
573-4, 576-8, 581-2, 584-6, 589-92, 
605, 612, 618, 621, 628-9, 632,
635-9, 641, 646-55, 658, 661, 664, 
668-72, 682, 686, 688-9, 692, 695- 
7, 699-704, 706, 708, 712-3, 716-8, 
721, 725, 743 

Ältermann 478, 616, 713-4 
Festnahme (1468) 712-4 
'Hansischer Alderm an’ 501, 560- 

2, 569, 617, 647, 697, 707, 713 
Rechtliche Stellung 474, 479, 

523
Lynn 259, 417 

Deutscher Orden in Preußen 32, 
474, 522, 552, 637-8, 694-5, 699, 
705

Deventer, Stadtrat 725, 730

Differenzberechnungsmethode 261- 
5, 267, 283, 287, 289-91, 737 

Dinant, Kaufleute von 239, 258, 288, 
326, 336, 339, 3434, 357-8, 406, 
434, 440, 680 
Magistrat 680 

Dortm und, Kaufleute von 357-8 
Stadtrat 496, 520, 725, 730 

Eidgenossenschaft (Schweiz) 112 
Einstweilige Verfügung s. subpena  
Eisen 221, 337, 532 

spanisches 221 
Eisenvitriol (Färbemittel) 343 
Elbing, Stadtrat 502, 624 
Elbinger Stapel 500-2, 512, 546 
England 

königliche Marine 614 
Zentralgerichte, King’s Bench  
573, 579, 610 

Com m on Pleas 573, 579 
Englischer Kaufmann (Danzig) 314, 

474, 485, 502, 505, 522, 526, 529, 
535, 544, 548-50, 552-7, 559, 561, 
563, 565-7, 569-71, 579, 5824, 
586-7, 591, 5934, 596, 601-2, 604, 
618, 622-3, 628-31, 6334, 636, 
63940, 648, 650, 654, 660, 662-3, 
684-5, 700-1, 706, 717, 733, 741 
Gouverneur 501-3, 505-6, 529, 
554, 556, 559, 565-7, 569-70, 578, 
583, 604, 646, 666, 685 

Enrolled Customs Accounts s.
Zollakten, englische 

eventure (Risiko) 29, 313, 316-7, 670 
exceptio ( traversum) im englischen 

Recht 580 
Exchequer 12, 23, 26-7, 334, 37, 39, 

41, 170, 200, 257, 296, 384-5, 413- 
4, 462, 500, 573, 577, 618 
Abrechnungsprozeduren 18-21 

allocationes 20 
auditum  compoti 20 
determinatio 19-20 
exonerationes 20-1 

Beamten 
auditor  (Rechnungsprüfer des 

Exchequers) 19, 21, 264
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King’s Remembrancer 20 
Lord Treasurer’s Remembrancer 

20
Memoranda Roll (PRO, E368) 

20-1, 24, 365 
Jahr 18 
-stil 257

exonerationes s. Exchequer, Ab- 
rechnu ngsprozed u ren 

Fahrerkompanien, hansische 444 
Fahrtroute per costeriam 49, 51, 

156, 211
Faktor (attomatus, famulus\ vgl.

Rechtsanwalt) 16, 376, 385-7, 515 
Färbemittel (vgl. Krapp, W aid ) 211, 

406, 441 
Färben, Technik 389 
felony (Verbrechen) im englischen 

Recht 420, 481 
felysbippes aventerers s. Merchant 

Adventu rers 
Fifteenthss. Subsidien 
fine  413, 475, 477, 488, 537 
Fisch 343, 426, 532 

Fischöl 424 
Flachs 327, 343, 603, 680 
Flandern 

Kaufleute von 86, 311, 572, 628 
Städte 162-4, 526, 538 
städtische Unruhen (1379-85) 51, 
67-70
Vier Leden 226, 595, 721 

Florenz, Eroberung von Pisa 1406 
91
Galeerenfahrten nach England 91 
Kaufleute von 61, 153, 205, 207 
Regierung 112, 154, 191-2, 194 

Fondaco dei Tedeschi (Venedig) 52, 
107, 113, 148 

forinsecus 502 
Frachtgeld 308

franchesie (Immunitäten) im engli 
schen Recht 475, 488 

Frank Tenements 580 
Frankfurt a.M., Stadtrat 109, 113 
Frankreich (Königreich) 74, 164, 

168, 719, 728, 744

Grand Conseil 249 
Frieden s. Vertrag 
Friesach, Kaufleute von 113 
Garantie im englischen Recht s. war- 

ranty
Garn, Kölner 326, 331, 343, 346, 349 

preußisches 326, 532 
Geleitstage (jou rs  d'entree) 322 
gemischte Schiffsladungen 344, 348- 

9, 352-4 
Gent, Magistrat 134 
Genua, Kaufleute von 42, 45-6, 49, 

51, 54, 61, 67-9, 74-5, 77, 91-2, 96, 
99, 123, 139-40, 146, 153, 156, 
169, 194, 203-4, 207, 210, 213, 
216, 252-4, 340, 344 
Regierung von  74, 92, 110, 139, 
154-5, 181, 191-3, 204, 210 

Geschäftstage 322
Getreide 135-6, 220, 331, 416, 439, 

442, 468, 571, 615, 622, 626, 630, 
632
-eexport, englischer 285, 420 

Lizenzen 286, 432 
-Versorgung 135, 621, 623 

Gewürze 212, 293, 448 
Gildehalla Tbeutonicorum

(Stalhofbau) 478, 555 
Gotlandfeldzug (1404) 317 
Gottespfennig im englischen Recht 

480
granum s. Kermes 
Großschäffer, von Königsberg 301, 

637-8
dessen Lieger in Brügge 301-2 

von M arienburg 93, 130, 495, 571, 
637-8

Hamburg, Kaufleute von 40, 46, 51, 
54-5, 82, 98, 101, 103, 117, 139, 
256, 376, 403, 407, 411-5, 418, 
442-3, 452, 454, 462, 525, 584, 740 
Stadtrat 32, 81, 117, 175, 411-2, 
414, 469, 520, 533, 537, 540-3, 
574, 576, 581, 584, 595, 659, 664, 
688-9, 692-4, 696, 702-9, 723 
Zollbücher 298-9, 407

Handelsverbot
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burgundisches, gegen England 
(17.5.1436) 134, 160, 594 
englisches, gegen Flandern und 
Brabant (8.9.1436) 594, 599 

gegen Burgund (3-4./28.6.1439) 
145, 202, 340-1 

gegen Islandfahrt (28.11.1415) 
468
hansisches, gegen England (ab 
11.11.1451) 679 

gegen England (23.4.1469) 719, 
721

gegen England (24.8.1470) 219, 
221-2, 253, 279, 283, 296, 332, 727 

gegen Flandern (1451) 227 
gegen Holland, Seeland und 

Flandern (23.4.1438) 340 
gegen Köln (1471) 184, 332 

preußisches, gegen England 
(1386) 497-8 

Handelsvertrag s. Vertrag 
Hansetage (vgl. Städtetage, hansi 

sche; Preußische Städtetage) 
Stralsund (21.10.1369) 482 
Stralsund (25.2.1370) 482 
Stralsund (24.6.1375) 483 
Lübeck (24.6.1377) 486 
Stralsund (30.5.1378) 487 
Lübeck (24.6.1379) 489 
Lübeck (24.5.1382) 493 
Hamburg (11.11.1391) 509 
Lübeck (3 3.1394) 305, 510-1 
Lübeck (29.9.1395) 520 
Lübeck (10.6.1397) 515 
Lübeck (15.8.1396) 515, 520 
Lübeck (8.9.1397) 518 
Lübeck (2.7.1401) 306 
Lübeck (23 10.1401) 306 
Lübeck (14.5.1402) 524 
Lübeck (22.4.1403) 307 
Lübeck (6.12.1403) 307 
Lübeck (8.4.1404) 308, 528-9 
Marienburg (16.10.1404) 530-1 
Lübeck (12.3.1405) 308, 532 
Lübeck (15.5.1407) 538-9 
Hamburg (20.4.1410) 551 
Lübeck (15.7.1411) 572

Lübeck (8.9.1411) 571 
W ism ar (1.11.1411) 551 
Lüneburg (10.4.1412) 79, 81, 308, 
551, 571-2
Rostock & Lübeck (20.5.- 
28.7.1417) 308 
Lübeck (24.6.1418) 309 
Lübeck (16.7.1423) 573 
Lübeck (24.6.1426) 312, 559 
Lübeck (5.6.1434) 103, 309, 312, 
584-6, 617
Lübeck (25 8.1436) 317 
Lübeck (23 4.1438) 143, 340 
Stralsund (20.-30.5.1442) 309, 645 
Lübeck (1.9.1442) 647 
Lübeck (18.5.1447) 309, 414, 653, 
658
Brem en (25.7.1449) 28, 172, 226, 
667-71
Brem en (24.6.1450) 658, 676 
Lübeck (21.9.1450) 175, 678, 684 
Lübeck, (2.2.1452)689-90 
Lübeck (22.4.1453) 693 
Brem en (9.10.1453: nicht zu 
stande gekommen) 694 
Lübeck (6.12.1453) 175, 694 
Lübeck (V I./VII. 1454) 31, 696 
Lübeck (15 6.1461) 309 
Lübeck (31.8.1463) 704 
H am burg (24.6.1464: nicht zu 
stande gekommen) 705 
H am burg (25.7.1465) 715 
H am burg (X./XI.1465) 181 
Lübeck (29.8.1468) 714, 712, 719 
Lübeck (23.4.1469) 183, 719, 721 
Lübeck (31.5 1470) 723, 726-7 
Lübeck (24.8.1470) 184, 219, 309, 
332, 725, 727, 729-30 
Lübeck (1.4.1471) 187, 335731 
Lübeck (27.9.1471) 730 
Lübeck (4.7.1472) 732 

Harz 337
Hering 307, 442, 589 

englischer 416
aus Schonen 418, 482, 486, 490, 
501
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H och verrat im e n g lisc h e n  R e c h t  s. 
treason

Holland, Kaufleute von 143, 313, 
339, 593, 628, 644-5 
Städte 164, 180, 526 

Holz 221, 326, 331, 497, 532 
Bogenstäbe 258, 557, 589, 599, 
672, 680 
Faßholz 327 
Masten 497 
Pfeile 327, 599, 672 
Righolt 589
Ruderholz (remenholt) 680 

Honig 136, 293
Hull, Kaufleute von 94, 172, 223, 

600, 674 
Stadtrat 679 

Hundreds (Ortschaften in England) 
615 

Hussiten 110-1
indentura s. Kerbschnitturkunde 
Ipswich, Court Rolls 375 

Kaufleute von 375 
Stadtrat 679 

Islandhandel 125 
Issue Rolls (PRO, E403) 424 
Johanniter-Orden 206 
Justices in Eyre im englischen Recht 

476
Kämpen, Stadtrat 180-1 
Kanevas 328, 371
Kaperbriefe 108, 114, 134, 273, 523, 

579, 614, 655, 722, 726 
Repressalienbriefe 120-1 

Kardendisteln (dipsacus fu llonum ;
fuller's teasel) 390 

Käse, englischer 415 
Kastilien (Königreich) 74, 122, 135, 

164, 166-8, 251, 719 
Kaufleute von 207 

keles (kleine Seefahrzeuge) 223 
Keller, Memminger Firma 115 
Kerbschnitturkunde ( indentura ) 16- 

7
Kermes {granum) 41 
King’s Remembrancer s. Exchequer, 

Beamten

Knochenhaueraufstände (Lübeck) 
69

Kochtöpfe s. cacabe  
Kogge 413
Köln, Kaufleute von 46, 51-5, 61, 82-

3, 87, 95, 98-9, 103-4, 107, 109, 
116, 139-40, 142, 145, 147, 169, 
176-8, 180-6, 189-90, 23943, 253-
4, 256, 271, 274-5, 287, 296, 326-7, 
331-2, 334-6, 343, 346, 349, 351-3, 
357-8, 367, 371, 375-6, 383-7, 391, 
400-3, 405, 416, 43943, 452, 454, 
457, 462-6, 471, 563, 590-3, 619, 
622, 636, 642, 650, 658, 677, 679- 
80, 698-9, 713-7, 724-5, 729-30, 
734-6, 73941, 743 
’Sonderweg’ (1468-76) 714-33 
Stadtrat 32, 109, 117, 145, 180-3, 
332, 340, 385-7, 471, 574, 619, 
647-8, 651-5, 658-9, 665-6, 677-8, 
680, 682, 687, 689-93, 696, 698, 
701-5, 707-9, 714-6, 723-5, 741, 
7434
Verhansung (1471-6) 184, 332, 
714, 725, 735 
Windeck-Gaffel 677 
Zollstreit mit Frankfurt a.M. 87 

Kölner Konföderation 481-2 
Kommissionshandel 387, 446-7 
Kongreß von Arras (1435) 100, 340, 

352, 588, 590, 594 
Königsberg (O P r .) ,  Stadtrat 624 
Konservator d er Waffenstillstände 

613
Konstantinopel, Eroberung (1453) 

209
Konstanz, Stadtrat 109, 113 
Kontinentalsperre, Sigmunds 103, 

106, 108, 112, 114-6, 120, 139 
Kontrolleur (contrarotulator) 7 
Konvoifahrt 305, 314-5, 318, 320, 

355, 512 
Konzil von Konstanz (1414-8) 551 
Kopfsteuer, englische (vgl. poll tax) 

577, 618
Krapp 353, 356, 382-3, 389, 3934, 

398, 400
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flämischer 340
seeländischer 326, 339, 352-3 

Kredit 350 
Krieg

Aragon-Kastilien (1429-30) 121,
137-8 

(1456-61) 252
von Chioggia (1378-81) 68-70 
Dreizehnjähriger (1454-66) 31, 
173, 219-20, 253, 278, 286-7, 298, 
660, 694-5, 703
Guerre du Bien Publique (1465-6) 
251
Hundertjähriger 84-5, 649 
Kaperkrieg, Hanse-England-
Frankreich (1469-73) 184, 232, 
271, 288, 296, 332, 337, 726, 731, 
735
Mailändischer II (1431-3) 114, 
122-3, 139
Mailändischer III (1437-41) 155 
Mailändischer IV [K rieg der Mai 
ländischen Sukzession] (1446-54) 
155, 191, 193, 210, 252 
Rosenkriege 720
Wendische Städte-Holstein-Däne- 
mark (1426-35) 117, 125, 127,
138-9, 144, 282, 318, 466, 468,
581-4, 589, 597
Wendische Städte-Holland-See- 
land [Kaperkrieg] (ca. 1428) 116 
Wendische Städte-Holland (1438- 
41) 142-6, 158, 168, 268-9, 273, 
278, 281, 318, 340, 342, 352, 356, 
371, 642-3 

Kronrat, englischer 22-3, 29-31, 34, 
173, 183, 195-6, 203, 274, 323-4,
487-8, 490, 493, 496-8, 500, 504,
508, 510-1, 518, 527, 532, 536-7,
541-3, 549, 556, 562, 567, 572-3,
575-7, 581, 585, 589, 605, 619,
621, 631, 633-7, 639, 646, 648-9, 
670-1, 673, 682, 695, 703, 710, 713 
Urteil gegen die Hansen
(21.11.1468) 183, 717, 719, 721,
727, 733
Großer Kronrat 230

Kulm, Rat (als Oberhof) 685 
Kupfer 343
Lay Subsidies s. Subsidien 
Lachs 337 
Leder 12, 479, 575 
Leiden, Stadtrat 104,117 
Leintuch 371, 532 

flämisches 343 
holländisches 326, 371 
westfalisches 414 

lex mercatoria  480-1 
Libelle o f  Englyshe Polycye 1-2, 4, 

364
libertates s.francbesie 
Lichter 288
littera obligatoria (besiegelte 

Schuldurkunde) 391-2, 396-7 
condicione quod ( ’conditioned  
bonds’)  397 

Livland, Kaufleute von 358, 525, 
531, 540-1, 590, 596-7, 616-7, 651 
Ordensmeister 668-9 
Städte 693 

Lollarden 388 
London

Anti-Alien Riots (1456/7) 194-204, 
252
Assize o f  Nuisance 555, 562 
Bürgermeistergericht 561 
C om m on Clerk 713 
Recorder 713 
Städtische Zölle 554-5, 562 
Kaufleute von 285, 406, 486 
Schuldenverzeichnisse 186 
Stadtrat 245, 487, 490, 508, 520, 
554, 556, 560-2, 564-6, 582-3, 586- 
7, 634, 646-7, 679, 700 
Zünfte

Drapers 189-90, 203, 402, 560, 
575

Fishmongers (auch Stock- 
fishm ongers) 189, 663, 681 

Grocers 189, 203, 560 
Haberdashers 189 
Ironm ongers 189
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Mercers 17, 185-7, 189-90, 195- 
7, 200, 202-4, 232-3, 235, 237-9, 
241-3, 335-6, 381, 402, 560

Pewterers (Z in n g e fäß h ä n d le r)  
358

Schachtelm acher 203 
Shermen 189, 203, 575 
Stockfishmongers s. F ish  

m ongers 
Tailors 17,189, 402 
Vintners 189, 203, 295 
Wollpackers 203 

Venezianische Faktorei 191, 197, 
252

Lord Treasurer’s R em em b ra n cer s.
Exchequer, Beamten 

Lübeck Bergenfahrer 69, 79, 81, 
101, 103, 142, 144, 168, 172, 174, 
217, 281-2, 299-300, 302, 424, 431- 
2, 443, 458, 466, 468-9, 514, 5 32, 
571, 584, 622, 654-6, 674, 676-7, 
681,702,734, 740 

Testamente 281, 424 
Bergenhandel 143
Kaufleute von 30, 33, 46, 51, 54-5, 
80-1, 103, 117, 170, 174-5, 253, 
280, 282, 301-2, 336, 357-8, 376, 
403, 439, 452, 454, 458, 462, 464, 
466-7, 471, 523, 584, 590-3, 671, 
673-5, 678, 683, 694-5, 698-9, 740- 
1, 743
Niederstadtbuch 445 
Pfundzollbücher 297-301, 303,
493
Schonenfahrer 81, 299 
Stadtrat 30-2, 101, 117, 125, 128, 
143, 172, 174-5, 177, 273, 281-3, 
286, 300-2, 305, 311, 319, 325,
468, 471, 483-4, 486-7, 496, 500,
520, 523-5, 529, 533, 535, 538,
540-2, 551, 582, 589, 595, 631,
636-7, 647, 653-9, 665-8, 670, 673, 
675-80, 682-92, 694, 696-8, 701-9, 
714, 729-33,741,743-4 
Verfassungskämpfe (1408-16) 80, 
98
Zirkelkompanie 493

Lucca, Kaufleute von 203 
Lynn, Hall Books 418, 420 

Kaufleute von 93, 219-20, 577, 
600, 642, 710 
Korduanlederhändler 420 
Schuhmacher 420 

deutsche 420 
Stadtrat 129, 420, 469, 520, 556, 
567, 586, 590, 679  
Vereinigung d e r  'Preußen, Scho 
nen und Bergen frequentierenden 
Kaufleute’ 277, 418, 555, 566, 572 

Magdeburg, Stadtrat 599 
Magna Carta (1215) 480-1, 519 
Mailand (Herzogtum ) 116, 155, 191, 

193-4
Maintenance im englischen Recht 

(vgl. Statuten, englische) 610 
Mainz, Stadtrat 109 
Maklerdienst 411, 414 
Malntsey s. Wein, vinum dulcis 
Mamelukensultane 205, 208, 252 
Manifestbrief 16-7 
Mantua 191
Maona di Scio 50-1, 209, 212, 215, 

253
Mauergeld (muragium ) 480 
Mechelen, Stadtrat 160 
Medici (Florentiner Handelshaus) 

215-6, 449 
Bank 192, 215 

Meineid im englischen Recht s. per- 
jury

member ports 7 
memoria legis 475, 478, 562 
Merchant Adventurers 232-45, 253, 

710-1
Court o f  Aventerers 237-8, 242-4 

Messehandel 52, 134, 163, 180, 184, 
197, 202-3, 235, 241, 256, 304, 
320, 353, 356, 401, 438, 563, 591- 

2, 739 
Messen

Brabant (allgem ein ) 52, 55, 75-6, 
83, 86-8, 95, 98, 105, 118, 130-1, 
133-4, 138-41, 145, 158, 160, 164, 
169, 176, 180-2, 185-9, 196, 203,
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220, 222, 224, 227, 230-3, 236, 
240, 242, 253-4, 256, 335, 337, 
352, 381
Antwerpen 52, 68, 75-6, 82, 87, 96, 
133, 159-61, 181, 187, 204, 335-6, 
356, 591, 739 

Pfingstmesse 321, 730
i j 1410 327
i j 1423 351
i.J 1435 591
ij 1437 159
i.J 1439 145, 340-1
1.J 1445 160
>J 1446 326
>J 1447 147, 164
i.J 1449 385
i.J 1451 227
i.J 1456 197
i.J 1457 202, 204, 227
i.J 1458 177, 228
'J 1459 177-8
'J 1465 239
>J 1466 181
i.J 1469 183, 190

Bavomarkt (Bamis-Messe) 321, 
354, 730

i.J. 1439 371 
i.J. 1445 161 
i.J. 1446 270 
i.J. 1447 164 
i.J. 1450 226 
i.J. 1457 202, 229 
i.J. 1468 190, 241 

Bergen-op-Zoom 52, 76, 87, 96, 
322, 356, 591, 739 

Ostermarkt 187, 321, 730 
i.J. 1439 202 
i.J. 1446 326 
i.J. 1466 181, 232 
i.J. 1469 183, 190 
i.J 1474 334 

Koudemarkt 187, 321, 335, 730 
i.J. 1438 342 
i.J. 1439 371-2 
i.J. 1445 325, 339 
i.J. 1446 270 
i.J. 1450 681

i.J. 1452 227 
i.J. 1457 203 
i.J. 1458 338 
i.J. 1466 182 
i.J. 1468 190 

Brügge 7, 187, 321, 356 
i.J.1446 326 

Deventer 159-60, 356 
Johannismesse i.J. 1410 353 

i.J. 1421 349 
Jakobimesse i.J. 1446 339 
Martinimesse i.J. 1439 371 

Frankfurt 52-3, 87, 107, 118, 140, 
176, 187, 256, 322, 356, 739 

Frühjahrsmesse (Fastenmesse) 
321, 354

i.J. 1436 323-5 
Herbstmesse 321-2, 354 

i.J. 1446 270 
i.J. 1451 322, 688 

Köln 187, 321, 356 
Estomihimesse i.J. 1433 343 

i.J. 1436 343 
i.J. 1474 334 

Jakobimarkt i.J. 1446 339 
M iddelburg, Magistrat 164 
M isdem eanor (Vergehen) im engli 

schen Recht 481 
Monte Vecchio s. Venedig 
Münzen

flämische Groten, Aufwertung 
(1389/90) 68
H on  (burgundische Prägung) 227 
Philippus (burgundische Prägung) 
227 

Nähseide 371
Navis generalis 328, 330-1, 346, 439 
Newcastle, Merchant Adventureres 

von 222
städtische Zölle 589 

'niederländische' Erzeugnisse 406-7, 
440

Nieuwe draaperie 68 
Nim wegen, Kaufleute von 177, 336, 

358, 440, 680 
non est factum  suum (Plädoyerim  

englischen Recht) 391
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Nord-Süd-Handel, hansischer 356, 
364, 439-40,444,739 

Normtuch (pannus curtis sine 
grano) s. Tuch, englisches 

Norwich, Stadtrat 415, 679 
novel disseisin im englischen Recht 

(vgl. Possessory Assizes) 609 
Nürnberg, Kaufleute von 107, 110, 

113, 743
Stadtrat 109,111,113, 116 

Ordonnanz von Amboise
(12.7 1463) 250 

Orienthandel 192-3 
Osemund 221, 353, 418 
Ost-West-Handel, hansischer 346, 

350, 356,364, 439-40 
oyer et terminer im englischen 

Recht 537,611, 613, 618 
papellotte (Suppennäpfe) 327, 343 
Papier 211
Paris, Eroberung durch Frankreich 

(13 4.1436) 165, 599 
Parlamente, englische 

Westminster (13.10.-28.11.1377) 
486
Gloucester (20.10.-16.11.1378) 
488
Westminster (16.1.-3.3.1380) 491, 
499

Westminster (6.-24.10.1382) 293 
Westminster (20.10.-6.12.1385)
495

Westminster ’Merciless Parliament’ 
(3.2.-4.6.1388) 504 
Westminster (17.1.-2.3 1390) 509 
Westminster (30.9.1399) 485 
Westminster (14.1.-20.3.1404) 528 
Westminster (9.11.-18.12.1422)
132, 572

Westminster (20.10.1423-
28.2.1424)556, 573 
Westminster (30.4.-25.5. & 31.5,-
14.7.1425) 124, 560
Leicester (18.2.-20.3. & 29.4,- 
1.6.1426)560
Westminster (22.9.1429-23.2.1430) 
125

Westminster (12.1.-20.3.1431) 126, 
571-3
Westminster (12.5.-17.7.1432) 126, 
578, 581
Westminster (8.7.-18.12.1433) 138 
Westminster (10.10.-23.12.1435) 
128
Westminster (21.1.-27.3.1437) 465, 
601, 604
Westminster (25.1.-27.3-1442) 3, 
635,639, 650
Westminster (25.2.1445-9.4.1446) 
2, 650
Westminster (12.2.-16.7.1449) 224, 
668
Westminster &  Leicester 
(6.11.1449-8.6.1450) 226 
Reading (6.3 1453-21.4.1454) 30-1, 
173,178, 694-5
Westminster (4.11.1461-6.5.1462) 
700
Westminster (29.4.1463-28.3.1465) 
179, 231
Westminster (3.6.1467-7.6.1468) 
720

Westminster (6.10.1472-14.3.1475) 
242, 735
Westminster (23 1-20.2.1484) 245 

Parliamentary Subsidies s. Subsidien 
Passau, Stadtrat 112 

particule compoti (Particulars of Ac 
count) s. Zollakten, englische 

patelle (Pfannen) 327, 343 
Pech 221, 326-7, 331, 497, 532, 589, 

680

Pelzwerk 221, 326-7, 343, 346, 353, 
371, 424

Perjury (Meineid) im englischen 
Recht 610 

Pest (1464 in Ham burg) 705 
Petty Customs s. Zölle, englische 
Pfahlgeld (in Preußen) 464, 469-70, 

603, 606, 628, 633, 741 
Pfannen s patelle 
Pfeffer 205, 208 
Pfeile s. Holz
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Pfund, en g lisch e s, A b w e r tu n g  (1411) 
451
(1464/5) 451 

Pfundzoll 296-303 
in Preußen 464, 469-70, 535, 568, 
591, 603, 606, 625, 628, 633-4, 
637, 642, 644-5, 648, 661-2, 665, 
741

Pipe Roll (PRO, E372) 475 
Amt 19

Pledges for the prosecution im eng 
lischen Recht 400 

Polen, (Königreich) 522, 552-3, 699, 
705
Kaufleute von 546, 568, 627 

Poll tax (Kopfsteuer) 395 
Portugal (Königreich) 164 

Galeeren 70, 74 
Possessory Assizes im englischen 

Recht (vgl. novel disseisein) 475 
Postsystem, des Deutschen Ordens 

in Preußen 448 
italienische 448 

Poundage s. Subsidien 
Preußen, Kaufleute von  40, 46, 51-2, 

54, 94, 307, 358, 452, 454, 459, 
462, 464, 470-1, 493, 496, 498, 
501, 503, 506-7, 510, 512, 514, 
517, 519, 522, 525, 530, 540, 545- 
6, 558, 565, 587, 590-1, 596-7, 605, 
616-8, 620-2, 627, 634, 6368, 640, 
642, 644-5, 671, 680-1, 739-41, 743 
Städte 81, 127, 172, 175, 310-1, 
318, 342, 417, 432, 484, 486, 491, 
500, 502, 515-8, 524-6, 529-31,
533-4, 536, 541-2, 548-50, 5734, 
587, 596, 623, 634, 641, 643, 648, 
652, 656, 659, 666-7, 670, 6834, 
686-8, 694-5, 698-9, 704, 730, 740 

Preußenfahrer, englische 25-6, 32 
Ausweisung (16.7.1434) 128 
ut der nortcost 600-2, 605, 621 

Preußische Städtetage 305-6 
Marienburg (17.4.1379) 489 
Marienburg (25.2.1386) 495 
Marienburg (26.2.1388) 497-8 
Marienburg (1.1.1389) 503

M arienburg (4.4.1391) 506 
o.O. (3-8.1391) 509 
M arienburg (1.9.1392) 510 
M arienburg (24.-25.11.1392) 305 
T h o m  (18.1.1394) 313 
M arienburg (23-4.1394) 511 
M arienburg (21.4.1396) 511 
M arienburg (14.5.1396) 511, 515 
M arienburg (15.6.1396) 511 
M arienburg (21.3.1397) 305, 517 
M arienburg (23.1 1398) 521 
M arienburg (8.3.1402) 524 
M arienburg (2.4.1402) 524 
M arienburg (7.7.1402) 525 
M arienburg (21.7.1402) 526 
M arienburg (20.5.1403) 526 
M arienburg (26.9.1403) 307 
M arienburg (20.11.1403) 528 
M arienburg (16.1.1404) 528 
M arienburg (2.3-1404) 528 
M arienburg (10.8.1405) 534 
M arienburg (29.9.1405) 534 
Elbing (7.3.1406) 535 
M arienburg (4.4.1408) 541 
Elbing (9  6.1409) 541, 543 
M arienburg (23 1 1410) 551 
Elbing (20.4.1423) 556 
M arienburg (14.4.1425) 559 
M arienburg (4.4.1438) 619, 623 
Danzig (26.4.1438) 623 
M arienburg (12.5.1438) 624, 628 
Elbing (5  5 1440) 634 
Mewe (22.-25.4.1442) 644 
M arienburg (6.-8.5.1442) 645 
M arienwerder (15.7.1442) 309 
Elbing (25.8.1442) 647 
Elbing (7.9.1442) 647 
Elbing (23.4.1447) 655, 660 
M arienburg (9.6.1447) 665 
M arienburg (25.7.1447) 665 
M arienburg (15.3-1448) 665 
M arienburg (15.4.1452) 691 
M arienburg (14.1.1453) 693 

prises 480, 577 
Privilegien, englische 

Philipps des Guten für die Eng 
länder (6.8.1446) 161, 163, 168
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von Bergen-op-Zoom für die Eng 
länder (17.9.1469) 181 

Privilegien, hansische, in England 
(allgemein) 3

Bestätigung durch Heinrich V.
(25.11.1413) 551 

Aufgehoben durch Heinrich VI. 
zum 29.9.1447 27, 146, 268, 278, 
281

Wieder in Kraft getreten (außer 
für Kaufleute aus Preußen oder 
den wendischen Städten) am 
3.12.1449 278 
spezifische Privilegien

Edwards II. für die Hansen 
(7.12.1317) 24, 477, 570, 589, 712 

Heinrichs II. für die Kölner 
(1170)477

Heinrichs III. für die Hanse 
(15.6.1260) 477 

Privilegienpolitik Edwards IV. 
183, 700-9, 718
preußisches, für den Englischen 
Kaufmann (Fälschung) 684-6 

Privilegium fori 613 
Quo warranto (quo ju re ) im engli 

schen Recht 476, 479, 499, 625, 
628, 640
Quo warranto-Prozeß gegen die 
Hansen (1321) 477, 479 

Rentmeester-Generaal von Holland, 
Seeland und Westffiesland 106 

Return day (eines Writs) 19 
Reziprozität (vgl. Statuten, engli 

sche) 485, 489-93, 514, 524, 528, 
544, 553, 557, 560, 567, 569, 582, 
587, 598, 602, 642-3, 645, 650-1, 
662, 666-7, 685, 700, 706, 736, 741 

Rheinwein s. Wein, trinum vasconi- 
ensis

Riga, Stadtrat 389, 550 
Rittergesellschaft mit St. Jürgen 

schild 115 
Roggen 643-4
Romsey s. Wein, trinum dulcis 
Rostock, Kaufleute von 103, 523, 

584

Stadtrat 126, 418, 482, 520, 540, 
696, 706

Russen (Kaufleute) 546-7, 568, 627-8 
Sächsische Städte der Hanse 102 
Safran 371
Salz 2732, 415, 426, 642-4 

Baiensalz 337346 
von Biervliet 326 

Sandwich (Gft. Kent) Bailiffs 45-6, 
119

Santissima lega  (1454/5) 194, 210, 
252

Schaffelle 12, 185, 479, 575 
Schautage (jours de montre) 322 
Schiffsarrestlisten, englische 329, 

424 
Schlacht 

von Agincourt (1415) 84 
von Brouwershaven (13.1.1426) 
133
bei Castillon (17.7.1453) 248 
von Ludford Bridge (Gft. Shrop- 
shire) (12.10.1459) 230 
von Northampton (10.7.1460) 231 
von Ponza (5.8.1435) 154 
bei Portofino (August 1431) 114 
von Roosebeke (1382) 68 
von Tannenberg (1410) 94 
vonWyserad (1.11.1420) 110 

Schmuggel 14-5, 19, 256, 462 
Schonen, hansische Vögte auf 

(1370-85) 487 
Schoß 35-7, 300, 351, 591, 593, 699, 

725
Schoßstreit 176, 178, 181, 183, 
190, 591 

Schottland (Königreich) 719 
Schwaben, Kaufleute von 743 
Schuldurkunde s. littera obligatoria 
Seeland, Kaufleute von 313, 628 

Städte 164, 180 
Seeraub, -räuber (Auslieger, Piraten) 

70, 79, 86, 94, 96-8, 103, 145, 483, 
493-4, 501, 526-7, 530-1, 533-8,
543-4, 565, 584, 586, 603, 611-4, 
631, 633, 651, 692, 729, 735, 742
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Segelatio 306, 309-11, 313, 315-6, 
318, 320, 338, 348, 355, 406, 424, 
431, 512, 522, 524, 668-9 

seisin im englischen Recht 477 
Selbstende (Tuch) 535 
sendeve 445-6, 448 
Sergeants-at-law 712 
servaunt 195
Societas aluminum  (To lfa ) 215 
Soest, Stadtrat 725 
sopracorpo 449 
Southampton, Port Books 153 

städtische Zölle 414, 572, 589 
Speyer, Stad trat 109 
Städtetage, hansische (vgl. Hanse 

tage; Preußische Städtetage)
Wesel (10.9.1461) 701-2 
Wesel (14.3.1462) 703 
Wesel (2.5.1463) 704 

Stahl 343
Stalhofbau s. Gildeballa Tbeutoni- 

corutn
Stapelwaren 12-3, 15, 25, 628 
Stapelzwang, hansischer, in Brügge 

335, 350, 730 
Statuten, englische 

Gloucester (6 Edw. I, St. 1) 476 
Winchester (13 Edw. I, St. 2) 615, 
739
Quo warranto (18 Edw. I) 476, 
641
25 Edw. III, St. 3, c. 2 488 
Gloucester 2 Ric. II, St. 1, c. 1 661 
Maintenance and Livery (13 Ric. II, 
St. 3) 431
15 Ric. II, St. 1, c. 3 612, 615, 736
1 Hen. IV, St. 1, c. 19 523
2 Hen. IV, St. 1, c. 11 612 
Reziprozität (5 Hen. IV, St. 1, c. 7) 
528, 551, 557, 594, 634-5, 711

4 Hen. V, St. 2, c. 5) 551, 557, 
711
Truces (2 Hen. V, St. 1, c. 6) 612-3 
8 Hen. VI, St. 1, c. 2 125-6, 468 

c. 27 615 
10 Hen. VI, St. 1, c. 3 582

Statut der Waffenstillstände (14 
Hen. VI, St. 1, c. 8) 614 
18 Hen. VI, St. 1, c. 18 105, 134, 
162-3, 178-80, 224, 227 
20 H en. VI, St. 1, c. 11 614
28 H en. VI, St. 1, c. 1 226
29 H en. VI, St. 1, c. 2 614
3 Edw. IV, St. 1, c. 1 185, 221, 242
4 Edw. IV, St. 1, c. 5 232, 238 
12 Edw. IV, St. 1, c. 3 216
12 H en. VII, St. 1, c. 6 236 

Stettin, Stadtrat 632 
Stockfisch 221, 300, 432, 468-9, 486, 

681 
Stör 371, 486
Stralsund, Kaufleute von 523 

Stadtrat 126, 418, 520, 534, 573, 
615

Strandrecht 736 
Straßburg, Stadtrat 109 
Straßengeld (pavagium)  480 
stricti s. Tuchsorten, englische, Nar- 

row cloth  
sub p e n a  (Einstweilige Verfügung) 

im englischen Recht 610, 616, 742 
Subsidien (subsidia)  9, 12, 24, 173, 

255, 498-9, 502, 508, 522, 548,
571, 576, 578, 605, 608, 617, 668, 
670, 672, 738
Alien Subsidy
(Ausländerkopfsteuer) 33, 202,
577, 682 

Inquisitions 33, 204 
Returns 33, 264 

Tenths & Fifteenths
('Parliamentary Subsidies’)  498, 
509, 517, 571
Poundage 12, 16, 22, 25, 31, 34, 
123, 132, 137, 147, 170, 172, 176, 
243, 255, 259-61, 264-6, 289, 291, 
452, 454, 464, 469, 488, 499, 562,
572, 575-6, 578, 582, 585, 651, 738 
T unnage 12, 31, 292, 576 
T unnage und Poundage 13, 31, 
33, 37, 185, 295, 451, 454-7, 460,
482-5, 498-9, 509-11, 522-3, 535, 
544, 548-9, 557, 571-6, 578, 588,
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606, 619, 647, 668-72, 682, 694-5, 
697, 739
Wollsubsidien 179, 483 

Südfrüchte 51, 211, 221 
Summa recepta (summa totalis) 19, 

357,405, 454-6, 460 
Sundzoll 144 
Sundfahrt 172
Sund-Zwischenfall (1468) 173, 183, 

220, 223, 232, 253, 260, 270-1, 
275-6, 279, 283, 287, 332, 337, 
709-10, 720, 734 

Suppennäpfe s. papellotte 
Süßweine (aus dem

Mittelmeerraum) s. Wein, vinum  
dulcis

Swin-Überfall (1385) 494-6, 501, 
508, 518 

Talg 416, 442 
Tallies 18, 499, 699
Teer 221, 326, 331, 343, 497, 532, 

680
Tenths s. Subsidien 
Terpentin 589 
Thom, Stadtrat 484, 624 
Tran 300, 426
transgressio (trespass) im engli 

schen Recht 275, 395-6, 481, 579, 
611

traversum s. exceptio 
treason (Hochverrat) im englischen  

Recht 420, 613 
Truckzahlungen, in Colchester 

(Essex) 401 
Tuch, ausländisches 

Cambraier 371 
Göttinger 371 
Grautuch 388 
hennegauisches 371 
holländisches 331 
Kölner 402 
niederländisches 352 
panni fini 150 
panni garbi 150 

Tuch, englisches 15, 26, 37, 39, 48-9, 
91, 149, 195-6, 211, 260-1, 264-5, 
274, 323, 380, 383-5, 389, 413,

424, 439, 451, 479, 535, 554, 575- 
6, 643, 675, 680, 736, 738-9 
Normtuch (pannus curtis sine 
grano) 41, 71, 152, 194, 264, 389, 
405, 479, 509, 535, 674 
Scharlachtuch (pannus curtis cum  
grano) 216 

Tuchsorten, englische 
bastardi 115, 150-3, 169, 191, 252 
Blanket 150
Broadcloth 149, 152, 405
Colchester 150, 388-9
Cotswold 150, 152
Friese 338, 523
Guildford 150, 152
Kersey 149-50, 405, 509-10, 523
loesti ( ’W estem ’-Tücher) 115, 149-
50, 152
Ludlow 150
Medley 150
Murrey in Grain  150
Musterdevillers 150
Narrowcloth (panni stricti) 149,
152, 274, 388, 405, 509-10, 523,
535

von Essex 150, 152 
von Southampton 150,152 
von Suffolk 150 

Northampton 150 
Norwich 512 
Reading 150 
Russets 388-9 
Serge 115 
worsted 405 

Tuchverbot (Verbot der Ein- bzw. 
Durchfuhr des englischen Tu 
ches)
burgundisches (257./25.8.1428) 
104, 131, 138
(19.6.1434) 106, 131, 138, 146, 
158, 162, 594
(nur für Flandern) (1.12.1439) 
146, 160
(12.1.1447) 88, 147, 164, 168, 176, 
178, 224, 227, 253 
(26.10.1464) 180, 227, 231-2, 253
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dänisches (22.4.1452) 175, 218, 
278, 286, 690-1, 693 
hansisches (12.3-1405) 532 

(24.8.1470) 725, 727 
livländisches, für Rußland 
(27.1.1415) 546
lübeckisches (22.4.1452) 174-5,
218, 275, 278, 282, 286-7, 656-7, 
690, 693-4
venezianisches, für panni 
bastardi (17.12.1444) 148 

für ’nachgem achte’ Tücher aus 
England und Flandern (14.4.1458) 
150

Tuchverlag, Kölner, in Colchester 
(Gft. Essex) 384, 387-403, 442 

Tuchzoll s. Zölle, englische 
Tunnage s. Subsidien  
Türken 192, 208-9, 253 
Ulm, Stadtrat 111, 113-4, 116 

Wollherren 398-9 
Ulmer Städtebund 109 
upperlude (englische Gentlemen) 

630
Utrecht, Magistrat 181, 682 
vasi stanni (Z inngefäße) 358, 439, 

739
Venedig, Appretierung des engli 

schen Tuches in 149, 151 
'flämische’ Galeeren 49, 88-90, 
114, 118, 121-2, 148, 193, 205-6, 
328
Galeerenfahrten 48, 55 

da trafego 205-6 
Kaufleute von 42, 45-6, 49, 54, 61, 
69, 75, 77, 89-90, 99, 111, 115, 
118, 121, 139-40, 148-9, 153, 156, 
169, 191, 194, 199, 202, 205-6, 
231, 252, 254, 264, 344 
Monte Vecchio 192 
muda 205
Senat 48-9, 52, 90-1, 106, 109-10, 
112-4, 118, 122, 139, 148, 1534, 
1914,196-7, 204-8 

ventegudere 28, 309, 670 
vera societas 446

Verbrechen im englischen Recht s. 
fe lony

Vergehen  im englischen Recht s.
misdemeanor 

Vertrag (gruppiert nach Völker 
rechtssubjekten in der Reihen 
fo lge: England, Hanse, sonstige 
Länder)
England-Burgund, Bündnis
(25.12.1419) 85, 99, 588, 593

(16.2.1468) 719 
England-Burgund, Vertrag von 
Grevelingen (29.9.1439) 146, 161, 
163, 168, 181, 232 

Verlängerung 161, 163, 174,
181, 232, 237
England-Burgund, Defensivvertrag 
(23 10.1466 & 15.7.1467) 181, 232 
England-Burgund, Handelsvertrag 
(24.11.1467) 181, 232, 719 
England-Dänemark, Vertrag von 
Kopenhagen (24.12.1432) 126,
582, 584, 589

(3.10.1465) 424, 707, 710 
England-Flandern, Handelsvertrag
(10.1.1407) 96, 538 
England-Flandern, Handelsvertrag 
(10.3 1407)84,96, 531 

Verlängerungen 84 
England-Frankreich, Waffenstill 
stand für Guienne (1379) 69 
England-Frankreich, Waffenstill 
stand von Leulingham (18.6.1389) 
734

Auslaufen (1403) 78, 83, 96, 98 
England-Frankreich, Waffenstill 
stand für Guienne (15.4.1408) 97 
England-Frankreich, Vertrag von  
Troyes (12.5.1420) 78, 85-6, 92, 
99, 135, 138, 588, 614 
England-Frankreich, Waffenstill 
stand von Tours (28.5.1444) 166- 
8, 649-50 

Kündigung (31.7.1449) 671 
England-Frankreich, Waffenstill 
stand von Hesdin (8.10.1463) 249- 
51
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England-Frankreich, Waffenstill 
stand (1.9.1471) 207 
England-Genua, Handelsvertrag 
(29 5 1421) 92, 122-3 
England-Genua, Waffenstillstand 
(12.2.1460) 214
England-Hanse, Vorvertrag von 
Dordrecht (15.12.1405) 534, 544 
England-Hanse, Verträge von Den 
Haag (16.9.1407) 540, 542-4 
England-Hanse, Vertrag von Lon 
don (22.3.1437) 2, 24, 26, 60, 103, 
141-2, 145, 147, 156, 158, 167, 
260-1, 266, 268-9, 272, 277, 281-2, 
284, 286, 288-9, 291, 374, 441, 
451-2, 464, 466, 469-70, 562, 581, 
596, 600-19, 622-8, 630-3, 636-9, 
641-4, 650, 652-3, 658, 661-3, 667- 
8, 685, 700, 706, 734-8, 741-2, 745 

Ratifizierung durch Heinrich VI. 
(7.6.1437) 7, 25
England-Hanse, Vorvertrag von 
Utrecht (12.6.1451) 172-3, 175, 
217, 278, 659, 686-8 
England-Hanse, Waffenstillstand 
(7.1./14.2.1456) 32-3, 269, 278, 
656, 660, 669, 696-7 
England-Hanse, Frieden von Ut 
recht (28.2.1474) 174, 219, 222, 
243, 245, 287, 699, 720-1, 733-6, 
741
England-Hanse, Waffenstillstand
(21.1.1473) 732
England-Hanse, Waffenstillstand
(12.4.1473) 185
England-Holland, Handelsvertrag 
(10.4.1445) 162
England-Kastilien, Waffenstillstand 
(8.7.1389) 74
England-Kastilien, Waffenstillstand 
(8.2.1410) 97
England-Kastilien, Waffenstillstand 
(3-5.1448) 167
England-Kastilien, Handelsvertrag 
(6.8.1466) 207, 251 
England-Preußen, Vertrag von  Ma 
rienburg (21.8.1388) 73-4, 460,

485, 493, 501-5, 507-9, 512-4, 517, 
519, 521, 524, 534, 544-6, 567,
570, 604, 661

Kündigung (2.2.1398) 75, 460, 
485, 508, 517-8, 521 
England-Preußen, Vorvertrag von 
London (29.9.1403) 527-9 
England-Preußen, Vorvertrag von  
Marienburg (8.10.1405) 460, 534- 
5, 544-5
England-Preußen, Vertrag von 
London (4.12.1409) 93-4, 540,
544-50, 553, 555, 559-60, 567-8,
571, 583, 586-7, 596-7, 602, 604-7, 
616-7, 633, 645, 685

Kündigung (297.1434) 548,
586, 588, 604, 619 
England-Reich, Vertrag von Can 
terbury (1416) 551, 572 
Hanse-Dänemark, Frieden von  
Stralsund (24.5.1370) 79, 481-2 
Wendische Städte-Dänemark,
Bündnis (6.1.1423) 102 
Wendische Städte- Dänemark, 
Waffenstillstand (25.9.1431) 126 
Wendische Städte-Dänemark, Ver 
trag von W ordingborg (1435) 102, 
126, 142, 280, 282, 469, 589, 681 
Wendische Städte-Holland, Waf 
fenstillstand (19  10.1441) 144, 146 
Brügger Kontor-Antwerpen, Ver 
trag (6.12.1457) 177, 181 
Brügger Kontor-Antwerpen, Ver 
trag (4.5.1468) 182 
Preußen-Holland, Vertrag von Ko 
penhagen (6.9.1441) 644 
Preußen-Polen, Frieden von Brest 
(31 12.1435) 594
Preußen-Polen, Zweiter Frieden 
von T hom  (19-10.1466) 173, 219- 
21, 424, 699
Aragon-Kastilien, Waffenstillstand 
von Osma, (25.7.1430) 121, 137 
Burgund, Vertrag von Delft
(3.7.1428) 104, 116-7, 133, 138
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Burgund-Frankreich, Vertrag von 
Arras (20.9.1435) 100, 134, 138, 
614
Burgund-Frankreich, Vertrag von 
Peronne (1468), Bruch durch 
Ludwig XI. (3.12.1470) 729, 744 
Dänemark-Norwegen-Schweden, 
Union von Kalmar (1397) 469 
Flandern, Frieden von Toumai 
(1385) 68
Florenz-Venedig-Genua (1436) 
154
Frankreich, Vertrag von Conflans
(5.10.1465) 251
Frankreich, Vertrag von St. Maur- 
des-Fosses (29.10.1465) 251 
Reich-Mailand, Bündnis (6.7.1426) 
112

(5.2.1431) 115 
Reich-Venedig, Waffenstillstand
(17.4.1413) 108
Reich-Venedig, Waffenstillstand
(8.9.1428) 113
Reich-Venedig, Waffenstillstand 
(4.6.1433) 116
Reich-Venedig, Frieden von 
Ferrara (7.4.1433) 115-6, 123, 154 
Venedig-Genua, Frieden von Tu 
rin (1381) 68
Venedig-Grafen von Görz und Ti 
rol, Freundschaftsvertrag
(30.3 1420) 110
Venedig-Mailand, Bündnis
(22.2.1422) 110-1
Venedig-Mailand, Frieden von 
Lodi (9.4.1454) 192-4, 210 
Venedig-Österreich, Bündnis
(2.6.1407) 108 

Verlängerung (18.3.1417) 110 
Venedig-Österreich, Waffenstill 
stand (3.8.1413) 109 

Viehof & Rosencrans, Kölner Firma 
83, 107

Vitalienbrüder (vgl. Seeraub, -räu- 
ber) 305, 317-8, 407, 411-2, 442, 
512, 519, 523 

Vogelfedem, englische 415

Vorvertrag s. Vertrag 
Wachs 15, 37, 260-3, 265, 327, 331, 

343, 352, 479, 576, 675, 680 
Waffenstillstand s. Vertrag 
W agenschoß (waynscot) 327, 331, 

557, 589, 680 
Waid 274, 337, 356, 380-3, 389, 392,

394-8, 402, 416, 442 
'Ham burger' (aus der Erfurter G e  
gend ) 381 
Jülicher 381
aus d e r  Gegend von Toulouse 97, 
136

Warenbegleitschein s. Manifestbrief 
warranty (Garantie), im englischen  

Recht 394-7 
W echselbrief 322 

wedderlegginge 445-6 
W ein 15, 25, 135-6, 221, 260, 291-3, 

451-2, 455-8, 479, 481-2, 576, 643 
vinum  dulcis 212, 292, 576 

M alm sey  11, 292 
R om ney  11, 292 

vinum  vasconiensis 220, 246, 292- 
3, 331, 439 

Rheinwein 13, 292, 331, 415, 
576

aus La Rochelle 293, 457 
aus Spanien 293 

Weinflotte, englische 97, 137, 166, 
220, 293 

W einhandel 13, 137 
W einpreise 292-4 
W eintonne 13 
W einzapf 483, 586, 618, 736 
Weizen (vgl. Getreide) 211, 341 
W endische Städte 102, 117, 125, 

127, 143-5, 487, 489, 500, 510, 
515, 524, 530, 536, 581, 584, 590, 
643, 693
Kaufleute von 525 

Westfalen, Kaufleute von 327, 724 
Wesel, Stadtrat 725, 730 

W interlage 306-10, 312, 318-20, 348, 
431, 438

Wismar, Kaufleute von 103, 523, 584
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Stadtrat 143, 307, 418, 520, 540, 
696, 706, 708 

witbemam im englischen Recht 
495, 581

Wolle, englische 12, 39-40, 49, 90-1, 
105, 162, 179-80, 185, 195-6, 198- 
9, 211, 225, 260, 291, 371, 389, 
393-4, 398-400, 416, 442, 451-2, 
458, 479, 575, 577 
Exportlizenzen 179, 197, 199-200, 
230

balnearische Wolle 150 
proven9 alische Wolle 150 
spanische Wolle 150 

Worms, Stadtrat 109 
Writ (allgemein) 18 

attacbias 609 
capias 609 
certiorari 393, 396 
distringas 18-9 
de errore 609 
quo warranto 476-7, 562 
supersedeas 492 
venire facias 431 

Yarmouth (Gft. Norfolk), Bailiffs 
412-3,415 
Court Rolls 403 
Stadtrat 415
Zollabrechnungen, städtische 403, 
405, 442
Zölle, städtische 414 

York (ehem. Gft. Yorkshire, jetzt 
Gft. North Yorkshire), Kaufleute 
von 642 
Mercers 222-3 
Merchant Adventurers 222 
Stadtrat 129, 508, 679 

Zahltage (jours de payement) 322 
Zierikzee, Stadtrat 117 
Zinn 196, 211, 288 
Zinngefäße s. vasi stanni 
Zollakten, englische 5-6, 37, 267 

Enrolled Customs Accounts (PRO, 
E356) 19-20, 25, 39-41, 46, 66, 72, 
88, 137, 170, 190-1, 233, 251, 254- 
5, 259-61, 264-5, 279, 291, 295, 
357, 451-2, 454, 458, 462, 512, 738

parcelle com poti 20 
particule com poti (Particulars of 
Account: PRO, E122) 5-6, 13-21, 
25, 27, 33, 37, 42, 53, 72, 257-9, 
261, 403 

Zollbezirke, englische 6 
Zölle, nichtenglische

Brabant, G root Watertoll 76, 82, 
88
Burgund, Z o ll von Grevelingen 
225
Burgund, Zoll von Iersekeroord 
76, 131, 161 

Zölle, englische (custume) 9, 11, 24, 
255-6, 510-1, 548, 578, 605, 617, 
667, 738
Petty Customs (parva custuma) 
13, 35, 37, 258, 260-1, 265, 289, 
330, 462, 492, 512, 563, 576 
Tuchzoll (1347) 5, 39, 71, 147, 
260, 483, 492, 499, 512, 523, 738 

Zollfahnder (scrutator Regis)  7-8, 17 
Zöllner, englische 7, 23, 26, 33 
Zollquittung, englische (cocket) 

385, 481, 483 
Zuiderseestädte 238, 659, 689, 691, 

693
Zütphen, Stadtrat 181 
Zwirn 532
Zwolle, Stadtrat 725, 730


